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Patent

wegen Publikation des neuen all-

gemeinen Landrechts für die

Preußischen Staaten.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gna-

den König von Preußen 2c. 2c. , thun kund und

fügen hierdurch Jedermann zu wissen : NachdemWir

die bereits unterm 20sten März 1791 vorläufig be

kannt gemachte Gefeßsammlung für unsre Staaten

einer nochmaligen Revision zu unterziehen gut gefun

den haben ; und dieselbe nunmehr dergestalt einge-

richtet ist, daß Wir durch ihre wirkliche Einführung

Unfre landesväterliche Intention in jeder Rücksicht

zu erreichen Uns versichert halten können; so haben

Wir refolvirt, besagte Gefeßsammlung in dieser

ihrer gegenwärtigen Gestalt , und mit den darin ge-

machten Verbesserungen , unter dem Titel:

Allgemeines Landrecht für die Preußis

schen Staaten,

hiedurch anderweit publiciren zu lassen , in Unsern

gesammten Landen wirklich einzuführen, und diesem

allgemeinen Landrechte

F

vom isten Junius 1794 an

1794 ait

volle Gefeßeskraft beizulegen; also , daß nach diesem Das alle

benannten Tage dasselbe bey Vollziehung und Be- gemeine
Pandrecht

urtheilung aller rechtlichen Handlungen und deren foll vem

Folgen, so wie bey Entscheidung der sich ereignenden ifter Jun.

Rechtsstreitigkeiten zum Grunde gelegt werden soll. gefegliche

Damit aber auch über die verbindliche Kraft raft bas

und Anwendbarkeit dieses allgemeinen Landrechts,

nach besagtem Zeitpunkte, keine Zweifel oder Unges

ben.

a wig.
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Es tritt

an die

und andes

wißheiten mehr übrig bleiben mögen: so finden Wir

nöthig, nachstehende nåhere Bestimmungen darüber

vestzusetzen.

1.

Das gegenwärtige allgemeine Landrecht soll an

Stelledes die Stelle der in Unfern Landen bisher aufgenom-

Mömischenmen gewesenen Römischen, gemeinen Sachfen und

rer frem andrer fremden subsidiarischen Rechte und Gesche

Den gemeistreten; also, daß von dem obenbemerkten Zeitpunkte,

nenRechte.dem isten Junius 1794 an, auf diese bisherigen

Die allges

meinen

che beibes

subsidiarischen Gesetze und Rechte nicht mehr zurück.

gegangen, sondern in vorkommenden spåtern Fällen

nur nach den Vorschriften des gegenwärtigen Land-

techts in allen Unsern unmittelbaren und niittelba

ren Gerichtshöfen erkannt werden soll.

II.

Eben so tritt dieses allgemeine Landrecht an die

Landesge Stelle der über einzelne Rechtsmaterien von Zeit

Lete, wel zu Zeit ergangenen allgemeinen Edikte und Verord

halten nungen, welche bisher in allen Unfern Provinzen als

werden, gemeineLandesgesetze gegoltenhaben ; indem dafür ge.

Landrech sorgt worden ist, daß diese einzelnen Edikte und Ver.

te einvers ordnungen bey der Anfertigung des Landrechts noch-

find dem

Teibt.

mals revidirt, und ihrem Inhalte nach, bey den Ges

genständen, welchesie betreffen, gehörigen Orts aufge

nommen und eingeschaltetworden. In so fern jedoch

in dem gegenwärtigen Landrechte auf ein solches über

einzelne Materien ergangenes Edikt, oder sonstige.

Verordnung, Bezug genommen, und dahin ver.

wiesen worden, versteht es sich von selbst, daß ders

gleichen Edikt oder Verordnung seine gesetzlicheKraft,

in Ansehung aller Stellen und Vorschriften, die nicht

etwa in diesem Landrechte ausdrücklich geändert sind,

nach wie vor beibehalte.

III.
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III.

sondern

vor der

Die in den verschiedenen Provinzen bisher be Die bes

standenen besondern Provinzialgesetze und Statuten, Provins

behalten zwar vor der Hand noch ihre gesetzliche sialgefese

Kraft und Gültigkeit; dergestalt, daß die vorkom, behalten

menden Rechtsangelegenheiten hauptsächlich nach dies Hand

sen, und nur erst in deren Ermangelung, nach den och ihreVorschriften des allgemeinen Landrechts beurtheilt Kraft.

und entschieden werden sollen.

IV.

gefams

und in

vinzials

Damit aber auch bey diesen Provinzialgesehen Sie fol

und Statuten eben die gründliche Verbesserung, die ten aber

Wir in Ansehung der bisherigen gemeinen und sub. melt, res

sidiarischen Rechte zum Wohl Unserer sämmtlichen viditet,

getreuen Unterthanen veranstaltet haben, gleicherge- orbentlis

ſtalt ins Werk gerichter werden möge, hatten Wir che Pro

bereits unterm 20sten März 1791 verordnet, daß gefeßbäs

auch diese besondern Gefeße innerhalb dreter Jahre cher vers

gesammelt, revidirr, und nach dem Plane der allge ben.

meinen Gesetzgebung geordnet werden sollten ; und

Wir wiederholen hierdurch diese Unsere Allerhöchste

Willensmeinung. Da Wir inzwischen in Erfah

rung bringen, daß diese vorgeschriebene Bearbeitung
der Provinzialgefeße

noch nicht durchgearbeitung

sen, so wollen wir den dazu bestimmt gewesenen

Termin zum Ueberflusse noch auf zwey Jahre, und

also bis zum isten Junius 1796 hiermit verlängern.

V.S

Es sollen daher da, wo es bisher noch nicht

geschehen ist, die Landes- Justizcollegia mit den Des

putirten der Stånde ohne allen ferneren Zeitverlust

sich zusammenthun; die vorhandenen, und nach dem

Plane des allgemeinen Landrechts von ihnen zu ord:

nenden Provinzialgesche und Statuten genau durchs

1 2 gehen;

faßt wer:
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Was bas

ben, in

gleichen

gehen; die Abweichungen derselben von den Vor.

schriften des besagten allgemeinen Landrechts gehörig

bemerken ; und sodann gemeinschaftlich erwägen :

welche von diesen Abweichungen ferner beibehalten,

und in das besondre Gesetzbuch der Proving noth-

wendig aufgenommen werden müssen. Nach den

Darüber abzufassenden Beschlüssen soll alsdann jedes

Landes- Justizcollegium das besondre Gesetzbuch für

feine Provinz entwerfen, und diesen Entwurf inner-

halb der bestimmten Frist , zur Vorlegung bey der

Gefeßcommission, sodann aber zu unsrer Höchsteiges

nen weitern Verfügung und Bestätigung einsenden.

Sam's VI.

བ ༩

Bey dieser Bearbeitung sollen jedoch die Col

legia und Stände mit allem Fleiße darauf sehen,

daß die Gesetzgebung der einzelnen Provinzen mit

Der allgemeinen so viel als möglich in Gleichförmig,

keit gebracht: die bisherige in so mancher Rücksicht

höchst nachtheilige Verschiedenheit und Ungewißheit

der Rechte nicht ohne Noth fortgepflanzt, noch auf

bloße in einzelnen Fällen ergangene und oft sehr wider

einander laufende Pråjudicata blindlings Rücksicht

genommen; vielmehr abweichende Bestimmungen

nicht anders, als aus sehr erheblichen Grimden,

welche etwa auf die besondere Verfassung, natürliche

Beschaffenheit und Lage der Provinz , oder auf ge-

wisse eigenthümliche Arten von Gewerben und Bes

schäftigungen der Einwohner, oder endlich auf ge.

wisse ursprüngliche, ohne Nachtheil wohlerworbener

Rechte nicht aufzuhebende Einrichtungen und An-

stalten sich beziehen, in die Provinzialgesehbücher

aufgenommen werden. Insonderheit aber haben die

Collegia und Stände bey diesem Geschäfte ihr Au-

genmerk aufdiejenigen Stellen des allgemeinen Land-

rechts zu richten, wo eben wegen der obbemerkten

Ver-
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Verschiedenheiten, feine allgemeine Vorschriften er

theilt, sondern die nähern Bestimmungen den Pros

vinzialgesegen ausdrücklich vorbehalten worden.

VIL :

der Ge

ten.

Bey der Entwerfung der Provinzialgesetzbücher wegen

isk zwar auch auf die Gewohnheitsrechte und Obser- wohn

vanzen , welche in dieser oder jener Provinz , oder heitsrech

an einzelnen Orten bisher statt gefunden haben, die bere ju

te beson

erforderliche Rücksicht zu nehmen; dergestalt, daß beobach

diefelben ebenfalls gesammlet; in wie fern ihnen nach

allgemeinen rechtlichen Grundsägen die Eigenschaft

einer rechtsgültigen Observanz wirklich zukomme,

forgfältig erwogen ; die Erheblichkeit und Nußbar-

keit derselben, nach den §. 6. vorgeschriebenen Grund-

fäßen genau geprüft, und diejenigen, deren Beibe

haltung nothwendig gefunden wird, in dem Provin

zialgesetzbuche gehörigen Orts eingerückt werden.

Nach Ablauf des §. 4. bestimmten Zeitraums aber,

foll auf dergleichen ungeschriebene Rechte, oder vers

meintliche Observanzen, welche von den Vorschriften

des allgemeinen Landrechts abweichen , nur in so fern

Rücksicht genommen werden , als sie entweder den

Provinzialgesegbüchern einverleibt sind , oder das all-

gemeine Landrecht selbst darauf, wiebey verschiedenen

Materien geschehen ist, ausdrücklich in der Art vers

wiesen hat , daß die gesetzlichen Bestimmungen nur

für den Fall gegeben worden, wenn über den Ge-

genstand durch wohl hergebrachte Gewohnheiten eines

Orts oder Distrikts nicht ein Anderes eingeführt

wåre. Außer diesen beiden vorstehend bestimmten

Ausnahmen aber, find Wir die Berufung aufOb.

servanzen, welche dem Gesetze widersprechen , und die

gemeinschädliche Ungewißheit der Rechte verewigen,

nach dem Ablaufe des vorgedachten Zeitraums ferner

zu dulden nicht gesonnen. Was hingegen diejenigen

Obser-

量
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Observanzen betrifft , welche nicht wider die Gesche

find, sondern nur etwas bestimmen , was in den

Gefeßen unentschieden gelassen worden ; so mag es

dabey, nach Maaßgabe §. 4. der Einleitung zu die-

fem allgemeinen Landrechte, bis zum Erfolge einer

gesetzlichen Bestimmung, auch noch ferner sein Bes

wenden haben.

DaWir auch vernehmen, daß in einigen ein-

zelnen Provinzen über die im allgemeinen Landrechte

vorkommenden Abweichungen von den Vorschriften

der bisherigen subsidiarischen Geseße, besonders in

Ansehung der Familien und Successionsrechte, an

noch Bedenklichkeiten obwalten sollen : so erklären

Wir hierdurch : 1

"

Daß Wir in Ansehung dieser in den drey ersten

Titeln deszweiten Theils dieses allgemeinen Lands

rechts vorkommenden Abweichungen von gewissen

einzelnen Vorschriften des Römischen, oder ge-

meinen Sachsenrechts, den Städten solcher Pro,

vinzen noch gestatten wollen, fothane Bedenklich-

Feiten , bey den Conferenzen über ihre Provinzial-

gefehbücher, anderweit vorzutragen ; und daß das

ཕྱིན her diejenigen Stellen dieser drey ersten Titel des

zweiten Theils, welche dergleichen Abweichungen

enthalten , vor der Hand, und während des obs

bestimmten zweijährigen Zeitraums , bey den Ge-

***richtshöfen noch nicht zur Anwendung gebracht

werden sollen.

4.

Wir verstehen inzwischen hierunter nur solche Vor-

schriften des allgemeinen Landrechts, welche das grade

Gegentheil eines klaren und unstreitig recipirt gewe

fenen römischen oder andern fremden Gefeßes enthal

ten; keinesweges aber solche Stellen, welche bloß

den bisher üblichen Meinungen einiger Rechtslehrer

widersprechen; oder einer gewissen Erklärungsart

Dieses



des neuen allgemeinen Landrechts.
VII

dieses oder jenes römischen oder andern fremden Ge

feges den Vorzug beilegen; oder gar nur bisher

schon zweifelhaft gewesene Rechtsfragen bestimmen;

allermaßen Wir ausdrücklich wollen, daß Vorschrif

ten dieser lehtern Art sogleich nach dem rsten Ju

nius 1794 in die volle gesetzliche Kraft eintreten sollen.

Auch verordnen Wir, daß in sofern Vorschrif

ten des allgemeinen Landrechts , in vorbesagten drey

Titeln, die außere Form gewisser Handlungen auf

eine von den bisherigen subsidiarischen Rechten vers

schiedene Art bestimmen, rechtliche Handlungen die-

fer Art, welche während des zweijährigen Zeitraums

vorgenommen worden, in Ansehung ihrer äußern

Form und Feierlichkeit gültig seyn sollen , sobald da

bey entweder die Vorschriften des bisherigen ſubſi-

diarischen Gesetzes , oder auch die Verordnungen des

gegenwärtigen allgemeinen Landrechts beobachtet

worden.

VIII. 1910 artist

Landrecht

ne Fälle

werden.

So wie überhaupt ein neues Gefes aufvergan. Das neue

gene Fälle nicht gezogen werden mag, so soll dieser soll auf

Grundsah auch bey der Anwendung des gegenwärtis vergange

gen Landrechts beobachtet, und dabey im Allgemeis nicht gez

nen nur auf die S. 14 20. der Einleitung vorge. togen

fchriebenen Bestimmungen Rücksicht genominen wer-

den; wie Wir denn überhaupt ausdrücklich verord

nen, daß ein Jeder, welcher sich zur Zeit der Publi

kation dieses Landrechts in einem nach bisherigen Ges

ſehen gültigen und zu Recht beständigem Beſiße

irgend einer Sache, oder eines Rechts befindet, das

ben gegen Jedermann geschüßt, und in dem Genusse,

oder in der Ausübung dieser seiner wohlerworbenen

Gerechtsame, unter irgend einem aus dem neuen

Landrechte entlehnten Borwande nicht gestört, oder

beeinträchtigt werden foll.

IX.
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IX.PRICI

Dochfind

altere

nach den

In sofern jedoch nach der Publikation des

dunkle Landrechts aus einer ältern Handlung oder Bege-

Gesetze benheit Prozesse entstehen , und die damals vorhans

Grundfa denen auf den vorliegenden Fall anzuwendenden Ge-

zen des sehe dunkel und zweifelhaft sind; also, daß bisher

Landrechtsüber den Sinn und die Anwendbarkeit derselben ver

aussuden schiedene Meinungen in den Gerichtshöfen statt ge
ten.

Sie es

wegen der

blikation

noch

funden haben: so soll derjenigen Meinung, welche

mit den Vorschriften des Landrechts übereinstimmt,

oder derselben am nächsten kommt, der Vorzug ges

geben werden .

X.

Da auch die Fälle sich häufig ereignen dürften,

zur Beit wo die Handlung oder Begebenheit, aus welcher

Der Pu streitige Rechte unter den Parteien entspringen,

zwar schon vor der Publikation des Landrechts sich

schweben: ereignet haben ; die rechtlichen Folgen derselben aber

erst nachher eintreten : so finden Wir nöthig , wegen

Rechtsan-folcher Fälle nachstehende nähere Bestimmungen vest-

gelegen zusetzen
:

den åltern

Fälle und

heiten zu

halten

sonderheit

Es foll nåmlich in dergleichen Fällen jederzeit

fey ; ins darauf Rücksicht genommen werden: ob es noch in

Der Gewalt desjenigen, von deſſen Rechten oder

Pflichten die Rede ist, gestanden , und bloß von

feinem freien Entschluffe abgehangen habe, die recht-

lichen Folgen der frühern Handlung oderBegebenheit,

durch Willenserklärungen, oder sonst, zu bestimmen,

`und auf andere Art , als in dem neuen Landrechte

geschehen ist, vestzusehen ; oder ob eine solche abån-

dernde Bestimmung in der Gewalt und einseitigen

Entschließung desjenigen , den die Handlung oder

Begebenheit angeht, nicht mehr gestanden habe?'

Im letztern Falle sollen die auch später eintres

tenden rechtlichen Folgen dennoch nur nach den ältern

Ge
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Gefeßen, welche zur Zeit der vorgefallenen Handlung

oder Begebenheit gültig gewesen sind, beurtheiltwerden.

Im erstern Falle hingegen soll , wenn auch die

Handlung oder Begebenheit älter , aber keine solche

abånderndeBeſtimmung vorhanden wåre , bey Beur-

theilung der erst nach dem 1sten Junius 1794 eintre-

tenden rechtlichen Folgen , dennoch nur die Vorschrift

Desgegenwärtigen neuenLandrechtsAnwendungfinden.

XI.

derBer:
Es sind daher insonderheit alle Verträge, welche wegen

vor dem rsten Junius 1794 errichtet worden, fo- trage.

wohl ihrer Form und Inhalte nach, als in Ansehung

Der daraus entstehenden rechtlichen Folgen, nur nach

Den zur Zeit des geschlossenen Contracts bestandenen

Gesetzen zu beurtheilen ; wenn gleich erst später auf

Erfüllung , Aufhebung, oder Leistung des Intereffe,

aus einem solchen Contracte geklagt würde.

XII.

der Te

ftamente,

In Ansehung der Testamente und andrer lebt wegen

willigen Verordnungen sehen Wir besonders vest,

daß alle diejenigen , welche vor dem isten Junius

1794 errichtet worden, nach den Vorschriften der

åltern Geseze durchgehends beurtheilt werden sollen,

wenn gleich das Ableben des Teftators erst später ers

folgte; und soll bey dieser Art von Verfügungen auf

den Unterschied: ob eine solche Diſpoſition in der

Zwischenzeit und bis zum isten Junius 1794 noch

håtte abgeändert werden können , oder nicht , zur

Vermeidung der sonst für Unsere getreuen Unterthas

nen zu besorgenden großen Weitläufigkeiten und Ko-

sten , keine Rücksicht genommen werden.

XIII.

Die gesetzliche Erbfolge zwischen Ackern und wegen

Kindern, auch anderen Familienmitgliedern, so weit dergefeß,lichen

Die Erbfolge,
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wegen der

Succes

fion der

7

dieselben nicht auf Verträgen, Fideicommiß - Stif=

tungen , Lehnsconstitutionen u. s. w. unabånderlich

beruhet, sondern durch rechtsgültige Willenserklä

rungen des Erblaffers abgeändert werden konnte,

ist, wenn der Erbfall sich vor dem isten Junius

1794 ereignet, nach den bisherigen Gesetzen, spåter

hin aber, wenn der Erblasser keine solche rechtsgül

tige Abänderung gemacht hat, nach den Vorschriften

des neuen Landrechts, jedoch unter dem §. 7. bes

merkten Vorbehalte, zu beurtheilen.

XIV.

Das Verhältniß der Eheleute, die sich vor dem

aften Junius 1794 verheirathet haben , soll , so weit

Eheleute, es auf Rechte und Pflichten unter Lebendigen an:

kommt, so wie in Fällen , wo die Ehe durch richter-

liches Erkenntniß getrennt wird , nach den zur Zeit

Der geschlossenen Ehe bestandenen Gesezen beurtheilt

werden. Bey der Erbfolge hingegen , in sofern die

selbe nicht durch Verträge, lettwillige Verordnun-

gen, Provinzialgesetze, oder Statuten bestimmt wird,

sondern nach gemeinen Rechten anzuordnen iſt,ſoll

©der überlebende Ehegatte, bey einem nach dem isten

*Junius 1794 fich ereignenden Successionsfalle, die

Wahl haben: ob er nach den zur Zeit der geschlosses

nen Ehe vorhanden gewesenen gemeinen Rechten,

oder nach den Vorschriften des gegenwärtigen Land-

rechts erben wolle.

wegen der

Hypother

fen,

1

XV.

Da in dem gegenwärtigen Landrechte bestimmt

ist, daß die gesetzlichen und ſtillschweigenden . Hypo-

theken zwar ihre bisherige Vorrechte gegen den ei

gentlichen Schuldner und dessen Erben, so wie bey

einem über das Vermögen oder den Nachlaß des

Schuldners entstehenden Concurse behalten, auf den

dritten Beſizer der damit behafteten unbeweglichen

Sache
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Sache aber , welcher nicht Erbe seines Vorfahren

im Besize geworden ist , nur in sofern übergehen

follen , als dieselben diefem dritten Besiher bey der

Erwerbung des Grundstücks bekannt gewesen, oder

in dem gerichtlichen Hypothekenbuche eingetragenfind,

so soll zur Eintragung solcher Hypotheken ein dreis

jähriger Zeitraum offen bleiben; dergestalt , daß der

Berechtigte, welcher sich vor dem 1sten Junius 1797

zu der Eintragung eines solchen Rechts in das Hys

pothekenbuch gehörig meldet , dazu noch gelassen

werden muß, wenn gleich das Grundstück in der

Zwischenzeit an einen andernBesitzer, als denjenigen,

gegen welchen er das Recht erworben hat, oder

deſſen Erben gediehen wäre.

XVI.

der Reaks
Da ferner verordnet ist, daß dingliche Dienst wesen

barkeitsrechte oder Servituten , welche durch keine in Servitus

Die Augen fallende Kennzeichen oder Anstalten ange= ten.

deutet werden, und gleichwohl den Nuhungsertrag

Des belasteten Grundstücks schmålern , gegen einen

dritten Besitzer des belasteten Grundstücks , der we-

Der erweislich davon unterrichter gewesen, nech seis

'nes Vorfahren Erbe geworden ist , nur in fo fern

follen ausgeübt werden können , als sie zur Zeit der

Besitzveränderung im Hypothekenbuche schon einge-

tragen find , oder deren Eintragung noch binnen zwey

Jahren nach der Besitzveränderung von dem Befiher

Des berechtigten Grundstücks gehörig nachgesucht

wird; so verordnen Wir hierdurch : daß, wenn auch

in der Zwischenzeit vom Dato des gegenwärtigen Pa-

tents an, bis zum 1sten Junius 1797 , Befißvera

ånderungen mit fölchen belasteten Grundstücken sich

ereigneten , dennoch die zweijährige Frist , binnen

welcher die Eintragung zu suchen ist, nur vom isten

Junius 1797 an gerechnet werden solle.

Auch
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wegender

rung d

1

8

Auch befehlen Wir hierdurch sämmtlichen Ge

richten, und andern Hypothekenbuchführenden Bes

hörden, bey allen Besitzveränderungen , welche nach

der Publikation des gegenwärtigen Patents zuerst

vorfallen werden, sowohl den bisherigen Befiher, in

söfern derselbe noch vorhanden ist, als den neuen

Erwerber darüber zu vernehmen : ob das Grundstück

etwa mit einer folchen noch nicht eingetragenen Ser-

vitut behaftet sey, oder demselben dergleichen Dienst

barkeitsrecht auf ein andres Grundstück zukomme;

und wenn sich dieses findet, den Interessenten die

dahin einschlagenden geschlichen Vorschriften nochbes

ſonders und ausdrücklich bekannt zu machen.

XVII.

1

Was insonderheit die Verjährung betrifft: so

Veridh follen diejenigen Fälle, in welchen dieselben schon vor

Dem Isten
Junius

1794 vollendet worden, lediglich

nach bisherigen Rechten beurtheilt werden ; wenn

gleich die daraus entstandenen Befugnisse oder Ein-

wendungen erst späterhin geltend gemacht würden.

In Ansehung derjenigen Verjährungen hingegen , de-

ren bisherige gesetzmäßige Frist mit dem isten Junius

1794 noch nicht abgelaufen ist, sollen die Vorschriften

Des neuen Landrechts in allen Stücken befolgt werden.

wegen der

Strafge

feße.

Sollte jedoch zur Vollendung einer schon vor

dem isten Junius 1794 angefangenen Verjährung

in dem neuen Landrechte eine kürzere Frist, als nach

bisherigen Gefeßen , vorgeschrieben seyn : so kann der

jenige, welcher sich in einer solchen kürzern Ver.

jährung grunden will , die Frist derselben nur vom

ften Junius 1794 zu rechnen anfangen.

XVIII.

Was die Anwendung der in diesem Landrechte

enthaltenen Strafgesetze auf die schon vor der Publi

kation sich ereigneten Fälle betrifft; so hat es desfalls

nicht
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nicht nur bey den Vorschriften §. 18. und 20. der,

Einleitung sein Bewenden, sondern es ist auch Unser

Wille, daß bey allen nach der Publikation , und

selbst noch vor dem iften Junius 1794 , als dem

Zeitpunkte der anfangenden Gesegeskraft, zur richter-

lichen Entscheidung gelangenden Fällen, die in dem

neuen Landrechte verordneten Strafen, in sofern dies

selben gelinder sind, als diejenigen, welche nach bis

herigen Gesetzen aufdas vorliegende Verbrechen statt

gefunden hätten, angewendet werden sollen.

Unter vorstehenden Maaßgaben und Bestim

mungen nun, wollen Wir dieses allgemeine Land..

recht, vermöge der Uns zustehenden Landesherrlichen

und gesetzgebenden Macht, als ein wahres und all."

gemeines Landesgesetz hierdurch, und in Kraft dieses,

vorschreiben und publiciren; also, daß in Unseren

Königlichen und Chur auch sämmtlichen übrigen

unter Unserer Hoheit und Oberbothmäßigkeit stehens

den Landen, Provinzen und Distrikten , nach den in

Diesem neuen Geseze enthaltenen Vorschriften verfah

ren und erkannt, und dasselbe in allen und jeden so-

wohl gerichtlichen, als außergerichtlichen Angelegen.

heiten, von Jedermann, der zu unsern Unterthanen

gehört,
T
e
e
r

in un
se
rn

L
a
n
d
e
n

Ge
sc
hä
ft
e

z
u
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tr
ei
be
n
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hat , genau beobachtet, insonderheit aber bey allen

Ober- und Untergerichten, ohne Unterschied oder

Ausnahme, in Beurtheilung der bey ihnen vorfals

lenden, oder zu ihrer Entscheidung gelangenden An:

gelegenheiten und Geschäfte, zum Grunde gelegt wer:

den soll. Alle ältere Gefeße, Edikte und Berord-

nungen, an deren Stelle das gegenwärtige neue

Landrecht nach den §. 1. und 2. enthaltenen nåhern

Bestimmungen treten soll , werden hierdurch gänzlich

aufgehoben und abgeschafft, und es soll von dem be-

stimmten Zeitpunkte an , kein Collegium , Gericht,

oder Justizbedienter sich unterfangen, diese ålteren

Geſetze

1
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Gesetze und Verordnungen auf die vorkommenden

Rechtsangelegenheiten, außer den im gegenwärtigen

Patente bestimmten Fällen, anzuwenden; oder auch

nur das neue Landrecht nach besagten aufgehobenen

Rechten und Vorschriften zu erklären oder anzudeu-

ten; am allerwenigsten aber von klaren und deutlichen

Vorschriften der Gesehe, auf den Grund eines ver.

meinten philosophischen Raisonnements, oder unter

dem Vorwande einer aus dem Zwecke und der Ab-

sicht des Gesezes abzuleitenden Auslegung , die ge=

ringste eigenmächtige Abweichung , bey Vermeidung

Unserer höchsten Ungnade und schwerer Ahndung,

sich zu erlauben; vielmehr soll, wenn in ein oder an

derem Falle über den Sinn und die richtige Auslegung

einer der neuen Vorschriften Zweifel entstehen , oder

irgend ein Richter keine hinlängliche Bestimmung ei

nes zu seiner Entscheidung gelangenden Falles in dem

Landrechte anzutreffen vermeinen möchte, alsdann le

diglich nach den Vorschriften §. 45. 50. der Einleitung

zu dem gegenwärtigen Landrechte verfahren werden.

Nach dieser Unserer solchergestalt erklärten Aller.

höchsten Willensmeinung hat sich also ein Jeder, den

es angeht, insonderheit aber sämmtliche Landescollegia

undübrigeGerichte, genau und pflichtmäßig zu achten.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Un

terschrift und beigedrucktem größern Königl. Insiegel.

So geschehen Berlin , den sten Februar 1794.

Friedrich Wilhelm.

(LS)

Carmer.
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zur Publikation der neuen Aufla

ge des allgemeinen Landrechts

für die Preußischen Staaten.

Wit

縻

ir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gna,

den König von Preußen 2c. 2c., thun kund und fügen

hierdurchJedermann zu wissen: daß der Mangel einer

gehörigen Anzahl von Exemplarien des allgemeinen

Landrechts für die Preußischen Staaten , eine neue

Auflage desselben nöthig gemacht, welcher Wir bey

Der wörtlichen Uebereinstimmung mit der ersten , nicht

nur die allerhöchste Sanction hierdurch ertheilen,

sondern auch die Veranstaltung getroffen haben, daß

die Erläuterungen und Abånderungen desselben , wel-

che zeither gesetzlich ergangen, und das allgemeine

Recht betreffen , verkürzt gesammlet, der neuen Edi

tion gehörigen Orts eingeschaltet , und unter dem

Titel des ersten Anhanges u. f. w. zum Besten

der Besizer der ältern Edition gedruckt sind.

Nur die Erläuterungen und Abänderungen des

Zwanzigsten Titels des Zweiten Theils sind ausge

lassen, weil derselbe durch das nächstens erfolgende

neue Criminalrecht für die Preußischen Staaten er-

gänzt werden wird. Mit Bezug auf das Publika.

tionspatent vom sten Februar 1794 haben sämmt.

liche
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liche Ober- und Untergerichtsstellen diese neue Auf

lage des Landrechtes und diesen ersten Anhang geseh

lich anzuwenden , und erhalten dieselben zugleich die

Anweisung, in ihren Urtelssprüchen auf keine Privat-

Gesetzes - Sammlung Bezug zu nehmen , sondern

sich lediglich an diejenigen Gesetze zu halten, welche

ihnen zugefertiget, gehörig publiciret, auch durch

das neue Archiv der Preußischen Gesetzgebung und

Rechtsgelehrsamkeit zu ihrer Kenntniß gebracht, und

in die akademische Edikten - Sammlung hiernächst

aufgenommen werden.

Urkundlich unter Unserer höchst eigenhåndigen

Unterschrift und beigedruckten Königlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 11ten April 1803.

Friedrich Wilhelm.

(LS

Goldbeck.
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3

S. I.

Das allgemeineLandrecht enthält dieVorschriften, 1. Vonden

nach welchen die Rechte und Verbindlichkeiten derüberhaupt.

Einwohner des Staats , so weit dieselben nicht

durch besondere Geseze bestimmt worden, zu beur-

theilen sind.

S. 2. Besondere Provinzialverordnungen, und

Statuten einzelner Gemeinheiten und Geſellſchaf-

ten erhalten nur durch die Landesherrliche Bestätis

gung die Kraft der Geseße.

·S. 3. Gewohnheitsrechte und Observanzen,,

welche in den Provinzen und einzelnen Gemeinheis

ten gefeßliche Kraft haben sollen, müssen den Pro-

vinzial -Landrechten einverleibt ſeyn.

§. 4. In so fern aber durchObſervanzen etwas

bestimmt wird, was die Gesetze unentschieden gelas-

ſen haben, hat es, bis zum Erfolge einer gefeßlichen ,

Bestimmung, dabey sein Bewenden.

§. 5. Die von dem Landesherrn in einzelnen

Fållen, oder in Ansehung einzelner Gegenstände,

getroffenen Verordnungen können in andern Fållen,

oder bey andern Gegenständen, als Geseße nicht

angesehen werden.

S. 6. Auf Meinungen der Rechtslehrer , oder

åltere Aussprüche der Richter, soll , bey künftigen

Entscheidungen, keine Rücksicht genommen werden.

A 2 §. 7.
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Abfaffung §. 7. Ein jeder Entwurf zu einer neuen Ver-

derGesetze.

ordnung , durch welche die besondern Rechte und

Pflichten der Bürger bestimmt, oder die gemeinen

Rechte abgeändert, ergänzt, oder erklärt werden

sollen, muß, vor der Vollziehung , der Geseßcom-

mission zur Prüfung vorgelegt werden.

Publica

tion.

S. 8. Die Gefeßcommission muß , außer der

Rücksicht auf die bereits vorhandenen Geseße und

Rechte, ihr Gutachten zugleich auf die Billigkeit

und Nuhbarkeit der vorgeschlagenen neuen Verord-

nung richten, und eine deutliche bestimmte Fassung

des zu gebenden Gesezes in Vorschlag bringen.

§. 9. Die Vorgesekten eines jeden Departe-

ments im Staatsrathe müssen dafür haften , daß

dieſer Anordnung in keinem Falle entgegen gehan-

delt werde.

$. 10. Das Gesek erhält seine rechtliche Ver

bindlichkeit erst von der Zeit an, da es gehörig be-

kannt gemacht worden.

§. 11. Es müssen daher alle gefeßliche Verord-

nungen, ihrem völligen Inhalte nach, an den ge-

wöhnlichen Orten öffentlich angeschlagen , und im

Auszuge in den Intelligenzblättern der Provinz,

für welche sie gegeben sind , bekannt gemacht

werden.

S. 12. Es ist aber auch ein jeder Einwohner

des Staates sich um die Geseße, welche ihn oder ſein

Gewerbe und seine Handlungen betreffen, genau zu

erkundigen gehalten ; und es kann sichNiemand mit

der Unwissenheit eines gehörig publicirten Gefeßes

entschuldigen.

S. 13. Nur in demFalle, wo vorhin erlaubte,

oder als gleichgültig angesehene Handlungen durch

Strafgefeße eingeschränkt, oder verboten worden,

foll der Uebertreter mit dem Einwande:

daß
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daß er , ohne Vernachläßigung seiner Pflich

ten, vor der vollbrachten That, von dem

Verbote nicht unterrichtet gewesen,

annoch gehört werden.

Anwen

§. 14. Neue Gefeße können auf schon vorhindung der

vorgefallene Handlungen und Begebenheiten nichtseseze.

angewendet werden.

S. 15. Die von Seiten des Gesekgebers nd-

thig befundene und gehörig publicirte Erklärung ei-

nes åltern Gefeßes aber giebt, in allen noch zu ent

scheidenden Rechtsfällen, den Ausschlag.

S. 16. Soll nur die äußere Form einerHand-

fung geändert, und diese Vorschrift bey allen noch

abzuåndern möglichen Handlungen beobachtet wer

den, so muß das Gefeß hiezu eine hinlängliche Frist

bestimmt haben.

S. 17. Frühere Handlungen , welche, wegen

eines Mangels der Förmlichkeit , nach den alten

Gefehen ungültig seyn würden , ſind gültig , inſo fern

nur die nachden neuern Geſeßen erforderlichen Förm-

lichkeiten, zur Zeit des darüber entstandenen Streits,

daben angetroffen werden.

§. 18. DieMinderung der in einer åltern Ver-

ordnung vestgeseßtenStrafe kommt auchdemjenigen

Uebertreter zu Statten , an welchem diese Strafe,

zur Zeit der Publication des neuern Gesezes , noch

nicht vollzogen war.

§. 19. In sofern aber aus einer verbotenen

Handlung Privatrechte entspringen , muß auf die

Geseze, welche zurZeit derHandlung gültig waren,

Rücksicht genommen werden.

§. 20. Ist es zweifelhaft : ob das Verbrechen

vor oder nach der Publication des neuen Gesehes

vorgefallen sen, so muß, bey Bestimmung der

Strafe, das mildere Geseß zum Grunde der Ent-

scheidung genommen werden.

S.21.
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Wen die

Gefeße

§. 24. Uebrigens stehen, bey Beurtheilung

einzelner Streitfragen , die allgemeinen Geseße den

Provinzialgesehen , diese den besondern Statuten

und diese endlich den auf andereArtwohlerworbenen

Rechten nach.

§ . 22. Die Gefeße des Staats verbinden alle

verbinden. Mitglieder desselben , ohne Unterschied des Standes,

Ranges und Geschlechtes.

Uebers

haupt.

weglichen

S. 23. Die persönlichen Eigenschaften und Be-

fugnisse eines Menschen werden nach den Gefeßen

der Gerichtsbarkeit beurtheilt, unter welcher der-

felbe seinen eigentlichen Wohnsiß hat.

§. 4. Eine bloße Entfernung aus seiner Ge-

richtsbarkeit, bei welcher die Absicht, einen andern

Wohnsih zu wählen, noch nicht mit Zuverläßigkeit

erhellet, verändert die persönlichenRechte und Pflich-

ten dieses Menschen nicht.

§. 25. So langeJemand noch keinen bestimm

ten Wohnfiß
hat , werden seine persönlichen

Rechte

und Verbindlichkeiten
nach dem Orte seinerHerkunft

beurtheilt
.

§. 26. Ist der Ort seiner Herkunft unbekannt,

oder außerhalb der Königlichen Lande, so gelten die

Vorschriften des allgemeinen Landrechts, oder die

besondernGefeße seinesjedesmaligen Aufenthaltes, so

wie nachden einen, oder denanderu, eine vonihm un-

ternommene Handlung am füglichſten beſtehen kann.

§. 27. Hat jemand `einen doppelten Wohnsiz,

so wird seine Fähigkeit zn handeln , nach den Gez

sehen derjenigen von beiden Gerichtsbarkeiten beur-

theilt, welche die Gültigkeit des Geschäftes am mei-

ſten begünstigen.

Beybes §. 8. Das bewegliche Vermögen eines Men-

Sachen. ſchen wird, ohneRücksicht seines gegenwärtig
en Auf-

enthaltes , nach den Gesehen der ordentlichen Ge-

richtsbarkei
t desselben beurtheilt. ( §. 23. fqq.)

§. 29.
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§. 29. Bei einer doppelten Gerichtsbarkeit ha-

ben die Rechte des Ortes, wo sich die Sache befin

det, den Vorzug.

§. 30. Ist aber in einem solchen Falle (§. 29.)

das Mobiliarvermögen , zur Zeit der sich darauf be-

ziehenden Handlung, an einem dritten Orte, so

finden die Geseke desjenigen Ortes Anwendung, wel

che dem gemeinen Rechte der Preußischen Staaten

am nächsten kommen.

§. 31. Das bewegliche Vermögen eines Men-

schen, der keinen bestimmten Wohnsih hat, wird

nach den Gesehen seines jedesmaligen Aufenthaltes,

jedoch mit Rücksicht aufseinen persönlichen Stand,

beurtheilt.

weglichen
§. 32. In Ansehung des unbeweglichen Ver-Bey unber

mögens gelten, ohne Rücksicht auf die Person desSachen.

Eigenthümers , die Gefeße der Gerichtsbarkeit, un-

ter welcher sich dasselbe befindet.

S. 33. Provinzialgeseße und Statuten, wel-Sey ber

Form der

che die äußerliche Feierlichkeit einer Handlung behandlun

stimmen, gelten nur bei Handlungen, die untersen.

der Gerichtsbarkeit, für welche das Gefeß gegeben

ist, von den ihr unterworfenen Personen vorgenom-

men werden.

hung der
S. 34. Auch Unterthanen fremder Staaten,In Anfe

welche in hiesigen Landen leben, oder Geschäfte trei-Fremden.

ben, müssen nach obigen Bestimmungen beurtheilt

werden.

S. 35. Doch wird ein Fremder, der in hiesi

gen Landen Verträge über daselbst befindliche Sa-

chen schließt, in Ansehung seiner Fähigkeit zu han-

deln, nach denjenigen Gefeßen beurtheilt, nach

welchen die Handlung am besten bestehen kann.

S. 36. Den Gesandten und Reſidenten aus-

wärtigerMächte, sowie den in ihren Diensten stehens

den Personen, bleiben ihre Befreiungen, nach dem

Völ-
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torsions:

Völkerrechte , und den mit den verschiednen Höfen

obwaltenden Verträgen, vorbehalten.

S. 37. Eingeborne Vasallen undUnterthanen,

welche mit Erlaubniß des Landesherrn von einem

fremden Hose beglaubigt worden , bleiben in ihren

Privathandlungen den Landesgesehen unterworfen.

S. 38. Die vom Staate an fremde Höfe be-

glaubigten Gesandten werden nach den Geſetzen der

einländischen Gerichtsbarkeit, unter welcher sie zu-

leht , vor dem Antritte der Gesandtschaft, ihren

Wohnsiz gehabt haben, beurtheilt.

Anh. §. 1. In wie fern eingeborne Vaſallen und Unters

thanen, welche mit Erlaubniß des Landesherrn von

einem fremden Hose beglaubigt werden, in ihrenPris

vathandlungen den Landesgesehen unterworfen bleis

ben, hängt hauptsächlich von den Bedingungen ab, un

ter welchen ſie diesseits die Erlaubniß erhalten haben.

§. 39. Sind aber dieselben Ausländer, ſo gel-

ten in Ansehung ihrer, wenn sie in hiesigen Landen

belangt werden, die Vorschriften des hiesigen gemei-

nen Rechts .

§. 40. Wem die Gefeße auf der einen Seite

Verbindlichkeiten auflegen , dem kommen sie auf der

andern Seite durch ihren Schuß auch wieder zu

Statten.

§. 41. Fremde Unterthanen haben also , bey

dem Betriebe erlaubter Geſchäfte in hiesigen Landen,

fich aller Rechte der Einwohner zu erfreuen , so

lange sie sich des Schußes der Gefeße nicht unwür-

dig machen.

S. 42. Die Verschiedenheit der Rechte aus

wärtiger Staaten macht von dieser Regel noch keine

Ausnahme.

Bom Re §. 43. Wenn aber der fremde Staat, zum

rechte. Nachtheil der Fremden überhaupt , oder der hiesi

gen



Von Gefeßen überhaupt. 9

gen Unterthanen insbesondere, beschwerende Vers

ordnungen macht, oder dergleichen Mißbräuche wis

sentlich gegen diesseitige Unterthanen duldet , so fin-

det das Wiedervergeltungs - Recht Statt.

S. 44. Unterrichter sollen, ohne Genehmigung

ihrer Vorgeseßten , gegen Fremde niemals aufRe-

torsion erkennen.

5.45. Dagegen können aber auch Fremde

durch Abtretung ihrer Rechte an hiesige oder andere

mehr begünstigte Unterthanen , sich dem Retorsions-

rechte nicht entziehn.

gung der
S. 46. Bey Entscheidungen streitiger RechtsfälleAusles

darf der Richter den Gesehen keinen andern Sinnseseze.

beilegen, als welcher aus den Worten, und dem

Zusammenhange derselben , in Beziehung auf den

Streitigen Gegenstand , oder aus dem nächsten un-

zweifelhaften Grunde des Gefeßes , deutlich erhellet.

§. 47. Findet der Richter den eigentlichenSinn

des Gesezes zweifelhaft , so muß er, ohne die pro-

zeßführenden Parteien zu benennen , seine Zweifel

der Gefeßcommiſſion anzeigen, und aufderen Beurs

theilung antragen.

§. 48. Der anfragende Richter ist zwar schul-

dig, den Beschluß der Gefeßcommiffion bey seinem

folgenden Erkenntnisse in dieser Sache zum Grunde

zu legen; den Parteien bleiben aber die gewöhnli

chen Rechtsmittel dagegen unbenommen.

Anh. §. 2. Findet der Richter den Sinn des Geseßes

zweifelhaft, so liegt es ihm zwar ob, den vorliegens

den Fall nach den allgemeinen Regeln wegen Ausles

gung der Gesetze zu entscheiden , und findet die Ane

frage an die Gefeßcommiſſion während dem Laufe des

Prozesses nicht mehr Statt. Er muß aber die vers

meinte Dunkelheit des Geseßes dem Chef der Justiz

zum Behufder künftigen Legislation anzeigen.

§. 49.
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§. 49. Findet der Richter kein Gefeß, welches

zur Entscheidung des streitigenFalles dienen könnte,

so muß er zwar nach den in dem Landrechte anges

nommenen allgemeinen Grundsäßen , und nach den

wegen ähnlicher Fälle vorhandenen Verordnungen,

seiner besten Einsicht gemäß, erkennen ;

§. 59. Er muß aber zugleich diesen vermeint-

lichen Mangel der Gefeße dem Chefder Justiz ſos

fort anzeigen.

§. 51. Sollte durch dergleichen Anzeige in der

Folge ein neues Gefeß veranlaßt werden, so kann

daffelbe doch auf die vorher schon gültig vollzogenen

Handlungen keinen Einfluß haben.

§ 52. Betrifft die Frage ein Provinzialgeſeß,

Statut, oder Privilegium, so muß, ehe die Sache

der Gefeßcommission vorgelegt wird, das Gutachten

der Provinzial- Landescollegien von dem Justizde-

partement darüber erfordert werden .

§. 53. Wo kein Provinzial - Landesgesetz, oder

andere dergleichen besondre Bestimmung vorhanden

ist, hat es allemal bey den Vorschriften des allge-

meinen Landrechts sein Bewenden.

§. 54. Privilegien und verliehene Freiheiten

müssen, in zweifelhaften Fällen, so erklärt werden,

wie sie am wenigsten zum Nachtheile des Dritten

gereichen.

§. 55. Im übrigen sind die verliehenen Privi-

legien und Freiheiten so zu deuten , daß die wohl-

thätige Absicht des Gebers dabey nicht verfehlt oder

vereitelt werde.

§. 56. Privilegien und Freiheiten, welche durch

einen lästigen Vertrag erworben worden , sind nach

den Regeln der Verträge zu erklären und zu beurs

theilen.

§. 57. Außerdem sind alle dergleichen besondre

Geseze und Verordnungen so zu erklären , wie sie

mit
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mit den Vorschriften des gemeinen Rechts , und

dem Hauptendzwecke des Saats am nächsten über-

einstimmen.

S. 58. Uebrigens ist auf den eigentlichen In-

halt des Privilegii, im zweifelhaften Falle mehr,

als auf die darin angeführten Bewegungsgründe der

ersten Verleihung , Rücksicht zu nehmen.

bung der

§. 59. Gefeße behalten so lange ihre Kraft,Aufhe

bis sie von dem Geseßgeber ausdrücklich wieder auf Geseße.

gehoben werden.

60. So wenig durch Gewohnheiten, Mei-

nungen der Rechtslehrer , Erkenntnisse der Richter,

oder durch die in einzelnen Fällen ergangenen Ver-

ordnungen neue Gefeße eingeführt werden können ;

eben so wenig können schon vorhandene Gefeße auf

dergleichen Art wieder aufgehoben werden.

§. 61. Statuten und Provinzialgefeße werden

durch neuere allgemeine Gefeße nicht aufgehoben,

wenn nicht in lehtern die Aufhebung der erstern deut-

lich verordnet ist.

§. 62. Bey Aufhebung besonderer Statuten,

Provinzialgefeße, und Privilegien , müssen diejeni

gen, die es zunächst angeht, mit ihrer Nothdurft

gehört werden.

§. 63. Privilegien , welche einer bestimmten

Person verliehen worden , erlöschen mit dem Ab-

gange des Privilegirten.

S. 64. Dagegen gehenRechte undPrivilegien,

welche der Sache ankleben , auf einen jeden Besiger

über, in so fern die Gefeße , oder die Verleihungs-

urkunden, nicht ausdrücklich ein anderes besagen.

§. 65. Ist ein oder der andere Besizer zur

Ausübung des der Sache anklebenden Rechtes un-

fähig, so ruhet dieses Recht so lange, bis die recht-

lichen Hindernisse wieder gehoben sind.

§. 66.
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meine

1

§. 66. Ist das Privilegium, oder Recht auf

die Person, in Verbindung mit der Sache , gerich

tet, so erlöscht dasselbe durch die Trennung des Be

fihers und der Sache.

§. 67. Privilegien , welche nur auf eine be-

ſtimmte Zeit verliehen worden , erlöſchen mit derſels

ben Ablauf.

*

S. 68. Ist das Privilegium ausdrücklich nur

unter einer vestgeseßten Bedingung verliehen, so

kann dasselbe ohne Erfüllung dieser Bedingung nicht,

ausgeübt werden.

§. 69. Auch Privilegien , welche zu einem be-

stimmten Endzweck gegeben sind , hören auf, wenn

der Zweck gar nicht, oder doch ferner nicht mehr,

erreicht werden kann.

S. 70. Privilegien, auch solche die durch einen

låstigen Vertrag erworben worden, kann der Staat,

jedoch nur aus überwiegenden Gründen des gemeis

nen Wohls, und nur gegen hinlängliche Entschädi-

gung des Privilegirten, wieder aufheben.

§. 71. Die Entschädigung selbst kann nicht an-

ders , als durch Vertrag , oder rechtliches Erkennt-

niß vestgesezt werden.

§. 72. Wer eines groben Mißbrauchs ſeines

Privilegii, zum Schaden des Staats , oder seiner

Mitbürger, durch richterliches Erkenntniß schuldig

befunden wird , der hat sein Recht verwirkt, und

kann keine Entschädigung dafür fordern.

II. Allge S. 73. Ein jedes Mitglied des Staats ist, das

GrundsäkeWohl und die Sicherheit des gemeinen Weſens,

desRechts.nach dem Verhältnisse seines Standes und Vermö

gens, zu unterstüßen verpflichtet.

Verhält

niß des §. 74. Einzelne Rechte und Vortheile derMits

Staats geglieder des Staats müssen den Rechten und Pflich-

gen feine

Bürger. ten zur Beförderung des gemeinschaftlichen Wohls,

wenn,
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wenn zwischen beiden ein wirklicher Widerspruch

(Collision) eintritt, nachstehn.

§. 75. Dagegen ist der Staat denjenigen, wel

cher ſeinebeſondern Rechte und Vortheile demWohle

des gemeinen Wesens aufzuopfern genöthigt wird,

zu entschädigen gehalten.

§. 76. Jeder Einwohner des Staats ist den

Schuß desselben für seine Person und sein Vermö-

gen zu fordern berechtigt.

§. 77. Dagegen istNiemand sich durch eigene

Gewalt Recht zu verschaffen befugt.

S. 78. Die Selbsthülfe kann nur in demFalle

entschuldigt werden, wenn die Hülfe des Staats

zur Abwendung eines unwiederbringlichen Schadens

zu spät kommen würde.

S. 79. Die Entscheidung der vorfallenden

Streitigkeiten, so wie die Bestimmung der zu ver-

hängenden Strafen, muß den, einem jeden Einwoh-

ner des Staats durch die Geseke angewiesenen Ge-

richten, überlassen werden.

§. 80. Auch Rechtsstreitigkeiten zwischen dem

Oberhaupte des Staates, und seinen Unterthanen,

ſollen bei den ordentlichen Gerichten , nach den

Vorschriften der Geseße erörtert und entschieden wer-

den.

S. 81. Den Schuß gegen auswärtige Feinde

erwartet der Staat lediglich von der Anordnung ſei-

nes Oberhauptes .
Quelle des

§. 82. Die Rechte des Menschen entstehenRule

durch seine Geburt, durch seinen Stand, und

durch Handlungen oder Begebenheiten , mit wel-

chen die Geseße eine bestimmte Wirkung verbunden

haben.

§. 83. Die allgemeinen Rechte des Menschen

gründen sich auf die natürliche Freiheit, sein eigenes

Wohl,
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Ausübung

derRechte.

Wohl, ohne Kränkung der Rechte eines Andern,

fuchen und befördern zu können.

S. 84. Die besondern Rechte undPflichten der

Mitglieder des Staats beruhen aufdem persönlichen

Verhältnisse , in welchem ein Jeder gegen den An-

dern, und gegen den Staat selbst, sich befindet.

S. 85. Rechte und Pflichten, welche aus Hand-

lungen oder Begebenheiten entspringen, werden

allein durch die Geseze beſtimmt.

§. 86. Rechte , welche durch die Gesehe

nicht unterstüßt werden, heißen unvollkommen,

und begründen keine gerichtliche Klage oder Ein

rede.

S. 87. Handlungen, welche weder durch na-

türliche, noch durch positive Geseze verboten wor-

den, werden erlaubt genannt.

§. 88. So weit Jemand ein Recht hat, ist

er dasselbe in den gesehmäßigen Schranken auszu-

üben befugt.

§. 89. Wem die Gefeße ein Recht geben, dem

bewilligen sie auch die Mittel, ohne welche dasselbe

nicht ausgeübt werden kann.

§. 90. Wer ein Recht hat, ist zu allen Vor-

theilen, die er sich durch dessen geseßmäßigen Ge-

brauch verschaffen kann , wohl befugt.

1.91 . Das Recht zum Größern oder Meh-

rern, schließt das Recht zum Geringern oder We-

nigern gleicher Art in sich.

§. 92. Aus dem Rechte des Einen folgt die

Pflicht des Andern, zur Leistung oder Duldung des

sen, was die Ausübung des Rechtes erfordert.

§. 93. Wer den Andern in der Ausübung sei

nes Rechtes hindert, beleidigt, denselben, und wird

ihm , für allen daraus erwachsenen Schaden und

Nachtheil, verantwortlich.

$.94.



Von Gesezen überhaupt. 15

S. 94. Wer aber sein Recht nach den Gefeßen

ausübt
, ist zum Erfaße

eines bey dieser
Gelegenheit

entstandenen
Schadens

nicht verbunden
. (Th. 1 .

Tit. 6. §. 36. 37. 38.)

§. 95. Wenn das Recht des Einen der Aus- Collifion.

übung des Rechtes eines Audern entgegenstehet, so

muß das mindere Recht dem stärkern weichen.

$.96. In Ermangelung besonderer geseßlicher

Vorschriften muß der, welcher durch Ausübung ſei-

nes Rechtes einen Vortheil sucht, dem nachste-

hen, der nur einen Schaden abzuwenden bedacht

ist.

§. 97. Sind die in Collision kommendenRechte

von gleicher Beschaffenheit , so muß jeder der Be-

rechtigten von dem seinen so viel nachgeben, als er-

forderlich ist, damit die Ausübung beider zugleich

bestehen könne.

8. 98. Bis zur erfolgenden richterlichen Be-

stimmung des entstandenen Colliſionsfalles, muß die

Sache zwischen den Berechtigten in dem Stande

bleiben, in welchem ſie bis dahin gewesen ist.

gung der

S. 99. Rechte, welche an eine bestimmte Per-Uebertra

son, oder an gewisse Eigenschaften derselben , nicht echte.

gebunden sind, können von dem Einen aufden An-

deru übertragen werden.

§. 100. Wer einem Andern sein Recht über-

trågt, von dem wird vermuthet, daß er demselben

zugleichalle damit verbundenenVortheile habe über-

tragen wollen.

§. 101. Niemand aber kann demAndern meh-

rere Rechte übertragen , als er ſelbſt beſißt.

S. 102. Rechte , welche nur der Person ankle-Verlufider

ben, verschwinden durch derselben Tod.

1. 103. Rechte aber, welche zum freien Eigen-

thum gerechnet werden, gehen mit dem Tode des

Besizers

Rechte.
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Besizers aufAndere, nach nåherer Bestimmung der

Gefeße, über.

§. 104. Die bloß an den Stand gebundenen

Rechte können von dem Besizer, aus eigener Macht,

auf Andre nicht übertragen werden, und gehen mit

dem Stande verloren.

S. 105. DaßJemand sich seines Rechtes habe

begeben wollen , wird nicht vermuthet.

§. 106. Die Willensäußerung zur Entsagung

oder Uebertragung eines Rechtes muß also deutlich

und zuverläßig seyn.

S. 107. Doch kann, nach näherer Bestims

mung der Geseße, ein Recht auch durch den unter-

laßnen Gebrauch, oder durchden Mißbrauch dessel-

ben, verloren gehen.

S. 108. Das Recht, welches von dem Daseyn

oder der Dauer eines andern Rechtes , oder einer

Sache abhängt, geht mit demRechte oder der Sa

che, worauf es beruhet, zugleich verloren.

Erster
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Erster Theil.

Erster Titel.

Von Personen und deren Rechten

überhaupt.

Der

S. I.

er Mensch wird , in so fern er gewisse Rechte inPerson.

der bürgerlichen Gesellschaft genießt , eine Person

genannt.

§. 2. Die bürgerliche Gesellschaft besteht ausPersonen,

rechte.

mehrern kleinern, durch Natur oder Gesez, oder'

durch beide zugleich, verbundenen Gesellschaften und

Ständen.

§. 3. Die Verbindung zwischen Ehegatten, in-

gleichen zwischen Weltern undKindern, macht eigent-

lich die häusliche Gesellschaft aus.

S. 4. Doch wird auch das Gesinde mit zur

häuslichen Gesellschaft gerechnet.

§. 5. Durchdie Abkunft von gemeinschaftlichen

Stammåltern werdenFamilienverhältnisse begründet.

§. 6. Personen, welchen vermöge ihrer Ge-

burt, Bestimmung oder Hauptbeschäftigung, gleiche

Rechte in der bürgerlichen Gesellschaft beigelegt sind,

machen zusammen Einen Stand des Staates aus.

S. 7. Die Mitglieder eines jeden Standes has

ben, als solche, einzeln betrachtet, gewisse Rechte

und Pflichten.

§. 8. Andere kommen ihnen nur in ſo fern zu,'

als mehrere derselben zuſammen eine beſondereGes

sellschaft ausmachen.

8.9. Die Rechte und Pflichten der verschiedenen

Gesellschaftenim Staatewerden durchihr Verhältniß

Allg. Landr. 1. Band.. B un-
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Rechte der

Ungebor

nen,

der Zwils

linge,

derMißges

burten,

unter sich, und gegen das Oberhaupt des Staates

näher bestimmt.

§. 10. Die allgemeinen Rechte der Mensch-

heit gebühren auch den noch ungebornen Kindern,

schon von der Zeit ihrer Empfängniß..

§. 11. Wer für schon geborne Kinder zu sor-

gen schuldig ist, der hat gleiche Pflichten in Anse-

hung der noch in Mutter Leibe befindlichen.

§. 12. Bürgerliche Rechte, welche einem noch

ungebornen Kinde zukommen würden, wenn es zur

Zeit der Empfängniß schon wirklich geboren wäre,

bleiben demselben auf den Fall , daß es lebendig zur

Welt kommt, vorbehalten.

§. 13. Daß ein Kind lebendig zur Welt ge-

kommen sey, ist in dieser Beziehung schon für aus-

gemittelt anzunehmen, wenn unverdächtige, bey der

Geburt gegenwärtig gewesene Zeugen , die Stimme

desselben deutlich vernommen haben.

§. 14. Wenn aus Einer Geburt zwey oder

mehrere lebendige Kinder zur Welt kommen,

fo haben dieselben, in der Regel, völlig gleiche

Rechte.

§. 15. Kommt es aber dabey auf besondere Vor-

rechte der Erstgeburt an, so muß der Zeitpunkt,

wenn die Mutter von dem einen oder dem an-

dern Kinde entbunden worden, genau ausgemittelt

werden.

§. 16. Kann diese Ausmittelung mit der erfor

derlichen Gewißheit nicht geschehen, so entscheidet

das Loos über die Rechte der Erstgeburt.

§. 17. Geburten ohne menschliche Form und

Bildung haben aufFamilien- und bürgerliche Rechte

keinen Anspruch.

§. 18. In so fern aber dergleichen Mißgebur

ten leben, müssen sie, nach §. 11. , ernährt, und

ſo viel als möglich erhalten werden.

S.19.
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ter.
§. 19. Wenn Zwitter geboren werden, so be der Zwits

stimmen die Aeltern, zu welchem Geschlechte sie er-

zogen werden sollen.

§. 20. Jedoch steht einem solchen Menschen,

nach zurückgelegtem achtzehnten Jahre , die Wahl

frey, zu welchem Geschlechte er sich halten wolle.

S. 21. Nach dieser Wahl werden seine Rechte

künftig beurtheilt.

S. 22. Sind aber Rechte eines Dritten von

dem Geschlechte eines vermeintlichen Zwitters ab-

hängig, so kann ersterer auf Untersuchung durch

Sachverständige antragen.

S. 23. Der Befund der Sachverständigen ent-

scheidet, auch gegen die Wahl des Zwitters und

seiner Aeltern.

S. 24. DieRechte beider Geschlechter sind ein Unters

ander gleich, so weit nicht durch besondere Gefeße, Beichleche

oder rechtsgültige Willenserklärungen , Ausnahmenter.

bestimmt worden.

Unters

S. 25. Wenn von den Rechten der Menschen,fchied des

in Beziehung aufihr Alter, die Rede ist , so heißenAlters.

Kinder diejenigen, welche das siebente, und Un-

mündige, welche das vierzehnteJahr noch nicht zu-

rückgelegt haben.

S. 26. Die Minderjährigkeit aber dauert, oh-

ne Unterschied des Ortes, der Herkunft, und des

Standes, bis das vier und zwanzigste Jahr zurück-

gelegt ist.

Anh . §. 3. Die Großjährigkeit der Juden , nimmt ohne

Unterschied des Geſchlechts, mit der Vollendung des

zwanzigsten Jahres ihren Anfang.

schied der
§. 27. Nasende und Wahnsinnige heißen die - Inters

jenigen, welche des Gebrauchs ihrer VernunftSeelen

gänzlich beraubt find.
Fräfte.

B 2 $.28.
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1

Vormün

der und

S. 28. Menschen, welchen das Vermögen, die

Folgen ihrer Handlungen zu überlegen, ermangelt,

werden blödsinnig genannt.

§. 29. Rasende und Wahnsinnige werden, in

Ansehung der von dem Unterschiede des Alters ab-

hangenden Rechte, den Kindern , Blödsinnige aber

den Unmündigen gleich geachtet.

S. 30. Verschwender sind, welche durch un-

besonnene und unnüße Ausgaben oder durch much-

willige Vernachläßigung , ihr Vermögen beträcht-

lich vermindern, oder sich in Schulden stecken.

S. 31. Diejenigen , welche als Verschwender

gerichtlich erklärt sind , werden den Minderjährigen

gleich geachtet.

§. 32. Diejenigen , welche wegen noch nicht er-

Pflegbe langter Volljährigkeit, oder wegen eines Mangels an

fohlne. Seelenkräften, ihre Angelegenheiten nichtselbstgehō-

rig wahrnehmen können , ( §. 25-31 .), ſtehen un-

ter der besondern Aufsicht und Vorsorgedes Staates.

S. 33. Der , welchem der Staat die Sorge

für die Angelegenheiten solcher Personen aufgetra-

gen hat, wird Vormund genannt.

Leben und

Lod.
S. 34. Wer einmal gelebt hat, dessen Tod

muß bewiesen werden, wenn über schon erworbene

Sachen und Rechte desselben, als eines Verstorbe-

nen, verfügt werden soll.

§. 35. Zum Beweise des Todes ist hinreichend,

wenn Jemand im Kriege eine schwere Wunde erhal-

ten hat, und innerhalb eines Jahres, nach geſchloſ

senem Frieden, von seinem Leben und Aufenthalte

keine Nachricht eingegangen ist.

Anh. §. 4. Wenn ein Soldat imKriege eine schwere Wunde

erhalten hat, und innerhalb eines Jahres nach geschloss

senem Frieden, von seinemLeben und Aufenthalte keine

Nachricht eingegangen iſt , ſo ſollen die Kriegsgerichte

einen joichen Menschen für keinen Dejerteur anneh

men, vielmehr denselben von der Anklage der Desers

tion
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tion freisprechen , und ohne Ertheilung eines besons

dern Todtenscheins die weitere Verfügung , in Anses

hung seines Vermögens, den Civilgerichten überlassen.

S. 36. Ein gleiches findet Statt, wenn das

Schiff, aufwelchem ein Mensch sich befand, unter-

gegangen ist , und drey Jahre nachher verflossen

find, ohne daß etwas von seinem Leben und Auf-

enthalte bekannt geworden wäre.

S. 37. Außer diesen Fällen kann ein Mensch,

der einmal gelebt hat, und dessen Tod nicht erwiesen

werden kann, nur nach Ablauf der im Geseße näher

bestimmten Fristen, durch richterlichen Ausspruch

für todt erklärt werden. (Th. 2. Tit . 18. Abschn. 8.)

9. 38. Kommt es aber darauf an, obJemand

einen gewissen Erb- oder andern Anfall noch erlebt

habe, so wird vermuthet , daß ein Mensch, von

dessen Leben oder Tode keine Nachricht zu erhalten

ist, nur siebenzig Jahre alt geworden sey.

§. 39. Wenn zwey oder mehrereMenschen ihr

Leben in einem gemeinsamen Unglücke, oder sonst

dergestalt zu gleicher Zeit verloren haben, daß nicht

ausgemittelt werden kann, welcher zuerst verstorben

fey, so soll angenommen werden, daß keiner den

Andern überlebt habe.

Weltern

§. 40. Wenn von Familienverhältnissen dien

Rede ist, so werden unter Aeltern und Kindern dieder.

Verwandten in auf- oder absteigender Linie, ohne

Unterschied des Grades , verstanden.

§. 41. So lange Aeltern oder Kinder des er-

sten Grades leben, werden in der Regel, unter der-

gleichen Benennung die Großåltern und Enkel nicht

mit begriffen.

wandt,
§. 42. Perfonen, welche gemeinschaftlicheBlutsver,

Stammåltern haben , heißen Blutsverwandte.
schaft.

S. 43. Die Verbindung, welche durchHeirathSchwäger-

zwischen dem einen Ehegatten , und den Blutsver-schaft.

wand
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Stiefver

bindun

gen.

Was Sa

die fey.

Subflanz

derSache.

wandten des andern entsteht , heißt Schwäger-

fchaft.

§. 44. Stiefverbindungen bestehen, ` im Sin-

ne des Gesetzes, nur zwischen einem Ehegatten, und

den aus einer sonstigen Ehe erzeugten Kindern des

andern.

§. 45. Die Grade der Verwandtschaft werden

durch die Zahl der Geburten beſtimmt, mittelst wel-

cher zwey verwandte Personen auf einen gemein-

schaftlichen Ursprung sich beziehen.

Zweiter Titel

Von Sachen und deren Rechten

überhaupt.

§. I.

Sache überhauptheißt im Sinne des Geſeßes al-

les , was der Gegenstand eines Rechts oder einer

Verbindlichkeit seyn kann.

§. 2. Auch die Handlungen derMenschen, ins

gleichen ihre Rechte, in so fern dieselben den Gegen-

stand eines andern Rechtes ausmachen, sind unter

der allgemeinen Benennung von Sachen begriffen.

§. 3. Im engern Sinne wird Sache nur das

jenige genannt, was entweder von Natur, oder

durch die Uebereinkunft der Menschen, eine Selbst-

ständigkeit hat, vermöge deren es der Gegenstand

eines dauernden Rechtes ſeyn kann.

S. 4. Alle Theile und Eigenschaften einer Sa,

che, ohne welche dieselbe nicht das seyn kann, was

fie vorstellen soll, oder wozu fie bestimmt ist, gehö-

ren zur Substanz.

§. 5. So lange also durch die Aenderung oder

Verwechselung einzelner Theile die Sache weder ver

nichtet,
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nichtet, noch die Hauptbestimmung derselben geån.

dert worden ist, so lange ist noch keineVeränderung

in der Substanz vorgefallen.

Berealis

§. 6. Je nachdem eine Sache, ihrer Substanzche und uns

unbeschadet, von einer Stelle zur andern gebrachtb_w_gliche

werden kann , oder nicht, wird sie für beweglichSachen.

oder unbeweglich angesehen.

§. 7. Rechte werden als bewegliche Sachen

betrachtet.

§. 8. Wenn aber die Befugniß zur Ausübung

eines Rechts mit dem Beſiße einer unbeweglichen Sa-

che verbunden ist, so ist das Recht selbst als eine un-

bewegliche Sache anzusehen.

§. 9. Außerdem hat ein Recht die Eigenschaft

einer unbeweglichen Sache nur alsdann, wenn ihm

dieselbe durchbesondere Gefeße ausdrücklich beigelegt

worden.

§. 10. Unter dem Ausdrucke : Mobiliar Mobiliar

oder bewegliches Vermögen, find alle beweglichevermögen.

Sachen zu verstehen, in so fern sie nicht als Perti-

nenzstücke zu einer unbeweglichen Sache gehören

( S. 42.)

§. II. Unter baarem Vermögen wird nur ge-Baares

prågtes Geld, außer feltnen Münzen und Medail-gen.

len, ingleichen gemünztes Papier verstanden.

§. 12. Die aufjeden Inhaber lautendePapie-

re, z . B. Banknoten, Pfandbriefe, Actien u.s. w.,

ſie mögen Zinsen tragen , oder nicht, werden, gleich

andern Schuldinstrumenten, zum Kapitalsvermö-

gen gerechnet.

§. 13. Der Ausdruck: Effekten , begreift alleEffekten.

bewegliche Sachen, außer dem baaren Gelde, und

dem Kapitalsvermögen, unter sich.

§. 14. Bewegliche Sachen, welche zum beque-Möbeln.

men Gebrauche, oder Verzierung einer Wohnung,

oder
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Geräth

oder eines andern Aufenthaltes , bestimmt sind, wer-

den Möbeln genannt.

S. 15. Hausrath heißen alle bewegliche Sas

chen, welche in dergleichen Orten zum gemeinen

Dienste der Einwohner bestimmt sind.

§. 16. Bewegliche Sachen, welche zum Ber

schaften. triebe eines gewissen Geschäftes oder Gewerbes , in

oder außer der Wohnung, bestimmt sind , werden

unter dem Namen der Geråthſchaften begriffen.

Moven

tien.

Mobilien.

EdleMes

talle.

Gold und

Silber.

Juwelen.

und Ge

§. 17. Unter Moventien werden nugbare leben-

dige Geschöpfe verstanden.

§. 18. Der allgemeine Ausdruck : Mobilien,

begreift Möbeln, Hausrath und Geräthschaften un-

ter sich.

§. 19. Durch den Ausdruck : edle Metalle,

wird nur unverarbeitetes Gold und Silber ange-

deutet.

§. 20. Die Worte: Gold und Silber, be-

greifen verarbeitetes und unverarbeitetes, nicht aber

geprägtes Gold und Silber unter sich.

S. 21. Unter Juwelen sind auch Perlen und

andere kostbare Steine, welche zur Pracht getragen

werden, mit begriffen.

Schmuck S. 22. Unter Schmuck und Geschmeide wer-

schmeide. den åchte und unächte Juwelen, auch die aus Gold

und Silber verfertigten , oder damit überzogenen

Zierrathen verstanden.

Puk.

Gardero

be.

S. 23. Puh ist, was außer Schmuck und Ge-

schmeide , zur Verzierung derPerson getragen wird,

und nicht selbst einTheil eines Kleidungsstückes aus-

macht.

S. 24. Zur Kleidung oder Garderobe gehd.

ren alle Arten von Kleidungsstücken , mit Inbegriff

der zum persönlichen Gebrauche bestimmten Leib

wäsche , bereits zugeschnittnen Zeugen, und Lein-

wanden.

$.25.
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alles,

Weißzeug

und WaS. 25. Weißzeug oder Wäsche begreift

leinene Geråthe, insonderheit aber Leib- , Bett (che.

und Tischwäsche unter sich.

§. 26. Spißen und Kanten gehören nicht zur

Wäsche, oder zum Weißzeuge, wohl aber zum

Puhe.

I. 27. Equipage bedeutet Wagen und Pfer-Equipage

de, sammt dazu gehörigem Geschirre , die zur-Be-

quemlichkeit des Eigenthümers bestimmt sind.

§. 28. Reitpferde und Reitzeug werden ge

wöhnlich unter dem Ausdrucke : Equipage, nicht mit

verstanden.

§. 29. Wird aber dieser Ausdruck von Mili-

fairpersonen gebraucht, so gehört zur Equipage al-

les , was zur Ausrüstung einer solchen Person, so-

wohl im Standquartier, als im Felde , nach der

Verfaſſung in der Armee, erfordert wird.

§. 30. InAnsehung der Personen, welchezwar

nicht zum Militair gehören, aber doch ihres Amtes,

oder ihrer Verrichtung wegen, sich der Reitpferde

bedienen müſſen , werden auch diese, nebst den dazu

gehörigen Geräthſchaften, unter Equipage begriffen.

Sachen.
§. 31. In so fern eine Sache für sich selbst denBesondere

Gegenstand eines Rechts ausmacht, wird sie als

eine besondere oder für sich bestehende Sache beur-

theilt.

chen und

S. 32. Mehrere besondere Sachen, die mit ei-Inbegriff

nem gemeinschaftlichen Namen bezeichnet zu werdenvon Sas

pflegen, machen einen Inbegriff von Sachen aus,Rechten.

und werden, zusammen genommen , als ein ein-

zelnes Ganze betrachtet.

S. 33. Auch der Inbegriff aller einzelnen Sa-

chen und Rechte, die einem Menschen zugehören,

kann als ein einzelnes Ganze angesehen werden.

S. 34. Der Inbegriff der Sachen und Rechte

eines Verstorbenen heißt dessen Verlassenschaft.

$.35.
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Theilbare

und una

§. 35. In Beziehung auf denjenigen, welcher

dergleichen Inbegriff überkommt, wird solcher Erb-

schaft genannt.

S. 36. An den Befugnissen und Lasten eines

Inbegriffs nehmen alle einzelne darunter begriffene,

und demselben in der Folge zuwachsende oder einver-

leibte Stücke Theil.

§. 37. Wenn aber ein einzelnes Stück im ors

dentlichen Laufe der Natur, oder der Geschäfte, von

dem Ganzen abgesondert worden, so hört die Theil-

nehmung desselben an den Rechten und Lasten des

Inbegriffs auf.

§. 38. Durch den Zutritt oder Abgang einzel-

ner Stücke werden die Rechte und Verbindlichkeiten

in Ansehung des Ganzen nicht geändert.

§. 39. Auch gehen die besondern Rechte und

Lasten einer einzelnen Sache bloß durch die einseitige

Handlung, vermöge welcher die Sache einem Inbe-

griffe einverleibt worden ist , noch nicht verloren.

§. 40. Rechte, die bloß an den Stand gebun-

den sind , werden einem Inbegriffe von Sachen und

Rechten, im gefeßlichen Sinne nicht beigezählt.

S. 41. Eine Sache heißt untheilbar , wenn

rheilbare entweder Natur oder Gefeß der Absonderung ihrer

Sachen. Theile von einander entgegen stehen.

Pertinenz S. 42. Eine Sache , welche zwar für sich

selbst bestehen kann, die aber mit einer andern Sa

che in eine fortwährende Verbindung geseht worden,

wird ein Zubehör oder Pertinenzstück derselben ges

ftücke.

nannt.

GS. 43. Unbewegliche Sachen, die mit einer an-

dern unbeweglichen Sache durch die Natur verbun-

den worden, machen mit ihr nur Eine Substanz aus.

§. 44. Dagegen haben sowohl bewegliche als

unbewegliche Sachen, die einem andern Ganzen durch

die Handlung oder Bestimmung eines Menschen zu-

geschla
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geschlagen werden, die Eigenschaft eines Pertinenz-

Stückes.

§. 45. Auch bewegliche natürliche Zuwüchse

einer Sache sind nur so lange, als sie davon noch

nicht , vermöge des gewöhnlichen Nuhungsrechtes,

abgesondert worden, für ein Zubehör derselben an-

zusehen.

§. 46. DieNebensache, ohne welche die Haupts

sache zu ihrer Bestimmung nicht gebraucht werden

kann, wird, auch ohne ausdrückliche Erklärung,

als Zubehör angesehen.

§. 47. Was zum Pertinenzstücke gehört, das

gehört auch zur Hauptsache.
Vertinens

§. 48. Als Pertinenzstücke eines Landgutes wer fucke eines

den, in der Regel, alle darauf befindliche Sachen an-Landgutes.

gesehen, welche zum Betriebe des Ackerbaues und

der Viehzucht gebraucht werden...

§. 49. Auch Vorräthe von Gutserzeugnissen,

welche erforderlich sind , um die Wirthschaft so lange

fortzusehen, bis dergleichen Erzeugnisse aus dem

Guteselbst, nach dem gewöhnlichen Laufe der Na-

tur, wieder genommen werden können, werden

zum Zubehör desselben gerechnet.

§. 59. Auch das Feldinventarium, an Dún-

gung, Pflugarten, und Aussaat, gehört zu den

Pertinenzstücken eines Landgutes.

§. 51. Desgleichen aller Vorrath an natürli-

cher und künstlicher Düngung.

S. 52. Alles auf dem Gute befindliche, zu def

sen Bewirthschaftung bestimmte Zug, und Lastvich,

ingleichen alles vorhandene nußbareVieh, nebst den

zu beiden gehörigen Geråthschaften , sind Pertinenz-

stücke dieses Landgutes.

S. 53. An jungem Viehe wird so viel zum Zu-

behör des Gutes gerechnet, als zur Unterhaltung des

Bestandes erforderlich ist.

S.54.
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§. 54. Vieh, welches bloß zum Verkauf oder

Hausgebrauch auf die Maſt gestellt worden, ist kein

Pertinenzstück eines Landgutes.

§. 55. Die in den Teichen zur Besaamung

oder zum Wachsthume ausgesetzten Fische werden

als Zubehör des Teiches angesehen.

S. 56. Dagegen werden Fische in den Behål-

tern dazu nicht gerechnet.

§. 57. Ueberhaupt sind Thiere, welche bloß

zum Haus- oder persönlichen Gebrauche, oder zum

Vergnügen des Besizers , gehalten werden, unter

den Pertinenzstücken eines Landgutes nicht mit be-

griffen.

A

S. 58. Gemeine Hüner, Gänse, Enten, Tau-

ben, und Truthüner, werden zu den Pertinenzstücken

eines Landgutes gerechnet.

S. 59. Seltne Arten von Federvieh gehören

nur in so weit zu den Pertinenzstücken , als nicht

gemeine Arten derselben Gattung in einer verhälts

nißmäßigen Anzahl vorhanden sind .

S. 60. In so fern alle vorstehend benannte

Stücke bey einem Gute zwar befindlich, aber nicht

dem Eigenthümer desselben, sondern einemDritten,

zuständig sind , haben sie nicht die Eigenschaft der

Pertinenzstücke.

§. 61. Was von Pertinenzstücken eines Land-

gutes verordnet ist, gilt auch von dem Zubehöre der

bey einem städtischen Grundstücke befindlichen Vieh-

und Ackerwirthschaft.

§. 62. Riffe, Karten, Urkunden , und andere

Schriften, welche zur nåhernKenntniß eines Grund-

stückes , oder zur Begründung der Gerechtſame des-

selben dienen, sind als Pertinenzstücke davon ans

zusehen.

§. 63. Betreffen dergleichen Urkunden zugleich

andre Gegenstände, so muß der Uebernehmer der

Haupt-
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!

Hauptsache mit beglaubten Auszügen oder Abschrif

ten davon sich begnügen.

S. 64. Forstgeräthschaften sind Pertinenzstückeeines

eines Waldes.

§. 65. Geschlagenes Holz wird zu den Per-

tinenzstücken eines für sich allein betrachteten Wal-

des nicht mit gerechnet.

§. 66. Ist aber von einem Gute dieRede, bey

welchem sich ein Wald befindet , so wird von dem

vorhandenen geschlagenenHolze so viel, als zurFort

ſehung der Wirthschaft bis zum nächsten gewöhnli-

chen Holzschlage erforderlich ist, zum Zubehöre die-

ses Guts gerechnet (§. 49.)

Waldes.

§. 67. Zur Jagdgerechtigkeit gehören alleeiner

Jagdge,

vorräthige Nehe, Lappen, und andere derglei-rechtigkeit.

chen Jagdgeräthschaften ; nicht aber das Schieß-

gewehr, die Jagdhunde und Pferde, oder andere

zum persönlichen Gebrauche des Jagenden bestimmte

Stücke.

Brau- und
§. 68. Zur Brau oder Brantweinbrennerey-einer

Gerechtigkeit gehören die im Brau- oder Brant- Brannt

weinhause und Keller befindlichen Pfannen, To:weinbren

pfe, Kessel, Fässer und andre Geråthschaften.

nereiges

§. 69. Wird aber eine solche Gerechtigkeit

selbst als Zubehör eines Hauses oder Landgutes an-

gesehen, so haben alle zum Gebrauche dabey be:

ſtimmte Geräthſchaften, welche sich an dem Orte be-

finden, die Eigenschaft der Pertinenzstücke.

rechtigkeit.

Wein
S. 70. Alle zum Behufe eines Weinbergeseines

angelegte Geländer und Pressen, ingleichen die da- berges.

zu gehörigen Geräthschaften, wie auch die zur Be-

arbeitung des Weinberges, Einsammlung der Trau

ben und Verwahrung des Mostes , nicht aber zur

fernern Aufbewahrung des Weins , vorhandenen

Geråthschaften und Gefäße, sind für Pertinenz-

stücke dieses Weinberges zu achten.

$.75.
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einer

Schankger §. 71. Alle in der Schenkstube und in dem

rechtigkeit.Keller vorråthige Schankgeräthschaften gehören zu

der Schankgerechtigkeit, wenn diese mit dem Grund-

stücke,woraufsie haftet, zugleichübergeben werden soll.

eines Kel-

lers.

eines Gar

tens.

eines Ge

bäudes.

§. 72. Fåffer und Gefäße , welche in einem

Keller zum beständigen Gebrauche bestimmt sind,

werden, in allen Fällen, als Pertinenzstücke des

Kellers betrachtet.

§. 73. Zu einem Garten gehören alle zu des-

fen Anbaue, Gebrauche und Auszierung dienende

Geräthschaften, Gefäße , Rüstungen und Gebäude.

§. 74. Besonders werden dazuOrangerie und

Blumen, nebst den Bildsäulen und Gemälden , die

in freier Luft aufgerichtet sind , gerechnet.

§. 75. Die Pertinenzstücke der Gebäude müß-

sen nach den verschiedenenBestimmungrn derselben

beurtheilt werden.

§. 76. Zu einem Wohnhause gehört alles,

ohne welches dasselbe weder bezogen , noch vollſtän-

dig bewohnt werden kann.

§. 77. Möbeln, Hausrath und Geräthschaf

ten gehören nicht nothwendig zum Hauſe.

§. 78, Sie werden aber dazu gerechnet, wenn

ſie, ohne Beschädigung des Baues, nicht wegge-

nommen werden können.

§. 79. Dagegen sind Geråthschaften , welche,

nach der Bestimmung eines Gebäudes , zum Be

triebe eines gewissen Gewerbes gewidmet find , für

ein Zubehör des Gebäudes anzusehen.

S. 80. Es wird vermuthet, daß eine bewegli

che Sache zum Pertinenzstücke eines Gebäudes be-

stimmt sey, wenn dieselbe eingegraben, eingegossen,

eingemauert, oder durch Zimmerarbeit damit ver-

bunden ist.

§. 81. Diese Vermuthung fällt aber weg, wenn

aus der eigenthümlichen Beſchaffenheit eines solchen

Stückes
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Stückes erhellet, daß dasselbe nicht zum Gebrauche

desHauses, sondern der Person des bisherigen Be-

sizers , oder einer andern beweglichen Sache, die

selbst kein Pertinenzstück ist, beſtimmt gewesen.

§. 82. Bevestigte Schlösser, und die dazu ge-

hörenden Schlüssel, nicht aber die Vorlegeschlösser,

find Pertinenzstücke eines Gebäudes.

§. 83. Angeschlagene Wandtapeten , inglei-

chen die in der Wand bevestigten Jalousien und

Fensterladen , desgleichen Hausglocken und Braten-

wender , so wie alle Kaminbretter, find für Perti-

nenzstücke zu achten.

S. 84. Eben diese Eigenschaften haben selbst

bewegliche Defen und Ofenthüren , ingleichen Haus-

und Bodenleitern und Feuerlöschinstrumente.

§. 85. Dagegen werden Kleider- und Bücher-

ſchränke , wenn sie auch in oder an der Wand beve-

stigt worden, dafür , im zweifelhaften Falle, nicht

geachtet.

§. 86. Schränke und Bettſtellen aber, die in

derMauerselbst bevestigtsind, werden für Pertinenz-

stücke angesehen.

§. 87. Buden und Kramladen, welche an ein

Haus angebaut sind, und mit dieſem bisher einerley

Eigenthümer gehabt haben , werden als ein Theil

des Hauses betrachtet.

§. 88. Materialien, welche zurAusbeſſerung,

Verschönerung, oder Vergrößerung eines Gebäu-

des bestimmt, und schon auf dem Bauplage befind-

lich sind, gehören zu den Pertinenzstücken des-

felben.

§. 89. Desgleichen diejenigen Materialien, wels

che von einem eingefallnen oder eingerissenen Ge-

bäude noch vorhanden sind.

§. 90. Zu einem Gasthofe gehören Betten undeines Gaft-

alle Geräthschaften, die eigentlich zur Aufnahme und

bofs.

Bewir
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eines

Schiffes.

Mühle.

Bewirthung derReisenden und ihres Gespannes be-

stimmt sind.

S. 91. AlsZubehör eines Schiffes sind alle da-

ben befindliche, und zu deſſen Gebrauche beſtimm-

te, Anker , Maſten, Taue, und andre Schiffs.

geråthschaften , ingleichen Kanonen, nicht aber ans

deres Gewehr , und noch weniger Munition oder

Kriegsbedürfnisse , anzusehen.

einer §. 92. Zu einer Mühle gehört , außer den

Geräthschaften , welche zum Betriebe des Werks

dienen, auch das vorråthige, zur Ausbesserung bes

stimmte, Schirrholz und Eisengeråthe.

einer
§. 93. Zu den Pertinenzstücken einer Fabrike.

Fabrike. werden nur die zu deren Betrieb bestimmte Geräth-

schaften, nicht aber die vorråthigen Materialien,

oder in der Arbeit befindlichen , und noch weniger

die bereits verarbeiteten Sachen gerechnet.

einer

Apotheke.

eines

dens.

•

· S. 94. Dagegen gehören zu einer Apotheke,

außer den vorhandenen Geräthschaften und Gefä-

ßen, auch die darin befindlichen Apothekerwaaren.

S. 95. Bey einem Kramladen werden zwar

Kramla Tische und Waarenbehältnisse, aber nicht die

vorräthigen Waaren selbst, als Pertinenzstücke an-

gesehen.

einer Biz §. 96. Zu einer Bibliothek werden auch die

bliothek Repositorien und Schränke gerechnet, in welchen

Natura die Bücher sich befinden.

und eines

nets.

lienfabi §. 97. Auch zu Naturalien und Kunſtſamm-

lungen gehören die zu deren Aufstellung gewidmeten

Behältnisse.

S. 98. Bildsäulen und andere Sachen, die

außer den Behältnissen, bloß zur Auszierung des

Zimmers bestimmt waren, sind keine Pertinenzstücke

der Bibliothek, oder des Naturaliencabinets.

§. 99. Dagegen werden Erd- und Himmels,

kugeln, Landkarten, Zeichnungen und Kupferstiche,

fie
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fie mögen gebunden oder ungebunden ſeyn , zur Bi-

bliothek gerechnet.

100. Kupferstiche hingegen, die in Rahmen

gefaßt sind , gehören nicht zur Bibliothek.

§. 101. Zu einzelnen Thieren gehören bloß dieeinzelner

zu ihrer Bewahrung nöthigen Geräthschaften , nicht hiere.

aber, was sonst zum Gebrauch oder zur Auszierung

derselben bestimmt ist.

Schmuck
§. 102. Zum Schmuck und Geschmeide gehd Von

ren auch die bloß zu ihrer Verwahrung bestimmtenund Ge

Futterale.
schmeide.

§. 103. Der Inbegriff der zu einer Sache ge Inventas

hörenden beweglichen Pertinenzstücke wird das In -rium.

ventarium derselben genannt.

§. 104. Inventarium überhaupt ist das Ver-

zeichniß aller zu einem Inbegriff gehörigen Stücke.

von Pertis

§. 105. Pertinenzstücke nehmen, so lange fieGrundsäße

bey der Hauptsache sind , an allen Rechten derselbennenzstük

Theil.

§. 106. Sie verlieren diese Eigenschaft nicht,

wenn sie gleich einer vorübergehenden Ursache wegen

auf eineZeit lang von derHauptsache getrennt worden.

§ . 107. Mit der Hauptsache gehet das Recht

auf die Pertinenzstücke, auch auf solche, die nur

für einige Zeit von der Sache getrennt worden , auf

den neuen Besißer über.

§. 108. Was sonst, seiner Natur nach, ein

Pertinenzstück ist , hat diese Eigenschaft nicht, so

bald es einem andern, als dem Eigenthümer der

Hauptsache gehört. §. 60. )

ken,

§. 109. Unter dem Nußen einer Sache wirdNugen.

aller Gebrauch verstanden , welchen Jemand von der

selben zu machen berechtigt ist.

§. 110. Nuhungen heißen die Vortheile, wel-Nugung.

che eine Sache ihrem Inhaber, unbeschadet ihrer

Substanz , gewähren kann.

Allgem. Landr. 1. Band. C
§. III.
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Gemeiner

Werth.

dentlicher

§ . 111. Der Nuzen , welchen eine Sache

ihrem Besizer leisten kann, bestimmt den Werth

derselben.

§. 112. Der Nugen , welchen die Sache einem

jeden Besißer gewähren kann , ist ihr gemeiner

Werth.

§. 113. Annehmlichkeiten oder Bequemlichkei-

ten , welche einem jeden Besißer schåßbar find , und

deswegen gewöhnlich in Anschlag kommen, werden

dem gemeinen Werthe beigerechnet.

Außerer S. 114. Der außerordentliche Werth einer

Werth. Sache erwächst aus der Berechnung des Nugens,

welchen dieselbe nur unter gewissen Bestimmungen

oder Verhältnissen leisten kann.

besondern

Werth der §. 115. Der Werth der besondern Vorliebe

Vorliebe, entsteht aus bloß zufälligen Eigenscha
ften oder Ver-

hältnissen einer Sache, die derselben in der Mei-

mung des

nung ihres Besihers einen Vorzug vor allen andern

Sachen gleicher Art beilegen.

Bestim §. 116. In allen Fällen, wo nicht die Ge-

Werthes seße ein Anderes ausdrücklich vorschreiben , wird

oder Abs der Werth einer Sache bey entstehendem Streite

schätzung. durch die Abschäßung vereideter Sachverständige
r

bestimmt.

re Sachen.

§. 117. Bey dergleichen Abschäßungen wird in

der Regel nur auf den gemeinen Werth der Sache

Rücksicht genommen.

§. 118. Der außerordentliche Werth, so wie

der Werth der besondern Vorliebe, werden nur in

Fallen, wo es die Gefeße ausdrücklich billigen, in

Anschlag gebracht.

Unschäßba §. 119. Sachen, deren Werth durch kein Ver-

"håltniß mit andern im Verkehr befindlichen Sachen

bestimmt werden kann , heißen unſchåßbar.

brauchbare §. 120. Sachen, welche ohne ihre Zerstörung

und unver oder gänzlichen Verlust den gewöhnlichen Nugen

Vers

brauchbas

reSachen. nicht
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nicht gewähren können, werden verbrauchbar gea

nannt.

S. 121. Wenn verbrauchbare Sachen Jemans

den zum Verbrauch vergönnt worden, so geschieht

die Wiedererstattung in Sachen von gleicher Gat-

tung und Güte.

S. 122. Persönliche Rechte und Verbindlichkei-Persönli

ten heißen diejenigen, wozu nur gewisse Personen,che Rechs

ohne Rücksicht auf den Besiß einer Sache, befugt

oder verpflichtet sind.

§. 123. Ein persönliches Recht enthält die Be-

fugniß , von dem Verpflichteten zu fordern , daß

er etwas geben , leisten , verstatten, oder unterlas

sen solle.

S. 124. In so fern dergleichen persönliches Recht

das Geben, oder die Gewährung einer bestimmten

Sache zum Gegenstande hat, wird es ein Recht

zur Sache genannt.

S. 125.
Ein Recht ist dinglich , wenn dieDingliche

Befugniß zur Ausübung desselben mit einer Sache Rechte.

ohne Rücksicht auf eine gewisse Person , verbunden

ist.

§. 126. Auch solcheAuch solche Rechte heißen dinglich,

deren Gegenstand eine Sache ist, ohne Rücksicht auf

die Person, bey welcher diese Sache sich befindet.

S. 127. Dergleichen Rechte , die ihrem Gegens

stande nach dinglich sind , heißen Rechte auf die

Sache.

S. 128. Rechte, welche in Beziehung auf das

Subjekt, dem sie zukommen, dinglich sind , können

in Rücksicht auf ihren Gegenstand bloß persönlich,

oder zugleich Rechte auf die Sache seyn.

S. 129. Eben so können Rechte, die in Anse-

hung ihres Gegenstandes dinglich sind, in Ansehung

des Subjekts , welchem sie zukommen, zu den bloß

€ 2 per
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n

.

bungsart

persönlichen , ` oder auch zu den dinglichen Rechten

gehören.

§. 130. Wenn die Geseße von dinglichen Rech-

ten ohne weitern Beiſah reden, so werden darunter

folche, die in Ansehung ihres Gegenstandes dinglich,

oder Rechte auf die Sache sind , verstanden.

Erwer S. 131. Die Handlung oder Begebenheit , wo.

undTitel. durch Jemand ein Recht auf eine Sache erlangt,

heißt die Erwerbungsart.

lichen

§. 132. Der gefeßliche Grund , vermöge des-

sen diese Handlung oder Begebenheit die Kraft hat,

daß dadurch das Recht erworben werden kann , wird

der Titel genannt.

§. 133. Die Erwerbung eines Rechtes auf

fremde Sachen seht bey dem Erwerbenden ein vor:

hergehendes Recht zur Sache voraus.

§. 134. Dieses persönliche Recht , aus wel-

chem durch die hinzukommende Erwerbungsart ein

Recht auf die Sache entsteht, heißt der Titel die-

ses dinglichen Rechtes.

Grundsäge S. 135. Wenn demjenigen, der ein persönli-

ches Recht zu einer Sache hat, der Besiß derselben

Rechte. auf den Grund dieses Rechts eingeräumt wird, so

entsteht dadurch ein dingliches Recht auf die Sache.

§. 136. Rechte , welche mit dem Besiß der

Sache, die ihren Gegenstand ausmacht, nicht ver-

bunden sind , haben die Eigenschaft eines dinglichen

Rechtes nur alsdann, wenn ihnen dieselbe durch ein

besonderes Gesez beigelegt ist. ( Tit. 20. §. 8. )

§. 137. Dingliche Rechte auf die Sache kön-

nen von dem Berechtigten gegen jeden, in dessen

Gewahrsam , Besiß oder Eigenthum die Sache

kommt, so lange das Recht selbst dauert, ausgeübt

werden.

S. 138. Nur bey beweglichen Sachen fön-

nen Veränderungen in der Person des Besizers der

vers
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verpflichteten Sache unter den in den Gesehen nåher

beſtimmten Umſtånden das Recht auf die Sache ver-

åndern. ( Tit. 15. S. 42. fqq. )

§. 139. Auch Veränderungen in der Person

des Berechtigten wirken nur dann eine Veränderung

in dem dinglichen Rechte, wenn dadurch das Recht

zur Sache verändert oder aufgehoben wird .

S. 140. Wenn ein dingliches Recht auf die

Sache bloß zur Verstärkung eines persönlichen Rechtes

bestellt worden, so geht mit der Erlöschung des leh

tern auch das erstere verloren.

S. 141. Dagegen kann ein solches dingliches

Recht aufgehoben werden, ohne daß deswegen das

persönliche Recht erlöscht.

Dritter Titel.

Von Handlungen und den daraus

entstehenden Rechten.

§. I.

Sollen aus Handlungen Rechte entſtehen , ſo müf-Von

sen die Handlungen frey seyn.

so

Handlun

genund des

§. 2. Nur außere freye Handlungen könnenren Folgen

durch Geseze bestimmt werden.

§. 3. Wo das Vermögen
, frey zu handeln

,

ganz mangelt
, da findet keine Verbindlichkeit

aus

den Gefeßen
Statt.

§. 4. Folgen , die aus einer Handlung, an

und für sich betrachtet , nach dem natürlichen und

gewöhnlichen Laufe der Dinge zu entstehen pflegen,

heißen unmittelbar.

überhaupt

S. 5.
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nung der

§. 5. Mittelbar
heißen diejenigen

Folgen , die

nur aus der Verbindung
der Handlung

mit einem

andern von derselben
verschiedenen

Ereigniß
, oder

mit einer nicht gewöhnlichen
Beschaffenheit

, entstan-

den sind.

§. 6. Mittelbare Folgen , welche nicht voraus-

gesehen werden konnten , werden für zufällig gehal-

ten.

Burcch §. 7. Soweit eine Handlung frey ist , werden

Handluns die unmittelbaren Folgen derselben dem Handelnden

gen. allemal zugerechnet.

§. 8. Auch die mittelbaren Folgen muß der

Handelnde, so weit er sie vorausgesehen hat, ver-

treten.

§. 9. Je größer die Pflicht ist, mit Aufmerk-

ſamkeit und Sachkenntniß zu handeln , desto größer

ist auch die Verbindlichkeit, sich um die möglichen

Folgen der Handlung zu bekümmern.

§. 10. Mittelbare Folgen also , welche der Han-

delnde bey Anwendung der schuldigen Aufmerkſam-

keit und Sachkenntniß voraussehen konnte , müſſen

von ihm vertreten werden.

§. II. Dagegen werden bloß zufällige Folgen

einer Handlung dem Handelnden
nicht zugerechnet

.

S. 12. Doch haftet der Handelnde für alle

Folgen ohne Unterschied, die nach seiner Absicht aus

der Handlung entstehen sollten , ob sie gleich nur zu-

fällig entstanden sind.

S. 13. Auch müssen die bloß zufälligen Folgen

einer in den Gesehen gemißbilligten Handlung in

so fern vertreten werden, als der Zufall nur durch

diese Handlung schädlich geworden ist.

§. 4. Der Grad der Zurechnung bey den un-

mittelbaren sowohl, als mittelbaren Folgen einer

Handlung richtet sich nach dem Grade der Freiheit

bey dem Handelnden..

§. 15.
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S. 15. Daß Jemand gegen die Geseze habe han-

deln wollen, wird nicht vermuthet.

§. 16. Ein Jeder ist aber auch schuldig , in den

Geschäften des bürgerlichen Lebens Aufmerksamkeit

anzuwenden, daß er den Gefeßen gemäß handele..

§. 17. Wer aus Mangel dieser Aufmerksamkeit

wider die Geseze handelt, der begeht ein Versehen.

§. 18. EinEin Versehen, welches ben gewöhnli

chen Fähigkeiten, ohne Anstrengung der Aufmerk

ſamkeit, vermieden werden konnte, heißt ein grobes

Versehen.

S. 19. Die Folgen eines groben Versehens

werden, in so fern es auf den Schadensersah
an-

kommt, eben so zugerechnet
, wie die Folgen des

Vorsages.

S. 20. Ein mäßiges Versehen heißt dasjenige,

welches bey einem gewöhnlichen Grade von Auf-

merksamkeit vermieden werden konnte.

§. 21. Auch ein mäßiges Versehen muß vers

antwortet werden.

§. 22. Ein geringes Versehen ist dasjenige,

welches nur bey vorzüglichen Fähigkeiten , oder bey

einer besondern Kenntniß der Sache, oder des Ge

schäftes , oder durch eine ungewöhnliche Anstrengung

der Aufmerksamkeit
vermieden werden konnte.

§. 23. Ein geringes Versehen darf nur derje-

nige vertreten, welchen die Geseke besonders ver-

pflichten , vorzügliche Fähigkeiten oder Kenntnisse,

oder eine mehr als gewöhnliche Aufmerksamkeit bey

einer Handlung anzuwenden.

§. 24. Bey der Zurechnung der freien Hand-

lungen nehmen die Gefeße auf die eigenthümliche

Beschaffenheit oder Geisteskräfte dieser oder jener

bestimmten Person keine Rücksicht.

§. 25. Nur bey Verbrechen und bey Verträgen,

welche ein besonderes Vertrauen unter den Handeln

den
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Allgemei

ne Grund-

den voraussehen, wird der Grad der Zurechnung

nach solchen bestimmten versönlichen Eigenschaften

des Handelnden abgemeſſen.

§. 26. Niemand darf den Andern etwas zu

fase vea thun zwingen, oder sonst dessen Freiheit zu han-

ben Rech deln einschränken , dem nicht ein besonderes Recht

Handlun dazu gebührt.

ten der

gen.

Wirkun

gen rechtli

§. 27. Niemand darf den Andern , etwas zu

unterlassen , bloß aus dem Grunde zwingen , weil

der Handelnde dadurch, sich selbst schaden würde.

§. 28. Nur alsdann findet eine Ausnahme Statt,

wenn Jemand einer durch Gesetze vorgeschriebenen

Pflicht gegen sich selbst zuwider handelt , und die

Zwischenkunft des Staates nicht schnell genug erfol

gen kann.

§. 29. Wer durch Natur, Gesek, oder durch

einen Auftrag des Staates , ein besonderes Recht

hat, die Handlungen eines Andern zu leiten , der

kann denselben auch mit Gewalt hindern , ſich ſelbſt

zu schaden.

§. 30. Durch freie Handlungen können Rechte

cherHaud erworben, an Andere übertragen, und aufgehoben

lungen. werden.

§. 31. Vorzüglich geschiehet dieses durch rechts-

gültige Willenserklärungen (Tit. 4. )

§. 32. Aus Handlungen
, welche keine Wil-

lenserklärungen
sind, ingleichen

aus Unterlassungen

entstehen
bürgerliche

Rechte und Pflichten
nur in

so fern, als ein Geseß sie damit verbindet
.

§. 33. Wer eine Handlung begeht, der über-

nimmt auch alle daraus folgende Pflichten.

§. 34. Er ist also verpflichtet, alles zu thun,

durch dessen Unterlassung die Handlung selbst uner-

laubt werden würde. (Tit. 13. Abschn. 2. 3.)

§. 35. Aus unerlaubten Handlungen überkommt

der Handelnde zwar Verbindlichkeiten, aber keine

Rechte. §. 36.
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§. 36. Unter den Theilnehmern an einer geseß-

widrigen Handlung entstehen daraus weder Rechte,

noch Pflichten.

§. 37. Ausnahmen , wo ein Theilnehmer den

Andern zu entschädigen verbunden ist, müssen in

den Gesezen ausdrücklich bestimmt ſeyn. (Th. 2.

Tit. 1. Abschn. 16. )

§. 38. Ein jeder ist schuldig , feine im Gesehe

vorgeschriebenen oder einmal freiwillig übernomme

nen Verbindlichkeiten zu erfüllen.

S. 39. Wer seiner Verbindlichkeit kein gehöriges

Genüge leistet, wird dem Berechtigten in der Regel

zum Ersaß alles daraus entstandenen Schadens ver-

antwortlich. ( Tit. 6. §. 9. )

gen.

S. 40. Aus Verabsäumung der gefeßlichen FormForm der

einer Handlung folgt die Nichtigkeit derselben nurhandluns

alsdann , wenn das Gefeß die Beobachtung dieser

Form zur Gültigkeit der Handlung ausdrücklich er-

fordert.

§. 41. Im zweifelhaften Falle wird vermuthet,

daß die Form einer Handlung nur zur mehrern Ge-

wißheit und Beglaubigung derselben vorgeschrieben

worden.

§. 42. Die Rechtmäßigkeit und Gültigkeit einer

Handlung muß nach der Zeit, da sie vollzogen wor-

den, beurtheilt werden.

S. 43. Eine Handlung , die wegen Verabsäu-

mung der geseßmäßigen Form von Anfange an

nichtig war, kann in der Folge niemals gültig

werden.

S. 44. Wird die Handlung in der geseßmåßi-

gen Form wiederholt, so gilt sie nur von dem Zeit-

punkte dieser Wiederholung an.

mungen

S. 45. Ben gefeßlichen Zeitbestimmungen wirdSeitbestim

der Tag von Mitternacht bis zu Mitternacht

rechnet.

ge-beyHand-

lungen.

S. 46.
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§. 46. Ist die Erwerbung eines Rechtes an ei-

nen gewissen Tag gebunden , so wird dasselbe, so

bald der Tag angefangen ist , für erworben geachtet.

S. 47. Soll aber eine Pflicht an einem beſtimm-

ten Tage geleistet werden, so kommt dem Verpflich=

teten der ganze Tag zu statten.

•

§. 48. Trifft die Erfüllung einer Pflicht auf

einen Tag , an welchem nach allgemeinen Polizeiver-

ordnungen, oder nach den Religionsgrundfäßen des

Verpflichteten dergleichen Handlungen nicht vorge-

nommen werden dürfen, so ist der Verpflichtete in

der Regel an dem nächstfolgenden Tage zur Leistung

verbunden. ( Th. 2. Tit. 8. Absch. 8. )

S. 49. Ist die Zeit durch den Ausdruck : Jahr

und Tag, bezeichnet , so werden darunter Ein Jahr

und Dreißig Tage verstanden.

Vierter Titel.

Von Willenserklärungen.

S. I.

Erfors DieDie Willenserklärung ist eine Aeußerung deſſen,
dernisse

rechtsgul was nach der Absicht des Erklärenden geschehen, oder

tiger Wil nicht geschehen soll.
lenserklä

rungen. §. 2. Wenn eine Willenserklärung rechtliche

Wirkungen hervorbringen soll, so muß der Erkläå-

rende åber den Gegenstand , nach dem Inhalte sei-

ner Erklärung , zu verfügen berechtigt seyn.

§. 3. Er muß das Vermögen besigen , mit

Vernunft und Ueberlegung zu handeln.

§. 4.
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§. 4. Die Willenserklärung muß frey, ernst-

lich, und gewiß , oder zuverläßig seyn.

§. 5. Alle Sachen und Handlungen, auf welcheßegens

ein Recht erworben, oder Andern übertragen werdenstände:

kann , können Gegenstände der Willenserklärungen

ſeyn.

S. 6. Zu Handlungen , welche die Geseze ver-

bieten, kann durch Willenserklärungen Niemand ver-

pflichtet oder berechtigt werden ;

§. 7. Auch nicht zu Handlungen, welche die

Ehrbarkeit beleidigen.

§. 8. Willenserklärungen , welche zur Verheim-

lichung einer durch die Geseze gemißbilligten Hand-

lung, oder auf Entschädigung oder Belohnung des

Uebertreters abzielen , ſind nichtig.

§. 9. Gewissensfreiheit kann durch keine Wil-

lenserklärung eingeschränkt werden.

§. 10. Zusagen, wodurch eine Mannsperson

bis über das dreißigste, und eine Frauensperson bis

über das fünf und zwanzigste Jahr hinaus, zum

ehelosen Stande verpflichtet werden soll, sind un-

gültig .

§. 11. Auch ist Niemand an eine Willenserklå-

rung gebunden , wodurch er seinen Wittwenstand

nicht zu ändern angelobt hat.

§. 12. Ist aber die Ehelosigkeit das nothwen-

dige Erforderniß eines gewissen Standes, so dauert

die Verpflichtung dazu so lange, als Jemand in die-

fem Stande sich befindet.

§. 13. Zur Sklaverey oder Privatgefangen.

schaft kann Niemand durch Willenserklärungen ver-

pflichtet werden.

S. 14. So weit eine Sache dem Privatver-

kehr entzogen ist ; so weit kann sie kein Gegenstand

einer Willenserklärung ſeyn.

§. 15.
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Titel.

§. 15. Nicht nur durch Natur oder Geseß,

sondern auch durch rechtliche Privatverfügungen kön-

nen Sachen dem Verkehre entzogen werden.

§. 16. Dergleichen Privatverfügung bindet einen

Jeden, welchen . der Verfügende zu verpflichten be-

rechtigt war.

S. 17. Doch darf auch ein Dritter, welchem

dergleichen Privatverfügung bekannt geworden ist,

derselben nicht entgegen handeln.

§ 18. Die bloße öffentliche Bekanntmachung

ist zum Beweise, daß der Dritte die Verfügung ge-

wußt habe, noch nicht hinreichend.

S. 19. Dagegen kann sich Niemand mit der

Unwissenheit einer in das Hypothekenbuch eingetra.

genen Verfügung entschuldigen.

Persönli S. o. Alle Willensäußerungen der Kinder,

che Sahig,welche das fiebente Jahr noch nicht zurückgelegt ha-

ben , sind nichtig.

feit.

S. 21. Willenserklärungen
der Unmündigen,

welche das vierzehnte Jahr noch nicht zurückgelegt

haben, sind nur in so fern gültig , als sie sich dadurch

einen Vortheil erwerben.

§. 22. Sind mit dem Vortheile , den ein sol

cher Unmündiger durch seine Willensäußerung erwer-

ben soll, zugleich Pflichten und Lasten verbunden,

fo erlangt die Willenserklärung ohne Einwilligung

seines Vorgesehten keine rechtliche Wirkung. ( Tit. 5 .

§. 11. 12. 13. )

§. 23. Rasende und Wahnsinnige sind den Kin-

dern unter sieben Jahren gleich zu achten. ( §. 20. )

§. 24. So lange den Personen , welche mit

Anfällen einer solchen Krankheit behaftet sind, noch

kein Vormund bestellt ist , gilt die Vermuthung,

daß sie ihren Willen bey völliger Verstandeskraft,

und nicht während eines Anfalls ihrer Krankheit,

geäußert haben.

§. 25.
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S. 25. Sind aber dieselben
unter Vormund-

ſchaft geſeht, so kann , so lange diese dauert, auf

das Vorgeben
, daß die Erklärung

in einem lichten

Zwischenraume
erfolgt sen, keine Rücksicht

genom-

men werden.

§. 26. Von Willenserklärungen der Blödsin.

nigen, die unter Vormundschaft genommen worden,

gilt das, was von Unmündigen verordnet ist. (§. 21 .

22.)

S. 27. Wenn auch der Blödsinnige noch nicht

unter Vormundschaft gesett ist , so gilt doch die

Vermuthung, daß derjenige betrügerisch gehandelt

habe, welcher durch die Willenserklärung , mit dem

Schaden desselben, sich zu bereichern sucht.

§. 28. Personen, welche durch den Trunk des

Gebrauches ihrer Vernunft beraubt worden , sind , so

lange diese Trunkenheit dauert, den Wahnsinnigen

gleich zu achten. ( S. 23. )

§. 29. Ein Gleiches gilt von denjenigen, welche

durch Schrecken, Furcht, Zorn, oder andere heftige

Leidenschaft, in einen Zustand verseßt worden, wo-

rin sie ihrer Vernunft nicht mächtig waren.

S. 30. Daß Trunkenheit oder Leidenschaft bis

zu einem solchen Grade gestiegen sind , wird nicht

vermuthet. (S. 91. )

des Wil
§. 31. Aeußerungen des Willens , wozu JemandFreiheit

durch physische Gewalt genöthigt worden, habentens.

keine verbindliche Kraft.

S. 32. Ein Gleiches gilt von solchen Willens-

erklärungen , wozu Jemand durch Entziehung der

Nahrungs- und Heilmittel , oder durch Zufügung

körperlichen Schmerzen vermocht worden.

S. 33. Auch gefährliche Bedrohungen des Le-

bens, der Gesundheit , der Freiheit und Ehre, ma-

chen jede darauf erfolgende Willensäußerung un-

fräftig.

S. 34
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S. 34. Drohungen sind gefährlich, wenn die

Ausführung derselben entweder an sich, oder auch

nur nach der Meinung des Bedroheten in der Ge

walt des Drohenden steht.

S. 35. Die Drohung , Jemanden eines Verbre-

chens wegen, mit oder ohne Grund, gerichtlich an-

geben zu wollen, vereitelt in der Regel jede darauf

erfolgte Willenserklärung des Bedroheten.

S. 36. Bey Drohungen, welche nicht unmit-

telbar Leben, Gesundheit , Freiheit oder Ehre bes

treffen, muß, nach der Beschaffenheit des angedro-

heten Uebels an sich, und nach dem Verhältnisse

desselben zu dem Gegenstande der Erklärung, von

dem Richter vernünftig beurtheilt werden : ob da-

durch die Willensäußerung wirklich erzwungen wor-

den sey.

S. 37. Auch ist , bey Bestimmung des Ein-

flusses der Drohung in den Willen des Bedroheten,

zugleich auf desselben Leibes- und Gemüthsbeschaffen-

heit Rücksicht zu nehmen.

S. 38. Die Drohung, sich seines Rechtes ge-

ſehmåßig zu bedienen , kann niemals als Zwang an-

gesehen werden.

§. 39. Eine Willenserklärung also , wozu Je-

mand durch die Aeußerung des Andern, sein Recht

gerichtlich verfolgen zu wollen , bewogen worden, ist

keinesweges für erzwungen zu achten.

S. 40. Die gedrohete Entziehung eines Vor-

theils, welchen der Drohende dem Andern zwar zu-

gedacht, aber noch nicht eingeräumt hatte , macht

die Willenserklärung des Bedroheten niemals un-

Fräftig.

S. 41. Der Vorwand , daß Scheu oder Ehr-

furcht die Willenserklärung veranlaßt habe, verdient

keine Rücksicht.

§. 42.
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*

S. 42. Erzwungene Willenserklärungen sind

auch alsdann ungültig , wenn die Gewalt oder der

Zwang nicht von dem, zu dessen Vortheil die Er-

klärung gereichen soll , sondern von einem Dritten,

verübt worden.

§. 43. Dadurch aber, daß eine drohende Ges

fahr zu der Willenserklärung bloß Anlaß gegeben

hat, wird diese noch nicht entkräftet.

§. 44. hat jedoch Furcht vor der Gefahr das

Vermögen des Erklärenden, mit Freyheit und Ueber-

legung zu handeln , gänzlich ausgeschlossen, so findet

die Vorschrift des §. 28. fqq. Anwendung.

§. 45. Wer eine sonst rechtsbeständige Willens.

erklärung wegen erlittenen Zwanges anfechten will,

muß dieses, so bald als er einen Richter hat antre-

ten können, spätestens aber binnen acht Tagen nach

diesem Zeitpunkte gerichtlich anzeigen.

S. 46. Dergleichen vorläufige Anzeige kann bey

einem jeden Gerichte gültig geschehen ; ſie muß aber

die zur Sache gehörigen Umstände unter Anführung

der Beweismittel enthalten.

§. 47. Uebrigens hångt es von dem Anzeigen-

den ab, die Ungültigkeit der Willenserklärung ge-

gen den, welcher sich des Zwanges oder der Ge

walt schuldig gemacht hat, gerichtlich auszuführen ;

oder den Anspruch aus der Willenserklärung abzu-

warten ; oder sich der in der Gerichtsordnung vorge

schriebenen Wege zur Erhaltung seiner Beweismit

tel zu bedienen.

§. 48. Ist jedoch die angezeigte Gewalt so bes

schaffen, daß dadurch eine peinliche Untersuchung

begründet werden kann, so muß der Richter, bey

welchem die Anzeige geschehen ist , demjenigen in-

ländischen Richter , vor welchen die Untersuchung

gehört, davon sofort zur weitern Verfügung Nach

richt geben.

S. 49.
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Wille.

§. 49. Ist die vorläufige Anzeige nach §. 45 .

nicht geschehen, so verliert der angeblich Gezwun-

gene dadurch das Recht, sich des Eidesantrages

zum Beweise zu bedienen , und muß den Einwand

auf andere Art vollständig darthun.

S. 50. Auch wird durch die Unterlassung der

Anzeige die dem Einwande entgegenstehende rechtliche

Vermuthung dergestalt verſtårkt, daß zur Ergänzung

eines gegen diese Vermuthung nicht vollständig ge-

führten Beweises kein Erfüllungseid statt finden

Fann.

§. 51. Ist der Erklärende gestorben, ehe er

nach §. 45. die vorläufige Anzeige hat machen kön-

nen, so steht seinem Erben frey, noch innerhalb

dreier Monathe, nach erhaltener Kenntniß von dem

Daseyn der Willenserklärung , den Zwang mit der

vorgedachten Wirkung anzuzeigen.

Ernster S. 52. Eine Willenserklärung , woraus Rechte

und Verbindlichkeiten entstehen sollen, muß ernstlich

ſeyn.

Y

S. 53. Wer über Angelegenheiten seines Be-

rufs oder Gewerbes sich geäußert hat, dem steht

die rechtliche Vermuthung , daß die Aeußerung nicht

bloß zum Schein, oder nur aus Scherz, geschehen

sey, entgegen.

S. 54. Eben das gilt, wenn die Erklärung in

einer besondern durch die Geseze bestimmten Form

abgegeben worden.

S. 55. Ueberhaupt muß die Richtigkeit des Vor-

gebens , daß eine Erklärung nur zum Schein , oder

nur scherzweise geschehen sey, aus den Umstånden

Flar erhellen.

§. 56. Hat Jemand einen Andern durch unge-

bührlichen Scherz zu Anstalten und Handlungen,

die diesem lastig sind , wissentlich verleitet, so muß

er ihn deshalb schadlos halten.

8.57.



Von Willenserklärungen. 49

Wille.
§. 57. Willenserklärungen werden für zuver Gewiſſer

läßig oder gewiß angesehen, wenn die Absicht des

Erklärenden, ein Recht erwerben , übertragen , oder

aufheben zu wollen, durch Worte oder andere deut-

liche Zeichen ausgedrückt wird.

schweigen
§. 58. Handlungen, aus denen die Absicht desStill :

Handelnden mitZuverläßigkeit geschlossen werdenkann,deWillens-

werden für stillschweigende Willensäußerungen an erkläruu-

gesehen.

S. 59. Stillschweigende Willensäußerungen ha,

ben mit den ausdrücklichen gleiche Kraft.

§. 60. Wo die Gefeße eine ausdrückliche Er-

klärung zu der rechtsgültigen Form des Geſchäftes er-

fordern , ist eine stillschweigende Willenserklärung

unfräftig.

§. 61. Bloßes Stillschweigen wird nur alsdann

für Einwilligung geachtet, wenn der Schweigende

sich erklären konnte, und vermöge der Gefeße dazu

verbunden war.

§. 62. Wer also durch einen auf die Gesehe

gegründeten richterlichen Befehl zu einer Erklärung

aufgefordert wird , und sie beharrlich verweigert,

dessen Erklärung wird von dem Richter, der dem Be-

fehl beigefügten Warnung gemäß ergänzt.

gen.

thete Bil
§. 63. Soll die Absicht des Handelnden ausVermu

den Umständen bloß vermuthet werden , so ist keinelenserklä

rechtsgültige Willenserklärung vorhanden.

§. 64. Haben jedoch die Geseze selbst bestimmt,

was aus solchen Handlungen geschlossen werden soll,

so ist die Absicht des Handelnden nach dieser gefeß=

lichen Vermuthung so lange zu beurtheilen , bis eine

andere Willensmeinung desselbent klar ausgemittelt

worden.

rungen.

der Wil-
§. 65. Der Sinn jeder ausdrücklichen Willens-Auslegung

erklärung muß nach der gewöhnlichen Bedeutung derlenserklas

Worte und Zeichen verstanden werden. "

Algem. Landr. I. Band. D
$.66.

rungen.
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Irrthum.

§. 66. Die gewöhnliche Bedeutung ist nach

der Zeit, wann die Erklärung abgegeben worden,

zu beurtheilen.

§. 67. Ist der Sprachgebrauch nach Beschaf,

fenheit der Person verschieden , so muß auf die Per-

fon des Erklärenden gesehen werden.

§. 68. Hat Jemand seinen Willen durch einen

Andern erklärt, so kommt es auf den Sprachge-

brauch des Lehrern an, in so fern derselbe nicht fol.

cher Ausdrücke, die von dem Machtgeber bestimmt

vorgeschrieben worden, sich bedient hat.

§. 69. Sind , nach Beschaffenheit des Gegen-

standes, besondere Ausdrücke oder Redensarten im

Gebrauch, so muß der Sinn der Willensäußerung,

diesem Gebrauche gemäß, erklärt werden...

§. 70. Ift in der Erklärung die Absicht deut-

lich ausgedrückt , so find zweifelhafte Stellen dieser

Absicht gemäß auszulegen.

§. 71. Hat der Erklärende seinen Willen bey

anderer Gelegenheit deutlich geäußert , so muß das

Dunkele einer Streitigen Erklärung dieser deutlichen

Aeußerung gemäß verstanden werden.

S. 72. Ausgenommen ist der Fall, wo die Ab-

ficht, eine frühere Willenserklärung durch eine ſpå-

tere zu åndern , deutlich erhellet..

§. 73. Unbestimmte Willensäußerungen sind

nach den in den Gesezen enthaltenen Bestimmungen

zu erklären.

§. 74. Doch ist jede Willensäußerung im zwei-

felhaften Falle so zu deuten , daß sie nicht ohne alle

Wirkung bleibe.

S. 75. Irrthum in dem Wesentlichen des Ge

schäftes, oder in dem Hauptgegenstande der Willens-

erklärung macht dieselbe ungültig.

§. 76. Ein Gleiches gilt von einem Irrthume

in der Person desjenigen, für welchen aus der Wil-

lens
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lenserklärung ein Recht entstehen soll, so bald aus

den Umstånden erhellet, daß ohne diesen Irrthum

die Erklärung solchergestalt nicht erfolgt seyn würde.

§. 77. Auch Irrthum in ausdrücklich voraus-

gefesten Eigenschaften der Person oder Sache ver

eitelt die Willenserklärung.

§. 78. In allen diesen Fällen ( §. 75. 76. 77. )

bleibt die Willenserklärung ungültig , auch wenn der

Erklärende den Jrrthum håtte vermeiden können.

§. 79. Ist jedoch derselbe durch eigenes grobes

oder måßiges Versehen in den Irrthum gerathen,

und der Andere hat nicht gewußt, daß der Erklärende

sich irre, so ist der Erklärende zum Erſaß des durch

seine Schuld entstandenen Schadens verpflichtet.

S. 80. Ist von beiden Seiten ein vermeidlicher

Irrthum vorgefallen, so findet von keiner Seite eine

Entschädigung Statt.

81. Irrthum in solchen Eigenschaften der

Person oder Sache , welche dabey gewöhnlich vor-

ausgeseht werden, entkräftet ebenfalls die Willens-

erklärung.

S. 82. Doch besteht dieselbe , wenn der Jrrende

durch eigenes grobes oder mäßiges Versehen seinen

Irrthum veranlaßt hat.

§. 83. Durch Irrthum in andern Eigenſchaf-

ten oder Umständen wird die Willenserklärung nie-

mals vereitelt.

S. 84. In keinem Falle aber kann derjenige,Betrug.

welcher einen Irrthum wissentlich und vorfäßlich vers

anlaßt hat, daraus ein Recht erwerben.

S. 85. Vielmehr ist jede durch Betrug veran=

laßte Willenserklärung für den Betrogenen unver-

bindlich.

§. 86. Nicht nur den Betrogenen, sondern

auch Andere, die tey einem solchen Jrrthum Scha-

den leiden , muß der Betrüger entschädigen.

§. 87.
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§. 87. Ist die Willenserklärung zwar nicht

durch Betrug veranlaßt, aber doch der Erklärende

zu einem Irrthum bey derselben vorfäßlich verleitet

worden, so hängt es von der Beschaffenheit dieses

Irrthums, an und für sich betrachtet , ab, ob und wie

weit die dadurch veranlaßte Erklärung nach obigen

Grundfäßen bestehen könne, oder nicht. (§.75 -83 . )

§. 88. Wenn aber auch hiernach die Willens-

erklärung in Ansehung des Hauptgeschäftes besteht,

so muß dennoch der Erklärende, wegen des aus

dem Irrthume entstandenen Nachtheils, von dem Be-

trüger entschädigt werden.

S. 89. Hat ein Dritter den Erklärenden ohne

Zuthun des Andern, zu dessen Gunsten die Erklä

rung geschieht, hintergangen , so entscheidet ebenfalls

die Beschaffenheit des Irrthums, zu welchem der

Erklärende verleitet worden , ob derselbe an seine

Willenserklärung, in Ansehung des Hauptgeschäftes

gebunden sey , oder nicht. (§. 75—83.)

§. 90. Wegen der von dem Betrüger beiden

Theilen zu leistenden Entschädigung hat es bey der

Vorschrift des §. 86. 88. fein Bewenden.

§. 91. Wer, auch ohne die Absicht, den An-

dern zu hintergehen , ihn durch Trunk, oder Erre-

gung heftiger Leidenschaften , in einen ſolchen Zuſtand

verseßt, wo er seine Handlungen und deren Folgen

nicht mehr richtig zu beurtheilen vermag, der kann

aus den in folchem Zustande abgegebenen Erklärun-

gen desselben kein Recht erlangen.

§. 92. Doch muß der , welcher aus diesem

Grunde ( §. 91. ) seine sonst rechtsbeständige Wil-

lenserklärung anfechten will, solches binnen Acht Ta-

gen nach Abgebung derselben, der Vorschrift §. 46.

gemäß, gerichtlich anzeigen.

S. 93. Ist diese Anzeige unterblieben, so kann

in der Folge auf den Einwand keine Rücksicht mehr ge-

nommen werden.
§. 94.



Von Willenserklärungen. 53

Willenser:

§. 94. In so fern die Gefeße einer Art vonform der

Willenserklärung keine bestimmte Form vorgeschrie Härungen.

ben haben, ist jede Aeußerung derselben , bey welcher

die Erfordernisse §. 2. 3. 4. anzutreffen sind , gültig.

§. 95. Ist aber dergleichen Form in den Geset-

zen ausdrücklich bestimmt, so gilt davon alles das,

was wegen der Form der rechtlichen Handlungen

überhaupt vestgesezt ist. ( Tit. 3. §. 40. fqq.)

§. 96. Bloße auch an sich gültige Willenser-Wirkung

klärungen find für sich allein, die Erwerbung , Ue-derselben.

bertragung , oder Aufhebung eines Rechts zu bes

wirken, in der Regel noch nicht hinreichend.

S. 97. Was hinzukommen müsse, um einer

Willenserklärung die volle rechtliche Wirkung zu ver-

fchaffen, ist nach den verschiedenen Arten derselben in

den Gesehen besonders bestimmt.

§. 98. Willenserklärungen, zu welchen Jemand

in den Gefeßen selbst, oder von dem Richter, vermöge

gefeßlicher Vorschriften , aufgefordert worden, bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit keines weitern Zusages.

§. 99. So weit Jemand über eine Sache ver-Bedin-

fügen kann , so weit kann er auch seiner Willenser-gung.

klärung darüber Bedingungen beifügen.

§. 100. Eine Willenserklärung ist bedingt, wenn

das daraus entstehende Recht von einem Ereigniß,

welches eintreffen oder nicht eintreffen soll, abhån-

gig gemacht worden.

S. 101. Ist die Bedingung in der Art beigefügt,a) Aufs

daß durch den Eintritt derselben die Erwerbung desschiebende.

Rechtes erst vollendet werden soll, so heißt sie eine

aufschiebende. Bedingung.

§. 102. Der unter einer aufschiebenden Bedin-

gung Berechtigte muß , ehe er das Recht ausüben

kann, die Wirklichkeit des Ereignisses abwarten.

S. 103. Inzwischen darf der bedingungsweise

Verpflichtete zum Nachtheil des dem Andern zuge-

dachten Rechtes nichts vornehmen.
S. 104.
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§. 104. Hångt die Bedingung von einem bloßen

Zufalle ab, so dürfen weder der Berechtigte , noch

der Verpflichtete, ein jeder bey Verlust seines Rechtes,

etwas vornehmen, wodurch das Eintreten des Zu

falls hervorgebracht oder verhindert wird.

§. 105. Hångt die Bedingung von einer freien

Handlung des Berechtigten oder eines Dritten ab,

und hindert der Verpflichtete vorfäßlich, daß die

Bedingung nicht zur Wirklichkeit gelangt, so ist dies

felbe in Ansehung feiner für erfüllt zu achten.
1

§ 106. Ein Gleiches findet statt, wenn der

Verpflichtete durch Betrug oder andere unerlaubte

Mittel den Entschluß bewirkt, nach welchem die

Bedingung fehlschlägt.

S. 107. Wenn aber der Verpflichtete sich er-

laubter Mittel zur Bewirkung dieses Entschlusses be-

dient hat, so ist er dem Berechtigten dafür nicht

verantwortlich.

§. 108. Ist die aufschiebende Bedingung so

beschaffen , daß sie von einer ganz unbestimmten

Willkühr des Erklärenden oder dessen , welcher durch

die Erklärung verpflichtet werden soll , abhängt , so

hat die Erklärung selbst gar keine rechtliche Wirkung.

§. 109. Ist zwar ein bestimmtes Ereigniß, aber

nur ein solches , dessen Eintreffen oder Nichteintref-

fen an sich von dem freien Willen des Erklärenden

oder Verpflichteten abhängt, zur Bedingung gesetzt,

so kann der Begünstigte den Verpflichteten nicht hin-

dern, über den Gegenstand der Erklärung , so lange

dies Ereigniß noch nicht eingetroffen ist, nach Gutbe-

finden zu verfügen.

§. 110. Seht durch dergleichen Verfügung der

bedingungsweise Verpflichtete sich selbst außer Stand,

bey fünftig eintretendem Ereigniß der Erklärung zu

genügen , so kann der Berechtigte , welcher in Rück-

1

ficht
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sicht dessen bereits etwas gegeben oder geleistet hat,

vollständige Schadloshaltung dafür fordern.

§. II. Kann zur Zeit des wirklich eintretenden

Ereignisses der Erklärung noch genügt werden, so

hat der Berechtigte ein unbedingtes Recht darauf

erworben.

§ . 112. Ist ein Vortheil, der einem Dritten

verſchafft werden soll , zur Bedingung gemacht wor-

den, so muß auch diese schlechterdings erfüllt werden.

S. 113. Es kommt also dem bedingungsweise

Berechtigten nicht zu statten, wenn gleich der Dritte

den Vortheil ausschlägt, oder sich selbst an dessen

Erlangung hindert.

fende.

§. 114. Ist eine Bedingung in der Art beige-b) Auflö;

fügt , daß durch den Eintritt derselben die Wirkung'

der Willenserklärung wieder aufhören soll , so heißt

solches eine auflösende Bedingung.

S. 115. Der unter einer auflöſenden Bedingung

Berechtigte verliert sein Recht mit dem Augenblick,

wo die Bedingung zur Wirklichkeit gelangt.

S. 116. Erhellet aber aus den Umständen , daß

das Recht, beim Eintritt der Bedingung, als un-

gültig , von der Zeit der Einräumung an, habe an-

gesehen werden sollen, so müssen auch die bisher ge=

zogenen Nugungen wieder herausgegeben werden.

§. 117. Soll die auflösende Bedingung von

einem bloßen Zufalle abhängen, so findet die Vor-

ſchrift §. 104. Anwendung.

§. 118. Ist die Bedingung von dem freien

Willen desjenigen, dem bey ihrem Eintritt der

Vortheil zufallen soll , abhängig gemacht, so ver-

hiert der Andere das unter einer auflösenden Bedin-

gung erhaltene Recht von der Zeit an, da sich Jener

seiner Befugniß bedient.

§. 119. Beruht die Bedingung auf einer freien

Handlung dessen, der bey ihrem Eintritt das Recht

ver
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verlieren soll, oder eines Dritten ; und hat der',

welchem alsdann das Recht zufallen soll, durch Be=

trug oder andere unerlaubte Mittel den Entschluß,

durch welchen die auflösende Bedingung wirklich

wird , veranlaßt ; so wird in Ansehung seiner ange-

nommen, daß die Bedingung nicht eingetreten sey.

§. 120. Ist Jemanden ein Recht oder Vortheil

unter der Bedingung, daß er seinen verwittweten

Stand nicht åndere , eingeräumt worden, so kann

derselbe, wenn er sich wieder verheirathet , die ges

zogenen Nuhungen herauszugeben, niemals angehal-

ten werden.

$ . 121. Es hångt von dem Erklärenden ab,

für das unter einer auflösenden Bedingung einzuräus

mende Recht, gleich bey der Einräumung desselben,

Cautionsleistung zu fordern.

ndalis

che und un

§. 122. Ist dieses nicht geschehen , so kann der

Berechtigte uur in dem Falle zur Sicherheitsbestel

lung angehalten werden , wenn eine erhebliche Be-

forgniß entsteht, daß er sich selbst außer Stand sehen

werde, bey eintretender auflösenden Bedingung sei=

ner Verbindlichkeit, wegen Zurückgabe der Sache

oder des Rechtes , ein Genüge zu leisten.

§. 123. Die Caution dauert alsdann so lange,

als die auflösende Bedingung noch eintreffen kann.

§. 124. Sind unschäßbare Rechte oder Vor-

theile unter einer auflösenden Bedingung eingeräumt

worden, ſo tritt in Fällen, wo sonst Caution gelei-

stet werden muß, die Verbindlichkeit zur Ueberneh

mung einer Conventionalstrafe an deren Stelle .

S. 125. Diese muß von dem Richter nach den

Umständen bestimmt, und von dem Berechtigten auf

so lange, als die auflösende Bedingung noch eintre-

ten kann , sicher gestellt werden.

§. 126. Durch Beziehung auf Ereignisse , welche

mögliche. nach dem natürlichen Laufe der Dinge nothwendig

ein-
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eintreffen müssen, wird eine Willenserklärung nicht

bedingt.

§. 127. Wird das eingeräumte Recht daran

gebunden, daß ein dergleichen Ereigniß eintreten soll,

so ist dieses für eine Zeitbestimmung zu achten.

§. 128. Wird aber das Recht von dem Nicht.

eintreffen eines solchen nothwendigen Ereignisses´ab-

hängig gemacht, so ist die Willenserklärung nichtig.

§. 129. Kann ein Ereigniß entweder nach dem

natürlichen Laufe der Dinge überhaupt , oder nach

den besondern Beschaffenheiten und Verhältnissen

desjenigen , dem die Bedingung gemacht worden,

nicht eintreffen, so wird die Bedingung selbst un-

möglich genannt.

S. 130. Ist eine unmögliche Bedingung in der

Art, daß solche nicht eintreffen solle, beygefügt, so

wird die Erklärung für unbedingt geachtet.

§. 131. Wird aber das Recht von dem Ein-

treffen der unmöglichen Bedingung abhängig ge-

macht, so wird dadurch die ganze Willenserklärung

entkräftet.

§. 132. Ein Gleiches geschiehet, wenn Bedin-

gungen beigefüget worden, deren Sinn, und wie sie

erfüllt werden sollen , ganz unverständlich ist.

§. 133. Bedingungen , von deren Erfüllung )unnüß

kein Nugen abzusehen ist, müssen , so lange der

Erklärende lebt, und darauf besteht, dennoch erfüllt

werden.

§. 134. Ist aber der Erklårende , ohne sich

über den bey der Bedingung gehabten Zweck nåher

zu äußern , verstorben, so kann der bedingt Berech

tigte auf deren Erlassung bey dem Richter antragen.

S. 135. Der Richter muß diejenigen , welche

ein Interesse bey der Sache haben, rechtlich darüber

hören, und darf nur nach befundener ganz offenba

ren
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e) Uner:

laubte.

ren Unnüßlichkeit der Bedingung , die Erfüllung

derselben erlassen.

§. 136. Was selbst kein Gegenstand einer

Willenserklärung seyn kann ( §. 7—14. ) , das kann

auch Niemanden als eine Bedingung aufgelegt wer-

den.

§. 137. Ob dergleichen Bedingungen die Erklå-

rung entkräften, oder für nicht beigefügt zu achten

find, ist nach den verschiedenen Arten der Willens-

erklärungen in den Gesehen besonders beſtimmt.

(Tit. 5. §. 227. fqq. Tit. 12. §. 63.)

§. 138. Was in Fållen, wo die Beibehaltung

des verwittweten Standes zur Bedingung gemacht

worden, Rechtens sey, ist oben verordnet. (S. 120.)

S. 139. Sind mehrere erlaubte Bedingungen,

beicefia von welchen eine oder die andere erfüllt werden soll,

ten Bedin vestgeseht, so hat in der Regel derjenige , welcher

gungen. damit belastet worden, die Wahl, welche derselben

f) Vor

mehreren

g ) Vor

Bedingun

er erfüllen wolle.

S. 140. Auch vergangene Begebenheiten können

sen, die zur Bedingung gemacht werden.

aut ver:

gangene

§. 141. In diesem Falle kann der Befih des

Begebens unter einer solchen Bedingung eingeräumten Rechtes

heiten fichnicht eher gefordert werden, als bis die zur Bedin

beziehen. gung gemachte vergangene Begebenheit klar erwie-

sen ist.

S. 142. Doch erstreckt sich, wenn die Willens-

erklärung nicht ein Anderes beſagt, die rechtliche Wir-

kung derselben auf diejenige Zeit zurück, in welcher

fie sich geäußert haben würde, wenn die Willenser-

Flårung unbedingt gewesen wäre.

S. 143. Ist eine vergangene Begebenheit zu

einer auflösenden Bedingung gemacht worden, so

wird , bey erwiesener Wirklichkeit derselben , das da-

gegen eingeräumte Recht als von Anfang an ungül-

tig angesehen.

§. 144.
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S. 144. Doch kann derjenige, welcher den Er-

flårenden zu einem Irrthume über die Wirklichkeit

oder Beschaffenheit des Ereignisses verleitet hat , aus

der Erklärung keinen Vortheil ziehen.

§. 145. Wird bey einer Erklärung
eine gewisseBewes

Begebenheit
oder Thatsache

, als eine solche , diesunges

entweder schon geschehen ist , oder noch geschehen

foll, bloß vorausgeseßt
, so ist sie nur als ein Bes

wegungsgrund
anzusehen

.

§. 146. Der angeführte Bewegungsgrund dient

hauptsächlich nur zur Erklärung einer zweifelhaften

Absicht.

§. 147. Ist also die Absicht klar , so wird durch

die Unrichtigkeit des angeführten Bewegungsgrundes

die Willenserklärung selbst noch nicht entkräftet.

§. 148. Hat der Erklärende den falschen Be

wegungsgrund aus Irrthum für richtig angenommen,

so kann der, welcher diesen Irrthum vorfäßlich ver-

anlaßt hat, daraus keinen Vortheil ziehen.

§. 149. Außer diesem Falle giebt bey Willens.

erklärungen , woraus gegenseitige Rechte und Ver-

bindlichkeiten entstehen , ein Irrthum im Bewegungs-

grunde dem Jrrenden niemals das Recht, von seiner

Erklärung wieder abzugehen.

§. 150. Hingegen find Willenserklärungen,

woraus nur der , zu dessen Gunsten ! sie geschehen,

allein den Vortheil ziehen würde , unkräftig , so bald

erhellet , daß der ausdrücklich angeführte irrige Bes

wegungsgrund die einzige Ursache der Willensäuße-

rung selbst gewesen sey.

bung.

S. 151. Was von falschen Bewegungsgrün
-Beschrei

den verordnet ist, das gilt auch von falschen Be-

schreibungen.

§. 152. Wenn aus dem Inhalte der Willens - 3weck.

erklärung , oder aus den Umständen erhellet , daß

der Erklärende bey demjenigen, was er dem An-

dern
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dern zu thun oder zu unterlassen auferlegt , den

eignen Vortheil desselben zur Absicht gehabt habe,

so ist eine solche Bestimmung eher für einen End-

zweck, als für eine Bedingung zu achten.

S. 153. Ist etwas ausdrücklich zu einem gewis-

fen Endzweck bewilligt worden, so tritt, wenn die

Erklärung nicht das Gegentheil klar besagt, der Be

rechtigte sofort in die Ausübung und den Genuß

des ihm bewilligten Rechtes.

§. 154. Er verliert aber dieses Recht wieder,

wenn der Zweck nicht erfüllt wird.

§. 155. Es findet also bey dem Zwecke alles

das Statt, was in Ansehung der auflösenden Be-

dingungen §. 114. fqq. verordnet ist. ,

S. 156. Ist zur Erfüllung des Zweckes keine

gewisse Zeit bestimmt, ſo kann das dazu bewilligte

Recht, so lange die Erfüllung noch möglich bleibt,

nicht zurück genommen werden.

S. 157. Bey Willenserklärungen unter Leben-

digen muß der bestimmte Zweck schlechterdings nach

der Erklärung erfüllt werden.

S. 158. Kann oder will der Begünstigte diese

Erfüllung nicht leisten, so ist die Erklärung unver-

bindlich.

§. 159. Ist jedoch der Zweck durch etwas

Aehnliches nach der Erklärung erfüllt worden, und

der Erklärende hat sich dabey wissentlich ein Jahr

hindurch beruhigt, so können dessen Erben die Art

der Erfüllung nicht anfechten.

§. 160. In wie fern bey Erlårunger von

Todes wegen der bestimmte Zweck schlechterdings

oder durch etwas Aehnliches , und vor oder nach

dem Ableben des Erklärenden zu erfüllen sey , ist

durch besondere Geseze bestimmt. (Tit. 12. S. 505.

fqq.)

S. 161.
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§. 161. In allen Fållen, wo das Recht selbst,

welches den Gegenstand der Willenserklärung aus-

macht, auf die Erben übergehen kann, treten dieſe

auch in Ansehung der Befugniß, die Bedingung oder

den Zweck zu erfüllen , in die Rechte des Erblafſers .

S. 162. Ist aber die Bedingung oder der Zweck

an die Person des Berechtigten gebunden, und stirbt

dieser vor der Erfüllung, so verliert die Erklärung

selbst ihre Wirksamkeit.

§. 163. Eine der Willenserklärung beigefügte Zeit.

ungewisse Zeit, wo das Recht aus derselben entwe-

der entstehen, oder aufhören soll, wird einer auf-

schiebenden oder auflösenden Bedingung gleich ge=

achtet.

§. 164. Ist eine gewisse Zeit dergestalt beige-

fügt, daß mit dem Ablauf derselben die Ausübung

des Rechtes ihren Anfang nehmen soll, so muß

zwar der Berechtigte den Eintritt dieses Zeitpunkts

abwarten :

§. 165. Doch ist das Recht selbst für vollstån

dig erworben zu achten, und geht daher , wenn es

nicht an die Person des Berechtigten gebunden ist,

auf die Erben deſſelben über.

§. 166. Der Verpflichtete darf in der Zwischen-

zeit nichts vornehmen, wodurch das Recht des Andern

geschmålert, oder gar vereitelt werden könnte.

§. 167. Ist eine gewisse Zeit dergestalt beiges

fügt, daß dadurch die Dauer des durch die Wils

lenserklärung übertragenen Rechtes bestimmt werden

foll, so hört mit dem Ablauf dieser Zeit das Recht

von selbst wieder auf.

S. 168. Derjenige, dem solchergestalt ein Recht

nur auf eine gewisse Zeit eingeräumt worden, darf,

während derselben , zum Nachtheil desjenigen , an

welchen das Recht, nach Ablauf dieser Zeit gelan-

gen soll, nichts vornehmen.

§. 169.
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Begriffe.

§. 169. In beiden Fällen ( §. 164. 167. ) be-

hålt derjenige, welcher mit dem Ablauf der bestimm-

ten Zeit die Sache herausgeben muß, die inzwischen

gezogenen Nuhungen.

Fünfter Titel

Von Verträgen.

S. I.

Wechselseitige Einwilligung zur Erwerbung oder

Veräußerung eines Rechtes, wird Vertrag genannt.

§. 2. Die Erklärung , einem Andern ein Recht

übertragen, oder eine Verbindlichkeit gegen denselben

übernehmen zu wollen , heißt Versprechen.

§. 3. Dagegen ist die bloße Aeußerung , etwas

thun zu wollen, noch für kein Versprechen anzu-

sehen.
1

§. 4. Zur Wirklichkeit eines Vertrages wird

wesentlich erfordert, daß das Versprechen gültig an-

genommen worden. (§. 78. fqq. )

§. 5. Bloße Gelübde haben , als bloß einsei-

tige Versprechen, nach bürgerlichen Gefeßen keine

Verbindlichkeit.

§. 6. Hat der Erblasser ein Gelübde zu erfül-

len angefangen , so wird vermuthet, daß er den

Erben zu dessen Vollendung habe verpflichten wollen.

§. 7. Wenn beide Theile gegenseitige Verbind

lichkeiten übernehmen , so wird solches ein lästiger

Vertrag genannt.

§. 8. Wohlthätig heißt ein Vertrag , durch

welchen nur Ein Theil etwas zu Gunsten des An-

dern zu geben , zu leisten, zu dulden, oder zu un-

terlassen verpflichtet wird..

$.9.
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§. 9. So weit Jemand zu rechtsgültigen Will Persons

licheFabigs

lenserklärungen fähig ist, so weit kann er auch durchkeit, Vers

Verträge ſich verpflichten.
träge zu

S. 10. Verträge, wodurch unfähige Personenſchließen.

verpflichtet werden sollen, müssen durch die im Ge-

ſeß oder vom Richter thnen bestellten Vormünder

geschlossen werden. ( Tit. 4. §. 20—26.)

§. 11. Soll eine Person , welche durch Wil-

lenserklärungen nur Vortheile zu erwerben fähig ist,

durch einen von ihr geschlossenen Vertrag zugleich

Lasten übernehmen, so hängt die Gültigkeit des gan-

zen Vertrags von der vormundschaftlichen Genehmi-

gung ab.

§. 12. So lange der Vormund sich noch nicht

erklärt hat, kann der andere Theil von dem Ver

trage nicht zurücktreten.

S. 13. Doch steht demselben zu allen Zeiten frey,

dem Vormund eine Frist zu bestimmen , binnen wel-

cher er sich über die Ertheilung oder Versagung sei-

ner Genehmigung erklären müsse.

§. 14. Minderjährige und Verschwender werden

in Ansehung der Fähigkeit, Verträge zu schließen, den

Unmündigen gleich geachtet.

an

S. 15. Die Unfähigkeit eines Verschwenders

fich durch Verträge zu verpflichten , nimmt mit der

Mittagsstunde
desjenigen Tages ihren Anfang ,

welchem das Blatt der öffentlichen Anzeigen , dem

die gerichtliche Bekanntmachung
zuerst einverleibt ist,

ausgegeben worden.

§. 16. Doch kann derjenige , welcher weiß , daß

ein Mensch wegen Verschwendung bereits gerichtlich

angeklagt sey, aus einem mit demselben auch noch

vor der öffentlichen Bekanntmachung geschlossenen

Vertrage kein Recht erlangen.

§. 17. Die Unfähigkeit des Verschwenders,

sich durch Verträge zu verpflichten , dauert bis zur

Mits
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Mittagsstunde desjenigen Tages, an welchem dieWie-

deraufhebung der Vormundschaft verfügt wird.

§. 18. Bey Minderjährigen endigt sich die Un-

fähigkeit, lästige Verträge zu schließen, mit dem An-

fange desjenigen Tages, an welchem sie die Volljäh-

rigkeit erreichen.

§. 19. Die Fähigkeit solcher Personen, die zwar

das in den Gefeßen für sie bestimmte volljährige

Alter noch nicht erreicht, aber doch das Zwanzigste

Jahr bereits zurückgelegt haben, ingleichen derer,

welche für volljährig erklärt ſind , ist gehörigen Orts

nåher beſtimmt. ( Th 2. Tit. 18. Abſchn. 8. )

}

§. 20. Pflegebefohlene, welche unter vormund-

schaftlicher Genehmigung eine eigene Wirthschaft

angestellt haben , werden, auch ohne Beitritt des

Vormundes, durch solche Verträge verpflichtet, welche

zur Führung dieser eigenen Wirthschaft unmittelbar

gehören.

§. 21. Pflegebefohlene , welche unter vormund-

ſchaftlicher Genehmigung sich zu einem gewissen

Zwecke oder Geschäfte bestimmt haben, sind fähig

alle Verträge zu schließen , ohne welche sie diese

Bestimmung nicht erfüllen könnten..

§. 22. Von den Verträgen der Kinder , die

noch in våterlicher Gewalt ſind , ingleichen der ver-

Heiratheten Frauenspersonen , sind nåhere Beſtim-

mungen gehörigen Orts veſtgeſeßt. ( Th. 2. Tit. 1 .

Tit. 2.)

S. 23. Unverheirathete Frauensperſonen wer-

den, dafern die Provinzialgejeße keine Ausnahme

machen, bey Schließung der Verträge den Manns-

personen gleich geachtet.

*. §. 24. Blinde, Taube und Stumme können

in so weit Verträge schließen , als sie ihren Wil-

len deutlich und mit Zuverläßigkeit zu äußern ver-

mögen.

§. 25.
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§. 25. Sind ihnen aber Vormünder bestellt,

So haben sie wegen der Fähigkeit, Verträge zu schlie

Ben, die Rechte der Blödsinnigen.

§. 26. In wie fern, und unter was für Er-

forderniſſen Corporationen und Gemeinen durch

Verträge verpflichtet werden können , ist nach ihren

vom Staate genehmigten Grundverträgen zu beur-

theilen.

S. 27. Wo diese nichts bestimmen , ist auf die

wegen der verschiedenen Arten der Corporationen er-

gangenen Geseze Rücksicht zu nehmen.

§. 28. Wo auch diese nichts besonderes ver»

ordnen, da bleibt es bey den von Verpflichtung der

Corporationen überhaupt vorgeschriebenen allgemei

nen Grundsäßen. ( Th. 2. Tit. 6. )

§. 29. Deffentliche Caffen können nur unter

Genehmigung des vorgeseßten Departements durch

Verträge verpflichtet werden.

S. 30. Ist nach der Verfassung der Caffe die

unmittelbare Genehmung des Landesherrn noth-

wendig, so muß das vorgeseßte Departement denje.

nigen, der mit der Caffe sich einlassen will, vor

oder doch gleich bey Abschließung des Vertrages, bey

eigener Vertretung , davon benachrichtigen.

•

§. 31. Jeder Contrahent ist schuldig , nach den

Eigenschaften des Andern, welche auf dessen Fähig-

keit, Verträge zu schließen , Einfluß haben können,

fich gehörig zu erkundigen.

S. 32. Der bloße Mangel der Wiſſenſchaft von

der Unfähigkeit des einen Theils soll also dem Andern

niemals zu statten kommen.

§. 33. Wer aber, nach gehörig angestellter Er.

kundigung, dennoch von einem Unfähigen zur Schlie

ßung eines Vertrages verleitet worden, kann aus dem

Vermögen desselben Schadlöshaltung fordern.

Allgem . Landr. 1. Band.

ක

8.34.
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II. Gegens

stände.

ge über die

S. 34. Wer mit einer Person unter achtzehn

Jahren Verträge schließt,, kann sich mit der Unwif-

senheit ihres minderjährigen Alters niemals entschul-

digen.

§. 35. Ein Gleiches gilt gegen den , welcher

einen Unfähigen bloß auf dessen Versicherung, auch

wenn dieselbe eidlich bestärkt würde, für fähig ange-

nommen hat.

S. 36. Wer, seiner Unfähigkeit sich bewußt,

einen Andern zur Schließung eines Vertrages verlei-

tet hat, soll als ein Betrüger gestraft werden. ( Th. 2.

Tit. 20. Abschn. 14. )

§. 37. Ein Vertrag , welcher wegen der Unfå-

higkeit des einen Theils unverbindlich ist, erlangt

durch ein nach gehobener Unfähigkeit erfolgendes An-

erkenntniß nur in so fern verbindliche Kraft , als

dies Anerkenntniß selbst für einen neuen rechtsgülti-

gen Vertrag angesehen werden kann.

§. 38. Ein solcher neuer Vertrag erstreckt sich

nur alsdann auf den Anfang des Geschäftes zu

rück, wenn dieses zugleich ausdrücklich verabredet

worden.

§. 39. Ueber alles, was der Gegenstand einer

rechtsgültigen Willenserklärung seyn kann , fön-

nen auch Verträge geschlossen werden. (Tit. 4.

§. 5- 19. )

a) Vertrå §. 4c. Verträge, durch welche Jemand die

Handlun Handlung eines Dritten verspricht, verpflichten den-

gen, oder selben in der Regel nur, seine Bemühungen zur

Bewirkung der versprochenen Handlung anzuwenden.

§. 41. Kann er dadurch die Handlung nicht

bewirken , so ist auch für den andern Theil keine

Verbindlichkeit, den Vertrag von seiner Seite zu

erfüllen, vorhanden.

§. 42. Vielmehr muß ihm dasjenige , was er

auf Rechnung eines solchen Vertrags bereits gegeben

oder
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oder geleistet hat, zurückgegeben, oder wenn dies

nicht geschehen kann , vergütet werden.

S. 3. Hat der Versprechende keine Mühe an-

gewendet, die versprochene Handlung zu bewirken,

so muß er dem Andern den aus deren Unterbleibung

entstehenden Schaden ersehen.

§. 44. Ein Gleiches findet Statt, wenn der

Versprechende durch sein eigenes grobes oder mäßiges

Versehen Schuld daran ist, daß die versprochene

Handlung nicht erfolgt.

§. 45. Erhellet aus dem Vertrage, daß der

Versprechende nicht bloß seine Bemühungen anzus

wenden, sondern wirklich für den Erfolg zu stehen

übernommen habe, so muß er bey nicht bewirkter

Handlung dem Andern vollständige Genugthuung

leisten.

45. Haben beide Theile ausdrücklich überb)überdie

Sache ei

fremde Sachen oder Rechte einen Vertrag geschlofnes Drits

sen, so ist anzunehmen, daß der eine sich nur ver ten.

pflichten wollen, den Dritten zum Besten des An-

dern zu einer dem Vertrage gemäßen Handlung zu

vermögen.

§. 47. Kann diese Absicht der Contrahenten

nach dem Inhalte des Vertrages oder nach den Um-

ſtånden nicht angenommen werden , so hat dergleis

chen Vertrag keine rechtliche Wirkung.
2

§. 48. Doch muß jeder dem Andern dasjenige,

was in Rücksicht auf einen solchen Vertrag wirklich

gegeben, oder geleistet worden, vergüten.

S. 49. Hat derjenige, welcher die fremde Sache

verspricht , für den Erfolg zu stehen , sich aus-

drücklich verpflichtet, so findet die Vorschrift des

§. 45. Anwendung.

S. 50. Lag bey dem Vertrage um die Sache

oder das Recht eines Dritten eine unerlaubte Hand-

lung von Seiten beider Theile zum Grunde, ſo fälle

€ 2 Der
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1

c) über uns

mögliche

der von einem oder dem Andern daraus schon ge=

zogene Gewinn dem Fiskus anheim.

§. 51. Verträge, wodurch Jemand zu absolut

Handlum unmöglichen Handlungen oder Leistungen verpflichtet

gen. werden soll, sind nichtig.

chen, wel

§. 52. Gleiche Bewandniß hat es mit der bes

dingten (hypothetischen ) Unmöglichkeit ; wenn sie

zur Zeit des geschlossenen Vertrages beiden Theilen

bekannt , oder beiden unbekannt war.

§. 53. War die bedingte Unmöglichkeit nur

demjenigen bekannt, der zu der unmöglichen Hand,

lung oder Leistung sich verpflichtete, so muß er den

andern Theil vollständig entschädigen.

§. 54. Wußte nur derjenige , welcher eine Hand-

lung oder Leistung sich versprechen ließ, daß dieselbe

dem Versprechenden unmöglich sey, so hat zwar der

Vertrag selbst keine verbindliche Kraft;

§. 55. Hat jedoch der , welcher sich das Un-

mögliche versprechen ließ , dem Versprechenden in

Rücksicht auf den Vertrag , bereits etwas gegeben,

oder geleistet, so ist das Geschäft für eine Schen

kung anzusehen.

§. 56. In allen Fällen besteht der Vertrag,

wenn darin einem oder dem andern Theile die Wahl

gelassen worden, statt des Unmöglichen etwas anders

zu fordern, oder zu leisten.

S. 57. Gleiche Bewandniß hat es alsdann,

wenn die bey Schließung des Vertrages obwaltende

bedingte Unmöglichkeit bis zu der zur Erfüllung be-

stimmten Zeit aufhört.

d)überSa §. 58. Verträge über Sachen , welche dem Ver-

che bem fehr entzogen worden, sind in so fern gültig , als

Verkehr das Hinderniß gehoben werden kann.
entzogen

find. S. 59. Doch kann die Erfüllung erst nach wirk

lich erfolgter Hebung des Hindernisses gefordert

werden.

$.60.
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§. 60. Ist dazu eine gewisse Zeit bestimmt, so

verliert, nach fruchtlosem Ablauf derselben , der Ver

trag von selbst seine Kraft.

§. 61. It keine Zeit bestimmt , so muß die-

ſelbe auf Verlangen des einen oder des andern Theils,

von dem Richter, nach Bewandniß der Umstände,

vestgeseht werden.

§. 62. Hångt die Hebung des Hinderniſſes von

der Handlung eines Dritten ab, zu deren Bewir-

kung sich einer der Contrahenten verpflichtet hat, so

finden die Vorschriften §. 40-45. Anwendung.

§. 63. hat keiner von beiden Theilen sich zur

Hebung des Hindernisses besonders verpflichtet, so

liegt die Verbindlichkeit dazu demjenigen ob , dem

allein nur das Daseyn desselben bekannt war.

§. 64. War das Daseyn des Hinderniſſes bei-

den Theilen bekannt , so muß derjenige, welcher

wegen eines Mangels in seiner Person , über eine

folche Sache den Vertrag nicht schließen kann, für

die Hebung des Hindernisses forgen.

§. 65. Kann auch hiernach die Frage nicht

entschieden werden , so ist bey bloß wohlthätigen

Verträgen, derjenige, welcher den Vortheil genießen

will, für die Hebung des Hindernisses zu sorgen

verpflichtet.

S. 66. Ben lästigen Verträgen aber haben

beide Theile dazu gleiche Verbindlichkeit.

S. 67. Kann, der gehörig angewandten Mühe

ungeachtet , das Hinderniß nicht gehoben werden,

so findet alles dasjenige Statt, was für den Fall,

wenn über eine bedingt unmögliche Handlung oder

Leistung ein Vertrag geschloffen worden §. 52-57.

verordnet ist.

§. 68. Verträge über unerlaubte Handlungen überun

gelten eben so wenig, als über unmögliche.

erlaubte

Handlun

gen.

§. 69.
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f) von

nuglosen,

bestimm

§. 69. Kann jedoch von dem entgegen stehen.

den Verbotsgefeße Dispensation Statt finden , so gilt

von solchen Verträgen eben das , was von Vertrå-

gen über Sachen , die dem Verkehr entzogen sind

S. 58-67. vorgeschrieben ist.

•
§. 70. Verträge , deren Erfüllung Niemanden

einen Vortheil oder Nußen gewähren kann , müſſen

auf den Antrag desjenigen , welcher dadurch belastet

ist , von dem Richter aufgehoben werden.

g) von un §. 71. Verträge, deren Gegenstand sich gar

ten Vers nicht bestimmen läßt, oder deren Bestimmung oder

trägen. Erfüllung der Willkühr des Verpflichteten lediglich

überlassen ist, find unverbindlich. ( §. 235—240. )

h) Verträ

ge über

§ 72. Ist die nähere Bestimmung einer unbe-

stimmt übernommenen Verbindlichkeit dem Ausspruch

eines Dritten überlassen worden, so ist der Vertrag

gültig, wenn der Dritte den Ausspruch thut.

§. 73. Er kann aber , denselben zu thun , wider

feinen Willen nicht angehalten werden.

S. 74. Auch die Vortheile einer Dritten kön-

Ben Vor nen der Gegenstand eines Vertrages seyn.
theil eines

Dritten.
§. 75. Der Dritte selbst aber erlangt aus einem

solchem Vertrage , an dessen Schließung er weder

mittelbar noch unmittelbar Theil genommen hat, erst

alsdann ein Recht, wenn er demselben mit Bewilli

gung der Hauptparteien beigetreten ist.

§. 76. Bis dieser Beitritt erfolgt, kann der

zu seinem Vortheile geschlossene Vertrag nach dem

Einverständniß der Contrahenten geändert, oder gar

aufgehoben werden.

§. 77. Ist aber dem Dritten der Antrag zum

Beitritt einmal geschehen, so müssen die Contra-

Henten seine Erklärung über die Annahme abwarten.

JII. Von § 78. Alles , was zur Rechtsgültigkeit einer

Der Acceps

tation. Willenserklärung überhaupt gehört , wird auch zur

Gültigkeit der Annahme eines Versprechens erfordert.

§. 79.
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§. 79. Durch die Annahme eines gültigen Ver

sprechens wird der Vertrag geschlossen.

S. 80. Der Augenblick, in welchem die Ans

nahme gehörig erklärt worden, bestimmt also auch

den Zeitpunkt des geschlossenen Vertrages.

S. 81. Handlungen, welche die Annahme des

Versprechens voraussehen, werden einer ausdrückli

chen Aunahme gleich geachtet.

§. 82. Wenn das, was der eine Theil fordert,

oder verlangt, von dem Andern bewilligt worden,

so bedarf es von Seiten des Erstern keiner beson-

dern Annahme.

§. 83. Durch die Annahme kann Niemand mehr

Recht erwerben, als von dem Andern angetragen

worden.

S. 84. Die Annahme muß unbedingt und un-

eingeschränkt seyn, wenn dadurch der Abschluß des

Vertrages erfolgen foll.

S. 85. Geschieht die Annahme nur unter Be-

dingungen oder Einschränkungen, so kann der Ver-

sprechende seinen Antrag zurücknehmen.

§. 86. Verträge können nicht nur persönlich

oder durch Bevollmächtigte , sondern auch durch

Briefwechsel errichtet werden.

S. 87. So weit Personen auf den Grund einer

mirklich aufgetragenen , oder einer zu vermuthenden

Vollmacht, die Geschäfte eines Andern zu besorgen

berechtigt sind , so weit können sie auch Anträge,

Die ihm geschehen , in seinem Namen annehmen.

(Tit. 13. §. 120. fqq.)

S. 88. Außer diesem Fall erlangt durch die An-

nahme eines Dritten derjenige, welchem das Ver-

sprechen geschehen ist , in der Regel noch kein Recht.

(Tit. 11. §. 1060. )

§. 89. Ist aber durch die erklärte Annahme

ein wirklicher Vertrag zwischen dem Versprechenden

und
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Beftims

mung der

und dem Annehmenden zu Gunsten des Dritten ges

schlossen worden , so finden die Vorschriften §. 74

–77. Anwendung.

§. 90. Die Annahme eines Versprechens muß,

Zeit der wenn sie gegen den Versprechenden verbindliche Kraft

Annahme.haben soll , zur gehörigen Zeit geschehen.

§. 91. Hat der Antragende einen gewiſſen Zeit-

raum zur Erklärung über den Antrag bestimmt, so

ist der Andere bis zum völligen Ablauf eines Zeitraums

zur Annahme berechtigt.

§. 92. Hat der Antragende die Zeit zur Erklå-

rung über den Antrag dem Gutbefinden des Andern

überlassen, so kann er dennoch , wenn der Andere

zögert, demselben eine Frist zur Annahme beſtimmen.

§. 93. Ist jedoch die Bedenkzeit ausdrücklich

zu einem gewissen Zwecke verstattet worden, so muß

die zu bestimmende Frist so beschaffen seyn , daß in-

nerhalb derselben der Zweck erreicht werden könne.

§. 94. Ift bey dem Antrage wegen der Zeit

zur Annahme gar nichts bestimmt worden, so muß

die Erklärung über einen mündlichen Antrag sogleich,

als derselbe geschehen ist, abgegeben werden.

§. 95. Ist unter Personen , die an Einem

Orte sich aufhalten, der Antrag schriftlich geschehen,

so muß die Erklärung darüber binnen vier und zwan-

zig Stunden erfolgen.

§. 96. Ist der Antrag unter Abwesenden ſchrift-

lich geschehen, so kommt es auf den Zeitpunkt an,

da der Brief an dem Orte, wo der Andere ſich auf-

halt, nach dem gewöhnlichen Laufe der Posten hat

eingehen können.

§. 97. Mit der nächsten fahrenden oder reiten.

den Post , welche nach diesem Zeitpunkte abgeht,

muß der Antrag beantwortet werden.

.

S. 98. Doch ist, wenn mit der ersten Post

keine Antwort erfolgt, der Antragende schuldig, noch

Den



Von Vertragen. 73

&

den nächstfolgenden Posttag, wegen möglicher Zwi-

schenfälle abzuwarten.

§. 99. Ist der schriftliche Antrag durch einen

eigenen Boten geschehen, so muß der Antragende den

längsten Zeitraum, binnen welchem ein solcher Bote

ohne ungewöhnliche Zwiſchenfälle zurückkommen kann,

abwarten.

S. 100. Kommt der Bote in diesem Zeitraume

nicht zurück, so muß der Antragende den Andern

davon benachrichtigen , und ihm zugleich eröfnen,

ob er noch ferner an den Antrag gebunden seyn wolle.

S. 101. Geschieht der Antrag einer Corporation

oder Gemeine, so muß der Antragende auf die Er

klärung derselben so lange Zeit warten, als erfors

derlich ist, daß über den Antrag ein verfaſſungsmå-

Biger Entschluß genommen und ihm bekannt gemacht

werden könne.

§. 102. In allen Fällen , wo nicht ein Anderes

ausdrücklich bestimmt ist , wird dafür gehalten, daß

die Annahme in dem Zeitpunkte geschehen sey, wo

der Annehmende alles gethan hatte, was von seiner

Seite zur Bekanntmachung seiner Erklärung an den

Antragenden erforderlich war.

§. 103. Sobald aber die vorstehend S.'90. fqq.

bestimmten Fristen zur Erklärung über den Antrag

fruchtlos verlaufen sind , kann der Antragende zus

rücktreten.

§. 104. Er muß jedoch demjenigen, welchem

der Antrag geschehen ist, unter Gegenwärtigen sofort,

unter Abwesenden aber mit der nächsten Post Nach-

richt geben, daß er den Antrag zurücknehme.

S. 105. Hat er dieses unterlassen, und es findet

sich in der Folge, daß der Andere ſeine Annahme

wirklich zu rechter Zeit erklärt habe , so muß er dem-

selben, für den Schaden, welcher aus den zur Er-

fül
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IV. Form

der Wer

füllung des Vertrags gemachten Anstalten in der

Zwischenzeit erwachsen ist, gerecht werden.

S. 106. Wenn nach geschehenem Antrage, und

vor dem Ablaufe der vorstehend bestimmten Fristen,

der eine oder der andre Theil verſtirbt , so wird durch

diesen Tod in den Rechten und Pflichten wegen der

Annahme nichts geändert.

S. 107. Zielte jedoch der Antrag ausdrücklich

nur zur persönlichen Begünstigung desjenigen ab,

welchem derselbe gemacht wurde, so sind seine Erben

zu der von dem Erblasser noch nicht geschehenen An-

nahme nicht berechtigt.

S. 108. In Fällen , wo wegen des Absterbens

eines oder des andern Theils , von einem schon wirk-

lich geschlossenen Vertrage vor der Erfüllung wieder

abgegangen werden kann , geht durch den Tod auch

das Recht zur Annahme verloren. (§. 415. fqq.)

§. 109. Zur Gültigkeit eines Vertrages gehört,

träge. außer der wechselseitigen Einwilligung , auch die

Beobachtung der in den Gesehen vorgeschriebenen

Form .

1) Nach

welchen

Gefeßen

S. 110. Ist aber die Beobachtung einer For-

malität im Gesez nur unter Androhung einer Strafe

verordnet, so bleibt der Vertrag gültig , wenn gleich

die Formalität verabsäumt worden.

•
S. 111. Die Form eines Vertrags ist nach

den Gesehen des Ortes , wo er geschlossen worden,

die Form zu beurtheilen.

zu beur:

theilensey.

"

§. 112. Ist unter Abwesenden ein förmlicher

Vertrag errichtet worden , so wird die Form dessel-

ben nach den Gefeßen desjenigen Ortes beurtheilt,

von welchem das Instrument datirt ist.

S. 113. Ist aber der Vertrag unter Abwesen

den bloß durch Briefwechsel ohne Errichtung eines

förmlichen Instruments geschlossen worden, und wal-

tet in den Wohndörtern der Contrahenten eine Ver-

schie
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schiedenheit der gefeßlichen Formen ob, so ist die

Gültigkeit der Form nach den Gefeßen desjenigen

Ortes zu beurtheilen , nach welchen das Geschaft

am besten bestehen kann.

§. 114. Eben dieses findet Statt, wenn der

Vertrag von mehrern Orten, welche in Ansehung

der Form verschiedene Rechte haben, datirt ist.

§. 115. In allen Fällen , wo unbewegliche Sas

chen, deren Eigenthum, Befih oder Nuhung , der

Gegenstand eines Vertrags sind , müssen wegen der

Form die Gesehe des Orres , wo die Sache liegt,

beobachtet werden

§ 116. Verträge, welche vermöge des Geset-2) Von

zes oder einer Abrede der Parteien , schriftlich ge chen Vers

ſchriftli

schlossen werden sollen , erhalten ihre Gültigkeit erstträgen.

durch die Unterschrift.

§. 117. In allen Fållen , wo die Parteien den

Vertrag schriftlich zu schließen , verabredet haben,

wird vermuthet, daß nicht bloß der Beweis, sons

dern se bst die verbindliche Kraft des Vertrages vont

Der schriftlichen Abfassung desselben abhängen solle.

S. 118. Auch eigenhändig geschriebene Auffäße

find, vor hinzugekommener Unterschrift, nicht für

vollendete Verträge zu achten.

§. 119. Die Besiegelung eines unterschriebenen

und ausgehåndiaten Instruments aber ist nicht noth-

wendig, wenn aleich darin der Siegel gedacht wird.

§. 120. Eine von beiden Theilen unterschrie-3 ) Bon
Punctatio

bene Punctation, aus welcher die gegenseitige Ein- nen.

willigung derselben in alle wesentliche Bedingungen

des Geschäftes erhellet , ist mit einem förmlichen Con-

tracte von gleicher Gültigkeit.

S. 121. Es kann also auf Erfüllung derfelben

geklagt werden .

§. 122. Ist zur gerichtlichen Verlautbarung,

Bestätigung, oder Eintragung eine förmliche Aus-

fer-

1
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4) Von

mündli

Fertigung des Vertrages nothwendig , so kann diese

nach dem Inhalte der Punctation von dem Richter

verfügt werden.

§. 123. Weigert ein Theil seine Unterschrift

beharrlich, so kann der Richter dieselbe ergänzen.

S. 124. Ist der Gegenstand ein auswärtiges

Grundstück, und nach den Gesehen des Ortes ein

von beiden Theilen unterschriebener förmlicher Con-

tract nothwendig; so kann der die Unterschrift be

harrlich verweigernde Theil durch Execution dazu an-

gehalten werden .

S. 125. Fehlen aber in der Punctation wesent-

liche Bestimmungen; oder haben die Parteien die

Verabredung gewisser Nebenbedingungen sich darin

ausdrücklich vorbehalten , so sind dergleichen Puncta-

tionen nur als Tractaten anzusehen.

§. 126. Das von Gerichten oder von einem

Justizcommissario aufgenommene Protokoll über einen

zu errichtenden Vertrag hat mit einer Punctation

gleiche Wirkung.

§. 127. Ist ein Vertrag schriftlich geschlossen

chen Ne: worden, so muß alles , was auf die Verabredung

benabre der Parteien ankommt, bloß nach dem schriftlichen

Contracte beurtheilt werden.

den.

§. 128. Auf vorgeſchüßte mündliche Nebenab-

reden wird , ohne Unterschied des Gegenstandes, keine

Rücksicht genommen.

§. 129. Vielmehr müssen Nebenbestimmungen,

welche die Art, den Ort, oder die Zeit der Erfül-

lung, oder andere dabey vorkommende Maaßgaben

betreffen, so weit sie im Contracte nicht vestgesett

worden, von dem Richter lediglich nach den Vor

schriften der Gesehe ergänzt werden.

§. 130. Was im Contracte unleserlich geschrie-

ben, oder undeutlich ausgedrückt worden, und nicht

aus
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aus dem Zuſammenhange klar erhellet , muß auf

andere zuverläßige Art ausgemittelt werden.

S. 131. Ein jeder Vertrag, dessen Gegenstands? Gefer

fich über funfzig Thaler in Silber - Courant beläuft,wendigs

licheNoth:

muß schriftlich errichtet werden.
feit,

schriftli

§. 132. Ist der Vertrag auf Gold geschlossen,cher Ver

so werden drey Thaler Silber - Courant einem Du-träge.

katen, und fünf und ein Viertel - Thaler einer Gold-

münze von fünf Thalern gleich gerechnet.

fern die

bey andern

§. 133. Auch andere bloß einseitige Willenser -In wie

klärungen müssen bey Gegenständen über funfzigschriftliche

Thaler, sobald ihre Folgen sich auf die Zukunft hin Abfaſſung

auserstrecken sollen , schriftlich abgefaßt werden. Willenser:

§. 134. Zu Entsagungen und Verzichtleistun-klärungen

gen, nicht aber zum Beweise der erfolgten Zahlung,dis sey.

oder sonstigen Erfüllung einer Verbindlichkeit, find

schriftliche Urkunden erforderlich.

nothwen

Nähere

S. 135. Verträge und Erklärungen über Grund- eftim

gerechtigkeiten, ingleichen über beständige persönlichemungen

Lasten und Pflichten, erfordern allemal eine schriftenGes

lich Abfassung.

rechtigkei

ten,

Leistun

S. 136. Bey terminlichen Leistungen , wo ent-b) bey ter-

weder die Zahl der Termine unbestimmt ist, oderinlichen

sämmtliche Termine zusammen die Summe von funf-gen.

zig Thalern übersteigen , sind schriftliche Contracte

nothwendig.

S. 137. Doch bedarf es bey den Miethen des

gemeinen Gesindes keines schriftlichen Vertrages.

(Th. 2. Tit. 5. Abschn. 1. )

wagten

S. 138. Ben gewagten Verträgen wird nichtc) bey ge

auf die Größe des ungewissen Gewinnes , sondernverträ

nur auf das gesehen, was dagegen gesezt oder ver -gen.

sprochen worden.

S. 139. Ist aber von beiden Seiten ein ge

wagtes Geschäft vorhanden, ſo muß der Vertrag

allemal schriftlich abgefaßt werden.

§. 140.
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Conventi

d) bey §. 140. Conventionalstrafen werden nicht zu

snalfira der Summe oder dem Werthe der Sache gerechnet,

worüber die Hauptverbindlichkeit eingegangen worden.
fen.

Schlies

Bung

§. 141. Uebersteigt aber die Conventionalstrafe

selbst die Summe von funfzig Thalern, so ist ein

schriftlicher Vertrag nothwendig.

S. 142. Zwischen Abwesenden vertritt die ges

fchristlis führte Correspondenz die Stelle des schriftlichen

cher Vers Vertrages , in fo fern die Bedingungen und die wech-
träge durch

Briefwechselseitige Einwilligung der Contrahenten daraus zu

fel. entnehmen sind.

Fälle, in

denen es

S. 143. Ist zu dem Geschäfte , worüber der

Vertrag geschlossen worden, die Ausfertigung eines

förmlichen Instruments erforderlich, so vertritt der

Briefwechsel die Stelle einer Punctation. (§. 120. fqq.)

§. 144. Es bedarf keines ſchriftlichen Vertrages,

Fetnes wenn Jemanden Sachen in Verwahrung gegeben

schriftli werden. Tit. 14. Abschn. 1. )

chen Vers

trages bes

darf.

§. 145. Ingleichen , wenn Gastwirthen, Fuhr.

leuten, oder Schiffern, Habseligkeiten von Reisenden

anvertraut werden.

§. 146. Wenn ein Vertrag über bewegliche

Sachen von beiden Theilen sogleich erfüllt wird , so

kann zur Anfechtung des solchergestalt abgemachten

Geschäftes , der Mangel eines schriftlichen Vertrages

nicht vorgeschüßt werden.

§. 147. Auch kann keiner von beiden Theilen

wegen eines solchen abgemachten Geschäftes, auf

den Grund vorgeblicher mündlicher Nebenabreden,

den Andern in Anspruch nehmen.

S. 148. Wenn über bewegliche körperliche Sas

chen außerhalb Landes an einem Orte, wo mund-

liche Verträge ohne Unterschied gültig sind , dergleis

chen Verträge geschlossen worden , so kann der Man-

gel der schriftlichen Abfassung auch in den hiesigen

Gerichten nicht vorgeschüßt werden.

§. 149.
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=
§. 149. Kaufhandlungen über Meß und

Marktwaaren, die von Kaufleuten mit andern Per-

ſonen während der Messe oder des Marktes geschlof-

fen, und sogleich erfüllt, oder in kaufmännisch ge-

führte Bücher eingetragen worden , erfordern keinen

schriftlichen Contract.

§. 150. Außerdem müssen auch solche Kauf-

handlungen schriftlich abgefaßt, oder von beiden

Theilen dem, nach Vorschrift der Gerichtsordnung,

anzuordnenden Meß oder Marktgerichte mündlich

angezeigt werden.

=

§. 151. Was wegen der schriftlichen Vertråge

bey kaufmännischen Geschäften, unter Kaufleuten,

in und außer den Messen und Märkten Rechtens

sey, ist gehörigen Orts bestimmt. ( Th. 2. Tit. 8.

Abschn. 7. )

§. 152. Die von dem Schuldner geschehene

Unterschrift einer Rechnung über gelieferte Waaren

oder Arbeiten, vertritt in allen Fällen die Stelle

eines schriftlichen Vertrages.

S. 153. Wenn ein Dritter einem zwischen ans

dern Eontrahenten geschlossenen Vertrage, welcher

nach den Geseßen schriftlich verfaßt werden mußte,

beitreten will, so muß dieser Beitritt ebenfalls schrifts

lich erklärt werden.

längerun

S. 154. Mündliche Verlängerungen eines nachVon Ver.

den Gefeßen in Schriften abgefaßten Vertrages gel-gen.

ten nur so weit, als die Geſeße die Zuläßigkeit einer

stillschweigenden Verlängerung, und deren Fristen,

ausdrücklich bestimmen. (Tit. 21. Abschn. 2. )

S. 155. Ist in Fällen, wo die Gefeße einenRechtlis
cheFolgen,

schriftlichen Vertrag erfordern, derselbe bloß münd- wenn die

lich geschlossen, und noch von keinem Theile erfülltschriftliche

worden, so findet daraus keine Klage Statt.

Abfassung

unterblie

§. 156. Hat aber ein Contrahent von dem An-ben ist.

dern die Erfüllung , bereits , ganz, oder zum Theil

ange=
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angenommen, so ist er verpflichtet , entweder den

Vertrag auch von seiner Seite zu erfüllen, oder

das Erhaltene zurückzugeben oder zu vergüten.

§. 157. Wählt er leßteres , so muß er die auf

Rechnung des Vertrages erhaltene Sache in dem

Stande, wie er sie empfangen hat , zurückgeben..

§. 158. Wegen der Nußungen, ingleichen we

gen der in der Zwischenzeit vorgefallenen Verbesserun-

gen, ist er einem unrechtfertigen Besizer gleich zu

achten. ( Tit. 7. §. 223. fqq. )

S. 159. Kann er die empfangene Sache, in

dem Stande, in welchem sie sich zur Zeit der Ueber-

gabe befunden hat, nicht zurückgeben , und will den-

noch den mündlichen Vertrag nicht erfüllen , so muß

er den mündlich verabredeten Werth ersehen.

1

§. 160. Ist kein Werth verabredet worden,

so muß derjenige, welchen die Sache zur Zeit der

Uebergabe gehabt hat , ausgemittelt und erseht

werden.

§. 161. Hat der, welcher den mündlichen Vers

trag nicht erfüllen will , dem andern Contrahenten

auf Rechnung desselben etwas gegeben, so kann er

dasselbe zwar ebenfalls zurückfordern ;

§. 162. Er muß aber die gegebene Sache in

dem Stande wieder annehmen , in welchem ſie ſich

zu der Zeit, da seine Weigerung zur Wissenschaft

des Andern, gelangt ist , befunden hat.

§. 163. Ueberhaupt hat derjenige Contrahent,

welcher den mündlichen Vertrag zu erfüllen bereit

war, in Ansehung der an den Andern , welcher

zurücktritt, zu leistenden Rückgabe durchgehends die

Rechte eines redlichen Befihers. ( Tit. 7. §. 188. fqq.)

§. 164. Ist einem oder dem andern Theile auf

Abschlag des mündlichen Vertrages etwas bezahlt

worden , so, muß der , welcher zurücktritt , vom

Tage der empfangenen Zahlung , der andere aber,

wel



Von Verträgen. 81

welcher den Contract zu erfüllen bereit war, vom

Tage des ihm angekündigten gegenseitigen Rücktritts,

landübliche Zinsen entrichten.

§. 165. Hat der mündliche Vertrag Handlun

gen zum Hauptgegenstande gehabt, und sind diese

sämmtlich geleistet worden, so muß die Vergütung

nach der mündlichen Abrede erfolgen.

§. 166. Sind die Handlungen nur zum Theil

geleistet worden, und der Verpflichtete will durch

Leistung der übrigen den Vertrag nicht vollständig

erfüllen , ſo kann der Berechtigte von der mündlich

verabredeten Vergütung so viel abziehen , als erfors

derlich ist , sich die ' noch rückständigen Leistungen

zu verſchaffen.

S. 167. Will hingegen der Berechtigte die Leis

stung der noch rückständigen Handlungen nicht anneh

men, so muß der Werth der schon wirklich geleiste

ten nach den Gefeßen ausgemittelt und vergütet

werden.

§. 168. Uebrigens finden aus einem bloß münd-

lichen Vertrage , wegen der von dem einen oder dem

andern Theile verweigerten Erfüllung, keine Forde-

rungen von Entschädigungen oder Interesse Statt.

tens sey,

§. 169. Ist ein schriftlich abgefaßter VertragsWasRech

verloren gegangen, so sind zur Ausmittelung seineswenn der

Inhalts alle in den Gesehen gebilligte Beweismit-ſchriftliche

tel zuläßig.
nicht mehr

Vertrag

iſt.

§. 170. Hat einer der Contrahenten den Verlustvorhanden

oder die Vernichtung des Instruments vorſäßlich'

veranlaßt, so wird die Angabe des Andern von dem

Inhalte so lange für richtig angenommen , bis das

Gegentheil klar erwiesen ist.

§. 171. Blinde und Taubstumme müſſen ihres) Von
gerichtlis

schriftlichen Verträge gerichtlich aufnehmen lassen. chett Ver:

S. 172. Personen , die des Schreibens und Le-trägen.

sens unkundig oder durch einen Zufall am Schrei-

Augem. Landr. I. Band.

.

ben
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ben verhindert sind , müssen in Fällen, wo es eines

schriftlichen Contracts bedarf, solchen gerichtlich oder

vor einem Justizcommissario errichten.

§. 173. Bey gemeinen Landleuten dieser Art

ist die Aufnehmung vor den Dorfgerichten mit Zu-

ziehung eines vereideten Gerichtsschreibers hinreichend.

S. 164. Außergerichtliche auch schriftliche Ver-

tråge solcher Personen , bey welchen die §. 171 .

172. 173. vorgeschriebene Form nicht beobachtet wor-

den, werden den bloß mündlich geschlossenen gleich

geachtet.

S. 175. Kann ein solcher Contrahent dem Pro-

tokoll oder Contract auch seine Namensunterschrift

nicht eigenhåndig beifügen, so muß er das Instru-

ment an der zur Unterschrift bestimmten Stelle mit

Kreußen oder einem andern gewöhnlichen Handzeichen ·

bemerken.

§. 176. Unter diesen Zeichen muß der Richter

oder Justizcommissarius gehörig attestiren , daß und

warum sie von dem Contrahenten statt der Unter-

schrift gebraucht worden.

§. 177. Kann der Contrahent auch keine solche

Zeichen beifügen, so muß ein von ihm gewählter

Beistand die Unterschrift in seinem Namen leisten;

und daß dieses gefchehen sey, von dem Richter oder

Justizcommissario attestirt werden.

§. 178. Die unterlassene Beobachtung dieser

Vorschriften (§. 175. 176. 177. ) benimmt zwar für

fich allein dem Vertrage noch nichts an seiner ver-

bindlichen Kraft; der Richter oder Justizcommissa-

rius aber wird wegen der daraus entstehenden Weit-

läuftigkeiten und Kosten verantwortlich.

Anhang. §. 5. Personen die nicht schreiben und Ges

schriebenes lesen können , müssen Jemand mit zur

Stelle bringen, der, es sey ein Justizcommissarius

་

oder
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oder sonst ein glaubhafter Mann, in ihrem Namen die

Unterschrift verrichtet.

Diese Vorschrift muß der Richter solchen Contras

Henten , deren Stand oder Ansehn es zweifelhaft

machen, ob sie lesen oder schreiben können , gleich

vor dem Anfang der Verhandlung bekannt machen,

und auf deren Befolgung dringen. Ist diese Vors

schrift nicht befolgt, so ist die Verhandlung für die

Partey , welche nicht schreiben und Geschriebenes

lesen kann , unverbindlich.

S. 179. Wer der Sprache, worin das Instru

ment abgefaßt werden soll, unkundig ist, wird Einem,

der nicht schreiben kann, gleich geachtet. (§. 172. )

S. 180. Ist der Richter oder Justizcommissa-

rius der Sprache eines solchen Contrahenten nicht

kundig, so muß ein vereideter Dollmetscher zugezo

gen werden.

§. 181. Vereinigen ſich die Parteien über einen

unvereideten Dollmetscher, so muß dieses im Pro-

tokolle ausdrücklich bemerkt werden.

§. 182. Mit dem Hauptinstrumente zugleich

muß der Richter oder Justizcommissarius dem der

Sprache unkundigen Contrahenten eine Ueberlegung

desselben zur Unterschrift vorlegen. ( S. 178. )

S. 183. Stimmt die Uebersehung mit dem Ori-

ginal nicht überein, so gilt erstere zum Vortheil des

Unkundigen.

S. 184. Die Unterlassung dieser Vorschriften

(§. 180. 181. 182. ) macht zwar den Vertrag, wenn

dessen Richtigkeit sonst nachgewiesen werden kann,

nicht ungültig, wohl aber den Richter wegen Weit

läuftigkeiten und Kosten verantwortlich. V. Bon

Fung der
§. 185. Derjenige, welcher sich schriftlich oderVerstär

zum Protokoll zu einem mündlich geschlossenen Ver- verträge

trage bekannt hat, kann, so weit als die Verabres ) durch

F12

Anerkennt

Dunnis.
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2) durch

Entsagu
ng

dungen aus diesem Anerkenntnisse erhellen , den Man-

gel der schriftlichen Abfassung nicht vorschüßen.

S. 186. Durch das Anerkenntniß eines seiner

Form nach rechtsbeständigen Vertrages werden die-

jenigen Einwendungen gehoben , welche sich auf den

Mangel einer freien oder ernstlichen Einwilligung be:

ziehen.

S. 187. Doch muß das Anerkenntniß zu einer

Zeit erfolgt seyn , wo das bey der ersten Schlie-

Bung des Vertrages entgegengestandene Hinderniß ge-

hoben war.

§. 188. Alsdann erstreckt sich aber auch die

Wirkung eines ohne Einschränkung erfolgten Aner-

kenntnisses bis auf die Zeit des geschlossenen Ver-

trages zurück.

§. 189. Solche Handlungen , woraus eine voll-

ständige Kenntniß des Vertrages und zugleich die wie-

derholte Genehmigung des ganzen Inhaltes deutlich

erhellet, begründen ein stillschweigendes Anerkenntniß.

§. 190. Fehlt es an einer hinreichenden Kennt-

niß des Vertrages , so ist gar kein verbindliches An:

erkenntniß vorhanden.

S. 191. Liegt in der Handlung nicht die Ge-

nehmigung des Vertrages nach seinem ganzen Inhalte,

sondern nur eines Theils desselben, so kann die

Wirkung des Anerkenntnisses auf die dadurch nicht

genehmigten Theile keinesweges ausgedehnt werden .

§. 192. In wie fern ein wegen persönlicher Un-

Fähigkeit eines Contrahenten ungültiger Vertras durch

desselben nachheriges Anerkenntniß zur Gültigkeit

gelange, ist S. 37. 38. vestgeseßt.

S. 193. Eine im Contracte nur in allgemeinen

der Eine Ausdrücken geschehene Entsagung der Einwendungen

wenduns hat keine rechtliche Wirkung.
gen.

§. 194. Auch solchen Einwendungen , welche

den Vertrag von Anfang an ungültig machen, kann

darin nicht entsagt werden.
S. 195.
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F. 195. Ein Gleiches findet von Einwendun-

gen Statt, die sich auf ein Verbotsgeseh gründen.

S. 196. Solchen Einwendungen , die einem

Dritten zu statten kommen, kann ein Contrahent zu

dessen Nachtheil nicht entsagen.

S. 197. Andere Einwendungen
, welchen im

Contracte ausdrücklich
entsagt worden, können in

der Folge nicht mehr vorgeſchüßt
werden.

§. 198. Doch muß der Sinn und Inhalt der

Einwendungen in dem Vertrage dergestalt ausgedrückt

ſeyn , daß der Entsagende deutlich hat einsehen kön.'

nen, worauf er eigentlich Verzicht leiste.

S. 199. Durch eidliche Bestärkung erhält kein

Vertrag mehrere Kraft, als ihm die Geseze schon

an sich beilegen. ( Th. 2. Tit. 20. Abſchn. 14. )

gerichtli
S. 200. Gerichtliche Bestätigung ist bey Ver-3 ) durch

trågen, nach gemeinen Rechten, nicht nothwendig. che Bestäs

§. 201. Wo sie hinzukommt, begründet sietigung .

die Vermuthung, daß der Vertrag gesehmäßig ab-

geschlossen worden.

S. 202. Gerichtliche Bestätigung seht allemal ein

gerichtliches Anerkenntniß der Contrahenten voraus.

§. 203. Die Erfüllung eines gerichtlich bestå-

tigten Vertrages kann durch Einwendungen gegen die

Gültigkeit und den Inhalt desselben , welche nicht so=

gleich klar gemacht worden, nicht aufgehalten werden.

S. 204. Die gerichtliche Bestätigung versteht

sich jederzeit ohne Nachtheil der Rechte eines Dritten.

be.

S. 205. Draufgabe (Arrha) ist das , was als4) durch

Zeichen des geschlossenen Vertrages entrichtet wird. Draufga

§. 206. Was auf Abrechnung der übernom="

menen Verbindlichkeit vorausgegeben worden, wird

Angeld genannt.

§. 207. Wo die Gefeße oder der Vertrag selbst

nicht ausdrücklich ein Anderes bestimmen , ist die

Draufgabe zugleich als Angeld anzusehen.

§. 208.



86
Erster Theil. Fünfter Titel.

S. 208. Ist aber die Draufgabe von andererArt

als dasjenige, was der Gebende vermöge des Con-

tracts zu leisten hat, so hat dieselbe nicht die Eigen-

schaft eines Angeldes.

tens sey a),

§. 209. Was wegen der Brautgeschenke, und

bey dem Miethgeldė des Gesindes Rechtens sey , iſt

gehörigen Orts bestimmt. ( Th. 2. Tit. 1. Abschn. 2.

Tit. 5. Abschn. 1. )

S. 210. Der Empfänger der Draufgabe kann

fich, durch Zurückstellung derselben , von der über-

nommenen Verbindlichkeit nicht befreien.

§. 211. Auch der Geber kann sich durch Auf-

opferung der Draufgabe von der Erfüllung des Ver-

trages nicht losmachen.

WasNech §. 212. Ist das Gegentheil, und daß gegen

wenn die Verlust oder Erfaß der Draufgabe der Rücktritt von

Draufaa dem Vertrage Statt finden solle, ausdrücklich verab
be zugleich

eine Wan redet, so vertritt die Draufgabe die Stelle einer

delpon , Wandelpón. ( §. 312. fqq. )
oder

S. 213. Tritt in einem solchen Falle der Geber

zurück, so behält der Empfänger die Draufgabe,

kann aber keine weitere Entschädigung fordern.

§. 214. Tritt der Empfänger zurück, so muß

der Geber mit Erstattung der Draufgabe statt der

Entschädigung sich begnügen.

S. 215. hat aber einer von beiden Theilen mit

Erfüllung des Vertrags bereits den Anfang gemacht,

ſo kann , wenn auch die Draufgabe wirklich als Wan-

delpön gegeben worden , dennoch weder der, welcher

schon zum Theil erfüllt, noch der , welcher diese Ers

füllung angenommen hat, wider den Willen des An-

dern zurücktreten.

§. 216. In allen Fällen geht das Eigenthum

der Draufgabe, mit allen seinen Wirkungen, sogleich

auf den Empfänger über.

S. 217.
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fie keine
§. 217. Ift von einer eigentlichen Draufgabe, wenn

die nicht als Wandelpon gegeben worden, die Rede,Bandels

und der Vertrag geht durch die Schuld des Empfan-póa ist.

gers zurück, so hat der Geber die Wahl: ob er,

außer der übrigen ihm zukommenden Entschädigung,

die Draufgabe in Natur, so wie sie ist , zurückneh-

men, oder den Werth, welchen sie zur Zeit der

Uevergabe hatte, fordern wolle.

§. 218. Geht der Vertrag durch die Schuld

des Gebers zurück, so verliert derselbe die Draufgabe.

§. 219. Doch muß ihm deren Werth auf die

dem Empfänger noch etwa außerdem zu leistende Ent»

schädigung zu gute gerechnet werden.

§. 220. Wird der Vertrag ohne besonderes

Verschulden eines oder des andern Theils rückgängig,

so muß die Draufgabe, ſo wie ſie alsdann iſt, zurück-

gegeben und genommen werden.

§. 221. Ein gleiches findet Statt, wenn der

Vertrag durch wechselseitige Einwilligung beider Theile

wieder aufgehoben wird , oder wegen Mangels der

rechtlichen Erfordernisse nicht bestehen kann.

S. 222. Ift in diesen Fällen (§. 220. 221. )

die Draufgabe nicht mehr vorhanden , so muß der

Werth derselben, wie er zur Zeit des Empfanges ge=

wesen ist , erstattet werden.

§. 223. Liegt der Mangel bloß in der Unter-

laffung der schriftlichen Abfassung , so hat es bey den

Vorschriften §. 156. fqq. sein Bewenden.

S. 224. Hat Jemand von einer Person , wel

cher die Gefeße die Fähigkeit, einen solchen Vertrag

zu schließen, versagen, eine Draufgabe angenommen,

so findet, zum Vortheil des Gebers, die Vorschrift

des §. 217. Anwendung.

S. 225. In allen Fällen, wo von Erstattung

einer Draufgabe, die in Gelde oder andern ver-

brauchbaren Sachen besteht, die Rede ist, muß statt

der
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VI. Nes

Benbestim

der Rückgabe in Natur, eben so viel von derselben

Art zurückgegeben werden.

§. 226. Die Contrahenten können die Rechte,

mungen welche sie einander einräumen, durch Beifügung

bey Vers von Bedingungen , Zwecken , Bewegungsgründen,

1) Edin-oder sonst, sowohl in dem Haupt- als in Nebenver-

gung trägen , nach Gutbefinden bestimmen, erweitern, oder

Zweck,Ber

wegungs, einschränken. ( Tit. 4. §. 99. fqq.)

trägen.

grund. §. 227. Unerlaubte Bedingunge
n
, welche nach

den Gesezen bey Willenserkl
ärungen überhaupt nicht

Statt finden, entkräften einen jeden Vertrag, welchem

fie beygefügt worden. ( Tit 4. §. 137.)

2) Zeit.

§. 228. Ist nicht der Hauptvertrag selbst, son-

dern nur eine gewisse Nebenbestimmung oder Abrede

an eine solche unerlaubte Bedingung gebunden, so

wird auch nur diese dadurch enkräftet.

S. 229. Daß ein Vertrag unter besondern Be-

dingungen geschlossen worden, wird , auch bey münd-

lichen gültigen Verträgen nicht vermuthet.

S. 230. Ist die Zeit der Erfüllung in dem Ver-

trage nicht bestimmt , so tritt , bey entstehendem

Zweifel, die richterliche Bestimmung ein.

§. 231. Dabey muß der Richter auf die wahr-

scheinliche Absicht der Parteien bey dem Geschäfte ;

auf den Zweck, wozu der, dem etwas geleistet wer-

den soll, sich solches vorbedungen hat ; und auf die

übrigen bey Schließung des Vertrages vorgewalteten

Umstände Rücksicht nehmen.

§. 232. Niemand kann die Erfüllung eines 'ohne

nähere Zeitbestimmung geschlossenen lästigen Vertrages

eher fordern , als bis er selbst, den Vertrag von ſei-

ner Seite zu erfüllen , bereit und im Stande iſt.

§. 233. Bey einem bloßen wohlthätigen Vers

trage hångt die unbestimmt gebliebene Zeit der Ers

füllung von dem Verpflichteten ab, so weit nur durch

den
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den Verzug das dem Andern eingeräumte Recht nicht

wieder vereitelt wird.

S. 234. Ben einem Vertrage, zu dessen Ers

füllung besondere Kunst- oder Sachkenntniß gehört,

muß die ermangelnde Zeitbestimmung von dem Rich-

ter nach dem Gutachten der Sachverständigen ergänzt

werden.

§. 235. Ist durch unbestimmte Ausdrücke eine

nahe Zeit der Erfüllung angedeutet worden, so kann

lehtere zu jeder Zeit gefordert werden.

S. 236. Ist die Erfüllung in unbestimmten Aus-

drücken, nach Möglichkeit, oder nach Gelegen

heit versprochen worden , und die Verbindlichkeit ent-

ſteht an sich nicht aus dem Vertrage allein , sondern es

war schon vor dem Vertrage ein rechtlicher Grund

dazu vorhanden , so tritt, der zweifelhaften Aus-

drücke ungeachtet, dennoch die richterliche Bestim-

mung nach obigen Vorschriften ( §. 230-234.) ein.

§. 237. Ist aber die Verbindlichkeit an sich

bloß durch den Vertrag erst begründet worden , und

in dieſem die Erfüllung in dergleichen unbeſtimmten

Ausdrücken versprochen, so hångt die Zeit derselben

von der Bestimmung des Verpflichteten lediglich ab.

§. 238. In diesem lehteren Falle, ingleichen,

toenn die Zeit der Erfüllung der Willkühr des Ver-

pflichteten ausdrücklich überlassen ist, findet die An-

stellung einer Klage darauf erst nach dem Tode des

Verpflichteten Statt.

S. 239. Inzwischen darf der Verpflichtete nichts

vornehmen, was dahin abzielt, die Erfüllung des

Vertrages unmöglich zu machen.

S. 240. Kann der Vertrag, vermöge der Na-

tur des Gegenstandes , nach dem Tode des Verpflich-

teten nicht mehr erfüllt werden , so verliert derselbe

durch das vor der Erfüllung erfolgende Absterben

des Verpflichteten seine Kraft.

§. 241 .
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3 ) Ort.

§. 241. Vor Ablauf des im Vertrage bestimm-

ten Zeitraumes kann , wider den Willen eines oder

des andern Theils , die Erfüllung weder gefordert,

noch geleistet werden.

§. 242. Wer den Vertrag, ohne des Andern

Genehmigung, vor der bestimmten Zeit erfüllt , haf-

tet , bis zum Ablauf des Termins , für alle die Sache

treffenden Zufälle.

S. 243. Eine zu früh geleistete Handlung wird

für nicht geleistet angesehen , und muß zur beſtimm-

ten Zeit wiederholt, oder wenn dieses nicht gefche-

hen kann, der Berechtigte schadlos gehalten werden.

S. 244. In so fern jedoch der Berechtigte aus

der zu früh geleisteten Handlung Vortheile gezogen

hat, muß er sich dieselben auf die Erfüllung oder

auf die ihm zukommende Entschädigung anrechnen

laffen.

S. 245. Ueberhaupt kann der Berechtigte, wels

cher die Erfüllung ohne Vorbehalt angenommen hat,

sich des Einwandes , daß sie zu früh geleistet worden,

in der Folge nicht mehr bedie: en.

S. 246. Der Verpflichtete , welcher die Erfül-

lung vor Ablauf des bestimmten Termins freiwillig

geleistet hat, kann dieselbe unter dem Vorwande,

daß sie zu früh geleistet worden , nicht zurücknehmen.

§. 247. Die im Vertrage ermangelnde Bestim

mung des Ortes der Erfüllung muß bey entstehendem

Streite von dem Richter nach der Natur des Ge

schäftes , und der deutlich erhellenden Absicht der Con-

trahenten, ergänzt werden.

S. 248. Kann der Streit nach dieser Regel

nicht entschieden, und soll nach dem Vertrage etwas

gegeben werden, so muß die Ablieferung an dem

Orte, wo der Berechtigte zur Zeit des geschlossenen

Vertrages gewohnt hat, erfolgen.

'§. 249.
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S. 249. Ben bloß wohlthätigen Verträgen aber

kann der Berechtigte die Erfüllung nur da , wo der

Verpflichtete sich aufhält, fordern.

§. 250. Ist bloß von einer zu leistenden Hand-

lung die Rede , so wird im Mangel anderer Bestim

mungen der Ort, wo der Verpflichtete zur Zeit des

geschlossenen Vertrages gewohnt hat, für den Ort

der Erfüllung angesehen.

§. 251. Wenn mehrere Derter zur Erfüllung

bestimmt sind, so hat im zweifelhaften Falle der Ver

pflichtete die Wahl , an welchem derselben er erfüllen

wolle.

S.§. 252. Die bey Willenserklärungen überhauptvu. Aus-

vorgeschriebenen Auslegungsregeln gelten auch benlegungsre-

Verträgen. (Tit. 4. §. 65 —74.)

§. 253. Im zweifelhaften Falle ist mehr auf

das zu sehen, was der Verpflichtete versprochen , als

was der Berechtigte angenommen hat.

§. 254. Wenn nach gepflogenen Tractaten und

verschiedenen wechselseitig abgegebenen Erklärungen

ein Vertrag unter Abwesenden wirklich zu Stande ge-

kommen, gleichwohl aber es zweifelhaft ist , nach wel-

cher der verschiedenen Erklärungen der Vertrag eigents

lich geschlossen sey, so muß auf diejenige, durch die

derselbe seine Vollendung zuerst erhalten hat, Rück-

sicht genommen werden. ( §. 79. )

§. 255. Ist nicht auszumitteln , welches die früs

here Erklärung sey, so ist der Vertrag nach dem min-

dern Gebote desjenigen, bey dessen Verbindlichkeit der

Zweifel obwaltet, für abgeschlossen zu achten.

S. 256. Ist ein Contract nach Maaß und Ges

wicht geschlossen, so wird vermuthet, daß dasjenige

gemeint sey , welches an dem Orte, wo die Ueber-

gabe geschehen soll , eingeführt ist.

§. 257. Ist bey einer Geldsumme die Münz-

sorte nicht ausgedrückt, so wird im zweifelhaften

Falle

1
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Falle, die an dem Orte, wo die Zahlung geschehen

foll, gangbare Münzſorte verſtanden.

S. 258. Ueberhaupt aber ist anzunehmen , daß

dergleichen Vertrag auf Silbercourant geschlossen

worden.

3

§. 259. Nur in Fållen , wo es keines ſchrift-

lichen Contracts bedarf, ist der Beweis , daß eine

andere Münzsorte verabredet worden , zulåßig.

§. 260. Wenn die Absicht , freigebig zu seyn,

nicht klar ist, so wird vorausgeseßt, daß keiner mehr

habe neben, oder leisten wollen, als ihm von dem

andern Theile vergütet worden.

§. 261. Wenn ein Contrahent alle Gefahr und

Schäden übernommen hat, so sind auch die unge-

wöhnlichsten Zufälle darunter zu verstehen.

§. 262. Wenn ein jungerer Vertrag sich auf

einen älteren bezieht, so ist anzunehmen, daß Lehte-

rer nur in den durch den jüngern Vertrag klar be

stimmten Stücken hat abgeändert werden sollen.

§. 263. Undeutliche Stellen eines ausgefertig

ten Contracts müſſen nach dem deutlichen Inhalte

der vorhergegangenen Punctation erklärt werden.

§. 264. Ist aber eine in der Punctation ent-

haltene Verabredung in dem hiernächst ausgefertigten

förmlichen Contracte deutlich geändert, so gilt nur

das, was in dem Contracte enthalten iſt.

S. 265. Sind Verabredungen , die in der

Punctation enthalten waren , in dem förmlichen Con-

tracte ganz übergangen worden, so werden sie für

aufgehoben geachtet.

"

S. 266. Kann ein Vertrag nach vorstehenden

Regeln nicht erklärt werden, so ist derselbe gegen

den auszulegen , der in seiner Willensäußerung zwei-

deutiger, eines verschiedenen Sinnes fähiger Ausdrücke

fich bedient hat.

$.267.
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§. 267. Besonders ist die Auslegung gegen den zu

machen, welcher ungewöhnliche Vortheile begehrt,

die in Verträgen dieser Art nicht eingeräumt zu wer-

den pflegen.

§. 268. Wenn alle übrige Auslegungsregeln

nicht zutreffen, so muß die zweifelhafte Stelle so er-

klärt werden, wie es dem Verpflichteten am wenig

ften låstig ist.

§. 269. Bloß wohlthätige Verträge sind, im

zweifelhaften Falle, allemal zur Erleichterung des

Verpflichteten auszudeuten.

S. 270. In der Regel müssen die Verträgevm. Er

nach ihrem ganzen Inhalte erfüllt werden.

S. 271. Wer die Erfüllung eines Vertrages

fordert, muß nachweisen, daß er demselben von ſei-

ner Seite ein Genüge geleistet habe, oder warum er

dazu erst in der Folge verbunden sey.

S. 272. In wie fern , der, welcher auf Erfül-

lung antrågt, inzwischen für das, was er leisten

foll, Sicherheit bestellen , oder das , was er zu ge-

ben hat, gerichtlich niederlegen müsse, ist nach dem

Irhalte des Vertrages , und nach den übrigen Um-

ständen der Sache und Person zu beurtheilen.

§. 273. Ist eine durchaus bestimmte Sache

(Individuum) versprochen worden, so kann, statt

derselben, dem , welcher sie zu fordern hat, keine

andere aufgedrungen werden.

§. 274. Ist nur eine aus mehreren bestimmten

Sachen versprochen worden, so hat in der Regel

der Verpflichtete die Wahl, welche er geben wolle.

§. 275. Ist eine bloß nach ihrer allgemeinen

Gattung bezeichnete Sache (Genus ) versprochen wor-

den, so muß eine Sache von mittlerer Art und Güte

gegeben, werden.

§. 276.

füllungder

Verträge.
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§. 276. Wer eine Handlung zu leisten schuldig

ist, kann dazu durch gerichtliche Zwangsmittel, nach

Vorschrift der Prozeßordnung , angehalten werden.

Versehen. §. 277. Wer bey Erfüllung eines Vertrages

ein grobes Versehen sich zu Schulden kommen läßt,

ist in allen Fällen zum Schadensersatz verbunden.

e.

§. 278. Haben beide Theile unmittelbar aus

dem Vertrage selbst Vortheile zu erwarten, so sind

beide auch aus einem mäßigen Versehen wechselseitig

verpflichtet.

§. 279. hat nur Ein Theil aus dem Vertrage

selbst Vortheil zu erwarten, so ist er auch für ein

geringes Versehen zu haften schuldig.

S. 280. Wer aus dem Vertrage gar keinen un-

mittelbaren Nuhen zu hoffen hat, bleibt nur für sein

grobes Versehen verantwortlich.

§. 281. Wer eine Handlung übernommen hat,

welche besondere Sach- oder Kunstkenntnisse voraus-

seht, muß bey Erfüllung der übernommenen Ver-

bindlichkeit auch das geringste Versehen vertreten.

§. 282. In wie fern dieſe Regeln bey einzelnen

Verträgen Ausnahmen leiden, ist gehörigen Orts

vestgeseht.

§. 283. Auch steht dem Contrahenten frey,

die Grade des Versehens , zu welchen sie sich gegen-

feitig verpflichten wollen, in dem Vertrage anders zu

beſtimmen,

S. 284. Was wegen des bey Erfüllung des

Vertrages zu vertretenden Grades der Schuld Rech-

tens ist, gilt auch auf den Fall, wenn einer der Con-

trahenten bey Abschließung des Vertrages die ihm

obliegenden Pflichten vernachläßigt hat.

§. 285. Wer bey Abschließung oder Erfüllung

des Vertrages seine Pflichten vorfäßlich, oder aus

groben Versehen verleht hat , muß dem Andern sein

ganzes Intereſſe vergüten.

$.286.
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§. 286. Aller Nachtheil, welcher für Jemand

daraus entstanden ist, daß der Andere seinen Pflich

ten gegen ihn nicht nachgekommen , wird unter dem

Interesse begriffen.

§. 287. Es wird also bey Bestimmung des

Interesse nicht bloß auf den wirklichen Schaden,

fondern auch auf den durch Nichterfüllung des Cons

tracts entgangenen Vortheil Rücksicht genommen.

(Tit. 6. §. 5. 6. )

§. 288. Im Fall eines måßigen oder geringen

Versehens darf in der Regel nur der wirkliche Scha

den erseht werden.

§. 289. Doch müssen Kunst- und Sachverstän-

dige auch alsdann das volle Interesse vergüten.

§. 290. Wer gewarnt worden , daß von seiner

übernommenen Handlung besondere und ungewöhn

liche Vortheile für den Andern abhängen, wird in

Ansehung der zu leistenden Vertretung, einem Kunst-

und Sachverständigen gleich geachtet.

S. 291. Wenn Jemand eine Handlung , zu

deren Unterlassung er ausdrücklich verpflichtet worden,

dennoch begeht, so muß er dem Andern für das

ganze Interesse haften.

fen.

S. 292. Das Interesse, welches ein Contra-Conven-

hent dem Andern bey nicht gehörig geleisteter Erfül- tionalstra

lung des Vertrages zu vergüten hat, kann durch'

Verabredung einer Strafe im voraus bestimmt werden.

Anhang. §. 6. Die bey Kaufcontracten über adliche

Güter mit Personen , die zu deren Besitz ohne

Consens nicht qualificirt sind , für den einen oder

andern Theil beigefügte Nebenverabredung einer

Conventionalstrafe , auf den Fall, daß der Consens

nicht ertheilt werden sollte, ist nichtig und unvers

bindlich.,

§. 293.
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§. 293. Wo dergleichen Strafe vestgefeßt wor-

den, da findet die Forderung eines höheren Intereſſe

nicht Statt.

§. 294. Ist aber die Strafe nur auf eine ge-

wisse Art des Schadens , welcher aus der Nichter-

füllung des Vertrages entſteht, gerichtet , so bleibt es

in Ansehung anderer Arten und Fälle bey den Vor-

schriften der Gesehe.

§. 295.
War die Strafe nur auf die Zège-

rung in der Erfüllung gefeßt, so ist der andere Theil

bey seinem Anspruche auf dasjenige Interesse, wel

ches aus der gänzlichen Nichterfüllung entsteht, an

diese Bestimmung nicht gebunden.

§. 296. War hingegen die Strafe aufdie ganz-

liche Nichterfüllung gefeßt, so 'darf in Fällen, wo

nur ein Theil des Vertrages unerfüllt geblieben, oder

nur in der Art, der Zeit, oder dem Orte der Er-

füllung gefehlt ist , nicht die Strafe, sondern nur

das erweisliche Interesse geleistet werden.

1. §. 297. Zu körperlichen, die Freiheit , oder

die Ehre verleßenden Strafen kann Niemand durch

Verträge fich verpflichten.

S. 298. Ist eine Handlung zur Strafe gefeßt,

welche selbst kein Gegenstand eines Vertrages seyn

kann, so ist die Verabredung , in so fern sie die

Strafe betrifft, nichtig.

S. 299. Wie viel bey Anlehnen Conventional-

strafe vorbedungen werden dürfe , ist gehörigen Orts

bestimmt. (Tit. 11. §. 825. )

§. 30b. Bey andern Verträgen hångt zwar die

Bestimmung der Strafe von der Verabredung der

Parteien ab.

§. 301. Wird jedoch dadurch der doppelte Be-

trag des wirklich auszumittelnden Interesse überstie-

gen, so muß der Richter die Strafe bis auf diesen

doppelten Betrag ermäßigen.

§. 302.
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S. 302. Ist das Interesse gar keiner Schäßung

fähig, so hat es bey dem verabredeten Betrage der

Strafe lediglich sein Bewenden.

§. 303. Ein gleiches findet Statt, wenn die

Strafe zur Verhütung eines Verbrechens , woraus

dem andern Theile ein besonderer Nachtheil entstehen

könnte, verabredet worden.

S. 304. Auf den Fall der nicht gehörig entrich-

teten Strafe, darf weder eine fernere Contraventio-

nalstrafe vestgeseßt, noch Verzinsung vorbedungen

werden.

§. 305. Wenn nicht ein Anderes verabredet wor-

den, ist die Strafe verfallen , so bald der Verpflich

tete sich einer Zögerung schuldig macht.

S. 306. Ist die Strafe einmal verwirkt , so

Fannsie durch spätere Erfüllung des Vertrages nicht

mehr abgewendet werden.

S. 307. hat jedoch der Andere die nachherige

Erfüllung ganz oder zum Theil ohne Vorbehalt an-

genommen, so kann er auf die Conventionalstrafe

nicht ferner antragen.

S. 308. Soll die verabredete Conventionals

ſtrafe einem Dritten zufallen, so hat dieser nicht

eher ein Recht, sie zu fordern , als bis der Contra-

hent, zu dessen Sicherheit sie bedungen worden, auf

deren Entrichtung anträgt.

S. 309. Der Dritte selbst kann also auf Erle

gung der Conventionalstrafe , auch wenn er sie ac

ceptirt håtte, niemals klagen.

S. 310. In allen Fållen, wo auf Erfüllung

des Vertrages nicht geklagt werden kann, findet auch

die Forderung einer Conventionalstrafe_nicht Statt.

S. 311. Dagegen befreit die Erlegung der Strafe

keinesweges von der Erfüllung des Vertrages.

S. 312. Ist aber ausdrücklich verabredet, daß

der Verpflichtete durch Erlegung der Strafe von sei-

Allgem. Landr. 1. Baud.
net
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Titel.

leistung.

nerVerbindlichkeit frey werden solle, so ist die Stra

fe für eine Wandelpön zu achten.

§. 313. Auch eine solche Strafe, wodurch das

Interesse des andern Theils, auf den Fall, wenn

der Vertrag ganz rückgängig werden sollte, beſtimmt

wird, ist, wenn nicht ein Anderes aus der Verabre-

dung selbst hervorgeht, für eine Wandelpön anzu-

sehen.

S. 314. Ist eineWandelpön verabredet, só hat

der Verpflichtete die Wahl: ob er den Vertrag er-

füllen oder die Strafe entrichten wolle.

§. 315. Wer mit der Erfüllung schon denAn-

fang gemacht hat, kann wider den Willen des An-

dern auch gegen Erlegung der Strafe nicht mehr

zurücktreten.

§. 316. Wer sich einmal schriftlich erklärt hat,

statt der Erfüllung des Vertrages , die Wandelpön

zu erlegen, kann sich wider den Willen des Andern

zur Erfüllung nicht mehr erbieten.

Gewährs §. 317. Auch die Leistung der Gewähr gehört

zur Erfüllung eines Vertrages.

a) wegen

fehlender

S. 318. Bey allen lästigen Verträgen, wo nicht

besondere Geseze oder ausdrückliche Verabredungen

ein Anderes mit sich bringen , muß ein Theil dem

Andern dafür haften, daß sich derselbe der gegebe

nen Sache, nach der Natur und dem Inhalte des

Vertrages, bedienen könne.

S. 319. Er muß die bey der Sache gewöhn

Eigen lich vorausgesehten, und die im Contracte ausdrück-

schaften lich vorbedungenen Eigenschaften vertreten.

überhaupt. S. 320. Liegt an dem Geber die Schuld!, daß

sich der Empfänger der gegebenen Sache, nach der

Natur und dem Inhalte des Vertrages, nicht bedie-

nen kann, so muß er den Empfänger schadlos hal-

ten. (§. 285-291 .)

S. 321.
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S. 321. Ist die Unmöglichkeit, sich der Sache

solchergestalt zu bedienen, durch eigenes auch nur ge-

ringes Versehen des Empfängers entstanden, so kann

derselbe von dem Geber keine Vertretung fordern.

S. 322. Ein gleiches findet in der Regel auch

alsdann Statt, wenn die Unmöglichkeit nach erfolg

ter Uebergabe durch einen bloßen Zufall, oder durch

unabwendbare Gewalt und Uebermacht entstanden

ist. (Tit. 21.).

der An
S. 323. Auch wegen der Ansprüche eines Drit-b) wegen

ten auf die vermöge des Vertrags gegebene Sachesprüche eis

muß der Geber nach §. 320. Vertretung leisten, innes Drits

ſo fern der Empfänger dadurch sich der Sache nach

der Natur und dem Inhalte des Vertrages zu be-

dienen gehindert wird.

§. 324. Nåhere Bestimmungen darüber sind

bey den verschiedenen Arten der Verträge vestgesezt.

ten,

S. 325. Fehlen der Sache ausdrücklich vorbe-c) wegen

fehlender

dungene Eigenschaften, so ist der Empfänger auf dievorbeduns

Gewährung derselben anzutragen berechtigt.
gener Eis

§. 326. Kann der Geber die fehlenden Eigen-genschafs

schaft nicht gewähren, so kann der Uebernehmer von

dem Contracte wieder abgehen.

S. 327. Er muß aber alsdann die Sache in

dem Stande, in welchem er sie empfangen hat, zus

rückgeben.

§. 328. Kann oder will er dieses nicht, so hat es

bey dem Contracte sein Bewenden, und der Empfån.

ger kann von dem Geber nur so viel an Vergütung

fordern, als die Sache wegen der fehlenden Eigen-

schaft weniger werth iſt.
d) wegen

S. 329. Fehlen der Sache solche Eigenschaften,fehlender

die dabey gewöhnlich vorausgeseht werden, so findengewöhnlich

die Vorschriften des vierten Titels §. 81. 82. Anfester Eis

wendung.

vorausge

genschaf

ten,

Ga $.330.
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e) wegen

§. 330. Ist also der Fehler in die Augen fal-

lend, und der Empfänger hat die Sache, ohne

denselben ausdrücklich zu rügen übernommen, fo

kann er weder vom Vertrage zurücktreten, nochVer.

gütung fordern.

S. 331. Ist aber der Fehler nicht in die Au-

gen fallend, so findet alles Statt, was von dem Man

gel einer folchen Eigenſchaft, deren Gewährung aus-

drücklich versprochen worden, S. 325-328. vorges

schrieben ist.

§. 332. Wenn nicht erhellet, daß der Fehler

der Sache schon bey der Uebernehmung derselben

vorhanden gewesen, so wird angenommen, daß er

erst nach dieser Zeit entstanden sey.

.

der Sache . 333. Wegen solcher Lasten, die einer Sache

ankleben derselben Art gewöhnlich ankleben, findet in derRe-

Der Lasten-gel keine Vertretung Statt.

S. 334. It jedoch die Freiheit von einer gewis-

sen Last ausdrücklich vorbedungen worden, und es fin-

det sich, daß die Sache dennoch damit behaftet sey, so

gelten alle Vorschriften, welche für den Fall, wenn ei

ne ausdrücklich zu gewähren versprochene Eigenschaft

ermangelt, §. 325-328. ertheilt worden.

§. 335. Ist die Sache mit einer für Sachen

derselben Art ungewöhnlichen Last behaftet, so finden

die wegen des Mangels einer gewöhnlich vorausges

festen Eigenschaft §. 329. 330. 331. gegebenen Vor-

ſchriften Anwendung

§. 336. Nähere Bestimmungen deshalb sind

bey den verschiedenen Arten der Verträge veſtgeſeht.

§. 337. In allen Fällen, wo der Uebernehmer

einer Sache dieselbe wegen fehlerhafter Beschaffen.

heit zurückgiebt, ist er wegen der genossenen Früchte,

wegen Verbesserungen und Verschlimmerungen, auch

sonst überall, als ein redlicher Befiger anzusehen.

(Tit. 7. §. 188. fqq.)

$.338.
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S. 338. Doch darf auch ein solcher Ueberneh-

mer sich mit dem Schaden des Andern nicht bereis

chern.

nem Inbes
§. 339. Ist der Vertrag über einen Inbegriff ben eis

von Sachen geschlossen worden, so kann wegen dergriff von

Fehler einzelner Stücke davon nicht wieder abge.Sachen.

gangen werden.

S. 340. Ist aber ein oder anderes einzelnes

Stück dergestalt fehlerhaft, daß dadurch der vers

tragsmåßige Gebrauch eines solchen Stückes gänzlich

verhindert wird, so kann dafür Schadloshaltung

gefordert werden.

§. 341. Sind die Fehler einzelner Stücke so

beschaffen, daß dadurch der vertragsmäßige Ge-

brauch des ganzen Inbegriffs vereitelt wird, so kann

der Uebernehmer von dem Vertrage wieder abgehen.

§. 342. Ist zwar über mehrere Stücke zusam

men, aber nicht ausdrücklich als über einen Inbe-

griff contrahirt worden, so finden in Ansehung jedes

einzelnen Stückes die obigen Vorschriften §. 317.

fqq. Anwendung.

wel:

ftung ge

S. 343. Die Rechte, welche dem Uebernehmerseit, bins

einer Sache wegen natürlicher die Sache selbst be cherdieser

treffender Fehler zukommen, muß derselbe, bey Land wahrstei

gütern innerhalb Dreyer Jahre, bey städtischen Grund-fordert

stücken innerhalb Eines Jahres, bey beweglichen Sa-werden;

chen aber innerhalb Sechs Monate, nach dem Ems

pfang der Sache, ausüben.

§. 344. Wegen solcher Mångethingegen
,

welche nicht die Sache selbst, sondern nur äußere

Eigenschaften, Befugnisse oder Lasten derselben bes

treffen, muß der Uebernehmer seine Rechte bey Land-

gütern innerhalb Eines Jahres, bey städtischen Grund-

stücken innerhalb Sechs, und bey beweglichenSachen

innerhalb Dreyer Monathe, nach der von demMan-

gel erlangten Kenntniß, geltend machen.

mus.

$.345.
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S. 345 Läßt der Uebernehmer diese Fristen ver-

ftreichen, ohne die Klage wider den Geber gerichtlich

anzumelden, so aeht sein Recht verloren.

Gewährs:

leistungben S. 346. In so weit als ein künftiges ungewiſſes

gewagten Ereigniß der Gegenstand des Vertrags ist, findet da-

Berträgenbey der Einwand der Verlegung wegen fehlerhafter

Beschaffenheit der künftigen Sache nicht Statt.

IX. Aufhe

bung der

S. 347. Ist aber eine gewisse Beschaffenheit

ausdrücklich vorbedungen worden, so muß dieselbe ge=

währt oder´vertreten werden.

§. 348. Der Gewährsleistung können die Par-

teyen überhaupt gültig entsagen.

§. 349 Jeder Betrug , wodurch Jemand zur

Verträge Errichtung eines Contracts verleitet worden, berech

Betrugs, tigt den Betrogenen, davon wieder abzugehen.

1) wegen

S. 350. Er kann aber auch bey dem Vertrage

stehen bleiben, und nur den Ersah des durch den Be-

trug ihm verursachten Schadens fordern.

§. 351. Will er lehteres, so muß ihm der Be-

trüger das ganze Interesse vergüten. (§. 286. 287.)

§. 352. Will er aber von dem Vertrage abge-

hen, so muß ihm der Betrüger alles , was ihm auf

Rechnung des Vertrages gegeben oder geleistet worden,

ersehen, und alle davon gezogenen Nuhungen heraus-

geben.

§. 353. Auch wegen Verbesserungen
, Ver-

schlimmerungen
, und sonst, wird der Betrüger als ein

unredlicher
Besizer angesehen. (Tit. 7. §. 222. fqq.)

S. 354. Der Betrogene
hingegen darf das, was

ihm aufRechnung des Vertrages gegeben worden, nur

in dem Stande, in welchem es sich alsdann befindet,

zurückliefern
.

S. 55. Bey dieser Rücklieferung hat er alle

Rechte und Pflichten eines redlichen Befihers. (Tit. 7.

§. 188. fqq.)

§. 356.
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S. 356. Doch bleibt auch der Betrogene dem

Betrüger für das, was er aufRechnung des Vertra-

ges erhalten, oder genossen hat, in so weit verhaftet,

als es in seinen Nußen wirklich verwendet worden.

(Tit. 13. Abschn. 3.)

S. 357. Sind von beiden Seiten Betrügereien

vorgefallen, so besteht der Vertrag , und keiner von

beiden kann gegen den Andern auf Entschädigung

flagen.

S. 358. Ist der Vertrag zwar nicht durchBe-

trug veranlaßt, aber doch der eine Theil dabey von

dem Andern zu einem solchen Irrthume, welcher

die Willenserklärung gänzlichentkräftet, (Tit. 4. §.75 .

fqq.) betrüglich verleitet worden , so finden die obi

gen Vorschriften (S. 349-356.) ebenfalls Anwen-

Dung.

§. 359. Ist hingegen der Irrthum , wozu der

Betrogene verleitet worden, nicht so beschaffen, daß

dadurch die Willenserklärung wegen des Hauptge-

ſchäftes entkräftet werden kann , so ist dennoch der

Betrüger zur vollständigen Schadloshaltung ver

pflichtet. (§. 286. 287.)

S. 360. Kann der Versprechende durch eigene2) wesen
unmögs

Schuld dem Andern das Versprochene nicht gebenlichkeit der

oder leisten, so muß er für das Interesse nach Ver- Erfüllung.

hältniß feiner eintretenden Verschuldung haften.

(§. 277. fqq.)

§. 361. Hat ihm aber der Andere die Erfül-

lung seines Versprechens selbst unmöglich gemacht,

so wird er von seiner Verbindlichkeit frey, und

kann feines Orts Entschädigung fordern.

§. 362. Fällt beiden Theilen bey der eingetre

tenen Unmöglichkeit ein gleicher Grad der Verschul-

dung zur Last, so muß jeder dem Andern den un-

mittelbar daraus entstehenden Schaden ersehen.

§. 363.
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§. 363. Wegen des mittelbaren Schadens aber

findet gegenseitig kein Anspruch Statt.

S. 364. Entsteht die Unmöglicheit, den ge

schlossenen Vertrag zu erfüllen , durch einen Zufall,

oder durch unabwendbare Gewalt und Uebermacht,

so wird der Vertrag für aufgehoben angesehen.

§. 365. Alsdann muß jeder Theil dasjenige,

was ihm von dem Andern in Erwartung der ge=

genseitigen Erfüllung gegeben oder geleistet worden,

zurückgeben oder vergüten.

"

§. 366. Daben ist der Zurückgebende als ein

redlicher Befiher anzusehen.

§. 367. Doch kann kein Theil durch einen ſol-

chen Zufall mit dem Schaden des Andern etwas

gewinnen.

S. 368. Der also , welcher die Sache zurück-

giebt, muß dem Andern so viel vergüten, als er

daraus in ſeinen Nußen wirklich verwendet hat.

S. 369. Ist zwar nicht die Erfüllung des Ver.

trages , aber doch die darin bestimmte Art der Er

füllung unmöglich, und diese Unmöglichkeit ist durch

die Schuld des Verpflichteten , oder durch einen in

Dessen Person sich ereigneten Zufall entstanden ; fo

ist derBerechtigte eine andere Erfüllungsart zu wäh

len befugt.

§. 370. Kann die beſtimmte Erfüllungsart durch

die Schuld des Berechtigten , oder wegen eines in

dessen Person sich ereigneten Zufalls, nicht Statt fin-

den, so steht die Wahl einer anderweitigen Erfül-

lungsart dem Verpflichteten zu.

§. 371. In beiden Fållen muß der, an wel-

chem es liegt, daß die Erfüllung auf die bestimmte

Art nicht erfolgen kann , den Andern wegen des

aus der Veränderung entstehenden Nachtheils schad

los halten.

$.372.
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§. 372. Doch kann kein Theil durch diese Ver-

åndérung sich mit dem Schaden des Andern einen

Vortheil verſchaffen , welchen er , wenn der Vertrag

auf die bestimmte Art erfüllt worden wåre, nicht

erhalten haben würde.

S. 373. Entsteht die Unmöglichkeit der im Ver

trage bestimmten Erfüllungsart durch einen bloßen

Zufall, so finden die auf den Fall einer Unmöglich-

keit der Erfüllung überhaupt gegebene Vorschriften

§. 364–368. Anwendung.

S. 374. Ist die Erfüllungsart durch eingetretene§.

Umstände nicht unmöglich gemacht, sondern bloß er-

schwert worden, so kann dieses den Verpflichteten von

seiner Schuldigkeit nicht befreien.

§. 375. Ist aber durch eine zufällige Verände

rung der Umstände die bestimmte Erfüllungsart mit

einer unvorhergesehenen Gefahr verbunden worden,

so muß der Berechtigte, wenn er dennoch auf dieser

Erfüllungsart besteht, die Gefahr übernehmen.

S. 376. Doch kann der Verpflichtete zur Erfül-

lung auf die bestimmte Art gar nicht angehalten wer-

den, wenn damit eine wahrscheinliche Gefahr des

Lebens, der Gesundheit, oder der Freiheit für ihn

verbunden seyn würde.

§. 377. Außer dem Fall einer wirklichen Un- 3) wegenveränder

möglichkeit, kann, wegen veränderter Umstände , dieter ums

Erfüllung eines Vertrages in der Regel nicht verweistände.

gert werden.

§. 378. Wird jedoch durch eine solche unvor-

hergesehene Veränderung die Erreichung des aus-

drücklich erklärten, oder aus der Natur des Geschäftes

fich ergebenden Endzweckes beider Theile unmöglich

gemacht, so kann jeder derselben von dem noch nicht

erfüllten Vertrage wieder abgehen.

§. 379. Ein Theil kann alsdann von dem ane

dern nur in so fern Entschädigung fordern , als die

Ber
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wechfelfeiz

Veränderung der Umstände durch deſſen freie Hand-

lung bewirkt worden.

S. 380. Wird durch die Veränderung der Um-

ſtånde nur der ausdrücklich erklärte oder sich von selbst

verstehende Zweck des einen Theils ganz vereitelt,

so kann derselbe zwar von dem Vertrage zurücktreten ;

§. 381. Er muß aber, wenn die Veränderung

in seiner Person sich ereignet hat, den Andern voll-

ständig entschädigen.

S. 382. Ist die Veränderung in der Person

des Andern erfolgt, so kann in der Regel keiner

von beiden Theilen Entschädigung fordern.

§. 383. Doch muß der Zurücktretende diese

Entschädigung leisten, wenn er selbst den Andern in

diese veränderten Umstände gesezt hat.

S. 384. Dagegen kann der Zurücktretende Schad-

loshaltung verlangen, wenn der Andere die in seiner

Person sich zugetragene Veränderung durch seine ei-

gene freie Handlung veranlaßt hat.

4) durch S. 385. Durch wechselseitig
e Einwilligun

g kann

tige Eins ein zwar schon geschlossener, aber noch nicht erfüll

williguus. ter Vertrag wieder aufgehoben werden.

S. 386. Ist der Vertrag noch von keiner Seite

erfüllt, und erfolgt weiter nichts, als daß beide Theile

ihre Einwilligung, davon wieder abzugehen, äußern,

so ist eine mündliche Erklärung hinreichend.

S. 387. Doch muß die Cassation des über den

Vertrag aufgenommenen schriftlichen Instruments

hinzukommen.

S. 388. Ist der Vertrag schon von einer Seite

erfüllt, oder werden der Einwilligung¡in deſſen Aufhe-

bung, Bedingungen oder Nebenabreden hinzugefügt,

so muß in so weit, als zur Errichtung des Vertrages

die schriftliche Abfassung nothwendig ist, auch die Auf-

hebung desselben schriftlich erklärt werden.

$.389.
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S. 389. In so fern als ein Vertrag gerichtlich

geschlossen werden muß, muß auch dessen Aufhebung

gerichtlich erfolgen.

§. 390. War der Vertrag in ſeinen wesentlichen

Theilen von beiden Seiten schon erfüllt, so ist dessen

durch wechselseitigen Consens erfolgende Wiederaufhe

bung für einen neuen Vertrag zu achten.

§. 391. So lange einem zum Besten eines

Dritten geschlossenen Vertrage der Dritte selbst noch

nicht beigetreten ist , wird zur Wiederaufhebung des

Vertrages die Einwilligung desselben nicht erfordert.

(S. 75. fqq.)

S. 392. hat aber Jemand durch seinen für eis

nen Dritten, vermöge obhabender Pflichten, gültig

geschlossenen Vertrag demselben schon ein wirkliches

Recht erworben, so kann er ihm dieses Recht durch sei-

nen Conſens in die Wiederaufhebung des Vertrages

nicht entziehen.

Mangels
§. 393. Die von der einen Seite geweigertes) wegen

oder nicht gehörig geleistete Erfüllung des Vertragesder Erfül.

berechtigt den Andern in der Regel noch nicht, vonlung von

dem Vertrage selbst wieder abzugehen.

§. 394. Vielmehr steht ihm nur frey, den Ge-

gentheil zu der versprochenen Erfüllung , und zu der

nach den Gesehen ihm zukommenden Entſchädigung,

durch den Richter anzuhalten.

§. 95. Sind die Parteien über den eigentlichen

Sinn und Umfang der im Contracte übernommenen

Verbindlichkeiten uneins, so muß der Streit durch den

Richter entschieden, und sodann die Erfüllung, dies

ser Entscheidung gemäß, geleistet und angenommen

werden.

§. 396. Ist der Inhalt des Vertrages klar ; der

eine Theil aber weigert die Erfüllung seiner darin

übernommenen Verbindlichkeiten , aus dem Grunde,

weil der Andere die seinigen nicht gehörig erfüllt habe,

oder

der andern

Seite.
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oder solchergestalt nicht erfüllen könne; so muß die.

fer Weigerungsgrund gerichtlich untersucht werden.

§. 397. Wird derselbe rechtskräftig verworfen,

so hat derjenige, welcher auf die Erfüllung antrug,

die Wahl: ob er nunmehr ferner darauf bestehen,

und mit dem Erſaß des aus der ungegründeten Wei-

gerung entstandenen Schadens sich begnügen , oder

von dem Vertrage ganz zurücktreten wolle.

§. 398. Tritt er zurück , so muß derjenige,

welcher die Erfüllung seiner contractmäßigen Verbind-

lichkeit ohne rechtlichen Grund verweigert hat, außer

dem Ersaß des durch seine Weigerung entstandenen

Schadens, auch noch alle Laſten eines unredlichen

Besizers, bey der Rückgabe der auf Rechnung des

Contracts bereits empfangnen Sache, übernehmen.

§. 399. Wird aber die Weigerung desjenigen,

der zur Erfüllung aufgefordert worden , durch ein

rechtskräftiges Urtel für erheblich geachtet, so hångt

es von dem Weigernden ab, die Erfüllung nur so,

wie sie von dem Richter bestimmt worden , zu lei-

sten, oder von dem Vertrage ganz abzugehen.

400. Wåhlt er den Rücktritt von dem Vers

trage, so hat er, ben Zurückgabe der auf Rechnung

desselben bereits erhaltenen Sache, alle Rechte eines

redlichen Besizers.

§. 401. Uebrigens aber findet gegenseitig kein

Anspruch auf Entschädigung Statt.

§. 402. Werden die Ursachen , aus welchen

ein Contrahent ſeine Verbindlichkeiten , nach dem

buchstäblichen Inhalte des Vertrages, zu erfüllen ver-

weigert hat, zum Theil gegründet, zum Theil aber

ungegründet befunden, so kann in der Regel kein

Theil zurücktreten.

§. 403. Doch kann der Richter, wenn er fine

det, daß bey den über die Erfüllung des Vertrags

entstandenen Weiterungen dem einen Theil ein Ueber-

gewicht
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gewicht der Schuld zur Last falle, dem Andern die

Befugniß zum Rücktritt vorbehalten.

§. 404. Ist bey der Untersuchung über den

Grund oder Ungrund der Weigerung das Erkennt

niß erster Justanz zum Nachtheil des Weigernden

ausgefallen, so kann der Andere, wenn er die Erör

terung in den folgenden Instanzen vermeiden will,

von dem Vertrage sogleich zurücktreten.

§. 405. Er kann aber alsdann keine besondere

Schadloshaltung fordern , und der Weigernde haftet

bey der Rückgabe der auf Rechnung des Contracts

bereits erhaltenen Sache nur für die Obliegenheiten

eines redlichen Beſizers.

§. 406. Ist das Erkenntniß erster Instanz zum

Vortheil des Weigernden ausgefallen, so kann die

fer, wenn er es auf die Erörterung der folgenden

Instanzen nicht ankommen lassen will, von dem

Vertrage wieder abgehen.

407. Er muß aber alsdann dem Andern

nicht nur die aufRechnung des Vertrages bereits er

haltene Sache, sondern auch alle daraus wirklich

gezogenen Nutzungen zurückgeben ; und hat bloß we-

gen der Verbesserungen und Verschlimmerungen die

Befugnisse eines redlichen Besihers.

§. 408. Ben Verträgen, deren Hauptgegenstand

Handlungen sind, kann derjenige, welcher behauptet,

daß der Andere die Erfüllung bisher nicht contract-

mäßig geleistet habe, oder solchergestalt nicht leisten

könne, zwar sofort, auf seine Gefahr, von dem Vera

trage wieder abgehen;

§. 409. Er muß aber, wenn sich hiernächst

bey der gerichtlichen Untersuchung findet, daß sein

Vorgeben ungegründet gewesen sey, den Gegentheil

vollſtändig entſchädigen.

§. 410.
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§. 410. Wird hingegen das Vorgeben gegrün-

det befunden, so muß der Andere, außer der erfolgen-

Den Aufhebung des Vertrages, dem Abgehenden für

allen aus seinem contractwidrigen Verhalten, bis zum

Zeitpunkt des erklärten Rücktritts, wirklich entstande-

nen Schaden gerecht werden.

•

S. 411. Wegen Vergütung der auf Rechnung

des Vertrages etwa ſchon geleisteten Handlungen fin-

den, je nachdem der Leistende zur Aufhebung des Cons

tracts Anlaß gegeben hat , oder nicht, die Vorschrif-

ten §. 166. 167. Anwendung.

S. 412. Was bey verdungenen Werken und bey

gedungenen Arbeitern Rechtens sey, ist gehörigen Orts

beſtimmt. (Tit. 11. Abschn. 8.)

§. 413. In wiefern obige Vorschriften (§.396.

fqq.) auch im kaufmännischen Verkehr Statt finden,

ſoll unten nåher verordnet werden. (Th. 2. Tit. 8.)

6) durch

Erlaß,
§. 414. Durch Erlaß, Vergleich und andere

Vergleichsolche allgemeine Mittel, Verbindlichkeiten zu åndern

u. s. w. oder zu tilgen, werden auch diejenigen aufgehoben,

welche aus Verträgen entsprungen sind . ( Tit. 16.)

7) durch

den Tod.
S. 415. Die Rechte und Pflichten aus Vertrå-

gen werden durch den Tod des einen oder des andern

Contrahenten in der Regel nicht geändert, sondern ge-

hen auf die Erben über.

§. 416. Warjedoch der Gegenstand des Vertras

ges eine Handlung, bey welcher es aufbesondere Få

higkeiten und Verhältnisse des Verpflichteten ankam,

und dieser ist vor der Erfüllung gestorben, so ist der

Vertrag selbst für aufgehoben zu achten.

§. 417. Hat der Verpflichtete auf Rechnung der

übernommenen Handlung bereits etwas erhalten, so

müssen seine Erben solches zurückgeben.

S. 418. Hat der Verpflichtete die Erfüllung

durch seine Schuld verzögert, so kann der Berech

tigte, wegen des durch Aufhebung des Vertrages ihm

entste.
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entstehenden Schadens , an seinen Nachlaß sich

halten.

§. 419. Bestand die Verbindlichkeit des Ver-

pflichteten aus mehreren zusammengesekten Handlun-

gen, und hat er vor seinem Absterben einen Theil der

Erfüllung wirklich geleistet, so fällt zwar dem ungeach

tet die fernere Erfüllung des Vertrages durch seinen

Tod hinweg ;

§. 420. Die Erben können aber, für den bereits

geleisteten Theil der Erfüllung, eine billige Vergütung

fordern.

S. 421. Diese Vergütung
muß in der Regel

nach Verhältniß
dessen, was für die ganze Leistung

versprochen
war, bestimmt

worden.

§. 422. Findet sich hingegen, daß bey dieser

Bestimmungsart der Berechtigte einen wirklichen

Schaden erleiden würde, so müssen die Erben des

Verpflichteten mit einer Vergütung, nach Verhältniß

des dem Berechtigten aus der Handlung des Erb-

lassers entstandenen Vortheils, sich begnügen.

§. 423. Sind bey den Bedingungen eines låſti-

gen Vertrages dem Erblasser, in Rücksicht seiner pers

sönlichen Eigenschaften, und eines daraufgegründeten

besondern Vertrauens, gewisse in Geschäften dieser

Art sonst nicht gewöhnliche Vortheile_zugestanden

worden, und fällt durch seinen Tod der Grund dieses

persönlichen Vertrauens weg; so müssen die Erben

entweder dieser Vortheile sich begeben, oder dafür,

daß sie dem Vertrage eben so, wie es von dem Erb-

laffer zu erwarten war, ein Genüge leisten werden,

annehmliche Sicherheit bestellen.

X. Von

S. 424. Haben mehrere Personen zugleich sichCorreal-

einem Dritten in einem und eben demselben Vertrageverträgen.

1) Bey

verpflichtet , so ist , wenn nicht das Gegentheil aus mehreren

drücklich verabredet worden, anzunehmen, daß einerVerpflich-

fürt
eten

,



112 Erster Theil. Fünfter Titel.

für alle, und alle für einen , dem Berechtigten für

die Erfüllung haften.

S. 425. Wollen die mehrern Verpflichteten aus

dem gemeinschaftlich geschlossenen Vertrage solcherge-

stalt nicht verhaftet senn, so müssen sie sich darüber

in dem Vertrage selbst deutlich erklären.

§. 426. Ist in dem Vertrage selbst bestimmt :

was und wie viel nur ein jeder der Verpflichteten zu

der übernommenen Verbindlichkeit beitragen solle, fo

hat es dabey lediglich sein Bewenden.

S. 427. Fehlt diese Bestimmung, und es ist

gleichwohl aus dem Vertrage klar, daß die mehrern

Verpflichteten nicht gemeinschaftlich haften sollen ; so

ist die Art und das Maaß des von Jedem zu leisten.

den Beitrages, nach demZwecke feiner Theilnehmung

an der übernommenen Verbindlichkeit, so wie der

selbe aus der Natur des Geschäftes, und ſeinem per-

fönlichen Stande oder Gewerbe sich ergiebt, zu beur-

theilen.

S. 428. Kann auch hiernach der entstandene

Streit nicht entschieden werden , so ist anzunehmen,

daß die sämmtlichen Verpflichteten dem Berechtigten

zu gleichen Theilen verhaftet sind.

§. 429. In allen Fållen , wo mehrere Ver-

pflichtete dem Berechtigten jeder nur für ſeinen Antheil

haften (S. 425-428. , ist Lekterer wegen des Ans

theils des Einen sich an den Andern zu halten nicht

befugt;

§. 430. Wenn aber die mehrern Verpflichte.

ten dem Berechtigten einer für alle, und alle für

einen haften, so kann der Berechtigte, wegen seiner

ganzen Forderung, an welchen unter ihnen er will,

sich halten.

§. 431. Der in Anspruch Genommene kann zwar

seine Mitverpflichteten zur gemeinschaftlichen Verchei-

digung
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digung, oder Leistung der übernommenen Verbind-

lichkeit auffordern ;

§. 432. Durch diese Aufforderung aber darf

der Berechtigte in Verfolgung seines Anspruchs nicht

aufgehalten werden.

§. 433. Wenn auch der Berechtigte einen oder

alle Mitverpflichtete nur für ihren Antheil in An-

spruch genommen hat, so kann er doch davon wie-

der abgehen, und Einen unter ihnen auf das Ganze

belangen.

1

§. 434. Auch kann er, wegen der von einem

Verpflichteten ganz oder zum Theil nicht zu erhal

tenden Zahlung, jeden der Andern, welchen er will,

so lange, bis er vollständig befriedigt worden, in

Anspruch nehmen.

S. 435. Was in Ansehung der schuldigen Sache

oder Handlung von dem einen Verpflichteten gethan

worden, gereicht allen übrigen zum Vortheil.

§. 436. Ist dadurch der Anspruch des Berech

tigten gegen alle Mitverpflichtete vermindert, so kommt

dieses demjenigen, der die Verminderung bewirkt hat,

auch gegen die andern Mitverpflichteten zu statten.

S. 437. Hat einer der Mitverpflichteten durch

Vergleich, Urtel, oder auf andere Art, Befreiung

von der Schuld nur für seine Person erhalten ,

können die übrigen davon gegen den Berechtigten

feinen Gebrauch machen.

S. 438. Die Handlung Eines Verpflichteten

kann die Rechte der übrigen nicht schmälern.

S. 439. Ein Verpflichteter kann also auch durch

ſeine Einwilligung die an eine gewiſſe Zeit gebunde-

nen Befugnisse des Berechtigten zwar gegen sich,

nicht aber gegen die andern Verpflichteten, zu deren

Nachtheil, über die bestimmte Zeit, in der Regel,

verlängern. (Th. 2. Tit. 8. Abschn. 8.)

Allgem . Landr. I. Band. $ $. 440.
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§. 440. Sobald jedoch der Berechtigte gegen

einen Verpflichteten geklagt hat, wird sein Recht zur

Klage auch gegen die Andern erhalten.

§. 441. Wird die Zeit zur Erfüllung des Ver-

trages auf das Ansuchen eines Verpflichteten ver-

långert, so kommt diese Frist allen zu statten.

. 442. Bloße Nachsicht aber gegen Einen Ver-

pflichteten berechtigt die Andern nicht , eine gleiche

Nachsicht zu fordern.

wegen des §. 443. Wie weit ein Verpflicht
eter

, der die

Regreffes Verbindlic
hkeit

gegen den Berechtig
ten

erfüllt hat,
derfelben

unter ein fich an die übrigen halten könne, ist nach dem In-

ander. halte des unter ihnen bestehend
en

Vertrages zu be-

urtheilen.

S. 444. Ist kein solcher Vertrag vorhanden,

so muß die unter ihnen bestehende Verbindlichkeit

nach ihren , in Ansehung des übernommenen Ge=

schäftes oder des daraus gezogenen Vortheils, obwal-

tenden beſondern Verhältnissen beurtheilt werden.

§. 445. Kann auch hiernach die Entscheidung

nicht erfolgen, so haften die Verpflichteten unter sich

zu gleichen Theilen.

§ 446. Wenn einer oder mehrere der gemein-

schaftlichVerpflichteten Verträge zu schließen unfähig

find, so müssen die übrigen deren Antheil unter ein-

ander übertragen.

§. 447. Sft einer, oder sind mehrere der Mit-

verpflichteten demjenigen , welcher den Berechtigten

für das Ganze befriedigt hat, ihre Antheile zu ent-

richten unvermögend , so muß ein solcher ausfallen-

der Antheil gleichergestalt von sämmtlichen Mitver

pflichteten, mit Inbegriff desjenigen, welcher die

Zahlung an den Berechtigten geleistet hat, übertra-

gen werden.

§. 448. Außerdem aber kann ein Verpflichteter,

wegen desjenigen, was er von einem seiner Mitver-

pflich-
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pflichteten zu fordern hat, sich an die übrigen, im

Mangel einer besondern Verabredung nicht halten.

§. 449. Geråth ein Mitverpflichteter in Um

ſtånde, welche ſein künftiges Unvermögen, den Ver-

trag zu erfüllen, wahrscheinlich machen , so können

die Andern wider ihn auf Sicherstellung seines An-

theils dringen.

mehreren

§. 450. hat sich Jemand in einem Vertrage 2) Von

mehreren Personen zu einer und eben derselben Sache Berech

oder Leistung verpflichtet , so können die Mitberechtigten.

tigten das gemeinschaftliche Recht in der Regel nur

gemeinschaftlich ausüben.

§. 451. Doch kann keiner der Mitberechtigten

durch seine Handlungen oder Entsagungen das Recht

der übrigen schmålern.

S. 452. Hat, bey einer theilbaren Sache oder

Summe, der Verpflichtete einem der Berechtigten

ſeinen Antheil entrichtet , so tritt er, in Beziehung

auf die übrigen Berechtigten, an dessen Stelle.

S. 453. Die Befugnisse der mehreren Berech-

tigten unter sich, sind nach den Grundsäßen vom ge-

meinschaftlichen Eigenthum zu beurtheilen. (Tit. 17.)

Sechster Titel.

Von den Pflichten und Rechten,

die aus unerlaubten Handlungen

entstehen.

§. 1 .

Schade heißt jede Verschlimmerung des Zustan- Begriffe.

des eines Menschen, in Absicht seines Körpers, seis

ner Freiheit, oder Ehre, oder seines Vermögens .

$ 2 §. 2.
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§. 2. Wird ein solcher Nachtheil durch eineS.

Handlung oder Unterlassung unmittelbar und zunächſt

bewirkt, so wird der Schade selbst unmittelbar

genannt.

§. 3. Entsteht der Nachtheil zwar aus derHand-

lung oder Unterlassung , jedoch nur in Verbindung

derselben mit einem andern von ihr verschiedenen

Ereignisse, oder mit einer nicht gewöhnlichen Be-

schaffenheit der Person oder Sache, so ist ein mit-

telbarer Schade vorhanden.

§. 4. Ein Schade, dessen Entstehen aus der

Handlung oder Unterlassung gar nicht vorausgesehen

werden konnte, wird im rechtlichen Sinne zufäl-

lig genannt.

§. 5.5. Vortheile, die Jemand erlangt haben

würde, wenn eine gewisse Handlung oder Unterlaf-

fung nicht vorgefallen wäre , werden zum entgan-

genen Gewinn gerechnet.

§. 6. Doch wird bey Bestimmung des entzoge-

nen Gewinnes nur auf solche Vortheile, die entwe-

der nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge und

der Geschäfte des bürgerlichen Lebens, oder vermöge

gewisser schon getroffener Anstalten und Vorkehrun-

gen, vernünftiger Weise erwartet werden konnten,

Rücksicht genommen.

§. 7. Zu einer vollständigen Genugthuung ge-

hört der Ersaß des gesammten Schadens und des

entgangenen Gewinnes.

S. x . Wer Jemanden ohne Recht Schaden zu

fügt, der kränkt oder beleidigt denselben.

S. 9. Unterlassung einer Zwangspflicht wird ei-

ner Krankung oder Beleidigung gleich geachtet.

Grundsäße S. 10. Wer einen Andern aus Vorsak oder

densersak.'grobem Verſehen beleidigt, muß demselben vollstån-

Ueber dige Genugthuung leisten. (§. 7.)

vom Scha

haupt.

§. II.



und Rechten aus unerlaubten Handlungen. 117

§. 11. Eben dazu ist auch der verhaftet, wel-

cher eine dem Andern schuldige Pflicht aus Vorfah

oder grobem Versehen unterläßt, und dadurch dem-

felben Schaden verursacht.

S. 12. Wer nur aus måßigem Versehen den

Andern durch eine Handlung oder Unterlassung beleis

digt, der haftet nur für den daraus entstandenen

wirklichen Schaden.

§. 13. Doch muß der Beschädiger auch einen

solchen entgangenen Gewinn ersehen , den der Be:

schädigte durch den gewöhnlichen Gebrauch desjeni-

gen, woran er gekränkt worden, erlangt haben würde,

wenn die Kränkung nicht vorgefallen wäre.

S. 14. In einem solchen Falle muß der ent-

gangene Gewinn vergütet werden, auch wenn der

wirkliche Schade keiner Schäßung fähig wäre.

§. 15. In Fällen. wo auch ein geringes Verse-

hen vertreten werden muß (Tit. 3. §. 22.23.), haf-

tet der Beschädiger nur für den durch ein solches

Versehen entstandenen unmittelbaren Schaden.

§. 16. Der aus einer Handlung entstandene

zufällige Schade darf nur alsdann vergütet werden,

wenn die Handlung selbst wider ein Verbotsgeseh

ist ; oder wenn der Handelnde durch ein solches ge-

sezwidriges Verhalten in die Umstände, wodurch er

zu der Handlung veranlaßt worden, ſich ſelbſt ge-

seht hat.

§. 17. Was wegen der ben Vertrågen zuge.

fügten Schäden Statt finde, wird im vorhergehen-

den Titel bestimmt. (Tit. 5. §. 277. fqq.)

Schuld

§. 18. Von der Vergütung eines aus Vorfah In wie

oder grobem Bersehen zugefügten unmittelbaren Scha- fern die

dens wird der Beleidiger durch die mit eintretende des Ber

Verschuldung des Beschädigten nicht befreiet. schädigten

§. 19. Hingegen darf der mittelbare Schade schädiger

und der entgangene Gewinn nicht erseht

den Be:

werden, vom Ers
sas be:

wenn freie.
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Vonwech,

wenn der Beschädigte bey der Abwendung desselben

sich selbst ein grobes Versehen hat zu Schulden kom-

men lassen.

§. 20. Ein dergleichen eigenes grobes Versehen

des Beschädigten macht denselben aller Schadloshal,

tung verlustig, wenn der Schade nur aus einem mås

ßigen oder geringen Versehen des Beschädigers ent-

standen ist.

§. 21. Der Ersaß des aus mäßigem oder ge

ringem Versehen entstandenen mittelbaren Schadens

und entzogenen Gewinnes fällt schon alsdann weg,

wenn der Beschädigte den Nachtheil durch Anwen-

dung der gewöhnlichen Aufmerksamkeit vermeiden

konnte.

§. 22. Haben zwey oder mehrere einander wech-

felseitigen selseitig beschädigt, so haftet jeder dem Andern für
Beschadi

gungen. den verursachten Schaden nach Maaßgabe der ihm

zur Last fallenden Verschuldung.

S. 23. Haben Theilnehmer an einer unerlaub-

ten Handlung einander dabey Schaden zugefügt, ſa

muß jeder seinen eigenen Schaden tragen.

Rechtliche S. 24. Daß Jemand durch die Schuld eines

Bermus Andern beschädigt worden, wird nicht vermuthet.
thungen

bey der §. 25. Wer aber in der Ausübung einer uner-

Schadens laubten Handlung sich befunden hat, der hat die
zufügung. Vermuthung wider sich, daß ein bey ſolcher Gele-

Woherder

Ersatz zu

genheit entstandener Schade durch seine Schuld sen

verursacht worden.

§. 26. Insonderheit muß der, welcher ein auf

Schadensverhütungen abzielendes Polizeigesek ver-

nachläßigt, für allen Schaden, welcher durch die

Beobachtung des Gefeßes hätte vermieden werden

können, eben so haften , als wenn derselbe aus sei-

ner Handlung unmittelbar entstanden wåre.

S. 27. Der Ersaß des Schadens und entgan-

leisten. genen Gewinnes muß aus dem Vermögen desjenigen
•

erfol
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erfolgen , welcher den Schaden verursacht hat.

(§. 42. 56.)

§. 28. Die Verbindlichkeit zum Schadensersah Verbinds

geht auf die Erben des Beschädigers über.

lichkeit

derErben.

rerernBez

§. 29. Haben mehrere zur Zufügung eines Scha- Von mehs

dens aus Vorsah oder grobem Versehen mitgewirkt, fchädigern.

so haften sie einer für alle, und alle für einen.

1. 30. Der Beschädigte hat alsdann gegen die

de
di
ge
r

ebe
n die Rec

hte
, wel

che bey Ver
trå

gen

dem Berechtigten gegen mehrere gemeinschaftlich Ver-

pflichtete zukommen. (Tit. 5. S. 430. fqq.)

. 31. Haben Mehrere bey einer Schadenszu-

fügung nur aus mäßigem oder geringem Versehen

mitgewirkt, so haftet Jeder nur für sein eigenes Ber-

sehen.

1. 32. Doch haften sie einer für alle, und

alle für einen, wenn nicht ausgemittelt werden kann,

welchen Theil des Schadens ein jeder durch sein bes

ſonderes Versehen angerichtet habe.

§. 33. In allen Fållen , wo einer von mehre-

ren Mitschuldigen den ganzen aus Versehen entstan-

denen Schaden, oder doch mehr, als ihm nach Vers

hältniß seines Antheils an der Schadenszufügung

oblag, erseht hat, kann er an die übrigen , wegen

des von einem Jeden zu leistenden Beitrags, sich

halten.

§. 34. War aber der Schade von Mehreren

vorfäßlich veranlaßt worden, so findet unter ihnen

kein Regreß Statt.

S. 35. Dagegen muß Jeder von ihnen seinen

Antheil, welchen er dem Beschädigten hätte vergüten

müssen, wenn dieser sämmtliche Beschädiger auf ih-

ren Antheil belangt hätte, der Armencaffe des Orts In wie

zur Strafe entrichten.

fern Be

schädigun

S. 36. Wer sich seines Rechts innerhalb der gen nicht

gehörigen Schranken bedient, darf den Schaden,erestwer

wel fen.
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1) Wenn welcher einem Andern daraus entstanden ist, nicht

ersehen.

der Bez

schädiger

sich nur

Rechts bes

§. 37. Er muß aber denselben vergüten, wenn

feines aus den Umständen klar erhellet, daß er unter meh-

dient hat, reren möglichen Arten der Ausübung seines Rechtes

diejenige, welche dem Andern nachtheilig wird, in

der Absicht, denselben zu beschädigen, gewählt habe.

S. 38. Wer gefährliche Handlungen an einem

dazu unter öffentlicher Genehmigung bestimmten Orte

und zur erlaubten Zeit vornimmt , haftet nur für

die schädlichen Folgen, die aus Vorſaß oder grobem

Versehen entstanden sind.

2) wenn §. 39. Ein durch unwillkührliche Handlungen

die schäd

licheHand verursachter Schade kann dem Handelnden nicht zu-

lung uns gerechnet werden.
willkührs

lich war,
§. 40. Wer sich selbst in einen vorübergehen-

den Zustand, in welchem er seiner Vernunft nicht

mächtig ist, verseht hat, muß auch den in diesem

Zustande unwillkührlich verursachten Schaden ersehen.

3) wenn §. 41. Wenn Wahn- und Blödsinnige, oder

ber Ve Kinder unter sieben Jahren Jemanden beschädigen,

wahn so kann nur der Erfaß des unmittelbaren Schadens

oder blöd aus ihrem Vermögen gefordert werden.

schädiger

finnia oder

ein Kind S. 42. Doch haftet das Vermögen solcher Per-

ift. ſonen nur alsdann, wenn der Beschädigte den Erſaß

aus dem Vermögen der Aufseher oder der Aeltern

nicht erhalten kann. (§. 57.)

S. 43. Auch haftet dasselbe nur so weit, als

dadurch dem Beschädiger der nöthige Unterhalt, und

wenn er ein Kind ist, die Mittel zu einer standes-

mäßigen Erziehung nicht entzogen werden kann.

§. 44. Hat der Beschädigte dergleichen Perso

nen durch sein eigenes auch nur geringes Versehen

zu der schädlichen Handlung veranlaßt, so kann er

sich an das Vermögen derselben nicht halten.

§. 45.
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S. 45. Wer den Befehl dessen, dem er zu ge- 4) wenn

horchen schuldig ist, vollzieht, kann in der Regel zu er aufBe

keinem Schadensersatz angehalten werden.

fehl eincs

Vorgeset

delt.
§. 45. Er muß aber dafür haften, wenn die ten han:

befohlene Handlung in den Gesehen ausdrücklich ver-

boten ist. (S. 48.)

S. 47. Wer vermöge
seines Standes

oder Am-

tes die Befehle
seiner Vorgesehten

ohne Einschrån-

kung zu befolgen
verpflichtet

ist, von dem kann nicht

gefordert
werden

, daß er einen in Dienstgeschäften

ihm geschehenen
Auftrag

seiner Obern prüfe.

§. 48. Dem, der aus Unwissenheit einen gesehs

widrigen Befehl ausgerichtet hat, bleibt der Regreß

gegen den Befehlenden vorbehalten .

§. 49. Wer die Gränzen des erhaltenen Bes

fehls überschreitet, macht sich allemal zum Ersaß des

dadurch entstandenen Schadens verantwortlich.

bey Geles

§. 50. Wer einem Andern einen in den Ge- 5) wenn

sehen nicht gemißbilligten Auftrag macht, haftet nicht derSchade

für den von selbigem bey Ausrichtung dieses Auf genheit

trages verursachten Schaden.
eines Auf:

trages

worden.
§. 51. War aber der Auftrag unerlaubt, so haften verursacht

wegen des Schadensersaßes der Machtgeber und der

Bevollmächtigte, beide für einen und einer für beide

(S. 30.) ; selbst, wenn der Bevollmächtigte die Gräns

zen des Auftrages überschritten hat.

S. 52. War der Auftrag nur in Ansehung des

Machtgebers allein, oder nur in Ansehung des Be-

vollmächtigten allein unerlaubt, so haftet jeder von

ihnen nur für seine eigene Schuld.

S. 53. Hat der Machtgeber bey der Auswahl

eines untüchtigen Bevollmächtigten sich ein grobes

oder måßiges Versehen zu Schulden kommen lassen,

so haftet er für den von selbigen auch bey der Aus-

richtung eines erlaubten Auftrages durch seine Untüch

tigkeit
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der Scha

tigkeit verursachten Schaden so weit , als der Be-

schädiger selbst zum Ersah unvermögend ist.

Wie lange §. 54. Wer einen außerhalb dem Falle eines

densersat Contracts erlittenen Schaden innerhalb dreier Jahre,

gefordert nachdem das Daseyn und der Urheber desselben zu

werden

Fönne.

Von Scha

den, der

seiner Wissenschaft gelangt sind, gerichtlich einzukla-

gen vernachläßigt, der hat sein Recht verloren.

S. 55. Sino seit dem Zeitpunkte der Schadens

zufügung dreißig Jahre verflossen, so kommt es auf

den Zeitpunkt der erlangten Wissenschaft nicht weis

ter an.

§. 56. Wer eines Andern unwillkührliche Hand-

durch an lung, wodurch derselbe sich selbst, oder einem Drit

dereMens ten schädlich geworden ist, aus Vorsak, grobem oder

schen, bes

fonders mäßigem Versehen veranlaßt hat, haftet für den

dadurch verursachten Schaden.

§. 57. Gleiche Verbindlichkeit hat der, welcher

die über Wahn- und Blödsinnige oder über Kinder

unter sieben Jahren ihm obliegende Aufsicht gröblich

oder auch nur aus einem mäßigen Versehen vernach-

låßigt. (S. 41-44. )

§. 58. Wer eine unerlaubte Handlung befiehlt,

haftet hauptsächlich für den daraus entstandenen

Schaden.

§. 59. Wer wissentlich etwas geschehen läßt,

was er zu verhindern schuldig und vermögend gewe

fen, hat eben die Verantwortung, als ob er solches

befohlen hatten. (Tit. 3. §. 26. fqq.)

burch §. 60. Für den von Dienstboten zugefügten

Dienfibos Schaden ist die Herrschaft in der Regel nicht ver

antwortlich.

ten

§. 61. Wer aber wissentlich geschehen läßt, daß

fein Gesinde einem Andern einen Schaden zufüge,

der wird als Theilnehmer an der unerlaubten Hand-

lung des Gesindes angesehen, (S. 59.)

§. 62.
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§. 62. Wer Gesinde, das durch einen überwies

genden Hang zu groben Lastern, durch einen hohen

Grað von Blödsinn oder Schwermuth, oder durch

ansteckende Krankheiten , andern gefährlich werden

kann, wiffentlich in Dienste nimmt, oder darin be

hält, der haftet für alle Gefahr.

§. 63. Für den durch Dienstboten angerichteten

Feuerschaden haftet die Herrschaft auch alsdann,

wenn ihr die Unvorsichtigkeit des Gesindes bey dem

Gebrauche von Feuer und Licht bekannt gewesen ist,

und sie dasselbe dennoch beibehalten hat.

§. 64. Wenn Jemand zu einem Geschäfte ein

dazu untüchtiges Gesinde wissentlich bestellt, so hafs

tet er für den Schaden, welcher einem Dritten, bey

der Ausrichtung des Geschäftes, durch die Untüchtig.

keit des Gesindes zugefügt worden.

§. 65. In Ansehung der Handwerksgesellen und durch
Hand

Lehrjungen haben die Meister die den Dienstherrs werksges

schaften aufgelegten Pflichten.
fellen und

Lehrlinge,

§. 66. Wer wissentlich Miethsleute duldet, die durch

mit Feuer und Licht, bey dem Auswerfen , oder Mieths-

leute,øder

Ausgießen, oder in Verschließung des Hauses, un-

vorsichtig und nachläßig zu verfahren gewohnt sind,

der haftet für allen durch selbige auf dergleichen Art

verursachten Schaden.

§. 67. In allen vorstehend bestimmten Fällen

(§. 62—66.) haften jedoch die Herrschaft, der Mei-

ster oder Hauswirth_nur in so weit, als der Scha,

densersaß aus dem Vermögen des Beſchädigers nicht

erfolgen kann.

§. 68. So bald erhellet, daß ein Schade durch

Jemandes Gesinde, Handwerksgesellen, oder Lehr-

jungen, oder durch die Bewohner seines Hauses ver

ursacht worden; und die Herrschaft, der Meister

oder Hauswirth kann die Person des Beschädigers

nicht
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durch

Thiere

nicht nachweisen, so ist derselbe dem Beschädigten

zur Schadloshaltung hauptsächlich verhaftet.

§. 69. Ob in den Fällen des §. 56-68, wo

Jemand. für den von Andern verursachten Schaden

haften muß, derselbe nur den unmittelbaren, oder

auch den mittelbaren Schaden , und den entgange-

nen Gewinn vertreten müſſe , ist nach dem Grade

feiner Verschuldung und den Vorschriften §. 10-21.

zu beurtheilen.

S. 70. Wer ohne obrigkeitliche Erlaubniß wilde

verursacht oder andere Thiere hålt, die vermöge ihrer Natur

worden. den Menschen oder den in der Wirthschaft nüßlichen

Thieren schädlich sind, und in den Häusern oder auf

dem Lande gewöhnlich nicht gehalten werden, der

haftet für allen durch selbige verursachten Schaden.

§. 71. Eine gleiche Vertretung trifft denjenigen

welcher auch nach erhaltener Erlaubniß, die gehörigen

Maaßregels zur Abwendung des von solchen Thieren

zu befürchtenden Schadens verabsäumt.

§. 72. Wer Thiere hält, die zwar ihrer Natur

nach nicht schädlich sind, aber auch in der ländlichen

oder städtischen Haushaltung nicht gebraucht werden;

der haftet für allen durch selbige, auch ohne seine bes

sondere Schuld , verursachten unmittelbaren Schaden.

§. 73. Bey andern von Natur unschädlichen

Thieren haftet der Eigenthümer nur für den Scha-

den, welcher aus der verabsäumten Aufsicht über sie

entſpringt.

§. 74. Wer aber weiß, daß ein Thier, wider

die Natur seiner Art, schädlich sey, und dennoch die

gehörigen Maßregeln zur Verhütung nachtheiliger

Folgen verabsäumt; der ist dem Beschädigten zur

vollen Genugthuung verpflichtet.

§. 75. Wer ein von Natur unschädliches, oder

ein mit obrigkeitlicher Erlaubniß gehaltenes schädliches

Thier reizt, oder sonst durch eigene Unvorsichtigkeit

zu
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zu Schadenszufügungen durch dasselbe Anlaß giebt,

kann für sich selbst keine Schadloshaltung fordern.

§. 76. Wird dadurch ein Anderer, beschädigt,

so ist derjenige, welcher das Thier gereizt oder die

Unvorsichtigkeit begangen hat, zum Ersaß dafür ver-

pflichtet.

S. 77. Der schuldige Eigenthümer und der,

welcher das Thier gereizt hat, haften dafür als Mit-

schuldige. (§. 30. fqq.)

§. 78. Wenn die Thiere zweier Eigenthümer

ohne weitere Anreizung einander beschädigen, fo

haftet nur der, welcher bey der Aufsicht über das

ſchädlich gewordene Thier seine Pflicht vernachläßigt

hat.

Schadens

erfah zu

§. 79. Wenn ein Schade geschehen ist, so muß Wie der

alles, so viel als möglich, wieder in den Zustand ge- era u

ſeßt werden, welcher vor der Anrichtung des Scha- leisten.

dens vorhanden war.

§. 80. Kann durch diese Wiedererstattung der

Beleidigte nicht hinreichend entschädigt werden, so

muß der Beschädiger ihm das daran noch Fehlende

anderweitig vergüten.

§. 81. Ein Gleiches muß geschehen, wenn die

Erstattung unmöglich ist.

gen an

§. 82. Ist eine Sache ganz verloren gegangen, Bey Be-

vernichtet, oder unbrauchbar geworden, so muß der schädigun

Beschädiger deren ganzen durch Geseze bestimmten Sachen.

Werth vergüten.

. 83. Ist der Werth durch Geseze nicht be.

stimmt, so muß bey Sachen, die einen gewöhnlichen

Gegenstand des Verkehrs auf Messen oder Mark

ten ausmachen, oder worüber Preis- Couranten ge

halten werden , derjenige Werth, welchen Sachen

derselben Art zur Zeit des Verluſtes gehabt haben,

erseht werden.

S. 84.
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§. 84. Bey andern Sachen werden die Bes

schaffenheit und die Eigenschaften derselben zur Zeit

des Verlustes durch Beweis ausgemittelt , und ſo-

dann wird der Werth nach dem Gutachten der Sach-

verständigen bestimmt.

§. 85. Ist der Schade aus Vorsak oder gro-

bem Versehen zugefügt worden, so muß der höchste

Werth, welchen die Sache , nach obigen Bestim

mungen, (§. 82. 83. 84.) in dem Zeitraume zwiſchen

der Schadenszufügung und der dem Beschädiger zu

gestellten Klage gehabt hat, vergütet werden.

§. 86. Auch haftet in einem solchen Falle der

Beschädiger für den außerordentlichen Werth.

§. 87. Für den Werth der besondern Vorliebe

haftet er nur alsdann, wenn die Beschädigung vor-

fäßlich zugefügt worden ist.

S. 88. Ist der Schade durch ein måßiges oder

geringes Versehen entstanden, so darf nur der, zur

Zeit der Schadenszufügung vorhanden gewesene, ge-

meine Werth erseht werden.

§. 89. Ist durch den Schäden der Werth der

Sache nur vermindert worden , so muß derjenige

Werth, welchen die Sache vor der Beschädigung

gehabt hat, nach obigen Grundfäßen ausgemittelt,

und mit dem gegenwärtigen Werthe derselben ver-

glichen werden.

§. 90. Die daraus sich ergebende Verminde-

rung des Werths muß der Beschädiger vergüten.

§. 91. Ist jedoch der Schade an einer beweg

lichen Sache zugefügt worden, so hat der Beschä

digte die Wahl: ob er mit dieser Vergütung sich

begnügen, oder von dem Beschädiger den ganzen

nach §. 89. ausgemittelten vormaligen Werth, gegen

Ueberlassung der Sache, fordern wolle.

§. 92. In allen Fållen, wo der vormalige

Werch der Sache nach Vorschrift §. 83. 84. nicht

mit
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mit hinlänglicher Zuverläßigkeit ausgemittelt werden

kann, muß derjenige Werth, welchen eine Sache

von derselben Art, und von mittlerer Güte, in dem

nach obigen Grundsäßen zu bestimmenden Zeitpunkte

gehabt hat, durch Sachverständige vestgesetzt werden.

§. 93. Ift der Schade nur aus mäßigem oder

geringem Versehen zugefügt worden , so muß der

Beschädigte mit der Vergütung nach diesem mittle-

ren Werthe fich begnügen.

§. 94. Ist aber der Schade aus Vorsak oder

grobem Versehen verursacht worden, so muß der

Beschädigte auch zur eidlichen Bestärkung eines hö

hern Werths, nach richterlichem Ermessen, zugelassen

werden.

§. 95. Doch darf auch dieser höhere Werth

den doppelten Betrag des von den Sachverständigen

angegebenen mittleren Werthes niemals übersteigen.

§. 96. Ist aber von dem Werthe der besondern

Vorliebe die Rede, so findet dergleichen Rücksicht

auf das Verhältniß zwischen dem von den Sachver

ständigen bestimmten , und dem von den Beschädig

ten angegebenen Werthe keine Statt.

f. 97. Vielmehr muß alsdann das richterliche

Ermessen den von dem Beschädigten eidlich zu erhår

tenden Werth nur nach der beſondern Beschaffenheit

der Umstände und Verhältnisse, worauf der Beschå-

digte diese Vorliebe gründet, vestseßen und ermäßigen.

§. 98. Wer widerrechtlich einen Menschen ums An der

Leben bringt, muß in allen Fällen der hinterlassenen Person.

1) Durch

Frau, und den Kindern des Entleibten die Kosten Tödtung,

der etwannigen Cur, ingleichen die Begräbniß- und

Trauerkosten ersehen.

dieselbe

§. 99. Außerdem ist, wenn die Entleibung aus a) Wenu

Vorsak oder grobem Versehen erfolgt, der Beschǎ aus Vor

diger verbunden, der Wittwe und den Kindern des saß oder

Entleibten standesmäßigen Unterhalt, auch den Leh versehen,

tern

grobem
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b) wenn

fie aus

tern dergleichen Erziehung und Ausstattung, als sie

von dem Vater nach dessen Stand und Vermögen

erwarten konnten, zu gewähren.

§. 100. Daben wird auf das von dem Ent-

leibten hinterlassene Vermögen , ingleichen auf die

Unterstützungen, welche der Wittwe und den Kindern

von dem Staat oder anders woher angedeihen, keine

Rücksicht genommen.

S. 101. Diese Verbindlichkeit des Beschädigers

dauert so lange, als die Familie des Entleibten eine

folche Verpflegung und Unterstüßung von demselben,

wenn er noch am Leben wåre, fordern könnte.

S. 102. Treten aber Umstände ein, unter wel

chen die Pflicht des Entleibten, seine Familie aus

eigenen Mitteln zu ernähren, aufgehört haben würde,

so wird auch der Beschädiger von seiner Verbindlich-

keit frey.

S. 103. Ist die Entleibung nur durch ein måßi-

mäßigem ges Versehen verursacht worden, so muß der Be

Versehen, schädiger für eine nach Verhältniß des Standes noth-

dürftige Verpflegung der Wittwe und Kinder des

Entleibten , und für eine dergleichen Erziehung der

Lehtern in so weit sorgen, als die Kosten dazu aus

den Einkünften des hinterlassenen Vermögens und

den Beiträgen des Staats oder eines Dritten nicht

aufgebracht werden können.

S. 104. Auch muß er den noch unversorgten

Kindern, bey Ermangelung eines eigenen dazu hin-

reichenden Vermögens, eine solche Ausstattung gewäh

ren, als dieselben von dem Entleibten nach den Ge-

sehen zn fordern berechtigt wåren.

S. 105. Die Verbindlichkeit zur Erziehung und

Verpflegung der Kinder dauert in der Regel so lange,

bis entweder dieselben die Volljährigkeit erreicht ha

ben, oder der Fall des §. 102. noch vorher eintritt.

§. 106.
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§. 106. SolcheKinder hingegen, welche wegen

körperlicher oder Geistenschwächen auch nach erlang

ter Volljährigkeit sich selbst ihren Unterhalt zu ers

werben nicht im Stande ſind, muß der Beschädiger

bis zu ihrem Tode, oder ihrer Wiederherstellung,

verpflegen.

§. 107. In Ansehung der Wittwe des Entleib-

ten dauert die Verpflegungsverbindlichkeit des Beschä

digers so lange, bis dieselbe wieder heirathet, oder in

Umſtånde kommt, da sie einer solchen Unterſtüßung

füglich entbehren kann.

§. 108. Ueberhaupt hören die Pflichten auch ei-

nes solchen Beschädigers unter eben den Umständen

auf, unter welchen der Entleibte selbst, wenn er noch

lebte, davon frey werden würde.

S. 109. Was vorstehend zum Besten der

Wittwe und Kinder des Entleibten verordnet ist

(§. 99-108.) gilt auch zum Besten anderer Pers.

sonen, welche nach den Vorschriften der Geseze Un-

terhalt von dem Entleibten zu fordern berechtigt

seyn würden.

c)

nur aus ge
§. 110. Ist die Entleibung nur aus geringem wenn fie

Versehen erfolgt, so muß die Familie des Entleib-ringem

ten mit der §. 98. bestimmten Entschädigung sichVersehen
erfolgt ist,

begnügen.

§. 111. Bey andern körperlichen Verlegungen,2) Durch

wodurch der Beschädigte nicht entleibt worden, ist der verliche

felbe, in allen Fällen, auf den Ersaß der Cur- undVerleguns

Heilungskosten anzutragen berechtigt.

gen.

'littener
S. 112. Wegen erlittener Schmerzen könnenWegen ers

Personen vom Bauer- oder gemeinen Bürgerstande, Schmerzen

denen dergleichen Verlegung aus Vorfah oder groben

Versehen zugefügt worden, ein billiges Schmerzens

geld fordern.

§. 113. Der Betrag dieses Schmerzengeldes ist

nach dem Grade der ausgestandenen Schmerzen,

Algem. Landr. 1. Band. I Jedoch
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Wegen

verursach

1
jedoch nicht unter der Hälfte, und nicht über den

doppelten Betrag der erforderlichen Curkosten, rich-

terlich zu bestimmen.

§. 114. Bey Personen höhern Standes wird

auf die dem Beleidigten durch die Mißhandlung

verursachten Schmerzen nur bey Bestimmung der

gesehmäßigen Strafe Rücksicht genommen.

S. 115. Ist durch die zugefügte Verlegung

ter unfas der Beschädigte
, sein Amt oder Gewerbe auf die

higkeit zurbisherige
Art zu betreiben, gänzlich außer Stand

Fortses

Hung des gesezt worden, so haftet der Beschädiger
für dieje-

Amis overnigen Vortheile, deren fortgefeßter Genuß dem Be-
Gewerbes.schädigten dadurch entzogen wird.

§. 116. Ist die Beschädigung aus Vorfah

oder grobem Versehen zugefügt worden , so müſſen

dem Beschädigten auch künftige Vortheile vergütet

werden, deren Erlangung derselbe, nach dem natur-

lichen und gewöhnlichen Laufe der Dinge, vernünf-

tiger Weise erwarten konnte.

S. 117. Ist ein mäßiges Versehen begangen

worden, so darf der Beschädiger die Vergütung nur

nach derjenigen Lage leisten, in welcher der Beschä

digte zurZeit derVerlegung ſich wirklich befunden hat.

§. 118. Ift nur ein geringes Versehen vor-

handen, so findet bloß die § . 111. bestimmte Schad-

loshaltung Statt.

S. 119. Sobald der Beschädigte , der Verle.

hung ungeachtet, durch Anwendung seiner körperli-

chen oder Geisteskräfte zu einem wirklichen Erwerbe

gelangt, so muß derselbe auf die nach §. 115. 116.

117. zu leistende Entschädigung abgerechnet werden.

S. 120. Ist der Beschädigte durch die zuge-

fügte Verlegung nur auf eine Zeitlang zum Be

triebe feines Gewerbes außer Stand geseht worden,

so kann er nur Versäumnißkosten fordern.

S. 121.
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§. 121. Diese Kosten müssen nach den S. 115

fqq. bestimmten Grundsähen, jedoch nur im Ver-

hältniß der Zeit, während welcher die erlittene Ver-

legung den Beschädigten an dem Betriebe seiner Ge-

schäfte verhindert, vestgesezt werden.

§. 122. Nach eben diesen Grundsäßen und

mit billiger Rücksicht auf den nachtheiligen Einfluß,

welchen eine erlittene Verlegung auf die Glücksum-

stånde des Beschädigten hat, muß der Richter die

Vergütung bestimmen , wenn der Beschädigte zum

Betriebe ſeines Amtes oder Gewerbes zwar nicht

gänzlich unfähig, wohl aber ihm dieser Betrieb da,

durch schwerer oder kostbarer gemacht worden.

littener

S. 123. Wird eine unverheirathete Frauens-Weger er

person durch körperliche Verlegung verunstaltet, underunſtals

ihr dadurch die Gelegenheit sich zu verheirathen er tung.

schweret; so kann sie von dem Beschädiger Aus-

stattung fordern.

§. 124. Diese Ausstattung muß, wenn dieVers

unstaltung aus Vorsak oder grobem Versehen er-

folgt ist, nach richterlichem Ermessen so bestimmt

werden, daß die Beschädigte Hoffnung erhalte, eine

ihrem Stande gemäße Heirath zu finden, und un-

terdessen aus den Einkünften derselben ihren Unter-

halt nehmen könne.

§. 125. Ist die Beschädigung nur aus mäßi

gem Versehen zugefügt worden, so muß die Veruns

staltete mit einer solchen Ausstattung, als sie von

ihrem Vater nach dessen Stande vermöge der Ges

ſehe, zu fordern haben würde, ſich begnügen.

§. 126. Besikt der Beschädiger kein Capitals-

vermögen, aus welchem die nach §. 124. 125. zu

bestimmende Ausstattung genommen werden kann,

so muß er der Verlegten die Zinsen davon zu Fünf

vom Hundert jährlich entrichten.

I 2 S. 127.
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an derEhre

an derFreis

heit.

S. 127. Dieser Beitrag dauert fort, so lange

die Verunstaltete lebt , auch wenn sie sich wirklich

verheirathet.

S. 128. Ist außerdem Jemanden sein Fortkom-

men in der Welt durch eine aus Vorsah oder gro-

bem Versehen zugefügteVerunstaltung erschwert wor-

den, so muß ihm auch dafür eine billige nach den

Umständen zu bestimmende Entschädigung geleistet

werden.

§. 129. Wer zur Entschädigung des Beleidig.

ten oder seiner Familie schuldig erkannt wird , kann

fich dagegen mit dem Einwande, daß er dadurch die

Seinigen pflichtmäßig zu ernähren unvermögend

werde, nicht schüßen.

§. 130. Die bey verübten Ehrenkrånkungen zu

leistende Privatgenugthuung ist im Criminalrechte

bestimmt.

§. 131. Der Ersah eines nach Geld in An-

schlag zu bringenden Schadens kann nur in so fern

gefordert werden , als der Schade aus der Ehren-

frånkung unmittelbar entstanden ist.

§. 132. Wer auf irgend eine Art einen An.

dern seiner persönlichen Freiheit widerrechtlich be

raubt ; der haftet demselben für das ganze Interesse.

§. 133. Der, auf dessen Gefahr oder falsche

Vorspiegelung ein widerrechtlicher Personalarrest ver-

hängt worden, und der Richter , welcher dabey den

gefeßlichen Vorschriften zuwider gehandelt hat, sind

dem Beleidigten als Mitschuldige verhaftet.

§. 134. Wer inPrivatarrest gehalten worden,

kann zur eidlichen Bestärkung des erlittenen Scha-

dens und entgangenen Gewinns, nach vorgångizer

richterlichen Ermäßigung, gelassen werden.

§. 135. Alle Kosten, welche erforderlich sind,

um den Gefangenen wieder in Freiheit zu sehen,

muß der Beleidiger tragen.

S. 136.
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S. 136. Kann dem Beleidigten die geraubte

persönliche Freiheit nicht wieder verschafft werden,

so haben die Frau und Kinder desselben gegen den

Beleidiger , wegen der ihnen zu gewährenden Ver-

pflegungs- und Erziehungskosten, eben die Rechte,

die ihnen bey einer erfolgten Entleibung (§. 98. fqq.)

beigelegt sind.

§. 137. Wer Sachen unrechtmäßiger Weisebey Meals

arresten .

mit Arrest belegt, haftet für den Schaden, den die="

selben dadurch leiden , eben so , als wenn er diesen

Schaden durch seine unmittelbare Handlung veran-

laßt hätte. (§. 82. fqq.)

§. 138. Kann außer diesemSchaden ein durch

den Arrest entzogener sicherer Gewinn nachgewiesen

werden, so ist der Arrestleger auch diesen zu vergü-

ten schuldig. (S. 13. 14.)

Siebenter Titel.

Von Gewahrsam und Beſik.

Wer

S. I.

er das physische Vermögen hat, über eine Sa-Begriffe.

che mit Ausschließung Anderer zu verfügen, der hat

fie in seiner Gewahrsam, und wird Inhaber dersel-

ben genannt.

§. 2. Auch der ist ein bloßer Inhaber, der eis

ne Sache nur in der Absicht, darüber für einen An-

dern oder in dessen Namen zu verfügen, in seiner

Gewahrsam hat.

3. Wer aber eine Sache in der Absicht,

darüber für sich selbst zu verfügen, unmittelbar oder

durch Andere, in seine Gewahrsam nimmt, der wird

Besizer der Sache,

1

S. 4.
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ger undun

§. 4.

Rechts.

§. 5 .

Wer ein Recht ausübt, ist Inhaber des

Wer aber ein Recht für sich selbst aus.

übt, wird Besizer des Rechts genannt.

Vollständis §. 6. Wer eine Sache oder ein Recht , zwar

vollständis als fremdes Eigenthum , aber doch in der Absicht,

ger Befih darüber für sich selbst zu verfügen , in feine Ge

wahrsam übernommen hat, der heißt ein unvollstån

diger Befiher.

und uns

§. 7. Vollständiger Besißer heißt der , welcher

eine Sache oder ein Recht als sein eigen besißt.

§. 8. Beruhet dieser Besiß auf einem Rechts,

grunde, durch welchen das Eigenthum erlangt wer

den kann, so ist ein vollständiger titulirter Besig

vorhanden.

S. 9. Der unvollständige Besißer der Sache

ist vollständiger Besizer des Rechts , dessen er dar-

über sich anmaßt.

Redlicher, §. 10. Die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßig-

unredlicher

keit des Besizes hängt von der Beschaffenheit und

rechtmas Gültigkeit des Titels ab, auf welchen das Recht zu

ger Besih-besigen sich gründet.

§ II. Wer es weiß, daß er aus keinem gülti

gen Titel besige, der heißt ein unredlicher Besizer.

§. 12. Die Unwissenheit der Geseze entschul-

digt den nicht, der seinen Besigtitel irriger Weise

für gültig geachtet hat.

§. 13. Ein bloßer Irrthum in Thatsachen scha-

det der Redlichkeit des Besizers nicht, so bald nur

derIrrende nicht durch eigenes grobes oder måßiges

Versehen in einem solchen Irrthum gerathen ist.

§. 14. Wer aber aus Unwissenheit der Gese

he in der Gültigkeit seines Befihtitels irrt , heißt

ein unrechtfertiger Besizer , und wird , wo nicht be

fondere Ausnahmen gemacht sind , einem unredlichen

Befiher gleich geachtet. (S. 232. 239. 240. 241.)

S. 15.
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S. 15. Wer schon zur Zeit der Erwerbung des

Besizes, bey der Anwendung eines gewöhnlichen Gra-

des von Aufmerksamkeit, Ursach hatte, an der Gül-

tigkeit seines Beſiktitels zu zweifeln, und sich dennoch

ohne weitere Untersuchung den Besik zueignet, der

wird bey einer in der Folge sich veroffenbarenden Un-

rechtmäßigkeit desselben, einem unredlichen Besißer

gleich geachtet.

S. 16. Dagegen verliert der , bey welchem erst

nach schon erworbenen Besiße bloße Zweifel über die

Rechtmäßigkeit desselben entstehen, dadurch noch nicht

die Eigenschaft und dieRechte eines redlichen Beſikers.

§. 17. Von dem Zeitpunkte aber , da Jemand

von der Unrechtmäßigkeit seines Besizes überführt

worden, ist er für einen unredlichen Besißer zu achten.

§. 18. Die allgemeine Vermuthung streitet für

die Redlichkeit des Besizes, wo nicht die Gefeße in ges

wissen Fällen und Umständen die besondere Bermu

thung des Gegentheils ausdrücklich vestsehen.

S. 19. Wer des Besißes einer Sache, die mit

fremden Namen, einzelnen Buchstaben, Wappen,

Pertschaften, oder andern zur Bezeichnung des Eigens

thums gewöhnlichen Merkmalen versehen ist, sich ei-

genmächtig anmaßt, hat die Vermuthung des unred-

lichen Besißes gegen sich.

§. 20. Bloß willkührliche und ungewöhnliche

Zeichen können diese Vermuthung nicht begründen.

S. 21. Die Redlichkeit des Dritten, durch wel

chen Jemand einen Besih für sich erwirbt , kommt

dem unredlichen Erwerber nicht zu statten.

S. 22. Dagegen schadet aber auch die Unredlich.

keit eines solchen Dritten demjenigen nicht , für wel-

chen der Besih erworben worden.

§. 23. Von der Wissenschaft desjenigen, wel-

cher bey der Sache mitzuwirken kein Recht hat, hängt

die
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heit bey

die Redlichkeit oder Unredlichkeit des Beſizers nie.

mals ab.

infonders §. 24. Wenn Mehrere eine Sache gemeinschaft-

mehreren lich besißen , so muß jeder die Redlichkeit oder Uns

Mitbesis redlichkeit des Besizes für seinen Antheil vertreten.

kern. §. 25. Doch kann auch der redliche Mitbesiker

aus der Unredlichkeit des Andern, zum Schaden ei-

nes Dritten, keinen Vortheil ziehen. (§. 37.)

ingleichen §. 26. Wenn eine Corporation oder Gemeine

rationen einen Befih erwirbt, so hängt die Redlichkeit oder

und Se Unredlichkeit derselben davon ab, je nachdem die

meinen,

Mehrheit der Mitglieder, bey der Erwerbung des

Besizes, redlich oder unrechtfertig zu Werke gegan-

gen ist. (§. 10-15.)

benCorpo:

Ge

§. 27. Eben so wird der Besiß einer solchen

Gemeine in der Folge unredlich, wenn die mehrere

Zahl der Mitglieder von der Unrechtmäßigkeit defsel=

ben überzeugt worden.

S. 28. Die mindere Zahl kann also durch ihre

Unredlichkeit den Besiß der Commune überhaupt

nicht unredlich machen.

S. 29. Doch haften die unredlichen Mitglieder

dem Eigenthümer für den Schaden, welcher demſel-

ben daraus entstanden ist, daß sie ihre Wissenschaft,

oder ihre bey der Erwerbung gehegten Zweifel, den

übrigen Mitgliedern nicht angezeigt haben.

§. 30. Ist die Zahl der redlichen oder unred-

lichen Befiher gleich, so kann der Besiß der Ges

meine überhaupt nicht für redlich geachtet werden.

§. 31. In so fern redliche Mitglieder dadurch,

daß der Besik der Gemeine überhaupt, wegen der Un-

redlichkeit der übrigen, für unredlich geachtet wird,

und also dem Eigenthümer zurückgegeben werden

muß, an ihrem anderweitigen Vermögen einen wirkli-

chen Schaden erleiden, können sie den Ersaß desselben

von den unredlichen Mitgliedern fordern.

§. 32.
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§. 32. Repräsentanten einer Gemeine sind, in

Ansehung der Redlichkeit oder Unredlichkeit des Be-

fißes, als die Gemeine ſelbſt anzusehen.

§. 33. Eind unter mehreren Repräsentanten

einige redlich, andere aber unredlich , so finden , in

Beziehung auf den Besitz der Gemeine selbst, die

Vorschriften §. 26 - 31. Anwendung.

§. 34. Ist die Erwerbung des Besizes nur

durch die Vorsteher oder Beamten der Gemeine gez

ſchehen , so wird die Redlichkeit oder Unredlichkeit

des Beſißes der Gemeine selbst nach den Vorschrif-

ten §. 21. 22. beurtheilt.

S. 35. Ben Sachen, wo nur die Substanz

der ganzen Gemeine gehört, die Nuhungen aber un-

ter die einzelnen Mitglieder vertheilt werden, ſind

die Rechte und Verbindlichkeiten eines jeden Mit-

gliedes, in Beziehung auf diese Nußungen, nur nach

seiner eigenen Redlichkeit oder Unredlichkeit zu beur-

theilen.

§. 36. Wenn also die Sache selbst, wegen Un-

redlichkeit des Beſißes der Gemeine überhaupt, dein

Eigenthümer zurückgegeben werden muß, so sind

ihm , wegen sämmtlicher bisheriger Nuhungen, die

unredlichen Mitglieder hauptsächlich verhaftet.

S. 37. Können aber diese den Eigenthümer

nicht entschädigen, so müssen auch die redlichen Bes

fizer, jedoch nur so weit , als dieselben aus diesen

Nuhungen wirklich Vortheile gezogen haben, dem

Eigenthümer gerecht werden.

§. 38. Kann hingegen der Eigenthümer die

Sache selbst, wegen des verjährten redlichen Besißes

der Gemeine überhaupt, nicht zurückfordern, so kann

er zwar, auch wegen der bisherigen Nuhungen, nur

an die unredlichen Mitglieder sich halten;

§. 39.
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§. 39. Er tritt aber auch in Ansehung der

künftigen Nukungen an die Stelle diefer unredli-

chen Mitglieder.

ferner bey
S. 40. Ben jedem Nachfolger im Besih wird

Nachfol

gern im die Beschaffenheit seines Besißes bloß nach seiner

Best . eigenen Redlichkeit , nicht aber darnach beurtheilt :

ob sein Vorfahr ein redlicher oder unredlicher Besi-

her gewesen sey.

Ben Ers

des Besis,

§. 41. Es macht daben keinen Unterſchied, ob

der Nachfolger im Besiße zugleich Erbe des Vor-

fahren ist, oder nicht.

S. 42. Doch muß der Erbe die Folgen des

unredlichen Befißes seines Erblassers aus dessen

Nachlaß vertreten.

§. 43. Niemand kann ohne oder wider ſeinen

werbung Willen wirklicher Besißer einer Sache werden, wenn

zes über gleich dieselbe in seiner Gewahrsam sich befindet.

§. 44. So weit also jemand ſeinen Willen zu

erklären unfähig ist , so weit kann er durch sich

selbst keinen Beſiß erlangen.

haupt.

§. 45. Nur in so fern Rechte durch die Ver.

tråge eines Andern erlangt werden können , kann

auch der Besih durch die Handlung eines Andern

erworben werden.

§. 46. Zur Besißnehmung gehört nothwendig,

daß der Gegenstand derselben , er sey Sache oder

Recht, genau bestimmt worden.

§. 47. Ist die Sache mit Andern vermischt,

so muß sie abgesondert, oder kenntlich ausgezeichnet

werden.

§. 48. Ohne Besißerergreifung kann keine Art

des Besißes erlangt werden.

§. 49. Wer jedoch einem Andern in einemInbe-

griff von Sachen oder Rechten nachfolgt, der bedarf

keiner Besißergreifung, in Ansehung der einzelnen un-

ter dem Inbegriff enthaltenen Sachen und Rechte.

§. 50.
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S. 50. Die äußere Handlung, wodurch eineErwer

körperliche Sache in die Gewalt des Besizers ge- Besißes

bung des

langt, wird im eigentlichen Verstande Befihergrei von Sa :

fung genannt.

S. 51. Dazu ist jede Handlung hinreichend,

welche den neuen Besizer in den Stand seßt, die

Sache selbst, oder durch Andere, zu gebrauchen,

und darüber zu verfügen.

S. 52. Wer den Besitz der Hauptsache er-

greift, der hat zugleich alle Pertinenzstücke derselben

in Beſik genommen.

§. 53. Wer in der Absicht, einen Inbegriff

von Sachen in Beſiß zu nehmen, einzelne Stücke

desselben in seine Gewalt nimmt; der hat dadurch

den Besiß des Ganzen ergriffen.

S. 54. Doch muß bey Pertinenzstücken und

einzelnen Sachen, die sich zur Zeit der Besißneh-

mung der Hauptsache, oder des Inbegriffs , im

wirklichen Besiß eines Dritten befinden, der Besih

besonders erworben werden.

S. 55. Der Besiß einer Sache, die in Nieman-

des Beſiß sich befindet, kann dadurch ergriffen werden,

daß der Besißnehmende die Sache mit solchen Merk-

malen bezeichnet, woraus seine Absicht, dieselbe künf-

tig für sich gebrauchen zu wollen. deutlich erhellet.

§. 56. Die bloße Bezeichnung aber hilft dem

nichts , dem das Vermögen, die Sache selbst in seis

ne Gewalt zu bringen, ermangelt.

§. 57. Auch hat die bloße Bezeichnung die

ihr vorstehend beigelegten Wirkungen nur alsdann,

wenn in dem Zeitpunkte, wo sie geschieht, derselben

von einem Dritten nicht widersprochen wird.

chen,

bergabe.

§. 58. Durch Uebergabe wird der Besiß er durch Ues

langt , wenn der bisherige Besißer einer Sache sich

derselben zum Vortheil eines Andern entschlägt, und

dieser den erledigten Besit ergreift.

§. 59.
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S. 59. Die bloße Willenserklärung des bisheri-

gen Besizers ist hinreichend, den Besit einer Sache

zum Vortheile eines Andern zu erledigen ; in so fern

dieser dadurch in den Stand geſeht wird, über die Sa-

che zu verfügen.

S. 60. Durch richterliche Verordnung kann der

Beſik, auch ohne Einwilligung des bisherigen Befis

hers, zum Vortheile eines Andern erledigt werden..

Körperlis S. 61. Die Hebergabe kann nicht nur körperlich,

gabe. aus Hand inHand, ſondern auch durchZeichen (ſym:

bolisch) geschehen.

che Uebers

Symbolis S. 62. Die Zeichen können, wo die Geseze nicht

fche.

besondere Ausnahmen machen , willkührlich gewählt

DurchAns

weisung.

werden.

§. 63. Nur müssen dieselben von der einen

Seite die Absicht, den Besiß zu erledigen, und von

der andern, denselben zu ergreifen , hinlänglich an-

Deuten.

"i §. 64. Auch muß die ſymbolische Uebergabe von

der Beschaffenheit seyn , daß der körperlichen Befih-

nehmung ferner nichts im Wege stehe ;

§. 65. So können Waaren und andere Effekten,

welche in einem verſchloſſenen Behältnisse sich befin-

den, durch Aushändigung der Schlüssel übergeben

werden.

§. 66. Wenn der, welcher die Sache im Namen

des bisherigen Beſizers inne hat, von demselben ange-

wiesen wird, den Beſiß im Namen des neuen Beſikers

fortzusehen, so ist die Uebergabe vollzogen.

§. 67. Der Besiß der angewiesenen Sache oder

Summe.fångt von dem Augenblicke an, wo die An-

weisung von dem neuen Befiher angenommen worden.

§. 68. Doch wird der Inhaber der angewiesenen

Sache oder Summe, dem neuen Beſiher erst von der

Zeit an verantwortlich, da er die Anweisung in sichere

Erfahrung gebracht hat.

§. 69.
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§. 69. Wer eine Sache ursprünglich bloß für ei-

nen Andern inne hatte, kann durch seinen bloßen Wil-

len, die Sache nunmehr für sich zu haben, den Besig

derselben nicht erlangen.

BeWillens
§. 70. Wenn aber der bisherige Besißer seinenDurchblo

Willen, dem bisherigen Inhaber die Rechte des Besi-äußerung.

hes einzuräumen, auf eine rechtsbeständige Weise er-

klärt; so ist diese Erklärung als eine neue Uebergabe

anzusehen.

S. 71. Auch alsdann ist die Uebergabe des Besi-

hes für vollzogen zu achten, wenn der bisherige Beſi-

her ſeinen Willen, die Sache nunmehr für einen An-

dern in seiner Gewahrsam zu halten, rechtsgültig er-

klärt hat.

§. 72. Daher ist die Erklärung des bisherigen

Eigenthümers, daß er sich von seiner Sache nur den

Nießbrauch vorbehalte, zur Einräumung des Beſizes

an denjenigen , zu dessen Besten die Erklärung ge-

schieht, hinreichend..

§. 73. Miethet oder pachtet der bisherige Ei-

genthümer eines Grundstücks dasselbe von einem An-

dern, so vertritt dieser Vertrag zugleich die Stelle der

Einräumung des vollständigen Besizes.

tens, wenn
§. 74. Der, welchem

eine Sache körperlich
Was Rech

übergeben
worden, hat, in Ansehung

der aus dem Be- Mehrere

fiße entspringenden
Rechte, den Vorzug

vor dem, wel- den Besit

chem die Uebergabe
bloß durch Anweisung

oder durchhaben
.

Zeichen geschehen
ist.

S. 75. Streiten Mehrere, welche die Uebergabe

bloß durch Zeichen oder Anweisung erhalten haben,

über die Rechte des Besißes, so kann sich keiner dieser

Rechte gegen den Andern anmaßen.

§. 76. Vielmehr muß die Sache so lange in ge

richtlichen Beschlag genommen werden, bis das Recht

zum Besige entschieden ist. (Tit. 10. §. 18—25.)

§. 77.

erworben
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Erwer
§. 77. Rechte , welche mit dem Beſiße einer

bung des Sache verbunden sind, werden mit der Sache zu-
Besizes

von Rech gleich übergeben.

ten,

eines affirs

mativen

S. 78. Der Besiz anderer Rechte, die von dem

Besiße einer körperlichen Sache nicht abhängen, kann

nur durch die Ausübung derselben erlangt werden.

§. 79. Doch bedürfen Theile eines Rechts, wel

che aus seinem Begriffe von selbst folgen, keiner beson-

dern Besißergreifung.

§. 80. Wer eine Handlung, die ein Andrer als

Rechts, eine fortdauernde Schuldigkeit von ihm gefordert hat,

wirklich leistet, der seht denselben in den Besiß des

Rechts , die Wiederholung dieser Handlung von ihm

zu fordern. (Affirmatives Recht.)

eines nes

§. 81. Wer eine Handlung, welcher der Andere
gativen

Rechts, widersprechen konnte, ohue dessen Widerspruch unter

nimmt, der erlangt den Beſiß des Rechts von dem

Andern zu fordern, daß er diese Handlung ferner leide.

(Negatives Recht. )

§. 82. Soll jedoch durch dergleichen Handlung

der Besik eines negativen Rechts wirklich erlangt wer-

den, so muß aus der Erklärung des Handelnden, oder

aus den Umſtånden, die Meinung desselben, daß ihm

ein solches fortdauerndes Recht wirklich zustehe, deut-

lich erhellen.

§. 83. Soll die Befißergreifung eines solchen

negativen Rechts durch Widerspruch gehindert wer-

den, so muß dieser Widerspruch bey der Handlung

selbst gegen den Handelnden geäußert seyn.

S. 84. Ein nach gänzlich vollendeter Handlung

erfolgender Widerspruch kann den durch dieseHandlung

einmal erworbenen Besiß nicht wieder aufheben.

§. 85. Erfolgt jedoch der Widerspruch auf fri-

scher That, oder sogleich, als der, gegen welchen der

Besih des negativen Rechts erworben werden soll , die

Hand,
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Handlung erfahren hat, so wird dadurch die Beſiker.

greifung entkräftet.

S. 86. Den Besitz eines Untersagungs- eines un

rechts erwirbt derjenige, auf deſſen Verbot der Anderegungs-

von einer unternommenen Handlung absteht.

§. 87. Ist jedoch ein Untersagungsrecht Je-

manden durch eine ausdrückliche Willenserklärung

eingeräumt worden, so wird derselbe von dem Aus

genblicke an, wo diese Willenserklärung ihre Rechts-

gültigkeit erlangt hat, in dem Besige des Rechts

zu seyn geachtet.

tersas

rechts.

Erwer

eines

§. 88. Mitbesiker gemeinschaftlicher Sachen ung des

werden durch ihre Handlungen, Unterlassungen oderBesißes

Duldungen nur auf ihren Antheil verpflichtet. Rechts ge

§. 89. Ist die Sache, auf welche der Besitz ei-gen Meh

nes Rechts erworben werden soll, an sich untheilbar,rere.

oder sind die Mitbesiher derselben in ungetheiltem Be-

ſize, ſo kann einer von ihnen durch seine Handlungen

oder Duldungen dem Andern nichts vergeben.

S. 90. Durch Handlungen oder Leistungen ein-insønders

heit gegen

zelner Mitglieder einer Gemeine wird der Besiß desCorporas

Rechts, von der Gemeine etwas zu fordern (eines af tionen und

firmativen Rechts) nicht erworben.

§. 91. So weit die Einwilligung eines Theils der

Gemeine, ihrer Repräsentanten , Vorsteher oder Be

vollmächtigten, zur Verpflichtung der ganzen Gemeine

bey Verträgen hinreicht, so weit wird durch die Hands

lungen und Leistungen dieser Personen, auch der Bes

ſiß eines affirmativen Rechts gegen die Gemeine ers

langt.

S. 92. Der Besiß der Befugniß, einer Gemei-

ne die fernere Ausübung eines gemeinschaftlich aus.

geübten Rechts zu untersagen, wird gegen sie nur

in so weit erworben, als alle Mitglieder dem Ver-

bote Folge leisten.

§. 95.

Gemeinen.
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Fehler,

welche die

§. 93. Der Besih des Rechtes , etwas zu thun,

(eines negativen Rechts ) wird gegen eine Gemeine

nur alsdann erlangt, wenn keines ihrer Mitglieder der

Ausübung widersprochen hat.

S. 94. Ju beiden Fällen S. 92. 93. kann also

auch ein einzelnes Mitglied , wenn es gleich weder zu

den Repräsentanten noch Vorstehern, oder Beamten

gehört, durch seine entgegengesette Handlung , oder

durch seinen Widerspruch, die Befißergreifung gegen

die Gemeine hindern.

§. 95. Dagegen kann eine Gemeine, welche

nach ergangnem Verbote eine Handlung unterlassen,

oder der Handlung des Besißergreifenden nicht wider-

sprochen hat, den Mangel der Wissenschaft nicht vor-

ſchüßen , sobald das Verbot oder die Handlung zur

Kenntniß ihrer Repräsentanten oder Vorsteher ge

langt ist.

§. 96. Durch Handlungen unerlaubter Privat-

Besizers gewalt kann der Beſiß einer Sache niemals erlangt

greifung werden.

hindern.

Gewalt. §. 97. Eben so wenig können durch Gewalt er-

Betrug. zwungene, oder durch Betrug veranlaßte Handlungen

oder Duldungen den Besiß eines Rechts bewirken

Verheims

lichung.
§. 98. Auch durch heimlich unternommeneHands

lungen kann der Beſiß im rechtlichen Sinne weder ers

worben noch fortgesezt werden.

S. 99. Handlungen, welche dem Andern nur

durch seine eigene oder durch seiner Stellvertreter

Sorglosigkeit und Unachtsamkeit unbekannt geblieben,

find für heimlich unternommen nicht zu achten.

§. 100. Vielmehr muß die Absicht, die Hand-

lung zu verheimlichen, aus der ungewöhnlichen Zeit,

wo sie vorgenommen ; aus den Anstalten, welche, um

ſie der Kenntniß des Andern zu entziehen , getroffen

worden ; oder aus andern vorhergehenden, begleiten-

den oder nachfolgenden Umständen klar erhellen.

§. 101.
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§. 101. Die gegen die Absicht der Verheimli-

chung streitende Vermuthung ist bey solchen Hand-

lungen, welche bloß die Fortsehung des Besiges zur

Absicht haben, stärker, als bey solchen, wodurch der-

felbe zuerst erworben werden soll .

§. 102. Ist die Absicht der Verheimlichung klar,

so wird der Fehler der Befißergreifung nicht geho

ben, wenn gleich der Andere , der getroffenen Vor-

kehrungen ungeachtet, von der Handlung Wissens

schaft erlangt båtte.

S. 103. Dadurch allein, daß der Pächter eines

Gutes, auf eine nur an ihn ergangene Anforderung,

sich zu einer gewissen Leistung verstanden hat, wird

gegen den Eigenthümer der Besiß des Rechts , die

Wiederholung dieser Leistung zu fordern (eines af

firmativen Rechts) noch nicht erworben.

§. 104. hat aber der Eigenthümer die von dem

Pächter geschehene Leistung gewußt ; oder ist ihm

dieselbe nur durch sein eigenes grobes oder mäßiges

Versehen unbekannt geblieben : so hat der Andere

den Besiß des affirmativen Rechtes gegen den Eis

genthümer erlangt.

§. 105. So weit einem Pächter eine Befugniß,

über die Sache selbst zu verfügen, beigelegt ist ; so

weit kann durch seine Handlungen oder Leistungen

der Besiß eines affirmativen Rechtes gegen den Ei

genthümer erworben werden.

§. 106. Aus Handlungen, Leistungen, oder Precas

Duldungen, wodurch an sich eine Besizergreifung

bewirkt werden könnte, entsteht dennoch kein Beſiß-

recht, sobald erhellet, daß der Andere dieselben nicht

auf den Grund einer vorhergehenden Verpflichtung,

sondern nur aus Freundschaft und Gefälligkeit vors

genommen oder gestattet habe.

§. 107. Wer etwas thut, oder sich gefallen

läßt , was ihm nachtheilig ist, oder zur Einſchränă

Algem. Landr. 1. Band: R tung
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Anfang

kung seiner Rechte gereicht; der hat die Vermuthung

wider sich, daß bey einer solchen Handlung oder

Duldung die Meinung einer vorhergehenden Ver-

pflichtung zum Grunde liege.

S. 108. Doch kann diese allgemeine Vermu-

thung durch entgegenstehend
e, aus persönlichen Ver-

hältnissen oder andern Umständen des vorliegenden

Falls sich ergebende, besondere Vermuthungen wie-

der gehoben werden .

§. 109. Der Anfang des Besißes wird von der

des Ber ersten Handlung, wodurch derselbe ergriffen worden,

gerechnet.

fikes.

Sorts

ferungund

§. 110. Sind mehrere Handlungen zur Besiß-

ergreifung erforderlich, so bestimmt diejenige Hand-

lung, wodurch sie vollendet wird , den Anfang des

Besizes.

§. III. Die Gewahrsam einer Sache geht ver-

Verlust loren, sobald das physische Vermögen des Jnhabers,

der Ges durch sich oder durch Andere darüber zu verfügen,

und des aufhört.

wahrsam

Befizzes. §. 112. Aus dem Verluste der Gewahrſam folgt

noch nicht der Verlust des Besizes.

S. 113. Vielmehr wird der Besih so lange für

fortgefeht geachtet, als die geschehene Aufhebung

desselben nicht deutlich erhellet.

. 114. Durch eine Veränderung in den per-

sönlichen Eigenschaften des Besizers wird in der

Fortdauer des Besißes nichts geändert.

S. 115. Durch den Verlust der Fähigkeit, et-

was zu erwerben , geht der Besiß des vorhin schon

Erworbenen noch nicht verloren.

§. 116. Dagegen hört der Besiß auf, wenn

es, durch ein die Sache selbst und deren Substanz

betreffendes Ereigniß, dem Besißer unmöglich wird,

die verlorne Gewahrsam wieder zu erlangen.

§. 117.
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§. 117. Desgleichen alsdann, wenn der Besizer,

bey Aufgebung der Gewahrsam, durch Worte oder

Handlungen deutlich erklärt hat, daß er die Sache

verlassen wolle.

§. 118. Nur der, welcher über eine Sache

frey zu verfügen berechtigt ist, kann sich des Beſizes

derselben entschlagen.

§. 119. So lange eine Sache sich noch an einem

Orte befindet, von dessen Zugange der Besizer An-

dere auszuschließen berechtigt ist, kann dieselbe nicht

für verlassen angesehen werden.

§. 120. So lange die Merkmale, womit das

Eigenthum einer in Besitz genommenen Sache be-

zeichnet zu werden pflegt, an der Sache noch kenn-

bar vorhanden sind , kann nicht vermuthet werden,

daß der vorige Besizer dieselbe verlassen habe.

§. 121. Aber auch durch die Auslöschung des

Zeichens allein wird der Besizer des einmal ergrif-

fenen Besizes nicht entsegt.

§. 122. Wenn ein Anderer den Besiß einer aus

der Gewahrsam des vorigen Besizers gekommenen

Sache auf eine fehlerfreie Art (§.96-108 .) ers

griffen hat; so hört der vorige Besiß auf.

§. 123. So weit Jemand ſeinen Besiß einem

Andern überträgt, hat er ihn für sich selbst verloren.

§. 124. Durch Einräumung des unvollständi-

gen Besizes an einen Andern wird der vollständige

Besit des bisherigen Besizers fortgeseßt,

S. 125. Wer eine Sache für einen Andern inne

hat, oder unvollständig beſißt , kann diesen seines

Beſißes nur durch solche Handlungen entsehen, welche

die Eigenschaften einer neuen Besißergreifung an sich

haben. (§. 72.)

S. 126. Der Besiß des Rechts, von einem An insonders

dern etwas zu fordern, ( eines affirmatipen Rechts ) heit ben

geht verloren, wenn der bisher Verpflichtete die fer-

R 2 nere

Rechten.



148 Erster Theil. Siebenter Titel.

Wirkuns

gen des

nere Erfüllung der von ihm geforderten Pflicht ver-

weigert, und der Andere sich dabey beruhiget.

§. 127. Der Besik des Rechts, etwas zu thun

(eines negativen Rechts) hört auf, wenn der Andere

den Besit des entgegengeseßten Untersagungsrechts

erworben hat.

§. 198. Der Besiß eines Untersagungsrechts

geht verloren, wenn der Andere sich in den Beſiß

des entgegenstehenden negativen Rechts (des Rechts

etwas zu thun) geſeht hat.

§. 129. In so fern durch die Uebergabe von

Sachen zugleich Rechte an einen Andern übertragen

worden, (§. 77.) in so fern wird dadurch auch der

Besiß des vorigen Beſikers aufgegeben .

S. 130. Uebrigens wird der einmal erlangte

Befiß eines Rechts durch die unterlassene fernere

Ausübung desselben in der Regel noch nicht verlo-

ren. (Tit. 9. Abſchn. 9.) ´

"

§. 131. Der Besiß einer Sache oder eines

Rechts , welcher einem Andern nur auf eine gewisse

Zeit, oder unter einer auflösenden Bedingung ein-

geräumt worden , hört mit dem Ablaufe der Zeit,

oder mit dem Eintritte der Bedingung von selbst auf.

§. 132. Auch durch die fortgeseßte Gewahrsam

wird ein folcher Besiß nicht fortgeseßt.

§. 133. Soll die Fortsehung der Gewahrsam

diese Wirkung haben, so muß eine neue mit den

gefeßlichen Eigenschaften der Besißergreifung verse-

hene Handlung hinzukommen.

§. 134. Von dem Rechte zum Besize ist das

Befiges . Recht des Besißes selbst verschieden.

§. 135. Die Wirkungen des Rechts zum Be

fiße sind nach der Beschaffenheit des Titels, worauf

der Besiß beruhet, zu beſtimmen.

§. 136. Die Rechte des Besißes aber hången

von der Beschaffenheit des Besißes selbst ab.

§. 137.
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ten des

§. 137. Der bloße Inhaber hat diejenigen Rechte, Rechte

welche aus der Pflicht folgen, die Sache oder das undlich,

Recht zum Besten dessen, welchem der Besiz gebüh- Inhabers

ret, zu erhalten.

S. 138. Wer eine Sache, ohne es zu wissen,

in seiner Gewahrsam hat, überkommt erst, nachdem

er Wissenschaft davon erhalten hat, die Pflichten

eines Inhabers.

§. 139. Will er diese Pflicht nicht übernehmen,

so muß er die Sache dem rechtmäßigen Besißer zus

rückstellen, oder gerichtlich niederlegen.

§. 140. Er ist befügt und schuldig, den leßten

Besiger für den rechtmäßigen zu halten, so lange

ihm nicht das Gegentheil nachgewiesen wird.

§. 141. Gegen Gewalt muß jeder Inhaber

und Beſizer geſchüßt werden.

§. 142. Er ist berechtigt, Gewalt mit Gewalt

abzuwehren, wenn die Hülfe des Staats zu spät

kommen würde, einen unerseßlichen Verlust abzu.

wenden.

§. 143. Unter gleichen Umständen kann auch der,

welcher seiner Gewahrsam oder seines Besizes mit

Gewalt entsegt worden, sich der in den Geſeßen er-

laubten Selbsthülfe bedienen. (Einleitung §. 84. 85.)

§. 144. Den bloßen Inhaber kann der, in

dessen Namen derselbe besißt, der Gewahrsam aus

eigener Macht zu allen Zeiten entsegen.

§. 145. Doch darf auch ein solcher Besißer einer

unerlaubten Privatgewalt , wodurch die öffentliche

Ruhe und Sicherheit gestört, oder der Inhaber in

seinen anderweitigen Gerechtsamen beeinträchtigt wird,

sich nicht bedienen .

§. 146. Ist die Gewahrsam oder der

obigen Vorschriften zuwider, Jemanden mit

entnommen worden, so müssen ihm dieselben,

und Ber

fibers.

Von der

Wieders

Besik, herstel
lung des

Gewalt durch Ges

ohne walt oder
List heims

Rücklich
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øder bitt: Rücksicht auf ein besseres Recht dessen, der die Ge-

weife ent walt verübt hat, wieder gegeben werden.
nommenen

oder ge

fizes.

§. 147. Eben dieses findet Statt, wenn Je-

ftörtenBemand die Sache oder das Recht heimlich, durch List,

oder bittweise, von dem vorigen Besizer an sich

gebracht hat.

§. 148. Vorstehende Rechte (§. 146. 147. )

kommen demjenigen, welcher solchergestalt seines Be-

ſißes zur Ungebühr entseßt worden, nicht nur gegen

den Entseßenden und seine Theilnehmer, sondern

auch gegen deren Erben zu. (Tit. 6. §. 28. fqq.)

S. 149. Auch gehen diese Rechte auf die Er-

ben des Entsetten über.

§. 150. Alle Rechte, welche demjenigen beige-

legt sind , der feines Besizes durch Gewalt, heim-

lich, oder mit List entsegt worden, kommen auch

dem zu, weicher in seinem Besize solchergestalt zur

Ungebühr gestört wird.

§. 151. Der Richter muß den Gestörten durch

Androhung verhältnißmäßiger Strafen gegen den

Störer , und nöthigenfalls durch deren wirkliche

Vollstreckung , gegen fernere Beeinträchtigungen

ſchüßen.

§. 152. Hat der Störer dem richterlichen Be-

fehle schon einmal entgegen gehandelt, so kann er

überdies zur Sicherheitsbestellung für künftige Be-

unruhigungen angehalten werden.

S. 153. Ein Gleiches findet Statt, wenn wahr-

ſcheinliche Gründe zur Besorgniß vorhanden sind,

daß der Störer dem Andern für einen aus fernern

Beunruhigungen erwachsenden Schaden nicht sofort

vollständige Genugthuung werde leisten können.

S. 154. Von vorstehenden Befugnissen (S. 146

bis 153.) kann nur derjenige Gebrauch machen, wels

cher nachzuweisen vermag, daß er sich unmittelbar

vor
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vor der erfolgten Entsehung oder Störung im rus

higen Besite befunden habe.

Rechtens
S. 155, Ist der lehte ruhige Besihstand zwei- Was

felhaft, so hångt die Verfügung : wie es mit der sey,wenn

Streitigen Sache bis zur näheren Erörterung der ge- der Befits

genseitigen Rechte zum Besiße gehalten werden solle,

von richterlichem Ermessen ab.

S. 156. Bey der diesfälligen Bestimmung muß

der Richter auf die allgemeinen Grundsäße von der

Collision der Rechte Rücksicht nehmen. ( Einleit.

§. 102. fqq.)

S. 157. Sind die Umstände so beschaffen, daß

aus dem einstweiligen Besiße des Einen dem Andern

gar kein Schaden entſtehen würde, so muß vorzüg-

lich dieser im Besig bis zum Austrage der Sache

gelassen werden.

S. 158. Außerdem muß der Richter darauf ses

hen: welcher von den streitenden Theilen dem An-

dern auf den Fall, wenn derselbe für den rechtmå-

ßigen Besiher erklärt würde, für den aus der Vor-

enthaltung des Besißes entstandenen Schaden gerecht

zu werden am besten im Stande sey.

§. 159. Ist für den obsiegenden Theil ein un-

erseßlicher Schade zu besorgen, wenn der Andere,

bis zur endlichen Entscheidung, die Rechte des Be-

ſizes ausüben sollte, so muß die Sache in gericht.

liche Verwahrung genommen werden.

§. 160. Ein Gleiches kann alsdann geschehen,

wenn der Richter findet, daß aus der einstweiligen

Einräumung des Besißes an Einen Theil Gewaltthå

tigkeiten, welche die öffentliche Ruhe und Sicherheit

in Gefahr sehen, entstehen dürften.

S. 161. Gegen den, welcher den Besiß einer

Sache oder eines Rechts weder durch Gewalt, noch

heimlich, mit List, oder bloß bittweise überkommen

hat, kann der vorige Besiger auf Wiederherstellung

des

ftreitig ist,
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Berhält

des Beſißes nur in fo fern klagen, als er ein besse=

res Recht zum Besige nachzuweisen hat.

§ . 162. Der blöße Inhaber kann die seiner Ge-

niffe wis wahrsam entkommene Sache nur von demjenigen,

Inhaber der sie ohne allen Rechtsgrund im Besihe hat, zu-

und dem,
rückfordern

.

schen dem

welcherein

Rechtzum §. 163. Sein Recht aber ist schwächer , als

Befige das Recht eines Jeden, der eine Befugniß zum Be-

fige nachweisen kann.

hat,

§. 164. Dem lehten Besizer, von welchem er

die Sache in seine Gewahrsam erhalten hat, ist er

dieselbe auf deffen jedesmaliges Erfordern zurückzu-

geben befugt und schuldig.

§. 165. Wird die Sache bey ihm von einem

Andern in Anspruch genommen, so muß er den, von

welchem er die Sache überkommen hat, benennen,

und den Ansprechenden an diesen verweisen.

§. 166. Unterläßt er dieses, so macht er sich

sowohl gegen den Ansprechenden, als gegen den, von

welchem er die Sache in seine Gewahrſam erhalten

hat, verantwortlich.

5. 167. Weiß der Inhaber nicht, von wem die

Gewahrsam der Sache auf ihn übergegangen sey, so

muß er die Sache demjenigen , der sich gegen ihn

als den lehten Besißer ausweisen kann, verabfolgen.

§. 168. Findet en die Legitimation zweifelhaft,

so muß er, bey erfolgendem Anspruche , die Sache

zur gerichtlichen Verwahrung und Ausmittelung des

legten rechtmäßigen Befihers abliefern .

¡wischen §. 169. Der unvollständige Beſißer ist, so lange

dem voll sein Befihrecht dauert, keinem Andern, selbst nicht
ftändigen

und uns dem vollständigen Besizer oder dem Eigenthümer,

vollfändis zu weichen schuldig.
gen Bez

fizer, §. 170. In eben der Maaße ist er auch auf

Wiederherstellung seines Besißes gegen Jeden anzu.

tragen berechtigt.

§. 171.
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§. 171. So weit aber derjenige, von welchem

sein Besisrecht herrührt, ihm selbiges zu verleihen

nicht befugt war, muß er dem weichen, der gegen

diesen ein besseres Recht ausgeführt hat.

S. 172. Wenn das Recht desjenigen , welcher

ihm sein Besißrecht
verliehen hat, erloschen ist , so

muß der unvollständige
Beſißer dem weichen, auf

welchen das Eigenthum
oder vollständige

Beſikrecht

übergegangen
ist.

§. 173. Doch kann Niemand, der einem An-

dern ein unvollständiges Besißrecht eingeräumt hat,

zum Nachtheile desselben sein eigenes Recht einem

Dritten übertragen.

§. 174. Auch der unvollständige Beſiker muß,

wenn nicht sein Besizrecht, sondern die Sache selbst

bey ihm in Anspruch genommen wird , wegen Bes

nennung desjenigen, von welchem er sein Besißrecht

erhalten hat, die Vorschrift §. 165. beobachten.

S. 175. Der vollständige Beſiker ist nur dem zwischen

wahren Eigenthümer zu weichen schuldig.

dem volls

ständigen

§. 176. Gegen jeden Andern hat er alle Rechte Besitzer

des Eigenthümers. (Tit. 15.)

und Ei

genthus

niffe des

§. 177. Alles Vorstehende (§. 169–176.) gilt mer.

nur auf den Fall, wenn der Besik redlich iſt. Verhält,

§. 178. Der unredliche Besizer muß immer redlichen

dem redlichen weichen.

und uns

redlichen

§. 179. Jeder Besizer hat in der Regel die Befigers.

Vermuthung der Rechtmäßigkeit und Redlichkeit seis

nes Besizes für sich.

S. 180. Er ist also , wenn er deshalb in An-

spruch genommen wird, den Titel feines Besißes an

zugeben und nachzuweisen nicht schuldig.

§. 181. Die Vermuthung , daß Personen und

Eigenthum frey find , überwiegt jedoch die Vermus

thung für die Rechtmäßigkeit des Besizes.

S. 182.
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Insonders

§. 182. Wenn also auch Jemand in dem Be-

fiße, die Freiheit oder das Eigenthum eines Andern

einzuschränken, sich befindet, so muß er dennoch sein

Recht zu diesem Besize angeben und nachweisen.

S. 183. Von dieser Regel findet aber eine Aus-

nahme Statt, in so fern besondere Geſeße dergleichen

Einschränkungen gegen Personen eines gewissen Stan-

des ausdrücklich begründen. (Th. 2. Tit. 7. Abschn . 3.)

S. 184. Weiset Jemand nach, daß ihm der

Besiß einer Sache durch Gewalt, List , oder Be-

trug entnommen worden, so ist der gegenwärtige Be-

ſißer den Titel, aus welchem er besiht, anzugeben

verbunden.

§. 185. Dem Richter muß die Angabe des

Befihtitels in allen Fållen, wo er selbige zur Auf-

klärung streitiger Thatsachen nöthig findet, ohne Rück-

halt geschehen.

§. 186. Wer in den Fällen des §. 184. 185 .

die Angabe seines Beſißtitels beharrlich verweigert,

ist für einen unredlichen Besißer zu achten.

S. 187. Dagegen wird durch diese Verpflichtung

zur Angabe des Besißtitels, die für die Rechtmäßig-

keit des Besißes selbst streitende Vermuthung noch

nicht aufgehoben.

heit ben S. 188. Der redliche Besißer muß dem wahren

Räumung Eigenthümer die Sache in dem Stande, in welchem
des Ber sie sich wirklich befindet, zurückgeben,

sizes.

nem voll:

1) von ei §. 189. Alle während des redlichen Besißes

ktändigen gezogene Nuhungen und genossenen Früchte sind und

redlichen bleiben das Eigenthum eines solchen Besizers.

a) in An

Besizer, S. 190. Er darf den Werth davon dem Eigen-

fehungder thümer nicht erstatten ; selbst wenn er dadurch im

NugungenBefihe eines Vortheils sich noch wirklich befindet.

Früchte, §. 191. Hat er aber Nuhungen, die in Zukunft

und

erst fällig sind, zum voraus erhoben, so muß er die-

felben in so weit, als ihr Verfalltag erst nach dem

Ende



Von Gewahrsam und Besih. 155

Ende der Redlichkeit seines Besißes eintritt , dem

Eigenthümer herausgeben.

S. 192. Bey Capitalien und andern nußbaren

Rechten werden die etwa noch rückständigen Zinsen

und Nußungen nach dem Zeitpunkte , wo der red-

liche Besih aufgehört hat, zwischen dem Eigenthü-

mer und Besizer getheilt.

S. 193. Ben beweglichen nußbaren Sachen ges

hören dem Besizer alle Früchte , die während der

Redlichkeit seines Besizes von der Substanz abges

sondert worden.

S. 194. Insonderheit gehört ihm das junge

Vieh, sobald selbiges von dem Leibe der Mutter gei

trennt ist.

derheit

bey nuks

§. 195. Bey Landgütern , Häusern und andern b) inson

nußbaren Grundstücken behält der redliche Besizer

alle und jede Früchte und Nuhungen vorhergehen baren

der Wirthschaftsjahre, ohne Unterschied, ob dieselben Grunds

schon verzehrt, veräußert , oder noch wirklich vor-

handen sind.

9, 196. Dagegen muß er aber auch alle aus

dieſen Jahren etwa noch rückständigen Lasten und

Ausgaben, welche von den Früchten zu tragen ſind,

berichtigen.

§. 197. Die Nuhungen des leßten Jahres wer-

den zwischen dem Beſizer und Eigenthümer getheilt.

S. 198. Unter dem lehten Jahre wird dasjenige

verstanden , in welchem der Besih, redlich zu seyn,

aufgehört hat.

S. 199. Das Wirthschaftsjahr wird ben solchen.

Grundstücken vom Ersten Julius an gerechnet.

§. 200. Die Theilung der Nuhungen geschieht

nach der Zeit, während welcher der Beſiß in dieſem

Jahre redlich oder unredlich geweſen iſt.

§. 201. Was zu den Früchten vorhergehender

und des lehten Wirthschaftsjahres gehöre ; und wie

in

ftücken,
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c) derVers

gen.

in Ansehung dieses lehten Jahres die Berechnung

und Auseinandersehung zwischen dem Besißer und

Eigenthümer anzulegen sey, ist nach den in der Lehre

vom Nießbrauch vorgeschriebenen Grundsäßen zu bes

stimmen. (Tit. 21. Abschn. 1.)

§. 202. Dem Eigenthümer steht es fren, auch

die Nuhung des lehten Jahres dem Besizer allein

zu überlassen , und dadurch alle Beiträge zu den

Wirthschaftskosten, ingleichen zu andern Lasten und

Ausgaben, welche von den Früchten getragen wer-

den müssen, abzulehnen.

§. 203. Dagegen darf aber auch der Besißer

die schon gewonnenen Früchte früherer Jahre, so

weit dieselben zur Fortsehung der Wirthschaft des

leßten Jahres erforderlich gewesen, zu seinem Vor-

theile niemals in Rechnung bringen.

§. 204. Hat der redliche Besiker die Sache

befferuns verbessert, so muß der Eigenthümer die darauf ver

wendeten Kosten erstatten, wenn die Verbesserungen

noch wirklich vorhanden sind, und verhältnißmäßigen

Nußen gewähren.

§. 205. Auch wenn der Nußen noch nicht wirk

lich vorhanden, aber doch, nach dem natürlichen

und gewöhnlichen Laufe der Dinge, in der Folge

mit Sicherheit zu erwarten ist, kann der Besißer

die Verbesserungskosten fordern.

§. 205. Besteht die Verbesserung in einer Er-

höhung des Nuhungsertrages, so können die Melio-

rationskosten nur so weit gefordert werden , als sie

den nach diesem erhöheten Ertrage landüblich zu be-

stimmenden Capitalswerth der Verbesserung nicht

übersteigen.

§. 207. Ist aber nicht der Ertrag vermehrt,

fondern nur der Kaufswerth der Substanz erhöhet

worden, so muß der gemeine Werch der Substanz

im Ganzen genommen, ſo wie derselbe vor der Ver-

bef-
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besserung beschaffen gewesen, und zur Zeit der Ab-

tretung wirklich beschaffen ist, ausgemittelt werden.

208. Nur in so weit, als die Verbesserungs-

kosten die dadurch bewirkte Erhöhung des Werthes

der Substanz nicht übersteigen, kann der Besizer

den Ersaß derselben fordern.

§. 209. Als Meliorationskosten dürfen in allen

Fållen nur baare Auslagen und solche Naturalprå-

stationen, die nicht aus der Sache selbst genommen

worden, in Anschlag gebracht werden.

§. 210. Gewährt die mit der Sache vorgenom

mene Veränderung keinen eigentlichen Nußen, son-

dern nur ein Vergnügen, welches den Kaufswerth

nicht erhöht, und will der Eigenthümer dafür keine

Vergütung leisten ; so kann der Besißer das vor-

handene bloß zurücknehmen.

S. 211. Aber auch diese Befugniß findet nur in

so fern Statt, als bey der Zurücknahme die Sache

in den Stand, worin sie sich vor der Veränderung

befand, wieder geseht wird.

haltunge

S. 212. Ausgaben , welche zur Erhaltung der der Er

Substanz nothwendig waren, und mit dem Beſiße kosten.

der Sache in unzertrennlicher Verbindung standen,

muß der Eigenthümer, so weit dadurch sein Vor-

theil befördert ist, dem Besißer vergüten.

S. 213. Bestehen dergleichen Ausgaben nicht

in baarem Gelde, ſondern in Naturalien, ſo müſſen

lektere nach dem Werthe zur Zeit der Verwendung

erfekt werden.

§. 214. Doch darf der Besißer dem Eigenthü

mer Naturalien oder Dienste, die aus der Sache

øder dem Gute selbst, zur Erhaltung der Sub

flanz, genommen und verwendet worden , niemals

anrechnen.

§. 215. Sind bey einem Inbegriffe von Sa

chen oder Rechten, Kosten zur Erhaltung einer ein-

zel.
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e) derLas

sten,

terioration

nen,

zelnen darunter begriffenen Sache oder eines Zube-

hörs verwendet, und die Sache oder das Pertinenz-

stück ist dennoch nicht erhalten worden, so kann der

Befiher dafür keinen Ersatz fordern.

§. 216. So weit die Erhaltungskosten aus

den Nuhungen des Jahres , in welchem sie vorge-

fallen sind, haben genommen werden können, so

weit ist der Eigenthümer zu keinem Erſaße ver-

pflichtet.

S. 217. Sind dergleichen Ausgaben zu gewis

fen, auf Abwendung fünftiger Gefahren von der

Substanz abzielenden, nüßlichen Veranstaltungen ge-

macht worden, so findet der Ersah nur in so fern

Statt, als diese Veranstaltungen noch wirklich vor-

handen sind.

S. 218. Alle von der Sache zu entrichtenden

gewöhnlichen Laſten und Abgaben muß der Besißer

von der ganzen Zeit, wo ihm der Genuß der Früchte

gebührt, übertragen.

f) der Des §. 219. Für die Verschlimmerungen der Sache,

die sich während seiner Besitzzeit ereignet haben,

darf der redliche Besizer nur in so fern haften, als

sie durch sein grobes Versehen entstanden sind.

g) derAusz §. 220. Die zur Auslieferung oder Uebergabe

lieferungs der Sache nothwendigen Kosten muß der Eigenthü-
kosten.

a) Von'eis

nem volls

mer tragen.

§. 221. Die Rechte des redlichen Besizers, we-

gen des für die Sache gezahlten Kaufwerthes , fo

wie die Rechte des Eigenthümers gegen den gewe-

ſenen Besizer, welcher die Sache veräußert hat, sind

gehörigen Orts beſtimmt. (Tit. 15.)

S222. Wenn kein früherer Zeitpunkt der

ftändigen Unredlichkeit des Besißes ausgemittelt werden kann,

aber uns so wird der Tag der dem Besißer durch die Gerichte

redlichen

Besiser. geschehenen Behändigung der Klage dafür ange.

nommen.

§. 223.
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§. 223. Der unredliche Besißer muß die Sache

mit allen vorhandenen Früchten und Nußungen zu

rückgeben, und diejenigen, welche er während seines

unredlichen Besißes genossen hat, vergüten.

F. 224. Es macht dabey keinen Unterschied :

ob die Früchte noch in ihrer ursprünglichen Form

vorhanden sind , oder nicht; und ob der unredliche

Besißer die genossenen Früchte selbst verzehrt, oder

an Andere überlassen hat.

S. 225. Für die selbst verzehrten oder sonst

veräußerten Früchte muß der unredliche Besißer den

mittlern Preis der nächsten Marktstadt, welchen

Früchte dieser Art zur Zeit der Verzehrung oder

sonstigen Veräußerung gehabt haben, ersehen.

S. 226. Die verkauften Früchte muß er nach

den dafür erhaltenen Preisen vergüten.

.
S. 227. Doch kann auch bey diesen der Eigen

thümer, statt des erhaltenen, den zur Zeit des Ver-

kaufs gestandenen mittlern Marktpreis fordern .

S. 228. Ben Früchten, welche gewöhnlich nicht

zu Markte gebracht werden, müssen Sachverständige

den damaligen Werth_beſtimmen.

§. 229. Wer es weiß, daß die Sache, die er

als seine eigene besißt, einem Andern zugehöre, der

muß auch diejenigen Früchte und Nuhungen, welche

der rechtmäßige Eigenthümer wirthschaftlich hätte

genießen können, demselben vergüten.

S. 230. Unter der wirthschaftlichen Benuhung

eines Gutes wird die in jeder Provinz und Gegend

gewöhnliche Art des Wirthschaftsbetriebes verstanden.

§. 231. Die an die Stelle der Früchte tre

tende Geldfumme muß der unredliche Beſißer ven

dem Tage an, wo die Vestsehung derselben rechts-

kräftig geworden ist, landüblich verzinsen..

§. 232. Ist die herauszugebende Sache ein Cas

pital, so muß der unredliche Besizer davon Zinsen

nach
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nach dem höchsten gesehmäßig erlaubten ; der bloße

unrechtfertige Besiher aber nach dem landüblichen

Sahe, durch die ganze Zeit seines Besizes , statt

der Nuhung entrichten.

S. 233. Die Gewinnungskosten der Früchte

kann der unredliche, so wie der unrechtfertige Be-

fizer von den Früchten nur in so fern abziehen, als

dieselben nach der in jeder Provinz und Gegend ge=

wöhnlichen Art des Betriebes wirthschaftlich ver-

wendet worden.

§. 234. Kann er über diese Gewinnungskosten

keine zur Zeit der Verwendung ordentlich geführte

Rechnung vorlegen, so kann er nicht mehr fordern,

als nach dem Gutachten der Sachverständigen zur

Nothdurft erforderlich gewesen.

§. 235. Die von der Sache entrichteten Lasten

und Abgaben, die der Eigenthümer selbst håtte erle

gen müssen, muß sich dieser auf die zu erstattenden

Früchte in Abzug bringen lassen.

§. 236. Die zur Erhaltung oder Wiederher

stellung der Substanz nothwendig geweſenen Kosten

müſſen dem unredlichen Besizer, so wie dem redlis

chen, vergütet werden.

S. 237. Doch kann er auf den Ersaß solcher

Kosten in so fern keinen Anspruch machen, als der

Verfall der Sache , oder die ihr bevorstehende Ge-

fahr, durch sein eigenes, auch nur geringes, Verse-

hen veranlaßt worden.

S. 238. Offenbare Verbesserungen kann er un

ter der S. 211. enthaltenen Bestimmung, bloß weg-

nehmen, wenn der Eigenthümer ihm keine billige

Vergütung dafür will angedeihen lassen.

§. 239. Wer nicht unredlicher, sondern nur

unrechtfertiger Befiher iſt, (§. 14.) dem müſſen die

Kosten einer solchen Verbesserung, die nicht wegges

nommen werden kann, so weit erseht werden , als

soust
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sonst der Eigenthümer sich offenbar mit seinem Scha-

den bereichern würde.

§. 240. Ist die Sache während des unredlis

chen Besizes verschlimmert worden, so muß der

unrechtfertige Beſißer jedes måßige ; der eigentlich

unredliche hingegen selbst das geringste Versehen

vertreten.

§. 241. Auch den Zufall muß der eigentlich

unredliche Befiher tragen, wenn nicht ausgemit-

telt werden kann, daß der Zufall die Sache im

Besize des Eigenthümers ebenfalls würde getroffen

haben.

S. 242. Wer mittelst einer durch Strafgesehe

verbotenen Handlung zum Besiß einer Sache gelangt

ist, kann sich gegen den Ersaß der Verschlimmerungen

durch den Einwand , daß dieselben bloß zufällig ent-

standen wären, niemals schüßen.

S. 243. Auch die zur Auslieferung oder Ueber-

gabe der Sache erforderlichen Kosten muß jeder un-

redliche Besizer tragen.

S. 244. Ueberhaupt muß der unredliche Besizer

dem Eigenthümer oder rechtmäßigen Besizer alles er-

ſehen, was derselbe durch die Vorenthaltung des Be-

sizes erweislich verloren hat.

unvollstån

§. 245. Der unvollständige Besizer muß zwarvon einem

den Befih räumen, sobald der vollständige Besizer, enter

von welchem er ſein Recht herleitet, deſſelben verlustigsiger.

erklärt wird ;

S. 246. Hat er aber redlich besessen, so wird er

aus der Zeit seines Besißes dem Eigenthümer nicht

weiter verantwortlich, als er es dem vollständigen Bez

ſißer håtte seyn müssen, wenn dieser wirklich Eigen-

thümer gewesen wåre.

S. 247. Auch bey derRäumung des Besißes darf

er dem Eigenthümer nur das leisten , wozu er dem

Algem Landr. I. Band, L
voll.
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vollständigen Besißer verpflichtet seyn würde, wenn

er den Besiß an diesen råumez müßte.

§. 248. Hat er aber unredlich besessen , so

haftet er demEigenhümer für allen Schaden, Früch

te, Nußungen und Kosten, gleich einem unredlichen

vollständigen Beſiker.

S. 249. Doch kann der Eigenthümer auch von

einem solchen unvollständigen Besißer nur diejenigen

Erstattungen fordern , die er von dem vollſtändigen

nicht erhalten kann.

§. 250. So weit der an sich redliche unvoll-

ständige Besißer Veränderungen gemacht hat, wozu

ihn sein Titel nicht berechtigte, ist derselbe, im Ver.

hältniß gegen den Eigenthümer, einem unrechtferti-

gen Besizer gleich zu achten.

Achter Titel.

Vom Eigenthume.

§. I.

Begriff. Eigenthümer heißt derjenige , welcher befugt ist,

•

Gegen's

stand des

thums.

über die Substanz einer Sache, oder eines Rechtes,

mit Ausschließung Anderer, aus eigener Macht, durch

sich selbst, oder einen Dritten, zu verfügen.

§. 2. Alles , was einen ausschließenden Nußen

Eigens gewähren kann, ist ein Gegenstand des Eigenthums.

§. 3. Sachen, von deren Benußung, ihrer Na-

tur nach, Niemand ausgeschlossen werden kann, kön.

nen kein Eigenthum einzelner Personen werden.

§. 4. Ein Gleiches gilt von Sachen, welche

durch die Geseße des Staats vom gemeinen Ver-

kehr ausgenommen ſind.

$.5.
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S. 5. Daß eine Sache, die an sich ein Ges

genstand des Eigenthums seyn kann, vom gemeinen

Privatverkehr ausgenommen sey , wird nicht ver

muthet.

§. 6. Ein Jeder , den die Gefeße nicht beson welche Eis
Personen,

ders ausschließen, kann durch sich selbst oder durchgenthum

Andere Eigenthum erwerben.

§. 7. Aus der eintretenden Unfähigkeit zur Er-

werbung von Sachen gewisser Art, folgt noch nicht

die Unfähigkeit zur Fortsehung des Eigenthums von

vorhin schon erworbenen Sachen derselben Art.

S. 8. Wird aber zur Ausübung gewisser mit

dem Eigenthume einer Sache verbundenen Rechte,

zugleich eine persönliche Eigenschaft erfordert, so

ruht die Ausübung dieser Rechte, so bald und so

lange dem dermaligen Eigenthümer die persönliche

Eigenschaft ermangelt.

erwerben

Eönnen.

unter dem
§. 9. Zum vollen Eigenthume gehört dasRechtVon den

die Sache zu besißen , zu gebrauchen, und sich der Eigenthus

ſelben zu begeben.
me begrifs

fenen

S. 10. Das Recht, über die Substanz derRechten.

Sache zu verfügen, wird Proprietåt genannt.

S. 11. Das Recht, eine Sache zu seinem Vor-

theile zu gebrauchen, heißt das Nußungsrecht.

§. 12. Das zum Eigenthume gehörige Nu-

kungsrecht erstreckt sich auf alle Vortheile , welche

die Sache gewähren kann.

§. 13. Der Eigenthümer iſt von dem Gebrau-

che seiner Sache, so weit es die Gefeße nicht aus-

drücklich verordnen , Niemanden Rechenschaft zu ge-

ben schuldig.

lungen des
S. 14. Wenn das volle Eigenthum über eineEinthei

Sache mehreren Personen zukommt, so ist ein ge- Eigens

meinschaftliches Eigenthum vorhanden.

2 $.15.

thums.
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S. 15. Die Personen , welche ein solches ge

meinschaftliches Eigenthum haben, werden Mitei-

genthümer der Sache genannt.

§ . 16. Das Eigenthum einer Sache ist ge-

theilt, wenn die darunter begriffenen verschiedenen

Rechte, verschiedenen Personen zukommen.

S. 17. In so fern mehrere Personen an ei

nem dieser Rechte Theil nehmen , ist das Recht,

nicht aber die Sache selbst, ihr gemeinschaftliches

Eigenthum.

§. 18. Wenn es auf Verfügungen über das

volle Eigenthum der Sache ankommt, so werden

die mehreren Miteigenthümer eines jeden einzelnen

Darunter begriffenen Rechtes nur als Eine Person

betrachtet.

§. 19. Wer nur die Proprietåt . der Sache,

ohne das Nugungsrecht hat, wird Eigner genannt.

§. 20. Wer Miteigner der Proprietåt ist, und

zugleich das Nuhungsrecht hat, dem wird ein nuk-

bares Eigenthum der Sache beigelegt.

§. 21. Das Eigenthum heißt eingeschränkt,

wenn dem Eigenthümer nur gewisse Arten der Aus:

übung der darunter begriffenen Rechte versagt sind.

Grundsätze S. 22. Daß das Eigenthum einer Sache, und.

von dem die Rechte , welche aus der Natur des Eigenthums

getheilten

und einge fließen, getheilt sind, wird nicht vermuthet.

schränkten

Eigens §. 23. Wer ein volles Eigenthum der Sache

thume. hat, für den streitet die Vermuthung , daß dasselbe

uneingeschränkt sey.

S. 24. Auch bey dem getheilten Eigenthume

werden Einschränkungen des einem jeden Theilneh

mer zukommenden Rechts nur in so fern vermu

thet, als sie aus der Natur des dem andern Theil-

nehmer beywohnenden Rechts von selbst folgen.

§. 25.
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§. 25. Einschränkungen des Eigenthums müssen

also durch Natur, Gesehe, oder Willenserklärungen

bestimmt seyn.

§. 26. Jeder Gebrauch des Eigenthums ist das

her erlaubt und rechtmäßig, durch welchen weder

wohlerworbene Rechte eines Andern gefrånkt, noch die

in den Gesehen des Staats vorgeschriebenen Schran-

Fen überschritten werden.

§. 27. Niemand darf sein Eigenthum zur Krån-

kung oder Beschädigung Anderer mißbrauchen.

§. 28. Mißbrauch heißt ein solcher Gebrauch

des Eigenthums, welcher vermöge seiner Natur nur

Die Krankung eines Andern zur Absicht haben kann.

§. 29. Der Staat kann das Privateigenthum

feiner Bürger nur alsdann einſchränken , wenn da-

durch ein erheblicher Schade von Ändern oder von dem

Staate selbst abgewendet, oder ihnen ein beträchtli

cher Vortheil verschafft werden, beides aber ohne al-

len Nachtheil des Eigenthümers geschehen kann.

§. 30. Ferner alsdann, wenn der abzuwendende

Schade, oder der zu verschaffende Vortheil des Staats

selbst , oder anderer Bürger desselben, den aus der

Einschränkung für den Eigenthümer entstehenden

Nachtheil beträchtlich überwiegt.

§. 31. Doch muß in diesem lehtern Falle der.

Staat zugleich dafür sorgen, daß der einzuschränkende

Eigenthümer für den dadurch erleidenden Verlust voll

ständig schadlos gehalten werde.

§. 32. In allen Fällen aber können Einschrån-

kungen des Eigenthums , welche nicht aus besondern

wohl erworbenen Rechten eines Andern entspringen,

nur durch Geseke begründet werden.

Gefeßliche

Einschrän

zumBesten

S. 33. So weit die Erhaltung einer Sachekungen

auf die Erhaltung und Beförderung des gemeinendes gemeis

Wohls erheblichen Einfluß hat, so weit ist dernen We

Staat
fens

.
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Ben Ges

bäuden.

Staat deren Zerstörung oder Vernichtung zu untersa=

gen berechtigt.

S. 34. So weit die Benußung einer Sache zur

Erhaltung des gemeinen Wohls erforderlich ist, kann

der Staat dieſe Benußung befehlen , und die Unter-

lassung derselben durch Strafgefeße ahnden.

§. 35. Statuen und Denkmåler, die auf öffent-

Pflichten lichen Pläßen errichtet worden, darfNiemand, wer er

des Eigensauch sey, beschädigen, oder ohne obrigkeitliche Erlaub

wegen de niß wegnehmen oder einreißen.

thümers

ren inters

haltung

§. 36. Noch weniger dürfen , ohne dergleichen

und Wies Erlaubniß, Gebäude in den Städten, die an Stra

derhers Ben oder öffentliche Plähe stoßen, zerstöret oder ver-

stellung. nichtet werden.

§. 37. Dergleichen Gebäude muß der Eigen-

thümer, so weit es zur Erhaltung der Substanz und

Verhütung alles Schadens und Nachtheils für das

Publikum nothwendig ist, in baulichem Stande un-

terhalten.

§. 38. Vernachläßigt er diese Pflicht dergestalt,

daß der Einsturz des ganzen Gebäudes, oder eine Ge-

fahr für das Publikum zu besorgen ist, so muß die

Obrigkeit ihn zur Veranstaltung der nothwendigen

Reparatur, innerhalb einer nach den Umſtånden zu be-

stimmenden billigen Frist, allenfalls durch Zwangs-

mittel anhalten.

§. 39. Sind diese fruchtlos, so ist die Obrigkeit

den nothwendigen Bau auf feine Kosten zu veranstal

ten berechtigt.

S. 40. Kann oder will er die Kosten nicht herbei-

schaffen, so kann die Obrigkeit dergleichen Gebäude

zum öffentlichen Verkaufe ausbieten.

§. 41 . Dem Käufer eines solchen Gebäudes

muß allemal die Wiederherstellung desselben zur Bedin

gung gemacht werden.

§. 42.
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S. 42. Das außerdem erlegte Kaufgeld kommt

dem bisherigen Eigenthümer oder dessen Gläubigern

zu gute.

§. 43. Doch muß davon dasjenige , was die

Obrigkeit etwa schon auf einstweilige Veranſtaltungen

zur Abwendung dringender Gefahr hat verwenden

müſſen, zuvor abgezogen werden.

S. 44. Findet sich kein Käufer , so müssen die

auf dem Grundstücke versicherten Gläubiger über die

Mittel zur Erhaltung und Wiederherstellung des Ges

bäudes vernommen werden.

§. 45. Können diese sich darüber nicht vereini

gen, so muß das Gebäude demjenigen unter ihnen,

welcher, außer der Wiederherstellung desselben, die

vortheilhaftesten Bedingungen für seine Mitgläubi-

ger und den Eigenthümer anbietet, zugeschrieben

werden.

S. 46. Will auch kein Gläubiger das Gebäude

als Meistbietender erstehen, so ist der erste unter ihnen

den Zuschlag, gegen die bloße Uebernahme der Wies

derherstellung, zu verlangen berechtigt.

§. 47.
Will dieser von seinem

Rechte
keinen

Gebrauch
machen

, so geht dasselbe
auf die folgenden

,

immer
nach Ordnung

der Prioritåt
, über.

S. 48. Will keiner von den Gläubigern die

Wiederherstellung des Gebäudes übernehmen , so

muß dasselbe der Kämmerey des Orts zugeschlagen

werden.

S. 49. Der Magistrat ist alsdann berechtigt,

dergleichen Gebäude einem . Jeden , unter der Beding

gung des zu vollführenden Baues, als sein freies Ei-

genthum zu überlassen.

§. 50. So lange jedoch der wirkliche Zuschlag

an einen solchen Dritten Uebernehmer noch nicht er-

folgt ist, behält der bisherige Eigenthümer , so wie

jeder
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jeder Gläubiger desselben, das Recht, sich annoch zur

Ausführung des Baues zu melden.

§. 51. Doch müssen in einem solchen Falle, der

Eigenthümer, oder der Gläubiger, welche dem Zu-

ſchlage an einen Dritten widersprechen wollen, der

Obrigkeit, wegen wirklicher Vollführung des Baues,

genugsame Sicherheit sofort nachweisen.

§. 52. Unter übrigens gleichen Umſtånden hat

der Eigenthümer vor dem Gläubiger den Vorzug.

S. 53. Wenn in den Fällen des §. 46. 47. und

50. das Gebäude einem der Gläubiger zugeschlagen

wird, so verlieren die übrigen, und wenn daſſelbe, in

dem Falle des §. 48., der Kämmerey anheim fållt, so

verlieren alle Gläubiger ihr Recht an dergleichen

Grundstück.

S. 54. Wenn also bey dem durch den Magistrat

nach §. 49. veranstalteten Zuschlage , außer der

Uebernahme der Wiederherstellung, noch andere Vor-

theile bewilligt werden, so kommen dieselben der Kam-

merey zu statten.

S. 55. Dagegen wird aber auch der bisherige

Eigenthümer von der Zeit an, wo er nach §. 48. das

Gebäude der Kämmerey laſſen , und sich aller fer-

nern Nuhung desselben begeben muß, von der weitern .

Entrichtung der darauf haftenden dinglichen Lasten

frey.

§. 56. Kann auch durch die Veranstaltungen

des Magistrats dergleichen verfallenes Gebäude nicht

wieder hergestellt werden, so ist, bey fortdauernder

Gefahr für das Publikum, die Obrigkeit, selbiges ab-

brechen, und die Materialien an den Meistbietenden

verkaufen zu lassen berechtigt.

§. 57. Das daraus gelösete Geld aber kommt

der Kämmeren, welche bisher die nothwendigen Unter-

haltungskosten hat hergeben müssen, zu statten.

2

§. 58.
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§. 58. Was §. 36. fqq. von verfallenen stådti-

schen Gebäuden verordnet ist, gilt auch von solchen,

die durch Feuer oder anderes Unglück zerstöret wor

den, wenn der bisherige Eigenthümer dieſelben , in-

nerhalb einer von der Obrigkeit zu bestimmenden

Frist, nicht wieder herstellen kann oder will.

§. 59. Die für einen solchen Unglücksfall aus.

gefeßten Feuer - Societats - Beiträge, und andere

dergleichen Vergütungen, kommen alsdann nicht

dem bisherigen Eigenthümer oder dessen Concurs-

masse, sondern dem Uebernehmer des Bauplahes zu

statten.

§. 60. Was von städtischen Grundstücken vers

ordnet ist, gilt auch von Grundstücken auf dem

Lande, die als eigene für sich bestehende Stellen

oder Nahrungen in den Steuer- oder Lagerbüchern

eingetragen sind.

§. 61. Wenn also der Eigenthümer ein sol

ches Grundstück dergestalt in Verfall gerathen läßt,

daß davon die öffentlichen Abgaben und Präftatio-

nen nicht mehr entrichtet werden können , so ist die

Obrigkeit damit eben so, wie bey den städtischen

Grundstücken vorgeschrieben worden, zu verfahren

berechtigt.

§. 62. Ein Gleiches findet Statt, wenn der

Eigenthümer die zum Gute nothwendig erforderlichen.

Gebäude, ohne welche dasselbe nicht bewohnt, oder

nicht bewirthschaftet werden kann, eingehen läßt.

§. 63. Doch kann auch in diesen Fällen bey

einem erfolgenden Verkaufe dienstpflichtiger Stellen,

der Grundherrschaft ein zu Versehung der Wirth-

schaft und Leistung der Dienste untauglicher Befiher

nicht aufgedrungen werden.

§. 64. In Fällen, wo städtische Grundstücke

der Kämmerey zugeschlagen werden, fallen Rustikals

gründe
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Fungen des

gründe der Obrigkeit des Orts zur anderweitigen Be=

sehung oder Vertheilung anheim.

Einschrän §. 65. In der Regel ist jeder Eigenthümer ſei-

Eigenthünen Grund und Boden mit Gebäuden zu besehen

mers ben oder sein Gebäude zu verändern wohl befugt,

dent

Bauen. S. 66. Doch soll zum Schaden oder zur Unsi-

cherheit des gemeinen Wesens, oder zur Verunstal-

tung der Städte und öffentlichen Plähe, kein Bau

und keine Verånderung vorgenommen werden.

§. 67. Wer also einen neuen Bau in Stådten

anlegen will, muß davon zuvor der Obrigkeit zur

Beurtheilung Anzeige machen.

§. 68. Bey der anzustellenden Prüfung muß die

Obrigkeit zugleich dahin sehen , daß durch eine rich-

tige und vollständige Beschreibung des abzutragenden

Gebäudes, nach seiner Lage, Gränzen und übrigen

Beschaffenheit, künftigen Streitigkeiten bey dem

Wiederaufbaue, in Ansehung des Winkelrechts , und

sonst, möglichst vorgebeugt werde.

§. 69. Vorzüglich ist eine besondere obrigkeit-

liche Erlaubniß nothwendig , wenn, es sey in Ståd-

ten oder auf dem Lande, eine neue Feuerstelle errich-

tet, oder eine alte an einen andern Ort verlegt wer

den soll.

§. 70. Bauherren und Baumeister, welche dieser

Vorschrift (S. 69. ) zuwider handeln , haben jeder

eine Polizeistrafe von fünf bis zehn Thalern vers

wirkt; selbst wenn der Bau an sich untadelhaft befun-

den werden follte.

§. 71. In allen Fällen, wo sich findet, daß

ein ohne vorhergegangene Anzeige unternommener

Bau schädlich oder gefährlich für das Publikum sey,

oder zur groben Verunstaltung einer Straße oder

eines Plaßes gereiche, muß derselbe nach der Anwei-

fung der Obrigkeit geändert werden.

§. 72.



Vom Eigenthume. 171

§. 72. Findet die Aenderung nicht Staft, so

muß das Gebäude wieder abgetragen, und alles ,

auf Kosten des Bauenden , in den vorigen Stand

geseht werden.

S. 73. Bauanlagen auf Straßen , wodurch Ges

hende, Reitende oder Fahrende Beschädigungen aus-

ſegt werden, soll die Obrigkeit nicht dulden.

§. 74. Niemand darf in Gegenden, die zum

Ab- und Zugang des Publikums bestimmt sind, vor

ſeinen Fenstern, oder an seinem Hause , etwas auf-

stellen oder aufhängen , durch dessen Herabsturz Jes

mand beschädigt werden könnte.

S. 75. Der Uebertreter muß das Aufgestellte

oder Aufgehängte ſofort wegzuschaffen angehalten wer

den; und hat überdies eine Polizeistrafe von zwey

bis fünf Thalern verwirkt.

§. 76. Ohne Erlaubniß der Obrigkeit dürfen

Baustellen, die bisher besondere Nummern hatten,

nicht in Eins gezogen werden.

§. 77. Auch die Zugestehung einer solchen Er-

laubniß kann , in Ansehung der nach den Nummern

vertheilten, oder noch zu vertheilenden Lasten und

Abgaben, weder dem gemeinen Wesen, noch andern

Privatpersonen zum Nachtheile gereichen.

§. 78. Die Straßen und öffentlichen Plähe

dürfen nicht verengt , verunreinigt, oder sonst ver-

unstaltet werden.

§. 79. Besonders darf Niemand , ohne auss

drückliche Bewilligung der Obrigkeit, einen Kellerhals

oder anderes dergleichen Nebengebäude auf die Straße

zu anlegen.

§ 80. Auch die Einrichtung von Keller- und

Ladenthüren, welche auf die Straße gehen , die An

legung neuer, oder Wiederherstellung eingegangener

Erker, Löben and auf die Straße hinaus gießender

Dachrinnen ; die Aufsehung von Wetterdächern ,

und



172 Erster Theil. Achter Titel.'

dern..

und in die Straße hinein sich erstreckenden Schil-

dern, so wie die Errichtung von Blizableitern , darf

nur unter Erlaubniß der Polizeiobrigkeit , und nach

den von dieser zu ertheilenden Anweiſungen vorgenom-

men werden.

81. Uebrigens aber kann jeder Hauseigen-

thümer den sogenannten Bürgersteig , so weit er das

Steinpflaster zu unterhalten hat, unter den §. 78.

bestimmten Einschränkungen nußen.

§. 82. NähereBestimmungen über die§. 78—81.

berührten Gegenstände bleiben den besondern Poli-

zeigeſehen eines jeden Orts vorbehalten.

Ben Wäl §. 83. Wälder und beträchtliche Holzungen,

die nach ihrer Beschaffenheit und Umfang einer forst-

mäßigen Bewirthschaftung fähig sind , darf der Ei-

genthümer nur dergestalt benußen , daß dadurch keine

den Grundfäßen der Forstwirthschaft zuwider laufende

Holzverwüstung entstehe.

§. 84. Was für eine Holzverwüstung zu achten

ſey, ist nach den Umſtånden einer jeden Provinz ,

dem Ueberfluß oder Mangel des darin befindlichen

Holzes, den mehrern oder mindern Erforderniſſen

zum Bedarf der Einwohner, und der in der Pro-

vinz bestehenden Landesfabriken , in den Provinzial-

Forstordnungen beſtimmt.

§. 85. In Provinzen und Gegenden , wo es

am Holzabsah fehlet, ist nur alsdann eine Holzver-

wüstung vorhanden, wenn der Eigenthümer eines

Waldes davon nicht so viel übrig läßt, als zur fort-

währenden Bedürfniß seines Guts und der Dorfs=

einwohner erforderlich ist.

§. 86. Wer sich einer Holzverwüstung schuldig

gemacht hat, der muß in der ferneren Benußung

seines Waldes auf so lange Zeit eingeschränkt wer-

den, als zur Wiederherstellung desselben erforder-

lich ist.

§. 87.
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§. 87, Wer durch Niederschlagung und Ruini-

rung des Waldes eine offenbare Holzverwüstung

begangen, oder den wegen der Einschränkung seines

Holzschlags ihm ertheilten besondern Anweisungen der

Landes-Polizeyinstanz zuwider gehandelt hat, der

soll dafür nach Verhältniß des Werths des zu viel

geschlagenen Holzes , an Gelde , oder mit Gefång-

wiß, nachdrücklich bestraft werden.

§. 88. Nähere Bestimmungen der Strafen einer

Holzverwüstung bleiben den Provinzial - Forstordnun

gen vorbehalten.

§. 89. Wie weit die Radungen abgeholzter

Reviere eingeschränkt , und die Eigenthümer derselben

zum Anbau des jungen Holzes verpflichtet werden

sollen, ist nach den Umständen und Bedürfnissen

der verschiedenen Provinzen in ihren besondern Ge-

segbüchern zu bestimmen.

§. 90. Glas und Eisenhütten , Pech- und

Theer Defen, und andere dergleichen Anstalten ,

welche einen ungewöhnlich großen Holzverbrauch ers

fordern, sollen ohne Vorwissen der Landes - Polizey-

instanz nirgend angelegt werden.

S. 91. Sensen oder Blattsicheln, bey deren

Gebrauch das heranwachsende junge Holz nicht ge-

hörig geschont werden kann, sollen in Holzrevieren zum

Grasmachen niemals gebraucht werden.

§. 92. Auch das Nadelharken ist nur an Orten,

wo der Mangel anderweitiger Düngung es unent-

behrlich macht, niemals aber mit eisernen Harken

oder Rechen zu gestatten.

S. 93. Die zu fallenden Waldbäume sollen,

so weit es ohne Beschädigung der übrigen gesche

hen kann, mit der Wurzel ausgegraben, sonst aber

nicht höher, als sechs Zoll über der Erde, abge

stammt werden.

§. 94.
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Ben Grd

ben und

§. 94. Wo wegen vorwaltender besonderer Um,

stånde diese Vorschrift nicht Statt finden kann , da

muß das Erforderliche, unter Zuziehung von Sach.

verständigen, nåher bestimmt werden.

§. 95. In den sechs Monaten vom April bis

zum September darf Bauholz nur im äußersten Noth-

falle, oder nur in Gegenden, die den Winter hin-

durch unzugänglich sind, geschlagen werden.

S. 96. Wasserleitungen und andere Wasserbaue

Wafferleis an öffentlichen Oertern und Flüſſen müſſen unter Auf-

tungen. ficht der Landespolizey geführt werden.

Einschrän

§. 97. Besonders darfNiemand an öffentlichen

Flüssen, wenn gleich auf seinem Eigenthume, Schleu-

sen, Wehre, Damme und Brücken anlegen oder

åndern, ohne daß zuvor die Nachbaren vernommen,

und die Einwilligung des Staats beigebracht worden.

§. 98. Die übrigen Einſchränkungen der Rechte

des Eigenthümers , in Rücksicht der öffentlichen

Strome, Hafen und Meeresufer, sind in dem Titel

von den Regalien des Staats bestimmt.

§. 99. Auch in den Privatflüssen darf, zum

Nachtheile der Nachbaren und Uferbewohner, durch

Hemmung des Ablaufs derselben , nichts unternom

men oder verändert werden.

§. 1oo. Vielmehr ist der Regel nach ein Jeder

die über sein Eigenthum gehenden Gråben und Ca.

nåle, wodurch das Wasser seinen ordentlichen und

gewöhnlichen Ablaufhat, zu unterhalten verbunden.

§. 101. Sind es Scheidegräben, so muß in

der Regel die Unterhaltung von den beiderseitigen

Nachbaren bis zur Mitte des Grabens geschehen.

§. 102. Gegen das außerhalb der ordentlichenEungen des

Eigens Canale und Gråben wild ablaufende Wasser ist ein

thums
Besten desleder Eigenthümer ſeine Grundstücke zu decken wohl

Nachbarn, befugt.

S. 103.
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S. 103. Kann jedoch der oberhalb liegende Be-in Auſes

fißer dergleichen Wasser durchdie auf seinem Grunderuth.Vorfluth.

und Boden zu machenden Veranstaltungen nicht ab.

führen: so ist der unterhalb liegende Nachbar sel-

biges anzunehmen , und also dem obern die Vorfluch

zu gestatten verbunden.

S. 104. Die unterhalb liegenden Besißer sind

aber dazu nicht verpflichtet, sobald es einem unter

ihnen durch natürliche Hindernisse unmöglich wird ,

das solchergestalt anzunehmende Wasser weiter ab-

zuleiten.

§. 105. Doch kann auch in diesem Falle der

Staat die unterhalb liegenden Nachbaren zu Gestat-

tung der Vorfluth anhalten , wenn die Vortheile

des oberhalb gelegenen Besizers den Schaden der

untern beträchtlich überwiegen, und Erstere den Lez.

teren diesen ganzen Schaden vollständig zu vergüten

bereit und vermögend sind.

§. 106. Ist zur Verschaffung der Vorfluth die

Ziehung eines neuen Grabens nothwendig, so müß-

ſen diejenigen, welche Nußen davon haben , nach

Verhältniß desselben zu den Kosten gemeinschaftlich

beitragen.

§. 107. Hat der, auf deſſen Grund und Bo-

den der Graben gezogen wird , davon keinen Vor-

theil, so ist er zur Anlegung so wenig, als zur Un-

terhaltung desselben, etwas beizutragen verbunden.

§. 108. Vielmehr muß ihm der dadurch erlit-

tene Schade, mit Inbegriff der durch Ziehung des

neuen Grabens verloren gehenden Erdfläche , nach

der Würdigung vereideter Sachverständigen erseht

werden.

S. 109. Auch die neuen Brücken , welche über

dergleichen Graben angelegt und unterhalten werden

müſſen , fallen denjenigen zur Last, zu deren Besten

der Graben gezogen worden.

§. 110.
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§. 110. Doch muß der Eigenthümer, wenn er

auch zur Mitunterhaltung des Grabens oder der Brü-

cken nicht selbst verpflichtet ist, die daran ſich ereig=

nenden Beschädigungen, sobald er sie wahrnimmt,

den Interessenten anzeigen.

§. III. Wenn nach geschehener Anzeige die

Interessenten die erforderliche Reparatur nicht zeitig

genug besorgen können, oder wollen, so ist der Ei-

genthümer dieselbe, zur Abwendung des für ihn zu

besorgenden Schadens , auf ihre Kosten zu veranstal

ten wohl befugt.

§. 112. Dagegen soll aber auch der Eigenthü-

mer, welcher dergleichen Graben oder Brücken, durch

sich selbst oder durch die Seinigen , vorsäßlich oder

aus grober Unvorsichtigkeit beschädigt, nicht nur zum

vollständigen Schadensersah angehalten , sondern

auch doppelt so strenge, als ein Fremder bestraft

werden.

S. 113. Ift zur Verschaffung der Vorfluth nicht

die Ziehung eines neuen, sondern nur die Verbrei-

tung oder Vertiefung eines schon vorhandenen Gra-

bens erforderlich, so finden wegen der Kosten dieser

Anlage die §. 106-109. gegebenen Vorschriften

Anwendung.

§. 114. Die Unterhaltung des verbreiteten Gra-

bens aber liegt demjenigen ob, welcher den alten

Graben zu unterhalten hatte.

S. 115. Doch muß bey Bestimmung der nach

§. 108. dem Eigenthümer zu leistenden Entschädi-

gung, auch auf die mehreren ihm in der Folge zur

Last fallenden Unterhaltungskosten billige Rücksicht

genommen werden.

§. 116. Was von der Verbreitung eines Gra-

bens verordnet ist, gilt auch von der Verlängerung

der darüber gelegten Brücken.

§. 117.
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§. 117. Zur Ableitung der Teiche oder stehen-

den Seen, ist Niemand die Ziehung neuer Gråben

über sein Eigenthum wider seinen Willen zu gestat

ten verpflichtet.

nen und

§. 118. Die Reine oder sogenannten Pflug- Von Rei-

rechte zwischen benachbarten Grundstücken werden Pflugrech

in der Regel als gemeinschaftliches Eigenthum an ten.

gesehen.

§. 119. Sie dürfen also von keinem der be-

nachbarten Besißer, ohne Einwilligung der Mitei-

genthümer, verändert oder geschmålert werden.

S. 120. Auch die Winkel oder Zwischenräume Von

zwischen den Häusern werden in der Regel für ge-
Winkeln.

meinschaftlich geachtet.

§. 121. hat jedoch bisher nur einer der Nach

baren die Traufe dahin fallen lassen, und nur allein

Gossen, Privete , oder offene Fenster darin gehabt,

so wird vermuthet, daß der Zwischenraum ihm eis

genthümlich gehöre.

§. 122. In einen zwischen zwen Häusern gele-

genen Winkel darf auch der, welchem selbiger eigen-

thümlich gehört, die Röhre von einem Windofen

ohne des Nachbars Einwilligung nicht führen.

tanen 2c.

§. 123. Die Anlegung neuer Erker, Altane, Von Er-

Wetterdächer, Dachtraufen, und anderer über die Fern, Al-

Gränze ragender Bauwerke, ist der Nachbar zu dul-

den nicht verpflichtet.

S. 124. Wer an seinem Hause Bäume oder VonBaus

Weinreben anpflanzen will, müß dieselben dergestalt men an
den Häus

hinter ein Geländer ziehen, daß weder sie selbst, noch fern.

das Geländer, die Wände der benachbarten Gebäude

berühren.

ställen,

§. 125. Schweinställe , Kloake, Dünger- und Von

Lohgruben, und andere den Gebäuden schädliche An- Schweins

lagen müssen wenigstens drey Fuß rheinländisch von "Keloas

Allgem. Landr. 1. Band. M den
Een zc.
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DonRins

nen und

den benachbarten Gebäuden, Mauern und Scheunen

entfernt bleiben.

§. 126. Auch müssen dergleichen Gruben und

Behältnisse von Grund aus aufgemauert werden.

S. 127. Von Bäumen des Nachbars müſſen

dergleichen Anlagen wenigstens drey Werkschuhe zu

rücktreten .

§. 128. Wer auf seinem Grunde und Boden,

Candlen, jedoch an der Seite des Nachbars hin , Rinnen

und Canåle an der Erde zur Abführung des Was-

fers anlegen will, muß gegen die Wand des Nach,

bars wenigstens noch einen Raum von einem Werks

schuhe fren lassen.

Von

Brunnen.

Vom Ges

brauche

S. 129. Anlagen, durch welche der schon vor-

handene Brunnen des Nachbars verunreinigt , oder

unbrauchbar gemacht werden würde, sind unzuläßig.

§. 130. Dagegen kann die Grabung eines

Brunnens auf eigenem Grund und Boden, wenn

gleich dadurch dem Nachbar sein Wasser entzogen

wird , dem Eigenthümer nicht gewehrt werden, so-

bald der Nachbar desfalls kein besonderes Untersa-

gungsrecht erlangt hat.

§. 131. Doch darf innerhalb dreier Werk-

schuhe von des Nachbars Gränze kein neuer Brun-

nen angelegt werden.

§. 132. Ueberhaupt darf unter des Nachbars

Grunde Niemand graben.

§. 133. Back , Brenn- oder Schmelz - Defen

einer ge und Feuerheerde , können an der gemeinschaftlichen,

mein oder dem Nachbar gehörenden Scheidewand , ohne

schaftlis

chen desselben Bewilligung, nicht angelegt werden.

Mauer. §. 134. Dagegen ist ein Jeder an der gemein

schaftlichen Mauer, auch ohne besondere Rückfrage

mit dem Nachbar, Schornsteine anzulegen wohl be

fugt.

§. 135.
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§. 135. Eine gemeinschaftliche Mauer kann

jeder Nachbar an seiner Seite bis zur Hälfte der

Dicke zu seinem Nußen brauchen , in so fern da-

durch dem Gebäude selbst kein Nachtheil geschieht.

§. 136. Doch müssen Wandschränke und an-

dere dergleichen Anlagen in einer solchen Mauer,

dergestalt eingerichtet werden, daß sie nicht auf die-

jenigen treffen, welche der Nachbar auf der entge

genstehenden Seite bereits angelegt hat.

•§. 137. Um Licht in ſein Gebäude zu bringen, Vom

kann ein Jeder Deffnungen und Fenster in seine von der
Licht und

eigene Wand oder Mauer machen, wenn dieselben Aussicht.

gleich eine Aussicht über die benachbarten Gründe

gewähren.

•

§. 138. Sollen jedoch die Oeffnungen in einer

unmittelbar an des Nachbars Hof oder Garten stoßen.

den Wand oder Mauer gemacht werden, so müssen

dieselben, wo es die Umstände gestatten , sechs Fuß

von dem Boden des Zimmers oder Behältnisses er-

höht; in allen Fällen aber mit eisernen nur zwey

Zoll von einander stehenden Stäben, oder mit einem

Drathgitter verwahret seyn.

§. 139. Neu errichtete Gebäude müssen von

åltern schon vorhandenen Gebäuden des angrånzen-

den Nachbars , wenn nicht besondere Polizeigeſehe

ein Anderes vorschreiben , wenigstens drey Werk-

schuhe zurücktreten .

§. 140. Stößt aber das neue Gebäude auf

einen unbebaueten Plaß des Nachbars , so ist ein

Abstand von anderthalb Werkschuhen hinreichend.

S. 141. Uebrigens aber kann Jeder in der

Regel auf seinem Grunde und Boden, so nahe an

die Gränze und so hoch bauen, als er es für gut

findet.

§. 142. Sind jedoch die Fenster des Nachbars,

vor welchen gebauet werden soll, schon seit zehn Jah

M 2 ren
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ren oder långer vorhanden, und die Behältnisse,

wo sie sich befinden, haben nur von dieser Seite

her Licht, so muß der neue Bau so weit zurücktre-

ten, daß der Nachbar noch aus den ungeöffneten

Fenstern des untern Stockwerks den Himmel erblis

cfen könne.

§. 143. Hat in diesem Falle das Gebäude des

Nachbars, in welchem die Fenster sich befinden, noch

von einer andern Seite Licht, so ist es genug, wenn

der neue Bau nur so weit zurücktritt, daß der

Nachbar aus den ungeöffneten Fenstern des zweiten

Stockwerks den Himmel sehen könne.

§. 144. Sind aber die Fenster des Nachbars,

vor welchen gebauet werden soll, noch nicht seit zehn

Jahren vorhanden , so ist der Bauende bloß an die

139. bestimmte Entfernung gebunden.

S. 145. Der Nachbar kann alsdann dem neuen

Baue, wodurch ihm das Licht benommen wird, nur

in so fern widersprechen , als er ein Untersagungs-

recht dagegen besonders erworben hat. (Tit. 22.)

§. 146. Wo eine solche Grundgerechtigkeit

obwaltet, da findet, im Mangel ausdrücklich ver-

abredeter, die geseßliche Bestimmung des §. 142.

Anwendung.

§. 147. In allen §. 139. 140. 142. 143. 146.

bestimmten Fällen bleibt der unbebauete Zwischen-

raum nach wie vor seinem bisherigen Eigenthümer,

und kann von demselben zu jedem in den Gesehen

nicht verbotenen Gebrauche angewendet werden.

Von Thus §. 148. Neue Thüren, welche unmittelbar auf

ren. des Nachbars Grund und Boden führen, dürfen

wider dessen Willen niemals angelegt werden .

Von Zaus S. 149. In der Regel ist ein Jeder seine Grund-

nen, Plansstücke durch Zäune, Planken , Mauern, oder andere

Scheide: Scheidewände , von den Grundstücken seines Nach-

wänden. bars zu trennen berechtigt.

ken und

も

§. 150.
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§. 150. Dergleichen Scheidungen müſſen aber

die Gränzen gegen den Nachbar niemals überschrei-

ten, noch demselben in dem Gebrauche seines Eigen-

thums hinderlich werden.

§. 151. Zu Befriedigungen in der Feldflur ist

ein Eigenthümer nur in so fern befugt, als nicht

Koppelweiden, Hütungs- oder andere Grundgerech

tigkeiten entgegen stehen.

§. 152. Wer eine neue Scheidung in einer

Gegend , wo bisher noch keine vorhanden gewesen

ist, anlegen will, muß nicht nur die Anlage, sondern

auch die fernere Unterhaltung auf seine Kosten be-

forgen.

. 153. Ueberhaupt liegt die Unterhaltung sol-

cher Scheidungen demjenigen ob, welchem erweislich

das Eigenthum derselben gebühret.

S. 154. Kann nicht ausgemittelt werden , wer

der Eigenthümer einer solchen Scheidung sey, so wird

bey Planken derjenige , gegen dessen Grund die

Stiele, Stånder oder Pfosten derselben stehen , für

den Eigenthümer geachtet, und ist die Planke zu

unterhalten schuldig.

S. 155. Dagegen muß ihm aber der Nachbar,

von dessen Seite die Bretter angeschlagen sind, den

Zutritt auf seinen Grund und Boden bey nothwen

digen an der Planke sich ereignenden Bauen und

Reparaturen gestatten.

§. 156. Die Abdachung der Stiele muß nach

der Seite desjenigen Grundes geschehen, dessen Eis

genthümern die Planke gehört.

§. 157. Sind die Bretter in die Mitte der

Stiele eingefalzt, so ist die Planke für gemeinschaft-

lich zu achten, und muß von beiden Theilen gemein-

schaftlich unterhalten werden .

§. 158. Was von Planken verordnet ist, gilt

in der Regel auch von Stacketen.

§. 159.
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§. 159. Ben gemauerten Scheidewånden gilt

die Vermuthung, daß die Mauer demjenigen gehöre,

auf dessen Seite Vertiefungen , oder sogenannte

Blenden, sich befinden.

S. 160. Sind dergleichen Blenden auf beiden

Seiten anzutreffen, so wird die Scheidemauer, im

zweifelhaften Falle, für gemeinschaftlich angesehen.

§. 161. Sind gar keine Blenden an der Mauer

befindlich, so ist dieselbe, im zweifelhaften Falle, für

gemeinschaftlich oder einseitig zu achten, je nachdem

die darauf liegenden Platten auf beiden Seiten oder

nur auf einer überlaufen.

§. 162. Ben Zäunen und Wellerwånden ist in

der Regel jeder Besizer städtischer Grundstücke und

Gårten den Zaun rechter Hand, vom Eintritt in

den Haupteingang , zu bauen und zu unterhalten.

schuldig.

S. 163. hat aber Jemand durch einen neuen

Bau seinen Haupteingang gänzlich verändert, so be-

hålt er dennoch, in Rücksicht der zu unterhaltenden

Zäune, eben die Verbindlichkeit, welche er vor der

Veränderung gehabt hat.

S. 164. Hat bisher ein Gebäude die Haltung

eines Zauns unnöthig gemacht , so muß der, wel

cher dies Gebäude wegnimmt, den dafür anzulegen .

den Zaun bauen und unterhalten ; selbst wenn er

sonst, nach der Regel des §. 162., dazu nicht ver

pflichtet seyn würde.

§. 165. Wenn ein zur linken Hand neu ans

bauender Nachbar seinen Hof oder Garten schließen

will, so muß er den daselbst bereits vorhandenen

Zaun seines Nachbars zur Unterhaltung übernehmen.

S. 166. Die Kosten der ersten Anlage aber ist

er dem Nachbar zu vergüten nicht schuldig.

S. 167.
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§. 167. Der Quer- oder Rückzaun muß von

beiden gegen einander stoßenden Nachbaren gemein-

schaftlich angelegt und unterhalten werden.

S. 168. Ueberhaupt ist in allen Fällen , wo

weder ein einseitiges Eigenthum ausgemittelt werden

kann, noch die vorstehenden besonderen Bestimmun-

gen (§. 154-165.) eintreten, die Pflicht zur Un-

terhaltung der zwischen den Grundstücken zweier

Nachbaren befindlichen Scheidungen beiden gemein-

schaftlich.

S. 169. Scheidungen zwischen Höfen müssen

in der Regel nicht unter sechs ; zwischen Garten

aber, sowohl in Stådten als auf dem Lande, nicht

unter fünf Fuß hoch seyn.

§. 170. Wo es die Umstände zulassen, sollen

künftig statt der hölzernen Zäune, bey Gårten und

geschlossenen Ackerstücken, lebendige Hecken angelegt

werden.

§. 171. Auch ist der Eigenthümer eines hölzer-

nen Scheidezauns allezeit befugt, an dessen Stelle

eine lebendige Hecke anzulegen.

§. 172. Er ist aber auch schuldig, die Anlage,

nach der Anweisung der Sachverständigen, so zu

machen und zu unterhalten, daß durch die Hecke das

Eigenthum des Nachbars eben sö gut, als durch

den Zaun, gesichert werde.

S. 173. Lebendige Hecken , welche zwen ge-

schloffene Grundstücke von einander unterscheiden,

müssen stets so angelegt werden, daß dadurch dem

Nachbar kein Schade geschehe.

§. 174. Will also Jemand gegen die Gränze

ſeines Nachbars eine neue lebendige Hecke anlegen,

so muß er, ohne Unterschied der Holzart, welche

dazu gewählt wird, anderthalb Fuß von des Nach-

bars Gränze zurücktreten.

§. 175.
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S. 175. Das Eigenthum an diesem anderthalb

Fuß breiten Erdreiche bleibt inzwischen dem, welcher

die Hecke zu seinem Gebrauche angelegt hat, vorbe-

halten.

§. 176. Auch bleibt ihm in solchem Falle die

Benutzung des Auswuchses der Hecke von beiden

Seiten.

S. 177. Doch ist der Nachbar den Auswuchs

der Hecke, oder deren Wurzeln, über der Grånzlinie

zu dulden nicht verpflichtet. (Tit. 9. §. 285. fqq.)

§. 178. Eine mit Bewilligung beider Nachbaren

statt eines bisherigen gemeinschaftlichen Zaunes an-

gelegte Hecke, wird ebenfalls , sowohl in Ansehung

der Unterhaltung als der Abnuhung, gemeinschaftlich.

S. 179. Jeder Nachbar ist also den Auswuchs

auf seiner Seite sich zuzueignen wohl berechtiget.

S. 180. Eine solche gemeinschaftliche Hecke muß

auf derselben Linie , wo vorhin der Zaun gestanden

hat, angelegt werden.

S. 181. Doch müssen beide Nachbaren dahin

sehen, daß durch die Hecke die gesehmäßige Breite

des daran hingehenden Weges in der Folge nicht

geschmälert werde.

"

§. 182. Wider den Willen des einen Nachbars

ist der andere, einen bisherigen gemeinschaftlichen

Zaun in eine lebendige Hecke zu verwandeln , der

Regel nach nicht befugt.

§. 183. Will jedoch derselbe mit der Hecke von

der bisherigen Linie um die §. 74. bestimmte Breite

zurücktreten, und sowohl die Kosten der Anlegung,

als der künftigen Unterhaltung , allein übernehmen,

so gebührt dem Nachbar dagegen kein Recht zum

Widerspruche.

§. 184. Von einer solchen Hecke gilt alsdann,

alles, was §. 175-177. verordnet ist.

§. 185 .
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höbungen

§. 185. Wer seinen Grund und Boden erhō- Von Er-

hen will, muß mit dieser Erhöhung drey Fuß von und Ers

dem Zaune, der Mauer oder Planke des Nachbars niedri

zurückbleiben.

gungen

des Bo

§. 186. Daraus , daß der Nachbar die Erhō- dens.

hung in einer größeren Nähe ohne ausdrücklichen

Widerspruch geschehen läßt, folgt noch nicht, daß er

dem Ersake des daraus in der Folge erwachsenden

Schadens entsagt habe.

S. 187. Erniedriget Jemand feinen Grund und

Boden, durch Anlegung eines Grabens oder sonst ;

so muß ein Wall von drey Fuß breit gegen die be-

nachbarte Verzäunung stehen bleiben.

§. 188. Derjenige, auf dessen Grunde und Bo-

den sich der Aufwurf eines Grabens befindet , hat

die Vermuthung, daß er Eigenthümer des Grabens

sen, für sich, und muß also auch für die Unterhal-

tung desselben sorgen.

S. 189. Wer ein Gebäude an der Gränze auf-

führt, darf, in so fern er nicht ein besonderes Recht

dazu erworben hat, die Dachtraufe weder auf des

Nachbars Grund und Boden, noch über denselben

hinwegleiten.

vorstehen.

§. 190. Einschränkungen des Eigenthums, wel- Aufhe-

che die Gesetze zum Besten des gemeinen Wesens bung der

vorschreiben, können nur mit Einwilligung des Staats den Ein-

aufgehoben werden .

S. 191. Einschränkungen, welche nur zum Be-

ften gewisser Personen vestgesezt sind , können durch

verbindliche Willenserklärungen dieser Personen auf-

hören. (Tit. 22.

schränkun

gen.

}

Meun
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Neunter Titel.

Von der Erwerbung des Eigenthums über-

haupt, und den unmittelbaren Arten dersel-

ben insonderheit.

S. I.

ie äußern Handlungen, durch welche das Eigen.

thum erworben wird , bestimmen die verschiedenen

Erwerbungsarten. (Modus acquirendi.)

§. 2. Der gefeßliche Grund, vermöge dessen

dieſe åußeren Handlungen die Kraft haben, daß da-

durch das Eigenthum erworben werden kann, wird

der Titel des Eigenthums genannt.

§. 3. Zur Erwerbung des Eigenthums wird die

Befihnehmung erfordert. (Tit. 7. §. 43. fqq.)

§. 4. Hiervon sind allein die Fälle ausgenom-

men, wo die Gesehe die Erwerbung des Eigenthums

ſchon mit einer gewissen Begebenheit oder Willens-

außerung allein ausdrücklich verbinden.

§. 5. Wenn zur Erwerbung des Eigenthums,

außer dem Titel, nur Besißnehmung erfordert wird,

so ist eine unmittelbare Erwerbungsart vorhanden .

§. 6. Geht aber das Eigenthum erst durch die

Erledigung des Besizes von Seiten des vorigen, und

durch die Ergreifung desselben von Seiten des neuen

Eigenthümers über; so heißt die Erwerbungsart

mittelbar.

Erster Abschnitt.

Bon der ursprünglichen Besißnehmung.

S. 7. Die Besißnehmung solcher Sachen, auf

welche noch Niemand ein Recht hat, wird die ur-

sprüngliche (originaria) genannt.

S. 8.
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§. 8. Wie weit das Recht , herrenlose Dinge

in Besiß zu nehmen, ein Vorbehalt des Staats sey,

ist gehörigen Orts beſtimmt. (Th. 2. Tit. 16.)

S. 9. Wer eine herrenlose dem Staate nicht

vorbehaltene Sache wirklich in seine Gewalt bringt,

der wird von dem Augenblicke an, da solches ges

schieht, Eigenthümer der Sache.

§. 10. Absicht und bloßes Bestreben aber, sich

eine herrenlose Sache zuzueignen, ist zur Erwerbung

des Eigenthums derselben noch nicht hinreichend.

§. 11. Wer selbst noch kein Recht auf oder zu

einer Sache erlangt hat, ist einem Andern die Be-

fißergreifung zu untersagen nicht befugt.

§. 12. Wer einen Andern in seinen zur Bea

fißergreifung gemachten Anstalten durch unerlaubte

Handlungen stört; der kann selbst die Sache nicht

in Besih nehmen.

S. 13. Ein Gleiches gilt gegen den , welcher

den Andern, um ihn an der Befihergreifung zu

hindern, in seiner Freiheit zu handeln ohne Recht

einschränkt.

Zweiter Abschnitt.

Von der Besignehmung verlassener und

verlorner Sachen.

Sachen.

S. 14. So weit Jemand Eigenthum zu erwer- Von vers

ben fähig ist , so weit kann er bewegliche Sachen, laffenen

welche von einem Andern verlassen worden, in Be-

sih nehnien.

S. 15. Das Recht, unbewegliche verlassene Sa

chen in Besitz zu nehmen , ist ein Vorbehalt des

Staats. (Th. 2. Tit. 16.)

§. 16. Nur alsdann ist eine Sache für verlas

sen zu achten, wenn der bisherige Eigenthümer den

Besih in der ausdrücklich oder stillschweigend erklärten

Absicht
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Von vers

Absicht, sich der Sache zu entschlagen , aufgegeben

hat. (Tit. 7. §. 118-122.)

§. 17. Wer durch äußere Umstände genöthigt

wird, Sachen wider seinen Willen aus seiner Ge

wahrsam zu lassen, der hat dadurch sich seines Ei-

genthums noch nicht begeben.

S. 18. Ein frankes Thier, welches der bishe-

rige Besizer von sich gestoßen, und hülflos sich selbst

überlassen hat, wird das Eigenthum desjenigen, wel-

cher für dessen Pflege und Wiederherstellung sorgt.

§. 19. Wer eine verlorne Sache findet, ist die-

Sachen. selbe dem Eigenthümer zurückzugeben schuldig.

lornen

Pflichten §. 20. Ist dieser unbekannt, so muß der Fin-

des Fins der den Fund der nächsten Obrigkeit anzeigen.
ders.

Pflichten

des Rich

ters.

§. 21. Sind an dem Orte, wo der Fund ge-

schehen ist, mehrere Gerichtsobrigkeiten, so hångt es

von dem Finder ab, die Anzeige, bey welcher der

ſelben er will, zu machen.

§. 22. Der Finder muß bestimmt angeben,

wie und wo er zum Besige der gefundenen Sache

gelangt sey.

S. 23. Die gefundene Sache muß zur gericht-

lichen Verwahrung angeboten, und von dem Richter

in redliche Obsicht genommen werden.

§. 24. Ist der Finder eine unverdächtige und

sichere Person, so kann der Richter nachBewandniß

der Umstände und Beschaffenheit des Werthes , die

Verwahrung der Sache ihm selbst übertragen.
}

§. 25. Er muß aber in allen Fällen die Be-

schaffenheit der Sache und ihre Merkmale in den

Acten verzeichnen, und dem Finder die Art der ihm

überlassenen Aufbewahrung vorschreiben.

§. 26. So lange der Finder die Sache solcher-

gestalt in seiner Gewahrsam hat, ist er als ein red-

licher aber unvollständiger Besizer anzusehen.

§. 27.
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§. 27. Ist die gefundene Sache dem Verderben

oder sonst einer beträchtlichen Verminderung des

Werthes unterworfen, so muß dieselbe in einem fur-

zen Termine zum öffentlichen Verkaufe ausgeboten

werden.

§. 28. Ein Gleiches findet Statt, wenn zurAuf-

bewahrung der Sache beträchtliche bis zur Hälfte des

Werthes ansteigendè Kosten erforderlich wären.

§. 29. Hat der Finder, vor dem Verkaufe, Fut-

ter für das gefundene Vieh, oder andere nothwendige

Ausgaben auf die Sache verwendet, so müssen ihm

dieselben, nach Abzug der etwa gehabten Nußungen,

von dem Kaufgelde sofort erseht werden.

§. 30. Das Kaufgeld ſelbſt wird, bis zum wei-

tern Austrage der Sache, in gerichtliche Verwah-

rung genommen.

ner

§. 31. It binnen acht Tagen, nach der gesche- Aufgebot

henen Anzeige, der Verlierer auf andere Art nicht er Sar

gefunde

auszuforschen, so muß derselbe öffentlich vorgeladen, chen.

und ein Termin zu seiner Anmeldung bey Verlust

seines Rechts bestimmt werden.

S. 32. Beträgt der Werth der gefundenen

Sache nach der Tare Zweihundert Thaler , oder

mehr, so muß die Vorladung durch eine förmliche

Ediktal Citation geschehen.

. 33. Bey Sachen von Zweitausend Thalern

und darüber an Werth, ist der Termin zur Anmel-

dung auf sechs Monate; bey Sachen von minderem

Werthe aber auf drey Monate zu bestimmen.

S. 34. Im erstern Falle muß die Bekanntma-

chung dreimal in den Zeitungen und sechsmal in

den Intelligenznachrichten der Provinz ; im zweiten

Falle aber in ersteren zweimal und in lehteren vier-

mal erfolgen.

S. 35. Ben Sachen, deren Werth unter Zwei-

hundert Thaler beträgt, wird der Termin auf zwey

Mo
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Monate bestimmt, und die Bekanntmachung erfolgt

bloß durch zweimalige Einrückung in die Zeitungen,

und dreimalige in die Intelligenznachrichten.

F. 36. Ben Sachen unter Funfzig Thalern am

Werth ist ein Termin von vier Wochen; und wenn

der Werth nur Zehn Thaler oder weniger beträgt,

sind vierzehn Tage hinreichend.

S. 37. Im erstern Falle geschieht die Bekannt-

machung einmal in den Zeitungen, und zweimal in

den Intelligenzblåttern ; im leßtern Falle ist es ge=

nug, wenn die Aufforderung nur einmal in die In-

telligenzblätter allein eingerückt worden.
1

§. 38. Auch kann bey Sachen von Zehn Tha-

lern oder weniger am Werth, dem Finder überlassen

werden, die Bekanntmachung selbst zu veranstalten,

und den Verlierer anzuweisen, daß er sich bey dem

Finder selbst melde.

S. 39. Doch muß der Finder, nach Ablauf des

Termins , die gehörig geschehene Bekanntmachung

dem Richter nachweisen.

§. 40. Sind Vermuthungen vorhanden, daß

ein fremder Reisender, oder sonst ein Abwesender

die Sache verloren haben könnte, so sind die geseh-

mäßigen Fristen zur Anmeldung zu.verdoppeln.

S. 41. Die Zahl der Bekanntmachungen darf

zwar alsdann nicht verdoppelt werden ; doch muß in

Fällen, wo, nach Verhältniß des Werthes, die Ein-

rückung in die Zeitungen erforderlich ist, dieselbe,

außer der einländischen , eben so oft in einer aus-

wärtigen Zeitung erfolgen.

§. 42. Dazu muß die Zeitung einer andern

Königlichen Provinz, oder eine fremde gewählt wer

den, so wie es nach den über die Person des Ver-

lierers vorhandenen Vermuthungen am wahrschein-

lichsten ist, daß die Nachricht zu seiner Wissenschaft

gelangen werde.

§. 43.
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S. 43. Hat sich der Verlierer weder vor, noch Suschlag

Der gefun

in dem bestimmten Termin gemeldet, so muß der denen

Richter mit dem Zuschlage der Sache verfahren.
Sache,

wenn der

§. 44. Dieser Zuschlag geschieht an den Finder Berlierer

allein, wenn die Sache nur Hundert Thaler oder sich nicht

weniger am Werthe beträgt.

meldet,

an den

8. 45. Bey Sachen von höherem Werthe ge- Finder,

schieht der Zuschlag an den Finder und an die Ar- und

mencasse des Orts.

1. 46. Der Finder erhält alsdann den Werth

von Hundert Thalern zum Voraus , und von dem

Ueberreste des Werthes die eine, die Armencasse aber

die andere Hälfte.

§. 47. Vor der Theilung müssen die auf die

'Sache und das Aufgebot verwendete Kosten vom

Ganzen abgezogen werden.

§. 48. Sind an einem Orte mehrere öffent

liche Armencaffen, so entscheidet der Bezirk, wo die

Sache gefunden worden ; und wenn dieser nicht

entscheiden kann, die persönliche Eigenschaft des

Finders.

andie Ar,

mencasse.

§. 49. Durch den Zuschlag erlangen der Finder Wirkung

und die Armencasse das Eigenthum der Sache.
diesesZu

S. 50. Har jedoch der Verlierer seinen Verlust,

mit einer deutlichen Beschreibung der Sache , noch

vor erfolgtem Zuschlage , öffentlich bekannt gemacht,

so darf kein Richter derjenigen Provinz , in deren

Zeitung diese Bekanntmachung geschehen ist, mit dem

Zuschlage einer solchen verlornen Sache verfahren.

§. 51. Vielmehr muß er von Amtswegen, fo

viel an ihm ist, dafür sorgen , daß die Sache dem

Verlierer wieder zugestellt werde.

§. 52. Hat der Richter den Zuschlag dennoch

vorgenommen , so geht das Eigenthum der Sache

auf den Finder, und die Armencasse dadurch nicht

über.

schlages.

S. 53.
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WasNech

der Vers

§. 53. Können jedoch diese nicht überführt wer-

den, von der Anzeige des Verlierers Kenntniß er-

halten zu haben, so erlangen sie durch den richter-

lichen Zuschlag die Rechte eines vollständigen redli-

chen Besizers,

§. 54. Der Richter aber soll , wenn er die

Vorschrift S. 50. 51. vorsäßlich, oder aus grobem

Versehen, übertreten, oder vernachläßigt hat, ernst-

lich dafür bestraft werden.

§. 55. Außer dem §. 52. beſtimmten Falle ist

gegen den richterlichen Zuschlag keine Wiedereinse

hung in den vorigen Stand zuläßig.

§. 56. Beträgt jedoch die verlorne Sache Ein-

hundert Thaler oder mehr am Werth, und der

Verlierer kann nachweisen , daß er ohne alles sein

Verschulden von dem ergangenen Aufgebote Wif

senschaft zu erhalten , und die §. 50. angegebene

Vorsicht zu brauchen verhindert worden; so kann

er sich an den Finder und die Armencasse in so

weit halten, als dieselben in dem Beſiße eines Vor-

theils aus dem Zuschlage sich alsdann noch wirklich

befinden.

§. 57. Meldet sich vor dem Zuschlage Jemand,

tens,wennwelcher die Sache , als von ihm verloren , in An-

lierer fich spruch nimmt, so muß er nachweisen , daß er die-

meldet. selbe vorher besessen habe.

S. 58. Ist die Sache so beschaffen , daß ſie,

ihrer Natur nach, von andern gleicher Art nicht

unterschieden werden kann, so muß der Ansprechende

besonders nachweisen, daß die aufgebotene Sache

eben dieselbe sey, welche er verloren hat.

S. 59. Der Finder muß auch dem vorigen blo-

Ben Inhaber die Sache verabfolgen.

S. 60. Entstehen erhebliche Zweifel : ob der

Verlierer ein redlicher Besizer oder Inhaber der

Sache
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Sache gewesen sey, so muß diese, bis zu nähes

rer Ausmittelung , in getichtlicher Gewahrsam

bleiben.

Verlierer
§. 61. Der Verlierer muß in allen Fällen dieWas der

auf die gefundene Sache und deren Aufgebot ver demFinder

wendeten Kosten, jedoch nach Abzug der davon et-zu_leisten

wa gefallenen Nußungen, erſeßen.

§. 62.62. Außerdem muß er dem Finder den

zehnten Theil des Werths der Sache, welcher nach

Abzug der Kosten übrig bleibt, auf sein Verlangen,

als eine Belohnung, entrichten.

S. 63. Uebersteigt der Werth die Summe von

Fünfhundert Thalern, so muß der Finder außer dem

zehnten Theil dieser Summe, mit Einem Prozent

von dem Ueberschusse des Werths sich begnügen.

§. 64. Wird der ganze Werth durch die Ko-

sten erschöpft, so kann der Finder keine Belohnung

fordern.

§. 65. Wegen Ausmittelung des Werths, zum

Behuf der vestzusehenden Belohnung , soll es bey

der Würdigung eines von dem Richter zu ernennen-

den Sachverständigen lediglich sein Bewenden haben,

§. 66. Wenn zahmes Vieh ausreißt, oder sich

verläuft, so kann der Finder, außer der ihm wegen

der Futterungskosten und sonstiger Auslagen etwa zu

kommenden Entschädigung, nur so viel zur Beloh

nung fordern, als das Pfandgeld , wenn dergleichen

Vieh wäre gepfändet worden, betragen hätte.

habe.

§. 67. Wenn mehrere bey einem Funde gegen Von mehs

wärtig gewesen sind , so muß, im Falle eines dar

reren Fins

über entstehenden Streites, die Person des eigentli

chen Finders, nach den §. 9-13. bestimmten

Grundsäßen ausgemittelt werden.

§. 68. Bleibt, nach diesen Grundsäßen, die

Perſon des eigentlichen Finders noch zweifelhaft ; so

Allgem. Landr. I, Band. N kom.
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Fund,

kommen die Rechte des Finders allen denjenigen

zu, welche, die Sache in Besiß zu nehmen, sich zu

gleicher Zeit bestrebt haben.

§. 69. Haben Mehrere den Besiß der gefun-

denen Sache zugleich ergriffen , oder müssen Meh-

rere, weil die Person des eigentlichen Finders nicht

hinlänglich ausgemittelt werden kann , dafür ange-

nommen werden , so gebührt dennoch diesen mehre-

ren Findern zusammen nur eben der Autheil, und

eben die Belohnung , welche die Geseze dem ein-

zelnen Finder beilegen .

Verluftdes §. 70. Wer die Anzeige eines von ihm ge-

rechts . schehenen Funds über drey Tage verzögert, macht

sich der Belohnung verlustig.

Begriff.

§. 71. Wer den Fund über vier Wochen ver-

schweigt, hat noch außerdem die Vermuthung, daß

er unredlicher Besiger sen, gegen sich.

§. 72. Wer auf außergerichtliches , von dem

Verlierer, oder in seinem Namen, an ihn ergange-

nes Befragen, den Fund ganz oder zum Theil ab-

leugnet, ist ein unredlicher Besizer.

73. Wer auf Befragen des Richters sich

eines solchen Leugnens schuldig macht, ist als ein

Dieb zu betrachten.

Dritter Abschnitt.

Von gefundenen Schäßen.

S. 74. Unter Schäßen werden hier alle Sa-

chen von einigem Werthe verstanden, die über oder

unter der Erde verborgen liegen, in so fern der Eis

genthümer derselben unbekannt ist.

§. 75. Wer einen Schah findet, muß davon

der Obrigkeit sofort Anzeige machen.

§. 76.
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S. 76. Wegen Aufbewahrung des gefundenen

Schases , Ausforschung des Eigenthümers , und

öffentlicher Vorladung desselben , muß eben so,

wie bey gefundenen Sachen verfahren werden.

(§. 23-42.)

§. 77. Meldet sich vor dem Aufgebote Jemand

als Eigenthümer zu dem gefundenen Schake, oder

als dessen Erbe; er kann aber sein Recht nicht bin-

nen sechs Wochen vollständig nachweisen : so muß

dennoch mit der öffentlichen Vorladung verfahren

werden.

§. 78. Inzwischen bleibt dem Ansprechenden die

weitere Ausführung seines Rechts, auch während des

Aufgebotes, vorbehalten.

§. 79. Es bedarf keines Aufgebotes, wenn aus

der Beschaffenheit des entdeckten Schahes selbst sich er-

giebt, daß derselbe schon seit Einem oder mehrerenJahr-

hunderten verborgen gewesen sey.

S. 80. Doch muß der Richter die Umstände,

woraus dieses erhellen soll, jedesmal genau prüfen,

und wenn es ein Unterrichter ist , von dem Landes-

Justizcollegio der Provinz Vorbescheidung: ob mit

dem Aufgebote verfahren werden soll, oder nicht,

einholen.

S. 81. Ist der Eigenthümer des Schaßes nichtRechte des

Finders

auszumitteln, so gehört der Schah, in so fernund desEis

derselbe aus Sachen besteht , die vom gemeinengenthü

Verkehre nicht ausgenommen sind ,

welcher ihn auf seinem eigenen Grunde

hat.

mers, auf
demjenigen,deffen

gefundenGrunde
ein Schah

gefunden

§. 82. Hat Jemand einen Schaß auf fremdenworden.

Grunde, jedoch ohne besonderes Nachsuchen gefunden,

so gebühret die eine Hälfte dem Finder, und die andere

dem Eigenthümer des Grundes.

N 2 $.83.
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§. 83. Ein Gleiches findet Statt, wenn Gesin-

de oder Arbeitsleute, bey ihren gewöhnlichen Verrich

tungen, einen Schah entdecken.

S. 84. Ferner alsdann, wenn Jemand, mit

Bewilligung des Eigenthümers, auffremdem Grunde

nach einem Schaß gesucht, und dergleichen wirklich

entdeckt hat; in so fern nicht durch besondere Verabre-

dungen unter den Parteien, wegen der Belohnung des

Finders, ein Anderes bestimmt ist.

§. 85. Wer aber ohne Bewilligung des Ei-

genthümers auf fremdem Grunde Schäße sucht

und findet, kann keine Belohnung fordern , sondern

die ihm sonst gebührende Hälfte fällt dem Fiskus

anheim.

§. 86. Wer zur Nachsuchung von Schäßen

vermeintlicher Zaubermittel, durch Geisterbannen,

Citiren der Verstorbenen, oder anderer dergleichen

Gaukeleien, es sey aus Betrug oder Aberglauben,

sich bedient; der verliert, außer der sonst schon ver-

wirkten Etrafe, sein Anrecht auf einen etwa zufäl

liger Weise wirklich gefundenen Schaß. (Th. 2.

Tit. 20. Abschn. 5.)

§. 87. Wer bey Nachsuchung eines Schaßes

Polizeigesetzen , welche zur Verhütung von Feuers,

brünsten, oder anderu gemeinen Beschädigungen gege-

ben sind, entgegen handelt, der wird dadurch seines

Anrechts auf den Schaß ebenfalls verlustig.

§. 88. In beiden Fällen (§. 86. 87.) tritt der

Fiskus an die Stelle des Uebertreters.

§. 89. Der Eigenthümer sowohl als der Fis-

kus haben das Recht, von dem Finder, nach bes

wandten Umständen, die eidliche Angabe seinesFunds

Rechte zu fordern.

mehrerer S. 90. Mehrere Miteigenthümer eines Grund-

Miteigen

thamerstücks, auf welchem ein Schah gefunden worden,

undGran nehmen an den obbestimmten Rechten des Eigenthüs

nachbaren
mers
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mers , nach dem Verhältnisse ihres Rechts auf das

Grundstück selbst, Antheil.

§. 91. Wird ein Schaß auf der Gränze gefun

den, so wird das Eigenthum desselben zwischen den

Gränznachbaren gleich getheilt.

§. 92. Es macht daben keinen Unterschied,

wenn auch der Schaß nicht gerade in der Mitte gefun-

den wåre, ſondern den Grund eines oder des andern

Nachbars mehr oder weniger berührt hätte.

§. 93. Ist einer der Miteigenthümer oder Grånz-

nachbaren zugleich der Finder, so gebühren ihm noch

außerdem, auf die Antheile der übrigen Interessenten,

die Rechte des Finders.

des Schas

§. 94. Das Recht des Eigenthümers auf einensechte in

Schat kommt dem nußbaren Eigenthümer alleinAnsehung

zu, und derjenige, welchem bloß ein Antheil an derges ben ges

Proprietát zusteht, kann darauf keinen Anspruchtheiltem

machen.

oder einges

schränktem

S. 95. Auch der Fideicommiß-Befißer und Erb - Eigenthus

zinsmann haben die Rechte des Eigenthümers an ei-me.

nem Schake, welcher auf dem von ihnen solcherge

ſtalt besessenen Grundstücke gefunden worden.

§. 96. Der auf einem Lehn-, Fideicommiß-,

oder Erbzinsgute gefundene Schah wird das freie Eis

genthum des Besizers.

§. 97. Der bloße Nießbraucher, ingleichen der

Erbpächter , hat an einem solchen Schaße keinen

Antheil.

S. 98. Der, welchem bloß das Eigenthum einer

Oberfläche oder eines darauf errichteten Gebäudes,

nicht aber des Grundes und Bodens zukommt, kann

nur an einem über der Erde gefundenen Schahe der

Rechte des Eigenthümers sich anmaßen.

§. 99. So lange ein verkauftes Grundstück

dem Käufer noch nicht übergeben ist , hat der Ver-

fâu-
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Folgen der

käufer das Recht des Eigenthümers auf einen in der

Zwischenzeit entdeckten Schak.

§. Ico. Ist jedoch die Gefahr der Sache auf

den Käufer bereits übergegangen, so gebührt ihm auch

der Mugen von einem solchen Schake.

§. 1o1. Hat der Käufer von dem auf dem

Grundstücke verborgenen Schahe Wissenschaft gehabt,

und es dem Verkäufer nicht angezeigt, so kann er in

der Folge blos als Finder angesehen werden.
Rechtliche §. 102. Wer bey einem auf fremden Grunde

uebertres und Boden gefundenen Schaße die Vorschriften der

tung gefeß Geseze vernachläßigt; die Anzeige binnen vier Wo-

schriften inchen zu thun unterläßt ; oder gar den Fund ableugnet ;
Ansehung

der Schäßegegen den gilt alles das, was in gleichem Falle

gegen den Finder verlorner Sachen verordnet iſt.

(§. 70-73.)

licherVor.

§. 103. Wer aber in Ansehung eines auf eige

nem Grunde und Boden gefundenen Schakes einer

gleichen Vernachläßigung der gefeßlichen Vorschriften

fich schuldig macht ; der soll dafür, nach Verhältniß

der Umstände, der Beträchtlichkeit des Schages, und

feiner sich ergebenden unerlaubten Absicht bey der Vers

heimlichung, mit einer Geldstrafe bis zur Hälfte des

Werths des daran ihm gebührenden Antheils belegt

werden.

§. 104. Verborgene Sachen, deren Eigenthü

mer nicht zweifelhaft ist, oder leicht entdeckt werden

Fann, können niemals als gefundene Schäße angese

hen und behandelt werden.

§. 105. Ist aber der, welcher die Sache ver

borgen hatte, gestorben ; so kann derjenige, welcher

durch seine Anzeige oder Entdeckung den Erben zu

dem Genusse der Sache, den sie sonst wahrscheinlich

håtten entbehren müssen, verholfen hat , in so fern

keine besondere Verpflichtung zur unentgeldlichen

Vorsorge für das Beste der Erben bey ihm obwal-

tet,
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tet, die nach §. 62. fqq. einem Finder ausgeseşte

Belohnung fordern.

ken.

S. 106. In wie fern die unter der Erde ver-Box Na

borgenen Naturschäße von Privatpersonen aufgesuchtturschd

und in Besitz genommen werden können , ist gehö.

rigen Orts beſtimmt- ( Tit. 16. Abſchn. 4. )

Vierter Abschnitt.

Vom Thierfang e.

Thierfans

§. 107. Das Recht des Thierfanges erstreckt 1)Vom

sich nur auf solche Thiere, welche noch von keinem übers

Menschen gefangen und gebåndigt worden.

§. 108. Doch sind auch eingefangene und zahm

gemachte Thiere, wenn sie in ihre natürliche Wild

heit zurückgekehrt waren, ein Gegenstand des Thier-

fanges.

S. 109. Thiere, welche zwar frey herumschweis

fen, aber an den ihnen bestimmten Ort zurückzukeh

ren pflegen, gehören nicht zum Thierfange.

S. 110. Sie gehören aber dazu, so bald sie

die Gewohnheit, zurückzukehren , abgelegt haben.

§. 111. Tauben, welche Jemand hålt , ohne

ein wirkliches Recht dazu zu haben, sind , wenn ſie

im Freien betroffen werden, ein Gegenstand des

Thierfanges.

§. 112. Wer das Recht habe , Tauben zu hal-

ten, ist in den Provinzialgesehen bestimmt.

§. 113. Wo diese nichts besonderes vestseßen,

find nur diejenigen , welche tragbare Aecker in der

Feldflur eigenthümlich besiken , oder dieselben statt

des Eigenthümers benußen, nach Verhältniß des

Ackermaaßes , Tauben zu halten berechtigt.

§. 114. Insekten und andere Thiere , welche

nach §. 107-111. ein Gegenstand des Thierfan-

ges, und weder zur Jagd noch zur Fischereigerech

tig

Be

haupt.

I
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derheit

tigkeit geschlagen sind, können von einem Jeden einge-

fangen werden.

S. 115. Wer in der Absicht, dergleichen Thiere

zu fangen, fremden Grund und Boden ohne Vor-

wissen oder wider den Willen des Eigenthümers betre-

ten hat, muß das Gefangene dem Eigenthümer auf

desselben Verlangen unentgeldlich ausliefern.

§.
de uns 16. Hat der Eigenthümer aufſeinem Grun-

de und Boden zu einem erlaubten Thierfange Ans

stalten gemacht, so darf kein Anderer die daselbst ein:

gefangenen Thiere, bey Strafe des Diebstahls, weg-

nehmen.

S. 117. Vogeleier und junge Vögel sind, fo

weit es die Polizeigefeße nicht ausdrücklich verbie-

ten, ein Gegenstand des freien Thierfanges.

2)infons §. 118. Bienen auf seinem Eigenthume zu hal-

vouVienenten, ist einem Jeden erlaubt.

§. 119. Das Recht, Bienen in der Heide zu

halten, steht nur dem Eigenthümer des Forstes zu.

S. 120. Diesem kann auch der Hütungsberech

tigte das Halten der Bienen nicht untersagen.

§. 121. Auf zahme Bienenschwärme hat der

Eigenthümer des Mutterstocks ein ausschließendes

Recht.

§. 122. Er kann die schwärmenden Bienen auch

auf fremden Grund und Boden verfolgen und daselbst

einfangen.

S. 123. Doch muß er dem Eigenthümer des

Grundes und Bodens für alle ben solcher Gelegenheit

verursachte Beschädigungen gerecht werden.

§. 124. So bald der Eigenthümer des schwår-

menden Stocks die Verfolgung gänzlich aufgegeben

hat; ist der Eigenthümer des Grundes und Bo-

dens , auf welchem der Schwarm gefunden wird,

denselben einzufangen berechtigt.

§. 125.
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S. 125. In Ansehung desjenigen , der wilde

oder von dem Eigenthümer verlassene Bienen auf

fremdem Grunde und Boden einfängt, findet die

Vorschrift §. 115. Anwendung.

S. 126. Die Polizeiobrigkeit jedes Orts ist bes

rechtigt, Verfügungen zu treffen, wodurch das Rau

ben der Bienen verhindert, und diejenigen Stöcke,

unter denen es eingerissen ist, davon wieder ents

wöhnt werden.

§. 127. Jagdbare wilde Thiere darf nur der, 3) vou

welcher die Jagdgerechtigkeit hat, unter den in dender Jagd.

Polizeigefeßen des Landes vorgeschriebenen Einschrån-

kungen, schießen , hehen, beizen, fangen, oder auf

andere Art sich zueignen. (Th. 2. Tit. 16. Abschn. 3.)

§. 128. Die Beſißnehmung durch die Jagd if

erst alsdann für vollendet zu achten, wenn das Thier

todt oder lebendig in die Gewalt des Jagenden gekom

men ist.

§. 129. Ein Thier, welches bloß angeschossen

worden, oder aus dem Neße entkommen ist, befindet

ſich noch in seiner natürlichen Freiheit.

S. 130. Wo die Jagdfolge üblich ist, darf ange-Von der

schossenes oder angeheßtes Wild, auch auf fremdemJagdfolge.

Reviere, so lange verfolgt werden, als der Spürhund

die Fårthe noch nicht verloren hat.

§. 131. Wer die Jagdfolge ausüben will, muß

nachweisen, daß das verfolgte Wild auf seinem Re-

viere wirklich verwundet oder angehegt worden.

S. 132. Zum Beweise , wo das Wild ange

schossen worden, find die auf dem Orte befindliche

Farbe oder Haare hinreichend.

§. 133. Wer die Jagdfolge ausübt , muß das

Gewehr auf seinem Reviere zurücklaſſen.

§. 134. Ist das verfolgte Wild auf dem Jagd-,

reviere eines Andern von diesem schon eingefangen,

fo

J
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Bom

Wildschas

so muß der Verfolgende sogleich mit eingekoppelten

Hunden zurückkehren.

§. 135. Ein Gleiches muß geschehen , so bald

die Hunde die Spur des verfolgten Wildes verlassen.

§. 136. Das bey Ausübung der Jagdfolge ge-

fållte oder gefangene Wild darf nur in Gegenwart

des Jagdberechtigten des Ortes, oder herbeigerufener

unpartheiischer Zeugen, aus dem fremden Reviere

weggebracht werden.

S. 137. Unter obigen Einschränkungen (§. 131 .

fqq.) wird im zweifelhaften Falle vermuthet, daß

die Jagdfolge üblich sey.

§. 138. Wer die Jagdfolge ausübt, haftet für

allen Schaden, welcher dadurch auf fremden Saat-

feldern und Wiesen angerichtet worden.

§. 139. Ift angeschossenes Wild entkommen,

oder hat sonst die Jagdfolge nicht Statt gefunden ;

so ist der Jagende schuldig , dem Inhaber desjenigen.

angränzenden Reviers, wohin das Wild auf der

Flucht sich gewendet hat , von dem Anschusse binnen

vier und zwanzig Stunden, bey Einem bis Fünf

Thalern Strafe, Nachricht zu geben.

S. 140. Doch versteht sich dieses nur vom ans

geschoffenen hohen Wilde, und die Anzeige geschieht

auf Kosten des Berechtigten.

S. 141. Durch Klappern, aufgestellte Schreck-

den und bilder, oder sogenannte Scheufale, durch Zäune und

dessenVer-durch kleine oder gemeine Haushunde, kann jeder

hütung. das Wild von seinen Beſigungen abhalten.

S. 142. Doch müssen die Zäune, den Polizei-

gesehen gemäß, dergestalt eingerichtet seyn , daß sie

nicht zur Beschädigung des Wildes gereichen.

§. 143. Auch darf Niemand , unter dem Vor-

wande, das Wild dadurch abzuhalten , gemeine

Hunde ungeknüppelt herumlaufen lassen.

§. 144.
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§. 144. Wer hohes Wild auf seinem Reviere

in ungewöhnlicher Menge hegen will , ist schuldig ,

solche Veranstaltungen zu treffen , daß die angrån-

zenden bebaueten Ländereien gegen die Beschädigun-

gen desselben gesichert werden.

S. 145. Sind keine andere Mittel zur Abwen

dung solcher Beschädigungen vorhanden, so können

die Besiher der angrånzenden Låndereien darauf an-

tragen, daß der Jagdberechtigte aufseine Kosten tüch

tige Wildzäune anlege und unterhalte.

S. 146. Macht sich der Jagdberechtigte in An-

legung oder Unterhaltung solcher Veranstaltungen

einer Nachläßigkeit schuldig , fo haftet er für allen:

durch das Wild in der Nachbarschaft verursachten

Schaden.

§. 147. So lange der Jagdberechtigte sich eines

Mißbrauchs in Hegung des Wildes nicht schuldig

macht, sind die Besißer der angränzenden Ländereien

schuldig und befugt, die nach den Jagd und Forst-

ordnungen der Provinz zuläßigen Mittel zur Abwen-

dung des Wildschadens selbst vorzukehren.

§. 148. Wie die Anmaßungen eines unbefug-

ten Jagdrechts, und die Störungen oder Beeinträch

tigungen fremder Jagdgerechtigkeiten zu verhüten und

zu bestrafen, ist gehörigen Orts bestimmt. ( Th. 2.

Tit. 20. Abschn. 6. )

'das Wild
§. 149. Das Wild , welches sich in Gärten,Fälle, ws

Höfe, oder andere an die Wohngebäude stoßendeauch ohne

geschlossene Pläße eingedrungen hat, kann ein JederJagdger

fangen oder tödten.

rechtigkeit

gefangen

tet werden
§. 150. Er darf sich aber dazu keines Schieß- oder getöds

gewehrs bedienen , und muß das gefangene oder er tann.

legte Wild dem Jagdberechtigten abliefern.

S. 151. Der Jagdberechtigte hingegen ist schul-

dig, das gewöhnliche Schießgeld dafür zu bezahlen ;

oder muß, wenn er dieses nicht will, das Wild

dem,
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Gerechtig

dem, welcher es gefangen oder erlegt hat, über.

laſſen.

S. 152. Wo sich Wölfe aufhalten , mag jeder

Grundbesiker an abgelegenen Orten Wolfsgruben

anlegen.

S. 153. Damit aber Niemand dadurch Schaden

leide, müssen dergleichen Gruben gegen Menschen und

Vieh tüchtig umrückt werden.

S. 154. Hat fich anderes jagdbares Wild in

diesen Gruben gefangen , so muß dasselbe sofort

wieder in Freiheit gesezt oder dem Jagdberechtig-

ten gegen Erlegung des Schußgeldes ausgeliefert

werden.

§. 155. Wird Jemand von wilden Thieren àn-

gefallen, so sind ihm, zur Vertheidigung seines Lebens

und feiner Gesundheit, alle Mittel, dieselben von sich

abzuhalten oder zu tödten, erlaubt.

§. 156. Wilde oder andere reißende Thiere blei

ben demjenigen, welche sie bey solcher Gelegenheit ge-

fangen oder getödtet hat, eigen.

S. 157. Sind aber Hirsche, Schweine oder an

deres dergleichen Wild, bey solchen Gelegenheiten ges

fangen und getödtet worden, so müssen sie dem Jagda

berechtigten, gegen Ersatz des Schußgeldes ausgelie-

fert werden.

BonJagd. §. 158. Die Jagdgerechtigkeit auf fremdem

Feiten aufGrunde und Boden, oder auf dem Jagdrevieve eines

fremden Andern, ist nach den Gesezen von Dienstbarkeiten zu

Revieres. beurtheilen. (Tit. 22.)

Von der

Sitlagd.

§. 159. Wer in demselben Reviere mit Andern

zu jagen berechtigt ist, darf ſein Recht nur in eigener

Person oder durch seine Jäger ausüben.

S. 160. Doch kann dem Påchter eines ganzen

Gutes auch die Ausübung der dem Gute zukommen-

den Mitjagd zugleich überlassen werden.

S. 161.
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§. 161. Ein nur zur Mitjagd Berechtigter darf

zur Ausübung derselben nicht mehr Jåger annehmen,

als bisher gewöhnlich gehalten worden.

S. 162. Wenn gleich bey Gütertheilungen den

Besißern der getheilten Güter die Mitjagd vorbe-

halten wird, so dürfen doch dieselben zusammen nur

so viel Jåger halten, als vor der Theilung gewesen

find.

S. 163. Ist vor der Theilung nur Ein Jäger ge-

halten worden, so können die zur Mitjagd Berechtig

ten dieselbe zwar jeder für ſeine Person, übrigens aber

nur durch Einen Gesammtschüßen ausüben.

S. 164. Wer die Erlaubniß zur Jagd von eis

nem Jagdberechtigten nur für sich selbst erhalten hat,

darf dieselbe keinem Andern übertragen.

peljagden.
S. 165. Bey der Koppel- und Gesammtjagd iston Kop:

zwar das Recht zu jagen, nicht aber das gefällte Wild,

gemeinschaftlich.

§. 166. In der Regel kann der , welcher die

Koppel-, Gesammt-, Mit- oder Beijagd hat , die-

felbe auch ohne Vorwiſſen ſeiner Mitintereſſenten aus-

üben.

§. 167. Hingegen muß, in dergleichen Falle,

das Vorhaben, ein Klopf- oder Treibejagen zu hal-

ten, dem Mitberechtigten drey Tage vorher bekannt

gemacht werden.

§. 168. Diesem steht alsdann frey, mit dem

Andern gemeine Sache zu machen.

§. 169. Wer nur mit der niedern oder mittlern

Jagd beliehen ist, darf, ohne Erlaubniß dessen, wel-

chem auf demselben Reviere die hohe Jagd zusteht,

kein Klopf- oder Treibejagen vornehmen.

der§. 170. So weit Jemand mit der Fischereige er sicher

rechtigkeit in Strömen, Seen und andern Gewässernrey. Ge

versehen ist, so weit hat er ein ausschließendes Recht,genstand
Berfelben.

fich

3



206 Erster Theil. Neunter Titel.

Von Fi

ſchen in ge

sich alle in diesen Wässern lebende Thiere zuzueig-

nen. (Th. 2. Tit. 15. Abschn. 2.)

§. 171. Der Fang solcher Thiere, die zugleich

im Wasser und auf dem Lande leben, (der Amphi-

bien), gehört zur Jagd, wenn er mit Schießgewehr,

Fallen oder Schlageisen geschieht.

§. 172. Der Fang der Fischottern und Biber

gehört allemal zur Jagd.

§. 173. Wasservögel sind nur ein Gegenstand

des Jagdrechts.

§. 174. In fo fern jedoch jagdbare Zugvögel,

außer der Hegezeit, mit Fischerneßen unter dem Waſ-

ser gefangen werden können, ist solches dem Fische-

reiberechtigten erlaubt.

§. 175. Alle andere Wasserthiere und Amphi-

bien, welche mit Fischerneßen , Angeln, oder mit

der Hand im Wasser gefangen werden, gehören

dem Fischereiberechtigten.

§. 176. Teiche , Hälter, Seen, und andere ge-

fchloffenenschloffene Gewässer , welche sich nicht über die Gränze

und ungerdes Grundstücks erstrecken , in welchem sie liegen,

schlossenen
Gewäfs sind in der Regel als das Eigenthum des Grund-

fern. herrn anzusehen.

§. 177. Die Fische in solchen Privatgewässern

gehören also auch dem Eigenthümer des Grundstücks.

§. 178. Wenn Fische , die in solchen Gewässern

gehegt werden, bey großem Wasser oder bey einem

Durchbruche des Dammes austreten ; so können sie

von dem Eigenthümer auch auf fremden Grunde wies

der eingefangen werden.

§. 179. Bis in Flüſſe oder Ströme hingegen,

oder in andere Gewässer, worin ein Dritter das

Recht zu fischen hat, findet die Verfolgung nur in

fo weit Statt, als der Eigenthümer sichere Merkmale

anzugeben vermag, wodurchseine ausgetretenen Fische

von
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von denjenigen, die in dem andern Gewässer befind-

lich sind , sich hinlänglich unterscheiden.

S. 180. Wenn Flüsse, Bäche oder andere un-

eingeschlossene Gewäſſer austreten , so kann der , wel-

cher darin zu fischen berechtiget ist, die ausgetrete

nen Fische in der Regel nicht verfolgen.

§. 181. Vielmehr gehören diese demjenigen,

auf dessen Grunde das ausgetretene Wasser stehen

bleibt.

§. 182. Bleiben die Fische, nach abgelaufenem

Wasser, in Lachen zurück, die Jemand zu befischen

das Recht hat, so kann dieser auch solche Fische fich

zueignen.

S. 183. Es darf aber Niemand die Fische durch

Neße, Zäune, Dåmme oder andere Wehrungen,

an der Rückkehr in den Strom verhindern.

S. 184. Jeder Eigenthümer mag auf seinemPolizeiges

Grunde und Boden, unter Beobachtung der Lan- Ausübung

des-Polizeigesete , Fischteiche anlegen.

S. 185. Die Fischeren in Teichen und einge.'

schlossenen Privatgewässern, ist jeder Eigenthümer

nach eigenem Gutbefinden auszuüben berechtigt.

§. 186. In öffentlichen aber, so wie in nicht

eingeschlossenen Privatgewässern , müssen , bey Aus

übung derselben, die Vorschriften der Polizeigefeße

wegen der Laichzeit, des verbotenen Fischerzeuges ,

und was sonst darin zur Verhütung des Ruins der

Fischeren verordnet ist , genau befolgt werden.

S. 187. Auch in Privatflüssen , worin mehrere

die Fischereigerechtigkeit haben, darf Niemand, der

nicht ein besonderes Recht dazu erworben hat, durchy

Versehung des Flusses ober oder unterhalb , den

freien Gang der Fische hindern.

§. 188. Auf öffentlichen Gewässern soll Nie-

mand zum Nachtheile der Fischereiberechtigten Enten

halten.

S. 189.

der Fisches

rey.
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§. 189. Enten, welche die Beſißer der an Pri-

vatflüsse und Teiche stoßenden Grundstücke ohne aus-

drückliche Erlaubniß des Fischereiberechtigten halten,

ist dieser, wenn sie auf dem Wasser betroffen werden,

zu pfånden oder zu tödten wohl befugt.

§. 190. Wer ohne Recht oder Erlaubniß fischt

und krebst, verliert, außer dem, was er gefangen hat,

auch die bey sich habenden Neße und Fischergeräthe.

(Th. 2. Tit. 20. Abschn. 13.)

Schranken §. 191. Wer bloß die Fischereigerechtigkeit hat,

der Fischer

reigerech darf sich deswegen in dem Strome oder Gewässer

tigkeit. anderer Rechte des Grundeigenthümers nicht an-

maßen.

Von der

§. 192. Werden also bey Gelegenheit des Fisch-

fanges andere Sachen gefunden und entdeckt, so gel-

ten in Ansehung derselben die Vorschriften des zweiten

und dritten Abschnittes.

Fünfter Abschnitt.

Von der Beute.

S. 193. Das Recht, im Kriege Beute zu mas

überhaupt.chen, kann nur mit Genehmigung des Staats erlangt

werden.

§. 194. Wein der Staat dieses Recht ertheilt

hat, der erwirbt durch die bloße Beſizergreifung das

Eigenthum der erbeuteten Sache.

S. 195. Wer Kriegs- oder Mundvorräthe era

beutet, der muß dieselben zum Gebrauche des Staats

abliefern.

S. 196. Alle andere Sachen, welche bey dem

feindlichen Kriegesheere, oder bey den unter den Waf-

fen befindlichen Feinden , ingleichen bey feindlichen

Marketendern und Lieferanten angetroffen werden,

find als Beute zu betrachten.

$.197.
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§. 197. Das Eigenthum feindlicher Untertha-

nen, die weder zur Armee gehören, noch derselben

folgen, kann nur zur Beute gemacht werden, wenn

der Befehlshaber der Truppen die ausdrückliche Er-

laubniß gegeben hat.

S. 198. Unbewegliches Eigenthum ist niemals

ein Gegenstand der Beute.

§. 199. Bewegliche Sachen, die der Feind

weggenommen und veräußert hat, kann der vorige

Eigenthümer gegen Erstattung desjenigen, was das

für gezahlt worden, zurückfordern.

S. 200. Hat der Feind die erbeutete Sache

verschenkt, so muß der Besißer dieselbe dem vorigen

Eigenthümer unentgeldlich zurückgeben.

S. 201. Die Beute ist erst alsdann für erobert

zu achten , wenn sie von den Truppen, welche sie

gemacht haben, bis in ihr Lager, Nachtquartier,

oder sonst in völlige Sicherheit gebracht worden.

§. 202. So lange der Feind noch verfolgt.

wird, bleibt dem vorigen Eigenthümer der ihm wie-

der abgenommenen Sachen sein Recht darauf vor-

behalten.

S. 203. Den Truppen, welche dem Feinde die

Beute wieder abnehmen, soll von dem Kriegsgericht

eine nach den Umständen billig gefundene Beloh

nung, welche die Eigenthümer bey der Zurücknahme

entrichten müssen, ausgesezt werden.

S. 204. In so fern zu dergleichen wiederer

oberten Beute kein Eigenthümer sich meldet, verbleibt

dieselbe den Truppen, die sie dem Feinde wieder ab.

genommen haben.

S. 205. Privatpersonen , welche Kaperschiffe Von der

auszurüsten Vorhabens find, müssen zu diesem Be. Kaperen

hufe sich Kaperbriefe ertheilen lassen.

§. 205. Wer ohne diese auf Kaperen ausgeht,

wird als ein Seeräuber angeſehen.

Allgem. Landr. I. Band. §. 207.

infonders

heit.
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§. 207. In Ansehung der Kapereien findet der

Regel nach alles Statt, was vorstehend vom Beus

temachen verordnet ist.

§. 208. Güter und Schiffe, welche von Ka-

pern weggenommen werden, sind erst für verloren

anzusehen, wenn diefelben in einem feindlichen oder

neutralen Hafen aufgebracht worden.

§. 209. Sind sie noch vorher durch Kaper,

die unter dem Schuße derjenigen Macht , welcher

der Eigenthümer unterworfen ist, oder einer mit der-

selben im Bunde stehenden Macht, Kaperey treiben,

dem Feinde wieder abgenommen worden, so müssen

fie dem Eigenthümer für den dritten Theil des

Werths verabfolget werden.

§. 210. Ist dergleichen Beute dem Feinde von

Kriegsschiffen des Staats , oder dessen Bundesge-

nossen wieder abgenommen worden, so findet, zum

Besten der Eroberer , dasjenige Statt, was oben

S. 205. in Ansehung der Landtruppen verordnet ist.

2016. § . 7. Die Rechte und Befugnisse der Preußis

schen Kaper , Schiffe, sollen nach denen jedesmal con-

currirenden Verhältnissen , zu seiner Zeit bestimmt

werden.

S. 211. Was für Sachen und Waaren durch

Kaperen erworben werden können , ist nach dem

Inhalt der Kaperbriefe, und nach den zwischen den

kriegführenden und neutralen Mächten bestehenden

Traktaten zu beurtheilen.

S. 212. Wo diese nichts bestimmen , sind alle

Waaren und Güter feindlicher Unterthanen , welche

auf feindlichen Schiffen gefunden werden, für gute

Beute anzusehen.

§. 213.
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§. 213. Dagegen soll den Unterthanen freund-

schaftlicher oder neutraler Mächte ihr auf 'feindlichen

Schiffen gefundenes Eigenthum nicht vorenthalten

werden.

§. 214. Auch das Eigenthum feindlicher Unter-

thanen, welches sich auf neutralen Schiffen befindet,

ist frey.

§. 215. Ein Gleiches gilt von dem Eigenthume

feindlicher Unterthanen, welches dieselben den Post-

schiffen und Pakerboten des gegen ihren Landesherrn

friegführenden Staats anvertrauet haben.

§. 216. Alles vorstehende (§. 213. 214. 215.)

findet jedoch nur in fo fern Statt, als dergleichen

Güter und Sachen nicht unter die verbotenen Waa-

ren gehören.

Anh. §. 8. Bey Bestimmung der Frage , was Contre

baude sey, muß auf das Rücksicht genommen werden,

was in den §. 2034 und 2035. Th. 2. Tit. 8. als ſolche

bestimmt worden ist , jedoch soll die dem gedachten §.

angehängte Clausel :

,,und was ſouſt durch besondere Verträge zwischen

,,den verschiedenen Nationen einzunehmen verbos

ten ist,

hier nicht Anwendung finden , indem solche bloß auf

Versicherungsgeschäfte Beziehung hat.

§. 217. Was verbotene Waaren sind , ist in

der Lehre von Versicherungen bestimmt. ( Th. 2.

Tit. 8. Abſchhn. 14.)

§. 218. Alles, was nach einem kundbar bela-

gerten oder eingeschlossenen Hafen geführt wird, ist

als verbotene Waare zu betrachten.

2 §. 219.
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1) Von

S. 219. Für eingeschlossen ist ein Hafen zu ach-

ten, wenn derselbe durch eine feindliche Landbatterie,

øder durch Kriegesschiffe, die vor dem Hafen ſtatio-

nirt sind, gesperrt ist.

Sechster Abschnitt.

Von der Erwerbung der An- und Zuwüchse.

§. 220. Nußungen einer Sache, die nach dem

Früchten. Laufe der Natur, mit oder ohne hinzukommende Be

arbeitung , aus ihr selbst entstehen , werden Früchte

genannt.

2) Vom

§. 221. Die Früchte einer Sache sind, gleich

bey ihrem Entstehen, das Eigenthum desjenigen,

welcher das Nußungsrecht der Sache hat.

§. 222. Vermehrungen und Verbesserungen

einer Sache, die, es sey durch Natur oder Kunst,

von außen her bewirkt worden , heißen An- und

Zuwüchse.

§. 223. Wird durch die Gewalt des Stroms

abgeriffe ein Stück Landes weggerückt, und an ein fremdes
nen Lande.

"Ufer angelegt , oder auf dasselbe geworfen, so ist

der vorige Besißer ein solches Stück noch innerhalb

Jahresfrist wegzunehmen berechtigt.

3) Von

der Allus

vion.

S. 224. Hat der vorige Besißer ein Jahr, ohne

sein Recht geltend zu machen, verstreichen lassen, so

ist der Eigenthümer des dadurch verbreiteten Ufers

das angelegte Stück durch die Besißergreifung sich

zuzueignen wohl befugt.

S. 225. Verbreitungen des Ufers durch das all

mählige Anspülen fremder Erdtheile kommen dem-

jenigen zu gute, welchem das Ufer gehört. (Th. 2.

Tit. 15. Abschn. 2.)

§. 226. Auch neu anwachsende Erdzungen und

Halbinseln, welche nach und nach entstanden sind,

gehö
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gehören demjenigen, an deſſen Ufer sich dieselben an-

gesezt haben.

§. 227. In beiden Fållen §. 225. 226. bedarf

es zur Erwerbung des Eigenthums weiter keiner

Besizergreifung.

S. 228. Auch wenn dergleichen Anspülungen

oder Erdzungen sich, der Breite nach, in das

Flußbette hinein, und selbst bis über die Mitte

desselben erstrecken , kann dennoch der Besiger des

gegenüber liegenden Ufers darauf keinen Anspruch

machen.

§. 229. Wohl aber ist er berechtiget, an sei

nem Ufer solche Veranstaltungen zu treffen, wodurch

die fernere Verbreitung des gegenüber liegenden Ufers

verhindert wird.

§. 230. Buhnen hingegen , und andere Anla-

gen , wodurch der einmal vorhandene Anwuchs der

Gefahr, wieder weggespült zu werden, ausgeseht

wird, darf, ohne Erlaubniß des Staats , Niemand

anlegen.

S. 231. Diese Erlaubniß soll nur alsdann er-

theilt werden, wenn durch die entstandene Anspülung

oder Erdzunge eine dem Nachbar nachtheilige Ver-

ånderung in dem Laufe des Flusses entsteht, welche

derselbe durch die gewöhnlichen Uferbevestigungen

nicht abwenden kann.

§. 232. Das Eigenthumsrecht des Uferbesikers

über die an ſein Ufer stoßenden Anspülungen und

Erdzungen erstreckt sich nur so weit, als seine Grånze,

der Långe nach, reicht.

§. 233. Wird also dergleichen Anwuchs mit

der Zeit über seine Grånze hinaus verlängert, fo

ist das über seine Grånze hinaus gehende Stück des

Anwuchses, oder der Erdzunge, das Eigenthum des

benachbarten Uferbesizers.

§. 234.
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§. 234. Diese Vorschrift findet auch alsdann

Statt, wenn das über die Gränze des Nachbars

hinausgehende Stück der Erdzunge oder Halbinsel

mit dem Ufer des Nachbars noch nicht zusammen-

hängt.

§. 235. Hat jedoch, in beiden Fällen, der be.

nachbarte Uferbesizer geschehen lassen, daß der, an

dessen Ufer der Anwuchs oder die Erdzunge sich

zuerst angeseht hatte, dieselbe auch über seine Gränze

hinaus, durch drey auf einander folgende Jahre ru-

hig nuten dürfen; so hat Lehterer das Eigenthum

eines solchen Stückes erworben.

§. 236. Das einem Uferbeſißer einmal zugefal-

lene Eigenthum eines Anwuchses , oder einer Halb-

insel, geht nicht verloren, wenn auch dieselben in

der Folge durch das Wasser von seinem Ufer abge-

trennt. werden.

§. 237. Niemand darf durch Pflanzungen, oder

andere Wasserbaue, das Anspülen an die Ufer eines

öffentlichen Flusses vorsäglich befördern.

§. 238. Auch der daselbst wirklich angespülte

Grund und Boden darf durch Bepflanzungen nur in

so fern bevestiget werden, als der gewöhnliche Lauf

des Waſſers dadurch nicht gehemmt wird.

§. 239. Dagegen ist jeder Uferbeſiher, das Aus-

reißen des Stroms, durch dazu dienliche Uferbeve.

stigungen zu verhindern, wohl befugt.

§. 240. Wenn das dem Ausreißen des Stroms

ausgefeßte Ufer nicht anders, als durch solche Anla-

gen, welche zugleich das Unspülen befördern , hin-

länglich bevestigt werden kann, so ist der Uferbesiker

auch zu diesen berechtiget.

§. 241. Es dürfen aber dergleichen Anlagen in

öffentlichen Flüssen, bey entstehendem Widerspruche,

nicht anders, als unter der ausdrücklichen Genehmi

gung
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gung des Staats , nach vorhergegangener Untersu-

chung ihrer Nothwendigkeit, veranstaltet werden.

Inseln.
§. 242. So lange eine Erderhöhung in dem 4) Von

Flußbette eines Strohms , bey gewöhnlichem Was

ſerſtande, mit einem gemeinen Fischernachen um-

fahren werden kann, ist sie als eine Insel anzu-

sehen.

§. 343. Erdflecke, die erweislich sonst ein Theil

des vesten Landes gewesen, und davon nur durch

Einbiegungen und Umströmungen des Flusses abge

sondert worden sind , werden für Inseln, im recht-

lichen Sinne, nicht geachtet.

§. 244. Wo, nach den Provinzialgesehen, die

Inseln in öffentlichen Flüssen kein Vorbehalt des

Staats sind, da, haben die Besizer desjenigen Ufers,

welchem sie am nächsten liegen, das Recht, sich dies

felben zuzueignen.

§. 245. Ein Gleiches gilt durchgehends von den

in Privatflüssen entstehenden Inseln.

f. 246. Das Eigenthum der Inseln aber wird

erst durch die wirkliche Besißnehmung erworben.

S. 247. Welchem von beiden gegen einander

über liegenden Ufern eine Insel am nächsten sey,

muß nach einer durch das Flußbette, der Långe

nach, zu ziehenden Linie, beurtheilt werden.
1

§. 248. Die Breite des Flusses wird dabey nach

Linien bestimmt, die von denjenigen Punkten bei-

derseitiger bey gewöhnlichem Wasserstande sichtbarer

Ufer, welche den beiden Enden der Insel gegenüber

liegen, quer über den Fluß gezogen werden.

S. 249. Diejenige der Länge nach gezogene Linie,

welche jede dieser beiden Querlinien in ihrer Mitte

durchschneidet, bestimmt : welchem Ufer die Insel

am nächsten liege.

§. 250. Schneidet diese Mittellinie durch die

Insel selbst, so kommt das Recht , sich die das

durch
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durch bestimmten jedem Ufer am nächsten liegen-

den Antheile zuzueignen , den beiderseitigen" Uferbe-

fißern zu.

§. 251. Liegt die Insel, ihrer Länge nach, den

Ufern mehrerer an einander gränzender Besißer ges

genüber, so hat ein Jeder von diesen Beſißern das

Recht, sich den seinem Ufer gegenüber liegenden Theil

derselben zuzueignen.

S. 252. Der Antheil eines jeden dieser Uferbe.

ſißer wird durch Linien bestimmt , welche von den

Punkten , wo eines jeden Gränze an den Fluß

stößt , quer über den Fluß, gerade nach der in

der Mitte desselben angenommenen Linie gezogen

werden.

§. 253. Bey Bestimmung der Rechte der Ufers

befizer, auf eine ihren Ufern gegenüber liegende

Insel wird darauf: ob das Ufer mit Dammen oder

Deichen, mit oder ohne Vorland, eingeschlossen sey,

oder nicht, keine Rücksicht genommen.

S. 254. Wenn Jemand eine ganze Insel, die

mehreren Ufern gegenüber liegt, oder deren über

ſeine Gränze hinaus gehenden Theil in Beſih neh.

men will, so muß er diesen Vorsaß seinen Nach,

barn bekannt machen, und dieselben zur Erklärung :

ob sie sich ihres Rechts ebenfalls bedienen wollen,

auffordern.

S. 255. Weigern sie sich dieser Erklärung, oder

zögern sie damit, oder auch mit der Ausübung ihres

Rechts selbst; so kann der, welcher die Insel in

Besih nehmen will, auf die Vermittelung des Staats

antragen.

§. 256. Findet der Staat, daß die Benuhung

der Insel dem gemeinen Wesen zuträglich sey, und

wollen, nach wiederholter Aufforderung, die übrigen

Interessenten, innerhalb einer ihnen zu beſtimmenden

Frist von ihrem Rechte keinen Gebrauch machen,

ſo
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so kann der Staat dem, welcher sich zuerst gemel-

det hat, auch die über seine Gränze hinauslaufenden

Theile der Insel zueignen.

§. 257. So weit Jemand, auch ohne derglei

chen ausdrückliche Bestimmung des Staats , eine

Insel drey Jahre hinter einander ruhig besessen und

benust , hat er das Eigenthum der ganzen Insel,

selbst gegen solche Nachbaren, deren ufer einem

Theile derselben nåher liegen, durch Verjährung er,

worben.

S. 258. Findet der Staat nöthig , daß An-

und Zuwüchse der Ufer, oder auch der Inseln, durch-

gestochen oder weggeräumt werden, so müssen die

Privatbesiger derselben sich dergleichen Verfügung zu

allen Zeiten gefallen lassen.

§. 259. Geschieht das Wegråumen oder Durch-

stechen in einem öffentlichen Flusse, zur Beförderung

der Schiffahrt, oder zur Wiederherstellung des or-

dentlichen Laufes des Flusses, so können die Privať.

befizer in der Regel keine Entschädigung fördern.

§ 260. In so fern jedoch eine solche Alluvion

oder Insel schon seit länger als Funfzig Jahren

besessen und genugt worden, muß der Staat den

Eigenthümern für den durch die Wegråumung er

leidenden Verlust billige Vergütung leiſten.

§. 261. Geschieht die Wegräumung in einem

Privatflusse, um denselben schiffbar zu machen, so

müſſen die darunter leidenden Besißer der Alluvio-

nen und Inseln von dem Staate allemal vollſtåndig

entschädigt werden.

§. 262. Eine gleiche Entschädigung muß den.

ſelben von den Flußnachbaren in allen Fällen zu

Theile werden, wenn der Staat dergleichen Durch

stiche oder Wegråumungen zu ihrem Besten und

Vortheile auf ihren Antrag veranlaßt.

S. 263.
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ten und

5)Vonzu: §. 263. Soll ein Flußbette , oder anderer.

gelande Graben und Canal, durch Verkrippungen oder

verlasse andere dergleichen Anstalten verengt oder zugelandet

nen Fluß werden, so haben die angränzenden
Uferbesiger das

betten.

nächste Recht, sich den solchergestalt gewonnenen

Grund und Boden durch Besißnehmung zuzu-

eignen.

§. 264. Wollen sie aber von diesem Rechte

Gebrauch machen, so müssen sie, nach Verhältniß

ihrer Antheile an dem gewonnenen Lande, zu den

Arbeiten und Kosten der Ausführung beitragen.

§. 265. Das Recht eines jeden Uferbeſißers

erstreckt sich in solchem Falle der Långe nach so weit,

als seine Grånze am Ufer geht, und der Breite nach

bis zu der Mitte des vormaligen Flußbettes.

§. 266. Diese Mitte wird auf die §. 248. fqq.

vorgeschriebene Art bestimmt.

S. 267. Das Bette abgelassener Landseen ver-

bleibt den Eigenthümern des Sees,_nach_Verhålt-

niß des jedem von ihnen an dem See selbst zuge-

standenen Eigenthumsrechts .

§. 268. Sind die Eigenthumsantheile der meh

reren Interessenten in dem See selbst nicht bestimmt

gewesen, so wird der abgelassene Grund unter die

Uferbefizer nach den §. 265. vorgeschriebenen Grunds

sähen vertheilt.

S. 269. Doch muß von diesen derjenige, wel-

cher, ohne selbst Uferbesiger zu seyn, nußbare Rechte

in dem See auszuüben hatte, verhältnißmäßig ent

schädiget werden.

S. 270. So weit die in einem Flusse entste

henden Inseln den benachbarten Uferbesißern gehd-

ren, so weit gehört ihnen auch das von dem Waſſer

verlassene Flußbette.

S. 271. Doch müssen diejenigen Unterthanen

des Staats, welche durch den neuen Canal des Fluf

ſes
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ſes an ihrem Eigenthume gelitten haben, vorzüglich

aus dem verlassenen Flußbette oder dessen Werthe

entschädiget werden.

§. 272. Ueberströmungen, welche durch die Ge

walt des Waſſers veranlaßt worden, und nur eine

Zeit lang dauern, wirken keine Veränderung in dem

Eigenthume der überströmten Grundstücke.

S. 273. Ist aber der ehemalige Eigenthümer

des neuen Canals bereits auf andere Art schadlos

gehalten worden , so fällt das wieder verlassene

neue Flußbette, so weit es nicht nach §. 271. zur

ferneren Entschädigung gebraucht wird, demjenigen

zu, welcher dem Erstern die Schadloshaltung gelei-

stet hat.

§. 274. Wegen einer bloßen Schmålerung oder

Erweiterung des Flußbettes, welche durch die Natur

selbst veranlaßt worden, kann keine Vergütung ge-

fordert werden.

§. 275. Das Eigenthum des Samens oder 6) Vom

der Pflanzen , womit fremder Grund und Boden Sien und

Pflanzen.

bestellt worden , fållt, sobald ersterer ausgefået ist,

und lehtere Wurzeln getrieben haben, demjenigen

anheim, welchem das Nuhungsrecht des Bodens

zukommt.

§. 276. Will der Nußungsberechtigte des Bo-

dens die Früchte genießen, so muß er dem Andern

den Werth des Samens oder der Pflanzen, nebst

den Bestellungskosten, vergüten.

§. 277. Ist die Bestellung redlicher Weise ge-

schehen, so müssen dem Bestellenden alle erweislich

verwendete Kosten erstatttet werden.

§. 278. hat aber derselbe sich der Bestellung

eines fremden Ackers unredlicher Weise angemaßt,

so kann er den Ersaß der Kosten nur so weit for

dern, als dieſelben, nach der in jeder Provinz oder

Gegend



220 Erster Theil. Neunter Titel.

Gegend gewöhnlichen Art des Betriebes, wirthschaft-

lich verwendet worden.

§. 279. Will der Nußungsberechtigte von der

Bestellung keine Früchte ziehen, sondern den Boden

anders nugen, so kann ihm dergleichen Verfügung

nicht gewehrt werden.

S. 280. Alsdann kann der Sående oder Pflan

zende bloß den Samen oder die Pflanzen, so weit

es ohne Beschädigung des Grundstückes möglich ist,

zurücknehmen.

§. 281. Will der Nußungsberechtigte des Bo-

dens die Früchte des Gefäeten oder Gepflanzten dem

Såenden oder Pflanzenden überlassen , so muß Leß-

terer dagegen dem Ersteren für die entzogene Nu-

hung des Bodens, nach Verhältniß des Grades sei-

ner Verschuldung, gerecht werden.

§. 282. Wenn das Grundstück selbst von dem

Såenden oder Pflanzenden redlicher Weise besessen

worden, so hat es, auch in Absicht der erfolgten

Bestellung desselben, bey den wegen der Rechte und

Pflichten eines redlichen Befihers überhaupt vor-

handenen geseßlichen Bestimmungen sein Bewenden.

(Tit. 7. §. 189. fqq.)

§. 283. Wer selbst oder durch Andere auf

feinem Grunde fremden Samen fået, oder fremde

Pflanzen einseht, muß dem Eigenthümer derselben

allemal den höchsten Preis, so wie er zur Zeit der

Bemächtigung des Samens oder der Pflanzen ge..

standen hat, vergüten.

S. 284. Hat der Eigenthümer des Bodens be-

trüglich gehandelt, so ist er dem Eigenthümer des

Samens oder der Pflanzen auch allen Vortheil,

welcher , demselben bey dieser Gelegenheit entgangen

ist, zu erstatten verbunden.

§. 285.
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der

S. 285. Das Eigenthum eines auf der Grånze 7) Vom

ſtehenden Baumes gebühret dem, auf deſſen Grunde Pflanzen

und Boden der Stamm aus der Erde kommt. Bäume.

S. 286. Steht der Stamm selbst auf der

Grånze, so haben beide Nachbaren das Miteigen

thum des Baumes.

§. 287. Niemand ist die unter seinem Grunde

und Boden fortlaufenden Wurzeln, oder die über

feine Gränze herüber hangenden Zweige eines frem-

den Baumes zu dulden verpflichtet.

§. 288. Will er aber selbige weghauen , so

muß er das Holz dem Eigenthümer des Baumes

ausliefern.

§. 289. Duldet er hingegen dieselben, so ist

er berechtiget, diejenigen Früchte sich zuzueignen,

welche der Eigenthümer nicht einſammeln kann, ohne

den Grund des Nachbars zu berühren.

§. 290. Dergleichen Früchte darf der Eigens

thümer auch nicht mit Instrumenten herüber langen,

oder durch das Herüberbeugen der Aeste an sich

ziehen.

S. 291. Dagegen ist der Eigenthümer des Bau-

mes die auf den Grund des Nachbars hinüber han.

genden Zweige auf seinem eigenen Grunde und Bo-

den wegzuhauen wohl befugt.

§. 292. Früchte eines an der Grånze stehenden.

Baumes, welche durch die Gewalt des Windes über

die Gränze getrieben werden, ist der Nachbar sich

zuzueignen berechtiget.

S. 293. Der Baum selbst aber, welcher durch

Sturmwind ganz oder zum Theil auf den Grund

des Andern geworfen worden, verbleibt dem vorigen

Eigenthümer.

§. 294. Auch die Früchte, welche nach erfolg

ter Wegschaffung an dem Baume noch bevestiget

find, gehören dem Eigenthümer.

§. 295.
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8) Von

bi Dung ,

§ 295. Der Eigenthümer ist, bey Verlust seis

nes Rechts, ſchuldig, einen solchen Baum, auf Ver-

langen des Nachbars , ohne Zeitverlust von dem

Grunde desselben wegzuschaffen.

§. 296. Den Schaden, welcher bey dem Weg-

schaffen auf dem Grunde des Nachbars gngerichtet

wird, muß der Eigenthümer des Baumes allemal

vergüten.

§. 297. Denjenigen Schaden aber , welchen

der Baum selbst durch seinen Umsturz verursacht

hat, muß er nur in so fern vergüten , als ihm da=

bey eine nach den Gesehen verantwortliche Ver=

schuldung zur Last fällt.

§. 298. Hat Jemand fremde Sachen, ohne

der Vers Wissen und Willen des Eigenthümers , mit der

Bermen feinigen verbunden, vermengt, oder verwiſcht, so

gung und müssen, auf seine Kosten , beiderley Sachen wie-
Vermi

schung; derum abgesondert, und in den vorigen Stand ge-

ingleichen seht werden.

von Ver: §. 249. Kann die Absonderung nicht mehr er-

arbeitung folgen, oder sind fremde Materialien ohne Wiſſen
fremder

Materias und Willen ihres Eigenthümers verarbeitet worden,

lien. so muß der , welcher einer solchen Verfügung über

fremde Sachen betrüglicher Weise, und in der Ab-

sicht, seinen Vortheil mit dem Schaden eines An-

dern zu befördern, ſich angemaßt hat , das Eigen-

thum des Ganzen dem Andern überlaſſen.

§. 300. Dieser ist alsdann das Arbeitslohn,

oder den Werth der dem Verfügenden zugestande-

nen , verbundenen, vermengten , oder vermischten

Sache, nur nach dem niedrigsten durch Sachver-

ständige bestimmten Saße zu vergüten ſchuldig.

§. 301. Auch diese Vergütung wird dem Be

trüger, zur Strafe, durch den Fiskus entrissen.

§ . 302. Will derjenige, über dessen Sache

von einem Andern solchergeſtalt betrüglicher Weiſe

vers
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verfügt worden, das daraus entstandene Ganze nicht

behalten, so muß ihm der Andere den höchsten

Werth seiner Sache, so wie derselbe zwischen dem

Zeitpunkte der widerrechtlichen Anmaßung und der

zugestellten Klage gewesen ist, erstatten.

S. 303. Kann derjenige, über dessen Sache

folchergestalt verfügt worden, noch außerdem einen

ihm dadurch entstandenen Schaden, oder entgange.

nen Gewinn nachweisen ; so muß ihm auch dieser,

nach den Grundsäßen des Sechsten Titels, vergütet

werden.

§. 304. Hat Jemand ohne Betrug fremde

Materialien dergestalt verarbeitet, daß dieselben da-

durch ihre bisherige Form verloren, oder eine neue

Gestalt angenommen haben; so verbleibt die daraus

entstandene neue Sache dem Verarbeitenden.

§. 305. Dieser aber muß dem Eigenthümer

der Materie, nach dessen eigener Wahl, entweder

eben so viel Materialien von gleicher Art und Güte

zurückgeben, oder den Werth der Materialien, nach

dem höchsten Preise zur Zeit der Verarbeitung, er-

sehen.

§. 306. Ueberdies muß er, nach Maaßgabe

des Grades seiner Verschuldung, dem Eigenthümer

der Materie für den durch die eigenmächtige Ver-

arbeitung erlittenen Schaden und entgangenen Ge-

winn, gerecht werden.

P

. 307. Hat Jemand, ohne , kunst- oder hand-

werksmäßige Verarbeitung, fremde Materialien mit

den feinigen, jedoch nicht betrüglicher Weise, vers

bunden, vermengt oder vermischt, so muß unter

sucht werden, welchem von beiden an dem Werthe

des nunmehrigen Ganzen, nach Verhältniß seiner

beigetragenen Materialien, der beträchtlichste Antheil

zukomme

§. 308.
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S. 308. Hat der , über deſſen Sache solcher-

gestalt ohne sein Zuthun verfügt worden, den be-

trächtlichsten Antheil , so steht ihm die Wahl frey :

ob er das nunmehrige Ganze behalten, oder dasselbe

dem Andern überlassen wolle.

§. 309. Wählt er lehteres , so muß ihm der

Verfügende seine Materialien nach der Bestimmung

des §. 305. vergüten, und ihm noch außerdem, für

den erlittenen Schaden und entgangenen Gewinn,

nach Vorschrift §. 306. gerecht werden.

§. 310. Will er aber das Ganze behalten, so

muß er dem Verfügenden seinen Beitrag an Ma-

terialien, nach dem zur Zeit der Verfügung gestan-

denen gemeinen Werthe, vergüten.

S..311. Uebersteigt dieser Werth den Werth

der Verbesserung , welche , bey der Sache durch die

Verfügung entstanden ist, so muß der Verfügende

mit Vergütung der leztern sich begnügen.

§. 312. Hat in dem §. 307. gesezten Falle

der Verfügende den beträchtlichsten Antheil an dem

nunmehrigen Ganzen, so verbleibt ihm zwar das

Ganze ;

S. 313. Er muß aber dem Andern, über def-

ſen Materialien er solchergestalt eigenmächtig ver-

fügt hat, nach Vorschrift des §. 305. 306. Erſag

und Vergütung leisten.

§. 314. Bleibt es in dem S. 307. geseßten

Falle zweifelhaft, welchem von beiden Interessenten

der größere Antheil an dem nunmehrigen Ganzen

zukomme, so gebühret demjenigen, über deſſen Sache

folchergestalt ohne sein Zuthun verfügt worden, die

Wahl nach den §. 308–311. veſtgeſeßten Bestim-

mungen.

1 S. 315. Hat Jemand Materialien verschiede

ner Eigenthümer, ohne deren Zuthun, verarbeitet,

verbunden, vermengt oder vermischt, so ist die

Frage :
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Frage: wem das nunmehrige Ganze verbleibe, zwis

schen ihm auf der einen ; und den mehreren Eigenthüs

mern zuſammen genommen auf der andern Seite,

nach obigen Grundsäßen §. 298 — 314. zu bestimmen.

S. 316. Kommt es dabey auf eine Wahl von

Seiten dieser Eigenthümer an; so entscheidet unter ih

nen der Entschluß derjenigen, welchen, zusammen ges

nommen , an dem Werthe der Materialien der be

trächtlichste Antheil zukommt.

§. 317. Bleibt dieses zweifelhaft, so entscheidet,

unter mehreren Eigenthümern, über die von ihnen zu

treffende Wahl, das Loos.

§. 318. Behalten nach diesen Grundsähen die

mehreren Eigenthümer der Materialien das Eigen-

thum des nunmehrigen Ganzen, und sind ihre Mate-

rialien gleichartig gewesen, so werden sie Miteigen-

thümer des Ganzen.

S. 319. Waren die Materialien ungleichartig,

so hat derjenige das Vorrecht, dessen Antheil von gró-

ßerem Werthe gewesen ist.

§. 320. War der Antheil der mehreren Interes

senten von gleichem Werthe, so muß das Loos ent-

scheiden: wer das Ganze, gegen Abfindung der übri-

gen Interessenten, behalten soll.

§. 321. Die Abfindung wird nach Verhältniß

des Werthes der jedem Interessenten gehörig geweſenen

Materialien, zu dem Werthe des daraus entstandenen

Ganzen, so wie lehterer zur Zeit der Auseinanderse-

hung beschaffen ist, vestgeseht.

§. 322. Können die Interessenten über den

Werth des nunmehrigen Ganzen sich nicht vereinigen,

so muß derselbe durch eine unter ihnen anzustellende

Licitation bestimmt werden.

§. 323. Der Meistbietende behält alsdann das

Ganze, und muß die übrigen nach der Bestimmung

des §. 321. abfinden.

Algem. Landr. I. Band. P $.324.

3
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9) Von

Befruch
§. 324. Ist Jemandes Thier von dem Thiere

tung frem,eines Andern befruchtet worden, so verbleibt die dar

derThiere.aus entstandene Frucht dem Eigenthümer der Mutter.

10) Vom

Bau auf

oder

§. 325. Ist die Befruchtung mit Vorwiſſen und

Genehmigung dieses lehtern geschehen, so muß er dem

Eigenthümer des befruchteten Thieres eine in den Po

lizeigesehen und Ordnungen jedes Orts , oder Dis

strikts, näher bestimmte Vergütung leisten.

S. 326. In wie fern hingegen, falls die Bes

fruchtung ohne Vorwissen und Genehmigung eines

oder des andern Theils erfolgt ist, einer dem andern

zur Schadloshaltung verpflichtet sey , ist nach den

Grundsäßen des sechsten Titels zu bestimmen.

327. HatJemand ein für sich selbst beſtehen-

fremdem des Gebäude auf fremdem Grunde und Boden ohne

Boden, Vorwissen des Grundeigenthümers errichtet ; so hängt

es von dem Grundeigenthümer ab, das Gebäude zu

erhalten, oder auf dessen Wegschaffung und Abbre-

chung zu dringen.

§. 328. Wählt der Grundeigenthümer das lehte

re, so muß das Abbrechen und Wegråumen auf Ko

ſten des Bauenden erfolgen ; und dieser haftet noch

außerdem, nach dem Grade ſeiner Verschuldung, dem

Eigenthümer für den erlittenen Schaden und entgan

genen Gewinn.

§. 329. Verlangt der Grundeigenthümer die

Erhaltung des Gebäudes , so kann er sich dasselbe

entweder selbst zueignen, oder es mit dem dazu ge

hörenden Grunde und Boden dem Bauenden über

Laffen.

§. 330. Will der Grundeigenthümer das Ge

bäude behalten, so muß er dem Bauenden die verwen

deten Baukosten, so weit sie den Werth des Gebäu

des, nach der Schäßung der Sachverständigen, nicht

übersteigen, erstatten.

§. 331.
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.§. 331. Will der Grundeigenthümer das Ge-

båude dem Bauenden überlaſſen, so muß dieser ihm

den Werth des Grundes und Bodens vergüten,

und noch außerdem denjenigen Schaden erstatten,

welchen der Eigenthümer, durch Verengung des

nöthigen Plages , oder sonst, nach seiner Lage und

Gewerbe erweislich leidet.

§. 332. Hat der Eigenthümer des Grundes

und Bodens um den Bau gewußt, und nicht so-

gleich, als er davon Nachricht erhalten, der Fortse

hung desselben auf eine solche Art, daß es zur

Wissenschaft des Bauenden gelangt ist, widerspro

chen; so muß er mit der bloßen Entschädigung für

Grund und Boden sich begnügen.

§. 333. Wie es zu halten sey, wenn der Besißer

eines ganzen Guts Gebäude derauf errichtet, und

hiernächst das Gut, nebst den Gebäuden, dem Eigen=

thümer zurückgeben muß , ist im Titel vom Besige

verordnet. (Tit. 7. §. 204-211 . §. 238.)

Mates

F. 334. Hat Jemand fremde Materialien, aufmit frems

seinem eigenen Grunde und Boden, ohne Vorwis-rialien, ins

fen des Eigenthümers verbaut, so kann zwar Lehte-gleichen

rer weder die einmal verbaueten Materialien zu-

rückfordern, noch das Eigenthum des Gebäudes

verlangen;

§. 335. Er muß aber von dem Bauenden,

nach Maaßgabe der demselben zur Last fallenden

Verschuldung , für den Verlust seiner Materialien

entschädiget werden. !

und mit

. 336. Hat Jemand fremde Materialien aufauf frem

fremdem Grunde und Boden, ohne Vorwissen bei demBoden

der Eigenthümer verbauet, so ist die Frage überfremden

das Eigenthum, zwischen ihm und dem Grundei-Materias

genthümer nach obigen Grundsägen S. 327-332.gleich.

zu entscheiden.

Tien tue

P 2
S. 337.
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Vom

Baven an

§. 337. Dem Eigenthümer der Materialien

muß der Bauende nach Vorschrift S. 335. gerecht

werden.

§. 338. Hingegen hat der Eigenthümer der

Materialien an den Grundeigenthümer, in so fern

dieser an der Kränkung des erstern in seinem Ei.

genthume nicht Theil genommen hat, gar keinen

Anspruch.

§. 339. Doch kann der Eigenthümer der Mate-

rialien, wegen seiner von dem Bauenden zu erhalten,

den Entschädigung, an das , was der Grundeigen-

thümer dem Bauenden etwa noch zu leiſten hat, ſich

vorzüglich halten.

4

S. 340. Will Jemand einen Bau auf seiner

derGränzeGränze führen , so muß er seinen Vorsaß , und wie

weit er das Gebäude vorzurücken gedenke, den Nach-

baren anzeigen.

!
§. 341. Hat er dieses gethan, und ist die an-

gegebene Linie von denNachbaren genehmiget, gleich.

wohl aber das Gebäude durch Zufall, geringes

oder måßiges Versehen , über die angegebene Linie

vorgerückt worden , so darf er den Nachbaren nur

den Grund und Boden nach einer billigen Tare

vergüten.

"

§. 342. hat aber der Bauende die Anzeige

ganz unterlassen, oder hat er, des Widerspruchs

Der Nachbaren ungeachtet, über die wahre Gränz

linie fortgebauet ; oder hat er die von ihnen geneh-

migte Linie aus Vorsah oder grobem Versehen

überschritten ; so ist er schuldig, das Gebäude, auf

ſeine Kosten, bis innerhalb seiner Grånzen einzu»

ziehen, und noch außerdem die Nachbaren zu ents

schädigen.

Sie
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Siebenter Abschnitt.

Von Preisgegebenen Sachen oder

Geldern.

343. Die Erwerbung von Sachen oder Gel-

dern, die in der Absicht ausgeworfen werden, daß der,

welcher sie in Befih nimmt, Eigenthümer davon wer

den solle, geschieht nach den Regeln der ursprünglichen

Besißergreifung. (§. 7—13.)

S. 344. Dergleichen Sachen und Gelder werden

so lange, bis sie wirklich in Besiß genommen worden,

als herrenlos angesehen.

§. 345. hat jedoch Jemand Sachen oder Gel-

der nur für gewisse Personen Preis gegeben, so können

auch nur diese das Eigenthum durch Besißnehmung

erwerben.

S. 346. Diese haben daher das Recht, alle An-

dere von der Besißergreifung auszuschließen, und die

dazu erforderlichen Anstalten vorzukehren.

§. 347. Haben Andere, denen die Sachen oder

Gelder nicht bestimmt waren, sich deren bemächtiger,

so kann sie der vorige Eigenthümer von ihnen zurück-

fordern.

§. 348. Niemand darf, ohne Genehmigung der

Polizeiobrigkeit, wegen sonst zu besorgender Unord-

nungen, öffentlich Gelder auswerfen, oder Sachen

Preis geben.

S. 349. Hat er es ohne dergleichen Erlaubniß

gethan , oder die von der Polizey vorgeschriebenen

Maaßregeln nicht beobachtet, so haftet er für allen

Schaden.

Achter Abschnitt.

Von Erwerbung der Erbschaften. Was surl

§. 350. Die Erbschaft eines Verstorbenen,gehöre,
Erbschaft

oder für todt Erklärten, besteht aus dem Inbe-oder nicht

griffe
sehőre

.
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griffe aller seiner hinterlassenen Sachen, Rechte

und Pflichten.

§. 351. Was wegen eines Inbegriffs von

Sachen und Rechten überhaupt vorgeschrieben ist,

findet auch bey Erbschaften Anwendung. (Tit. 2.

§. 32. fqq.)

§. 352. In wie fern die Erbschaft durch das,

was gewisse Miterben bey der Theilung unter einan-

der einwerfen müssen, einen Zuwachs erhalte , ist ge

hörigen Orts bestimmt. (Tit. 17. Abſchn. 2.)

§. 353. Alles , was an fremdem Eigenthume,

oder dessen Zuwüchsen, in der Gewahrsam des Ver-

storbenen gefunden worden, gehört nicht zu seiner

Erbschaft.

§. 354. Auch dürfen Lehne und Fideicommisse

welche der Erblaſſer beſeſſen hat, dazu nicht gerech-

net werden.

§. 355. In fo fern aber dem Erblasser auf

dergleichen fremde Sachen (§. 353. 354. ) Rechte

zukommen, welche ihrer Natur nach durch den Tod

nicht erlöschen, machen diese Rechte einen Theil der

Erbschaft aus.

S. 356. Insonderheit gehört alles , was der

Erblasser wegen der auf solche Sachen verwendeten

Kosten zu fordern berechtiget wåre, zu ſeiner Erb-

ſchaft.

S. 357. In wie fern vorhandene oder rückständi-

ge Früchte und Nuhungen solcher Sachen zur Verlas

senschaft gehören, oder nicht, ist nach dem Unterschie

de der Vermögensarten durch besondere Geseze be

ſtimmt. (Tit. 18. Abschn. 1. Th. 2. Tit. 4.)

S. 358. Der, welchem dergleichen fremde Sa

chen zugehören, oder vermöge der Gefeße zufallen,

ist dieselben aus dem Nachlasse eigenmächtig an

sich zu nehmen nicht befugt.

$.359.
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§. 359. Vielmehr muß er die Ausantwortung

derselben von dem Erben erwarten, oder durch rich-

terliche Hülfe bewirken.

§. 360. Rechte , Verbindlichkeiten , Laſten und

Strafen, welche bloß an der Person des Erblassers

haften, sind zu seiner Erbschaft nicht zu rechnen.

(Einleit. §. 106. Tit. 2. §. 40.)

§. 361. In so fern aber aus Rechten oder

Pflichten, die mit dem Tode des Erblasfers erld-

ſchen, noch bey seiner Lebenszeit Folgen entstanden

find, die ein nach Gelde zu schäßendes Intereſſe

begründen, gehört dieses Interesse allerdings zu seis

nem Nachlasse.

§. 362. Rechte und Pflichten aus Verträgen,

ingleichen diejenigen , welche den Ersah eines aus

unerlaubten Handlungen entstandenen Schadens be-

treffen, werden in der Regel der Erbschaft beige-

rechnet.

§. 363. Geldstrafen sind aus der Erbschaft

nur in so fern zu entrichten , als sie gegen den

Erblasser wirklich schon erkannt , oder doch die Un.

tersuchung gegen ihn schon so weit geschlossen wor-

den, daß der rechtlichen Bestseßung ferner nichts im

Wege steht.

S. 364. Sachen aber, die wegen eines daran

begangenen Verbrechens dem Fiskus verfallen sind,

müssen demselben aus dem Nachlasse verabsolgt wer

den, auch wenn der Erblasser den Abschluß der Unter-

suchung und die Eröffnung des Confiskationsurtels

nicht mehr erlebt hat.

S. 365. Die Kosten der Untersuchung treffen in

allen Fällen den Nachlaß, sobald erhellet , daß der

Verstorbene zu der Untersuchung auch nur durch Vers

sehen, oder unvorsichtiges Betragen, gegründeten An-

laß gegeben habe.

§. 366.
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Bom Erbs

anfall.

§. 366. Mit den Rechten und Pflichten in An-

fehung der Conventionalstrafen hat es eben die Bes

wandniß, wie mit andern aus Verträgen entspringen-

den Befugnissen und Verbindlichkeiten

§. 367. Sobald der Erblasser verstorben, oder

für todt erklärt ist, fällt die Erbschaft an denjenigen,

welchen rechtsgültige Willenserklärungen des Erblas-

ſers, oder in deren Ermangelung, die Vorschriften

der Gefehe dazu berufen.

S. 368. Diefer erlangt das Eigenthum der Erb-

schaft, nebst allen damit verbundenen Rechten und

Pflichten, ohne daß es weiter einer Besizergreifung

bedarf.

§. 369. Ist aber Jemanden eine Erbschaft un-

ter einer zu Recht beständigen aufschiebenden Bedin-

gung hinterlassen worden, so wird er nur von der

Zeit der Erfüllung dieser Bedingung Eigenthümer der

Erbschaft.

S. 370. Stirbt der Erbe, noch ehe er die Erb,

schaft in Besitz genommen hat, so gehet dennoch sein

Recht daran auf seinen Erben über.

§. 371. Hångt die Frage: wem eine Erbschaft

angefallen sey, davon ab: ob eine bey dem Tode

des Erblassers vorhandene Leibesfrucht lebendig zur

Welt kommen werde, so muß dieser Erfolg abge-

wartet werden.

§. 372. Würde die Leibesfrucht, wenn sie zur

Welt käme, alle Andern ausschließen , so muß der-

jenige , welcher vermöge der Geseße , oder richterli-

cher Anordnung, Curator derselben ist, zugleich zum

Berlassenschafts- Curator bestimmt werden.

§. 373. Dieser muß, unter Aufsicht des Ge-

richts , den Nachlaß für die Leibesfrucht verwalten;

er darf aber wegen der Substanz desselben , ohne

Zuziehung und Einwilligung dererjenigen, welche

in
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in Ermangelung der Leibesfrucht die nächsten zur

Erbschaft seyn würden, nichts verfügen.

§. 374. Ueberhaupt muß er die einem Cura

tor unbekannter oder abwesender Erben unten

(§. 471. fqq.) zu ertheilenden Vorschriften beob

achten.

S. 375. Kommt keine lebendige Leibesfrucht

zur Welt, so wird die Sache so genommen, als

wenn der Anfall sofort an diejenigen gediehen wåre,

welche zur Zeit des Todes , durch Gefeße oder Wil-

lenserklärungen, nächst der Leibesfrucht dazu beru

fen waren.

§. 376. Diesen Erben müssen daher auch alle

in der Zwischenzeit gefallene Nuhungen des Nach-

laſſes mit der Substanz zugleich verabfolgt werden.

S. 377. Doch müssen dieselben nicht nur die

Administrations - Kosten, sondern auch alles , was

zum Besten der Leibesfrucht, und zur Verpflegung

der Mutter, aus dem Nachlasse und dessen Nuzun-

gen verwendet worden, sich anrechnen laſſen.

S. 378. Würde die Leibesfrücht , wenn sie le

bendig zur Welt käme, nicht alle Andern ausschlies

Ben, sondern nur mit Andern zugleich an der Erb.

schaft Theil nehmen, so können die übrigen Erben

verlangen, daß ihnen die Verwaltung des Nachlass

ſes aufgetragen werde.

S. 379. Sie müssen aber dabey den Curator

der Leibesfrucht zuziehen, und sind in ihrer Ver-

waltung an eben die Einschränkungen gebunden,

welche dem Verlassenschafts- Curator nach §. 373.

374. vorgeschrieben sind.

S. 380. Die Theilung der Erbschaft muß so

lange ausgesett bleiben , bis entschieden ist : ob die

Leibesfrucht lebendig zur Welt kommen werde.

S. 381. Die Administrations , ingleichen die

Verpflegungskosten der Leibesfrucht und ihrer Mut-

ter,
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Von der

gungsfrist.

ter, werden auch in diesem Falle, ohne Unter-

ſchied : ob erstere tebendig zur Welt kommt, oder

nicht, von der ganzen Masse, vor der Theilung ab-

gezogen.

S. 382. Mehrere zugleich zu einer Erbschaft be-

rufene Personen werden Miteigenthümer derselben.

(Th. 17. Abschn. 2.)

S. 383. Jeder, dem eine Erbschaft anheim ge-
Ueberte fallen ist, hat die Wahl: ob er dieselbe mit vorstehen

den Rechten und Pflichten übernehmen, oder ihr ent-

sagen wolle.

Von Ans

tretung

S. 384. Zur Erklärung hierüber wird demselben

eine Frist von Sechs Wochen, nach erlangter Wiſſen-

schaft, verstattet.

S. 385. Ist der Aufenthalt des Erben über

vierzig Meilen von dem lehten Wohnorte des Erb-

laffers entfernt, so kommt Ersterem eine dreimonatli=

che Frist zu gute.

§. 386. Während dieser Frist ist der Erbe

auf Forderungen der Erbschaftsgläubiger sich einzu-

laſſen, und Prozesse, die von dem Erblasser oder

gegen ihn angestellt worden , fortzusehen , nicht

fchuldig.

S. 387. Doch können die Gläubiger in allen

Fållen, wo ein Arrestschlag nach den Gefeßen zu-

läßig ist, auf die Versiegelung des Nachlaſſes an.

tragen.

S. 388. Der Erbe selbst kann , während der

Ueberlegungsfrist , zum Besten des Nachlasses solche

Handlungen, die keinen Aufschub leiden, vor-

nehmen.

S. 389. Nur derjenige, welcher die freie Ver-

undEntsa,waltung seines Vermögens hat, kann sich über die An-

gung der nahme oder Entsagung einer Erbschaft rechtsgültig er-

Erbschaf

ten übers

haupt..

flåren.

$. 390.
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S. 390. Steht der Erbe unter Vormundschaft

oder Curatel, so muß die Erklärung von dem Vor-

munde oder Curator abgegeben werden.

S. 391. Ist zur Zeit des Anfalls über das Verz

mögen des Erben Concurs eröffnet, so ist zur Rechts-

gültigkeit seiner Erklärung der Beitritt des Curators *

und die Genehmigung des den Concurs dirigirenden

Gerichts erforderlich.

§. 392. Die Erklärung muß überhaupt mit

allen Erfordernissen einer rechtsgültigen Willensäu-

ßerung versehen ſeyn , und bey dem Gerichte, unter

welchem der Erblasser zuleht seinen persönlichen Ges

richtsstand gehabt hat, abgegeben werden. ( Th. s.

§. 133.)

S. 393. Doch verliert die Erklärung bloß da-

durch, daß sie aus Versehen bey einem nicht gehöriz

gen Gerichte geschehen ist, ihre rechtlichen Wirkungen

noch nicht, in so fern nur der Erbe, sogleich nach er

haltener Bedeutung darüber, dieselbe gehörigen Orts

angebracht hat.

§. 394. Außer dem unten §. 420. fqq. bestimm

ten Vorbehalte können der Erklärung keine Bedingun-

gen mit rechtlicher Wirkung beigefügt werden.

§. 395. Auch muß die Erklärung über die ganze

Erbschaft, und nicht bloß auf einen Theil derfelben ges

richtet seyn.

§. 396. Erklärungen , bey welchen gegen diese

Vorschriften (§. 394. 395. ) gehandelt worden, wer-

den für nicht geschehen geachtet.

§. 397. Stirbt der Erbe, ehe die Ueberlegungs-

frist verlaufen ist, so haben ſeine Erben, zur Erklärung

über den ersten Anfall eben die Frist, welche ihnen in

Ansehung des zweiten zu statten kommt.

}

Von Ent

§. 398. Die Entsagung einer Erbschaft mußsagungen

von dem Entsagenden allemal bey Gerichten entwederinfonders.

inb
eit

,
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"

in Person oder durch eine von ihm eigenhändig un-

terschriebene Vorstellung erklärt werden.

§. 399. Im leßtern Falle muß die Unterschrift

gerichtlich, oder durch einen Justizcommissarium be-

glaubiget ſeyn.

§. 400. Ist diese Form zwar verabsäumt ; es

kann aber nachgewiesen werden, daß die eingekom-

mene Erklärung dem Willen des Entsagenden gemäß

sey; so verliert lehtere durch die Verabsäumung der

Form nichts an ihrer Wirksamkeit.

§. 401. Dem in einem rechtsgültigen Testas

mente ernannten Erben steht es nicht fren, der Erb-

schaft aus dem Testamente zu entsagen , und den

Nachlaß als gefeßlicher Erbe in Besiß zu nehmen.

§. 402. Ist er aber durch die Verordnung des

Erblasfers an einem ihm gebührenden Pflichttheile

verkürzt worden, so kann er auf dessen Abreichung

oder Ergänzung antragen. (Th. 2. Tit. 2. Abschn. 5.)

S. 403. Die Entsagung einer Erbschaft bes

greift die Begebung solcher Forderungen, welche

den Erben an dem Nachlaß aus einem andern

Grunde zukommen, nicht unter sich.

§. 404. Wer also einer Erbschaft entsagt, be

giebt sich dadurch nicht der durch den Erblasser auf

ihn verfällten Lehne, Fideicommiffe oder anderer

Vermögensstücke , welche ihm nach Verträgen oder

Gefeßen, ohne Rücksicht auf die Eigenschaft eines

Erben, zukommen.

§. 405. Wer einer durch Testament ihm an-

getragenen Erbschaft entfagt , verliert dadurch noch

nicht sein durch einen Vertrag erworbenes Erbrecht.

§. 406. So weit ein Erbe der Erbschaft gül-

tig entſagt, tritt derjenige, welchen der rechtsbestån-

dige Wille des Erblassers oder in dessen Ermange-

lung die Gefeße, als den nächsten nach ihm, beru-

fen, an feine Stelle.

§. 407.
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§. 407. Ist bekannt, wer dieser nächste sen ; so

muß der Richter denselben von der erfolgten Entsa-

gung benachrichtigen ; "im entgegengeseßten Falle aber

finden die Vorschriften §. 471. fqq. Anwendung.

§. 408. Demjenigen, welchem eine Erbschaft

erft durch die Entsagung eines Andern zufällt, kom

men zu seiner Erklärung : ob er diese Erbschaft ans

nehmen wolle oder nicht, eben die Fristen , wie

dem ersten Erben, vom Tage der ihm bekannt ge-

wordenen Entsagung zu statten.

§. 409. Obige Vorschriften ( §. 406.407.408.)

finden nicht nur bey der ersten , sondern auch bey

jeder folgenden Entsagung Statt.

§. 410. So bald aber die Entsagung von ei

nem Erben nicht ausdrücklich zu Gunsten des auf

ihn folgenden geschieht, sind die Gläubiger des Erb

laffers , nach näherer Bestimmung der Concursord-

nung, auf Eröffnung des Concurses über den Nach-

laß zu dringen, berechtiget.

Anh. §. 9.. Es bedarf daher gar keiner Erklärung

des Fisci über die Antretung oder Entsagung der

Erbschaft.

S. 411. Eine gültig geschehene Erbschaftsent

fagung kann unter keinerley Vorwande widerrufen

werden.

•

§. 412. Dagegen kann auch der Erbe, wel

cher die Erbschaft einmal angenommen , oder sich

innerhalb der gesehmäßigen Frist gar nicht erklärt

hat, derselben zum Nachtheile eines Dritten nicht

mehr entsagen.

§. 413. Die Antretung einer Erbschaft kannVon Ans

mit oder ohne Vorbehalt der Rechtswohlthat

Inventarii geschehen.

destretungderErbschaft

ohne Vor

S414. Die Erklärung , eine Erbschaft ohnebehalt.

Vorbehalt annehmen zu wollen , muß eine deutliche

und
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Mit Vors

behalt.

und bestimmte Entsagung dieser Rechtswohlthat ent-

halten.

§. 415. Es muß dabey die §. 398. 399. vorges

schriebene Form beobachtet werden.

S. 416. Der Erbe, welcher dergleichen Erklå-

rung während der gesehlichen Ueberlegungsfrist abge-

geben hat, kann sie nur bis zum Ablaufe dieſer Frist,

jedoch nur gerichtlich, zurücknehmen.

§. 417. Hat er aber über die Substanz des

Nachlasses verfügt, so findet kein Widerruf der einmal

abgegebenen Erklärung mehr Statt.

§. 418. Wer eine Erbschaft ohne Vorbehalt an-

genommen hat, muß für alle daran zu machenden

Forderungen haften.

§. 419. Er kann sich mit dem Einwande, daß

die Schulden das Aktiv- Vermögen der Erbschaft

übersteigen, gegen diese Vertretung niemals ſchüßen.

S. 420. Wer solche Verfügungen über die Erb-

schaft trifft, woraus die Absicht, dieselbe nicht bloß

einstweilen verwalten, sondern sich ihrer als wirklicher

Erbe anmaßen zu wollen, klar erhellet, der wird dem-

jenigen, welcher eine Erbschaft unter dem Vorbehalte

der Rechtswohlthat des Inventarii ausdrücklich ange-

nommen hat, gleich geachtet.

§. 421. Eben das gilt von demjenigen, welcher

die gefeßmäßigen Fristen, ohne sich zu erklären , ver-

streichen läßt.

S. 422. Wer eine Erbschaft nur unter dem

Vorbehalte
der Rechtswohlthat

des Inventarii ange-

nommen hat; der darf alle daran zu machenden Fore

derungen nur so weit, als das Vermögen des Nach.

lasses hinreicht, vertreten.

§. 423. Ein folcher Beneficialerbe muß aber

auch ein vollständiges Inventarium über den Nachlaß

aufnehmen, und gerichtlich, allenfalls versiegelt, nie.

Derlegen.

§. 424.
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§. 424. Diese Niederlegung muß långstens bin

nen sechs Monaten nach dem Ablaufe der gesehmäßis

gen Erklärungsfrist (S. 38+. 385.) erfolgen.

§. 425. Ist jedoch die Erbschaft besonders weit

läuftig und verwickelt, so kann der Richter, auf Anru-

fen des Erben, nach geprüften Gründen desselben, die

Frist zur Einreichung des Inventarii verhältnißmäßig

verlängern.

§. 426. Auch kann diese Frist auf den Antrag

auch nur Eines Erbschaftsgläubigers oder Legatarii,

nach Bewandniß der Umstände und Beschaffenheit des

Nachlasses, von dem Richter verkürzt werden.

§ . 427. Wer die vom Geseze oder von dem

Richter bestimmte Frist, ohne das Inventarium
gehö

hörig einzubringen
, verstreichen läßt , wird der

Rechtswohlthat
verlustig , und für einen solchen, der

der die Erbschaft ohne Vorbehalt angetreten hat, gea

achtet. (§. 418. 419.)

§. 428. Soll jedoch dieser Nachtheil den Be

neficialerben, wegen Versäumung einer kürzern von

dem Richter bestimmten Frist, (§. 426. ) treffen, so

muß er darüber rechtlich gehört werden.

§. 429. Wer, auch nur auf den Antrag Ei-

nes Gläubigers oder Legatarii, der Rechtswohlthat

verlustig erklärt worden, der kann davon auch gegen

alle übrigen Gläubiger und Legatarien ferner keinen

Gebrauch machen.

§. 430. Vormünder oder Curatoren können

zwar durch Verabsäumung der Fristen ihre Pfleg-

befohlnen und Curanden der Rechtswohlthat nicht

verlustig machen;

§. 431. Sie müssen aber von den Gerichten

zur gehörigen Einbringung des Inventarii durch

Strafen und Execution angehalten werden.

§. 432. Andere Verwalter fremder Angelegen

heiten schaden durch ihre Verabsäumung ihrem Prin-

zipal;
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Vom Ins

ventario.

zipal; sie werden aber nicht nur diesem wegen des

daraus entstehenden Nachtheils, sondern auch den

Erbschaftsgläubigern , wegen Verdunkelung der

Masse, verhaftet.

§. 433. Ein nach §. 423. versiegelt eingebrach-

tes Inventarium darf nicht eher, als bis sich der

Erbe gegen einen der Gläubiger oder Legatarien auf

die Rechtswohlthaf beruft , geöffnet werden.

§. 434. Ein jedes Inventarium muß ein mög-

lichst vollständiges Verzeichniß aller zum Nachlasse

gehörigen Vermögensstücke, und aller daran gemach-

ten Ansprüche, so weit beide zur Zeit der Inven=

tur, und durch die bey derselben angestellten Nach-

forschungen und Erkundigungen bekannt geworden

find, enthalten.

§. 435. Die Angabe des Werthes der Vermö

gensstücke , oder doch eine solche Beschreibung der

ſelben , woraus der Werth erforderlichen Falls nåher

beurtheilt werden könne, ist bey einem jeden In=

ventario nothwendig.

§. 436. Ob der Erbe das Inventarium gericht.

lich aufnehmen lassen, oder es selbst anfertigen wolle,

hångt in der Regel von seiner Wahl ab.

§. 437. Ist jedoch der Nachlaß, auf den An-

trag der Gläubiger, zu ihrer Sicherheit gerichtlich

versiegelt worden ( §. 387. ) ; oder können dieselben

wahrscheinliche Gründe zur Besorgniß , daß der

Nachlaß unzureichend seyn werde , nachweisen ; fo

muß das Inventarium, auf ihr Andringen , gerichts

lich aufgenommen werden .

=

§. 438. Auch Privatinventaria sind nach dem

den Landes Justizcollegiis jeder Provinz vorgeschrie

benen Formular einzurichten.

§. 439. Wenn einem Privatinventario
die

§. 434. 435. vorgeschriebenen
Erfordernisse

derges

stalt ermangeln
, daß dadurch die Ausmittelung

der

Be.
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Beschaffenheit des Nachlasses unmöglich wird, so

finder gegen den Erben die Vorschrift §. 427. An-

wendung .

§. 440. Ein jedes Privatinventarium muß, auf

Erfordern derjenigen , welche ein Interesse dabey

haben, von dem , welcher es aufgenommen hat, eid-

lich bestärkt werden.

§. 441. Auch ein gerichtliches Inventarium

muß der Erbe eidlich bestärken, wenn entweder gar

keine Siegelung vorhergegangen ist, oder wenn er

dieselbe ſpäter als vier und zwanzig Stunden nach

der Zeit , da der Erblasser verstorben , oder dessen

Ableben ihm bekannt geworden ist, nachgesucht hat.

S. 442. Gegen jedes Inventarium fann ein

Interessent, der zu dessen Aufnehmung` nicht mit

vorgeladen , oder dabey zugezogen worden, Erinne

rungen machen, und Erläuterungen darüber fordern.

§. 443. Wer eine Erbschaft bloß mit Vorbe-

halt antritt, der erlangt nur ein eingeschränktes Ei-

genthum des Nachlasses.

§. 444. Er muß also den Erbschaftsgläubigern, Einschräne

wenn er sich dieses Vorbehalts gegen dieselben be- kungen der

dienen will, über den Nachlaß, dessen Verwaltung nes Benes

und Nuhungen, Rechenschaft ablegen.

S. 445. Doch haftet er denenselben nur für

ein grobes und mäßiges Versehen.

S. 446. Seine Verfügungen über den Nachlaß

find, so lange ihm darunter nicht, auf Antrag der

Gläubiger, gerichtliche Schranken geseht worden, in

Ansehung des Dritten , der sich redlicher Weise in

Verhandlungen mit ihm eingelassen hat, gültig.

S. 447. So lange er aber ein ererbtes Grund-

stück nur als Beneficialerbe besißt, kann er darüber,

zum Nachtheile der Erbschaftsgläubiger, keine gültige

Verfügung treffen.

Allgem. Landr. 1. Band. §. 448.

Rechte eis

ficialers

Беп.
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§. 448. Es muß daher bey Eintragung sei-

nes Besiktitels auf ein solches Grundstück die Ein

schränkung, daß er nur als Beneficialerbe beſiße, in

dem Hypothekenbuche mit vermerkt werden.

§. 449. Die uneingeschränkte Disposition erlangt

er erst alsdann, wenn er sich entweder ohne Vorbe-

halt für Erben erklårt ; øder ein Pråcluſionserkennt-

niß der unbekannten Erbschaftsgläubiger beibringt,

und die Einwilligung oder Befriedigung der Be-

kannten nachweiſet.

§. 450. Ist die §. 448. verordnete Eintragung

nicht geschehen, und hat ein Dritter, redlicher

Weise, auf den guten Glauben des Hypothekenbuchs,

mit den Erben in gerichtliche Verhandlungen über

Das Grundstück sich eingelassen; so sind dieselben

gültig.

S. 451. Der Erbe, welcher dergleichen Verfü

gungen zum Nachtheile der Erbschaftsgläubiger vor-

genommen, und bey dessen Unvermögen, der Rich-

ter, welcher die nach §. 448. zu verfügende Eintra-

gung aus grobem oder mäßigem Versehen verabsâu-

met hat, bleibt diesen Interessenten verantwortlich.

§. 452. Auch die Bezahlung der Erbschafts-

gläubiger muß der Beneficialerbe nur in derjenigen

Ordnung leisten, welche die Gefeße nach Beschaffen-

heit ihrer Forderungen vorschreiben.

§. 453. Erschöpft er den Nachlaß durch Zah-

lungen an einige Gläubiger dergestalt, daß selbiger

zur Befriedigung derjenigen, denen die Gefeße einen

vorzüglichen Plah anweisen, unzureichend wird , fo

kann er sich gegen solche vorzügliche Gläubiger mit

der Wohlthat des Inventarii nicht schüßen.

A
§. 454. Vielmehr muß er denselben aus ſei-

nem eigenen Vermögen auf so hoch gerecht werden,

als sie erhalten haben würden, wenn der Nachlaß unter

Die
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die Gläubiger überhaupt nach geschmäßiger Ordnung

wåre vertheilt worden.

§. 455. Will der Erbe sich gegen dergleichen

besorgliche Vertretung sicher stellen, so steht ihm frey,

auf Eröffnung des erbschaftlichen Liquidationspro-

zesses anzutragen.

§. 456. Was dabey zu beobachten sey, ist in

der Prozeßordnung vorgeschrieben.

schen Ers

§. 457. Wer ohne Richter und Recht in die Von fals

Verwaltung einer fremden Erbschaft sich eindrängt, ben.

muß sowohl dem Erben , als den Gläubigern , für

allen auch durch das geringste Versehen entstandenen

Schaden haften.

§. 45 8. Hat er bey Führung der Administra.

tion sich den Verdacht der Treulosigkeit zugezogen,

oder die Masse mit seinem Vermögen dergestalt ver-

mischt, daß der wahre Betrag des Nachlasses nicht

mehr zuverläßig ausgemittelt werden kann, so hafs

tet er den Gläubigern und Legatarien als Selbst-

schuldner.

§. 459. Auch dem wahren Erben muß er den

wahrscheinlichen Ueberrest des Nachlasses herausge

ben; und der Erbe wird zur eidlichen Erhärtung

dieses Betrags , auf eine nach den Umständen von

dem Richter zu ermäßigende Summe, zugelassen.

§. 460. Meldet sich zu dem Nachlasse des Ver- Von

storbenen kein Erbe, so muß der Richter die Ver- Verlagens
schaften,

fiegelung und andere zur Sicherheit der Verlassen won der

schaft erforderlichen Anstalten von Amtswegen vor- bekannt

kehren.

Erbe un

ist.

lung.

§. 461. Ein Gleiches findet Statt, wenn die Von der

bekannten oder vermuthlichen Erben insgesammt ab- Siege,

wesend sind, oder wenn sich Minderjährige, oder

Andere ihren Sachen selbst vorzustehen unfähige Pers

sonen unter denselben befinden.

S

22 §. 462.
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Wie es zu

wenn nur

§. 462. hat jedoch der Verstorbene einen am

Orte gegenwärtigen Ehegatten hinterlassen, so be

darf es , auch bey der Abwesenheit oder Unfähig-

keit einiger , oder aller übrigen Erben, dennoch der

Regel nach keiner von Amtswegen zu verfügenden

Siegelung.

§. 468. Vielmehr ist der überlebende im Be-

fiße des Nachlasses verbliebene Ehegatte den an-

dern Erben zur Vorlegung eines auf Erfordern eid,

lich zu bestårkenden Privatinventarii verpflichtet.

(§. 440. 442.)

§. 464. Die Obliegenheiten des Richters wegen

Publikation eines vorhandenen Testaments sind ge=

hörigen Ortes beſtimmt. (Tit. 12. § . 208. fqq.)

§. 465. Ist zwar bekannt, wer Erbe sey ; der

halten, Aufenthalt desselben aber ist innerhalb dreier Mo-

der Auf- nate vom Todestage des Erblasfers nicht ausgemit-

enthalt
telt worden, so sind der Erbe , und dessen nächſte .

oder Verwandten durch öffentliche Bekanntmachung, zur

Anmeldung bey dem Gerichte, und zur Wahrneh

mung ihrer Gerechtsame aufzufordern.

des Erben

§. 466. Der Zweck dieser Aufforderung ist

bloß, daß die Existenz der Erbschaft , und die dem

Erben und seiner Familie daran zustehenden Rechte

so viel als möglich zur Kenntniß derselben gelangen

follen.

§. 467. Es bleibt also auch die Art der Be-

kanntmachung, und wie dieselbe nach Bewandniß

der Umstände am zweckmäßigsten geschehen könne,

dem vernünftigen Ermessen des Richters überlassen.

§. 468. Uebrigens muß dem abwesenden Er-

ben, wenn er nicht schon mit einem Vormunde

versehen ist, ein solcher Vormund sofort bestellt

werden.

Auh.
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Anh. §. 10. Die Bestellung dieses Curators und die

Direction der Verwaltung gehören zum Geſchäftskreis

der vormundschaftlichen Behörde. ( Th. 2. Tit. 18.

§. 954.

§. 469. Dieser muß wegen Antretung der Erb-

schaft, und Verwaltung derselben, die den Vor-

mündern überhaupt vorgeschriebenen Pflichten beob.

achten.

§. 470. Wegen der Vorladung eines solchen

Verschollenen zum Behufe seiner Todeserklärung ist

das Erforderliche gehörigen Orts vorgeschrieben.

(Th. 2. Tit. 18. Abschn. 8.)

fen, un

§. 471. Ist gar nicht bekannt , wer Erbe sey, wenn,

so muß der Richter , nach Ablauf dreier Monate wer Erbe

vom Todestage des Erblasfers, oder auch noch frü- bekannt

her, wenn es die Umstände des Nachlasses_erfor- ist.

dern, demselben einen Curator bestellen.

§. 472. Dieser muß , wegen Antretung der

Erbschaft und Aufnehmung eines Inventarii, die

Rechte des unbekannten Erben beobachten.

S. 473. Wegen Verwaltung des Nachlasses hat

zwar auch ein solcher Curator überhaupt die Rechte

und Pflichten eines Vormundes ;

§. 474. Doch muß er so viel als möglich das

hin sehen, daß der Nachlaß in derjenigen Lage, in

welcher er sich bey dem Ableben des Erblassers be-

funden hat, erhalten werde.

S. 475. Er darf also keine Grundstücke veråuſ-

fern; keine sicher ausstehende Capitalien auffündi

gen ; keine neuen Geschäfte unternehmen ; und auch

das bewegliche Vermögen nur so weit , als es bey

långerer Aufbewahrung verderben , oder die Kosten

dieser Aufbewahrung dem Werthe der Sache nicht

verhältnißmäßig seyn würden, ins Geld sehen.

§. 476.
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§. 476. Vornemlich aber muß der Curator ſich

die Ausmittelung und Entdeckung des eigentlichen

Erben möglichst angelegen seyn laſſen.

§. 477. Sind diese Bemühungen fruchtlos, so

müssen der unbekannte Erbe und dessen Erben oder

nächste Verwandten öffentlich vorgeladen werden.

Anh. §. 11. Wenn von keinem Blutsverwandten eines

Verstorbenen Nachricht vorhanden ist ; so kann dem über,

lebenden Ehegatten, als dem in Ermangelung erbfähiger

Verwandten gesetzlich zur Erbfolge Berechtigten , der

Nachlaß des Verstorbenen bloß gegen die Versicherung

an Eidesstatt, daß ihm keine Verwandte des Erblassers

bekannt seyn, überlassen werden, ohne daß es dazu eis

nes Aufgebotes bedarf ; nur muß der Richter die § . 479.

zur Abwartung der Ansprüche eines Erben bewilligte

Frist in dem Fall verlängern , wenn die Erbschaft von

Belang, und der Erblaſſer nach deň vorhandenen Nach,

richten aus einem entfernten Lande gebürtig ist , oder

sonst Umstände vorhanden sind , welche es wahrscheins

lich machen, daß die Erkundigungen, welche der in ſols

chen Fällen jedesmal zu bestellende Curator vornehmen

mus , eine längere Zeit als gewöhnlich erfordern

möchten.

§. 478. Diese Vorladung muß in der Regel

nach Verlauf anderer drey Monate vom Tage der

Anordnung des Curators geschehen.

§. 479. Doch kann der Richter diese Frist ver

långern, wenn noch Hoffnung , den Erben auf an-

dere Art auszuforschen, vorhanden ist.

§. 480. Bey der Vorladung selbst find die Vor-

schriften der Prozeßordnung, von der Edictalcitation

eines Verschollenen, zu beobachten.

§. 481. Meldet sich in dem anberaumten Ter-

mine kein Erbe, so fällt der Nachlaß, als ein her-

ren-
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renloses Gut, dem Fiskus anheim. (Th. 2. Tit. 15.

Abſchn. 2.)

§. 482. Meldet sich vor oder in dem anbe- Von der

raumten Termine ein Erbe, so muß er dem Richter Legitimas

sein Erbrecht gehörig nachweisen .

S. 483. Eine gleiche Verbindlichkeit liegt, auch

außer dem Falle des Aufgebotes , jedem Erben ob,

dessen Erbrecht nicht klar erhellet.

§. 484. Gründet sich der angebliche Erbe auf

die gefeßliche Erbfolge, so muß er den Grad ſeiner

Verwandtschaft mit dem Verstorbenen bestimmt an-

zeigen, und gehörig nachweisen.

S. 485. Sodann muß der Richter prüfen: ob

Vermuthungen, daß noch nåhere oder gleich nahe

Verwandte vorhanden sind, obwalten.

486. Finden sich keine dergleichen Vermu-

thungen, so muß der Nachlaß dem sich meldenden

Erben, gegen die bloße an Eidesstatt abzugebende

Versicherung : daß ihm keine nähere oder gleich nahe

Verwandten des Erblassers bekannt sind , verabfol

get werden.

§. 487. Finden sich aber solche Vermuthungen,

so müssen dieselben zwischen dem sich angebenden

Erben, und dem entweder schon bestellten oder noch

zu bestellenden Verlassenschafts- Curator, näher er

örtert werden.

§. 488. Ob zu dieser Erörterung , außer dem

allgemeinen Aufgebote des Nachlasses (§. 477. fqq.)

noch eine besondere öffentliche Vorladung der ver-

muthlich noch vorhandenen nåhern oder gleich na,

hen Verwandten erforderlich sey, bleibt nach Be-

wandniß der Umstände, dem richterlichen Ermessen

vorbehalten.

§. 489. Erhellet so viel, daß zwar nähere oder

gleich nahe Verwandte vorhanden gewesen sind ;

es ist aber ungewiß: ob sich dieselben noch am

Leben

Erben.
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Von den

gen der

Leben befinden , so muß auf den im Ersten Titel

§. 38. vorgeschriebenen Grundſaß Rücksicht genom-

men werden.

§. 490. Der Erbe, welcher sich nach Vorschrift

§. 484. legitimirt hat, kann der Regel nach for-

dern, daß er in der Zwischenzeit zum Curator des

Nachlasses bestellt, und ihm in dieser Eigenschaft

die Verwaltung desselben übertragen werde.

S. 491. Doch bleibt dem Richter frey, nach

dem Gewichte der dem Anmelder entgegen stehenden

Vermuthungen , oder wenn derselbe zu denjenigen

Personen gehört , die im Prozesse einen Kostenvor-

stand leisten müssen, die Verwaltung des Nachlaſſes

durch den bisherigen Curator fortseßen zu lassen,

oder Cautionsbestellung zu fordern .

§. 492. Sind aber die für das Daseyn nåhe-

rer oder gleich naher Verwandten obgewalteten Ver-

muthungen, nach richterlichem Ermessen hinlänglich

gehoben, so wird der Nachlaß dem, welcher sich ge-

meldet und legitimirt hat, zur freien Verfügung

überlassen.

§. 493. Von der Legitimation eines Erben, der

ſein Erbrecht auf einen Vertrag oder eine lehte Wil-

lensverordnung gründet, ist das Nöthige gehörigen

Orts vestgeseht. (Tit. 12. S. 242. fqq.);

§. 494. Erben, gegen welche nach erfolgter

Wirkun öffentlicher Vorladung ein Pråclusionsurtel ergangen

Präclusionist, werden zwar dadurch, so lange die Verjährungs-

eines un frist noch nicht verflossen ist, ihres Erbrechts selbst

Erben. noch nicht verlustig ;

bekannten

S. 495. Sie müssen sich aber alle Verfüguns

gen gefallen lassen, welche der Besißer des Nachlas.

ſes in Ansehung eines Dritten darüber getroffen hat.

§. 496. Nur in so fern der Erbschaftsbesiker

etwas von dem Nachlasse aus bloßer Freigebigkeit,

es sey unter Lebendigen oder durch leßtwillige Ver

ord.
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ordnung an einen Dritten übertragen hat ; und daf-

selbe noch in den Hånden des Empfängers ist, oder

dieser dadurch in dem Besige eines Vortheils sich.

noch wirklich befindet; kann der wahre Erbe derglei

chen Sache oder Summe von ihm zurückfordern.

§. 497. Die Rechte eines nach der Pråclusion

fich meldenden Erben gegen den Besißer der Erb-

ſchaft selbst, ſind nach den Vorschriften des Sieben-

ten Titels , je nachdem . Lekterer sich in einem redli-

chen oder unrechtfertigen Besige befunden hat, zu

bestimmen .

§. 498. Doch muß auch der redliche Besizer

Der Erbschaft, welcher die Substanz ganz oder zum

Theil gegen Entgelt veräußert hat, dem wahren Ers

ben für den daraus gelöſeten Werth gerecht werden.

§. 499. Würde er aber durch diesen Erfah

dergestalt zur Dürftigkeit gebracht, daß er sich nicht

mehr standesmäßig ernähren könnte, so kann er auf

Die Rechtswohlthat der Competenz Anspruch machen.

Neunter Abschnitt.

Von der Verjährung.

§. 500. Wenn durch den Ablauf einer beſtimm- Begriff.

ten Zeit, wegen unterlassener Ausübung gewisser

Rechte, eine Veränderung an diesen Rechten ver

möge der Geseze entsteht, so ist eine Verjährung

vorhanden.

S. 501. Durch die Verjährung können sowohl Eintheis

Rechte, die Jemand gehabt hat, verloren, als neue lung.

Rechte erworben werden.

§. 502. Soll durch Verjährung nur ein Recht

verloren, und der Verpflichtete bloß von der daraus

fließenden Verbindlichkeit frey werden, so ist in

der Regel der Nichtgebrauch des Rechts dazu hin-

reichend.

§. 503.
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Gegens

S. 503. Soll aber ein neues Recht durch Ver-

jährung erworben werden, so ist, außer dem Nicht-

gebrauche des entgegen stehenden Rechts , auch der

Besik und die Ausübung dieses neuen Rechts von

Seiten des Erwerbenden , dazu nothwendig .

§. 504. Rechte des Eigenthums erlöschen nicht

stände. durch die Unterlassung des Gebrauchs, so lange die

Sache oder das Recht, welche den Gegenstand des

Eigenthums ausmachen, in dem Besiße des Eigen

thümers sich befindet.

S. 505. Rechte der natürlichen oder der allge

meinen bürgerlichen Freiheit , denen durch Gefeße

oder rechtsgültige Willenserklärungen keine besondere

Form oder Bestimmung vorgeschrieben ist ( Res

merae facultatis), gehen durch die bloße Un-

terlassung des Gebrauchs derselben nicht verloren.

§. 506. Dies gilt besonders von dem Rechte,

in seiner eigenen Sache etwas, worüber die Gefeße

nichts Besonderes bestimmen, zu thun, oder nicht

zu thun.

S. 507. Doch kann auch gegen solche Befug

nisse ein Untersagungsrecht durch Verjährung erwor-

ben werden. (Tit. 7. §. 86. 128.)

S. 508. Persönliche Rechte an einen Andern,

ingleichen Rechte auf fremdes Eigenthum , können

in der Regel durch den bloßen Nichtgebrauch er-

löschen.

§ 509. Auch das Recht, jährliche Leistungen

und Abgaben von der Person oder dem Grundstücke

eines Andern zu fordern , kann durch den bloßen

Nichtgebrauch verjährt werden.

§.S. 510. Doch findet die Verjährung nicht Statt,

wenn entweder aus einer während der Frist geau :

Berten Erklärung des Berechtigten, oder aus der

Beschaffenheit der Zeiten, aus der Verfassung der

Verpflichteten oder aus andern Umständen, klar er

hel
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hellet , daß die Einforderung solcher Gefälle aus

bloßer Nachsicht unterlassen worden.

§. 511. Rechte auf unbewegliche Sachen, die

im Hypothekenbuche eingetragen sind, können weder

durch den bloßen Nichtgebrauch erlöschen, noch kann

ein denselben entgegenstehendes Recht mittelst der

Verjährung durch Besih erworben werden.

ne Grund-
S. 512. Keine Art der Verjährung kann gegen Allgemeis

den anfangen, welcher von seinem Rechte nicht hat e

unterrichtet seyn können.

S. 513. Daß Jemand von seinem Rechte keine-

Nachricht erhalten können, wird nicht vermuthet.

§. 514. Wer die Handlung oder Begebenheit

erfahren hat, auf welche sein Recht sich gründet,

kann die Unwissenheit der daraus entstehenden rechts

lichen Folgen gegen die Verjährung in keinem Falle

vorschüßen.

§. 515. Ist die Verjährung einmal angefangen.

worden , so wird der Lauf derselben dadurch, daß

das Recht in der Zwischenzeit an einen davon nicht

unterrichteten Besiger gediehen ist, nicht gehemmt.

S. 516. Auch gegen den, welcher sein Recht

zu gebrauchen, oder zu verfolgen gehindert wird,

kann keine Verjährung anfangen.

§. 517. Es macht dabey keinen Unterschied : ob

das Hinderniß in der Natur und Beschaffenheit des

Rechts selbst liegt, oder von außen her entstehet.

S. 518. So lange Jemand zum Dienste des

Staats in fremden Landen sich aufhält, kann keine

Verjährung wider ihn angefangen werden.

S. 519. Gegen den Eigenthümer eines Grund-

ſtückes kann, so lange derselbe zum Dienste des

Staats auch nur in einer andern Königlichen Pro-

vinz sich aufhält, keine dies Grundstück betreffende

Verjährung anfangen.

§. 520.
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§. 520. Wenn jedoch ein solcher Abwesender

(§. 518. 519.) während der Dauer seines auswär

tigen Dienstes, auch nur auf eine Zeit lang in ſeine

Heimath, oder in die Provinz, wo das Grundstück

gelegen ist, zurückkehrt ; so kann während dieser Zeit

die Verjährung wider ihn ihren Anfang nehmen.

§. 521. Zum Nachtheile eines Gutseigenthüs

mers kann keine Verjährung gegen dessen Pächter,

wohl aber gegen den Verwalter, angefangen werden.

§. 522. Gegen Militairpersonen , welche des

Krieges wegen ihr Standquartier verlassen müſſen,

kann eine Verjährung erst nach geendigtem Kriege,

oder nach einer während des Krieges erfolgten Ent-

lassung aus den Kriegesdiensten anfangen..

§. 523. Bey andern Personen hindern Krieg

und andere Landplagen den Anfang der Verjährung

nur in so fern, als damit ein Stillstand der Rechts-

pflege verbunden ist.

§. 524. Zwischen Eheleuten kann, so lange

diese Ehe dauert, keine Verjährung anfangen.

S. 525. Auch nicht zwischen Våtern und Kin-

dern, so lange lettere sich in der Gewalt der erstern

befinden.

§. 526. Kein Vormund kann eine Verjährung

gegen seinen Pflegebefohlnen anfangen , so lange er

der Vormundschaft über ihn noch nicht förmlich ent-

lassen ist.

§. 527. Auch kann ein Pächter , Verwalter

oder anderer unvollständiger Besißer einer Sache,

in Ansehung derselben eine Verjährung gegen den, in

dessen Namen er besikt, zu Gunsten seiner eigenen

Sadye während seiner Besikzeit nicht anfangen.

§. 528. Gegen den, welchem das rechtliche

Gehör versagt wird, kann keine Verjährung ange=

fangen werden.

§. 529.
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§. 529. Auch wenn ein solches Hinderniß im

Laufe der Verjährung eintritt, wird die Fortseßung

derfelben so lange unterbrochen, als das Hinderniß

dauert.

§. 530. Dagegen wird durch andere Hinder-

nisse, die nach angefangener Verjährung erst eintre-

ten, der Fortlauf derselben nicht gehemmt.

§. 531. Ist jedoch die zur Verjährung bestimmte

Frist abgelaufen, ehe noch das inzwiſchen eingetre-

tene Hinderniß wieder gehoben worden, so kann der

Verhinderte noch innerhalb Vier Jahren von Zeit

des gehobenen Hindernisſſes an, aufWiedereinsehung

in den vorigen Stand gegen die vollendete Verjäh-

rung antragen.

§. 532. Wird das Hinderniß zwar noch vor

Ablauf der Verjährungsfrist, jedoch erst innerhalb

der lehten Vier Jahre wieder gehoben, so kommt

die Wiedereinsehung in den vorigen Stand dem Ver-

hinderten ebenfalls innerhalb Vier Jahren nach er-

folgter Hebung des Hindernisses zu statten.

S. 533. Stirbt der, gegen welchen die Ver-

jährung lief, vor gehobenem Hindernisse oder vor

Ablauf der vier Jahre; so geht die Rechtswohlthat

der Wiedereinsehung und die dazu noch rückständige

Frist auf den Erben über.

§. 534. Die Wirkung dieser Rechtswohlthat

ist, daß dem, welcher davon innerhalb der bestimm-

ten Frist Gebrauch macht, und ſein Recht gehörig

ausübt, oder verfolgt, die Verjährung nicht entge

gengeseht werden kann.

I. Von

durch

§. 535. Die Verjährung durch bloßen Nichtge der er

brauch kann gegen Unmündige und Minderjährige, jährung

während der Minderjährigkeit, nicht anfangen. Nichtge

I. 536. Wenn aber ein Recht , nach bereits brauch.

angefangener Verjährung , auf einen Unmündigen Anfang

oder, Minderjährigen , der mit einem Vormunde derselben.

v̀er-
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versehen ist, übergeht ; so wird dadurch der Fortlauf

der Verjährung nicht gehemmt.

§. 537. Wird hingegen die Verjährung wäh

rend der Minderjährigkeit vollendet, so kommt dem

Minderjährigen die Wiedereinsehung in den vorigen

Stand binnen Vier Jahren, nach aufgehobener Vor

mundschaft, zu statten. (§. 531.)

S. 538. War die Verjährung durch Nichtge-

brauch gegen einen Minderjährigen abgelaufen, so

können die Erben desselben, auch wenn sie selbst un-

mündig oder minderjährig , jedoch mit einem Vor-

munde versehen sind, nicht aus ihrer eigenen , son-

dern nur aus der Person ihres Erblasfers , auf die

Wiedereinsehung in den vorigen Stand Anspruch

machen.

§. 539. Es kommt ihnen also nur diejenige

Frist zu statten, welche der Erblasser, wenn er ge

lebt hätte, vom Tage seiner erlangten Großjährig

keit an, noch gehabt haben würde.

S. 540. Wahn- und Blödsinnige, ingleichen

Taubſtumme, genießen, in Rückſicht auf die Verjäh-

rung, mit den Minderjährigen' gleiche Rechte.

§. 541. So bald für einen Abwesenden dię

Bestellung eines Curators nöthig gefunden worden,

Fann nach dieser Zeit keine Verjährung durch Nicht-

gebrauch wider ihn anfangen.

§. 542. Bloße Verschwender, wenn sie auch

unter Vormundschaft geseht worden, können auf die

ſes Privilegium keinen Anspruch machen.

- §. 543. Gegen Rechte, welche nur bey gewis-

sen Gelegenheiten ausgeübt werden können , fängt

die Verjährung erst von der Zeit an, da sich eine

solche Gelegenheit ereignet hat.

S. 544. Auch müssen, wenn solche Rechte

durch den bloßen Nichtgebrauch erlöschen sollen, seit

dem Anfange der Verjährung wenigstens noch zwey

Gele
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Gelegenheiten, wo die Ausübung des Rechts håtte

Statt finden können, vorgekommen seyn .

S. 545. Gegen andere Rechte fångt die Ver-

jährung von dem Tage an, wo die Erfüllung der

Verbindlichkeit zuerst gefordert werden konnte.

§. 546. Die einmal angefangene Verjährung zeitraum.

durch Nichtgebrauch wird, wenn die Gefeße niche

ausdrücklich eine andere Frist bestimmen, in einem

Zeitraume von dreißig Jahren vollendet. (S. 629.

fqq.)

§. 547. Sie endigt sich allemal mit dem Ab-

laufe des leßten Tages des bestimmten Zeitraumes.

S. 548. Durch die bey Schaltjahren zutreten-

den Tage wird die Verjährungszeit nicht geändert.

S. 549. Ist die Verjährung in einem Schaltjahre

mit dem Neun und zwanzigsten Februar angefangen,

ſo läuft sie mit dem leßten Februar desjenigen Jah-

res ab, welches die Verjährungsfrist beschließt.

§. 550. Ist die Verjährungsfrist auf Monate

eingeschränkt, so werden so vielmal Dreißig Tage,

als Monate sind, gerechnet.

S. 551. Mit dem Augenblicke , da Jemand unterbre

ſeine Klage bey dem gehörigen Richter anmeldet, chung.

wird die Verjährung durchNichtgebrauch unterbrochen.

§. 552. Die Klage vor einem ungehörigen Rich-

ter unterbricht die Verjährung nur, wenn sie binnen

Einem Jahre nach erfolgter Zurückweisung bey dem

gehörigen Richter angemeldet worden.

§. 553. Hat aber der ungehörige Richter die

Klage angenommen, und dadurch den Kläger in

seinem Irrthume bestärkt, so ist die Verjährung für

unterbrochen zu achten.

§. 554. Wird die gehörig angemeldete Klage

nicht nach Vorschrift der Gefeße verfolgt, so fängt

von dem Tage an, wo der Kläger die Sache hätte

fort
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fortseßen können und sollen , eine neue Verjährung

wider ihn an.

§. 555. So lange aber die Sache nur durch

die Schuld des Richters liegen bleibt, läuft keine

Verjährung.

S. 556. Wird der Kläger durch ein Dekret ab-

gewiesen, und macht er von den dagegen zuläßigen

Rechtsmitteln binnen Dreißig Tagen keinen Gebrauch,

so nimmt mit dem Ablaufe dieser Frist die neue Ver-

jährung wider ihn den Anfang.

§. 557. Hat er ein wirkliches Erkenntniß, wo-

durch er abgewiesen worden, rechtskräftig werden

lassen, so hat es dabey lediglich sein Bewenden.

§. 558. Auch wenn ihm das eingeklagte Recht

durch ein rechtskräftiges Urtel wirklich zuerkannt

worden, kann dennoch eine neue Verjährung durch

Nichtgebrauch wider ihn anfangen.

S. 559. Der Anfang dieser neuen Verjährung

ist bey Zahlungen oder Pråſtationen, die zu einer

gewissen Zeit, oder bey einer gewissen Gelegenheit

geleistet werden sollen , der Tag , wo die Zahlung

oder Pråſtation zum erstenmale fållig war.

§. 560. Bey andern Rechten nimmt die neue

Verjährung erst nach einem Jahre, von dem Tage

an, da das Urtel rechtskräftig geworden ist, ihren

Anfang.

§. 561. Eine bloße außergerichtliche Erinnerung

ift, für sich allein, die Verjährung zu unterbrechen

noch nicht hinreichend.

S. 562. Durch gegenseitiges Anerkenntniß des

Rechts aber wird die Verjährung immer unter-

drochen.

§. 563. Von der Zeit einer solchen Unterbre

chung kann sie jedoch von neuem angefangen werden.

S. 564. Ist die Verjährung bereits vollendet,

so hebt ein Anerkenntniß des verloschenen Rechts die

Wir-
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Wirkung derselben nur in so fern auf, als aus dieſem

Anerkenntnisse, nach den Gesehen, ein neuer Rechts-

grund entsteht.

§. 565. Ueberhaupt hångt es von den Parteienverträg

ab, bey Schließung eines Vertrages der Verjäh-über die

rung und dem daraus entstehenden Rechte, auch imrung.

Voraus, zu entsagen, ingleichen kürzere oder länge.

re Fristen dazu, als die geseßmäßigen sind, zu ver-

abreden.

§. 566. Es muß aber ein solcher Vertrag,

bey Strafe der Nichtigkeit dieser Verabredung, ge-

richtlich verlautbart, und wenn er ein Grundstück,

oder ein darauf eingetragenes dingliches Recht bes

trifft, in den gerichtlichen Grund- und Hypotheken-

büchern verzeichnet werden.

§. 567. Verträge dieser Art, die nicht ein bes

stimmtes Geschäft, oder einen bestimmten Gegenstand

betreffen, sind, so weit sie etwas über die Verjährung

bestimmen sollen, ohne rechtliche Wirkung.

der Vers

§. 568. Die vollendete Verjährung durchNicht-Wirkung

gebrauch wirkt die rechtliche Vermuthung, daß diejährung.

ehemals entstandene Verbindlichkeit in der Zwischen-

zeit auf eine oder die andere Art gehoben worden.

§. 569. Diese Vermuthung kann nur durchden

vollständigen Beweis , daß der Andere unredlicher

Weise, und gegen besseres Wiſſen von seiner noch

fortwährender Verbindlichkeit, sich der Erfüllung der

selben entziehen wolle, entkräftet werden .

§. 570. Wer einen Theil seines Rechts ausübt,

der erhält dadurch das ganze Recht. 7

S. 571. Dagegen kann von mehreren in sich ver-

schiedenen, obgleich aus einerley , Rechtsgrunde ents

soringenden Befugnissen, die eine durch Verjährung

erlöschen, wenn gleich die andere durch fortgesezte.

Ausübung erhalten wird.,

Allgem. Landr. I. Band. R
$.572.
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§. 572. Kann ein Recht auf mancherley Art

ausgeübt werden , so wird der Besiger desselben das

durch, daß er sich bisher nur Einer Art der Aus-

übung bedient hat, in seinem Rechte nicht einge-

schränkt.

§. 573. Ein Recht in Einem fremden Grund-

stücke geht, in Ansehung des Ganzen dadurch nicht

verloren, daß die Ausübung desselben bisher nur

auf einem gewissen Theile geschehen ist.

S. 574. Soll in beiden Fållen (§. 572. 573.)

der Berechtigte in der Art der Ausübung, oder in

Ansehung des Bezirks, worauf sie Statt findet,

durch Verjährung eingeschränkt werden, so muß der

Verpflichtete, oder ein Dritter, den Besiß eines Un-

tersagungsrechts gegen ihn besonders erlangt, und

sich daben durch die Verjährungsfrist behauptet ha

ben. (Tit. 7. S. 86.)

§. 575. Ben mehreren Miteigenthümern un- ·

theilbarer, oder gemeinschaftlich besessener Sachen

und Rechte kommt das, was in Ansehung des ei-

nen Mitberechtigten die Verjährung hindert, oder

unterbricht , in Ansehung derselben Sache oder

Rechts auch den übrigen zu statten.

§. 576. Hingegen kann einer unter mehreren

Mitverpflichteten, deren Verbindlichkeit aus einem

und eben demselben Rechte entspringt, bloß um des-

willen, weil das Recht gegen ihn nicht ausgeübt

worden, sich mit der Verjährung keinesweges schüßen.

§. 577. Soll demselben die Verjährung zu

ſtatten kommen, so wird erfordert, daß er dem Be

rechtigten die Leistung der Pflicht bey geschehener

Aufforderung verweigert, und der Berechtigte dabey

die gesehmäßige Frist hindurch sich beruhiget habe.

(Tit. 7. §. 126.)

§. 578. Es geht also auch ein gegen eine ganze

Gemeine überhaupt ausgeübtes Recht gegen einzelne

Mit
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Mitglieder bloß dadurch, daß es gegen sie insonderheit

binnen rechtsverjährter Zeit nicht ausgeübt worden,

keinesweges verloren , sondern dieſe müssen ihre Be-

freiung davon auf die im §. 577. beschriebene Art be-

sonders erworben haben.

§. 579. Die Verjährung durch Befih findet in". Verich

allen Fällen Statt, wo Jemand eine Sache oderBefit.

rung durch

Recht , aus einem Titel , der an sich zur Erlangung Gewöhn
liche Vers

des Eigenthums geschickt ist, durch die in den Gese jährung.

hen bestimmte Frist, ruhig und redlicher Weise be

sessen hat.

S. 580. Durch einen solchen verjährten Besit

werden Sachen und Rechte nur in so weit erwor

ben, als überhaupt das Eigenthum von Sachen

und Rechten dieser Art auf den Erwerber überge-

hen kann.

§. 581. Wenn eine Sache durch Geseke dem

bürgerlichen Verkehre ganz entzogen worden, so kann

sie durch keine Verjährung erworben werden.

§. 582. Ein Gleiches gilt von Sachen, die durch

rechtsgültige Privatverfügungen dem Verkehre entzo=

gen worden, in so fern diese Verfügungen den Erwer

benden verpflichten können. (Tit. 4. §. 15 — 19.)

§. 583. Außerdem aber wird durchIrrthum in

den Eigenschaften der Sache die Verjährung durch

Besih nicht verhindert.

S. 584. Sachen und Rechte, die Jemand durch

Gewalt oder Diebstahl an sich gebracht, und aṇ

einen Andern überlassen hat, können von diesem,

wenn er auch ein redlicher Besizer wäre , durch

die gewöhnliche Verjährung nicht erworben werden.

(§. 648.)

§. 585. hat aber schon der nächstvorhergehende

Befiher die Sache oder das Recht redlich besessen,

so hindert der Einwand , daß ein Dritter diesels

R 2
ben
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Anfang.

ben gestohlen, oder geraubt habe, die Verjährung

nicht.

§. 586. Wer den vorhergehenden Besitzer nicht

angeben kann, hat in der Regel die Vermuthung ge=

gen sich, daß er die Sache von einem solchen, welcher

fie durch Gewalt oder Diebstahl an sich gebracht, er:

langt habe. (Tit. 15. §. 37. 38. 39.)

S. 587. Wer wegen Mangels persönlicher Ei-

genschaften , das Eigenthum gewisser Sachen oder

Rechte zu erlangen unfähig ist, der kann dieselben

auch durch Verjährung nicht erwerben.

S. 588. Erst von der Zeit, da diese Unfähigkeit

gehoben worden , kann die Verjährung angefangen

werden.

§. 589. Alles, was die Besißergreifung , im

rechtlichen Sinne, verhindert, das hindert auch

den Anfang der Verjährung durch Besiz. ( Tit. 7.

§. 96-108.)

§. 590. Alles , was dem Anfange der Verjäh

rung überhaupt entgegen steht, das hindert ihn auch

bey dieser Art derselben . (§ . 512. fqq. )

S. 591. Wer den Besiß aus einem zur Erlan-

gung des Eigenthums nicht geschickten Titel, oder

unredlicher Weise erworben hat, kann niemals eine

Verjährung durch Besiß anfangen. (§. 663.)

S. 592. Insonderheit kann gegen ein rechts-

Fräftiges Urtel von dem , wider welchen es ergan-

gen ist , keine Verjährung durch Besih angefangen

werden.

S. 593. Dagegen wird durch persönliche Eigen

schaften, wegen welcher die Verjährung durch Nicht-

gebrauch keinen Anfang nehmen kann (S. 535. 540.

541.), der Anfang der Verjährung durchBesiß nicht

gehindert.

§. 594. Wenn jedoch gegen dergleichen Perso:

nen die Verjährungsfrist vor gehobenem Hindernisse

abge-
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abgelaufen ist, so kommt denselben die Wieders

einſegung in den vorigen Stand gegen den Ab-

lauf der Verjährung durch Besik eben so, wie bey

der Verjährung durch Nichtgebrauch, zu ſtatten. ( S.

537. զ q. )

§. 595. Auch kann gegen solche Unmündige,

Minderjährige, Wahn- oder Blödsinnige und Taub-

ſtumme, denen nach den Gefeßen ein Vormund

håtte bestellt werden sollen, so lange diese Bestellung

noch nicht erfolgt ist , keine Verjährung durch Besiz

anfangen.

§. 596. Soll ein Recht, welches gewöhnlichFortses

ausgeübt werden kann , durch die ordentliche Ver-kung.

jährung erworben werden, so muß dessen Ausübung

nach der Besizergreifung jährlich wenigstens einmal

erfolgt seyn. (§. 649.)

§. 597. Wird ein dergleichen Recht in einem

ganzen Jahre gar nicht ausgeübt, so ruht inzwischen

die Verjährung.

§. 598. Die Jahre, während welcher das Recht

geruhet hat, kommen bey Berechnung der Verjäh-

rungsfrist nicht mit in Anschlag:

§. 599. Wenn der Anfang und das Ende des

Besißes nachgewiesen ist, so wird vermuthet, daß die

Ausübung des besessenen Rechts auch in der Zwischen-

zeit fortgefeht worden.

S. 600. Dagegen ist aber auch über jeden der

vorbenannten beiden Zeitpunkte ein besonderer nach

Vorschrift der Geseze vollständig geführter oder er-

füllter Beweis erforderlich.

S. 601. Was den Besiß unterbricht, das un-Unterbres

terbricht auch die darauf sich gründende Verjäh-chung.

rung. (Tit. 7. §. II. fqq.)

§. 602. Hat jedoch Jemand den Besiz einer

Sache, die er verlassen hatte , noch ehe diefelbe von

einem Andern in Besiz genommen worden, wieder

ergrif
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ergriffen, so wird die Zwischenzeit, wo die Sache in

Niemandes Befiß gewesen ist, von der Verjährungs-

frist nicht abgerechnet.

§. 603. Durch Anmeldung der Klage, oder

durch Einlegung einer gerichtlichen Proteſtation, wird

die Verjährung durch Besik in so fern unterbro-

chen, als darauf eine Bekanntmachung an den Bes

fizer erfolgt.

§. 604. Daß zwischen dem Zeitpunkte der An-

meldung und der wirklich erfolgten Bekanntmachung,

die Verjährungsfrist abgelaufen ist, kommt dem Beſis

her nicht zu statten.

§. 605. hat aber der Kläger die Klage zurücks

genommen, oder den Betrieb der Sache liegen laſſen,

dergestalt, daß der Richter nach Vorschrift der Pro-

zeßordnung, mit Reposition der Acten zu verfahren

berechtiget gewesen, so ist die Verjährung für nicht

unterbrochen zu achten.

§. 606. Ein Gleiches findet Statt, wenn der

Klåger oder Protestirende durch ein Defret abgewiesen

wird, und sich daben länger als Dreißig Tage nach

Erhaltung des Dekrets beruhiget.

§. 607. Ist hingegen die Klage oder Protesta=

tion dem Besißer einmal gehörig bekannt gemacht

worden, so kann dieser die dadurch unterbrochene Ver-

jährung niemals wieder anfangen.

S. 608. In Fällen , wo die Gesehe, statt der

gewöhnlichen Vorladung , Edictalcitation zulassen,

vertritt lektere auch hier die Stelle der Bekannt-

machung.

§. 609. Uebrigens macht es keinen Unterschied :

ob die Klage oder Protestation bloß gegen den Bes

fisstand , oder auch gegen das Besizrecht selbst ge-

richtet ist.

$.610.
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§. 610. Wegen der bey einem ungehörigen Rich

ter angestellten Klage oder eingelegten Protestation

finden die Vorschriften §. 552. 553. Anwendung.

S. 611. Außergerichtliche Handlungen unterbre-

chen die Verjährung durch Besih nur in so fern,

als sie den Besißer von der Unrechtmäßigkeit des

Besißes überführen, oder den vollständigen Besig

selbst aufheben.

§. 612. Bloße Pfändungen unterbrechen also

die Verjährung nicht, wenn der Gepfändete , dessen

ungeachtet, die Ausübung des Rechts fortfest,

S. 613. Jeder Nachfolger im Besize, er sey

Erbe, oder nicht , kann die Verjährung seines Vor-

fahren fortsehen, in so fern er nur selbst ein redlis

cher Besizer ist.

S. 614. Auch kann ein solcher Nachfolger,

außer dem Falle des § 584., die Verjährung an-

fangen, wenn gleich der Besig seines Vorfahren

unredlich gewesen ist.

S. 615. So weit aber Jemand unredlicher Weis

ſe zum Besiße einer Sache gelangt ist, kaun er weder

die Verjährung seines Vorfahren fortseßen, noch eine

neue Verjährung, in Ansehung dieser Sache, so wenig

gegen seinen Vorfahren im Befihe, als gegen den Ei-

genthümer anfangen.

§. 616. Dem Erben, welcher die Verjährung

des Erblaffers fortsett, kommt bey der Berechnung

des Zeitraums auch die gefeßliche Ueberlegungsfrist

zu statten.

§. 617. Um eine neue Verjährung solcher Sa

chen, die im Nachlasse vorgefunden worden, anzufan-

gen, bedarf der Erbe keines befondern Titels.

§. 618. Wer den Besiß einer Erbschaft unredlis

cher Weise erworben hat, der kann auch gegen den Ei-

genthümer einzelner darunter begriffener Sachen und

Rechte keine Verjährung vorſchüßen.

§. 619.
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§. 619. Ist aber der Fehler der Unredlichkeit in

Ansehung des wahren Erben gehoben worden, so kann

der Eigenthümer einer befondern im Nachlasse befind-

lichen Sache diesen Fehler dem Erbschaftsbesißer nicht

vorrücken ; sobald in Ansehung dieser beſondern Sache

keine Unredlichkeit obgewaltet hat.

Zeitraum. §. 620. Die gewöhnliche Verjährung wird in eis

nem Zeitraume von Zehn Jahren vollendet.

jährige

§. 621. Befindet sich aber der, gegen welchen

verjährt werden soll, außerhalb der Provinz, so wird

jedes Jahr Abwesenheit nur auf die Hälfte oder für

Sechs Monate gerechnet.

S. 622. Die geographischen Gränzen des Dis

strikts , in welchem sich ein anderes Landes- Justizs

collegium befindet, bestimmen, im rechtlichen Sinne,

den Umfang der Provinz.

§. 623. Auf Abwesenheiten außer der Provinz,

welche kein volles Jahr hinter einander gedauert ha-

ben, wird, bey Berechnung der Verjährungsfrist, kei-

ne Rücksicht genommen.

§. 624. Zum Besten moralischer Personen,

welche die Rechte der Corporationen haben, wird die

Zehnjährige Frist immer verdoppelt.

Dreißig §. 625. Wer zwar vollständiger redlicher Besi-

Präscrip, her ist, aber keinen Titel seines Besißes nachweisen

kann, zu dessen Gunsten wird die Verjährung erst in

Dreißig Jahren vollendet.

tion.

§. 626. Bey dieser långern Verjährung bedarf

es keiner Verdoppelung der Zeit, wenn gleich der,

welchem sie entgegen steht, abwesend gewesen ist.

§. 627. Der Nachweis , daß der Verjährende

die Sache oder das Recht als sein eigen in Besig ge-

nommen und besessen habe, ist dazu nothwendig.

§. 628. Dagegen schadet der Nachweis, daß

die Besißnehmung ursprünglich auf den Grund eines

zur Erlangung des Eigenthums nicht geschickten Titels

•

geſche
s
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•

geschehen sey, der Verjährung nur in so fern, als

Dadurch zugleich die Unredlichkeit des Besizes dar-

gethan ist. III. Arten

§. 629. Gegen den Fiskus , die Kirchen , undder unges
wöhnli

solche Corporationen , welchen vermöge ihrer Privischen Vers

legien gleiche Rechte beigelegt sind, findet nur diejährung

ungewöhnliche Verjährung von Vier und Vierzig Jah-Nichtges

ren Statt.

durch

brauchund

Vierund§. 630. Es macht dabey keinen Unterschied : obefin

der Besiß, durch welchen die Verjährung erfolgt, aufwierzigs

einen Titel ſich gründe, oder nicht.

§. 631. Dagegen ist die Redlichkeit des Be-

sizes auch bey einer solchen Verjährung nothwendig.

§. 632. Auch bey der Verjährung durch Nicht-

gebrauch erlöschen die Rechte des Fiskus , der Kirchen

und anderer dergleichen Corporationen nur nach Ver-

laufvon Vier und Vierzig Jahren.

§. 633. Dagegen können diese moralische Pers

ſonen nur aus eben den Gründen , aus welchen die

Wiederherstellung in den vorigen Stand gegen eine

jede Verjährung Statt findet, ( § . 512–534. ) auf

diese Rechtswohlthat Anspruch machen.

§. 634. Was wegen der Verjährung der Dos

mainen und Regalien Rechtens ſey, ist gehörigen

Orts bestimmt. ( Th. 2. Tit. 14.)

jährige.

S. 635. Der Privilegien, welche dem Fiskus

und den andern ihm gleich geachteten Corporationen ,

in Rücksicht auf die Verjährung , beigelegt sind , kön-

nen dieselben sich auch alsdann bedienen , wenn gleich

der, welchem die Verjährung wider sie zu statten

kommen soll, mit gleichen Privilegiis versehen wåre. :

.

§. 636. Hingegen kann der, auf welchen von

einer dergleichen Person oder Anstalt ein Recht ge=

diehen ist, bey der Verjährung nur seiner eigenen

Befugnisse sich bedienen.

§. 637.
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.

Verjäh

rung durch

§. 637. In sofern jedoch der als Vorfahr zu

betrachtende Fiskus , oder eine andere dergleichen An-

stalt, den Nachfolger im Besiße zu vertreten schul-

dig sind , können sie gegen den Verjährenden, zum

Besten des Nachfolgers , von ihrem eigenen Rechte

Gebrauch machen.

§. 638. Wer also, zum Beiſpief, von dem

Fiskus eine Sache gekauft hat, die schon seit einer

zur gewöhnlichen Verjährung hinreichenden Zeit in

den Hånden eines Dritten sich befand , der kann

diese Sache dennoch, vermöge des Rechts seines

Verkäufers , zurückfordern , wenn gegen diesen , zur

Zeit des Verkaufs die Vier und Vierzigjährige Prå

feription noch nicht vollendet war.

§. 639. Wenn Fiskus , Kirchen, oder andere

bergleichen Corporationen , in die Rechte einer Pri-

vatperson treten, so können sie eine gegen diesen

ihren Vorfahren schon vollendete Verjährung , durch

Vorschüßung des ihnen selbst zu statten kommenden

längern Zeitraums nicht anfechten. (Tit. 11. §. 405.

406. )

§. 640. In untheilbaren oder gemeinschaftlich

besessenen Sachen und Rechten , kommt das dem Fis

kus , der Kirche u. s. w. beigelegte Privilegium auch

dem nicht privilegirten Mitbesiger zu statten.

§. 641. Der vollständige ruhige Befit einer

Befit vomSache oder eines Rechts im Jahre 1740 schüßt den

Jahre Befiher, in allen Fällen , gegen die Ansprüche des

Fistus.

1740.

§. 642. Es kann aber von diesem Besisrechte,

zum Nachtheile anderer Mitbürger des Staats, kein

Gebrauch gemacht werden.

§. 643. Das Jahr 1740 wird vom Ersten

Januar bis lehten December gerechnet.

§. 644. In Ansehung derjenigen Provinzen,

wo entweder gar kein dergleichen , oder ein anderes

Ents
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Entscheidungsjahr Statt findet, hat es bey den bis-

herigen Verfassungen sein Bewenden.

§. 645. Auch ein auf den Besiß des Jahres

1740 ſich gründendes Recht kann mittelst einer nach

diesem Jahre angefangenen Verjährung durch Nicht-

gebrauch erlöschen.

§. 646. Hat der Fiskus , auf eine an sich

rechtsgültige Weise, im Jahre 1740 anerkannt , daß

einem Anderen ein Recht wider ihn zustehe, so hat

ein solches Anerkenntniß, wenn auch die in diesent

Jahre erfolgte wirkliche Ausübung nicht nachgewies

sen werden kann , mit dem wirklichen Besige gleiche

Kraft.

§. 647. Dagegen wird in Ansehung desjenigen,

der weder ein solches Anerkenntniß für sich, noch

im Jahre 1740 das Recht wirklich ausgeübt hat,

der Lauf der früher wider ihn angefangenen Verjäh

rung durch Nichtgebrauch , durch die erfolgte Bestim

mung dieses Entscheidungsjahres nicht unterbrochen.

*
Vierzigs

§. 648. Zur Verjährung gestohlner oder geraub brige.

ter Sachen, welche nach S. 584. von dem ersten red

lichen Besizer durch die gewöhnliche Verjährung nicht

erworben werden können, ist ein Zeitraum von Vier

zig Jahren erforderlich.

§. 649. Wenn Rechte, welche nicht alljährlich

oder gewöhnlich, sondern nur in gewissen Jahren,

oder bey gewissen Gelegenheiten benugt werden kön

nen, wenigstens zu drey verschiedenenmalen ausgeübt

worden ; so werden ſie durch einen Besiß von Vierzig

Jahren erworben.

§. 650. Dieser Zeitraum wird von dem Tagè

an gerechnet , darin. dergleichen Recht zum ersten-

male ausgeübt worden.

§. 651. Wird eine Gelegenheit nachgewiesen,

bey welcher das Recht ausgeübt werden können, und

die

1
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die Ausübung dennoch unterblieben ist, so ist auch

diese Art der Verjährung für unterbrochen zu achten.

§. 652. Sie muß also von derjenigen Gelegen-

heit, wo das Recht wiederum ausgeübt worden,

von neuem angefangen werden.

§. 653. Hat jedoch derjenige , welcher des

Rechts sich aumaßt, bey der unterlassenen Ausübung

ausdrücklich erklärt, daß er dieselbe nicht aus Man-

gel der Befugniß, sondern nur aus Gunst und

Nachsicht gegen den Verpflichteten unterlasse, so ist

die Verjährung nicht für unterbrochen zu achten;

sondern ein dergleichen Fall wird für einen solchen,

der sich gar nicht ereignet hat, angesehen.

§. 654. Hat der Verpflichtete die Erklärung

des Berechtigten, daß er die Ausübung des Rechts

bloß aus Gunst und Nachsicht unterlasse , für be-

kannt angenommen, so hat dieses eben die Wir-

kung , als wenn das Recht auch in diesem Falle

wirklich ausgeübt worden wåre.

§. 655. Von öffentlichen Lasten und Abgaben

wird der Verpflichtete bloß dadurch, daß er dieſelben

auch in der långsten Zeit nicht entrichtet hat, keines-

weges frey.

Funftige §. 656. Wenn jedoch erhellet , daß Jemand zu

Präfcrips einer Last oder Abgabe, wozu er nach seinem Stande

jährige

tion.
und Verhältnisse an sich verpflichtet war , aufgefor-

dert worden, sich aber deren Leistung geweigert habe,

und ſeit dieser Zeit, Funfzig Jahre hindurch, davon

frey geblieben sey, so wird vermuthet, daß er die

Befreiung aufeine rechtsgültige Weise erlangt habe.

§. 657. Er muß also bey seiner Freiheit so

lange geschützt werden, als nicht ausgemittelt ist, daß

er sich deren ohne Recht angemaßt habe.

§. 658. Ist das Grundstück oder die Gerech

tigkeit, von welcher die Abgabe entrichtet werden soll,

im Steuerbuche niemals eingetragen gewesen, so bes

"

grün-
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gründet schon der Umstand allein , daß die Abgabe in

Funfzig Jahren nicht gefordert worden, die Vermu

thung einer rechtsgültig erlangten Befreiung.

§. 659. Es findet also auch in diesem Falle die

Vorschrift des §. 657. Anwendung.

§. 660. Wenn die Gränzen einer Sache, oder

eines Rechts , durch Gefeße, Verträge, oder rechts-

kräftige Erkenntnisse klar bestimmt sind, so kann die

Befugniß, diese Grånzen zu überschreiten, nur durch

Funfzigjährige Pråscription erworben werden.

§. 661 : Ein solcher Funfzigjähriger ruhiger Ber

sih ist, ohne Rücksicht auf den Titel desselben, zur

Verjährung hinreichend.

§. 662. Hat der, zu dessen Nachtheile die

Ueberschreitung der nach §. 660. bestimmten Gränzen

gereicht , derselben widersprochen ; hiernächst aber bey

den dennoch fortgeseßten Ueberschreitungen Dreißig

Jahre lang sich beruhigt; so ist die Verjährung wider

ihn vollendet.

§. 663. Auch ein Funfzigjähriger Beſih ſchüßt

den nicht, welcher der Unredlichkeit dabey überführt

werden kann.

9. 664. Rechte gegen ausdrückliche Verbots-

geſehe können durch keine Verjährung erworben wer

den.

gen der
§. 665. Durch die vollendete Verjährung er-Wirkuns

wirbt der Besißer das Eigenthum der Sache oder desVerjäh

Rechts.

§. 666. Doch erstreckt sich dieses Eigenthum

niemals weiter, als der Besih selbst gegangen ist.

§. 667. Hat aber Jemand einen Inbegriff von

Sachen oder Rechten durch Verjährung erworben, so

gebührt ihm das Eigenthum aller darunter begriffenen

einzelnen Stücke und Befugnisse.

§. 668. Vortheile, welche ein Theilhaber, durch

seine Handlungen, der gemeinschaftlichen Sache ver

ſchaffe,

rung durch

Befit.
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mittelba

schafft, kommen, auch bey der Verjährung durch

Besih, den übrigen Theilhabern zu statten.

§. 669. Von Verträgen über die Verjährung

durch Besiz gilt alles das , was wegen der Verträge

über die Verjährung durch Nichtgebrauch vorgeschrie

ben ist. (§. 565. fqq. )

Zehnter Titel.

Von der mittelbaren Erwerbung

des Eigenthums.

1. Vonders. 1. Die mittelbare Erwerbung des Eigenthums

renErwer einer Sache erfordert, außer dem dazu nöthigen Ti-

bungüberstel, auch die wirkliche Uebergabe derselben. (Tit. 7.

§. 58. Tit. 9. §. 2—6. )

haupt.

§. 2. Der Titel zur mittelbaren Erwerbung

des Eigenthums kann durch Willenserklärungen,

Gefeße und rechtliches Erkenntniß begründet werden.

S. 3. Auch der mit einem solchen Titel versehene

neue Besizer erlangt das Eigenthum der Sache durch

die Uebergabe, der Regel, nach nur alsdann, wenn

der vorige, von welchem der Befih auf ihn erledigt

worden, selbst Eigenthümer gewesen ist. ( Tit. 15.

§. 42. fqq.)

S. 4. Wird der Besiß des vorigen Eigenthü

mers, ohne dessen Einwilligung , durch den Richter

für erledigt erklärt, ſo muß auch die Uebergabe an

den neuen Eigenthümer durch den Richter geschehen.

(Tit. 7. §. 60.)

S. 5. Außer diesem Falle wird die gerichtliche

Uebergabe zur Erlangung des Eigenthums niemals

erfordert.

II. Vonder S. 6. Wer jedoch über ein Grundstück vor Ge-

mittelba

ren Erwer richte Verfügungen treffen will, der muß sein darauf

erlang=
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erlangtes Eigenthumsrecht dem Richter der Sachebung des

nachweisen, und dasselbe in dem Hypothekenbucheis

Eigen

vermerken lassen. Grundstü

derheit.
$. 7. Der im Hypothekenbuche

eingetragenetke

infon

Befiher
wird, in allen mit einem Dritten

über das

Grundstück
geschlossenen

Verhandlungen

, als der

Eigenthümer

desselben
angesehen

.

§. 8. Wer mit einem solchen eingetragenen Bes

fißer in dergleichen Verhandlungen sich einläßt, des

fen Befugnisse kann so wenig der nicht eingetragene

Eigenthümer, als der , dessen Recht nur von dieſem

fich herschreibt , anfechten.

§. 9. Vielmehr bleiben dem nicht eingetragenen

Eigenthümer, wegen des ihm daraus entstehenden

Nachtheils, ſeine Rechte zur Schadloshaltung_nur

gegen den eingetragenen Besizer, nach geseßlichen

Bestimmungen, vorbehalten.

§. 10. Weiß aber derjenige , welcher mit dem

eingetragenen Beſiker über das Grundstück Verhand-

lungen schließt, daß derselbe nicht wahrer Eigenthü-

mer sey, so kann er dadurch, zum Nachtheile des

lehtern, kein Recht erwerben.

§ . II. Ein Gleiches findet Statt, wenn das

Recht des eingetragenen Besiters zweifelhaft oder,

streitig ist, und diese Zweifel im Hypothekenbuche vers

merkt find.

§. 12. Um die Ungewißheit des Eigenthums

der Grundstücke, und die daraus entstehenden Pro-

zesse zu verhüten, ist jeder neue Erwerber schuldig,

sein Besizrecht in das Hypothekenbuch eintragen zu

lassen.

§. 13. Er kann und muß dazu von dem Richter,

unter welchem die Sache gelegen ist, von Amtswegen

angehalten werden.

§. 14. Innerhalb welcher Fristen dieses gesche-

hen, und durch was für Mittel der fäumige Besißer

Dazu
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der mittels

dazu angehalten werden müſſe, ist in der Hypotheken-

ordnung bestimmt.

§. 15. Alle Willenserklärungen und Verträge,

wodurch über das Eigenthum eines Grundstückes et-

was verfügt wird, müſſen gerichtlich, oder von einem

Justizcommissario aufgenommen werden.

.§. 16. Auf den Grund eines bloßen Privat-

wenn auch schriftlichen Vertrages , findet die Ein-

tragung des Besißtitels in das Hypothekenbuch

nicht Statt.

S. 17. Doch hat ein solcher Vertrag die Wir-

kung einer Punctation, und es kann alſo daraus auch

auf die Errichtung eines förmlichen gerichtlichen Ins

struments geklagt werden. (Tit. 5. §. 120. fqq.)

§ 18. Wenn verschiedene Personen einen an

sich rechtsgültigen Titel zur Erwerbung des Eigen-

thums einer unbeweglichen Sache erhalten haben,

so geht derjenige, dessen Titel von dem im Hypo-

thekenbuche eingetragenen Eigenthümer herrührt, den

übrigen vor.

S. 19. Haben die Prätendenten insgesammt ih-

ren Titel von diesem eingetragenen Eigenthümer , so

gebührt demjenigen, der seinen Titel zuerst in das Hy-

pothekenbuch hat eintragen lassen, der Vorzug.

§. 20. hat noch keiner unter ihnen die Eintra-

gung erhalten, so kann derjenige, deſſen Titel zuerst

entstanden ist, dieselbe vorzüglich fordern.

III. Von §. 21. Ben beweglichen Sachen hat unter meh-

barenEr teren, welche auf das Eigenthum aus einem an ſich

werbung rechtsgültigen Titel Anspruch machen, derjenige, des

thums dersen Titel von dem bisherigen wahren Eigenthümer

bewegli herrührt, der Regel nach, den Vorzug.
chen Sas

des Eigens

chen insons §. 22. Haben die Pråtendenten insgesammt

Derheit. ihren Titel von einer und eben derselben Person,

so entscheidet, auch bey beweglichen Sachen, der

Zeit-
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Zeitpunkt der frühern Entstehung dieses Titels.

(§. 20.)

§. 23. Ist aber einem unter diesen mehreren

Pråtendenten der Besiß der Sache eingeräunit wor-

den, so schließt dieser die Eigenthumsansprüche der

übrigen aus, ohne Rücksicht auf die Zeit , wenn die-

ſelben entstanden ſind. (Tit. 7. §. 74. 75. 76.)

dert die

§. 24. Wer es weiß, daß derjenige, von wel- IV.Mans

chem sein Titel sich herschreibt, nicht wahrer Eigen temSlaus

gel än guz

thümer sey, der kann weder durch Eintragung, noch ben hins

durch Uebergabe, ein Eigenthumsrecht erlangen. Erlan

§. 25. Auch der, welcher zur Zeit der Eintra- gung des

gung oder Uebergabe den früher entstandenen Titel

eines Andern weiß, kann zum Nachtheile desselben

die früher erhaltene Eintragung oder Uebergabe nicht

vorschüßen.

Eigen:

thums:

Gilfter Žitel.

Von den Titeln zur Erwerbung des Eigens

thums, welche sich in Verträgen unter

Lebendigen gründen.

Erster Abschnitt.

Von Kaufs- und Verkaufsgeschäften.

§. I..

und

Das Kaufsgeschäfte ist ein Vertrag , wodurch der Begriffe

eine Contrahent zur Abtretung des Eigenthums einer Grunds

Sache, und der andere zur Erlegung einer bestimm säge

ten Geldſumme dafür, ſich verpflichtet.

§. 2. Was ben Verträ
gen überha

upt Rechte
ns

ist, findet auch bey Kaufsge
schäfte

n
Anwen

dung
.

Allgem. Landr. L. Band; $.3.
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Kaufe.

Befouders §. 3. Der Eigenthümer einer Sache kann zum

vom noth,Verkaufe derselben wider seinen Willen nur alsdann
wendigen

gezwungen werden, wenn ein Dritter ein besonde

res Recht zu deren Ankaufe durch ausdrückliche Ges

ſehe, Verträge, oder den Eigenthümer verpflichtende

legtwillige Verordnungen erlangt hat.

§. 4. Auch der Staat ist Jemanden zum Ver-

faufe seiner Sache zu zwingen nur alsdann berech

figt, wenn es zum Wohl des gemeinen Wesens

nothwendig ist.

§. 5. Zur Anlegung oder Verbreitung einer

öffentlichen Landstraße, oder eines schiffbaren Canals

oder Flußbettes, können die Besißer der angränzens

den Grundstücke so viel davon , als zu diesem Be-

hufe erfordert wird, dem Staate käuflich zu über-

laffen gezwungen werden.

§. 6. Ein Gleiches hat Statt, wenn der Staat

der öffentlichen Sicherheit wegen einen Ort mit

Vestungswerken zu versehen nöthig findet.

§. 7. Bey. entstehendem Getreidemangel ist der

Staat, zur Abwendung einer drohenden Hungers-

noth, berechtigt, die Befiher von Getreidevorråthen

zur Ausstellung derselben zum feilen Verkaufe, jedoch

mit Vorbehalt ihres eigenen Bedürfnisses zu nöthigen.

§. 8. In allen Fällen eines durch die Geseze

begründeten nothwendigen Verkaufs muß, wenn

über den Preis kein Einverständniß Statt findet, der-

felbe nach dem Ermessen vereideter Taratoren be-

stimmt werden.

S. 9. Bey dieser Bestimmung ist nicht bloß auf

den gemeinen, sondern auch auf den außerordentli-

chen Werth Rücksicht zu nehmen.

S. 10. Ob der Fall einer Nothwendigkeit des

Verkaufs zum gemeinen Wohl vorhanden sey, bleibt

der Beurtheilung und Entscheidung des Oberhaupts

des Staats vorbehalten.

§. II.
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S. II . Ueber die Bestimmung des Preises aber

foll dem bisherigen Eigenthümer rechtliches Gehör

nicht versagt werden.

§. 12. Zum Abschlusse eines jeden Kauss ist Erforders

nie ei

erforderlich, daß der Verkäufer, die Person, auf nes gültis

welche das Eigenthum übergehen soll, die zu ver- genKaufs,

kaufende Sache, und der dafür zu erlegende Preis überhaupt

hinlänglich bestimmt sind.

§. 13. Zur Bezeichnung der Person, auf welche in Anses

das Eigenthum übergehen soll , ist es genug, wenn Person
hung der

aus dem Vertrage erhellet, von wessen Entscheidung, der Cone

oder von welcher Begebenheit die nähere Bestim. trabenten,

mung abhången soll.

S. 14. Die Begebenheit oder das Ereigniß

aber, welchem die Bestimmung der Person, auf

die das Eigenthum gelangen soll, überlassen worden,

muß so beschaffen seyn, daß sie innerhalb einer

gewissen Zeit unfehlbar eintreffen, und daß dadurch

diese Person zuverläßig und ungezweifelt bestimmt

werde.

§. 15. Mangelt es an diesen Erfordernissen, so

ist der Vertrag für nicht geschlossen zu achten.

§. 16. Ein Gleiches findet Statt, wenn derje

nige, dessen Ausspruch die Bestimmung des künfti

gen Eigenthümers überlassen worden, den Ausspruch

zu thun sich weigert.

S. 17. Zögert derselbe mit diesem Ausspruche,

und können die Parteien über eine gewisse Frist dazü

ſich nicht vereinigen , so muß der Richter, auf das

Anrufen eines oder des andern von ihnen, diese

Frist bestimmen.

§. 18. Erfolgt auch binnen der durch den Rich

ter bestimmten Frist kein Ausspruch, so ist der Ver-

trag für nicht geschlossen anzusehen.

§. 19. Zur Schließung eines gültigen Kaufs

wird erfordert, daß der Verkäufer über das Eigen

← 2 thum
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thum der Sache zu verfügen berechtigt, so wie, daß

der Käufer eine solche Sache zu erwerben und zu

besigen fähig sey.

Anh. §. 12. Wenn Jemand , der kantonpflichtige Söhne

hat, oder deren Einrangirung erwarten kann, alle ſeine

Besitzungen verkauft, und dem Gerichte nicht eine ander,

weitige Anlegung des Kaufpreises zur bleibenden Forts

sehung des Domicilii im Lande sicher bekannt ist, oder

derselbe solche nicht glaubhaft nachweiset, so soll das Ges

richt dergleichen Veräußerung der Kanton: Revisions,

Commiſſion anzeigen , und wenigstens einen beträchtli‹

chen Theil des Preiſes ſo lange zurückhalten, oder sich

dessen versichern, bis daſſelbe zu einem andern Etabliſſe:

ment des Verkäufers angelegt, oder auf die davon

geschehene Anzeige Verfügung ergangen seyn wird.

§. 20. Wer fremde Sachen oder Güter ver-

waltet, darf von denselben oder ihren Nuzungen,

so lange sein Auftrag dauert, ohne die besondere

Bewilligung des Eigenthümers nichts käuflich an

fich bringen.

§. 21. Der Auctionscommiſſarius und der Aus-

rufer ſollen von den Sachen, welche sie versteigern,

weder selbst, noch durch oder für Andere etwas er-

ſtehen.

§. 22. Bey gerichtlichen Verkäufen kann die

jenige Gerichtsperson, welche die Handlung dirigirt,

so wie viejenige , welche dabey das Protokoll führt,

nicht mitbieten.

S. 23. hat eine dergleichen ausgeschlossene Per-

fon (§. 21. 22.) die Sache dennoch gekauft, so

kommt es auf den Entschluß derjenigen, welche ein

Interesse dabey haben, an: ob sie das Gebot des

an sich unbefugten Käufers genehmigen wollen, oder

nicht.

S. 24.
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•

S. 24. Genehmigen sie dasselbe nicht, so muß

die Sache, auf Gefahr und Kosten des unbefug-

ten Käufers , anderweit zum Verkauf gebracht

werden.

§. 25. Hat der unbefugte Käufer die erstan

dene Sache schon wirklich an sich genommen, so ist

er bis zur beigebrachten Genehmigung der Interes-

ſenten für einen unredlichen Besiger zu achten.

§. 26. Wie weit Vormünder Sachen ihrer

Pflegebefohlenen verkaufen , selbst kaufen, oder im

Namen derselben Kaufvertråge schließen können , ist

gehörigen Orts bestimmt. (Th. 2. Tit. 18.)

S. 27. Dadurch, daß die erkaufte Sache mit

eines Andern Gelde bezahlt, oder für einen Andern

bestimmt worden, wird das rechtliche Verhältniß

zwischen dem Käufer und Verkäufer in keinem Falle

geändert.

hung des
§. 28. Alle Sachen, die dem freien Verkehre in Anfes

nicht entzogen sind, können der Gegenstand der Gegens

Kaufshandlung seyn. (Tit. 4. §. 14—19 )

§. 29. Wird eine Sache nach geschlossenem

Kaufe, aber vor erfolgter Uebergabe, dem Verkehre

entzogen, so ist der Kauf für nicht geschlossen zu

achten.

§. 30. Der Gegenstand der Kaufshandlung

muß ſo beſtimmt oder bezeichnet werden, daß darů-

ber kein gegründeter Zweifel Statt finden könne.

§. 31. Ist die nähere Bestimmung des Gegens

standes , welcher verkauft seyn soll, einer künftigen

Begebenheit überlassen , so muß der Vertrag nach

den Regeln der gewagten Geschäfte beurtheilt wer-

den. (Abschn. 6.)

§. 32. Ist die verkaufte Sache nach Maaß

und Gewicht bestimmt, so wird im zweifelhaften

Falle das marktgängige Maaß und Gewicht des

Orts, wo die Ablieferung geschehen soll, verstanden.

§. 33.

standes.
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S. 33. It dem Käufer die Wahl unter meh-

reren bestimmten Sachen vorbehalten worden , und

eine oder die andere derselben wird, vor angestellter

Wahl, es sey durch Zufall oder durch das Zuthun

des Verkäufers , vernichtet , verdorben , oder ſouſt

abhänden gebracht, so ist der Käufer an den Ver-

trag nicht mehr gebunden.

§. 34. Hat der Käufer den Verlust vorfäßlich

oder aus grobem Versehen veranlaßt, so muß der

ſelbe dem Käufer das Interesse leisten.

§. 35. In beiden S. 33. bestimmten Fållen

hångt es aber von dem Käufer ab, wenn auch nur

eine von den mehreren Sachen noch übrig ist, bey

dem Vertrage stehen zu bleiben ; er kann jedoch als-

dann kein Interesse fordern.

§. 36. Ift eine von den Sachen , unter wel-

chen der Käufer die Wahl haben sollte , durch des=

selben eigenes Zuthun vernichtet oder abhänden ge-

bracht worden, so muß der Käufer bey dem Ver-

trage stehen bleiben; selbst wenn für ihn keine Wahl

mehr übrig wäre.

S. 37. Ist unter mehreren bestimmten Sachen

dem Verkäufer die Wahl, welche derselben er dem

Käufer gewähren wolle, vorbehalten , so findet in

Ansehung seiner alles das Statt, was §. 33-36.

wegen des Käufers verordnet ist.

§. 38. Ist aus dem Vertrage nicht zu ersehen :

ob der Käufer oder Verkäufer die Wahl haben solle,

ſo kommt dieselbe dem Käufer zu.

§. 39. War der Gegenstand des Kaufs schon

zur Zeit des geschlossenen Vertrages nicht mehr vors

handen, und dieses beiden Theilen noch unbekannt,

so ist der Kauf für nicht geschlossen zu achten.

§. 40. Wußte nur der Verkäufer, daß die

Sache nicht mehr vorhanden sey, so muß er dem

Käufer das Interesse leisten.

S. 41.
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§. 41. War es nur dem Käufer bekannt, und

es ist keine andere erlaubte Absicht bei dem Geschäfte

mit Zuverlässigkeit auszumitteln , so muß dasselbe,

in Ansehung des versprochenen, oder schon wirklich

bezahlten Kaufpreises, nach den Regeln von Schene

kungen beurtheilt werden.

§. 42. War ein Theil von der Substanz der

verkauften Sache schon zur Zeit des abgeschlossenen

Vertrags nicht mehr vorhanden, und dieses beiden

Theilen unbekannt, so ist der Vertrag für nicht ges

schlossen anzusehen.

§. 43. War es nur dem Käufer bekannt, so

besteht der Vertrag, auch in Ansehung des verab-

redeten Kaufpreiſes.

§. 44. War es nur dem Verkäufer wiſſend,

so ist der Käufer an den Vertrag nicht gebunden,

und kann von ersterem die Leistung des Interesse

fordern.

§. 45. Will der Käufer bey dem Vertrage

stehen bleiben, so finden die Vorschriften von der

Gewährsleistung Statt. (S. 192-214.)

S. 46. Der Kaufpreis muß in einer bestimm, in Anse

ten Summe Geldes bestehen.

hung des

Kaufprei

§. 47. Er muß entweder in sich, oder in Be. fes.

ziehung auf ein künftiges Ereigniß gehörig bestimmt

ſeyn.

S. 48. Wird der Kaufpreis durch Beziehung

auf das Gutbefinden eines Dritten bestimmt, so müs-

fen beide Theile sich dem Ausspruche dieses Dritten

unterwerfen; und auch der Käufer kann des Ein

wandes einer Verlegung über die Hälfte (§. 58. fqq.)

fich niemals bedienen,

§. 49. Nur allein, wenn einer oder der andere

Theil den Dritten durch Betrug vermocht hat, den

Preis so und nicht anders zu bestimmen, ist der

Kauf
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1

Kauf für nicht geschlossen zu achten, und der Be-

trüger zur Leistung des Interesse verpflichtet.

S. 50. Haben die Contrahenten die Bestim

mung des Preises mehreren Personen überlassen,

und diese können sich wegen des Ausspruchs nicht

vereinigen, so macht die Summe, welche der Durch.

schnitt ihrer zusammengerechneten Bestimmungen dar-

stellt, den wahren Kaufpreis aus .

§. 51. Wenn auch nur einer dieser Schieds-

richter seinen Ausspruch nicht thun kann, oder denſels

ben zu thun beharrlich verweigert ( §. 16. 17. 18.),

so ist der Kauf für nicht geschlossen zu achten.

§. 52. Auch durch Beziehung auf eine ander-

wårts schon vestſtehende Summe kann der Kaufpreis

bestimmt werden.

§. 53. Doch ist eine solche Bestimmung nur in

so weit für hinreichend zu achten, als die Summe,

auf welche die Contrahenten sich bezogen haben, mit

Zuverlässigkeit ausgemittelt werden kann.

§. 54. Ist der Kauf mit Beziehung auf den

Marktpreis eines gewiſſen Orts , ohne weitern Beįs

saß geschlossen worden, so ist der mittlere Markt-

preis zur Zeit der erfolgten Abschließung zu ver-

stehen.

§. 55. Mehr, als der Verkäufer, bey Abschlies

Bung des Contracts , sich ausdrücklich vorbedungen

hat , kann unter dem Namen eines Weinkaufs,

Schlüssel , Halfter- oder Trinkgeldes, nicht gefordert

werden.

§. 56. Ist die Münzforte des Kaufpreises nicht

bestimmt, so wird sie für Silber - Courant angenom-

men. (Tit. 5. §. 257. 258. 259.)

S. 57. Ein Kaufpreis von Zehn Thalern und

weniger darf nur in Scheidemünze, wenn aber der-

selbe zwar über Zehn , doch unter Dreißig Thaler

beträgt, so muß er, im Mangel ausdrücklicher Be

tim-
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stimmung , halb in Courant und halb in Scheide,

münze entrichtet werden.

hungüber

S. 58. Der Einwand, daß der Kaufpreis mit Von der

dem Werthe der Sache in keinem Verhältnisse stehe, Verle

ist für sich allein den Vertrag zu entkråsten nicht dieHälfte.

hinreichend.

§. 59. Ist jedoch dieses Mißverhältniß so groß,

daß der Kaufpreis den doppelten Betrag des Werths

der Sache übersteigt, so begründet dieses Mißver-

hältniß, zum Besten des Käufers , die rechtliche

Vermuthung eines den Vertrag entkräftenden Jrr-

thums, (Tit. 4. §. 75. fqq.)

§. Go. Wird diese Vermuthung durch die

übrigen, bey den Unterhandlungen und bey Abschlie

ßung des Vertrages vorgefallenen Umstände nicht

gehoben, so ist der Käufer die Aufhebung des Ver

trages zu suchen berechtiget. (S. 250. fqq.)

6. 61. Die Ausmittelung des Werths, zur Be-

gründung dieses Einwandes, kann nur durch die Ab-

schäßung vereideter Sachverständigen
erfolgen.

§. 62. Dabey muß auf den Werth, welchen

die Sache zur Zeit des abgeschlossenen Vertrags ge=

habt hat, Rücksicht genominen werden.

§. 63. Doch wird eine Veränderung des Werths

in der Zwischenzeit, von der Abschließung des Kaufs

bis zur Abschäßung, nicht vermuthet.

§. 64. Sind die geseklich vorgeschriebenen oder

sonst landüblichen Abschäßungsgrundsäge verändert

worden, so muß auf diejenigen, welche zur Zeit des

geschlossenen Kaufs Statt gefunden haben, Rücksicht.

genommen werden.

S= 65. Der Käufer kann dieſes Einwandes ſich

nicht bedienen , wenn er demselben ausdrücklich ent-

fagt hat.

§. 66. Auch alsdann nicht, wenn aus dem

Vertrage selbst, aus der Beschaffenheit seines Ges

gen
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Von fimus

genstandes, oder aus den vor und bey der Abschlies'

Bung desselben vorgefallenen Umständen erhellet, daß

bey Bestimmung des Kaufpreises nicht auf den ges

meinen, sondern auf den außerordentlichen Werth

der Sache Rücksicht genommen worden,

§. 67. Ferner alsdann nicht, wenn der Käufer

die Sache selbst nicht mehr zurückgeben kann.

§. 68. Endlich, wenn er innerhalb der Tit. 5 .

§. 343. bestimmten Frist die Aufhebung des Ver-

trages aus diesem Grunde nicht nachgesucht hat.

§. 69. Der Verkäufer kann den Kauf aus dem

Grunde, daß der Werth der Sache den Betrag des

Kaufpreises selbst mehr als doppelt übersteige, nicht

anfechten.

§. 70. Geschäfte , bey welchen ein Kaufpreis

lirtenKau nur zum Schein vestgesezt worden, können nach den
fett. Regeln des Kaufs nicht beurtheilt werden.

Form der

Staufvers

S. 71. Ob das wahre unter einem solchen

Scheinkaufe verborgene Geschäft gültig sey oder nicht,

ist nach den eigenthümlichen Regeln dieses Geschäf

tes zu beurtheilen.

§. 72. Ist bloß die Summe des Kaufpreises

in dem Instrumente höher oder niedriger , als die

Parteien denselben verabredet haben , zum Scheine

bestimmt worden, so entsteht daraus an und für

sich noch keine ungültigkeit des Vertrages.

§. 73. Vielmehr muß alsdann der Preis unter

den Contrahenten nach der wahren auf eine an sich

rechtsgültige Weise getroffenen Verabredung beſtimmt

werden.

§. 74. Ist der wahre Preis nur mündlich vers

abredet worden, so finden , je nachdem die Uebergabe

bereits geschehen ist, oder nicht, die Vorschriften des

Fünften Titels S. 155. fqq. Anwendung.

§. 75. Von der Form der Kaufvertråge gilt

träge. alles das, was von der Form der Verträge über-

haupt,
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haupt, und derjenigen, welche über das Eigenthum

unbeweglicher Sachen geschlossen worden, insonder

heit oben verordnet iſt. (Tit. 5. §. 109. fqq. Tit. 10.

§. 15. 16. 17.)

des Vers

§. 76. Ein gültig abgeschlossener Kauf zieht die Verbind

Wirkung nach sich, daß der Verkäufer zur Ueber lichkeiten

gabe der Sache, der Käufer aber zur Zahlung des käufers,

Kaufpreises verpflichtet wird.

bergabe,

S. 77. Was von der Uebergabe und Besiher. a ) sur les

greifung überhaupt verordnet ist, gilt auch von der

Uebergabe der verkauften Sachen. (Tit. 7. §. 58. fqq.)

S. 78. Die Sache muß vollständig , und mit b) inAns

allen zu ihr gehörenden Pertinenzstücken übergeben fehung

werden.

S. 79. Ist wegen lehterer im Vertrage nichts

Besonderes verabredet, so treten die geseßlichen Be-

stimmungen ein. (Tit. 2. §. 42 , fqq.)

S. 80. Derjenige unter den Contrahenten, wel-

cher mehr oder weniger, als die geseßlichen Bestim

mungen mit sich bringen, zum Zubehör gerechnet

wissen will, muß sich dieses ausdrücklich vorbe.

dingen.

S. 81. Fehlen Pertinenzstücke, die zur Zeit des

geschlossenen Kaufs vorhanden waren, oder solche,

die nach gefeßlicher Bestimmung (Tit. 2. §. 4.) als

Theile der Substanz anzusehen sind, so muß der

Verkäufer die Gewähr dafür leisten.

§. 82. Ist ein Grundstück nach einem gewissen

Inventario verkauft worden, so darf an Zubehör

weder mehr noch weniger, als in dieſem Inventario

enthalten ist, überliefert werden.

derVerti

nenzstücke.

§. 83. Ist ein Landgut, wie es steht und liegt, BeyVers

verkauft, so wird unter dem Zubehör alles das be-
Pausch

griffen, was zur Zeit des geschlossenen Kaufs in oder

bey demselben vorhanden , und zum Nußen , oder

zur Bequemlichkeit im Betriebe der Wirthschaft er-

for-

Bogen.
1
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forderlich, oder dazu schon bisher im Gebrauche ge-

wesen ist.

S. 84. Dahin gehören besonders alle auf dem

Gute vorhandene Früchte und Vorråthe, sie mögen

gesammelt, zugewachsen, oder verkauft seyn.

S. 85. Insonderheit alles geschlagene und noch

unverkaufte Holz.

S. 86. Desgleichen alles auf dem Gute befind-

liche Zug , Nuß- und junge Vieh, wenn es auch

sonst , nach gefeßlichen Bestimmungen, zu den In-

ventarienstücken nicht zu rechnen wåre.

§. 87. Dagegen dürfen auch, wenn das nach

gefeßlichen Bestimmungen erforderliche Zubehör nicht

vorhanden ist, die fehlenden Stücke nicht erseht

werden.

§. 88. Ist ein Haus, wie es steht und liegt,
und

verkauft worden, so gebühren dem Käufer, noch

außer dem gefeßlichen Zubehör, so weit dasselbe

vorhanden ist, alle Möbeln, welche zur Zeit des ge-

schlossenen Kaufs in dem Hause befindlich, und zur

bequemen Wohnung erforderlich oder dienlich sind.

§. 89. Zu einer Fabrike, oder andern Werks

ståtte, wenn sie in Pausch und Bogen, oder wie

alles steht und liegt , verkauft worden , werden die

vorhandenen Vorräthe, ingleichen die in der Arbeit

befindlichen Materialien, nicht aber die schon verfer-

tigten Waaren, als Zubehör gerechnet.

§. 90. Bey einem auch in Pausch und Bogen

verkauften Kramladen , sind dennoch die Waarenvor-

råthe, im zweifelhaften Falle, nicht für mitverkauft

anzusehen.

S. 91. Dagegen werden zu einer solchergestalt

verkauften Bibliothek oder Naturaliensammlung, auch

Bildsäulen und andere Sachen, die bisher zur Aus-

zierung der Bücherschränke und Naturalienbehält..

nisse gebraucht worden, mit gerechnet.

§. 92.
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Ort der
§. 92. Ist keine Zeit zur Uebergabe bestimmt, Zeit und

so kann der Käufer dieselbe, gegen Erfüllung der uebers

seiner Seits übernommenen Verbindlichkeiten, sofort sabe,

verlangen.

S. 93. Uebergabe der Sache und Zahlung des

Kaufpreiſes muß, wenn nicht ein anderes verabredet

worden, an demselben Orte geschehen.

S. 94. Uebrigens finden, wegen des Orts und

der Zeit, die allgemeinen im Titel von Verträgert

enthaltenen Bestimmungen auch hier Anwendung.

(Tit. 5. §. 230-251 .)

§. 95. So lange der Verkäufer dem Käufer in Anse

die Sache noch nicht übergeben hat, bleibt bey allen bung der
Gefahr

freiwilligen Verkaufen, wenn sie nicht in Pausch derLasten

und Bogen geschlossen, oder sonst ein Anderes aus und Nu

drücklich verabredet worden, Gefahr und Schade bis zurule

dem Verkäufer zur Last. (§. 342.)
bergabe.

§. 96. Dies finder Statt, ſelbst wenn die Uebers

gabe durch einen bloßen Zufall verzögert wird.

§. 97. Wird die Uebergabe durch Schuld des

Verkäufers aufgehalten, so haftet derselbe nicht nur

für den an der Sache entstandenen Schaden, sondern

auch, wenn Vorfah oder grobes Versehen von ſei-

ner Seite bey dem Verzuge zum Grunde liegt, für

den dem Käufer entgangenen Vortheil.

S. 98. hat aber der Käufer den Verzug der

Uebergabe verschuldet , so haftet der Verkäufer nur

für einen solchen Schaden, der an der Sache. durch

seinen Vorsatz oder grobes Versehen entstanden ist.

§. 99. In allen Fällen, wo die Uebergabe

ohne Schuld des Verkäufers aufgehalten wird, kann

derselbe von aller Verantwortung gegen den Käufer

dadurch, daß er die Sache zur gerichtlichen Aufsicht

und Verwahrung übergiebt, sich befreien.

§. 100. Wird die verkaufte Sache , noch vor

der Uebergabe, durch einen Zufall gänzlich zerstört

oder

kungent

{
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oder vernichtet, dergestalt, daß gar keine Uebergabe

erfolgen kann, so wird der Contract für aufgehoben

geachtet. (Tit. 5. §. 364. fqq.)

S. 101. ft die Uebergabe durch Schuld des

Verkäufers aufgehalten worden, so haftet dieser dem

Käufer zur Schadloshaltung , nach Verhältniß des

Grades seiner Verschuldung. (Tit. 6. §. 10. fqq,)

§. 102. Hat der Käufer durch seine Schuld

die Uebernahme verzögert, so kann der Verkäufer

Schadloshaltung fordern..

§. 103. Zu dieser Schadloshaltung gehört auch

die Bezahlung des bedungenen Kaufpreises , sobald

der Käufer, auch nur durch ein måßiges Versehen,

Schuld daran ist, daß die Sache nicht zur gehöri

gen Zeit von ihm übernommen worden.

§. 104. Wenn nicht bloß der Verzug der Ue

bergabe, sondern der Verlust der Sache selbst, wel-

cher die Uebergabe unmöglich macht, durch das Ver

ſchulden eines oder des andern Theils entstanden ist,

so hat es bey den allgemeinen Vorschriften des Titels

von Verträgen sein Bewenden. (Tit. 5. §. 360. 363.

fqq.)

§. 105. So lange der Verkäufer die Gefahr

und Lasten der Sache zu tragen schuldig ist, können

demselben in der Regel auch die Nutzungen nicht

benommen werden.

§. 106. Pacht und Miethzinsen werden zwi

schen dem Käufer und Verkäufer, nach Verhältniß

ihrer Besitzeit, getheilt.

§. 107. Geldzinsen, Kornpåchte der Untertha

nen, Zehenden, Dienstgelder, Abschoß und andere

Hebungen dieser Art, gebühren dem Käufer, so weit

sie nach der Uebergabe fällig sind.

§. 108. Was der Substanz der Sache, nach

geschlossenem Vertrage, durch natürliche An- und Zu

wüchse noch beitritt; und davon, zur Zeit der Ue-

ber.
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bergabe, vermöge des gewöhnlichen Nußungsrechts

noch nicht abgesondert ist, gehört dem Käufer, und

muß ihm mit der Sache zugleich übergeben werden.

§. 109. Keiner der Contrahenten kann , wider

des andern Willen, Sache und Kaufgeld zugleich

nußen.

S. 110. hat also der Verkäufer das Kaufgeld

ganz oder zum Theil empfangen, so muß er, wenn

nicht ein Anderes verabredet ist, das Erhaltene bis

zur Uebergabe landüblich verzinsen.

§. III. Hat der Käufer die Uebernahme ver-

zögert, so kann der Verkäufer, statt der Verzinsung,

zur Berechnung und Auslieferung der gezogenen

Nukungen sich erbieten.

S. 112. Daben darf der Verkäufer bloß für

ein grobes Versehen haften.

§. 113. Ist der Verkäufer Schuld an der ver

zögerten Uebergabe, so kann der Käufer von ihm

den höchsten bey Personen seiner Classe zuläßigen

Zinssat fordern.

§. 114. Liegt Vorsak oder grobes Versehen bey

der Zögerung des Verkäufers zum Grunde, so kann

der Käufer, statt der Verzinsung, Rechnungslegung

über die gezogene Nußung fordern.

§. 115. Daben haftet der Verkäufer auch für

ein geringes Versehen.

§. 116. Ist die Zahlung des Kaufgeldes aus .

drücklich vor der Uebergabe bedungen, oder freiwillig

ohne Vorbehalt geleistet worden, so darf der Ver-

Faufer, so lange die Uebergabe nicht durch seine

Schuld verzögert wird , weder Zinsen zahlen, noch

Nuhungen berechnen.

S. 117. Ist eine Sache in Pausch und Bogen ders bey

Beson

oder wie sie steht und liegt, verkauft, so übernimmt Verkau

der Käufer, gleich nach unterzeichnetem Contracte, fein

nebst allen Nukungen und Rechten, zugleich diejeni und Bo

ge
n

gen.
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gen Gefahren und Lasten, die ihn sonst erst nach

der Uebergabe würden getroffen haben.

§. 118. Bleibt in einem solchen Falle der Ver-

käufer, nach unterzeichnetem Contracte, bis zur Ue-

bergabe, im Besiße der Sache, so hat er, in An-

sehung der Nuhungen sowohl, als der Lasten und

Gefahren, nur die Rechte und Pflichten eines Vers

walters fremder Sachen. (Tit. 14. Abschn. 2.)

§. 119. Davon kann er sich jedoch, bey einem

durch Zufall oder durch Schuld des Käufers ènt-

stehendem Verzuge der Uebergabe, durch Ausant-

wortung der Sache zur gerichtlichen Aufsicht und

Verwaltung befreien .

S. 120. Wird aber die Sache vor der Ueber-

gabe, durch Zufall oder Schuld des Verkäufers der-

gestalt vernichtet, daß gar keine Uebergabe mehr ers

folgen kann, so trifft dieser Verlust den Verkäufer.

S. 121. Ist ein Inbegriff von Sachen gekauft

Bon Sas worden, so wird ein solches Geschäft, in Ansehung

der Nußungen und Gefahren dem Kaufe in Pausch

und Bogen gleich geachtet.

ben einem

Inbegriffe

chen.

Wie die

Uebergabe

§. 122. If die Zahl der Stücke bloß zur nå-

hern Bezeichnung des Inbegriffs angegeben worden,

so wird dadurch die Natur des Kaufs, als eines in

Pausch und Bogen geschlossenen, nicht geändert.

S. 123. hat sich aber der Käufer eine gewisse

Zahl von Stücken aus einem Inbegriffe vorbedun

gen, so finden die unten §. 207. fqq. gegebenen

Vorschriften Anwendung.

§. 124. Der Verkäufer muß die Uebergabe so

geleistet leisten, daß der Käufer dadurch in den Stand gefeht

werde, über die gekaufte Sache nach dem Inhalte

des Contracts zu verfügen.

werden

müffe.

S. 125. Bey Grundstücken ist zwar die gerichts

liche Zuschreibung im Hypothekenbuche für sich allein

zur Uebergabe noch nicht hinreichend ;

§. 126.
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S. 126. Es gehört aber mit zu den Pflichten

des Verkäufers , daß er alles thue, was von seiner

Seite erforderlich ist, um diese gerichtliche Zuſchrei-

bung an den Käufer zu bewirken.

S. 127. Ueberhaupt muß die Uebergabe nach

den Vorschriften des Siebenten Titels §. 58. fqq.

erfolgen.

wesenden.

§. 128. Unter Abwesenden ist die Uebergabebesonders

beweglicher Sachen vollzogen, so bald die Sacheunter Abs

dem Bevollmächtigten des Käufers ausgehåndigt,

oder auf die Post gegeben, oder dem Fuhrmanne

öder Schiffer überliefert worden.

§. 129. Doch muß die Uebermachung entwes

der nach der Anweisung des Käufers geschehen,

oder von diesem die Art derselben dem Gutbefinden

des Verkäufers, ausdrücklich oder stillschweigend,

überlassen worden seyn.

§. 130. Auch wird , wenn durch eine solche

Uebergabe Eigenthum und Gefahr auf den Käufer

übergehen soll , vorausgeseht, daß der Kauf selbst

unter den abwesenden Parteien völlig abgeschlossen

worden.

§. 131. Erfolgt der Abschluß des Kaufs erst

während der Zeit, daß die Sache oder Waare unter-

weges ist, so geht erst von dem Augenblicke an, wo

der Vertrag zu Stande gekommen ist, Eigenthum

und Gefahr auf den Käufer über.

S. 132. Hat der Käufer zur Zeit des abge-

schlossenen Vertrages noch nicht gewußt, daß die

Sache schon unterweges sey, so überkommt er Eis

genthum und Gefahr erst von dem Zeitpunkte an,

wo er die Art der Versendung erfährt, und solche

ausdrücklich oder stillschweigend genehmigt.

133. In allen Fällen (§. 129-132 . ) gilt

es für eine stillschweigende Genehmigung der von

dem Verkäufer gewählten Art der Uebermachung,

Augem. Landr. I. Band. Z wenn
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c) Bon

der Ge

wenn der Käufer, auf die erste davon erhaltene Nach-

richt, ſeine Mißbilligung derselben nicht mit der ersten

abgehenden Post erklärt hat.

S. 134. Ist der Käufer in der Zwischenzeit von

der nach §. 128 vollzogenen Uebergabe, bis zu dem

Zeitpunkte, wo die Sache in seinem Wohnorte wirk-

lich ankommt, in Concurs versunken , so kann der

Verkäufer die Sache, nach nåherer Bestimmung, der

Concursordnung, in Natur zurücknehmen.

§. 135. Der Verkäufer ist schuldig, dem Käu

wahrsleir fer die Sache so zu gewähren, daß dieser dieselbe be

kung über dungenermaßen als sein Eigenthum besißen, nußen,

haupt. und darüber verfügen könne.

infonders

heit gegen §. 136. Er muß also auch den Käufer gegen

Die An alle Ansprüche eines Dritten auf die verkaufte Sa-

fprüche eische vertreten.

nes Drit,

ten.
§. 137. Der Käufer kann jedoch seinem Rechte,

Gewährsleistung zu fordern, gültig entfagen.

§. 138. Dergleichen Entsagung darf aber nicht

auf den Fall ausgedehnt werden, wenn der Verkäu,

fer den Anspruch des Dritten gewußt, und ihn

dem Käufer nicht angezeigt, oder wenn er diesen

Anspruch durch seine eigenen Handlungen begrün-

det hat.

§. 139. Haben beide Theile ausdrücklich über

eine fremde Sache contrahirt, so ist das Geschäft

als ein Vertrag, wodurch die Handlung eines Drits

ten versprochen worden, zu beurtheilen. (Tit. 5.

F. 40. qq.)

f. 140. Dadurch, daß Jemand der Erbe desje-

nigen geworden ist, der seine Sache, ohne seine Ges

nehmigung, an einen Andern verkauft hat, wird er

zwar sein Eigenthum auf die Sache geltend zu machen

nicht verhindert;

§. 141.
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§. 141. Er muß aber als Erbe dem Käufer, so

weit ſein Erbtheil dazu hinreicht, eben das leisten,

wozu der Erblasser verpflichtet gewesen.

S. 142. Ist er des Verkäufers Erbe ohne Vor-

behaltgeworden, so kann er denvon diesem geschlossenen

Verkauf nicht anfechten.

§. 143. Ein Käufer, welcher von einem Dritten

über die erkaufte Sache in Anspruch genommen wird,

muß, wenn er die Gewährsleistung von dem Verkäu-

fer fordern will, diesen zu seiner Vertretung gerichtlich

vorladen laſſen.

S. 144. Diese Aufforderung muß sogleich, als

dem Käufer die Klage des Dritten behåndigt wors

den, spätestens aber bis zum Instructionstermine

geschehen.

S. 145. Wird die Aufforderung verabsäumt,

so geht zwar das Recht des Käufers , Gewährslei

ſtung von dem Verkäufer zu fordern , noch nicht

verloren;

S. 146. Der Käufer muß aber alle Gründe und

Beweismittel, welche der Verkäufer gegen den Drits

ten hätte an die Hand geben können; und wovon er

selbst in dem Prozesse mit diesem keinen Gebrauch ge-

macht hat, nach näherer Bestimmung der Prozeßord-

nung, wider sich gelten lassen.

§. 147. Was vorstehend von dem Falle verord-

net ist, wenn der Käufer den Prozeß mit dem Dritten

ohne Zuziehung des Verkäufers ausführt, gilt auch

alsdann, wenn er sich, ohne dessen Zuziehung , mit

dem Dritten verglichen hat.

S. 148. Der Nothwendigkeit einer gerichtlichen

Aufforderung kann durch Verträge gültig entsagt

werden.

§. 149. Der Käufer kann sich der Vertretung

halber nur an seinen unmittelbaren Verkäufer hal-

?

2 ten,
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Was bey

erfolgter

ten , und muß es dieſem überlaſſen , auf seinen Vor-

mann zurückzugehen.

§. 150. Ist jedoch der unmittelbare Verkäu-

fer in Concurs versunken; oder hat er die König-

lichen Lande verlassen ; oder ist sein Aufenthalt un-

bekannt; so steht dem Käufer fren, sich an dessen

Vormann zu halten , und diesen zu seiner Vertre-

tung aufzufordern.

S. 151. Er muß sich aber von demselben alle

Einwendungen gefallen lassen , welche dieſer ſeinem

unmittelbaren Hintermanne entgegen zu sehen be-

rechtiget wäre.

§. 152. Was vorstehend S. 143–151. von

der Nothwendigkeit, den, welcher die Gewähr lei-

sten soll, zur Vertretung gegen den Dritten aufzu

fordern, bey dem Kaufsgeschäfte vorgeschrieben ist,

gilt auch bey allen andern Verträgen, aus welchen

ein Contrahent von dem andern Gewährsleistung

fordert. (Tit. 5. §. 317. fqq.)

§. 153. So weit die Parteien über das, was

Eviction der Verkäufer dem Käufer, als Schadloshaltung

der Vers für den Anspruch des Dritten, vergüten solle, sich

Stäufer zubesonders vereinigt haben, hat es dabey lediglich

leisten bassein Bewenden.

Fäufer dem

be, wenn

die Sache

S. 154. Ist nichts verabredet worden, und

dem Kauserhält der Käufer, als redlicher Besizer, für die

fer, gång-

lich

ihm gänzlich entzogene Sache von dem Dritten Er-

saß des dafür gezahlten Kaufgeldes , und der auf

die Sache verwendeten Kosten, so kann er dieser

halb an den Verkäufer keinen Anspruch machen.

(Tit. 15. §. 25. fqq. ) ·

§. 155. Vielmehr haftet der Verkäufer nur,

nach Verhältniß seiner obwaltenden Verschuldung,

dem Käufer für den etwa noch außerdem bey dem

Kaufsgeschäfte erlittenen wirklichen Schaden.

S. 156.
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§. 156. Zu diesem Schaden gehören auch die

auf den Kauf verwendeten , ingleichen die bey dem

Prozesse mit dem Dritten aufgelaufenen Kosten.

§. 157. Zinsen des Kaufgeldes kann ein sol

cher Käufer von dem Verkäufer nur seit dem Zeit-

punkte fordern, wo er, mit der Sache zugleich, die

Nußungen derselben dem Dritten hat herausgeben

müssen.

§. 158. Uebrigens bleiben dem Dritten, we-

gen des Kaufgeldes, das er dem Käufer , als redli-

chen Besizer, vergüten , und wegen der Nußungen,

die er demselben hat überlassen müssen, seine Rech-

te zur Entschädigung , gegen den Verkäufer, in

so fern dieser ein unredlicher Besizer gewesen ist,

vorbehalten.

1

§. 159. Hat der Käufer gewußt, daß er eine

fremde Sache kaufe, und muß er dieselbe hiernächst,

als unredlicher Besizer, dem wahren Eigenthümer

unentgeldlich zurückgeben, so kann er dennoch keine

Gewährsleistung von dem Verkäufer fordern.

§. 160. hat auch der Verkäufer gewußt, daß :

er eine fremde Sache, als seine eigene , verkauft, so

fällt alles , was er aus dem Vertrage an Kaufgeld

oder sonst erhalten hat, dem Fiskus anheim.

§. 161. Wird der Käufer bloß deswegen, weil

er bey Erkaufung der Sache nicht die gehörige

Vorsicht angewendet, in Rücksicht des wahren Ei-

genthümers einem unredlichen Besißer gleich geach-

tet, (Tit. 7. §. 12. fqq.), so muß ihm der Verkäu-

fer das erhaltene Kaufgeld zurückgeben.

§. 162. Auch ist der Verkäufer noch außerdem

einem solchen Käufer, nach näherer Bestimmung

S. 155. 156., zur Schadloshaltung verhaftet.

§. 163. War der Verkäufer ein unredlicher

Befiher, so muß er von dem Zeitpunkte an , wo der

Käufer die Nugungen der Sache hat herausgeben

müf-
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wenn ihm

nur Tbeile

entzogen

müssen, den erhaltenen Kaufpreis verzinsen, oder die

von dem Käufer erhaltenen Zinsen desselben zurück

zahlen.

§. 164. Ift durch den Anspruch des Dritten

oder Verti nicht die ganze Sache, fondern nur ein Theil oder

nenzstücke Pertinenzstück, oder eine damit verkaufte Gerechtig

worden. Feit, dem Käufer entzogen worden, so finden wegen

a) Mennder Fälle , wo der Käufer von dem ganzen Vertra

von dem ge zurücktreten kann, die Vorschriften des Fünften

Vertrage Titels §. 325. fqq. Anwendung.

der Käufer

zurücktres

ten kann §. 165. Kann und will der Käufer von dieſer

und will. Befugniß Gebrauch machen , so muß der Verkäu

fer, gegen Zurückgabe des Ueberrestes der Sache,

das ganze erhaltene Kaufgeld wieder erstatten.

S. 166. Doch muß davon, zu seinem Vor

theile, dasjenige, was etwa der Dritte dem Kaus

fer, als redlichem Besizer, zu vergüten hat, abge

rechnet werden .

S. 167. Die Zinsen des Kaufgeldes werden

allemal gegen die von dem Käufer gezogenen Nu

gungen compenfirt.

S. 168. Wegen der anderweitigen Schäden und

Kosten finden, je nachdem der Käufer auch in Anse-

hung dieses einzelnen Theils u. s. w. ein redlicher

oder unredlicher Besiger gewesen ist, die Vorschriften

S. 154. 155. 156. 159. 161, 162. Anwendung.

S. 169. Kann oder will der Käufer in dem

er nicht zusc
rücktreten Falle des §. 164. nicht zurücktreten, so gelten in

kann, oderAnsehung dieses Theils oder Zubehörs , eben die

will. Grundsäße, wie in Ansehung des Ganzen. (§. 144

163.)

b) Wenn

§. 170. Der Werth des entzogenen Theils,

Zubehörs , oder Rechts , muß, wenn das Ganze

nach einem Anschlage verkauft worden, nach diesem,

sonst aber nach der Abschägung vereideter Sachver

ständigen bestimmt werden.

§. 171.
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S. 171. Doch kann der Käufer, auch wenn ihm

Vergütung zukommt, dieselbe nur nach Verhältniß

des Anschlags oder der Tare des Ganzen, gegen den

verabredeten mindern Kaufpreis fordern.

§. 172. Nach eben den Grundsägen , wie der

Werth eines entzogenen Theils oder Zubehörs zwi

ſchen dem Käufer und Verkäufer bestimmt wird,

muß derselbe auch zwischen dem Käufer, wenn er

redlicher Besizer war, und dem wahren Eigenthüs

mer, welcher ihm Vergütung zu leisten hat, vestge

feht werden.

§. 173. Ist ein Inbegriff beweglicher Sachen

verkauft worden , und der Käufer kann oder will

nicht den ganzen Kauf aufheben ( Tit. 5. §. 339.

fqq. ), so findet wegen des entzogenen einzelnen

Stückes aus einem solchen Inbegriff alles Statt,

was wegen entzogener einzelner Sachen überhaupt

Rechtens ist.

S. 174. Ift bey dem Kaufe um den Inbegriff ein

besonderer Preis für jedes Stück verabredet worden,

fo dient dieser bey der dem Käufer gebührenden Ver-

gütung zum Maaßstabe.

leistungfür

§. 175. Für die auf einem Grundstücke haften-Gewährs.

den gemeinen Lasten darf der Verkäufer nur alsdannie auf der

Vertretung leisten, wenn er dieselben in Abrede ge-Sache hafs

stellt, oder die Vertretung ausdrücklich übernom-tenden Las

men hat.

§. 176. Ist der Verkauf nach einem Anschlage

geschehen, so muß der Verkäufer die darin nicht abge

zogenen gemeinen Lasten vertreten .

S. 177. Hat jedoch der Käufer nicht den ganzen

angeschlagenen Werth bezahlt, so kann er die Vergü

tung nur nach Verhältniß des Kaufpreises gegen den

Anschlag fordern.

§. 178. Werden zwischen der Zeit des geschlos

ſenen Kaufs und der erfolgenden Uebergabe einem

Grund-

Ken,

X

4
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Grundstücke neue öffentliche fortwährende Lasten oder

Abgaben aufgelegt, so kann der Käufer von dem

Vertrage zurücktreten.

§. 179. Will er dieses nicht, so muß er die

neue Last übernehmen, und kann dafür keinen Nach-

laß am Kaufpreise fordern.

§. 180. Kriegssteuern , Brandschahungen und

außerordentliche Lasten , welche erst nach geschloffe-

nem Kaufe, oder erst nach erfolgter Uebergabe, auf

die einzelnen Grundstücke vertheilt werden, muß

der Verkäufer tragen , in so fern die Verbindlichs

keit zu der Entrichtung einer solchen besondern Last

oder Abgabe schon vor der Uebergabe vorhanden

gewesen ist.

S. 181. Wenn also , zum Beispiel , der Feuer-

schade, welcher durch Beiträge von den in die Feuer-

Versicherungs - Gesellschaft eingeschriebenen Grunds,

stücken vergütet werden muß, schon vor dem Verkaus

fe, oder vor der Uebergabe eines zu dieser Gesellschaft

gehörenden Grundstücks sich ereignet hat, so muß der

Verkäufer den auf dieses Grundstück fallenden Bei-

trag leisten , wenn auch derselbe erst nachher ausge-

schrieben wird..

S. 182. Auch für alle Rückstände öffentlicher

Abgaben und Lasten, welche in die Zeiten vor der

Uebergabe treffen, muß der Verkäufer dem Käufer

haften.

S. 183. Privatdienstbarkeiten, Lasten und Ab-

gaben, welche nicht allen Grundstücken derselben Art

in der Provinz gemein zu seyn pflegen, ist der Vers

käufer dem Käufer bey der Kaufshandlung anzuzei-

gen, oder zu vertreten schuldig.

§. 184. Die auf dem Gute haftenden . Privat-

schulden und Verbindlichkeiten
muß der Verkäufer

allemal vertreten, wenn der Käufer dieselben nicht

ausdrücklich übernommen hat.

S. 185.
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L

S. 185. Die Unwissenheit des Verkäufers von

dergleichen auf dem Grundstücke haftenden Laften

(S. 180-184. ) befreiet denselben keinesweges von

der Vertretung.

§. 186. Auch alsdann, wenn der Kauf in

Pausch und Bogen geschlossen worden , ist der Ver-

käufer von Vertretung dieser Lasten nicht frey.

S. 187. Es wäre denn, daß die Absicht der

Parteien, dieserhalb keine Vertretung fordern und

leisten zu wollen, aus dem Inhalte des Contracts

klar erhellete.

will.

S. 188. In Fällen, wo daraus, daß eine solches wenn ber
Käufer zu

Last auf der Sache haftet , zugleich der Mangelrücktreten

einer ausdrücklich vorbedungenen oder stillschweigendkann und

vorausgeseßten Eigenschaft folgt, finden wegen des"

dem Käufer offen stehenden Rücktritts vom ganzen

Vertrage, die allgemeinen Grundfäße von der Ge

währsleistung Statt. (Tit. 5. §. 319. fqq.)

S. 189. Kann oder will der Käufer von dieserb) wenn er$..

Befugniß keinen Gebrauch machen, so muß die Abrücktreten

gabe, wenn sie in Gelde oder Naturalien besteht,kann oder

nach dem landüblichen Zinsenfuße zu Capital gerech- will.

net, und nach diesem Capitale die von dem Ver

käufer zu leiſtende Vergütung bestimmt werden.

S. 190. Besteht aber die Last in Handlungen

oder Leistungen, die sich auf eine jährliche Geld-

ſumme nicht zurückbringen lassen , so muß dieselbe

von vereideten Sachverständigen nach dem Maaße

geschäßt werden , als der wahre Werth des Grund-

stücks durch diese Last vermindert wird.

§. 191. Wegen der Verbindlichkeit des Kaus:

fers , wenn er wegen einer solchen Last von einem

Dritten in Anspruch genommen wird , den Verkäu

fer zur Vertretung aufzufordern, finden die Vor

schriften §. 143. fqq. Anwendung.

§. 192.
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wegen feh §. 192. Die Sache muß in der Beschaffen.

lender Eisheit übergeben werden, wie sie von dem Käufer be

dungen worden.

genschafs

ten,

S. 193. Ift keine besondere Beschaffenheit vor

bedungen, so muß die Sache diejenigen Eigenschaf

ten haben, die bey einer jeden Sache derselben Art

gewöhnlich vorausgeseht werden.

S. 194. Uebrigens muß fie in demjenigen Zu

ftande übergeben werden, in welchem sie sich zur

Zeit des geschlossenen Kaufs befunden hat.

§. 195. Kann die Beschaffenheit der Sache,

wie sie zur Zeit des Kaufs gewesen ist, nicht aus

gemittelt werden , so ist der unmittelbar vorherges

hende Zustand zum Grunde der Entscheidung anzu

nehmen.

§. 196. Daß der Zustand der Sache zwischen

der Zeit des Kaufs und der Uebergabe sich wesentlich

geändert habe, wird nicht vermuthet.

S. 197. Hat die Sache die beim Kaufe aus

drücklich oder stillschweigend vorausgesehten Eigen-

schaften nicht, so wird sie fehlerhaft genannt.

198. Wegen fehlerhafter Beschaffenheit der

verkauften Sache finden die Vorschriften Tit. s .

S. 319. fqq. Anwendung.

S. 199. Wenn ein Stück Vieh binnen Vier und

Zwanzig Stunden nach der Uebergabe frank befunden

wird, so gilt die Vermuthung, daß selbiges schon vor

der Uebergabe krank gewesen sey.

S. 200. Doch muß der Käufer bey Verlust

seines Rechts, die bemerkte Krankheit dem Verkäu

fer dergestalt zeitig anzeigen, daß noch eine Unters

ſuchung über den Zeitpunkt ihres Entstehens Statt

finden könne.

S. 201. Ist der Verkäufer nicht am Orte zus

gegen, so muß die Anzeige den Gerichten des Orts,

oder einem Sachverständigen geschehen.

5.202.
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§. 202. Stirbt das Bieh binnen Vier und

Zwanzig Stunden nach der Uebergabe; so ist der Ver

käufer zur Vertretung verpflichtet , wenn nicht klar

ausgemittelt werden kann, daß die Krankheit erst nach

der Uebergabe entstanden sey.

S. 203. Aeußert sich die Krankheit des Vie

hes erst nach Verlauf von Vier und Zwanzig Stun

den nach der Uebergabe, so trifft der Schade den

Käufer, wenn nicht ausgemittelt werden kann , daß

der kränkliche Zustand schon zur Zeit der Ueberga

be vorhanden gewesen.

§. 204. Ben Schweinen , welche innerhalb

Acht Tagen nach der Uebergabe finnig befunden

werden, gilt die Vermuthung, daß sie es schon zu-

vor gewesen sind.

Anh. §. 13. Wenn sich bey Schaafen die Pocken und

beim Rindvieh die sogenannte französische Krankheit

innerhalb Acht Tagen nach der Uebergabe äußert, so

gilt die Vermuthung, daß solche schon vor derselben

vorhanden gewesen.

§. 205. Eine gleiche Vermuthung
gilt von

Pferden, bey welchen sich Dämpfigkeit
, Herzschlägig

keit, Raude, wahre Stätigkeit , schwarzer Staar,

Mondblindheit
und Roh innerhalb Vier Wochen nach

der Uebergabe hervorthun,

Anh. §. 14. Eine gleiche Vermuthung gilt von Pfers

den, bey welchen sich wahre Stätigkeit innerhalb Vier

Tagen, Räude and Roh innerhalb Vierzehn Tagen

Dämpfigkeit , Herzschlägigkeit , schwarzer Staar,

Mondblindheit und Dummkoller aber innerhalb Vier

Wochen nach der Uebergabe hervorthun.

§. 206. In allen Fållen, wo wegen der von

dem Verkäufer zu vertretenden Mångel, der Rück»

tritt vom Kaufe, und der Ersaß des ganzen Kauf-

preises nicht Statt findet, muß die dem Käufer zu leis

stende
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lender

ſtende Vergütung nach dem Gutachten vereideter

Sachverständigen beſtimmt werden.

wegen fehs S. 207. Hat der Verkäufer ein bestimmtes

Quantität.Maaß oder Gewicht, oder eine gewisse Zahl bey der.

Sache zu gewähren sich ausdrücklich verpflichtet , und

es fehlt etwas daran bey der Uebergabe , so ist der

Kaufer, die Sache anzunehmen, nicht schuldig.

: S. 208. Doch steht ihm fren, auch die Nach-

lieferung des Fehlenden zu verlangen.

§. 209. Kann die Nachlieferung noch innerhalb

der zur Uebergabe beſtimmten Zeit geleistet werden, so

ist der Käufer von dem Vertrage abzugehen nicht be-

rechtigt.

S. 210. Hat der Käufer die Sache einmal an

und in ſeine Verwahrung genommen, so kann er sie,:

aus dem Grunde der nicht vollständig geschehenen Ab-

lieferung, nicht zurückgeben , sondern muß mit dem

Ersage des Abgangs sich begnügen.

§. 211, Der Betrag des zu leistenden Ersages

wird nach den Vorschriften S. 179. 171. bestimmt.

§. 212. Ob übrigens die Quantität der verkauf-

ten Sache nur der Beschreibung und nåhern Beſtim-

mung halber, oder in der Abficht, daß sie vertreten

werden solle , beygefügt worden, ist hauptsächlich

nach dem Inhalte des Contracts zu beurtheilen.

§. 213. Ist der Kauf in Pausch und Bogen

geschlossen, fs darf ein bey den Unterhandlungen bloß

zur Information des Käufers gegebener Anschlag ,

nur in Ansehung der Eriftenz der darin angegebenen

Rubriken, nicht aber in Ansehung der Zahl, der

Größe, des Umfangs , oder des Ertrags derselben,

vertreten werden.

§. 214. Außer diesem Falle gilt, wenn aus

den Umstånden und aus der Fassung des Vertrags .

nicht ein Anderes erhellet , die Vermuthung, daß die

bestimmte Quantität gewährt werden solle.

S. 215.
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"

lichkeiten

§. 215. Ift der Verkäufer bereit, die SacheVerbinds

vertragsmåßig zu übergeben, so ist der Käufer sie so des Kaus

fort zu übernehmen schuldig.
fers

1) wegen

§. 216. Was den Verkäufer wegen verzögerteruebernah

Uebergabe entschuldigt , das muß auch dem Käuferme der

Sache,

in Rücksicht der Uebernahme zu ſtatten kommen.

§. 217. Wegen der Folgen einer durch die

Schuld des Käufers entstandenen
Zögerung

, und

wegen der Befugniß
des Verkäufers

, die Sache als-

dann der gerichtlichen
Verwahrung

und Verwaltung

zu übergeben
, hat es bey den S. 98-104

. enthalte-

nen Bestimmungen
sein Bewenden

.

§. 218. Ist die Sache dem Verderben unter-

worfen , oder steht zu besorgen, daß die Kosten der

Aufbewahrung und Verwaltung mehr betragen wer

den , als die Hälfte des Kaufpreises , so ist der Vers

Fäufer auf gerichtliche Versteigerung derselben anzus

tragen berechtigt.

S. 219. Aus dem dafür gelöseten Preise kann

der Verkäufer nur die Kosten und dasjenige fordern,

was ihm nach dem Inhalte des Kaufcontracts ges

bühret.

S. 220. Reicht die Lösung dazu nicht hin, so

muß der Käufer den Ausfall tragen.

S. 221. Gegen Empfang der Sache ist der Käu-2 ) wegen§.
Bezahlung

fer das Kaufgeld sofort zu erlegen schuldig , wenndes Kauf-

nicht ein Anderes im Vertrage verabredet worden. geldes.

S. 222. Kommen aber Gewährsmångel, oder

Ansprüche eines Dritten an die Sache, vor erfolgter

Bezahlung des Kaufgeldes zum Vorschein, so kann

der Käufer einen verhältnißmäßigen Theil desselben

zurückhalten, und gerichtlich niederlegen.

§. 223. Will der Verkäufer sich dieses nicht ges

fallen lassen, so muß er wegen der bevorstehenden

Vertretung nach richterlichem Ermessen hinlängliche

Sicherheit leisten.

§. 224.
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Kufber

Kaufvers

S. 224. Das Kaufgeld ist für geborgt anzu-

ſehen, wenn der Verkäufer wegen der im Con-

tracte vorbedungenen und bey der Uebergabe nicht

geleisteteten baaren Zahlung des Kaufgeldes die ge

richtliche Klage innerhalb Acht Tagen nach der

Uebergabe nicht anmeldet.

§. 225. Einem abwesenden Verkäufer läuft dieſe

Frist erst von der Zeit an, da er von der nicht erfolg

ten Zahlung Nachricht erhalten, und sich zur Klage

bey dem gehörigen Richter hat angeben können.

§. 226. Sobald der Verkäufer das Kaufgeld

geborgt hat, kann er von der nach §. 230. ihm

sonst zustehenden Befugniß, den Contract aufzuhe

ben, und die Sache selbst zurück zu fordern, nicht

mehr Gebrauch machen.

§. 227. In allen Fållen, wo der Käufer die bey

der Uebergabe baar bedungene Zahlung ohne rechtli-

chen Grund nicht leistet, ist er Zögerungszinsen, vom

Tage der Uebergabe an, zu entrichten verbunden.

S. 228. Verabsäumt oder verweigert der Vers

käufer die Annahme des Kaufgeldes, so ist der Käufer

befugt, dasselbe auf Gefahr und Kosten des Verkäu-

fers gerichtlich niederzulegen.

S. 229. Ben Kaufen über bewegliche Sachen

bung der unter Funfzig Thalern ist der Verkäufer vom Vertrage

tråge wieder abzugehen berechtigt, sobald die zur Abholung

1) wegender Waare bestimmte Zeit verflossen ist.

fteter Ers §. 230. Eben so kann der Verkäufer, wenn

füllung. der Käufer die Zahlung des Kaufgeldes , welche er

bey der Uebergabe baar zu leisten versprochen hat,

nicht leistet, die Uebergabe verweigern und den

Contract aufheben.

§. 231. Außer diesenFällen kann derjenige Theil,

welcher behauptet, daß ihm die Erfüllung des Vers

trages ohne rechtlichen Grund verweigert, oder nicht

gehö
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gehörig geleistet werde, in der Regel nur auf die

Erfüllung klagen.

S. 232. Doch findet in allen Fällen, wo die Ge

sege einen Contrahenten zum Rücktritte von dem Ver-

trage wegen der von dem Andern verweigerten Erfül-

lung berechtigen, ein Gleiches auch bey dem Kaufvers

trage mit den daselbst nåher bestimmten Wirkungen

Statt. (Tit. 5. §. 396-407.)

S. 233. Muß nach diesen Bestimmungen der

Käufer, welcher die Sache zurückgiebt, die in der

Zwischenzeit gezogenen Nuhungen berechnen, so kann

er die inzwischen dem Verkäufer bezahlten Zinsen des

Kaufgeldes darauf in Abzug bringen.

§. 234. Hat der Verkäufer das Kaufgeld selbst

ganz oder zum Theil bereits erhalten, so muß er

fich landübliche Zinsen auf die ihm zu vergütenden

Nuhungen abziehen lassen.

S. 235. Behält nach eben diesen Bestimmun-

gen der Käufer, welcher die Sache zurückgiebt, die

inzwischen gezogenen Nuhungen, so kann der Ver

käufer die Zinsen des bedungenen Kaufpreises for-

dern.

§. 236. Doch steht dem Käufer frey, die Nus

hungen zu berechnen, und dagegen, je nachdem er das

Kaufgeld selbst, oder Zinsen davon an den Verkäufer

entrichtet hat, landübliche Verzinsung des erstern,

oder Rückzahlung der leßtern zu verlangen.

§. 237. Wenn der Käufer in Ansehung der

Sache, die er zurückgiebt , einem unredlichen Besi-

ker gleich geachtet wird , so haftet er für Gefahr

und Schaden bis zu dem Zeitpunkte der wirklich

erfolgenden Rückgabe.

S. 238. Ein Gleiches findet Statt, wenn der

Rücktritt auf den Grund eines dem Käufer zwar

vortheilhaften , aber noch nicht rechtskräftig gewor-

denen Urtels erfolgt.

$.239
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a)durchges

genseitige

§. 239. Ist hingegen der Käufer, nach den ge-

sehlichen Bestimmungen, einem redlichen Besißer

durchaus gleich zu achten, so darf er auch für die

Beschädigungen der Sache, bis zur erfolgenden

Rückgabe, nur so weit haften, als ein redlicher Be-

fizer dazu verpflichtet ist.

§. 240. Welcher Theil dem andern die Kosten

des Kaufs erstatten, und die Kosten der Rückgabe

tragen müsse , ist darnach zu bestimmen: ob der Kau-

fer einem redlichen oder unredlichen Besißer gleich

zu achten sey.

§. 241. Wählt ein Theil auf den Grund eines

ihm zwar vortheilhaften, aber noch nicht rechtskräf

tigen Erkenntnisses den Rücktritt, so kann keiner

von dem Andern , wegen der auf den Kauf verwen-

deten Kosten, Ersak fordern.

§. 242. Die Kosten der Rückgabe hingegen

muß in diesem Falle der Rücktretende tragen.

S. 243. Uebrigens findet , nach geschehener

Uebergabe, selbst in den S. 232. bezeichneten
Fällen,

der Rücktritt nur in so fern Statt, als eine Rückgabe

der Sache an den Verkäufer noch möglich ist.

5. 244. Kann diese nicht mehr Statt finden, so

bleibt es lediglich bey demjenigen , was ein Theil dem

andern, vermöge des Vertrages und der Geseße , als

Erfüllung oder Entschädigung zu leisten hat.

S. 245 . Wird der Rücktritt innerhalb Jahres-

frist nach erfolgter Uebergabe
gerichtlich

erklärt, so

können die Gerichte nur die gewöhnlichen
Ausferti-

gungs- und Eintragungsgebühren
fordern.

§. 246. Erfolgt aber die Erklärung des Rück-

tritts spåter, so müssen auch die übrigen bey Beſig

veränderungen Statt findenden Gefälle und Abga

ben entrichtet werden.

§. 247. Wird ein Kauf, vor oder nach gesche.

Einwilli hener Uebergabe, mit Bewilligung beider Theile wie

gung, der
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der aufgehoben, so bestimmt der Vertrag die Bes

dingungen, auch in Ansehung der daraus entstehen.

den Kosten.

§. 148. Ist wegen lekterer im Vertrage nichts

vestgeseßt, so müssen die Kosten von beiden Theilen

zur Hälfte getragen werden.

S. 249. Ob nur Ausfertigungs- und Eintra

gungs- oder auch andere bey Besißveränderungen

übliche Gefälle und Abgaben zu entrichten sind, hångt

davon ab, in wie fern die Uebergabe aus dem Kauf-

vertrage bereits erfolgt war, oder nicht,

kung über

§. 250. Wenn ein Käufer bloß in dem Falle 37 wegen

des §. 58. wegen des Mißverhältnisses zwischen dem Verles

Kaufpreise, und dem Werthe der Sache zurücktritt, dieHälfte.

so muß er die Sache in dem Stande, worin sie

zur Zeit der Uebergabe sich befunden hat, zurück.

geben.

§. 251. Verschlimmerungen , die durch sein

auch nur geringes Versehen entstanden sind, muß er

vertreten.

§. 252. Für den bloßen Zufall ist er dem Vers

käufer nicht verantwortlich.

T
S. 253. In Ansehung der Verbesserungen wird

er einem redlichen Käufer gleich geachtet.

§. 254. Die Zinsen des Kaufgeldes werden in

der Regel gegen den von der Sache gezogenen Nußen

aufgehoben.

S. 255. Ben Landgütern aber wird der Ertrag,

welcher davon, nach dem Anschlage der Sachverstän-

digen, hätte gezogen werden können, mit den Zinsen

des Kaufgeldes, so weit der Verkäufer dergleichen

erhalten, oder das Kaufgeld selbst hinter sich gehabt

hat, verglichen.

§. 256. Findet sich bey dieser Berechnung,

daß der Verkäufer, durch Zurückbehaltung der Zin-

Algem. Landr. 1. Band. ſen
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Mon Ne

benverträ

geu,

1) von be

dinaten

Kaufen,

sen, mit dem Schaden des Käufers reicher werden

würde, so muß er demselben den Ueberſchuß her,

ausgeben.

§. 257. Alle vorstehend gefeßlich Statt finden-

de Rechte und Verbindlichkeiten des Käufers und

Verkäufers können durch Nebenvertråge der Par

teien, in fo fern diefelben nur in der gehörigen

Form abgefaßt sind, anders bestimmt werden.

§. 258. Ist der Kauf unter einer aufschieben-

den Bedingung geschloffen, so gelangt derselbe nicht

eher zur Wirklichkeit, als bis die Bedingung eintritt.

§. 259. Hat der Verkäufer dem Käufer die

Sache schon.vorher übergeben, so ist Legterer, wenn

nicht ein Anderes verabredet worden, dennoch nur

als Verwalter einer fremden Sache anzusehen.

§. 260. hat aber der Käufer, ohne besondere

ausdrückliche Verabredung, das Kaufgeld schon be

zahlt, und kommt der Kauf nicht zur Wirklichkeit ;

also daß Sache und Kaufgeld zurückgegeben wer-

den müssen, so werden die Nußungen der erstern,

und die Zinsen des lehtern gegen einander aufge-

hoben.

§. 261. Ist die Wiederaufhebung des Kaufs

auf einen bestimmten Fall vorbedungen, so gelangt

das Eigenthum der Sache schon durch die Uebergabe

an den Käufer.

§. 262. Auch nach eingetretenem Falle ist den-

noch, wenn das Eigenthum auf den Verkäufer zu-

rückgehen soll, eine neue Uebergabe an denselben

erforderlich.

§. 263. Eine beigefügte Bedingung wird im

zweifelhaften Falle für auflösend geachtet, wenn der

Verkäufer, ehe sie noch erfüllt ist , die Sache dem

Käufer übergeben hat.

§. 264. Sind Sachen unter gewiſſen Bedin.

gungen verkauft und übergeben worden, so stehen

diefe
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diese Bedingungen einem Dritten, in Erwerbung

cines Rechts auf die Sache, nur so weit entgegen,

als er erweislich Wissenschaft davon gehabt hat.

§. 265. Sind jedoch dergleichen Bedingungen

bey unbeweglichen Sachen im Hypothekenbuche ein-

getragen worden, so kann der Dritte sich mit der

Unwissenheit derfelben niemals entschuldigen.

S. 266. Hat der Verkäufer auf den Fall, wenn 2) vom
vorbehal

der Käufer das creditirte Kaufgeld, oder einen ge- tenen

wissen Theil desselben, in einem bestimmten Termine Eigens

thume,

nicht zahlen würde, sich das Eigenthum der ver-

Fauften und übergebenen Sache vorbehalten, so hat

dieses Abkommen die Kraft einer auflösenden Bes

dingung. (§. 261. 262.)

§. 267. Nimmt aber der Verkäufer in dem

bestimmten Termine eine mindere Summe, als ge=

zahlt werden sollte , ohne Vorbehalt an, so wird

er seines Rechts, die Sache selbst zurück zu fordern,

verlustig.

§. 268. Ist der Vorbehalt des Eigenthums in

Vertrage ohne Bestimmung eines gewissen Zahlungs

termins beigefügt ; so erlangt der Verkäufer einer

unbeweglichen Sache dadurch nur das Recht , das

rückständige Kaufgeld ins Hypothekenbuch eintragen

zu lassen.

S. 269. Ben beweglichen Sachen hat ein sol

cher unbestimmter Vorbehalt gar keine Wirkung.

§. 270. Auf die Fälle des §. 266. 268. finden

die Vorschriften §. 264. 265. Anwendung.

§. 271. Was übrigens von Bedingungen bey

Verträgen überhaupt verordnet ist, findet auch bey

dem Kaufvertrage Statt. (Tit. 4. S. 99. fqq.) Tit. 5 .

§. 226. fqq. 3) vom

§. 272. Ist der Kauf unter der Bedingung Borbe

geschlossen, daß derselbe erst alsdann, wenn sich bin halte eis

nen einer gewissen Zeit kein besserer Käufer findet, fern Käus

น 2

nes bes

gül- fers,



308
Erster Theil. Eilfter Titel.

gültig seyn solle, so ist die Abrede für eine aufschie-

bende Bedingung zu achten.

S. 273. Hat sich der Verkäufer den Rücktritt

vorbehalten, wenn binnen einer gewissen Zeit ein

besserer Käufer sich melden würde , so ist es eine

auflösende Bedingung.

S. 274. Ist der Sinn der im Vertrage ge-

brauchten Ausdrücke zweifelhaft, so streitet, wenn

die Uebergabe ausdrücklich versprochen , oder wirk-

lich geleistet worden , die Vermuthung für die auf-

lösende, sonst aber für die aufschiebende Bedingung.

(§. 263.)

S. 275. Ift im Vertrage kein Termin bestimmt,

bis zu welchem die Anmeldung eines bessern Käufers

zugelassen werden solle, so kann dieselbe nur bis zur

vollzogenen Uebergabe Statt finden.

§. 276. Ist auch die Uebergabe ohne Beifü.

gung eines in sich, oder durch Beziehung auf eine

gewisse Handlung oder Begebenheit bestimmten Ter-

mins, zur Zulaſſung eines bessern . Käufers vollzo-

gen worden, so hat ein solcher Nebenvertrag keine

rechtliche Wirkung.

S. 277. Das Recht, aus einem solchen an sich

gültigen und kräftigen Nebenvertrage (§.272.) geht

auch auf die Erben des Verkäufers über.

§. 278. Auch seine Gläubiger treten in Anse-

hung dieses Rechts an seine Stelle, wenn er vor

Ablauf dieser Frist in Concurs versunken ist.

§. 279. Wer für einen bessern Käufer zu achten

sen, hängt lediglich von der Beurtheilung und Be-

stimmung des Verkäufers ab.

S. 280. Haben Mehrere eine Sache gemein-

schaftlich verkauft, so ist in der Regel nur der für

einen bessern Käufer zu achten, welchen sie insge-

sammt dafür anerkennen.

1

§. 281.
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§. 281. Sind die mehreren Verkäufer in ihren

Meinungen über die vorzügliche Annehmlichkeit des

ersten oder zweiten Käufers getheilt, so muß dieſer

Widerspruch nach den Grundsäßen vom gemeinschaft

lichen Eigenthume entschieden werden. (Tit. 17.

Abschn. 1.)

S. 282. Weder einer von mehreren Verkäu-

fern , noch einer von mehreren Käufern kann mit

einem Gebote zur Abtreibung des ersten Käufers zu-

gelassen werden.

§. 283. Das Geschäft, auf dessen Grund der

erste Käufer einem andern weichen soll, muß ein

wirkliches Kaufs- und kein anderes oder vermisch-

tes Geschäft seyn.

§. 284. Wenn also zum Beiſpiel der zweite

Käufer nicht den ganzen Kaufpreis in Gelde bietet,

sondern statt desselben, ganz oder zum Theil, einen

Tausch, Leibrenten - Contract, Abtretung eines Rechts

u.f.w. antragt , so ist der Fall dieses Nebenvertra-

ges nicht vorhanden..

§. 285. Eben so kann durch Nebenbedingungen

des zweiten Käufers , die keiner Schäßung nach

Gelde fähig sind, der erste Käufer nicht abgetrieben

werden.

§. 286. Hat wirklich ein beſſerer Käufer sich

gemeldet, so muß ihn der Verkäufer dem ersten

Käufer namhaft machen, und die gebotenen Be-

dingungen vollständig anzeigen.

§. 287. Der erste Käufer hat, wenn er sich

eben diese Bedingungen gefallen läßt, das Vor-

kaufsrecht.

S. 288. Hat der Verkäufer entweder bey der

Angabe selbst, daß ein besserer Käufer sich gefun

den habe, oder bey der Anzeige der von selbigem

gebotenen Bedingungen betrüglich gehandelt , so

wird
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4) vom

Vorkaufs

Nd:

wird er seines vorbehaltenen Rechts verlustig, und

muß dem Käufer Schaden und Kosten erseßen.

S. 289. Ueber die Ausübung des Vorkaufs-

rechts muß der erste Käufer, wenn im Vertrage kei-

ne Frist bestimmt ist, binnen acht Tagen, nachdem

ihm die Anmeldung des bessern Käufers gehörig

(§. 286.) bekannt gemacht worden, sich erklären.

§. 290. Wird der erste Kauf wegen eines sich

findenden bessern Käufers rückgängig , so hat der

erste Käufer, wenn ihm die Sache schon übergeben

war, für die Zwischenzeit alle Rechte eines redlichen

Besihers.

S. 291. Doch kann auch ein solcher Käufer die

Sache und das Kaufgeld nicht zugleich nußen.

§. 292. So weit er also das Kaufgeld noch

nicht bezahlt hatte, muß er, jedoch nach eigener

Wahl, entweder die Zinsen davon für die Zwischen-

zeit entrichten, oder die Nuhungen berechnen.

S. 293. Doch steht den Parteien frey, wegen

der Verzinsung und Fruchtberechnung, auf den Fall

des rückgängig gewordenen Kaufs, ein Anderes un-

ter fich zu verabreden.

§. 294. Wenn mehrere Sachen zusammen für

Einen Preis, oder wenn ein Inbegriff von Sachen

verkauft worden, so kann der Vorbehalt eines.bef

ſern Käufers nur in Ansehung des Ganzen, nicht

aber einzelner Theile oder Stücke State finden.

§. 295 Bom Vorkaufs- und Nåherrechte

und wird gehörigen Orts besonders gehandelt. (Tit. 20,

herrechte, Abschn. 3.)

Wieders

5) vom §. 296. Ist ein Kauf unter Vorbehalt des

Faufe, Wiederkaufs geschlossen; so wird im zweifelhaften

a) vom Falle vermuthet, daß die Sache dem Verkäufer für
Wieder: eben den Preis, welchen er dafür erhalten hat, zu»

rückgegeben werden solle.

kaufss

preise,

1

S. 297:
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und Ny

§. 297. Bey Ausübung des Wiederkaufs wer- t) Von

den, wenn nicht ein Anderes, verabredet ist , die Sinsen

Nuhungen oder der Gebrauch der verkauften Sache, gungen.

und die Zinsen des dafür bedungenen Kaufpreises

gegen einander aufgehoben.

Ver
298. Der Wiederkäufer muß die Sache in c) Von

dem Stande annehmen, in welchem sie sich zur Zeit, schlimmes

da er sein Recht ausüben will, befindet..
$

§. 299. hat aber der bisherige Befißer die

Sache, auch nur durch ein mäßiges Versehen, oder

durch Veräußerung eines Pectinenz oder Inventa-

rienstückes im Werthe vermindert, so muß dem Wies

derkaufer dieser Abgang vergütet werden .

§. 300. Auf den Abgang oder die Verringerung

folcher Stücke, die aus deren gewöhnlichem Gebrauch

und Benuhung, durch Zufall, oder auch durch ein

geringes Versehen des Besitzers entstanden sind, wird

dabey nur in so weit Rücksicht genommen , als der

Besizer dergleichen Abgang aus dem Zuwachse, nach

den Regeln eines gewöhnlich guten Wirthschaftsbes

triebes, zu ersehen schuldig und vermögend war.

rungen.

dieSache
§. 301. Ist die Sache gänzlich untergegangen, d) Wenn

so fällt das Wiederkaufsrecht hinweg; der Verluft gänzlich

mag durch Zufall, oder durch ein geringes oder unterges

mäßiges Versehen des Besizers entstanden seyn.

S. 302. hat aber der Besißer die Vernichtung

oder den Untergang der Sache vorfäßlich oder durch

grobes Versehen veranlaßt, so muß er dem zum

Wiederkaufe Berechtigten, wegen des ihm daraus

erwachsenen Schadens und entgangenen Vortheils,

vollständige Genugthuung leisten .

gangen ist.

§. 303. Verbesserungskosten muß der Wieder- e) Von

käufer dem Besitzer nach eben den Grundfäßen erstat- Verbeffe-

ten , nach welchen der Eigenthümer dieselben einem

red,

rungen.
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redlichen Befiher zu vergüten schuldig ist. (Tit. 7.

§. 204. fqq.)

§. 304. Für Verbesserungen , die ohne alles

Zuthun des Besißers bloß durch Natur oder Zufall

entstanden sind, kann der wiederkäufliche Besizer

keine Vergütung fordern.

§. 305. hat aber der Besizer durch seine Arg

beit und Mühwaltung, durch seine Verwendungen

bey einem Dritten, durch die von einem solchen

Dritten um seiner Verdienste willen erhaltenen Wohl

thaten, oder auch nur durch wirthschaftliche Ein

schränkungen in dem ihm sonst zukommenden Nu

hungsrechte, eine bleibende Verbesserung der Sub

stanz bewirkt, so "muß ihm dieselbe, nach dem als:

dann wirklich bestehenden Werthe dieser Verbesse

rung vergütet werden.

f) Von Er, §. 306. Für bloße auch außerordentliche Er

baltungs haltungskosten der Substanz oder ihres Werths,

kommt dem Besizer keine Vergütung zu.

toften.

§. 307. hat aber der wiederkäufliche Besißer,

zur Wiederherstellung der durch Unglücksfälle beschä

Digten Substanz der Sache, mehrere Kosten vers

wendet, als aus den Einkünften des Jahres, in

welchem der Unglücksfall sich ereignet , nach Abzug

der sonst zur wirthschaftlichen Benuhung der Sache

erforderlich gewesenen Kosten, haben bestritten wer-

den können: so muß der Wiederkäufer diesen Ueber.

schuß erstatten.

Bon §. 308. Das Wiederkaufsrecht kann, im Man-

Bezahlung

des Wiergel besonders verabredeter Bestimmungen, nur gegen

derkaufs baare Zahlung der Wiederkaufssumme
, und gegen

geldes. Erfüllung der übrigen Bedingungen, folglich nicht

durch ein bloßes Anerbieten dazu ausgeübt werden.

S. 309.
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S. 309. Wenn dabey wegen der Münzsorten

Streit entsteht, so ist derselbe nach den wegen Wie-

dererstattung einer erhaltenen Geldsumme vorgeschrie-

benen Grundsägen zu beurtheilen. (§. 778. fqq.) :

den Kos

I. 310. Die Gerichts- und andere Kosten des h) Von

Wiederkaufs muß, wenn nichts verabredet ist, der ften des

Wiederkäufer tragen. Wieder:

S. 311. In wie fern das vorbedungene Wie, faufs.

derkaufsrecht auch gegen einen Dritten von Wirkung

sen, ist nach den Vorschriften §. 264. 265. zu be

stimmen.

weit das
S. 312. Das Wiederkaufsrecht kann wider den i) wie

Willen des Besizers der Sache, einem Dritten nicht wieders

abgetreten werden.
kaufsrecht

cedirt

werden§. 313. Wer aber ein Grundstück erwirbt, der

bekommt damit zugleich das Recht, wiederkäuflich kann,

veräußerte Pertinenzstücke desselben zurück zu kaufen. 211

des Wier

S. 314. Ift zur Ausübung des Wiederkaufs k) Dauer

rechts eine gewisse Zeit durch Vertrag oder Gefeß derkaufs

bestimmt, so geht dasselbe mit dem Ablaufe dieser rechts, "

Zeit verloren.

S. 315. Ist die Zeitbestimmung so gefaßt, daß

daraus ein gewisser Termin, mit welchem das Recht

aufhören foll, nicht erhellet : so hat dergleichen Bes

stimmung eben die Wirkung, als wenn der Verlust

des Rechts an gar keine Zeit gebunden wäre.

§. 316. Ist keine Zeit zur Ausübung des Wie-

derkaufsrechts bestimmt, so geht dasselbe auf die Era

ben des Verkäufers nicht über.

S. 317. Hat der Verkäufer den Wiederkauf sich

und seinen Erben ausdrücklich vorbehalten, oder geht

sonst aus der Fassung des Vertrages deutlich hervor,

daß die Ausübung dieses Rechts zu allen Zeiten Statt

finden solle: so erlöscht dasselbe durch keine Verjäh

rung.

S. 318.

ཟླ་༢ ་ །
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1) von eis

demWies

S. 318. Wenn das Recht, nach obigen Bestim-

mungen, auf die Erben übergeht, so sind nicht nur

gefeßliche, sondern auch die durch Verträge oder

lehte Willensverordnungen berufene Erben zu deſſen

Ausübung befugt.

§. 319. Von einem der Nachkommenschaft
,

oder der Familie des Verkäufers
vorbehaltenen

Wies

derkaufsrechte
gilt alles das, was von dem Retracte-

bey Familiengütern
verordnet ist. (Th. 2 Tit. 4.

Abschn. 4.)

1: S. 320. Sind mehrere Verkäufer oder mehrere

Erben zum Wiederkaufe gleich berechtiget, so kann

Derselbe nur mit einstimmiger Bewilligung Aller,

ausgeübt werden.

. 321. It unter dem vorbehaltenen Wieder-

nem unter faufe ein wucherliches Geschäft verborgen, so ist der

derkaufe Kauf ungültig , und die Handlung als ein Pfand-

verborges
nen Dar vertrag zu beurtheilen.

lehne und

Pfandges
§. 322. Ob das Geschäft ein Darlehn oder

schäfte, ein wirklicher, Kauf gewesen : muß, wenn die Sache

nicht vollständig aufgeklärt werden kann, nach der

Qualität der Contrahenten ; nach der Beschaffens

heit der angeblich verkauften Sache, je nachdem

dieselbe für den Käufer wirklich von Gebrauch seyn

können, oder nicht ; nach dem zwischen dem Kaufe

und Wiederkaufe bedungenen längern oder kürzern

Zeitraume; und nach den übrigen bey der Sache

vorkommenden Umständen, von dem Richter beur.

theilt werden.

§. 323. Besonders entsteht die Vermuthung

eines wucherlichen Dahrlehnsgeschäfts , wenn der

Kaufs- und Wiederverkaufspreis beträchtlich verschie

den sind;

§. 324.
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324. Auch alsdann, wenn eine Frucht oder .....

Nuhungen tragende Sache verkauft, und beide

Preise im Verhältnisse gegen den wahren Werth

der Sache sehr niedrig bestimmt, zugleich aber ein

ungewöhnlich kurzer Zeitraum zum Wiederkaufe vest-

gesezt worden.

S. 325. Für einen solchen ungewöhnlich kurzen

Zeitraum ist bey beweglichen Sachen eine Frist un-

ter Sechs Monaten, und bey unbeweglichen eine

Frist unter Drey Jahren anzusehen...

§. 326. Uebrigens ist, wenn bey dem Geschäfte

fein wirklicher Kauf, sondern nur ein Darlehn zum

Grunde liegt, das Verhältniß zwischen den Parteien

nach denjenigen Regeln zu beurtheilen , welche die

Gesetze für den Fall, wenn die Verwaltung des

Pfandes dem Pfandinhaber überlassen ist, vorschrei-

ben. (Tit. 20. Abschn. 1.)

§. 327. Der Regel nach ist das Wiederkaufs- m) ob im

recht nur zum Besten des Verkäufers für vorbedun weifels

gen zu achten.

*

baften

Falle das

Faufsrecht
I. 328. Hat sich aber der Käufer die Rück- Wieders

gabe der erkauften Sache ausdrücklich vorbehalten, demKäu

so find seine Rechte und Pflichten nach eben den fer oder

S. 296. fqq. enthaltenen Bestimmungen zu beur- käufer zu-

theilen.

+

dem Ver

stehe,

wieders
§. 329. Wiederkäufliche Zinsen können , wenn ») von

im Contracte nicht ein Anderes versehen ist, rur Fäuflichen

von dem, welcher sie zu zahlen , nicht aber von Zinsen,

dem , welcher sie zu fordern hat, wieder abgelöst

werden.

§. 330. Ist jedoch der Schuldner solcher , wie-

derkäuflichen Zinsen damit durch Drey hinter einans

der folgende Jahre im Rückstande verblieben , fo

steht dem Berechtigten frey, auf deren Wiederablds

ſung zu dringen.

§. 33I.
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6) Rom §. 331. Hat der Käufer oder Verkäufer sich

Reukaufe. das Recht, binnen einer gewissen Zeit vom Kaufe

wiederum abzugehen, vorbehalten , so ist dieses für

eine auflösende Bedingung anzusehen.

7) Wom

§ 332. Ist die Uebergabe erfolgt , und das

Kaufgeld bezahlt worden, so if ein solcher Ver

trag nach den Regeln vom Wiederkaufe zu beur.

theilen.

S. 333. Ist die Sache dem Käufer nur auf

Berkaufe

auf die die Probe gegeben worden, so erlangt der Kauf

Probe. feine volle Wirksamkeit erst von dem Zeitpunkte an,

wo der Käufer seine Zufriedenheit mit der behan

delten Sache, ausdrücklich oder stillschweigend , zu

erkennen gegeben hat.

§. 334. Für eine solche stillschweigende Erklä

rung ist es zu achten, wenn der Käufer, nach.

dem er die Sache wirklich in Besiz genommen, das

erhaltene Kaufgeld ohne weitern Vorbehalt bezahlt

hat.

§. 335. So bald hingegen der Käufer erklärt,

daß ihm die Sache nicht austehe : fallen alle gegen.

seitigen Rechte und Pflichten aus dem unter einem

folchen Nebenvertrage errichteten Kauf- Contracte von

selbst weg.

$ 336. Ist dem Käufer zur Erklärung : ob

er die Sache behalten wolle, eine gewisse Zeit be

stimmt, und er läßt dieselbe, ohne sich zu erklären,

vorbeistreichen, so kann er von dem Vertrage nicht

mehr abgehen.

*

S.337. Ift feine Zeit bestimmt , so steht dem

Verkäufer frey, auf Ergänzung dieser Bestimmung

durch den Richter, nach Vorschrift Tit. 5. §. 230.

fqq. anzutragen.

$. 338. So lange der Käufer die Sache noch

auf der Probe hat, haftet er nur für solche Un

fälle,
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fälle, die durch sein grobes oder, måßiges Versehen

entstanden sind.

S. 339. Zu einem ungewöhnlichen Gebrauche

der auf die Probe erhaltenen Sache ist der Käufer

nicht berechtiget, und muß also für allen daraus

entstandenen Schaden haften.

§. 340. Auch bey gerichtlichen Verkaufen fin- Von gez

den die allgemeinen Grundsäge von Kaufsgeschäften richtlichen

überhaupt Anwendung.

S. 341. Die Abweichungen von diesen Regeln

ben gerichtlichen nothwendigen Verkaufen sind in der

Prozeßordnung bestimmt.

§. 342. Insonderheit gehen bey gerichtlichen

nothwendigen Verkaufen , durch den Zuschlag , Ei-

genthum, Nuhung, Gefahr und Lasten auf den Kau-

fer über, wenn gleich selbiger die erstandene Sache

noch nicht in Empfang genommen hat.

§. 343. Die nach §. 58. aus dem Mißverhält

nisse des Werths der Sache zu dem bedungenen

Kaufpreise für den Käufer entstehende Vermuthung

eines den Kauf entkräftenden Irrthums, kommt

demjenigen, der eine Sache bey einem gerichtlichen

nothwendigen oder freiwilligen Verkaufe erstanden

hat, nicht zu statten.

§. 344. In Ansehung der Gewährsleistung ist

ein gerichtlicher hothwendiger Verkauf einem Ver-

kauf in Pausch und Bogen gleich zu achten. (§.2.3 .)

F. 345. Die Zahlung der Kaufgelder muß bey

einem jeden gerichtlichen Verkaufe allemal, wenn

nicht ein Anderes vorbedungen ist , an dem Orte

geschehen, wo der Zuschlag erfolgt ist.

S. 346. Ben einem jeden gerichtlichen noth-

wendigen Verkaufe. muß der Käufer sich gefallen

laſſen, daß, wenn er die Bezahlung der Kaufgel-

der zu der vestgeseßten Zeit nicht leistet, die Sache

zurückgenommen, und auf seine Gefahr und Kosten

ander-

Verkau

fen.
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anderweitig zum gerichtlichen Verkaufe ausgestellt

werde.

S. 347. Ein gerichtlicher nothwendiger Verkauf

kann wegen begangener Verabsäumung wesentlicher

in den Gesetzen vorgeschriebener Förmlichkeiten wi-

derrufen werden.

§. 348. Für eine solche Verabsäumung wesent-

licher Förmlichkeiten ist bey Subhaſtationen nur zu

achten:

1) wenn die Subhastation ohne vorhergegan

gene Tare verfügt worden ;

2) wenn eine von den im Geseße vorgeschrie-

benen Arten der Bekanntmachung ganz un-

terblieben ist;

3) wenn der Richter den lehten Verkaufster-

min kürzer bestimmt hat, als nach den Ge-

sehen hätte geschehen sollen ;

4) wenn ohne Einwilligung sämmtlicher Inter-

essenten mit dem Zuschlage ohne Abwartung´

des legten Termins verfahren worden ;

5) wenn bey Anschlagung oder Abnahme der

Patente, oder bey den Einrückungen in die

öffentlichen Blåtter um mehr als Vierzehn

Tage an der Zeit gefehlt worden ;

6) wenn eine nach §. 22. ausgeschlossene Ge-

richtsperson Meistbietender geblieben, und,

Der Zuschlag an ihn ohne ausdrückliche Ge

nehmigung des Gemeinschuldners und sämmt-

licher Gläubiger erfolgt ist.

Anh. §. 15. Wenn auch das Subhaſtations - Patent´

früher als vierzehn Tage vor dem Bietungstermine

abgenommen, abgerissen oder verloren gegangen ist : so

wird doch durch diesen Mangel allein die Adjudication

nicht ungültig....

§. 349.
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§. 349. Einer gerichtlichen nothwendigen Auf-

tien ermangelt es nur dann an der wesentlichen

Form :

1) wenn der Termin zur Auktion gar nicht

öffentlich bekannt gemacht worden ;

2) wenn die Sache ohne ausdrückliche Geneh-

migung sämmtlicher Interessenten dem Auk-

tionscommissarius oder Ausrufer zugeschlagen

worden; (§. 21.)

3) wenn Sachen, die nach den Gesehen sub-

hastirt werden sollen, nur durch Auktion ver-

kauft worden sind.

S. 350. Aber auch wegen solcher wesentlichen.

Mångel kann nur der verkaufende Theil, oder wer

sonst bey der Sache ein rechtsgegründetes Interesse

hat, niemals aber der Käufer, die Widerrufung des

Zuschlags verlangen.

§. 351. Der Antrag darauf muß, bey Verlust

des Rechts , innerhalb Jahr und Tag nach erfolg

tem Zuschlage, bey der vorgesezten Behörde desje-

nigen Gerichts, von welchem der Zuschlag geschehen

ist, angebracht werden.

S. 352. Bey Sachen, die nur durch Auktion

verkauft werden dürfen , muß der Widerruf binnen

Sechs Wochen nach dem Zuschlage erfolgen.

§. 353. Wird der Zuschlag wieder aufgehoben,

so muß dem Käufer das gezahlte Kaufgeld wieder

zurückgegeben werden : und er wird nicht nur wegen

der Verbesserungen und Verschlimmerungen, ſondern

auch wegen der Erhaltungskosten und Nußungen,

als ein redlicher. Befizer . behandelt,

§. 354. Wegen der Verzinsung des noch nicht

erlegten Kaufgeldes findet die Vorschrift §. 292. An-

wendung.

§. 355.
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1

S. 355. Der Richter, welcher den Verstoß be-

gangen hat, bleibt wegen Schaden und Kosten den

Interessenten verantwortlich.

§ 356. Das Recht des Dritten, an welchen

die Sache von dem, der sie als Meistbietender er-

standen hatte, gelangt ist, kann nur alsdann ange.

fochten werden, wenn er überführt werden kann,

den vorgefallenen Fehler zur Zeit der Ansichbrin-

gung gewußt zu haben.

§. 357. Wegen Verabsäumung anderer Förms

lichkeiten findet, nach einmal geschehenem Zuschlage,

die Wiederaufhebung desselben weder von einer noch

von der andern Seite Statt.

S. 358. Vielmehr wird die dem Richter dabey

zur Last fallende Vernachläßigung an ihm verhält,

nißmäßig geahndet : und er haftet den Interessenten

für allen daraus erweislich entstandenen Schaden.

§. 359. Wird aber der Mangel vor erfolgtem

Zuschlage gerügt, so muß demselben auf Kosten

desjenigen, welcher Ursache daran ist, abgeholfen

werden.

§. 360. Bey freiwilligen gerichtlichen Verkau

fen sind die Rechte und Pflichten der Interessenten

unter sich nach den von ihnen getroffenen Verabre

dungen lediglich zu beurtheilen.

§. 361. Das Adjudications - Erkenntniß ver-

tritt bey solchen Subhastationen die Stelle des

Contracts.

S. 362. Im übrigen gelten, auch wegen Wie-

deraufhebung des Zuschlags, nur die bey Privatkau-

fen ertheilten gefeßlichen Vorschriften.

3wei.
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Zweiter Abschnitt.

Vom Tausch vertrage.

§. 363. Der Tausch ist ein Vertrag, wodurch

ein Contrahent gegen den Andern zur Abtretung des

Eigenthums einer Sache, gegen Ueberlassung einer

andern, fich verpflichtet.

S. 364. Ben dem Tausche ist jeder Contrahent,

in Ansehung der Sache die er giebt, als Verkäu

fer ; und in Ansehung derjenigen, die er dagegen

empfängt, als Käufer zu betrachten.

§. 365. Unter eben den Umständen, wo ein

Käufer, wegen des Mißverhältnisses zwischen dem

Werthe der Sache, und dem dafür erlegten Kauf-

gelde, von dem Kaufe wieder abgehen kann , ist

beim Tausche jeder der Contrahenten, wegen eines

folchen Mißverhältnisses zwischen der empfangenen

und der dafür gegebenen Sache, dazu berechtiget.

§. 366. In einem solchen Falle muß der Werth

beider gegen einander vertauschten Sachen durch ver-

eidete Sachverständige ausgemittelt werden.

§. 367. Sind fremde Sachen vertauscht wor

den, so finden die Vorschriften §. 154. fqq. eben-

falls Anwendung.

§. 368. Doch muß der Geber der fremden

Sache, in so fern er überhaupt zur Vertretung ver

pflichtet ist, dem Empfänger, welchem diese Sache

ganz entzogen worden, die von ihm dafür erhaltene

Sache zurückgeben.

§. 369. hat sich aber der Geber der fremden

Sache eines Betrugs schuldig gemacht, so hat der

Empfänger die Wahl : ob er seine vertauſchte Sache

zurücknehmen, oder von dem Geber, wegen des aus

der Entziehung der eingetauschten Sache erwachsenen

Allgem. Landr. I. Band. * Schae
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Schadens und entgangenen Gewinns, vollständige Ge-

nugthuung fordern wolle.

§. 370. Ist einem der Contrahenten nur ein

Theil der eingetauschten Sache durch den Anspruch

eines Dritten entzogen worden, so müssen beide ver-

tauschte Sachen abgeschäßt, und sodann der Werth

des entzogenen Theils verhältnißmäßig bestimmt

werden.

§. 371. In allen Fållen, wo bey einem rück-

gångig gewordenen Kaufe die Nuhungen der Sache,

und die Zinsen des Kaufgeldes, gegen einander auf-

gehoben werden , findet eine gleiche Compensation

in Ansehung der Nukungen der gegen einander ver-

tauschten Sachen Statt.

§. 372. In den Fällen, wo der Käufer, wegen

des bevorstehenden Anspruchs eines Dritten auf die

erkaufte Sache, das Kaufgeld zurückzuhalten, und

gerichtlich niederzulegen berechtiget ist, hat der Tau-

schende, wenn die eingetauschte Sache von einem

Dritten in Anspruch genommen wird, das Recht,

die dagegen vertauschte Sache zur gerichtlichen Ver-

wahrung und Verwaltung zu übergeben.

373. Wenn Geld gegen Geld gewechselt

wird, so treten die Gefeße von Zahlungen ein.

§. 374. Medaillen und Münzen , welche der

Seltenheit wegen gesucht werden, sind, auch in die-

ſer Beziehung, nicht als Geld anzusehen.

§. 375. Ben dem Kaufe oder Tausche solcher

Münzen findet der Einwand der Verlegung über oder

unter der Hälfte niemals Statt.

Drit
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Dritter Abschnitt.

Von Abtretung der Rechte.

Grund:

S. 376. Die Abtretung der Rechte seht einen Begriffe,

Vertrag voraus, wodurch Jemand sich verpflichtet, und

einem Andern das Eigenthum seines Rechts, gegen säke.

eine bestimmte Vergeltung, zu überlassen.

S. 377. Die Handlung selbst, wodurch das

abzutretende Recht dem Andern wirklich übertragen

wird , wird Cession genannt.

S. 378. Wird ein Recht ohne Vergeltung ab-

getreten, so ist die Handlung als eine Schenkung

anzusehen. (Abschn. 9.)

§. 379. Was Rechtens sey, wenn Jemand

eines Theils seines Rechts fich begiebt, um sich das

durch der übrigen zu versichern , ist nach der Lehre

von Vergleichen zu beurtheilen. (Tit. 16. Abschn . 8.)

S. 380. Die bloße Anweisung einer Schuld-

forderung ist noch für keine Abtretung derselben zu

achten. (Tit. 16. Abschn. 5.)

S. 381. Bey der eigentlichen Cession finden,

je nachdem dafür baares Geld, oder eine andere

Sache oder Recht gegeben worden, die Regeln des

Kaufs oder Tausches Anwendung.

§. 382. Alle Rechte, welche nicht an die Per- Was cer

fon des Inhabers gebunden sind , können Andern dirt wers

abgetreten werden.

§. 383. Auch die Abtretung schon rechtshängi

ger Sachen ist erlaubt.

384. Durch die Ceffion einer rechtshängi

gen Sache wird , weder in Ansehung des Gerichts.

standes, noch der Lage des Prozesses selbst etwas

geändert.

S. 385. Richterliche Personen und Justizcom-

missarien können streitige Rechte , deren Erörterung

vor den Gerichtshof, bey welchem sie angestellt sind,

£ 2
eg

den könne.
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Bon der

es sey in erster oder in einer der folgenden Instan-

zen, gehören würde, nicht an sich lösen.

Anh. §. 16. Auch Actuarit dieses Gerichts gehören in

dieser Beziehung zu den richterlichen Personen.

§. 386. Streitig heißen hier alle Rechte,

welche zur Zeit der Cession von dem Verpflichteten

ganz oder zum Theil nicht anerkannt worden .

. 387. Haben dergleichen Personen (§. 385.)

sich auf solche Ceffionen dennoch eingelassen, so sind

dieselben nichtig , und der Cessionarius bleibt dem

Cedenten, so wie dem Schuldner, zur Schadloshal-

tung, dem Staate aber nach näherer Bestimmung

der Criminalgefeße, zur Strafe verhaftet.

Anh. §. 17. Durch die Genehmigung des Vorgesetzs

ten kann nur die Strafe des Cessionarit , nicht aber

das Privat Juteresse des Schuldners aufgehoben

werden.

§. 388. Injurienklagen können niemals Andern

abgetreten werden.

§. 389. Wohl aber ist die Abtretung des Rechts

zur Schadloshaltung erlaubt, in so fern legtere einer

Schäßung nach Gelde fähig ist.

§. 390. Was für das abgetretene Recht be-

Valuta zahlt oder gegeben werden soll, hångt lediglich von

ben Cefs dem Uebereinkommen der Parteien ab.
fionen.

§. 391. Der Verpflichtete kann sich also gegen

den Inhaber damit, daß dieser die Forderung für einen

wohlfeilern Preis an sich gelöset hat, nicht ſchüßen.

S. 392. Es soll aber jeder bey einem solchen

Geschäfte vorgefalleneBetrug fiskalisch untersucht, und

nach Vorschrift der Criminalgesehe bestraft werden.

§. 393.
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S. 393. Durch die Erklärung
des Cedenten, Form.

daß der Andere das abgetretene
Recht von nun an

als das ſeinige auszuüben
befugt seyn soll, und

durch die Annahme
dieser Erklärung

, geht das Ei-

genthum des Rechts selbst auf den neuen Inhaber

über.

§. 394. Wird eine Schuldforderung , worüber

briefliche Urkunden vorhanden sind , cedirt, so muß

auch die Ceffion allemal, ohne Unterschied der

Summe, schriftlich erfolgen.

S. 395. Der Schuldner kann nur einem sol-

chen Cessionario mit Sicherheit zahlen, welcher sich

durch den Besit des Instruments, und einer schrifts

lichen auf ihn gerichteten Cession zugleich legitimirt.

§. 395. Nach geleisteter Zahlung muß er sich

das Instrument ausantworten , oder wenn es nur

eine Abſchlagszahlung war, dieselbe auf dem Inſtru-

mente vermerken lassen.

S. 397. Hat der Schuldner diese Vorschriften

(S. 395 396.) vernachläßigt, so kann er sich mit

der geleisteten Zahlung gegen einen dritten redlichen

Inhaber der Forderung nicht schüßen.

§. 398. Der Cedent aber muß die Zahlung

wider sich gelten lassen , wenn die von ihm an den

Empfänger wirklich geleistete Cession auch nur auf

andere Art erwiesen werden kann .

§. 399. Wird von mehreren in Einem Instru-

. mente enthaltenen Forderungen nur eine cedirt, so

muß von dem Instrumente eine beglaubte Abschrift

gefertigt; auf diese die Cession gefeßt ; auf dem

Hauptinstrumente aber, daß und welche der darin

enthaltenen Forderungen çedirt sey, bemerkt werden.

§. 400. Von den Cessionen der im Hypothe-

kenbuche eingetragenen Forderungen, ingleichen der

Wechsel oder Anweisungen unter Kaufleuten, ist das

Nöthige
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gen der

Nöthige gehörigen Orts besonders vorgeschrieben .

(Tit. 20. Abschn . 1. Th. 2. Tit. 8. Abschn. 8. 9 )

S. 401. Bey Instrumenten, die auf jeden Jus

haber lauten, bedarf es zur Uebertragung des Ei-

genthums keiner Cession.

S. 402. Durch die Cession tritt der neue In

ber Eef haber in alle abgetretene Rechte und damit verbun

fion wi dene Pflichten des Cedenten.

schen dem

Ceffionas

Schald

§. 403. Auch besondere Vorrechte, welche der

rio und cedirten Forderung in Rücksicht ihrer Natur und

Beschaffenheit beigelegt sind, gehen, selbst ohne aus-

drückliche Uebertragung, auf den neuen Inhaber mit

über.

ner,

§. 404. Dahin gehören auch solche Vorrechte,

welche der Forderung selbst, in Rücksicht auf die per-

sönliche Eigenschaft ihres ersten Inhabers , zukom-

men; nicht aber bloße persönliche Befugniſſe, welche,

wie die Vorrechte des Fiskus wegen des Gerichts,

standes und der Sportelfreiheit , bloß bey Gelegen-

heit der cedirten Forderung von dem vorigen In-

haber ausgeübt werden konnten.

S. 405. Der Cessionarius kann sich seiner pers

sönlichen Vorrechte gegen den Schuldner so wenig,.

als gegen die übrigen Gläubiger desselben bedienen.

§. 406. Es kommen also auch dem Fiskus,

Kirchen, milden Stiftungen, und andern privilegir-

ten moralischen Personen, welche von andern Pri-

vatpersonen Forderungen an sich lösen, in Ansehung

derfelben diejenigen Vorrechte nicht zu , welche die

Gefeße den ihnen selbst ursprünglich zustehenden

Forderungen und Gerechtsamen beilegen.

S. 407. Der Schuldner einer cedirten Post

kann alle Einwendungen und Gegenforderungen, die

er gegen den Cedenten rågen konnte, auch dem Cef.

fionario entgegen sehen.

6. 408.
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§. 408. Ueberhaupt darf die Verpflichtung des

Schuldners durch die Abtretung des Rechts an eis

nen Andern niemals erschwert werden.

§. 409. Es ist daher auch die Einwilligung

des Schuldners zur Gültigkeit der Ceſſion an sich

nicht nothwendig.

S. 410. Hat der Schuldner, besonderer Um-

stånde wegen, Grund , zu besorgen, daß er von

feinen Einwendungen oder Gegenforderungen wider

den Cedenten, gegen den Ceffionarium nicht werde

Gebrauch machen können : so ist er , wegen dieser

Einwendungen und Gegenforderungen , Caution von

dem Cedenten zu verlangen berechtiget.

§. 411. Der Unterschied des Standes, der Re-

ligion, und des Gewerbes bey dem Cessionario kann,

als gefährlich für den Schuldner, nicht angesehen

werden.

§. 412. Hat der Schuldner den Cessionarium

für seinen Gläubiger wegen einer der Qualität und

Quantität nach bestimmten Forderung auf rechtsgül-

tige Weise einmal anerkannt : so ist er nicht mehr

befugt, demselben Einwendungen und Gegenforde

rungen, die er wider den Cedenten zu haben ver-

meint, entgegen zu sehen. (Tit. 5. §. 37. 38. 185.

192.)

413. So lange dem Schuldner die gesche

hene Cession noch nicht gehörig bekannt gemacht

worden, sind alle zwischen ihm und dem Cedenten

vorgefallenen Verhandlungen zu Gunsten des Schuld-

ners gültig.

§. 414. Jede von dem Cedenten oder von Ges

richtswegen erfolgte Bekanntmachung ist hinreichend,

den Schuldner zu verpflichten, daß er sich über die

abgetretene Forderung mit dem Cedenten nicht wei-

ter einlasse.

$. 415.
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zwischen

beni Ce

S. 415. Geschieht aber die Bekanntmachung

durch den Cessionarium, so muß dieser die Richtig-

keit seiner Angabe , durch Vorzeigung des cedirten

und gehörig überschriebenen Instruments, oder sonst,

innerhalb Dreier Tage bescheinigen. (S. 394. fqq.)

§. 416. Wird diese Frist nicht inne gehalten,

und der ursprüngliche Inhaber der Forderung leug-

net die Richtigkeit der vorgeblichen Ceffion ; so kann

der Schuldner gültige Verhandlungen über die For-

derung mit Letterem vornehmen.

§. 417. Doch sind alle Verhandlungen zwischen

dem Cedenten und Schuldner, nach wirklich erfolg

ter Ceffion, ungültig ; wenn klar erhellet, daß der

Schuldner die Cession gewußt, und nur um seinen

Vortheil mit dem Schaden des Cessionarii zu beför-

dern, in diese Verhandlungen sich eingelaffen habe.

§. 418. Ist die Cession unter einer aufschie

benden oder auflösenden Bedingung geleistet , und

dieses dem Schuldner gehörig bekannt gemacht wor-

den, so kann Lekterer, vor völlig ausgemachter

Cache, weder mit dem Cedenten, noch ntit dem

Cessionario, einseitig , gültige Verhandlungen vors

nehmen.

§. 419. Will der Schuldner vor ausgemach

ter Sache Zahlung leisten ; oder wird er dazu we-

gen des abgelaufenen Termins, von einem oder dem

andern Theile aufgefordert; so muß die Zahlung,

auf Kosten.des Cedenten, in das gerichtliche Depo-

fitum geschehen.

§. 420. Der Cedent ist dem Cessionario für die

Richtigkeit und Rechtsgültigkeit der abgetretenen

und Cefs Forderung zu haften verpflichtet.

denten

in Ans

fionario,

§. 421. Ist die Forderung ausdrücklich als

fehung zweifelhaft abgetreten, oder dem Cedenten die Ge-

der Rich währsleistung ausdrücklich erlassen worden : so haf
tigkeit, tet Lehterer nur alsdann, wenn er dem Ceffionario

die
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die ihm bekannte wahre Beschaffenheit der Sache

verschwiegen, oder sich sonst eines Betrugs schuldig

gemacht hat.

§. 422. Hat der Cedent eine offenbar unrich,

tige Forderung, wider besseres Wissen, nur als

zweifelhaft angegeben, so ist er einem Betrüger gleich

zu achten.

§. 423. Ein Cedent, welcher die Richtigkeit

der cedirten Forderung zu vertreten schuldig ist, muß,

bey sich ergebender Unrichtigkeit, dem Cessionario

auch alle Schäden und Kosten erstatten.

§. 424. Hat er betrüglich gehandelt, so muß

er dem Cessionário das volle Intereſſe vergüten.

S. 425. Diese Verbindlichkeit ist jedoch auf dies

jenige Summe, um welche die cedirte Forderung

dasjenige, was der Cessionarius dafür gegeben hat,

übersteigt, und die alſo der lehtere bey dem Geſchäfte

zu gewinnen gedachte, niemals auszudehnen.

§. 426. Ein Cessionarius, welchem die Rich-

tigkeit und Rechtsgültigkeit der an sich gelöseten For-

derung bestritten wird, muß, wegen Aufforderung

des Cedenten, zur Vertretung , alles das beobach

ten, was dem Käufer, der wegen der gekauften

Sache in Anspruch genommen wird , vorgeschrieben

ist. (S. 143. fqq.)

S. 427. Ist eine im Hypothekenbuche eingetra- in Anse-

gene Forderung cedirt worden, so haftet der Cedent bung der
Sichers

für die Sicherheit derselben nur alsdann, wenn er heit.

folches ausdrücklich übernommen hat.

§. 428. Was bey Wechsel - Indoſſirungen und

kaufmännischen Assignationen Rechtens sen, ist gehd-

rigen Orts bestimmt. (Th. 2. Tit. 8. Abschn. 8. 9.)

§. 429. Auch bey andern cedirten Forderungen

darf der Cedent für die Sicherheit nicht haften,

sobald der Cessionarius die Forderung für eine gerin

gere Summe, als ihr Betrag iſt, an sich gebracht

und
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und sich die Gewährsleistung nicht ausdrücklich vor-

bedungen hat.

§. 430. Außer diesen Fållen (§. 427. 428.

429.) haftet der Cedent auch für die Sicherheit der

abgetretenen Forderung, wenn ihm nicht die Ge

währsleistung ausdrücklich erlassen , oder die Forde-

rung als zweifelhaft in Ansehung der Sicherheit ce-

dirt worden.

§. 431. Selbst in denjenigen Fällen, wo, nach

vorstehenden Grundsägen, der Cedent für die Sicher-

heir haften muß , treffen dennoch alle Veränderun

gen, welche sich darin , nach der Cession , ohne

sein Zuchun ereignen , den Ceffionarium als Eigen-

thumer.

§. 432. Auch ein solcher Verlust, welcher durch

das eigene selbst nur geringe Versehen des Ceffio-

narii entstanden ist, bleibt demselben in allen Fållen

zur Last.

§. 433. Auch Zufälle , welche die Beitrei-

bung der Forderung verhindern , treffen den Ceſſio=

narium.

§. 434. Hat der Cessionarius die Forderung,

nach Ablauf der Verfallzeit , nicht sofort beige-

trieben , oder dem Schuldner freiwillige Nach,

ficht, ohne ausdrückliche Genehmigung des Ceden-

ten, zugestanden, so verliere er seinen Regreß an

Lestern.

S. 435. Forderungen, welche erst nach vorher-

gegangener Auffündigung zahlbar sind , muß der

Cessionarius, bey Verlust seines Regresses , binnen

Drey Monaten nach erfolgter Ceffion gerichtlich

auffündigen.

S. 436. Ist der Schuldner bis zum Verfall-

sage, oder bis zum Ablaufe der Auffündigungsfrist,

in Concurs versunken, so wird angenommen, daß

die
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die Forderung, so weit sie bey dem Concurs leer

ausgeht, schon zur Zeit der Ceffion unsicher gewe-

sen sey.

§. 437. Der Cedent muß also , in so fern er

nicht überhaupt von der Gewährsleistung, in Anse-

hung der Sicherheit, nach obigen Grundsäßen frey

ist, den Ausfall vertreten,

§. 438. Außerdem muß der Cessionarius, auch

bey Betreibung der Execution, für ein geringes Vers

ſehen selbst haften..

§. 439. Hat er aber dem Cedenten das Aus-

bleiben der Zahlung bekannt gemacht, so haftet er,

von diesem Zeitpunkte ar, nur für ein måßiges

Versehen.

S. 440. Geht die cedirte Forderung , wegen

Unsicherheit, ganz oder zum Theil verloren , and

ist der Cedent, nach vorstehenden Grundsägen, zur

Gewährsleistung verpflichtet, so muß er dem Cessio-

nario für das, was dieser ihm gezahlt, oder gege=

ben hat, ingleichen für Schaden und Kosten gerecht

werden.

S. 441. hat aber der Cedent bey der Angabe

der Sicherheit betrüglich verfahren, so findet die

Vorschrift §. 424. 425. Anwendung.

nothwens

§. 442. In allen Fållen, wo Jemand, durch Von

die für oder statt eines Andern geleistete Zahlung, digenCess

nach Vorschrift der Gefeße, in die Stelle des be- fionen.

zahlten Gläubigers tritt, ist er von dieſem auch eine

ausdrückliche Cession seiner Rechte an den Schuld-

ner zu fordern befugt.

S. 443. Ben beharrlicher Weigerung des be-

zahlten Gläubigers muß der Richter denselben, auf

Anrufen des Zahlenden, zur Ausstellung der Cession,

durch executivische Zwangsmittel anhalten.

S. 444.
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§. 444. Doch darf in dergleichen Fällen der

Cedent so wenig für die Richtigkeit als Sicherheit

der Forderung , in so fern er sich bey dem Ges

schäfte keines Betrugs schuldig gemacht hat, gerecht

werden.

Vierter Abschnitt.

Vom Erbs ch a f t s k auf ei

Was für §. 445. Nur eine wirklich angefallene freie

Erbschafs Erbschaft kann verkauft, und einem Andern gültig

Fauft wer,abgetreten werden.

ten vers

den köns

men.

Wer Erb-

schaften

kaufen

§. 446. Der Verkauf einer bestimmten oder

unbestimmten Erbschaft, die dem Verkäufer, noch

erst anfallen soll, ist nichtig.

§. 447. Nur alsdann ist ein wirklicher Erb-

schaftskauf vorhanden , wenn das Erbschaftsrecht

selbst, oder ein Theil desselben verkauft worden.

§. 448. Ist nur ein bestimmter Inbegriff von

Erbschaftssachen verkauft , so muß das Geschäft

bloß nach den Vorschriften der Geseze von dem

Verkaufe eines Inbegriffs von Sachen beurtheilt

werden.

1
§. 449. Ein Gleiches findet Statt, wenn die

Erbschaft nur nach einem darüber aufgenommenen

Inventario verkauft worden .

§. 450. Es wäre denn, daß aus dem übrigen

Inhalte des Contracts erhellete, daß die Beziehung

auf ein Inventarium nur der nähern Bestimmung

und Bezeichnung wegen beigefügt sey.

§. 451. Wer eine Erbschaft selbst zu erwerben

øder anzutreten nicht fähig ist, der kann dieselbe

und vers weder von einer auch fähigen Person kaufen, noch

Finne. ſie an eine dergleichen Person verkaufen.

Faufen

§. 452.
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§. 452. Die Fähigkeit des Erben zum Vers

kaufe wird nach der Zeit des Anfalls beurtheilt.

§. 453. Auch der, dem eine wirklich angefal

lene Erbschaft wegen seiner Unwürdigkeit wieder ent-

riffen wird, kann dieselbe nicht gültig verkaufen.

S. 454. Bey einem wirklichen Erbschaftskaufe Was un-

tritt der Käufer in alle Rechte und Pflichten des

Erben.

ter einem

Erb-

schaftskaus

fe begrif

fen fey
§. 455. Selbst die Rechte und Pflichten des

Erben, in Ansehung der Person des Erblaffers, oder nicht.

und der zum Nachlasse gehörigen Sachen, bleiben,

wenn nicht ein Anderes verabredet worden, unge.

åndert.

§. 456. Die Sache wird daher so genommen,

als wenn die Erbschaft sogleich dem Käufer, und

nicht dem Verkäufer angefallen wäre.

S. 457. Alles , was dem Erben, vermöge sei-

nes Erbrechts, würde zu Theil geworden seyn, fällt

dem Käufer des Erbrechts zu.

§. 458. Auch künftige Erwerbungen, die dem

Erben, vermöge des verkauften Erbrechts , durch

den Ausfall etwaniger Miterben oder Legatarien zu-

wachsen, gehen auf den Käufer mit über.

S. 459. Dagegen sind die Rechte , welche

dem Verkäufer , vermöge einer Pupillar- oder fidei-

commissarischen Substitution auf einen Theil des

Nachlasses, welcher schon an einen Andern gediehen

ist, zustehen, unter dem Erbschaftsverkaufe nicht mit

begriffen.

§. 460. Ein Gleiches gilt von Vermächtniſſen,

welche einem der Erben zum Voraus verschafft, oder

wąs demselben durch eine Schenkung von Todeswe-

gen zugewendet worden.

§. 461. Eben so sind Sachen und Rechte,

welche dem Verkäufer nicht von dem Erblasser, son-

dern nur durch denselben und mittelst seines Able-

bens
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bens zufallen , im zweifelhaften Falle für mit ver-

kauft nicht zu achten.

Verhält S. 462. Das Recht der Erbschaftsgläubiger und

niffe in Legatarien wird durch den Verkauf der Erbschaft nicht

der Legas geändert.

Ansehung

tarien, S. 463. Es steht denselben fren, sich ihrer Be

Gläubiger

und friedigung halber an den Käufer der Erbschaft, oder

Schulds an den Erben selbst zu halten.
ner.

§. 464. Auch wenn sie sich zuerst an den Kau

fer halten, können sie dennoch von diesem auf den

Verkäufer, als Erben, wieder zurückgehen.

S. 465. Doch müssen sie, wenn sie von dieser

Befugniß Gebrauch machen wollen, sich dieselbe

fogleich, wenn sie den Käufer in Anspruch nehmen,

ausdrücklich vorbehalten, und diesen Vorbehalt dem

Verkäufer gerichtlich bekannt machen lassen.

§. 466. Halten sich die Gläubiger und Le-

gatarien an den Verkäufer der Erbschaft, so ist

der Käufer denselben in alle Wege zu vertreten

schuldig.

S. 467. Wegen der Aufforderung des Käufers

zu solcher Vertretung gilt alles das , was bey der

Lehre von Gewährsleistungen dem Käufer, welcher

von dem Verkäufer eine solche Vertretung fordern

will, vorgeschrieben ist. (S. 143. fqq.)

§. 468. Persönliche Leistungen , die nicht nach

Gelde geschäßt werden können, ist der Käufer weder

zu übernehmen, noch dem Verkäufer Vergütung das

für zu leisten verbunden.

§. 469. Ist der Erbe durch verzögerte Zahlung,

von Seiten des Käufers, in Schaden geseht wor-

den, so muß ihn Lehterer entschädigen.

§. 470. Zu den Lasten der Erbschaft, welche

der Käufer, vermöge des Vertrags, übernimmt, ge-

hören auch die Begräbnißkosten des Erblassers, so

weit
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weit dieselben von dem Erben noch nicht berichtiget

find.

§. 471. Die Verhältnisse zwischen dem Erb-

schaftskäufer, und den Schuldnern der Erbschaft,

find nach den bey Cessionen angenommenen Grund-

fäßen zu beurtheilen.

§. 472. Der Erbschaftsschuldner , welcher den

Käufer für seinen Gläubiger nicht ausdrücklich an-

erkannt hat, kann demselben nicht nur Gegenforde

rungen, die ihm gegen den Erblasser, sondern auch

folche, die ihm an den Erben zustehen, entgegen-

sehen.

§. 473. Alle Erbschaftskaufe
sollen künftig, Form.

bey Strafe der Nichtigkeit, gerichtlich geschlossen

werden.

§. 474. Sobald der Kauf solchergestalt ge- Wirkun

schloffen ist, gehet Eigenthum und Gefahr der Erb. gen eines

schaft auf den Käufer über.

Erb

schaftss

§. 475. So weit jedoch eine Naturalübergabe kaufs.

erforderlich ist, um den Käufer in den Besiß der

Erbschaftsstücke zu sehen, ist der Verkäufer auch

diese zu leisten schuldig.

§. 476. Der Verkäufer muß dem Käufer die

Erbschaft in dem Stande, wie ihm dieselbe wirklich

angefallen ist, ausliefern.

§. 477. Einzelne Sachen aber, die seit dem

Tode des Erblaffers , bis zum geschlossenen Kaufe,

im ordentlichen Laufe der Natur, oder der Ges

schäfte, von der Erbschaftder Erbschaft abgesondert worden,

ist der Verkäufer dem Käufer zu gewähren nicht

ſchuldig.

§. 478. Dagegen erhält der Käufer alles , was

auch erst nach dem Tode des Erblaſſers der Erb-

schaft zugetreten ist.

S. 479. Familienurkunden und Papiere, ins

gleichen Familiengemälde, die für den Käufer keinen

erheb.
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erheblichen Werth und Nußen haben, sind , im

zweifelhaften Falle, für mitverkauft nicht zu achten.

§. 480. Hat der Verkäufer, vor geschlossenem

Vertrage, Capitalsschulden des Erblassers bezahlt,

oder Legate entrichtet, und sich dieserhalb bey dem

Verkaufe nichts vorbehalten : so kann er dafür von

dem Käufer keine Vergütung fordern.

§. 481. Ein Gleiches gilt in Ansehung der

Kosten, welche der Verkäufer, bis zum geschlossenen

Kaufe, auf die Erhaltung oder Verbesserung der

Erbschaftssubstanz verwendet hat.

§. 482. In Ansehung der Nußungen aber, und

der davon zu entrichtenden Lasten, ist der Erbschafts-

verkäufer, bis zum geschlossenen Vertrage, einem

redlichen Besißer gleich zu achten.

§. 483. Von der Zeit des geschlossenen Kaufs

gehen alle Nuhungen und Laſten auf den Käufer

über.

Gewährs, S. 484. Der Verkäufer darf dem Käufer nur

leistung. das Erbrecht selbst, nicht aber die einzelnen in dem

Nachlasse befindlichen Sachen oder Gerechtsame ver-

Wenn gar

treten.

§. 485. Vielmehr ist in so weit der Erbschafts-

kauf einem Kaufe in Pausch und Bogen gleich zu

achten.

S..486. Auch der Käufer kann , wegen eines

Mißverhältnisses im Preise, von dem Kaufe nie-

mals zurücktreten.

S. 487. Kann der Verkäufer dem Käufer gar

Fein Erbs Fein Erbrecht gewähren, so muß er den erhaltenen

währt Kaufpreis zurückzahlen.

recht ges

werden

Fann.
§. 488. Ein Gleiches findet Statt, wenn der

Verkäufer dem Käufer zwar ein wirkliches , aber

ein mit Substitution oder Fideicommiß beschwertes

Erbrecht verkauft, und diese Belastung demselben

nicht bekannt gemacht hat.

§. 489.
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§. 489. Außer dem Ersaße des Kaufpreises

haftet der Verkäufer dem Käufer , nach Verhältniß

seines bey Schließung des Vertrages begangenen Ver-

ſehens , auch für das aus der Nichtigkeit
desselben

erwachsende
Interesse.

S. 490. Doch kann der Käufer dasjenige , was

die Erbschaft mehr werth gewesen ist , als er dafür

gegeben hat, unter dem Vorwande eines entgan-

genen Gewinns , niemals fordern.

S. 491. Wegen dessen, was dem Erbschafts:

käufer von dem die Erbschaft an sich nehmenden

Erben vergütet werden muß, desgleichen wegen der

Nußungen der Erbschaft, und der Zinsen des dafür

erlegten Kaufgeldes, finden die Vorschriften
§. 154

bis 162 Anwendung.

mehrere
$. 492. Finden sich vorher nicht bekannteWenn

Theilnehmer an dem verkauften Erbrechte, so hängtmiterben

es von dem Käufer ab, von dem Contracte zurück-fich finden.

zutreten.

493. Will er dieses, so finden die Vorschrif

ten §. 487. fqq. Anwendung.

S. 494. Will er aber bey dem Contracte stehen

bleiben , so muß das verabredete Kaufgeld , nach

Verhältniß der dem Käufer entgehenden Erbportion,

herabgeseht werden.

§. 495. Ist die Erbschaft dem Verkäufer nur
bingten

unter einer Bedingung zugefallen, und dieses beyErbschaf

Abschließung des Kaufs beiden Theilen unbekannten.

gewesen, so ist der ganze Vertrag nichtig.

§. 496. Hat aber der Verkäufer die ihm be-

kannte Bedingung dem Käufer verschwiegen , so ist

Lehterer von dem Vertrage abzugehen berechtigt.

§. 497. Alsdann finden die Vorschriften §. 487.

fqq. ebenfalls Anwendung.

§. 498. Ist jedoch die dem Erbanfalle bei

gefügte aufschiebende Bedingung so beschaffen, daß

Allgem , Landr. I, Band. Y
deren
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Bey ans

deren Erfüllung von dem Verkäufer abhängt, fo

steht diesem frey , durch die sofort zu leistende Er

füllung derselben, dem Mangel abzuhelfen , und

den Vertrag aufrecht zu erhalten.

§. 499. Auch der Käufer kann ihn dazu durch

gerichtliche Zwangsmittel anhalten, wenn ihm daran

gelegen ist, daß der Contract bestehen bleibe.

§. 500. Ift die Bedingung auflösend, und

von der Beschaffenheit, daß es in der Gewalt des

Verkäufers steht, das Nichteintreten der Bedin-

gung zu bewirken; und kann dies sogleich gesches

hen, so gelten auch in diesem Falle die §. 498. 499.

ertheilten Vorschriften.

§. 501. Kann der Verkäufer dasjenige , was,

um das Eintreten der auflösenden Bedingung zu

verhüten, geschehen muß, nicht sogleich bewerkstel

ligen ; der Käufer aber will dennoch bey dem Con-

tracte verbleiben : so ist er befugt , von dem Vers

käufer Sicherheit für alles das zu fordern, was

ihm dieser zu leisten haben würde, wenn durch den

Eintritt der Bedingung das Erbrecht verloren gehen

follte.

S. 502. Ist die Bedingung von der Art, daß

deren Erfüllung von dem Käufer selbst geleistet wer

den kann ; sd hångt es von diesem ab, sich derfel

ben zu unterziehen, und wegen des daraus für ihn

entstehenden Nachtheils Entschädigung von dem Ver-

käufer zu fordern.

§. 503. Wenn andere rechtliche Hindernisse

Deru bem das Erbrecht selbst, oder dessen Ausübung, oder
Erbrechte

entgegen auch die Erlangung des Besißes und Genusses ein-

Hindernisselner Erbschaftsstücke aufhalten, oder erschweren;

fen. fo. ist der Käufer eine Entschädigung dafür , die er

sich nicht ausdrücklich vorbehalten hat, zu fordern

nicht berechtigt.

§. 504.
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§. 504. Er kann aber
Entschädigung

verlan-

gen, menn die Hindernisse
oder

Schwierigkeiten

durch das eigene grobe oder måßige Versehen
des

Verkäufers
entstanden

sind.

S. 505. Ergiebt sich nach geschlossenem Kaufe ,Wenn der

daß der vermeintliche Erblasser damals noch amnoch am
Erblasser

Leben gewesen, so bleibt das Geschäft nichtig , wennleben ist.

auch der Tod deſſelben bald hernach erfolgt wäre.

S. 506. Hat einer von beiden Contrahenten ge-

wußt, daß der angebliche Erblasser noch nicht ver-

storben sey, so muß derselbe dem andern Theile

alle durch den nichtigen Vertrag entstandenen Schå-

den und Kosten erstatten.

schoffe ben
S. 507. Ist eine dem Abschosse unterworfeneBom Ab

Erbschaft verkauft worden, und wird nicht die Erb- Erbschaftss

schaft selbst, sondern nur das Kaufgeld ausgeführt,kausen.

so darf der Abschoß nur von dem Kaufgelde ent-

richtet werden.

§. 508. Soll aber die Erbschaft selbst ausge-

führt werden, so ist der Abschoßberechtigte befugt,

auf die Vorlegung eines vollständigen Verzeichnisses

der auszuführenden dem Abschosse unterworfenen

Stücke, und auf deren gerichtliche Würdigung an-

zutragen.

S. 509. Entsteht in Fällen , wo der Abschoß

nur vom Kaufgelde zu entrichten ist, ein scheinba

rer Verdacht, daß das Kaufgeld niedriger, als es

verabredet ist, zum Nachtheile des Abschoßberech

tigten angegeben worden, so steht Lehterem frey,

die eidliche Bestårkung der Angabe von dem Kaus

fer und Verkäufer zu fordern.

§. 510. Uebrigens hält sich der Abschoßberech

tigte, wegen der Zahlung des Abschoffes , vorzüglich

an den Käufer, als Besiger der Erbschaft.

Y 2 Fünf



340 Erster Theil. Eilfter Titel.

Fünfter Abschnitt.

Vom Trödelvertrage.

§. 511. Wenn Jemand seine Sache einem

Andern zum Verkaufe für einen bestimmten Preis

übergiebt , mit der Bedingung , daß innerhalb

eines vestgesezten Termins entweder die Sache

zurückgegeben
, oder der bestimmte Preis gelie-

fert werden solle , so ist ein Trödelvertrag
vor-

handen.

§. 512. Ein solcher Trödelvertrag
kann nur

über bewegliche
Sachen geschlossen

werden.

§. 513. Das Eigenthum der Sache geht auf

den Empfänger mit Ablaufe des Termins sofort

über.

S. 514. Der vorige Inhaber kann die Sache

in der Zwischenzeit nicht zurückfordern.

§. 515. Wenn aber der Empfänger mit dem

Ablaufe des Termins den bestimmten Preis nicht

liefert, so ist der vorige Inhaber die Sache selbst,

wennsie sich bey dem Empfänger noch unverkauft be

findet, zurück zu nehmen berechtiget.

§. 516. Bis zum Ablaufe des Termins trågt

der vorige Inhaber den Schaden und Verlust, wel

cher ohne grobes oder måßiges Versehen des Em-

pfångers entstanden ist.

S. 517. Dagegen muß der Empfänger , wenn

er vor oder in dem Termine die Sache zurückgeben

will, auch alle in der Zwischenzeit entstandenen na-

türlichen Zuwüchse derselben mit abliefern.

§. 518. Er muß allen Schaden und Verlust,

welcher durch sein auch nur måßiges Versehen an

der Sache entstanden ist, vergüten.

S. 519. Es kommen ihm aber auch während

ſeines Besizes alle Nuhungen und Vortheile, welche

die Sache außer den natürlichen Zuwüchsen gewäh

ren
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ren kann , wenn nicht ein Anderes verabredet ist,

zu gute.

§. 520. Ist vor abgelaufenem Termine Con

curs über das Vermögen des Empfängers entstan=

den, und die Sache bey ihm noch vorgefunden wor-

den, so müssen die Gläubiger dem vorigen Inhaber

entweder die Sache zurückgeben, oder den vestgesetz

ten Preis dafür bezahlen.

§. 521. War der Termin der Rückgabe zur

Zeit des entstandenen Concurses bereits abgelaufen ;"

oder wird die Sache in dem Vermögen des Gemein-

schuldners nicht mehr vorgefunden ; so muß der

vorige Inhaber sich in den Concurs mit einlassen,

und seine Befriedigung , wegen des bedungenen Preis

ses, an dem durch das Prioritätsurtel ihm anzu-

weisenden Orte abwarten.

§. 522. Ist eine Sache Jemanden zum Ver-

kaufe ohne Bestimmung eines gewiſſen Termins zur

Zahlung oder Rückgabe zugestellt worden, so ist ein

bloßes Auftragsgeschäft vorhanden.

§. 523. Ein Gleiches findet Statt, wenn zwar

ein Termin zur Rückgabe, aber kein Preis be

ſtimmt ist.

§. 524. Ferner alsdann , wenn dem Empfån-

ger der Sache für den übernommenen Verkauf eine

gewisse Provision oder andere Belohnung ausgeseßt

worden.

§. 525. Desgleichen alsdann , wenn eine un-

bewegliche Sache den Gegenstand des Vertrags

ausmacht.

§. 526. In allen Fållen aber, der Ueberneh

mer mag die Sache vermöge eines Trödelcontracts,

oder eines bloßen Auftrags , in seiner Gewahrsam

gehabt haben, ist ein von ihm erfolgter Verkauf,

sowohl in Ansehung des vorigen Inhabers , als des

Käufers, rechtsbeständig.

Sech-
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Begriff.

ne Grund

faze.

Sechster Abschnitt.

Bon gewagten Geschäften und unge.

wissen Erwartungen.

S. 527. Verabredungen , nach welchen eine

gewisse Sache, oder ein bestimmter Preis , gegen

die Hoffnung eines künftigen noch ungewissen Vor-

theils , oder gegen Ueberlassung künftiger Vortheile,

die nach dem natürlichen und gewöhnlichen Laufe

der Dinge zwar zu erwarten, aber an sich noch un

bestimmt sind , versprochen oder gegeben wird , hei-

Ben gewagte Verträge.

Allgemeis S. 528. Ist die bloße Hoffnung eines künfti

gen ungewissen Vortheils der Gegenstand des Vers

trags, so besteht derselbe, wenn auch gar kein Vors

theil wirklich wird.

S. 529. Sind Vortheile, die nach dem ge

wöhnlichen Laufe der Natur oder der Geschäfte

zwar erwartet, aber noch nicht bestimmt werden

konnten, der Gegenstand des Vertrages gewesen,

so besteht derselbe ebenfalls , wenn gleich der Vors

theil der davon gehegten Erwartung nicht gemäß

ausfällt.

§. 530. Wenn aber der gehoffte Vortheil, ohne

eigenes Verschulden des Käufers , gar nicht zur

Wirklichkeit gelangt, so wird in diesem Falle der

Vertrag wieder aufgehoben.

§. 531. Ist es nach der Fassung des Vertrags,

und nach den Umständen zweifelhaft : ob nur die

Hoffnung, oder die gehoffte Sache selbst der Gegen.

stand des Vertrags gewesen sey, so ist lehteres an

zunehmen.

§. 532. War es zur Zeit der geschlossenen

Verabredung schon gewiß, und beiden Theilen be-

kannt, daß das, was als eine Hoffnung verkauft

YOU
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wurde, schon da sey, so muß der Vertrag nach

den Grundsäßen des Kaufs oder Tausches beurtheile

werden.

§. 533. War solches nur Einen Theile bes

kannt, so ist der andere, dem davon keine Anzeige

gemacht worden , an den Vertrag nicht gebunden.

§. 534. War es, zur Zeit des geschlossenen

Vertrags , schon gewiß, und beiden Theilen , oder

auch nur dem Käufer allein bekannt, daß das, was

als Hoffnung verkauft wurde, nicht erfolgen werde,

so ist das Geschäft nach den Regeln von Schenkuns

gen zu beurtheilen.

•

9. 535. War dieses nur dem Verkäufer der

Hoffnung bekannt, so ist der Käufer an den Vers

trag nicht gebunden.

§. 536. Vielmehr ist der Verkäufer alle Schäs

den und Kosten, die dem Käufer daraus , daß er

demselben feine Wissenschaft verschwiegen hat, ents

standen sind, zu ersehen verbunden .

S. 537. War zur Zeit des geschlossenen Vers

trages die Existenz des Vorfalls oder der Begeben-

heit, wovon Gewinn und Verlust bey dem Ge-

schäfte abhängt, schon gewiß, und beiden Theilen

bekannt; die Beschaffenheit und der Umfang des

Gewinns oder Verlustes selbst aber noch ungewiß,

so ist das Geschäft dennoch als ein gewagter Ver

trag anzusehen.

S. 538. Ob alsdann der Vertrag, als ein

solcher , der nur über eine bloße Hoffnung, oder

der über erwartete Vortheile geschlossen worden,

anzusehen sey , und also die Vorschrift §. 528.

oder 530. Statt finde, ist nach dem Inhalte des

Vertrages, allenfalls aber nach der Regel des §. 531.

zu bestimmen.

§. 539. Ben allen gewagten Verträgen sind

beide Theile schuldig, einander alle zur Zeit des Ver-

trags
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1) Von

Versiche

trags ihnen bekannten Umstände , wovon der Erfolg.

der Begebenheit, oder die Beschaffenheit des das

von zu erwartenden Vortheils , ganz oder zum Theil

abhängen kann, treulich anzuzeigen.

S. 540. Kann ein Theil überführt werden,

daß er dem andern Umstände verschwiegen habe,

die nach vernünftigem Ermessen der Sachverständi-

gen, auf den Entschluß desselben , in den Vertrag

bedungenermaßen sich einzulassen, håtten Einfluß

haben können: so ist der Andere befugt, von dem,

Vertrage wieder abzugehen, und das Gegebene zus

rückzufordern.

§. 541. Wer dergleichen Umstände dem An-

dern mit Vorbedacht verschweigt, ist demselben zur

vollständigen Schadloshaltung verpflichtet.

§. 542. Ueberhaupt haftet, auch bey Abſchlies

Bung eines gewagten Vertrags, jeder Theil dem an-

dern für jedes måßige Versehen.

§. 543. Hat der Verkäufer durch sein måßi-

ges Versehen verursacht, daß die Hoffnung oder

der gehoffte Vortheil nicht erlangt wird , so muß

er den Käufer ſchadlos halten.

S. 544. Hat er aber durch Vorfah oder gro-

bes Versehen die Erfüllung der Hoffnung oder

die Erlangung des gehofften Vortheils hintertrie-

ben, so muß er dem Käufer das volle Interesse

vergüten.

1 S. 545. Kann der entgangene Gewinn, wegen

der Natur des Geschäfts , auf andere Art nicht aus-

gemittelt werden, so ist derselbe auf den doppelten

Betrag des Kaufgeldes zu bestimmen.

S. 546. Von Versicherungsverträgen, als ge-

rungsver, wagten Geschäften, wird im Kaufmannsrechte ges

trägen. handelt. (Th. 2. Tit 8. Abschn. 14.)

2) Von §. 547. Nur mit ausdrücklicher Genehmigung

Lotterien. des Staats können öffentliche Lotterien, Glücksbu-

Den,
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den, und andere dergleichen Glücksspiele unternom

men werden.

S. 548. Der bestätigte und öffentlich bekannt

gemachte Plan ist das Gefeß, nach welchem die

Rechte und Pflichten des Unternehmers beurtheilt

werden müssen.

*

§. 549. In diesem Plane muß zugleich bestimmt

feyn : wie für die Sicherheit der Interessenten bey

diesem Geschäfte gesorgt worden.

§. 550. Hat der Unternehmer die in diesem

Plane bestimmte Zahl von Loosen bis zu der darin

angegebenen Ziehungszeit nicht absehen können , fo

ist er schuldig, den Interessenten ihren Einfah mit

den höchsten nach den Gesehen erlaubten Zinsen zu

rückzuzahlen.

"

1.

§. 551. Haben aber die Interessenten eine Vers

längerung des Ziehungstermine sich ausdrücklich ge=

fallen lassen , oder ihren Einsaß, nach erfolgter

öffentlicher Bekanntmachung dieser Verlängerung,

bis zum Verlaufe der Hälfte des neu bestimmten

Zeitraums nicht zurück gefordert; so hat es bey

dem Vertrage fein Bewenden , und die Einseher

können für den Verzug der Ziehung weder Zinsen,

nochsonst eine Entschädigung fordern.

§. 552. Bis zu dem im Plane bestimmten,

oder in der Folge verlängerten Zeitpunkte, wo der

Einsatz geschlossen werden soll , ist der Unternehmer

verbunden, jedem sich meldenden Einseher, so lange

noch Loose vorhanden sind , dergleichen zu über-

laffen.

§. 553. Sind aber am Schlusse dieses Zeit

punkts noch unabgesezte
Looſe übrig, so kann der

Unternehmer
dieselben

auf eigenen Gewinn und Ver

lust behalten.

§. 554.
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§. 554. Zwischen dem Unternehmer und Ein-

seher vertritt das Loos oder Billet die Stelle des

fchriftlichen Vertrags.

§. 555. Der bloße Besitz eines solchen Looses

berechtiget den Inhaber zur Einziehung des darauf

gefallenen Gewinns.

§. 556. Ueberhaupt gilt von dergleichen Loo-

ſen alles , was die Geseze wegen der auf den blo-

Ben Inhaber lautenden Papiere verordnen. (Tit. 15.

§. 45-53.)

§. 557. Der Unternehmer foll die Loose nur

gegen baare Zahlung des Einſages verabfolgen.

S. 558. Hat er also auf den Einfah Credit ge-$.

geben, so steht ihm deshalb keine gerichtliche Klage,

sondern nur die Compensation gegen den auf ein ſol-

ches Loos fallenden Gewinn zu.

Anh. §. 18. Wenn ein Einnehmer der Zahlen - Lots

terie dem Spieler das Einsaßgeld stundet, so ges

schieht solches auf seine Gefahr , und er iſt den cres

ditirten Einfah gegen den Spieler einzuklagen nicht

befugt.

§. 559. Der von dem Unternehmer angesezte

Collecteur verpflichtet den Unternehmer so weit, als

er die Gränzen der ihm ertheilten Vollmacht nicht

überschreitet.

§. 560. Es muß aber diese Vollmacht in dem

Plane, oder gleich demselben, öffentlich bekannt ge-

macht werden.

. 561. It dies nicht geschehen, so wird der

Unternehmer durch den von ihm wirklich angesezten

Collecteur ohne Unterschied verpflichtet.

S. 562. Auch ein Versehen eines solchen Col

lecteurs , bey Anfertigung oder Einsendung der Listen,

muß der Unternehmer gegen die Einseher vertreten.

§. 563.
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S. 563. Der von dem Unternehmer angeseste

Collecteur haftet eben so für die Handlungen der

von ihm bestellten Untercollecteurs.

S. 564. Eigenmächtige Collecteurs können den

Unternehmer nicht verpflichten , als in so fern Lehte-

rer, durch die Annahme des von ihnen geſammelten

Einsaßes , oder sonst, die Handlungen derselben ges

nehmigt hat.

§. 565. Der Gewinner kann seiner Bezahlung:

wegen nur an den Unternehmer sich halten.

S. 566. Ausgenommen sind die Fälle, wenn

der Collecteur entweder nach den besondern Gefeßen

der öffentlich bestätigten Lotterie aus eigenen Mitteln

zuhaften verpflichtet ist, oder wenn er zum Collecteur

fich eigenmächtig aufgeworfen hat.

§. $67. In beiden Fällen steht dem Gewinner

frey, feine Bezahlung entweder von dem Unterneh

mer, so weit dieser nach §. 564. haften muß, oder

von dem Collecteur zu fordern.

S. 568. Die nach Art ordentlicher Handlungs.

bücher geführten Bücher des Unternehmers und der

Collecteurs haben unter diefen, nicht aber gegen

Andere, mit wirklichen Handlungsbüchern gleiche

Beweiskraft.

§. 569. Der Gebrauch des Loofes ist als ein 3)Bom

Loose.

Mittel zur Auseinandersehung über gemeinschaftliche

untheilbare Sachen erlaubt.

§. 570. Auch kann dasselbe bey gemeinschafts

lichen theilbaren Sachen als ein Mittel zur Ent-

scheidung, welchem unter den Interessenten die-

fer oder jener Theil zufallen folle , gebraucht werden.

S. 571. In diesem Falle müssen jedoch, ehe

zur Verloosung geschritten wird , die Theile selbst,

und was auf jeden derselben kommen soll, durch

Einverständniß der Interessenten oper rechtskräftiges

Erkenntniß bestimmt seyn.

§. 572.
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r
Titel.

4) Vom

Spiele.

5) Von

§. 572. Auch der Richter kann sich des Looses

bey Auseinandersehungen und Theilungen bedienen,

wenn entweder die Parteien damit einig sind , oder --

kein anderer Ausweg übrig bleibt.

§. 573. Sobald die Entscheidung durch das

Loos geschehen ist, geht das Eigenthum der Sache

aufden Gewinner über.

§. 574. Die Entscheidung des Looses kann unter

dem Vorwande einer Verlegung über die Hälfte nicht

angefochten werden.

S. 575. Wegen Zahlung desjenigen, was der

Gewinner den übrigen Theilnehmern herauszugeben

hat, findet eben das Statt, was in Ansehung des

Kaufpreises verordnet ist.

•

S 576. In so fern also der Verkäufer , wegen

unterbliebener Zahlung des Kaufgeldes, von dem

Vertrage zurücktreten kann , sind auch die übrigen

Theilnehmer, wegen der von dem Gewinner nicht

gehörig geleisteten Zahlung der Herausgabe

der Verloosung zurückzutreten berechtiget .

von

S. 177. Wegen Spielschulden findet keine ge

richtlicheKlage Statt.

§. 578. Was aber, Jemand in erlaubten Spie-

len verloren und wirklich bezahlt hat , kann er nicht

zurückfordern. ( Tit. 16. Abschn. 2.)

S. 579. Auch wegen Wetten ist eine gerichtliche
Wetten. Klage nur alsdann zuläßig , wenn die Wette sogleich

baar geseht, und entweder gerichtlich, oder in die

Verwahrung eines Dritten niedergelegt worden.

§. 580. Wetten sind ungültig , wenn ein Theil

von der Gewißheit des Gegenstandes der Wette un-

terrichtet war , und dieses dem Andern nicht ange-

zeigt hat.

§. 581. Gelder , die ausdrücklich zum Spielen

oder Wetten, oder zur Bezahlung des dabey ge-

mach.
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machten Verlustes , verlangt und geliehen worden,

können nicht gerichtlich eingeklagt werden.

künftiger

§. 582. In so fern eine noch künftige Sache, 6) Von

die aber doch nach dem natürlichen und gewöhnlichen Verkaufe

Laufe der Dinge erwartet werden kann , ohne Be Sachen

stimmung von Zahl , Maaß oder Gewicht, in Pausch

und Bogen bedungen wird , gehört dieser Kauf zu

den gewagten Geschäften.

§. 583 Dergleichen Vertråge müſſen jedoch,

sobald der Kaufpreis die Summe von Hundert Tha-

lern übersteigt, und nicht beide Contrahenten Kauf-

leute sind, bey Strafe der Nichtigkeit, gerichtlich

geschlossen werden.

S. 584. Gefahr und Vortheil aus einem sol

chen Vertrage trifft allein den Käufer.

§. 585. Sobald die gehoffte Sache zur Wirk-

lichkeit gelangt, ist der Verkäufer zur Uebergabe ver-

pflichtet.

S. 586. Die Uebergabe ist für geschehen zu

achten, sobald die Sache, von welcher der Vortheil

gehofft wird, von dem Käufer in seine Gewahrsam

oder Obsicht genommen worden.

§. 587. Kommt aber die künftige Sache gar

nicht zur Wirklichkeit , so ist der Vertrag für nicht

geschlossen zu achten, und der Verkäufer muß das

empfangene Kaufgeld , jedoch ohne Zinsen zurück-

geben.

§. 588. Hat Jemand einen gewissen nach Zahl,

Maaß , oder Gewichte bestimmten Theil von seinem

künftigen Zuwachse verkauft, so ist der Kauf nur in

so weit gültig , als die bestimmte Quantität wirklich

gewonnen worden .

§. 589. Kann der Verkäufer die bestimmte

Quantität nicht vollſtåndig abliefern , so ist der Kåu-

fer den mindern Betrag anzunehmen nicht schuldig.

§. 590.
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7) Bont

fortdaus

§. 590. hat aber ein Landwirth von dem künf-

tigen Ertrage oder Zuwachse seiner Grundstücke eine

bestimmte Quantität verkauft, so muß der Käufer,

gegen verhältnißmäßige Herabseßung des Kaufgeldes,

fich so viel abrechnen lassen, als zur Saat und Un-

techaltung der Wirthschaft sonst fehlen würde.

S. 591. Ist eine gewisse Quantität fünftiger

Früchte ohne Beziehung auf den Zuwachs eines be-

stimmten Grundstücks , versprochen worden, so ist

Das Geschäft nach den Regeln von Lieferungen zu

beurtheilen.

§. 592. Gehört der Verkäufer unter die ge-

meinen Landleute, so wird, im zweifelhaften Falle,

vermuthet, daß er die Leistung nur von dem Zu-

wachse seines eigenen Grundstücks versprochen habe.

§. 593. Eine Ausnahme hiervon findet Statt.

wenn der Verkäufer ein Mann ist, der sich auf der-

gleichen Lieferungsgeschäfte sonst schon eingelassen

hat.

S. 594. Mit gemeinen Landleuten kann ein

Kauf über ihren künftigen Zuwachs nur nach Zahl,

Maaß, oder Gewicht, und nach den zur Zeit der

Erndte marktgångigen Preisen geschlossen werden.

§. 595. Auch fortdauernde Pråſtationen , wel-

Ankaufe che nach der Lebenszeit eines Menschen, oder nach

ernber einem andern ungewissen Zeitraume durch Vertrag

Präftatis, bestimmt worden, sind nach den Regeln von gewag-

ten Geschäften zu beurtheilen.

new.

§. 596. Was über die Art und Dauer solcher

Prastationen, oder sonst im Vertrag, nicht bestimmt

ist, muß so angenommen werden, wie es die Rechte

auf den Fall vestseßen, wenn dergleichen Prästatio

nen Jemanden vermöge eines Gesezes, oder einer

legtwilligen Verordnung zukommen.

§. 597. Von dem einer Frau aus dem Vermd-

gen des Mannes ausgeseßten Witthume wird im Ti-

tel
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tel von der Ehe gehandelt. (Th. 2. Tit. 1. Abschn. 7.)

§. 598. Ist die Aussehung eines solchen Wit

thums von einem andern , als dem Manne, deſſen

Aeltern, oder Geschwistern geschehen , so hört zwar

die Verbindlichkeit zur Entrichtung desselben auf,

wenn die Wittwe sich wieder verheirathet.

§. 599. Ist aber die Aussehung gegen Entgelt

geschehen , so tritt die Verpflichtung, das Witthum

zu entrichten, wieder ein , sobald die anderweitig ver-

heirathete Frau wieder in den Wittwenstand verseht

wird.

§. 600. Ein unentgeltlich ausgefeßtes Wit

thum hingegen gelangt durch den anderweitig eintre-

tenden Wittwenstand nicht wieder zu Kräften.

§. 601. Wenn die Ehe durch richterliches Er.

kenntniß getrennt , und die Frau für den schuldigen

Theil nicht erklärt worden, so findet eben das Statt,

als wenn die Trennung durch den Tod erfolgt wåre.

§. 602. Auszug oder Altentheil heißen diejenis ) Vom

gen Vortheile, welche der Uebernehmer einer Ru- Altentheis

stikalstelle dem vorigen Besiger zu seiner Versorgungle

aufLebenslang anweist.

S. 603. Dergleichen Auszug oder Altentheil

muß allemal gerichtlich regulirt werden.

§. 604. Der Richter , ist befugt und schuldig,

darauf zu achten, daß der neue Besißer dem Abge

henden nicht solche übermäßige Vortheile einräume,

wodurch er selbst der Stelle gehörig vorzustehen,

und die Lasten derselben zu übertragen unvermögend

wird.

§. 605. Nähere Bestimmungen wegen des

Auszugs oder Altentheils bleiben den Provinzialges

sehen vorbehalten.

le.

Leibren

5. 606. Der Leibrenten - Contract ist ein Ver- 9) Von

trag , vermöge dessen sich Jemand , gegen Empfangten.

einer Summe Geldes, zur Entrichtung einer be-

stimm
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stimmten Abgabe auf die Lebenszeit eines Menschen

verpflichtet.

§. 607. Statt des baaren Geldes kann eine

Leibrente zwar auch gegen Ueberlassung eines Grund-

stücks, einer Gerechtigkeit, oder einer andern Sache

erworben werden.

§. 608. Doch müssen alsdann die Contrahen

ten über einen nach Gelde bestimmten Werth , wo-

für die Sache angeschlagen seyn solle, sich vereini-

gen ; und dieser Werth tritt bey allen in der Folge

vorkommenden Verhandlungen an die Stelle der gege-

benen Sache.

§. 609. Derjenige, welcher die Capitalssumme,

wofür die Leibrente versprochen wird ,

heißt der Käufer der Leibrente.

entrichtet,

S. 610. Die Bestimmung des Betrags der

Leibrenten , und des dafür zu entrichtenden Capitals,

hången lediglich von dem Uebereinkommen der Par-

teien ab.

§. 611. Der Käufer der Leibrente hat , menn

dafür keine besondere Sicherheit bestellt worden,

ein bloßes persönliches Recht gegen den Verkäufer.

§. 612. Eine Leibrente kann Jemand für sich

selbst oder für einen Dritten kaufen.

§. 613. Geschieht Lehteres , so hat es , wegen

des dem Dritten daraus entstehenden Rechts , ben

der Vorschrift des Titels von Verträgen überhaupt

fein Bewenden. (Tit. 5. §. 74. fqq.)

§. 614. Der Käufer der Leibrente kann sich die

Bezahlung derselben auf seine eigene Lebenszeit, oder

auf das Leben eines Dritten , oder auch des Vera

käufers selbst , vorbedingen.

§. 615. Haben Mehrere gemeinschaftlich eine

Leibrente gekauft , so wird, wenn nicht ein Andes

res verabredet worden , angenommen, daß jeder

Kau
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Käufer nur seinen Antheil nach Zahl der Köpfe zu

fordern habe.

§. 616. Mit dem Abgange eines jeden dersel

ben erlöscht also sein Antheil zu Gunsten des Ver-

käufers.

§. 617. Wenn aber die Leibrente auf die Le

benszeit mehrerer Personen, außer dem Käufer und

Verkäufer, oder auch auf die Lebenszeit mehrerer

Verkäufer vorbedungen worden,so muß die ganze Leib-

rente so lange gezahlt werden, als noch einer der

selben am Leben ist.

§. 618. Geht der Vertrag dahin , daß die

Leibrente erst nach dem Ableben mehrerer Personen

entrichtet werden solle, so müssen, im Mangel beson-

derer Verabredungen , alle benannte Personen gestor-

ben seyn, ehe die Leibrente gefordert werden kann.

§. 619. Hat der Käufer der Leibrente die

Dauer derselben auf seine eigene Lebenszeit bes

stimmt, so erlöscht dieselbe mit seinem Tode, die

fer mag natürlicher oder gewaltsamer Weise erfolge

ſeyn.

§. 620. Ein Gleiches findet Statt, wenn die

Lebenszeit eines Dritten zum Maaßstabe von der

Dauer der Leibrente bestimmt ist.

§. 621. Hat jedoch der Verkäufer den Tod des

Käufers , oder des Dritten , vorsäßlich veranlaßt,

so muß der für die Leibrente gegebene Werth zurück-

gegeben werden.

§.
S. 622. Der Verkäufer kann davon die bis das

hin gezahlten Leibrenten, auch in so weit, als die-

selben den gesehmäßigen Zinsfuß übersteigen , nicht

abziehen.

S. 623. Das Capital fällt den Erben des Käu

fers, oder demjenigen, für den die Leibrente gekaufe

worden, anheim.

Algem, Landr. I. Band. 2
0
0

$. 624.
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§. 624. Ist Niemand mehr , dem nach dieser

Bestimmung ein Recht auf dies. Capital zukommt,

vorhanden , so wird dasselbe von dem Fiskus eins

gezogen.

S. 625. Ist die Leibrente auf das Leben eines

Dritten bedungen, so berechtiget eine von diesem

ergriffene gefährliche Lebensart den Käufer noch nicht,

von dem Vertrage wieder abzugehen.

§. 626. Ist die Dauer der Leibrente auf das

Leben des Verkäufers bestimmt, und dieser verliert

dasselbe durch Selbstmord oder verwirkte Todes,

strafe , so kann der Käufer den Vertrag wieder auf-

heben, und ſein Capital zurückfordern.

§. 627. Er muß sich aber darauf alles anrech

nen lassen, was er durch die genossene Leibrente , über

den Betrag der landüblichen Zinsen seines Capitals,

erhalten hat.

§. 628. Auf Zinsen von Zinsen wird jedoch da

ben, wenn es nicht ausdrücklich vorbedungen ist,

'keine Rücksicht genommen.

§. 629. Die Berechnung muß aber so anges

legt werden, daß das über die landüblichen Zinsen

Bezahlte, in jedem Jahre von dem Capitale abgerech

und im folgenden die landübliche Verzinsung

nur von dem hiernach verbleibenden Ueberreste des

Capitals, in Anschlag gebracht wird.

net ,

§. 630. Wird, nach dieser Berechnung, das

Capital ganz erschöpft, so hat es dabey ſein Bewen-

den; und der Käufer der Leibrente, oder deſſen

Erben, können in keinem Falle angehalten werden,

etwas an den Verkäufer oder dessen Erben heraus

zugeben.

§. 631. Was vorſtehend §. 627—630. verorde

net ist, gilt auch von dem Falle, wenn der Leibren-

tenvertrag unter einer auflösenden Bedingung ge=

schlossen
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schlossen worden, und diese , ohne Zuthun des Käu-

fers oder Verkäufers, zur Wirklichkeit gelangt.

§. 632. Tritt die auflösende Bedingung durch

Schuld des Verkäufers ein , ſo findet die Vorschrift

§. 622. Anwendung.

§. 633. Tritt die auflösende Bedingung durch

Schuld des Käufers ein, so muß er sich alles , was

er durch die Leibrente in jedem Jahre über den Bes

trag der landüblichen Zinsen erhalten hat, nach Vors

schrift §. 629. abrechnen lassen.

§. 634. Ergiebt sich nach dieser Berechnung,

daß der Käufer durch die Leibrente mehr, als sein

Capital nebst landüblichen Zinsen , erhalten habe, so

muß er den Ueberschuß herausgeben, und vom Tage

seines Entstehens an landüblich verzinsen.

§. 635. In denjenigen Fållen , wo eine vers

sprochene Schenkung , wegen nachgeborner Kinder,

widerrufen werden kann , kann auch der Käufer

einer Leibrente von dem Vertrage zurücktreten.

(§. 1140. fqq. )

§. 636. Doch muß er alsdann alles, was er

an Leibrenten erhalten hat, auf sein gezahltes Capi

tal sich abrechnen lassen.

S. 637. Zum Abbruche des Pflichttheils der

Kinder des Käufers , welche zur Zeit des geschlosses

nen Vertrags schon vorhanden waren, kann der

Verkäufer aus dem Vertrage keinen Vortheil ziehen.

§. 638. Wenn also der Käufer bey seinem Ab-

leben noch nicht so viel an Leibrenten gezogen hat,

als das gegebene Capital, nebst den landüblichen Zin-

sen, vermöge der nach §. 627–630. anzulegenden

Berechnung beträgt, so muß der noch hinter dem

Verkäufer befindliche Rest des Capitals, zum Bes

hufe der Bestimmung des Pflichttheils , dem übri

gen Nachlasse beigerechnet werden.

3 2 §. 639.
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§. 639. Beträgt der übrige Nachlaß nicht die

Hälfte des auf solche Art ausgemittelten Ganzen,

so muß der Verkäufer so viel, als zu dieser Hälfte

fehlt, von dem noch hinter ihm befindlichen Capi-

tale herausgeben.

§. 640, Auch zur Verkürzung seiner Gläubis

ger foll Niemand sein Vermögen auf Leibrenten

geben.

§. 641. Den Gläubigern des Käufers ſteht also

frey, innerhalb Eines Jahres nach geschlossenem Ver-

trage, gegen das Geschäft zu protestiren , und dieses

dem Verkäufer gerichtlich bekannt machen zu laſſen.

§. 642. Diese Protestation hat die Wirkung,

daß alsdann ein solcher Gläubiger, in Ermange

lung anderer Mittel zu seiner Befriedigung, dieselbe

aus dem auf Leibrenten gegebenen Capitale fordern

Fann.

§. 643. Dem Verkäufer steht aber auch frey,

fo bald ihm dergleichen Protestation bekannt gemacht

worden, von dem Vertrage wieder abzugehen , und

das Capital, nach Abzug der daran etwa schon ent-

richteten Leibrente , zurückzuzahlen.

§. 644. Will er dennoch bey dem Vertrage

stehen bleiben, so ist er befügt , gegen den fünf-

tigen Anspruch solcher protestirenden Gläubiger,

durch Zurückbehaltung und gerichtliche Niederlegung

eines verhältnißmäßigen Theils der Leibrente sich zu

decken.

§. 645. Nach Verlauf eines Jahres , vom

Tage des geschlossenen Contracts , kann leßterer von

den Gläubigern des Käufers nicht weiter angefoch-

ten werden.

§. 646. Doch haben dieselben auf die Leib.

rente selbst, so lange sie dauert, als auf ein Ob

ject ihrer Befriedigung, eben die Rechte, wie auf

das
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das übrige Vermögen und die Einkünfte des Schuld-

ners.

Anh. §. 19. Diese Vorschriften §. 641 646.

können auf den Fall, wo ein ganzer Vermögens ›Ins

begriff durch einen Vitalizien oder Alimentencontract

übertragen wird , nicht ausgedehnt werden , viels

mehr gilt für diesen Fall der Grundjaß, daß unter

Vermögen nur dasjenige , was nach Abzug der

Schulden übrig bleibt , verstanden werden kann.

§. 647. Wenn der Verkäufer der Leibrente

durchDrey hinter einander folgende Jahre mit deren

Bezahlung
im Rückstande

bleibt , so kann der Kåu-

fer das Capital zurückfordern
, und der Verkäufer

darf darauf, wegen der bis dahin bezahlten Leib-

rente, nichts abziehen.

S. 648. Vielmehr muß er von der Zeit an , wo

er mit Bezahlung der Rente im Rückstande geblieben

ist, das Capital landüblich verzinsen .

§ 649. Ist wegen des lehtern Lebensjahres

nichts Besonderes verabredet , so muß der Verkäufer

die Rente des ganzen Jahres bezahlen , wenn auch

der Todesfall gleichzu Anfange desselben sich ereignet

hätte.

§. 650. Der Anfang eines jeden . Lebensjahres

wird, im Mangel verabredeter Bestimmungen, von

dem Tage an, wo die erste Zahlung fällig war, gez

rechnet.

§. 651. Gemeinschaftliche Wittwen Sterbes 10) Von

und Aussteuercaſſen, dürfen ohne Landesherrliche Ge-Heirathes

nehmigung nicht errichtet werden. und Sters

§. 652. Die Rechte und Pflichten der Interes.becaffen.

senten sind nach dem vom Staate bestätigten Plane

zu beurtheilen.

Sieben.
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Abschnitt."
Siebenter

Vom Darlehnsvertrage.

Begriff. §. 653. Das eigentliche Darlehn ist ein Ver-

trag , vermöge dessen Jemand gangbares ausgemünz-

tes Geld , oder geldwerthe an jeden Inhaber zahl-

bare Instrumente, unter bedungener Wiedererstattung

in gleicher Qualität und Quantitåt, einem Andern

zum Verbrauche übergiebt.

Von Vers

trägen

§. 654. Hat Jemand durch einen gültigen Verz

über fünf,trag ſich verpflichtet, einem Andern ein Darlehn

tige Dar zu geben, so ist er schuldig , diesen Vertrag , zur

lehne. bestimmten Zeit, durch Zahlung der versprochenen

Summe in Gelde, oder geldwerthen Papieren, zu

erfüllen.

§. 655. ' Thut er dieses nicht , so kann der Ans

dere auf Erfüllung klagen, oder auch seines Orts

vom Vertrage wieder abgehen , das etwa schon aus-

gestellte Instrument zurückfordern, und aufVergü

tung des aus der Nichterfüllung entstandenen Scha

dens antragen.

§. 656. Gegen eine solche Klage kann der Ver

sprecher des Darlehns hauptsächlich mit dem Ein-

wande der veränderten Umstände ſich ſchüßen. (Tit. 5.

$. 360. fqq.)

§. 657. Dahin gehört besonders , wenn nach

dem Versprechen in den versönlichen oder Vermö-

gensumständen des Borgers Veränderungen vorgefals

len sind, wodurch die persönliche oder dingliche Sicher

heit , auf welche der Leiher bey dem Versprechen

Rücksicht genommen hat , geschmälert wird.

S. 658. Der Borger, welcher das Darlehn

gesucht hat, ist schuldig , die schriftlich versprochene

Summe anzunehmen.

§. 659. Weigert er sich dessen, so muß er den

Andern schadlos halten.

§. 660.
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§. 660. Diese Schadloshaltung ist, wenn kein

höherer Betrag nachgewiesen werden kann , auf eine

Halbjahrige landübliche Zinse des besprochenen Capi-

tals zu bestimmen.

§. 661 .

trage

Ist der Darlehusvertrag selbst durchVomDar-

die Zahlung der versprochenen Summe vollzogen,lensver-

ſo erwirbt der Borger, durch den Empfang derselbst, und

gegebenen Gelder oder geldgleichen Papiere, dassadurch

Eigenthum derselben.

in wiefern

das Eigens

Geldes auf
I. 662, Hat Jemand wiſſentlich fremdes Geldthum des

von einem Andern , der darüber zu verfügen nichtden Bor

berechtiget war, zum Darlehn angenommen, fo mußser übers
gehe.

er dasselbe, in so fern es noch vorhanden ist, dem

wahren. Eigenthümer sofort zurückgeben.

S. 663. Ist das Geld nicht mehr vorhanden,

so haftet der Empfänger dem wahren Eigenthümer

für das Capital und landübliche Zinsen.

§. 664. Hat sich Jemand fremden Geldes unter

dem Vorwande eines Darlehns betrüglicher Weise

bemächtiget, so haftet er dem Eigenthümer für das

ganze Interesse.

S. 665. Hat der Empfänger nicht gewußt,

daß ihm fremdes Geld zum Darlehn gegeben werde,

so kann er an den Geber so lange ficher Zahlung

leisten , als es ihm noch nicht, auf den Antrag

des wahren Eigenthümers , gerichtlich untersagt

worden.

§. 666. Ift vor dieser Untersagung die Rück

zahlung noch nicht erfolgt , so ist der Empfänger

nur an den , welcher als der wahre Eigenthümer

des gegebenen Geldes ausgemittelt wird, Zahlung

zu leisten verpflichtet.

667. Dieser tritt , in Ansehung aller verab

redeten Bedingungen, an die Stelle des Gebers.

§. 668. Auch wenn der Geber dem Empfän

ger mehr als gewöhnlich vortheilhafte, an sich

aber
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aber erlaubte , Bedingungen bewilliget hat, ist der

wahre Eigenthümer gegen den redlichen Empfänger

daran gebunden.

§. 669. Er kann aber deshalb von dem Geber

besondere Schadloshaltung fordern.

§. 670. So lange das Eigenthum des gegen.

benen Geldes zwischen dem Geber und einem Drits

ten noch streitig ist, muß der Empfänger alle inzwis

schen fällige Zahlungen , es sey an Capital oder

Zinsen, auf Kosten: des unterliegenden Theils , in

Das gerichtliche Depositum abführen.

§. 671. Hat Jemand sein eigenes Geld unter

fremdem Namen zum Darlehne gegeben, so besteht

der Vertrag nur zwischen dem Empfånger , und

demjenigen, auf dessen Namen das Darlehn gegeben

worden.

§. 672. Was daben zwischen dem Eigenthü-

mer des Geldes, und dem , auf deſſen Namen daſ

selbe verliehen ist , verhandelt worden , hat auf die

Rechte und Pflichten des Empfängers , so weit dies

fer an den Verhandlungen nicht Antheil genommen

hat, keinen Einfluß.

§. 673. Will in der Folge der Eigenthümer

des Geldes auf das Darlehn Anspruch machen, so

finden die Vorschriften §. 665-670. Anwendung.

Von den S. 674. So weit Jemand nach den Geseßen

welche sich überhaupt durch Verträge nicht verbinden kann ;

Darlehns so weit ist er auch Darlehne zu machen und aufzuneh
vertråge

schließen men unfähig. (Tit. 5. §. 9. Lqq.)

Personen,

können. §. 675. Von den Darlehnen der Ehefrauen,

der noch unter våterlicher Gewalt stehenden Kinder,

der Corporationen und Gemeinen, der Stadtcom-

munen, der Kirchen , der öffentlichen Caſſen , ingleis

chen an Pflegebefohlne und Studirende, wird gehd-

rigen Orts besonders gehandelt. (Th. 2. Tit. 1.

Abschn. 5. Tit. 2. Abschn. 2. Tit. 6. Tit. 7. Abschn. 2.

Tit. 8 .
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Tit. 8. Abschn. 2. 3. Tit. 11. Abschn. 4. Tit. 12.

Abschn. 3.)

§. 676. Aus Darlehnen an Prinzen und Prins

zessinnen , welche durch Geburt oder Heirath zum

Königlichen Hause gehören , soll, so lange die Ein-

willigung des regierenden Oberhaupts der Familié

nicht hinzugekommen ist, bey hiesigen Gerichten keine

Klage angenommen werden.

S. 677. Auf Prinzessinnen , welche durch Hei-

rath aus der Königlichen Familie herausgegangen sind,

findet diese Vorschrift nicht Anwendung.

von Mili,
§. 678. Wer mit einem in wirklichen Kriegs-Besonders

diensten stehenden Offizier Darlehnsverträge ſchließentairperso

will, muß sich dazu die Einwilligung des Chefs odernen.

Commandeurs beibringen laſſen.

§. 679. Diese Einwilligung muß in der Regel

von dem Chef, wenn aber dieser bey dem Regimente

nicht zugegen ist, oder die Besorgung der Regiments=?

geschäfte dem Commandeur übertragen hat, von

Lehterem ertheilt ſeyn.

§. 680. Sie muß ſchriftlich ausgefertigt, und

entweder hinter das Schuldinstrument verzeichnet,

oder mit genauer und deutlicher Beziehung auf das

Datum, den Betrag des Darlehns , und den Nas

men des Gläubigers abgefaßt werden.

§. 681. Soll die im Vertrage beſtimmte Zah-

lungszeit verlängert werden, so ist auch zu dieser

Verlängerung ein gleichmäßiger schriftlicher Consens

des Chefs oder Commandeurs erforderlich.

3

§. 682. Sollen die Gewehrgelder eines Com-

pagnie oder Escadrons Chefs für die Befriedigung

des Glaubigers haften; so müssen dieselben unter

Einwilligung des Regiments Chefs oder Comman-

deurs besonders verpfändet , und diese Verpfändung

muß in das bey dem Regimente zu führende Hypo-

thekenbuch eingetragen werden.

§. 683.
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§ 683. Wie weit die Regiments - Chefs oder

Commandeurs dergleichen Einwilligung (§. 678.682.)

ertheilen oder versagen sollen , ist in den ihnen er-

theilten Instructionen bestimmt.

§. 684. Ermangelt die Einwilligung des Chefs.

øder Commandeurs , und der Schuldner ist ein Sub-

altern -Offizier; so ist der Darlehnsvertrag null und

nichtig ; der Gläubiger hat niemals die geringste

Wiederbezahlung zu hoffen; und das wirklich Geges

bene fällt, zur Strafe, der Invalidencaſſe unwider-

ruflich anheim.

§. 685. Dagegen find zwar Darlehne an

Staabs Offiziers , Compagnie- und Escadrons Chefs,

auch ohne Consens gültig, und der Gläubiger kann

zur bestimmten Zeit die Rückzahlung fordern. Wenn

aber diese nicht anders , als durch verhältnißmäßige

Abzüge von den Diensteinkünften des Schuldners

geleistet werden kann ; so müssen Gläubiger, deren

Forderungen mit dem vorschriftsmäßigen Consens

nicht versehen sind , denjenigen , welche für die gehd-

rige Beibringung dieses Consenses gesorgt haben,

nachstehen.

S. 686. Ueberhaupt muß jeder Gläubiger eines

Offiziers , wenn auch die Forderung an sich gültig

ist, so bald die Zahlung nur aus den Dienſteinkünf-

ten des Schuldners erfolgen kann, mit terminlichen

Zahlungen, so wie dieselben ohne Nachtheil des

Dienstes und des nothwendigen Unterhalts des

Schuldners beſtimmt werden können , ſich begnügen, '

und kann auf Personal Arrest gegen den Schuldner

viemals antragen.

Anh. §. 20. Auf die Mobilien und Moventien, die

der Offizier an dem Orte , wo er sich des Dienſtes wes

gen aufhält, bey fich hat, findet keine Execution Statt.

§. 687. Ein Offizier, welcher Immobilien bes

sikt, kann diefelben auch ohne Consens des Chefs

oder
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oder Commandeurs gültig verpfånden. Doch erlangt,

wenn außerdem der Consens nothwendig war(§. 684.),

eine solche Schuld nur von dem Augenblicke an , da

die Eintragung in das Hypothekenbuch wirklich ge-

schehen ist , ihre Gültigkeit.

§. 688. Auch über Einkünfte von Grundstü

cken und Pråbenden , über Zinsen von Capitalien,

und andere jährliche Hebungen, welche nicht zu den

Dienſteinkünften des Offiziers gehören , kann der-

felbe durch Anweisungen und sonst, auch ohne Con-

sens gültig verfügen. Doch versteht sich dieses , bey

Subaltern - Offiziers, nur von solchen verfallenen,

oder im nächsten Termin wirklich fällig werdenden

Einkünften diefer Art; nicht aber von Anweisungen

oder Cessionen , die, um der Vorschrift des Gesetzes

auszuweichen, auf folche Hebungen, die erst in

einer entferntern Zukunft fällig werden sollen , gege

ben sind.

§. 689. Durch den Consens des Chefs oder

Commandeurs kann der Mangel anderer Erforder

niſſe zur Gültigkeit eines Darlehns nicht ergänzt wers

den. Doch können die vormundschaftlichen Gerichte

ihre Einwilligung oder Genehmigung nicht versagen,

wenn zu wirklichen Ausgaben eines minorennen Ofs

fiziers , in Fållen, die keinen Verzug leiden , beson

ders in Kriegszeiten, ein Darlehn mit Consens des

Chefs oder Commandeurs aufgenommen worden.

§. 690. Dagegen kann der Gläubiger gegen

den Mangel des zur Gültigkeit des Darlehns noth-

wendigen Conſenſes durch den Einwand einer in den

Nußen des Schuldners geschehenen Verwendung

sich nur alsdann schüßen, wenn er nachzuweisen vers

mag, daß der Vorschuß zu Dienstausgaben des Of

fiziers nicht nur gemacht, sondern auch wirklich vers

wendet worden ; und daß es ihm unmöglich gewesen

fey,
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sen, sich um den erforderlichen Consens vorher zu

bewerben.

§. 691. Aber auch in diesem Falle muß dem

Chef oder Commandeur sogleich nach gemachtem

Vorschusse, als der Gläubiger denselben mündlich

oder schriftlich anzutreten Gelegenheit hat , Anzeige

geschehen.

S. 692. Ben Commandeurs und Chefs der

Regimenter, und anderer besondern Corps, ist zur

Aufnehmung eines gültigen Darlehns höhere Ein-

willigung nicht erforderlich.

Anh. §. 21. Alle Inspections , und Generaladjutanten,

welche bey den Generalen angestellt werden , bedürfen,

so lange sie nicht zu Staabsoffizieren avancirt sind,

oder wirkliche Compagnien oder Escadrons erhalten

haben, zur Gültigkeit ihrer Schulden , des Conſenſes

ihrer Chefs.

§. 693. Ein Gleiches gilt von den Comman-

deurs einzelner Bataillons , die entweder zu keinem

Regimente gehören , oder in Kriegszeiten von ihren

Regimenters getrennt, und bey andern Corps oder

Garnisonen in Vestungen angestellt sind.

S. 694. Aber auch bey diesen muß der Glåus

biger, wenn er sich auf die Gewehrgelder derselben

ein dingliches Recht verschaffen will , für die Ein-

tragung der Schuld in das Regiments - Hypotheken-

buch forgen.

§. 695. In wie fern Offiziers , die nicht dem

Commandeur oder Chef eines Regiments , Batail-

lons, oder andern Corps untergeordnet sind , ben

Aufnehmung von Darlehnen eines Consenses bedür

fen, und bey wem derselbe nachzusuchen sey, hångt

von den besondern Militaireinrichtungen, und übri

gen Dienſtverhältnissen eines solchen Offiziers ab.

§. 696.
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§. 696. Wer sich also mit dergleichen Perso-

nen in Darlehnsgeschäfte einlassen will, muß sich

nach diesen Einrichtungen und Verhältnissen zuvör

derst nåher erkundigen.

§. 697. Adliche Fahnen- und Standartenjunker

find in Rücksicht der Fähigkeit, Darlehne aufzuneh

men, den Subaltern - Offiziers durchgehends gleich

zu achten.

S. 698. Personen , die zum Unterstabe gehd.

ren, bedürfen zu ihren Darlehnen keiner Einwilli-

gung des Chefs oder Commandeurs.

S. 699. Doch kann der Gläubiger, bey nicht

erfolgter Bezahlung, keine solche Execution gegen

die Person derselben, wodurch sie ihre Dienste gehö

rig wahrzunehmen verhindert würden, ausbringen.

S. 700. Unteroffiziers, gemeine Soldaten, und

deren Weiber, können ohne schriftliche Einwilligung

ihres Compagnie oder Escadrons . Chefs kein gülti

ges Darlehn aufnehmen.

§. 701. Auch ihre Grundstücke können sie ohne

dergleichen Einwilligung nicht gültig verpfänden.

§. 702. Schulden eines Unteroffiziers und Ge-

meinen, welcher die Einwilligung seiner Vorgeseßten

zur Treibung eines bürgerlichen Gewerbes überhaupt

erhalten hat, sind zwar auch ohne besondern Con-

sens gültig .

S. 703. Will aber der Gläubiger, wegen einer

solchen Schuld, an das Militair- Vermögen (§. 679.)

oder an die Grundstücke seines Schuldners sich hal

ten ; so muß er sich den beſondern Consens des Com-

pagnie oder Escadrons Chefs in das Darlehn ver-

schaffen.

Anh. §. 22. 1) Diese Vorschriften §. 702. 703.

finden nur auf diejenige unter ihnen , welche das

Bürger- und Meiſterrecht gewonnen haben , Anwens

Dung.
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dung. Dagegen ist zu den Schulden derjenigen,

welche sonst als Freiwächter oder Beurlaubte irgend

ein Gewerbe tretben, die gerichtliche Abschließung

des Darlehns oder sonstigen Schuldvertrages zur

Gültigkeit der Schuld erforderlich, und muß diese

gerichtliche Abschließung in der Garnison bey der

vorgesehten Militairbehörde, im Fall des Urlaubs

aber bey den Gerichten des Wohn- oder Aufenthaltss

orts erfolgen.

Anh. §. 23. 2 ) In Ansehung der Schulden der Wers

beoffiziers soll von den Regimentern und Bataillons

Die Maaßregel getroffen werden , daß die Werbeofs

fiziere wegen Aufnahme der für Werbung bendthig,

ten Gelder an gewisse Handlungshäuser gewiesen,

und lehtere genau inſtruirt werden , wie viel sie im

Außersten Fall den Werbeoffizieren zu creditiren has

ben. Im übrigen soll es in Zukunft auch bey dem

Grundsaße, daß die Gläubiger wegen solcher Schul-

den, deren Verwendung zur Werbung micht erwiesen

wird , thren Regreß an ihre unbefugte Schuldner

nehmen müſſen , verbleiben.

$. 704. Personen, welche bey dem Königlichen

fonen, dieSinge und Schauspielen, oder bey der Hofkapelle

Königli angestellt sind , können , so lange sie in diesen Dien-

Schauspie,sten stehen, aufgenommener Darlehne wegen, ge=

len stehen.richtlich nicht belangt werden.

Anh. §. 24. Dies gilt auch von denen , welche in

dieser Qualität bey den Schauspielen oder der Kas

pelle der Königin angeſtellt ſind.

§. 705. In so fern sie aber Grundstücke bes

figen, und dieselben durch gerichtliche Eintragung

einem Gläubiger . gehörig verpfändet haben, kann

lekterer aus diesen Grundstücken seine Befriedigung

fuchen.

§. 706.
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§. 706. Auch kann, nach geschehener Entlass

fung oder erfolgtem Absterben, der Gläubiger an

das Vermögen oder den Nachlaß eines solchen

Schuldners sich halten.

Dar:

§. 707. Hat Jemand seine Unfähigkeit, Dar In wie

Lehne aufzunehmen, dem Gläubiger verheimlicht ,febne an

fo ist die Sache nach den Vorschriften Tit. 5. §. 31 unfähige

bis 36 zu beurtheilen.
Personen

gültig wer

§. 708. So weit der einem sonst unfähigenden; durch
nigliche

Schuldner gegebene Vorschuß zu nothwendigen oderVerwen

nüßlichen Ausgaben desselben , welche derselbe ohnedung:

feine Schuld aus eigenen Mitteln nicht bestreiten köns

nen, wirklich verwendet worden , ist der Gläubiger

in der Regel die Wiedererstattung zu fordern berech

tiget.

§. 709. Was für eine nothwendige oder nüß.

liche Verwendung zu achten sey ; ist gehörigen Orts

nåher bestimmt. (Tit. 13. Abschn. 3.)

§. 710. Selbst wegen eines, der nüßlichen

Verwendung halber, für gültig zu achtenden Dar

lehns, kann gegen die §. 704. bezeichneten Personen,

so lange sie im Dienste stehen , keine solche Erecu

tion, wodurch sie in das Unvermögen, ihren Dienst

zu versehen, gesezt werden würden, Statt finden.

§. 711. In Ansehung der Militairpersonen

findet die Vorschrift
des §. 690 Anwendung

.

§. 712. Wenn Jemand , nachdem er ein güls

tiges Darlehn aufgenommen hat, in einen Stand

tritt, wo er dergleichen Vertråge entweder gar nicht,

oder nicht ohne Einwilligung seiner Obern schließen

kann: so werden dadurch die Rechte des Gläubigers

aus den frühern Verträgen nicht aufgehoben.

S. 713. Wie weit durch ein Anerkenntniß derdurchAn

erkenntniß.

Schuld, welches von unfähigen Personen nach ge="

hobener Unfähigkeit abgegeben wird , die Schuld zur

Gül-
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Von Dars

lehnen, die

Gültigkeit gelange , ist nach den allgemeinen Vor-

schriften Tit. 5. §. 37. 38. zu beurtheilen,

§. 714. Gelder, welche Jemanden, der an sich .

u einem gültige Darlehnsverträge schließen kann , zu einem

unerlaub verbotenen Zwecke wissentlich gegeben worden, fallen

ten Swes

de, oderdem Fiskus anheim.

wo Waa: §. 715. Waaren sollen, bey Darlehnen , nicht

baaren statt baaren Geldes , gegeben werden.

ren statt

Geldes ge:

gebenwor

§. 716. Sind auf einen Schuldschein oder

den. "Wechsel Waaren gegeben, und die Valuta baar ver-

schrieben worden, so ist der Schuldner daraus, als

aus einem Darlehnsgeschäfte
, nicht verhaftet.

§. 717. Vielmehr ist der ganze Vertrag nich-

tig , und der Empfänger der Waare nur verbunden,

die Waare selbst , in so fern sie noch vorhanden ist,

zurückzugeben; oder wenn die Waare nicht mehr

vorhanden wäre, den Werth, welchen sie zur Zeit

der Uebergabe gehabt hat , zu ersehen.

§. 718. Derjenige, welcher auf ein über baares

Geld lautendes Schuldinstrument Waaren gegeben

hat, hat die Vermuthung des Buchers wider sich.

§. 719. Kann diese nicht abgelehnt werden,

so fällt der von dem, Empfänger vermöge §. 717.

zu leistende Ersah, nach näherer Bestimmung
des

Criminalrechts
, dem Fiskus anheim. (Th. 2. Tit. 20.

Abschn. 15.)

§. 720. Ist das Schuldinstrument über den

bedungenen Kaufpreis gegebener Waaren ausgestellt

worden, so besteht zwar das Geschäft als ein Kauf-

contract , nach den unten S. 861. fqq. vorgeschries

benen Grundsäßen :

§. 721. Wenn aber erhellet, daß dem Schuld-

ner, welcher ein Darlehn in baarem Gelde gesucht

hat , statt desselben Waaren zum Kaufe auf Credit

angeboten worden, so wird bey dem Gläubiger eine

wucherliche Absicht vermuthet.

§. 722.
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§. 722. Diese Vermuthung fällt jedoch hinweg,

wenn die Waaren von der Beschaffenheit sind, daß

der Empfänger dieselben ohne Verlust wieder zu

verkaufen Gelegenheit gehabt hat.

§. 723. Sind die auf Credit gegebenen Waa-

ren von der Beschaffenheit, daß sie nach dem Stande

und Gewerbe des Käufers, demselben entweder an

sich selbst, oder doch in der gegebenen Quantitåt,

unbrauchbar seyn würden : so wird vermuthet, daß

unter dem vorgeblichen Kaufe ein wucherliches Dar

lehnungsgeschäft nach §. 721. verborgen liege.

S. 724. Wird diese Vermuthung durch den

Nachweis eines andern Herganges der Sache nicht

aufgehoben; so findet die Vorschrift §. 717-719.

Anwendung.

§. 725. Sind theils Waaren creditirt , theils

baares Geld gegeben ; über beides zuſammen aber

nur Ein Schuldinstrument ausgestellt, und darin

nicht bestimmt worden: wie viel in Gelde und wie

viel in Waaren gegeben sen; fo gilt die Vermuthung,

daß bey dem ganzen Geschäfte eine wucherliche Ab-

sicht zum Grunde liege.

S. 726. Kann diese nicht abgelehnt werden, so

finden auch in einem solchen Falle die Vorschriften

S. 717. 719. Anwendung.

der Dars
S. 727. Durch den bloßen Empfang des Dar- Form

lehns wird der Schuldner zur Wiedererstattung des lehnsvers

Empfangenen auch ohne schriftlichen Vertrag vers trage.

pflichtet.

§. 728. Die Zeit zur Rückzahlung wird in ei-

nem solchen Falle nach Vorschrift §. 761 , 762. be-

stimmt.

§. 729. Soll aber ein Darlehnsvertrag auf

eine andere bestimmte Zeit, gegen Interessen,

oder auf andere Bedingungen geschlossen werden ; so

ist, wenn dem Gläubiger eine Klage auf die Erfül-

Augem. Landr. I. Band.
A a lung
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Von der

lung dieser Verabredungen zustehen soll, ohne Un-

terschied der geliehenen Summe, ein schriftlicher

Vertrag erforderlich.

§. 730. Zu einem vollständigen Schuldscheine

wird erfordert :

1) Das Bekenntniß der empfangenen Valuta;

2) die deutliche Bestimmung, worin selbige be

standen habe;

3) die Angabe der Münzsorte, in welcher fie

gezahlt worden ;

4) das Versprechen der Wiedererstattung ;

5) die Zeit, wann diese geschehen soll ;

6) die deutliche Benennung und Bezeichnung

des Gläubigers ;

7) der Ort, wo, und das Datum, unter wel-

chem der Vertrag geschlossen worden ;

8) die Unterschrift des Schuldners.

S. 731. Wie weit dasjenige, was von diesen

Stücken im Schuldscheine nicht ausgedrückt worden,

auf andere Art erwiesen werden könne, oder nachh

gefeßlichen Bestimmungen zu ergänzen sey, ist nach

den Vorschriften des Fünften Titels §. 127. fqq.

zu beurtheilen.

§. 732. Der Schuldschein begründet die Ver-

muthung für die Richtigkeit alles dessen, was darin

enthalten ist, so lange das Gegentheil nicht ausge-

mittelt werden kann.

§. 733. Es gilt also auch das Geständniß der

Valuta erhaltenen Valuta gegen den Aussteller, so lange als

sich bey der Instruction der Sache nicht findet, daß

dieselbe ganz oder zum Theil wirklich nicht gegeben

bey Dars

lehnen.

worden.

§. 734
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§. 734. Diese Ausmittelung wird durch nach-

herige Anerkenntnisse des Schuldners noch nicht aus-

geschlossen.

S. 735. Der Einwand der nicht erhaltenen

Valuta ist nicht nur gegen den ersten, sondern auch

gegen jeden folgenden Juhaber, in so weit zuläßig,

als überhaupt Einwendungen gegen den Cedenten

auch dem Cessionario entgegen geseht werden können.

§. 736. Daß der Schuldschein auf Ordre ge-

stellt worden, macht dabey keinen Unterschied.

§. 737. Wie weit bey kaufmännischen auf

Ordre gestellten Wechseln eine Ausnahme Statt

finde, ist gehörigen Orts bestimmt. (Th. 2. Tit. 8.

Abschn. 8.)

S. 738. Ben Schuldinſtrumenten, die zur Ein-

tragung in das gerichtliche Hypothekenbuch bestimmt,

und darin wirklich eingetragen sind , tritt die Ver-

muthung , daß Valuta nach dem Inhalte des In-

struments wirklich gegeben worden , erst alsdann

ein, wenn der Schuldner innerhalb Acht und Drei-

Big Tagen, nach erfolgter Eintragung, keine Prote

station wegen nicht empfangener Valuta im Hypo-

thekenbuche hat vermerken lassen.

§. 739. Nach Verlauf dieser Zeit aber entsteht

nicht nur, zu Gunsten des ersten Inhabers , aus

dem Instrumente die Vermuthung der wirklich ge-

gebenen Valuta, sondern es kann auch, wenn, nach

diesen Acht und Dreißig Tagen , und in der Zwis

schenzeit, wo keine Protestation eingetragen ist, das

Instrument einem Dritten cedirt oder verpfåndet

worden, der Schuldner sich des Einwandes der

nicht erhaltenen Valuta gegen diesen Dritten gar

nicht bedienen.
1

§. 740. Wer sich einen Schuldschein ausstel

len läßt, und die Valuta darauf ganz oder zum

Theil nicht bezahlt ; gleichwohl aber die verschrie-

Aa 2 bene
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bene Summe gerichtlich ausklagt, oder einem An-

dera cedirt ; der soll als ein Betrüger bestraft

werden.

§. 741. Ein Gleiches findet Statt, wenn der
S.

Inhaber des Schuldscheins die Valuta ganz oder

zum Theil zurück erhalten hat, und gleichwohl den-

ſelben auf den vollen Betrag einflagt, oder einem

Andern cedirt.

§. 742. Hat Jemand über eine Forderung, die

er aus einem andern Grunde zu machen hatte, sich

einen Schuldschein ausstellen, und darin die Valuta,

als baar gegeben , verschreiben lassen , so finden die

unten §. 866. 867. 868. ertheilten Vorschriften An-

wendung.

§. 743. Wer seine Unterschrift fälschlich låug-

net, verliert alle Einwendungen, die ihm sonst gegen

die Schuldforderung noch zugestanden hätten.

§. 744. Hat der Aussteller sich dieser Ableug-

nung gegen den ersten Inhaber des Instruments

schuldig gemacht; und es findet sich gleichwohl, daß

dieser die verschriebene Valuta ganz oder zum Theil

nicht gegeben habe; so tritt Fiskus an seine Stelle,

und zieht dasjenige ein, was der Aussteller wegen

der ungegründeten Ableugnung seiner Unterschrift be-

zahlen muß ; der Inhaber hingegen, weil er es

wirklich nicht gegeben hat, nicht gewinnen kann.

§. 745. Ist die Ableugnung gegen einen drit-

ten redlichen Inhaber des Schuldscheins geschehen,

so muß zwar der Aussteller dieſem nach §. 743.

vollständige Zahlung leiſten ;

§. 746. Wenn aber ausgemittelt werden kann,

daß der erste Jnhaber die Valuta ganz oder zum

Theil wirklich nicht gegeben habe, so entreißt Fiskus

demselben dasjenige, was er, über den Betrag der

gegebenen Valuta, von seinem Cessionario für die

Abtretung des Schuldscheins erhalten hat.

§. 747.
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§. 747. Wer zwar nicht seine Unterschrift,

wohl aber, wider besseres Wissen , den Empfang

der Valuta vor Gericht ganz oder zum Theil ableug-

net , der wird mit den in der Prozeßordnug vor-

geschriebenen Strafen des frevelhaften Leugnens bes

legt.

S. 748. Was wegen des Einwandes der nicht

gezahlten Valuta bey Wechseln Rechtens sey , ist

gehörigen Orts vorgeschrieben. ( Th. 2. Tit. 8.

Abschn. 8.)

§. 749. Eben daselbst ist bestimmt, welche Per- Von Dar?

fonen sich wechselmäßig verpflichten können.

lehnen

aufWech

§. 750. Schuldscheine, die von Personen, fel.

welche sich wechselmäßig nicht verpflichten können, in

Wechselform ausgestellt worden , begründen , wenn

der Aussteller seine Unterschrift anerkannt hat, den

executivischen Prozeß.

Anh . §. 25. Einer vorhergegangenen Anerkennung der

Unterschrift bedarf es zur Begründung des executivis

schen Prozesses nicht.

§. 751. Auch genießen Schuldscheine dieser

Art, gleich wirklichen Wechseln, das in der Concurs-

ordnung bestimmte Vorzugsrecht.

weiskraft

§. 752. Zum Vortheile des Ausstellers selbst, Dauer

erlöscht die Beweiskraft eines Schuldinstruments der Bes

durch Verjährung, nur mit der Schuld zugleich. eines

§. 753. Zum Vortheile der Erben des Aus. Schulds

stellers hingegen, erlöscht diese Beweiskraft durch ments.

eine zehnjährige Pråscription vom Todestage des

Erblassers.

S. 754. Ist im Instrumente ein Zahlungster

min bestimmt, und dieser erst nach dem Tode des

Erblassers abgelaufen, so nimmt diese Verjährung

(§. 753.) erst vom Verfalltage ihren Anfang,

S. 755.

inftrus
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Reit der

Rückzah

lung .

Bon Aufs

kündigun

gen.

S. 755. Diese zehnjährige Pråſcription hat je-

doch nur die Wirkung , daß die Richtigkeit der

Schuld durch das Instrument nicht mehr begründet

wird, sondern der Kläger auf andere Art nachwei-

sen muß: daß die Schuld vom Anfange an existirt

habe, und während der Lebenszeit des Erblassers

nicht getilgt worden sey.

§. 756. Welche Wirkung es habe, wenn die

Schuld selbst durch Nichtgebrauch verjährt, ist ge-

hörigen Orts bestimmt. (Tit. 9. §. 568. fqq.)

§. 757. Aus dem Darlehnscontracte wird der

Schuldner verpflichtet , die erhaltene Summe zur

bestimmten Zeit zurückzuzahlen.

§. 758. Vor Ablauf dieser Zeit kann er dem

Gläubiger die Zahlung, auch unter dem Vorwande

veränderter Umstände, nicht aufdringen.

§. 759. Dem Gläubiger hingegen steht frey,

vor Ablauf der bestimmten Frist, auf Zahlung oder

Sicherstellung anzutragen, wenn der Schuldner, an-

derer Schulden halber, ausgepfändet, oder in Vers

haft genommen worden.

§. 760. Ein Gleiches findet Statt, wenn der

Schuldner, um seinen Gläubigern zu entgehen,

flüchtig geworden ist, oder aus andern Ursachen sei-

nen bisher in Königlichen Landen gehabten Wohnsik

gänzlich aufgeben will.

§. 761. Ist keine Zeit zur Rückzahlung gülti-

ger Weise bestimmt, so steht beiden Theilen eine

dreimonatliche Aufkündigung frey.

§. 762. Betrågt aber das Darlehn nur Funf

zig Thaler oder weniger, so findet eine vierwöchent

liche Aufkündigung Statt.

§. 763. Unter welchen Umständen der Schuld-

ner auf eine Verlängerung der bedungenen oder ge=

fehmäßigen Zahlungsfrist antragen könne, ist in der

Prozeßordnung bestimmt.

§. 764.
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§. 764. Die Kündigung kann zwar gültiger

Weise auch außergerichtlich und bloß mündlich ges

schehen ;

§. 765. Kann aber der Gläubiger nicht nach-

weisen, daß die außergerichtliche Kündigung dem

Schuldner wirklich zugekommen sey, so läuft die

Zahlungsfrist erst von der Zeit an, wo Lehterem die

gerichtliche Kündigung behändigt worden.

§. 766. Ist im Vertrage gerichtliche Kündi-

gung vorbedungen, und über die Kosten derselben

nichts verabredet, ſo müſſen diese von beiden Theis

len zur Hälfte getragen werden.

§. 767. Außer diesem Falle muß der gericht

lich fündigende Theil die Kosten allein tragen.

§. 768. Wird aber die Annahme der gerichts

lichen oder außergerichtlichen Kündigung verweigert,

und diese Verweigerung in der Folge ungegründet

befunden, so fallen dem Weigernden auch die Kün-

digungskosten zur Last.

S. 769. Der Regel nach ist der Schuldner ver Ort der
Nückzah

pflichtet, die Rückzahlung kostenfrey an dem Orte, lung .

wo der Gläubiger zur Zeit des geschlossenen Ver

trags seinen Wohnsiß gehabt hat, zu leisten.

§. 770. Wohnt der Schuldner an einem an

dern Orte, und müssen also die Gelder versendet

werden, ſo trägt der Schuldner die Gefahr so lange,

bis dieselben in dem Hause des Gläubigers gehörig

abgegeben sind.

§. 771. Eine Ausnahme hievon findet Statt,

wenn der Gläubiger die Art der Versendung selbst

vorgeschrieben hat.

§. 772. Verlegt der Gläubiger seinen Wohn-

ſiß von dem Orte, wo er zur Zeit des geschlossenen

Vertrags gewohnt hat, so muß er an diesem Orte

einen Bevollmächtigten zum Empfange des Geldes

bestellen, und denselben dem Schuldner anzeigen.

S. 773.
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§. 773. Geschieht dieses nicht , so kann der

Schuldner das Geld dem Gläubiger mit der Post

auf dessen Gefahr und Kosten zusenden, oder das

selbe gerichtlich niederlegen.

§. 774. Ben eingetragenen Schuldinstrumen-

ten hat der Schuldner in dem Falle des §. 772.

die Wahl: ob er an dem vorigen Wohnorte des

Gläubigers, oder da , wo das Hypothekenbuch sich

befindet, die Rückzahlung leisten wolle.

§. 775. Was vorstehend §. 772–774. ver-

ordnet ist, findet auch in dem Falle Statt, wenn das

Eigenthum der Schuld durch Ceffion , Erbgangs-

recht, oder sonst, auf einen dritten Inhaber gedie-

hen wåre; in so fern der Schuldner dabey eine Ver

ånderung des Zahlungsortes sich nicht ausdrücklich

hat gefallen lassen.

§. 776. Deffentliche Caffen und Anstalten ha

ben, ben aufgenommenen Darlehnen , auch wegen

des Orts der Rückzahlung, vor Privatschuldnern

kein Vorrecht.

S. 777. Doch muß bey den an die Bank und
§.

an die Creditsysteme gemachten Darlehnen , der

Gläubiger das Geld auf seine Gefahr und Kosten

zur Caffe abliefern, und von dieser zurückholen.

S. 778. Das Capital muß in derjenigen Münzs

Mun forte, in welcher es gegeben worden, zurückbezahlt
Münz

forte.

werden.

§. 779. Ist die Münzforte im Schuldscheine

nicht bestimmt, so wird vermuthet, daß die Zahlung

der Valuta in dem zur Zeit der Auszahlung gang.

baren Silber - Courant geschehen sey.

§. 780. Bey Darlehnen von Zehn Thalern undS.

weniger wird Scheidemünze vermuthet.

S. 781. Ist die Valuta in Golde, ohne Be-

stimmung einer gewissen Sorte, verschrieben , so

wer
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werden Preußische Goldmünzen, die zu Fünf Tha

ler ausgeprägt sind, verstanden.

§. 782. Sind Dukaten, ohne weitere Bestim-

mung verschrieben, so werden vollwichtige Dukaten.

nach Preußischem oder Holländischem Münzfuße an-

genommen.

§. 783. Ist das Instrument auf eine gewisse

Anzahl von Stücken einer Gold- oder Silbermünze

gerichtet, so muß genau dieselbe Zahl zurückgegeben

werden.

§. 784. Lautet das Instrument nur auf eine

gewisse Summe in Golde, ohne Bestimmung der

Stücke, so werden bey der Berechnung, wie vie!

Stücke zu zahlen sind , vollwichtige Dukaten zu

Zwey und Dreiviertel Thaler, andere Preußische

Goldmünzen aber zu dem Betrage, nach welchem

ſie ausgeprägt sind, angeschlagen.

§. 785. Ist das Schuldinstrument auf eine

fremde Münzsorte gestellt, und innerhalb Landes

zahlbar, so muß der Gläubiger Preußische Gold-

und Silbermünze von eben der Gattung, auf welche

das Instrument lautet, annehmen.

§. 786. Doch ist alsdann das Verhältniß der-

selben, gegen die im Instrumente verschriebene fremde

Münzforte, nach dem Cours des Zahlungsortes, wie

er zur Zeit des geschlossenen Contracts gestanden hat,

zu berechnen.

S. 787. Ift seit der Zeit des gegebenen Dars

lehns der Münzfuß veråndert worden, so beſtimmé

das Verhältniß des alten, gegen den neuen zur Zeit

der Rückzahlung bestehenden Münzfuß, die Verbind

lichkeit des Schuldners.

S. 788. ft nur die Münzsorte, in welcher

die Valuta gegeben worden , außer Cours geseht,

so muß zwar auch in diesem Falle die Rückzahlung

in
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in der alsdann gangbaren Münzsorte geleistet, und

angenommen werden.

§. 789. Die in lehrerer zu zahlende Summe

ist aber nach Verhältniß des Cours zu bestimmen,

welcher zwischen der gegebenen, und der jeßt gang-

baren, oder einer solchen Münzsorte, welche mit der

jest gangbaren auf gleichen Fuß ausgeprägt ist, zur

Zeit des geschlossenen Contracts bestanden hat.

§. 790. Alt die Münzforte, in welcher die Va

luta gegeben worden, nicht außer Cours, sondern

nur in ihrem äußern Werthe , ohne Veränderung

des innern Gehalts , von dem Landesherrn herun

tergefeßt worden, so muß dennoch die Rückzahlung

eben derselben Münzforte geleistet und angenom.

men werden.

§. 791. Ist diese Münzsorte gar nicht mehr zu

haben, fo finden die Vorschriften §. 788. 789. An

wendung.

S. 792. Das im Handel und Wandel gewöhn

liche Steigen und Fallen des Cours bey einer und

eben derselben Münzsorte kommt , außer dem Falle

des §. 785. 786. bey Darlehns Rückzahlungen in

keine Betrachtung.

7

§. 793. Ist die Valuta eines Darlehns in

Actien, Pfandbriefen , oder andern an jeden Ins

haber zahlbaren Papieren gegeben worden, so muß

die Rückzahlung in Papieren von eben der Art er

folgen.

§. 794. Sind Papiere von der gegebenen Art

zur Zeit der Rückzahlung gar nicht mehr vorhan

den, so muß zwar die Zahlung in baarem Gelde

geschehen ;

S. 795. Die zu zahlende Summe muß aber

nach dem Cours bestimmt werden , wie die gegebe

nen Papiere, zur Zeit des Contracts, gegen baares

Geld gestanden haben.

6.796.
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§. 796. Sind dergleichen Papiere gekauft, und

über das creditirte Kaufgeld ein Schuldinstrument

ausgestellt worden, so ist das Geschäft nach den

unten §. 861-868, erfolgenden Vorschriften zu

beurtheilen.

§. 797. Hat der Gläubiger die Rückzahlung

eines Darlehns in schlechtern Münzsorten, oder

nach einem niedrigen Verhältnisse, einmal angenom-

men, und ohne Vorbehalt darüber quittirt, so kann

er, wenn von Seiten des Schuldners kein Betrug

mit untergelaufen ist, diesen, wegen eines dabey er-

littenen Verlustes, nicht in Anspruch nehmen.

§. 798. Wer bessere Münzsorten, als er schuls

dig war, gezahlt hat , kann nur unter denjenigen

Umständen Vergütung fordern, unter welchen die

Gesehe die Rückforderung einer aus Jerthum gelei-

steten Zahlung verstatten. (Tit. 16. Abschn. 2.)

§. 799. Die wiederholte Annahme der Inter

effen in schlechtern Münzsorten begründet noch nicht

die Verbindlichkeit, auch das Capital in dergleichen

Münzsorten anzunehmen.

§. 800. Eben so entsteht aus einer in bessern

Münzsorten auch wiederholt geleisteten Intereſſenzah-

lung noch nicht die Pflicht, das Capital in dieser

Münzforte zu bezahlen.

Jm§. 801. Im zweifelhaften Falle wird jedoch .

vermuthet, daß die Valuta des Darlehns in eben

folchen Münzsorten, als worin die Interessen ent

richtet und angenommen worden, bestanden habe.

§. 802. Diese Vermuthung . fällt aber weg,

wenn die Zahlung der Zinsen nicht immer in einer

und derselben, sondern bald in dieser, bald in jener

Münzsorte geschehen ist.

§. 803. Zinsen heißt, bey Darlehnen , alles Von Zin-

das, was der Schuldner dem Gläubiger für den fen.

Gebrauch des geliehenen Geldes entrichten muß.

§. 804.
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§. 804. Bey Darlehnen können, der Regel

nach, nur Fünf vom Hundert an jährlichen Zinſen

vorbedungen werden.

§. 805. Kaufleuten ist erlaubt, Sechs, und

Juden Acht vom Hundert, an Zinſen ſich verschrei-

ben zu lassen.

§. 806. Juden , welche die Rechte christlicher

Kaufleute haben, müssen darnach, auch in Ansehung

des erlaubten Zinssaßes, beurtheilt werden.

§. 807. Nähere Bestimmungen, wegen des

unter Kaufleuten Statt findenden Zinssages, sind im

Kaufmannsrechte enthalten. (Th. 2. Tit. 8. Abſchn. 7.)

§. 808. Ben Darlehnen, welche gegen gericht-

liche Eintragung auf Grundstücke gemacht werden,

find auch Kaufleute und Juden an den Zinsſaß der

Fünf vom Hundert gebunden.

§. 809. Wie weit denjenigen, welche mit Lei-

hen auf bewegliche Pfänder unter öffentlicher Auf-

ficht ein Gewerbe treiben, bey Darlehnen in flei

nen Summen, welche nur auf kurze Zeit gemacht

worden , höhere Zinsen zu nehmen erlaubt sey , ist

gehörigen Orts nåher bestimmt. (Tit. 20. Abschn. 1.)

§. 810. Jeder Gewinn und Vortheil, den sich

der Gläubiger von dem Schuldner für das Darlehn

vorbedingt, hat die Natur der Zinsen.

§. 811. Es muß also auch bey der Bestim=

mung: wie viel Zinsen der Gläubiger von dem

Schuldner fordern könne, jeder dergleichen Gewinn

mit in Anschlag gebracht werden.

§ 812. Hat der Gläubiger statt der Zinsen,

oder noch über dieselben, sich die Lieferung gewisser

Naturalien oder anderer Sachen, oder die Leistung

gewisser Arbeiten und Dienste vorbedungen, so find

auch diese, bey Berechnung des erlaubten Zinsſages,

mit in Anschlag zu bringen.

S. 813.
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1

§. 813. Bauet der Schuldner dergleichen Na-

turalien selbst, oder pflegt er dergleichen Dienste

persönlich zu leisten, so ist, bey Berechnung dersel-

ben, der niedrigste Preis zur Zeit der Ablieferung

anzunehmen.

§. 814. Außer diesem Falle aber ist der zur

Zeit der Ablieferung oder Leistung gewöhnliche Preis,

oder Lohn , bey der Berechnung zum Grunde zu¢

legen.

§. 815. Der Gläubiger ist in der Regel nicht

befugt, die Zinsen eines Darlehns im Voraus ab

zuziehen.

S. 816. Ist dieses gleichwohl geschehen , so

wird das Abgezogene von der im Instrumente ver-

schriebenen Capitalssumme abgerechnet , und der

Gläubiger kann nur auf das, was er solchergestalt

an Valuta wirklich gegeben hat, Verzinsung, so wie

künftig Rückzahlung fordern.

§. 817. Hat der Gläubiger mit einem gerins

gern, als dem ihm erlaubten höchsten Zinssaße, sich

begnügt, so kann er die Zinsen , jedoch nicht für

längere Zeit, als Ein Jahr, im Voraus abziehen.

§. 818. Zinsen von Zinsen dürfen nicht gefør-

dert werden.

§. 819. Doch können über zweijährige oder

noch åltere Zinsenrückstände neue Schuldscheine ge=

geben, und Zinsen davon verſchrieben werden.

§. 820. Der Abschluß eines solchen Geschäfts

aber muß, wenn es gültig seyn soll, gerichtlich ers

folgen.

1
.§. 821. Wenn Jemand zur Bezahlung eines

Zinsenrückstandes verurtheilt worden, und vor Abs

laufe der im Urtel bestimmten Frist die Zahlung

nicht leistet, so kann der Gläubiger auch von diesem

Rückstande Zögerungszinsen, seit dem Tage, wo das

Erkenntniß rechtskräftig geworden ist, fordern.

§. 822.
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§. 822. Jm Mangel verabredeter Bestimmun

gen, sind vorbedungene Zinsen beim Ablaufe eines

jeden Jahres zu entrichten.

S. 823. Ist der Zahlungstermin des Capitals

auf kürzere Zeit als ein Jahr bestimmt, so müssen

die Zinsen mit dem Capitale zugleich berichtiget

werden.

§. 824. Wenn in einem Schuldscheine keine

Zinsen versprochen worden, so kann der Gläubiger

dergleichen nicht fordern.

S. 825. Conventionalstrafen , zu welchen sich

der Schuldner, statt der Zinsen, auf den Fall,

wenn die Rückzahlung des Capitals zur bestimmten

Zeit nicht erfolgte, schriftlich verbunden hat, sind in

so weit gültig, als sie nicht über Sechs , oder bey

Kaufleuten und Juden nicht über Acht vom Hun-

dert betragen.

§. 826. Sind aber Zinsen vorbedungen, und

zugleich eine Conventionalstrafe beſtimmt worden, so

dürfen beide zusammen den vorstehenden Sah der

Sechs und Acht vom Hundert nicht übersteigen.

VonZige: §. 827. Sind weder Zinsen noch Conventional-

rungssins strafe vorbedungen, so muß dennoch der Schuldner,
fen.

von dem Tage an, wo er die Rückzahlung zu leiſten

schuldig war, und sie nicht geleistet hat, Zögerungs-

zinsen entrichten.

Anh. §. 26. Der Fiskus ist nur vorbedungene Zinsen zu

zahlen schuldig.

S. 828. Diese Zögerungszinsen laufen von dem

im Schuldscheine bestimmten Zahlungstage an..

S. 829. Ift im Instrumente kein Zahlungs,

tag bestimmt, so müssen sie, nach erfolgter Auf-

kündigung, von dem Ablaufe der dazu verabrede-

ten, oder geschmäßig bestimmten Frist, entrichtet

werden.

§. 830.
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§. 830. Als Zögerungszinsen können in der

Regel Fünf vom Hundert gefordert werden.

S. 831. Auch wenn im Schuldscheine niedri

gere Zinsen vorbedungen wären , kann der Gläubi-

ger, von der Zeit der Zögerung des Schuldners an,

Fünf vom Hundert fordern

S. 832. Kaufleute und Juden können den höch

ſten ihnen erlaubten Zinssat als Zögerungszinsen

fordern , wenn fie gleich im Instrumente selbst sich

nur niedrigere Zinsen versprechen laſſen.

S. 833. Außer den Zögerungszinsen kann der

Gläubiger für den durch den Verzug des Schuld-

ners ihm entstandenen Schaden keine weitere Vers

gütung fordern.

§. 834. Hat jedoch der Schuldner, bey vor

handenen hinlänglichen Zahlungsmitteln , aus Vor-

sah oder grobem Versehen , die Zahlung verzögert,

so kann der Gläubiger, statt der Zögerungszinsen,

oder der Conventionalstrafe, den Ersaß des aus dies

sem Verzuge ihm erwachsenen wirklichen Schadens

verlangen.

§. 835. So wohl vorbedungene als Zögerungs- Vorschrif

zinsen müſſen in der Münzsorte des Capitals ent-

richtet werden.

ten wes

gen Bes

zahlung

fen.
§. 836. Was wegen der Capitalszahlungen der Zins

§. 769-777. verordnet ist , findet auch bey Ent-

richtung und Eincassirung der Zinsen Statt.

§. 837. Wenn eine gewisse Summe zehn

Jahre hindurch als Zinsen eines schuldigen Capitals

bezahlt worden , so entsteht die Vermuthung , daß

der Zahlende das Capital selbst als ein Darlehn

schuldig sey.

§. 838. Diese Vermuthung wird bloß da

durch, daß der Empfänger über das Capital felbst

keinen Schuldschein vorzeigen kann, noch nicht ent-

kräftet.

§. 839.
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§. 839. Ist die §. 837. beschriebene Zinsen-

zahlung durch Dreißig Jahre geleistet worden , fo

kann der Gläubiger das Capital vermöge eines

durch Verjährung erworbenen Rechts fordern , und

der Beweis, daß ursprünglich kein Darlehn gegeben

worden, ist nur in dem Maaße zuläßig , wie gegen

die Verjährung überhaupt ein Beweis Statt finden

Fann.

§. 840. Ist die Summe des Capitals , zu

welchem sich der Schuldner durch diese mehrjäh

rige Zinsenzahlung (§. 837. 839.) bekannt hat, in

den Quittungen nicht ausgedrückt, noch ſonſt aus-

zumitteln , ſo müſſen die jährlich gezahlten Inter-

effen nach landüblichem Zinsfuße zu Capital gerech-

net werden.

§. 841. Unter landüblichen Zinsen werden im

Geseze Fünf vom Hundert verstanden.

§. 842. Hat der Gläubiger bey einem zinsba

ren Darlehne über den lehten Zinstermin ohne Vor-

behalt quittirt, so streitet für den Schuldner die

Vermuthung, daß auch die vorhergehenden Termine

berichtiget worden.

§. 843. Ist über das Capital selbst ohne Vor-

behalt quittirt worden, so sind die vorbedungenen

Zinsen für bezahlt oder erlaffen zu achten.

S. 844. Dagegen folgt aus einer ohne Vorbe

halt ausgestellten Quittung über das Capital ſo we-

nig, als aus der Rückgabe des Schuldscheins , die

erfolgte Zahlung oder Erlaſſung der von dem Rich-

ter zuerkannten Verzugszinsen.

§. 845. Verzugszinsen, auf welche der Richter

nicht erkannt hat, können, auch von dem Tage

des ergangenen Urtels an, nicht nachgefordert wer

den, sobald über das Capital ohne Vorbehalt quic-

tirt worden...

§. 846.
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S. 846. Ein Gleiches findet Statt, wenn vor-

bedungene Zinsen zwar gefordert, aber von dem Rich

ter übergangen worden, und der Gläubiger sich bey

dem Erkenntnisse beruhigt hat.

§. 8+7. Hat aber der Gläubiger die vorbedun

genen Zinsen nicht mit eingeklagt, so können diesel.

ben, so lange noch nicht ohne Vorbehalt über das

Capital quittirt ist, nachgefordert werden.

S. 848. Hat der Richter geforderte Verzugs-

zinsen im Urtel übergangen, so hat dieses eben die

Wirkung, als wenn er sie aberkannt hätte.

S. 849. Wer die gerichtliche Einklagung rück-

ståndig verbleibender Zinsen länger als Zehn Jahre

verabsäumt, der kann einen über Zehn Jahre hins

ausgehenden Rückstand nicht ferner verlangen.

S. 850. Doch kommt dem Gläubiger bey die.

ser Art der Verjährung alles das zu statten , was

den Anfang der gewöhnlichen Verjährung durch

Nichtgebrauch hindert , oder deren Fortsehung uns

terbricht.

$. 851. Außer diesem Falle können Zinsen,

deren Berichtigung der Schuldner verabsäumt oder

verzögert hat, so weit sie rückständig sind , gefors

dert werden , selbst , wenn der Rückstand , wegen

Länge der Zeit, den Betrag des Capitals übersteigt.

S. 852. Noch weniger kann ein Schuldner

bloß aus dem Grunde, weil die von ihn nach und

nach gezahlten Zinsen die Summe des Capitals

bereits übersteigen, der fernern Verzinsung sich

encziehen.

$. 853. Sind Sachen , welche nicht unter dievon uneis

Gegenstände des eigentlichen Darlehns gehören, micgentlichen
Darleh

der Bedingung gegeben worden, daß eben so vieluen,

Sachen von gleicher Art und Beschaffenheit zurück-

gegeben werden sollen, so finden in der Regel alle

Allgem. Landr. 1. Band. B 6
wegen
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wegen des eigentlichen Darlehns ertheilten Vorschrif

ten Anwendung.

S. 854. Der Empfänger ist dergleichen Sachen

in eben der Quantität und Qualität, wie er sie

erhalten hat, zurückzuliefern befugt und schuldig ;

es mögen dieselben in der Zwischenzeit am Werthe

gefallen oder gestiegen seyn.

§. 855. Auch bey uneigentlichen Darlehnen

kann statt der Zinsen eine bestimmte Quantitåt

Sachen von der vorgeliehenen Art bedungen werden.

S. 856. Aber auch bey uneigentlichen Darleh-

nen sind nur die bey eigentlichen erlaubten Zins

fäße zuläßig.

§. 857. Sind die Zinsen solcher uneigentlichen

Darlehne in Gelde bedungen, so muß, bey Beur-

theilung des Zinssages , auf den Werth, welchen

die zum Darlehne gegebenen Sachen zur Zeit des

geschlossenen Vertrags gehabt haben, Rücksicht ge-

nommen werden.

§. 858. Wo bey uneigentlichen Darlehnen

Zinsen bedungen sind, da kann der Gläubiger, bey

verzögerter Rückzahlung, nur eben so, wie bey eis

gentlichen Darlehnen, Verzugszinsen oder Entschå-

digung fordern. (§. 827–834.)

§. 859. Sind aber keine Zinsen bedungen, und

der Schuldner verzögert die Rückzahlung, so hat

der Gläubiger die Wahl, entweder die Sachen in

Natur, nebst den gefeßmäßigen Verzugszinsen , oder

den Werth der Sachen, wie derselbe zur Zeit der

schuldigen Ablieferung gewesen ist, zu fordern.

S. 860. Verzögert der Gläubiger ohne erheb-

lichen Grund die Annahme der Sache, so hat der

Schuldner die Wahl : ob er noch die Sache selbst

geben, oder deren zur Zeit der verabredeten Rücks

lieferung gestandenen Werth entrichten wolle.

§. 861.
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§. 861. Wann anzunehmen sey, daß SachenVom Cres

auf Credit gegeben worden, ist gehörigen Orts be ditiren.

stimmt. (§. 224-227.)

S. 862. So weit Jemand unfähig ist, eigent

liche Darlehne aufzunehmen, so weit dürfen ihm

auchSachen nicht auf Credit gegeben werden.

§. 863. Creditirtes Lohn für wirklich gelieferte

Arbeit, oder geleistete Dienste, sind auch solche Pers

ſonen zu entrichten verbunden.

§. 864. Ein Gleiches gilt wegen der bey sol-

chen Gelegenheiten von dem Arbeiter gemachten baas

ren Auslagen, in so fern die Sachen zum eigenen

Gebrauche des Schuldners erforderlich waren.

§. 865. Doch muß der Gläubiger statt des

etwa verabredeten höhern, mit dem zu derselben

Zeit und an demselben Orte üblichen niedrigern

Lohne, und anstatt des verabredeten, mit dem wirk

lichen mindern Werthe der gelieferten Sachen sich

begnügen.

§. 866. Jede rückständige Zahlung muß nach

der Natur des Geschäfts , aus welchem die Verbinds

lichkeit dazu entstanden ist, beurtheilt werden.

§. 867. Cs åndert also die Natur des ur

sprünglichen Geschäfts , aus welchem die Zahlungs-

verbindlichkeit entstanden ist , noch nicht, wenn gleich

über die schuldige Summe ' ein Schuldſchein , als

über ein Darlehn , ausgestellt worden.

§. 868. Nur in Ansehung der von dem Rück-

stande zu entrichtenden Zinsen finden eben die Vor-

schriften, wie bey eigentlichen Darlehnen, Anwendung.

B6 2 Achter
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Titel.

ne Grunds

jage.

Achter Absch n i t t.

Von Verträgen, wodurch Sachen gegenHand-

lungen, oder Handlungen gegen Handlungen.

versprochen werden.

Algemeis §. 869. Verabredungen, nach welchen Gelder

oder Sachen für übernommene Handlungen oder Un-

terlassungen, oder Handlungen oder Unterlassungen

gegen einander, versprochen werden, sind nach den

Regeln der lästigen Verträge zu beurtheilen.

S. 870. Es gehört also zum Wesen dieser Ver-

fråge, daß dem, welcher zu einer Handlung oder

Unterlassung sich verpflichtet, eine Vergütung dage-

gen versprochen werde.

S. 871. Ist dieſe Vergütung im Vertrage nicht

hinlänglich bestimmt, so muß die fehlende Bestim-

mung nach dem Gutachten der Sachberständigen er:

gänzt werden.

S. 872. Ist gar keine Vergütung bestimmt, so

ist der Vertrag ohne rechtliche Wirkung , und es

kann aufdessen Erfüllung nicht geklagt werden.

§. 873. hat aber der, welcher die Handlung

übernommen hatte, sie wirklich geleistet; und ge=

hört die Handlung zu seinen gewöhnlichen Nahrungs-

und Berufsgeschäften ; so kann er dafür, auch

ohne ausdrücklichen Vorbehalt, den gewöhnlichen

Lohn nach dem Gutachten der Sachverständigen

fordern.

S. 874. Gehört der Handelnde nicht unter

dieſe Claſſe; es sind aber auch die Umstände nicht

vorhanden , unter welchen eine Freigebigkeit geseh-

lich vermuthet werden kann ; so kann er dennoch

eine Vergeltung, jedoch nur nach dem niedrigsten

durch Sachverständige zu bestimmenden Sage for-

dern. (§. 1046. fqq.)

§. 875.
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§. 875. Ift für die übernommene Handlung

nicht Geld oder eine andere Handlung, sondern

eine Sache, oder die Abtretung eines Rechts ver-

sprochen worden, so find die Pflichten des Verspre-

chenden , in Ansehung der von ihm zu leistenden

Erfüllung, nach den Regeln vom Verkaufe , oder

von der Ceffionsleistung zu bestimmen.

§. 876. Ben Verträgen, wodurch Sachen ge.

gen Handlungen, oder Handlungen gegen einander

versprochen werden, findet, wegen angeblicher Vers

lehung im Werthe, außer demFalle eines Betruges,

weder Anspruch noch Einwand Statt.

§. 877. Auch aus solchen Verträgen kann, so

wie aus allen übrigen, wenn sie durch wechselsei-

tige Einwilligung in gefeßmäßiger Form abgeschlof-

ſen ſind, aufErfüllung geklagt werden .

§. 878. Wenn aber der eine Theil die vers

sprochene Erfüllung weigert , so kann der andere

von dem Vertrage sofort zurücktreten .

§. 879. In Ansehung der Fälle , wo ein sol

cher Vertrag , wegen Unmöglichkeit der Erfüllung,

wieder aufgehoben wird , hat es bey den allgemei=

nen Vorschriften des Fünften Titels S. 360. fqq.

sein Bewenden.

§. 880. Hat in diesem Falle der eine Theil den

Vertrag von seiner Seite, durch Leistung der ver-

sprochenen Handlung , schon vollständig erfüllt, und

die Unmöglichkeit der Erfüllung von der andern

Seite entsteht durch die Schuld des andern Con-

trahenten : so muß Lehterer dem Erstern , nach

Maaßgabe des Grades seiner Verschuldung ,

außerordentlichen Werth der versprochenen Sache,

oder den Werth der beſondern Vorliebe vergüten.

den

§. 881. Sollte der Contrahent, welchem durch

seine Schuld die Erfüllung des von der andern

Seite schon ganz erfüllten Vertrags unmöglich wird,

ebens
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ebenfalls eine Handlung leisten : so muß er dem an-

dern den aus der Unterbleibung dieser Handlung

entstehenden Schaden und entgehenden Gewinn, nach

Maaßgabe des Grades seiner Verschuldung, ver-

güten.

S. 882. Hat der eine Theil den Vertrag be-

reits ganz erfüllt, und dem ändern wird die Erz

füllung von seiner Seite durch bloßen Zufall un-

möglich so muß Ersterer mit der Vergütung des

gemeinen Werths der versprochenen Sache, oder

des gewöhnlichen Lohns der Handlung, die er selbst

geleistet hat, sich begnügen.

§. 883. Hat in dem Falle, wo der Vertrag

wegen Unmöglichkeit der Erfüllung rückgängig wird,

der eine Theil den Vertrag zwar noch nicht ganz

erfüllt ; aber doch auf Rechnung desselben schon

eine oder mehrere Handlungen geleistet , und die

fernere Erfüllung wird ihm selbst durch seine eigene

Schuld unmöglich: so kann er für das Geleistete

von dem Andern nur in so fern Vergütung fordern,

als dieser sonst mit seinem Schaden reicher werden

würde.

§. 884. Ein Gleiches findet Statt, wenn dem,

der schon etwas geleistet hat, die fernere Leistung

nur durch einen Zufall, aber doch durch einen ſol

chen, der sich in seiner Person ereignet, unmög-

lich wird.

§. 885. Macht hingegen ein bloßer Zufall,

daß dem, welcher die contractmäßigen Handlungen

schon zum Theil geleistet hat, die Leistung der übri-

gen unmöglich wird, so kann er für das Geleiste-

te von dem andern Contrahenten gewöhnliche Ver

gütung nach dem Gutachten der Sachverständigen

fordern.

S. 886. Entsteht die Unmöglichkeit der Erfül-

lung von der Seite des andern Contrahenten , und

zwar
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zwar durch Zufall: so kann der , welcher auf Ab-

rechnung des Vertrages schon Handlungen geleiſtet

hat, contractmäßige Vergütung dafür , nach Ver-

hältniß des Geleisteten , gegen das ganze im Con-

tracte Versprochene, fordern.

§. 887. Kann nach diesem Grundſage die con-

tractmåßige Vergütung nicht bestimmt werden , so

muß der Leistende mit einer gewöhnlichen Vergütung,

nach dem Gutachten der Sachverständigen, sich

begnügen.

§. 888. Entsteht bey dem andern Contrahen-

ten die Unmöglichkeit, den Vertrag zu erfüllen,

durch dessen eigenes Verschulden, so kann der, wels

cher auf Rechnung des Vertrages schon Handlun

gen geleistet hat, contractmäßige Vergütung dafür

nach §. 886. oder im Falle des §. 887. die höchſte

von Sachverständigen zu bestimmende Vergeltung

fordern.

§. 889. Außerdem aber muß ihm der andere

Contrahent, nach dem Grade feiner Verschuldung

für den wirklichen Schaden und entgehenden Ges

winn haften, welcher daraus erwächst, daß der

Vertrag durch Leistung der noch übrigen Handlun-

gen nicht erfüllt, und also auch die ganze im Con-

tracte versprochene Vergeltung nicht gefordert wer-

den kann.

*
S. 890. hat sich Jemand zu bloßen Unterlass

fungen verpflichtet, und er handelt dieser feiner Vers

pflichtung zuwider, so muß er, nach dem Grade

der ihm dabey zur Last fallenden Verschuldung, den

Andern entschädigen.

§. 891. It er aber zu der Handlung, die er

unterlassen sollte , durch unabwendbare Gewalt und

Uebermacht genöthigt worden, so ist er zwar von

aller Vertretung gegen den andern Contrahenten

frey ;

§. 892.
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1) Bertra

ge wi

und Ges

S. 892. Doch muß er demselben dasjenige zu-

rückgeben oder vergüten , was er von demselben

als Wiederlage für die angelobte Unterlassung er-

halten hat.

S. 893. Kann demjenigen , der zu einer Un-

terlassung sich verpflichtet hat , von dem andern

Contrahenten keine Erfüllung geleistet werden , fo

muß Lehterer ihm für den aus der bisherigen Un-

terlassung entstandenen Schaden , nach dem Grade

der Verschuldung, gerecht werden.

•

§. 894. Die Verträge zwischen Herrschaften und

fchenHerr gemiethetem Gesinde, ingleichen mit gedungenen ge-

fchaften meinen Handarbeitern und Tagelöhnern , gehören

finde. unter dieſe Claſſe von Vertrågen. (Th. 2. Tit. 5.)

§. 895. Ein gedungener Handarbeiter ist schul-

ge mit gedig, die Arbeit verabredetermaßen , unter der Auf-

Handar, sicht oder nach der Vorschrift dessen, der ihn gedun

und Tage,gen hat, zu verrichten.

2) Vertrå.

dungenen

beitern

löhuern.
S. 896. So lange er diese Vorschrift befolgt,

darf er dem, welcher ihn gedungen hat , nicht für

den Ausschlag der Arbeit stehen, oder die fehlgeschla-

gene Unternehmung vertreten.

§. 897. Wie weit aber Arbeiter, durch die

Anweisung oder den Befehl des Dingenden, von

dem Erfaße des einem Dritten entstandenen Scha-

dens befreiet werden , oder nicht , ist im Sechsten

Titel S. 45. fqq. bestimmt.

§. 898. Handelt der Arbeiter wider die Vor-

schrift , so haftet er für allen dadurch verursachten

Schaden.

§. 999. Außerdem dürfen gemeine Handarbei

ter sowohl gegen den Dingenden, als gegen einen

Dritten , nur ein grobes oder måßiges Verſehen

vertreten.

§. 900.
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§. 900. Der gedungene Arbeiter kann nur mit

Einwilligung des Dingenden an seiner Statt einen

Andern stellen.

§. 901. Ist dieses mit Einwilligung des Din-

genden geschehen, so darf der Arbeiter für die Hand-

lungen des Stellvertreters , wenn nichts besonderes

verabredet worden , nicht einstehen.

§. 902. Ben eintretenden
unüberwindlichen

Hindernissen
, ist der Arbeiter einen andern für sich

zu stellen, nicht verpflichtet.

§. 903. Er ist jedoch schuldig , den Dingenden

von dem Hindernisse so bald als möglich zu benach

richtigen.

§. 904. Außer diesem Falle muß, der Arbeiter,

der weder die Arbeit selbst verrichten will , noch

sich mit den Dingenden über die Stellung eines An-

dern vereinigen kann, zur Leistung der versprochenen

Arbeit, oder Vertretung des dem Dingenden aus

der Unterbleibung entstehenden Nachtheils , nach

den Vorschriften der Prozeßordnung angehalten

werden.

§. 905. Wenn die Zeit, wie lange der Ver-

trag dauern soll, weder in sich, noch in Beziehung

auf die Vollendung einer gewissen Arbeit bestimmt

ist, so ist bey gemeinen Handarbeitern der Vertrag

nur auf Einen Tag für geschloffen zu achten, und

es kann alſo jeder Theil mit dem Verlaufe jeden

Tages davon wieder abgehen.

§. 906. Ein Gleiches findet Statt, wenn auch

die Bezahlung der Arbeiter nicht nach dem Tagelohne,

sondern nach Klaftern, Ruthen, oder einen andern

Maaße bedungen worden ; sobald nur erhellet , daß

nicht das Werk selbst verdungen , sondern die Bestim

mung des Maaßes bloß der nåhern Bezeichnung we-

gen beigefügt worden.

§. 907.
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§. 907. Ist aber der Arbeiter auf eine in sich,

oder durch Bezug auf die Vollendung eines gewissen

Werks bestimmte Zeit gedungen worden : so kann

er vor Ablauf dieser Zeit , in der Regel nur als-

dann, wenn er untüchtig befunden wird , oder sonst

feiner Pflicht kein Genüge leistet , entlassen werden.

§. 908. Wird in diesem Falle , wo der Ver

trag mit dem Arbeiter auf eine in sich, oder durch

Bezug auf die Vollendung eines gewissen Werks

bestimmte Zeit geschlossen ist, die Fortsehung der

Arbeit durch einen Zufall, auch nur auf eine Zeit-

lang unterbrochen, so kann dennoch jeder Theil von

dem Vertrage wieder abgehen, und der Arbeiter kann

nur für das Geleistete_contractmåßige Vergütung,

weiter aber keine Entschädigung , fordern.

§. 909. Will jedoch der Dingende bey dem

Vertrage stehen bleiben , und verlangt er, daß der

Arbeiter, nach gehobenem Hinderniſſe, die Arbeit

fortsehen solle : so muß dieser, gegen Vergütung

des gewöhnlichen Tagelohns für die Zwischenzeit,

fich dieses gefallen lassen.

§. 910. Wird die Arbeit auf eine Zeitlang

durch grobes oder måßiges Verschulden des Din-

genden, oder gar durch die freie Willkühr desselben

unterbrochen: fo kann der Arbeiter ; wenn er, nach

gehobenem Hindernisse, die Arbeit fortseßen will,

auch für die Zwischenzeit nach Vorschrift §. 909.

Vergütung fordern.

§. 911. Will er aber von dem Vertrage wie

der abgehen, so muß er mit contractmäßiger Vergü

tung des Geleisteten sich begnügen.

§. 912. In den Fällen des §. 909, 910. muß

der Arbeiter dasjenige , was er in dieser Zwiſchen-

zeit durch anderweitige Beschäftigungen erworben,

oder doch zu erwerben erweislich Gelegenheit gehabt

hat,
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hat, auf die ihm zukommende Vergütung sich ab.

rechnen lassen.

§. 913. Entsteht eine solche Unterbrechung der

Arbeit durch die Schuld des Arbeiters, so kann

der Dingende von dem Vertrage zurücktreten, und

der Arbeiter kann für das bereits Geleistete nur so

weit, als dadurch der Vortheil des Dingenden wirk-

lich schon befördert worden , Vergütung fordern.

§. 914. Auch ist alsdann der Arbeiter
dem

Dingenden
für den aus der Unterbrechung

der Ar-

beit entstandenen
Schaden zu

haften verpflichtet
.

§. 915. Will Aber der Dingende bey dem Ver-

trage stehen bleiben, und verlangt er also, daß der

Arbeiter, nach gehobenem Hindernisse , die Arbeit

fortsehen solle , so muß er das schon Geleistete con-

tractmäßig vergüten.

S. 916. Doch bleibt auch alsdann der Arbei-

ter nach§ 914. zur Schadloshaltung verhaftet , und

kann für die Versäumniß der Zwischenzeit keine Ver-

gütung fordern .

§. 917. Veranlaßt ein Zufall , daß die Arbeit

ganz abgebrochen werden muß, so erhält der Ar

beiter für das bereits Geleistete contractmäßige Vers

gütung; außerdem aber ist kein Theil dem andern

zur Schadloshaltung verpflichtet.

§ . 918. Wird die Arbeit durch Schuld oder

Willkühr des Dingenden ganz abgebrochen, so muß

derselbe nicht nur das bereits Geleistete contractmäßig

vergüten, sondern auch dem Arbeiter, so lange bis

er Arbeit zu finden Gelegenheit hat, nach richterli-

chem Ermessen, das gewöhnliche Tagelohn entrichten.

§. 919. Entsteht die gänzliche Abbrechung der

Arbeit durch die Schuld des Arbeiters , so muß die-

ſer nicht nur mit einer Vergütung des Geleisteten,

welche dem durch das Geleistete dem Dingenden wirk-

lich verschafften Vortheil angemessen ist, sich begnü

gen;
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gen; sondern auch Leßterm für den aus der Rück-

gångigwerdung des Geschäfts entstehenden Schaden

haften.

3) Vertrå §. 920. Was vorstehend von gemeinen Hand-

ge mit arbeitern verordnet ist , findet in der Regel auch

Handwer

Fern und alsdann Statt, wenn Werkmeister oder Künstler zur

Künstler. Verrichtung einer gewissen Arbeit gedungen werden.

4)Vertrá

ein ver

§ . 921. Doch sind diese die Arbeit nach den

Regeln ihrer Kunst zu verrichten, und dabey auch

für ein geringes Versehen zu haften ſchuldig.

§. 922. Hat aber der Dingende eine gewisse

Art, wie die Arbeit verrichtet werden foll, ausdrück-

lich vorgeschrieben : so ist der Arbeiter, wofern nicht

Polizeigesege entgegen stehen , sich darnach zu richten

verbunden.

§. 923. Er darf jedoch dabey nur für ein mås

ßiges Versehen haften, und in so fern ihm derglei

chen Versehen nicht zur Laſt fällt, den Erfolg auf

keine Weise vertreten.

§. 924. In den Fällen, wo der gemeine Hand-

arbeiter nach den S. 909. 910. 918. Tagelohn für

die Wartezeit fordern kann, muß dem Werkmeister

oder Künstler eine billige Vergütung, nach richterli-

chem Ermessen, ausgesezt werden.

§. 925. Ist ein Werkmeister oder Künstler nicht

ge über bloß zu einer Arbeit gedungen, sondern ihm ein gan

dungenes zes Werk in Pauſch und Bogen angedungen worden;

ſo finden zuvörderſt die allgemeinen Grundfäße §. 869.

fqq. Anwendung.

Werk.

§. 926. Auch wenn der Werkmeiſter die Mate-

rialien herzugében übernommen hat, kann ein fol.

cher Vertrag, unter dem Vorwande einer Verlegung

über oder unter der Hälfte, weder von einem noch

dem anderm Theile angefochten werden. (§. 876.)

§. 927.
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§. 927. Vielmehr muß der Werkmeister seiner

Verbindlichkeit ein Genüge leisten , wenn es auch zu

seinem Schaden ausschlagen sollte.

§. 928. In allen Fällen, wo ein Werk oder

eine Arbeit einem Werkmeister oder Künstler anges

dungen worden , ist derselbe das Geschäft ſelbſt aus-

zuführen verbunden , und kann die Ausführung,

wider den Willen des Bestellers , einem Andern nicht

übertragen.

§. 929. Dagegen kann er sich, wenn nicht ein

Anderes ausdrücklich verabredet ist , fremder Gehül

fen und Mitarbeiter dabey bedienen.

§. 930. Er muß aber die Handlungen dieſer

von ihm selbst gewählten Gehülfen, gleich ſeinen

eigenen, vertreten.

S. 931. Auch hat der Besteller ein Recht des

Widerspruchs , wenn der Werkmeister zu Arbeiten,

welche handwerksmäßige Kenntnisse und Geschicklich

keiten erfordern, Leute, die zu diesem Handwerke

nicht gehören, und überhaupt , wenn er offenbar un-

tüchtige Arbeiter und Gehülfen annimmt.

§. 932. Der Werkmeister kann der Regel nach

und wenn nicht ein Anderes verabredet ist, die Zah-

lung nicht eher fordern , als bis das Werk bedun-

genermaßen fertig geliefert, und von dem Besteller

übernommen worden.

§. 933 Das bestellte Werk muß zur bestimm

ten Zeit vollendet und übergeben werden.

§. 934. Ist keine Zeit bestimmt, so muß der

Werkmeister die Arbeit sofort anfangen , und gehö

rig fortsehen.

§. 935. Auch ein Werkmeister ist nicht befugt,

das bestellte Werk noch vor Ablauf der ausdrücklich

bestimmten Zeit abzuliefern , und den Besteller zur

Annahme desselben zu nöthigen.

$.936.
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§. 936. Liefert der Werkmeister das Werk zur

bestimmten Zeit nicht ab, so trägt er von da an

alle Gefahr, auch wegen der etwa von dem Bestel

ler gelieferten Materialien.

§. 937. Er haftet überdies dem Besteller für

ben aus der Zögerung entstehenden Schaden , nach

Verhältniß seines entweder bey Abschließung des

Vertrages, oder bey dem Betriebe der Arbeit began=

genen Verschuldens.

§. 938. Ueberhaupt aber steht dem Besteller

frey , wenn das Werk mit dem Ablaufe der aus:

drücklich bestimmten Zeit durch die Schuld des Werk

meisters , oder durch einen in dessen Person sich er-

eignenden Zufall, nicht abgeliefert wird, von dem

Vertrage zurückzutreten.

§. 939. Wird die Uebernehmung des fertigen

Werks von dem Besteller ohne rechtlichen Grund

verzögert, so muß Lekterer alle Gefahr tragen.

§. 940. Ueberdies muß der Besteller dem Werk-

meister für den bedungenen Lohn Zögerungszinsen,

vom Ablaufe der bestimmten Zeit an , wo das Werk

fertig war, entrichten ; und allen sonstigen aus der

verzögerten Uebernahme entstandenen Schaden, oder

die durch långere Aufbewahrung der Sache verur-

sachten Kosten vergüten.

§. 941. Die auf ein verdungenes Werk im

Voraus geleisteten Zahlungen werden auf den verab

redeten Preis in Abzug gebracht.

§. 942. Ist bey der Bestellung kein Preis ver

abredet worden, und die Parteien können sich dan

über bey der Ablieferung nicht vereinigen , so muß

derselbe , nach Würdigung der Sachverständigen,

von dem Richter bestimmt werden.

§. 943. Bey der Ablieferung des Werks kann

jeder von beiden Theilen verlangen , daß dasselbe,

auf
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auf seine Kosten, von Sachverständigen besichtigt

werde.

§. 944. Sind keine öffentlich bestellte Schau.

meister vorhanden, so ist jeder Theil einen Kunst-

verständigen in Vorschlag zu bringen berechtigt.

S. 945. Finden die Kunstverständigen einstim

mig , daß das Werk tüchtig und contractmåßig an-

gefertigt sey, so muß der Besteller es annehmen,

und die versprochene Zahlung dafür leisten.

S. 946. Doch bleibt ihm, nach geleisteter Zah,

lung , die Ausführung seiner Einwendungen im

Wege Rechtens vorbehalten.

S. 947. Wird das Werk untüchtig befunden,

so hat der Besteller die Wahl : ob er vom Cons

tracte abgehen, und also die Annahme verweigern,

oder Schadloshaltung wegen der bemerkten Fehler

fordern wolle.

§. 948. Doch steht auch dem Werkmeister

frey, über die von dem Besteller behauptete Untüch-

tigkeit des Werks, auf richterliche Untersuchung und

Entscheidung anzutragen.

S. 949. In allen Fällen , wo der Besteller,

wegen befundener Untüchtigkeit , das Werk anzuneh

men nicht schuldig ist , kann er für die von ihm

dazu gelieferten Materialien , nach eigener Wahl,

entweder Ersah in gleicher Quantitåt und Qualität,

oder Vergütung des Werths fordern.

S. 950. Wählt der Besteller das Lehtere , und

hat er die Materialien selbst angekauft, so muß ihm

der festende Preis, sonst aber der Werth, welchen

die Materialien zur Zeit der Ablieferung an den Bes

steller gehabt haben, erseht werden.

§. 951. In Ansehung solcher Fehler, welche

keinen wesentlichen Einfluß auf den Gebrauch der

Sache haben, findet nur Minderung des bedunge

nen Preises, oder Schadloshaltung Statt.

§. 952.
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§. 952. Ist jedoch bey Werken , die zur Pracht

und Zierde bestimmt sind , in der äußerlichen Ge-

stalt und Form derselben ein erheblicher Fehler be

gangen worden, so findet, wenn auch dieser Feh

ler den Gebrauch der Sache an sich nicht hindert,

dennoch die Vorschrift §. 947. Anwendung.

§. 953. Eben das gilt , wenn der Sache eine

ausdrücklich vorbedungene, wenn gleich an sich außer-

wesentliche Eigenschaft ermangelt.

§. 954. Der Werkmeister haftet für die gegen

die Regeln seiner Kunst begangenen Fehler , und

muß dabey auch ein geringes Versehen vertreten .

H. 955. Hat er aber auf ausdrückliches Ver-

langen des Bestellers von den Regeln seiner Kunst

abweichen müssen, so findet die Vorschrift des §. 923.

Anwendung.
1

§. 956. Ist die Auswahl und Anschaffung der

Materialien dem Werkmeister überlassen worden ,

muß er auch dabey ein geringes Versehen vertreten.

F. 957. Hat der Besteller die Materialien ge-

liefert, und darüber kein Urtheil des Werkmeisters

verlangt, so haftet Leßterer für einen aus der Be-

schaffenheit dieser Materialien entstandenen Fehler

nur alsdann, wenn dieselben zu der bestellten Arbeit

offenbar untüchtig waren, und er den Besteller des-

halb nicht gewarnt hat.

S. 958. Verlangt hingegen der Besteller über

die von ihm angeschafften Materialien das Urtheil

des Werkmeisters , so haftet Lehterer, bey dieser

Beurtheilung nur für ein måßiges Versehen.

§. 959. Unglücksfälle an den Materialien, wåh-

rend der Arbeit, treffen den Eigenthümer derselben.

§. 960. Wird das Werk selbst, vor der zur

Uebergabe bestimmten Zeit, durch einen Zufall vers

nichtet, oder unbrauchbar gemacht, so verliert der

Werkmeister Arbeitslohn und Auslagen. -

§. 961.
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§. 961. Hat der Besteller die Materialien ge-

liefert, so muß er dieselben , so weit sie noch vor-

handen, und wie sie beschaffen sind, zurücknehmen.

S. 962. Auch ist er in diesem Falle befugt,

von dem Vertrage abzugehen, wenn gleich der Werk-

meister zur Anfertigung eines neuen Werks , gegen

den verabredeten Preis , und gegen Lieferung neuer

Materialien, sich erbieten wollte.

§. 963. hat aber in dem Falle des §. 960. der

Werkmeister die Materialien angeschafft , so hångt

es von diesem ab, ob er von dem Contracte abges

hen, oder noch zu dessen Erfüllung mit andern Ma-

terialien zugelassen seyn wolle.

§. 964. Doch findet Lehteres nur in so fern

Statt, als entweder kein Termin zur Ablieferung be

stimmt war, oder der Werkmeister die bestimmte Frist

noch inne halten kann.

S. 965. Ereignet sich der Unglücksfall an dem

Werke nach dem zur Ablieferung bestimmten Ter

mine, jedoch vor der wirklichen Uebergabe, so hat

es bey den Vorschriften §. 936. 937. 938. ſein

Bewenden.

§. 966. Wenn ein übernommener Bau vor Insonders

der Uebergabe einstürzt , oder sonst Schaden leidet, heit von

so wird vermuthet, daß der Unfall aus einem Fehnen

ler des Baumeisters entstanden sey.
Bauen.

§. 967. Ist der Schade erweislich durch einen

bloßen Zufall, oder durch einen solchen Fehler ents

standen, welchen der Baumeister, als Kunstverstän

Diger, nicht hat voraussehen können: so trifft der

Verlust den Bauherrn.

§. 968. Ist aber der Bau von dem Bauherrn

einmal übernommen worden , so kann der Baumei-

ster wegen solcher Fehler, die aus der Bauart, und

weil dabey die Regeln der Kunst angeblich nicht bes

obachtet worden, entstanden seyn sollen, nur inner

Allgem. Landr. 1. Band. Cc halb

verdunges
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halb Dreier Jahre nach der Uebergabe in Anspruch

genommen werden.

§. 969. Wegen solcher Fehler hingegen , die

in der schlechten Beschaffenheit der Materialien ihren

Grund haben sollen, kann der Baumeister zu allen

Zeiten, innerhalb der gewöhnlichen Verjährungsfrist,

zur Verantwortung gezogen werden.

§. 970. In beiden Fållen aber ist, auch nach

der Uebergabe, die Frage : in wie fern ein sich au

Bernder Fehler, je nachdem derselbe in der Beschaf

fenheit der Materialien , oder der Arbeit seinen

Grund hat, von dem Baumeister vertreten werden

müſſe? nach der Vorschrift §. 954-958 . zu beur-

theilen.

Rechteaus §. 71. Bey unbeweglichen Sachen hat der

diesem Werkmeister, in Ansehung der darin verwendeten

Vertrage

bey ent Materialien und Arbeiten , ein in der Concursord-

standenem nung nåher bestimmtes Vorrecht.

Concurse. §. 972. Dieses Vorrecht kann er , so lange

der Concurs noch nicht eröffnet ist, auf die Sache,

auch ohne die besondere Einwilligung des Schuld,

ners eintragen lassen.

§. 973. Auf bewegliche Sachen, die dem Be-

steller einmal übergeben worden, kann dies Vorrecht

nicht ausgedehnt werden.

§. 974. Entsteht aber vor der Uebergabe Con.

curs über das Vermögen des Bestellers , so kann

der Werkmeister, wegen seiner Arbeit und Ausla-

gen, des Zurückbehaltungsrechts auf das noch in

ſeiner Gewahrsam befindliche Werk ſich bedienen .

§. 975. Entsteht vor Ablieferung des Werks

Concurs über das Vermögen des Werkmeisters, fo

kann der Besteller das in der Masse vorhandene

vollendete Werk, gegen Erlegung des noch schuldi-

gen Preises, fordern.

§. 976.
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§. 976. Ist das Werk noch unvollendet, so

kann er die von ihm gelieferten Materialien, so

weit sie noch vorhanden sind, als sein Eigenthum

zurücknehmen.

S. 977. Gleiche Befugniß steht dem Besteller

zu, wenn Materialien vorhanden sind , die der Werk-

meister von dem Vorschusse, welchen ihm der Be-

steller dazu ausdrücklich gegeben, erweislich angeschafft

und bezahlt hat.

§. 978. So weit der Besteller für die von ihm

gelieferten Materialien, oder für den Vorschuß, den

er zu deren Anschaffung gegeben hat , durch diese

Zurücknahme nicht entschädigt werden kann, ist er

an das in der Masse vorhandene noch unvollendete

Werk sich zu halten berechtigt.

S. 979. Kann er dadurch seine Befriedigung

nicht erhalten, so muß er mit der in der Concurs-

ordnung ihm sonst angewiesenen Stelle sich begnügen.

§. 980. Der Besteller kann der Annahme des

in der Concursmasse vollendet vorgefundenen Werks,

gegen die Gläubiger , nur aus eben den Gründen,

die er dem Gemeinschuldner selbst hätte entgegenseßen

können, fich weigern.

rungsvers

§. 981. Wer sich verpflichtet, einem Andern s) Liefes

eine bestimmte Sache für einen gewissen Preis zu trage.

verschaffen, wird ein Lieferant genannt.

§. 982. Der Lieferant kann sich der übernom-

menen Pflicht nicht entziehen, wenn auch die Liefe

rung durch nachher eingetretene Umstände erschwert

wird.

S. 983. Wegen der Fälle, wenn die Lieferung

überhaupt, oder die bestimmte Art derselben, in

Ansehung der Zeit oder des Orts unmöglich, oder

mit einer unvorhergesehenen Gefahr verknüpft wird,

hat es bey den allgemeinen Vorschriften des Titels

von Verträgen §. 360-376. sein Bewenden.

Cc 2
§. 984.
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§. 984. Wenn wegen veränderter Umstände

die besprochene Lieferung zu dem Zwecke, wozu der

Besteller sie bedungen hat, unnüß oder unbrauch-

bar wird: so kann zwar derselbe den Vertrag wi-

derrufen ;

§. 985. Er muß aber den Lieferanten, wegen

der zu Erfüllung von seiner Seite bereits gemachten

Anstalten, und verwendeten Bemühungen oder Ko-

sten, vollständig entschädigen.

§. 986. So weit der Lieferant zur Zeit des

Widerrufs die bestellte Sache ganz oder zum Theil

bereits angeschafft hat, muß der Besteller fie anneh-

men, oder sich den öffentlichen Verkauf auf seine

Gefahr und Kosten gefallen laſſen.

§. 987. Nach geleisteter Lieferung findet unter

den Contrahenten alles das Statt , was zwiſchen

Käufern und Verkäufern Rechtens iſt.

4

§. 788. Auf nüßliche Geistesarbeiten, oder ge-

meinnützige körperliche Fähigkeiten oder Unternehmun

gen, öffentliche Belohnungen auszusehen , ist einem

Jeden erlaubt.

§. 989. Wer dergleichenWer dergleichen Pråmien ausseßt,

kann sein Versprechen vor dem Ablaufe der bestimm

ten Zeit nicht zurücknehmen.

§. 990. Doch steht ihm frey, die Preisfrage

innerhalb der ersten Hälfte der zu ihrer Beantwor

tung ausgeseßten Zeit nåher zu beſtimmen.

§. 991. Er kann sich selbst in den Wettstreit

nicht mit einlassen, wenn er sich dieses bey der Be-

kanntmachung nicht ausdrücklich vorbehalten hat.

§. 992. Wer sich nicht zu rechter Zeit, oder

nicht mit den vorgeschriebenen Maaßregeln als Mit-

werber gemeldet hat, kann auf den Preis keinen

Anspruch machen.

§. 993.
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S. 993. Selbst der, welcher den Preis ausge-

feht hat, kann einen solchen Mitwerber zum Nach-

theile der übrigen nicht zulassen.

§. 994. Dem Urtheile des Aussehers , oder

dem von diesem gleich bey Bekanntmachung der Auf-

gabe ernannten Richter, müssen sämmtliche Mitwer-

ber sich ohne alle Widerrede und weitere Berufung

unterwerfen.

§. 995. Das Eigenthum der von einem jeden

Mitwerber gelieferten Arbeit bleibt ihrem Urheber;

und der Ausseher des Preises kann sich darüber fei

ner andern Verfügung anmaßen , als die er sich

bey der Bekanntmachung ausdrücklich vorbehalten

hat, oder die aus dem erklärten Zwecke der Auf-

gabe von selbst folgt.

träge.

S. 996. Das Verlagsrecht besteht in der Be 7) Vers

fugniß, eine Schrift durch den Druck zu vervielfäl lagsver

tigen, und sie auf den Messer, unter die Buchhånd-

ler und sonst, ausschließend abzuscßeu.

§. 997. Nicht bloß Bücher, sondern auch

Landcharten, Kupferstiche , topographische Zeichnun

gen, und muſikaliſche Compositionen , sind ein Ge-

genstand des Verlagsrechts.

§. 998. In der Regel erlangt der Buchhänd

ler das Verlagsrecht nur durch einen mit dem Ver

fasser darüber geschlossenen schriftlichen Vertrag.

§. 999. Ist dergleichen schriftlicher Vertrag

nicht errichtet , die Handschrift jedoch von dem

Schriftsteller abgeliefert worden: so gilt die mund-

liche Abrede zwar in Ansehung des dem Verfasser

versprochenen Honorarii ; in allen übrigen Stücken

aber sind die Verhältnisse beider Theile lediglich nach

den gefeßlichen Vorschriften zu beurtheilen.

S. 1000. Der Verfasser ist schuldig , den

schriftlichen Vertrag durch Lieferung der Handschrift

zur gehörigen Zeit zu erfüllen.

§. 1001.
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S. 1001. Thut er dieses nicht , so kann der

Berleger von dem Vertrage wieder abgehen.

§. 1002. Ist die Zeit , wenn die Handschrift

geliefert werden soll , im Vertrage nicht bestimmt,

so wird angenommen, daß dieselbe dergestalt gelie-

fert werden solle , damit der Verleger die Schrift

noch auf die nächste Leipziger Messe bringen könne.

§. 1003. Erhellet aus der Größe und dem Um-

fange des Werks, oder aus der kurzen Zwischenzeit

bis zur Messe, oder aus andern Umständen , daß

dem Schriftsteller eine längere Zeit gestattet seyn

sollen, so hångt die nåhere im Contracte nicht ent-

haltene Bestimmung von dem Schriftsteller ab.

*

§. 1004. Doch kann derselbe von dem Verle-

ger angehalten werden, eine gewiſſe Zeit zu bestim

men, oder fich den Rücktritt von dem Contracte ge-

fallen zu lassen.

S. 1005. Ereignen sich Umstände oder Hinder-

nisse, welche den Verfasser veranlassen, das verspro-

chene Werk gar nicht herauszugeben, so kann er

von dem Vertrage zurücktreten.

§. 1006. Er muß aber dem Verleger den

Schaden ersehen, welcher demselben aus den zum

Abdrucke etwa schon getroffenen , und durch den

Rücktritt unnüß werdenden Anstalten , wirklich ent-

steht.

§. 1007. Giebt aber der Schriftsteller das ei-

nem Verleger versprochene Werk innerhalb Jahres-

frist nach dem Rücktritte, ohne Vorwissen und Ein-

willigung desselben, in einem andern Verlage, oder

auf eigene Rechnung heraus, so muß er dem ersten

Verleger auch für den entgangenen Gewinn gerecht

werden.

S. 1008. Findet der Schriftsteller nöthig, in

Ansehung des Umfangs , oder der Einrichtung des

Werks, Veränderungen noch vor dem Drucke zu

machen,
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•

machen, so hat der Verleger die Wahl, sich dies

felben gefallen zu lassen, oder von dem Vertrage®

wieder abzugehen.

ず

§. 1009. Macht aber der Schriftsteller ders

gleichen Veränderungen nach bereits angefangenem

Drucke, ohne die Einwilligung des Verlegers , fo

haftet er dem Verleger für allen daraus entstehen-

den Schaden.

§. 1010. Wegen der Fälle, wo die Erfüllung

des Verlagsvertrages einem oder dem andern Theile

unmöglich wird, hat es bey den Vorschriften des

§. 879. fqq. fein Bewenden.

S. 1011 Wenn ein neuer unveränderter Ab-

druck einer Schrift in eben demselben Formate ver-

anlaßt wird, so heißt solches eine neue Auflage.

§. 1012. Wenn aber eine Schrift in verån,

dertem Formate, oder mit Veränderungen im In-

halte, von neuem gedruckt wird, so wird solches eine

neue Ausgabe genannt.

§. 1013. Ist im Verlagsvertrage die Zahl der

Eremplare der ersten Auflage nicht bestimmt, so

ſteht es dem Verleger fren, auch ohne ausdrückliche

Einwilligung des Verfassers, neue Auflagen zu ver-

anſtalten.

§. 1014. Ist aber die Zahl bestimmt, so muß

der Verleger, wenn er eine neue Auflage machen

will, sich darüber mit dem Schriftsteller oder deſſen

Erben, anderweit abfinden.

§. 1015. Können die Parteien sich darüber

nicht vereinigen, so dient die Hälfte des für die erste

Auflage gezahlten Honorarii zum Maaßstabe.

§. 1016. Hingegen erstreckt sich das Verlags-

recht in derRegel, und wenn nicht in dem geſchloſ-

ſenen schriftlichen Vertrage ein Anderes verabreder ist,

nur auf die erste Ausgabe des Werks, mit Inbegriff

aller fernern Theile und Fortsehungen desselben..

§. 1017.
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§. 1017. Der erste Verleger kann also nie-

mals eine neue Ausgabe machen, ohne mit dem

Schriftsteller einen neuen Vertrag darüber geschlossen

zu haben.

S. 1018. Dagegen kann auch der Schriftsteller

keine neue Ausgabe veranstalten , fo lange der erste

Verleger die von ihm nach §. 1013. 1014 recht,

måßig veranstalteten Auflagen noch nicht abgesett

hat.

§. 1019. Können Verfasser und Buchhändler

sich wegen der neuen Ausgabe nicht vereinigen , so

muß ersterer, wenn er dieselbe in einem andern

Verlage herausgeben will , zuvorderst dem vorigen

Verleger alle noch vorråthigen Exemplare der ersten

Ausgabe, gegen baare Bezahlung des Buchhändler-

preises, abnehmen.

§. 1020. Das Recht des Verfaſſers, daß ohne

feine Zuziehung keine neue Ausgabe veranstaltet wer

den darf, geht, wenn nicht ein Anderes ausdrücklich

und schriftlich verabredet worden, auf seine Erben

nicht über.

S. 1021. Vorstehende Einschränkungen des

Verlagsrechts zum Besten des Schriftstellers fallen

weg, wenn der Buchhändler die Ausarbeitung eines

Werks nach einer von ihm gefaßten Idee dem

Schriftsteller zuerst übertragen, und dieser die Aus-

führung ohne besondern schriftlichen Vorbehalt über-

nommen; oder wenn der Buchhändler mehrere Ver-

fasser, zur Ausführung einer solchen Idee, als Mit-

arbeiter angestellt hat.

§. 1022. In diesen Fållen gebührt das volle

Verlagsrecht vom Anfange an dem Buchhändler,

und der oder die Verfaſſer können sich auf fernere

Auflagen und Ausgaben weiter kein Recht anma-

Ben, als was ihnen in dem schriftlichen Vertrage

ausdrücklich vorbehalten ist.

§. 1023.
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§. 1023. Anmerkungen zu Büchern , worauf

ein Anderer das Verlagsrecht hat , besonders abzu-

drucken, ist erlaubt. Mit dem Werke selbst aber

können dergleichen Anmerkungen, ohne Einwilligung

des Verfassers und feines Verlegers, nicht gedruckt,

noch in den Königlichen Landen verkauft werden.

L

§. 1024. Niemand darf, ohne Einwilligung

des Verfassers und feines Verlegers, einzelne ges

druckte Schriften in ganze Sammlungen aufnehmen,

oder Auszüge daraus besonders drucken laſſen.

§. 1025. Wohl aber können Auszüge aus

Schriften in andere Werke oder Sammlungen
auf-

genommen werden.

S. 1026. Neue Ausgaben ausländischer Schrift <

steller, welche außerhalb des Deutschen Reichs, oder

der Königlichen Staaten, in einer fremden Sprache

schreiben , und deren Verleger weder die Frankfur-

ther noch die Leipziger Messe besuchen, können nach

gedruckt werden, in so fern der Verleger darüber

kein hiesiges Privilegium erhalten hat.

§. 1027. Uebersehungen sind in Beziehung auf

das Verlagsrecht für neue Schriften zu achten.

§. 1028. Das Veranstalten einer neuen Ue-

bersehung durch einen andern Ueberseher ist kein

Nachdruck der vorigen.

§. 1029. Wenn keine Buchhandlung, welche

auf die neue Ausgabe eines Buchs ein Verlagsrecht

hat, mehr vorhanden , und auch das Recht des

Schriftstellers nach §. 1020. erloschen ist, so steht

Jedem frey, eine neue Ausgabe des Werks zu ver-

anstalten.

§. 1030. Sind jedoch in diesem Falle noch

Kinder des ersten Grades von dem Verfasser vor-

handen, so muß der neue Verleger, wegen der zu

veranstaltenden neuen Ausgabe, mit diesen sich ab.

finden.

§. 1031.
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S. 1031. Uebrigens gilt zwischen diesem neuen

Verleger, und dem Schriftsteller , welcher die neue

Ausgabe besorgt, alles das, was bey neuen Werken

verordnet ist.

%
§. 1032. Auch der Nachdruck solcher Ausga

ben ist unter eben den Umständen unerlaubt, unter

welchen der Nachdruck, eines neuen Werks nach obis

gen Vorschriften nicht Statt findet.

§. 1033. In so fern auswärtige Staaten den

Nachdruck zum Schaden hiesiger Verleger gestatten,

foll Lesteren gegen die Verleger in jenen Staaten

ein Gleiches erlaubt werden.

§. 1034. Wer Bücher und Werke, deren Nach

druck nach vorstehenden Grundsäßen unerlaubt ist,

dennoch nachdruckt, muß den rechtmäßigen Verleger

entschädigen.

§. 1035. Diese Entschädigung besteht in dem

Ersaße des Honorarii, welches der rechtmäßige Ver

leger dem Verfasser gezahlt hat , und der mehreren

Kosten, welche derselbe wegen bessern Drucks und

Papiers , gegen den Nachdruck gerechnet, auf die

rechtmäßige Auflage verwendet hat.

+

S. 1036. Uebrigens ſollen unerlaubte Nachdrücke

in hiesige Lande, bey Vermeidung der Confiscation,

nicht eingeführt, und unbefugte Nachdrucker nach

näherer Bestimmung des Criminalrechts ernstlich

bestraft werden. (Th. 2. Tit. 20. Abschn. 14.)

Neun
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Neunter Abschnitt.

Von Schenkungen.

Grunds

S. 1037. Schenkungen sind Verträge, wodurch Begriff

Einer dem Andern das Eigenthum einer Sache und

oder eines Rechts unentgeltlich zu überlassen sich fäge.

verpflichtet.

S. 1038. Auch bey Schenkungen erlangt der

Geschenknehmer das Eigenthum des Geschenks erst

durch die Uebergabe. (Tit. 10. §. 1. 18—25.).

§. 1039. Bloße Verzichtleistungen auf ein

zwar angefallenes aber noch nicht wirklich übernom->

menes, ingleichen auf ein zweifelhaftes Recht, ſinda

nach den Regeln von Schenkungen nicht zu beur-

theilen.

§. 1040. Daß eine Sache als ein Geschenk Wann

gegeben worden, wird nicht vermuthet.

་ ལས

die Abs

ficht von

vermus

§. 1041. Wo eine besondere persönliche, ob Schens

schon nicht gefeßlich verbindende Pflicht zur Wohl- Fungen

thätigkeit vorhanden ist, da wird vermuthet, daß das) thet

ohne Vorbehalt Gegebene in der Absicht, solches zu werde.

schenken, gegeben worden.

§. 1042. Was also Verwandte in auf und

absteigender Linie, Geschwister und Eheleute, einans

der ohne Vorbehalt geben, wird für geschenkt ans

gesehen, so lange nicht ein Anderes aus den Um

stånden erhellet, oder durch besondere Geseze be

stimmt ist. (Th. 2. Tit. 1. Abſchn. 5.)

§. 1043. Eben so wird bey dem, was einem

Armen zu ſeinem Unterhalte gegeben worden , die

Absicht solches zu schenken vermuthet.

S. 1044. Ein Gleiches findet Statt , wegen

solcher Gelder und Sachen, die an Armenanstalten

und milde Stiftungen ohne weitern Vorbehalt ab.

geliefert worden.

S. 1045.

#
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träge,

§. 1045. Was unter Umständen gegeben wor-

den, wo sich gar keine andere Absicht des Geben-

den denken läßt, ist gleichfalls für geschenkt anzu-

sehen.

Schen §. 1046. Wenn die Geseke Jemanden zu Hand-

kungsver: lungen, die an sich eine bloße Freigebigkeit enthals

welche denten würden , in Beziehung auf gewisse Personen

laftigen oder Verhältnisse ausdrücklich verpflichten : so wer-

gleich u

achten. den die zur nähern Bestimmung dieser Pflicht ge-

schlossenen Verträge den låſtigen gleich geachtet.

§. 1047. Wenn also Personen , welche eine

andere auszustatten nach den Geſeßen schuldig ſind,

derselben eine gewiſſe Summe oder Sache zur Aus-

stattung, oder auch zum Brautſchaße ausdrücklich

versprochen haben , so ist ein darüber in rechtsgül-

tiger Form abgefaßter Vertrag für einen lästigen

anzusehen.

S. 1048. Auch wenn ein Fremder unter der

Bedingung, oder zum Zwecke einer zu schließenden

Ehe, einem oder dem andern der künftigen Eheleute

etwas in rechtsgültiger Form versprochen hat, ist

ein solcher Vertrag einem lästigen gleich zu achten.

"

§. 1049. Was aber nur bey Gelegenheit einer

Eheverbindung versprochen worden, hat, wenn dabey

eine bloße Freigebigkeit zum Grunde liegt, die Na-

fur einer Schenkung.

§. 1050. Verträge zwischen Eheleuten, wo-

durch Einer dem Andern gewisse Vortheile auf den

Todesfall bestimmt , sind nicht als Schenkungen,

sondern als lastige Verträge zu betrachten.

S. 1051. Wenn wechseitige Schenkungen un

ter Lebendigen geschehen sind , so muß jede Schens

fung für sich, nach den von Schenkungen über-

haupt vorgeschriebenen Regeln, beurtheilt werden.

S. 1052.
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§. 1052. Wenn jedoch ein Theil das dem an-

dern versprochene oder gegebene Geschenk auch aus

einem an sich gesetzmäßigen Grunde widerruft: fo

muß der andere wegen desjenigen , was er von ſei-

ner Seite, in Ansehung des von ihm versprochenen

Geschenks, wirklich gegeben, ader geleistet hat, voll.

ständig entschädigt werden.

S. 1053. Schenkungen , welche unter einer

von dem Geschenknehmer zu leistenden Bedingung,

oder zu einem gewissen von ihm zu erfüllenden End-

zwecke versprochen, oder gegeben worden, sind , im

zweifelhaften Falle, den lästigen Verträgen gleich zu

achten.

§. 1054. Wenn jedoch aus den Umstånden

klar erhellet, daß die Bedingung oder der Endzwed

nur zum Scheine beigefügt worden, so ist derglei

chen Schenkung, auch in Ansehung der Befugniß

zum Widerrufe, nach den allgemeinen Grundsäßen

von Schenkungen überhaupt zu beurtheilen.

S. 1055. Doch muß, wenn ein Widerruf aus

gefeßlichen Gründen erfolgt, und die Bedingung

oder der Zweck nicht zum eigenen Vortheile des

Beschenkten beigefügt waren, alles , was Letterer

zu deren Erfüllung gethan oder geleistet hat , dem-

selben nach dem höchsten Werthe vergütet werden.

§. 1056. Zielt die beigefügte Bedingung, oder

der bestimmte Zweck, lediglich zum Besten des Be

schenkten ab, so kann eine solche Schenkung gleich

jeder andern widerrufen werden.

S. 1057. Liegt jedoch der Grund des Wider-

rufs nicht in dem eigenen Verschulden des Beschenk

ten ; und hat dieser, in Rücksicht auf die Schen

kung, Handlungen vorgenommen, oder Einrichtun

gen getroffen , die ihm jest, bey erfolgendem Wis

derrufe, schädlich werden: so kann er deshalb von

dem Geschenkgeber Entschädigung fordern.

§. 1058.
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Schen

Sie §. 1058. Ben allen Schenkungen ist, wie bey

kungsver, andern Verträgen , eine ausdrücklich oder durch

rage se Handlungen erklärte Annahme nothwendig. (Tit. 5 .

fchloffen §. 78. fqq.)
werden. §. 1059. Doch sind die Worte und Handlun-

Form ders

gen des Andern, im. zweifelhaften Falle, so zu deu-

ten, daß er das Geschenk dadurch habe annehmen

wollen.

§. 1060. Wenn der Beschenkte wegen Kind-

heit, Krankheit, oder sonst wegen Mangels am Ver-

stande, die Absicht, das Geschenk anzunehmen, nicht

äußern kann, so kann ein jeder Dritter dasselbe zu

seinem Besten acceptiren.

§. 1061. Ein noch nicht angenommenes Ge

schenk kann von den Erben dessen , für den es be

stimmt war, wider den Willen des Schenkenden

nicht mehr rechtsgültig acceptirt werden.

§. 1062. Wie weit der Beschenkte nach dem

Tode des Schenkenden noch annehmen könne, oder

die Erben des Lehtern diesen Antrag anzunehmen be-

fugt sind, ist nach den allgemeinen Grundsäßen von

der Acceptation überhaupt zu beurtheilen. (Tit. 5.

§. 90-108.)

§. 1063. Schenkungsvertråge sollen gerichtlich

selben. abgeschlossen werden.

S. 1064. Aus einem außergerichtlichen, wenn

auch schriftlichen Schenkungsvertrage, kann daher in

der Regel auf Erfüllung nicht geklagt werden.

§. 1065. Ist hingegen eine geschenkte beweg-

liche Sache oder Summe dem Geschenknehmer be-

reits übergeben worden, so findet deren Rückforde

rung aus dem Grunde der Ermangelung eines ge-

richtlichen Vertrages nicht Statt.

S. 1066. Ist eine unbewegliche Sache auf den

Grund eines schriftlichen, wenn gleich außergericht-

lichen Schenkungsvertrags, dem Beschenkten über-

geben
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geben worden , so kann der Geschenkgeber dieselbe

wegen Ermangelung eines , gerichtlichen Vertrags

nicht zurückfordern.

§. 1067. Vielmehr hat in diesem Falle der

schriftliche außergerichtliche Vertrag die Kraft einer

Punctation.

S. 1068. Doch gelten obige Vorschriften

(§. 1066. 1067 ) nur alsdann, wenn eine wirkliche

Naturalübergabe, wodurch die geschenkte Sache in

den Besitz und die Gewahrsam des Beschenkten ges

langt, erfolgt ist.

S. 1069. Schenkungsverträge, welche bloß von

Justizcommissariis und Notariis geschlossen werden,

haben nicht die Kraft gerichtlicher Schenkungen.

Schens
S. 1070. Geschenke , welche zur Beförderung Welche

unerlaubter Absichten gemacht worden, sind un kungen,

gültig.
wegendes

Zwecks,

oder der

Anh. §. 27. Hat ein Kantonist nach seiner Aus Person

wanderung, oder innerhalb des letzten Jahres vor des Ges

fchenks

ſeinem Austritt, durch Schenkungen , Entsagungen, nehmers,

Verzichtleistungen, Anerkenntnisse, Remissionen und ungültig

find.

andere Verfügungen sein Vermögen , ganz oder zum

Theil , mittelbar oder unmittelbar verringert ; so ist

zu vermuthen , daß er dies in der Absicht gethan

habe, um die Rechte des Staats und besonders

der Invalidencasse zu schmälern. Dem gemäß soll

Fiskus befugt seyn, auch wenn die Disposition aus

Berdem rechtsgültig und in gehöriger Form abgefaßt

wåre , auf die Annullirung solcher Schenkungen und

anderer Verfügungen anzutragen , und dasjenige,

was etwa schon auf den Grund derselben an einen

Andern gelangt ist , jedoch ohne Zinsen zurückzufors

dern , es wäre denn , daß der Beschenkte , oder ders

jenige, zu deſſen Gunsten die Entsagung , der Ers

laß, die Verzichtleistung oder das Anerkenntnißvers

folgt
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folgt ist, nachzuweisen vermögte, oder sonst aus den

Umständen klar erhellte , daß zur Zeit des gemachten

Geschenks , oder `der sonstigen Disposition , der Ausges

wanderte die Absicht, sich dem Lande und Kanton zu

entziehen, noch nicht gehabt habe.

§. 1071. Das wirklich Gegebene ist der Fiskus

von dem Empfänger zurückzufordern berechtigt.

§. 1072. In wie fern Eheleute einander unter

Lebendigen gültig beschenken können , ist gehörigen

Orts bestimmt. ( Th. 2. Tit. 1. Abschn. 5.)

§. 1073. Auch wegen der Schenkungen an

Kirchen und geistliche Gesellschaften, hat es bey

den Vorschriften des Kirchenrechts sein Bewenden.

(Th. 2. Tit. 11. Abschn. 4. 12.)

§. 1074. Was von diesen verordnet ist, gilt

auch von Schenkungen an auswärtige Schulen, Uni-

versitäten, und andere Erziehungsanstalten oder milde

Stiftungen.

§. 1075. Dagegen sind Schenkungen an in-

ländische Schulen, Universitåten, und an andere der

gleichen öffentliche Lehr- und Erziehungsanstalten,

so wie an inländische Armen- und Waisenhauser,

an Hospitåler, zu Stipendien und andern milden

Stiftungen an und für sich, ohne Einschränkung

auf eine gewisse Summe, zuläßig. (Th. 2. Tit. 19.)

Wirkun §. 1076. Aus einem gültigen Schenkungsver

gültigen trage entsteht das Recht, auf die Uebergabe der ge

Schens schenkten Sache zu klagen.

gen eines

kungsvers §. 1077. Sind nußbare Sachen gültiger Weise

trages.j zum Geschenke versprochen worden, so muß der Ge-

schenkgeber, wenn er die Uebergabe widerrechtlich

verzögert, die seit der Zögerung wirklich erhobenen

Nuhungen mit der Sache zugleich abliefern.

S. 1078. Uebrigens aber wird er, auch wegen

der Erhaltungskosten, der Verbesserungen und Ver-

schlim-
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ſchlimmerungen, nur einem redlichen Beſißer gleich

geachtet.

§. 1079. Von geschenktem Gelde können erst

nach ergangenem rechtskräftigen Erkenntnisse Zinsen

gefordert werden.

§. 1080. Ist aber ein zinbares Capital ges

schenkt worden, so muß der Geschenkgeber alle Zin-

sen , die nach dem Zeitpunkte des Verzugs fällig wa-

ren, und die er gehoben hat, dem Beschenkten her-

ausgeben.

S. 1081. Die Erben des Geschenkgebers sind

zu Verzörungszinsen , gleich andern Schuldnern,

verpflichtet.

S. 1082. Der Empfänger des Geschenks muß

die Sache mit den darauf haftenden Lasten über-

nehmen.

§. 1083. Zur Gewährsleistung wird der Schen-

kende dem Beschenkten nur durch ein ausdrückliches

Versprechen derselben verpflichtet.

§. 1084. Wer jedoch wissentlich eine fremde

oder schädliche Sache geschenkt, und den Geschenk-

nehmer darüber nicht gewarnt hat, der haftet für

den diesem Lehtern an seiner Person oder übrigen

Vermögen dadurch entstehenden Schaden.

S. 1085. Wenn eine Sache mehrern Perso=

nen geschenkt worden, und eine von ihnen derselben

nicht mit theilhaft werden kann , so fällt ihr Antheil

in das Vermögen des Schenkenden zurück.

§. 1086. Ist die geschenkte Sache untheilbar,

so entsteht in diesem Falle zwischen dem Schenken

den und den übrigen Beschenkten ein gemeinschafts

liches Eigenthum.

§. 1087. Hat Jemand eine rechtsgültige Schen

Fung seines ganzen Vermögens errichtet, sich aber

die Verfügung über einen gewissen Theil oder eine

gewisse Summe vorbehalten: so fallen diese, wenn

Augem. Landr. 1. Band.
DD der
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Widerruf

1) über:

der Schenkende gar keine Verfügung getroffen hat,

in der Regel dem Beschenkten anheim.

3

§. 1088. Verläßt aber der Schenkende geseh

liche Erben in auf oder absteigender Linie , oder

Geschwister oder Geschwister Kinder ersten Grades :

so haben diese auf eine solche vorbehaltene Sache

oder Summe vor dem Beschenkten vorzüglichen An-

spruch.

S. 1089. Gerichtlich geschlossene Schenkungen

derSchen können in der Regel nicht widerrufen werden.

Fungen, §. 1090. Ist aber eine außergerichtlich ge

haupt, schlossene Schenkung schon durch die Uebergabe voll-

zogen worden, so findet dennoch der Widerruf in-

nerhalb Sechs Monate nach der Uebergabe Statt.

2) wegen

mcases,

§. 1091. Nach Verlauf dieser Sechs Monate
Uebers kann auch eine außergerichtliche Schenkung nur so

weit widerrufen werden , als das Geſchenk die Hälfte

von dem Vermögen des Schenkenden überstie-

gen hat.

§. 1092. In gleichem Maaße kann auch eine

gerichtlich geschlossene und durch die Uebergabe voll:

zogene Schenkung widerrufen werden,

§. 1093. Doch ist in beiden Fällen der Wider-

rufwegen Uebermaaßes nur innerhalb Dreier Jahre,

bey gerichtlichen Schenkungen vom Tage der Abschlie

Bung, bey außergerichtlichen aber vom Tage der

Uebergabe zuläßig.

§. 1094, Hat der Schenkende bey gerichtlicher

Abschließung des Vertrags ausdrücklich erklärt , daß

das Geschenk die Hälfte seines Vermögens nicht über-

steige, so kann er von dieser Befugniß zum Wider-

rufe feinen Gebrauch machen.

§. 1095. Doch muß einem solchen Geschenkge-

ber das Gefeß nebst den Folgen seiner Angabe deut-

lich erklärt, und wie dieses geschehen, in dem Pro-

tokolle ausdrücklich bemerkt werden.

§. 1096.
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S. 1096. Ist diese Vorschrift beobachtet wor

den, so ist der Widerruf nur alsdann zuläßig,

wenn der Schenkende zugleich nachweisen kann, daß

er aus einem Jrrthume , in welchen er ohne sein

eigenes grobes Versehen gerathen ist, sein Vermögen

für größer, als es wirklich war, gehalten habe.

§. 1097. Bey der Bestimmung : ob und wie

weit das Geschenk die Hälfte von dem Vermögen

des Schenkenden übersteige, ist auf die Zeit des ge-

schlossenen Vertrags zu sehen.

S. 1098. Geschieht aber der Widerruf noch

vor der Uebergabe, so wird auf den Zustand des

Vermögens , wie es alsdann beschaffen ist, Rücka

sicht genommen.

§. 1099. Besteht ein Geschenk in beständig

fortlaufenden Hebungen , so muß , bey Berechnung

des Betrags, das Capital nach landüblichen Zinsen

bestimmt werden. (§. 841.)

§. 1100. Besteht das Geschenk in jährlichen

Hebungen, die nur auf die Lebenszeit des Schen

kenden oder des Beschenkten eingeschränkt sind , fo

müssen die Hebungen mit den Einkünften , die der

Schenkende zur Zeit des Vertrages zu genießen hatte,

verglichen, und so weit, als sie die Hälfte dieser

Einkünfte übersteigen, herunter geseht werden.

§. 1101. Wird ein Geschenk_durch Beiträge

mehrerer Personen zusammen gebracht , so wird , in

Ansehung eines jeden der Schenkenden, auf das

Verhältniß seines Beitrags zu seinem Vermögen,

Rücksicht genommen.

§ 1102. Geschenke einer Corporation sind nach

dem gemeinschaftlichen Vermögen derselben zu beur

theilen.

§. 1103. Wenn Eine Person Mehrern zu gleis

cher Zeit Geschenke macht, so können dieselben in

so weit widerrufen werden, als si:, zusammenge

302 nom
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nommen, das halbe Vermögen des Schenkenden

übersteigen.

§. 1104. Alsdann trågt ein jeder Geschenk-

nehmer, nach Verhältniß des Empfangenen
, zur

Ergänzung der dem Schenkenden
fehlenden Hälfte

bey.

6. 1105. So weit jedoch einer der mehrern

Geschenknehmer
, nach der unten §. 1165. folgen-

den Vorschrift , zur Rückgabe seines Antheils nicht

schuldig, oder dazu nicht vermögend ist, darf der

dadurch entstehende Ausfall von den andern Be

schenkten nicht übertragen werden.

§. 1106. Die Vorschrift § . 1103-1105 . findet

nur alsdann Anwendung , wenn die an sich gülti

gen Schenkungsverträge mit den mehrern Geschenk-

nehmern, durch eine und eben dieselbe Handlung,

es sey außergerichtlich durch Uebergabe , oder durch

gerichtliche Aufnahme , abgeschlossen worden.

§. 1107. hat aber Eine Perſon Mehrern zu

verschiedenen Zeiten , wenn gleich an Einem Tage,

Geschenke gemacht: so ist bey jedem Geschenke das

Verhältniß desselben , gegen das Vermögen des

Schenkenden, nach dem Zeitpunkte , wo der Ver-

trag darüber gültig abgeschlossen worden, zu beur-

theilen.

§. 1108. Die åltern gültig versprochenen, wenn

auch noch nicht wirklich gegebenen Geschenke sind

alsdann , in Ansehung einer jeden spätern Schen-

kung, gleich andern Schulden, von dem Aktivver-

mögen des Geschenkgebers abzuziehen.

§. 1109. Was vorstehend §. 1107. 1108. ver,

ordnet ist, findet auch Statt, wenn Jemand eben

derselben Person mehrere Geschenke zu verschiedenen

Zeiten gemacht hat..

9, 1110. Daß die Entrichtung des Geschenks i

in verschiedenen Terminen versprochen , oder wirklich

gele
is
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geleistet worden, hat an die Beurtheilung des Ver-

hältnisses zwischen dem Geschenke, und dem Ver-

mögen des Geschenkgebers , keinen Einfluß, son-

dern es wird immer nur auf den Zeitpunkt , wo

der Schenkungsvertrag selbst zu Stande gekommen

ist, Rücksicht genommen.

S. III. Sobald sich findet, daß Jemand

mehr als die Hälfte seines Vermögens verschenkt

habe, ist der Richter befugt und schuldig , zu unter-

fuchen, ob nicht ein solcher Mensch, als ein Ver-

schwender, unter Vormundschaft zu sehen sey.

§. 1112. Die Erben des Geschenkgebers kön-

nen eine an sich gültige Schenkung des Erblassers

aus dem Grunde , weil sie das halbe Vermögen des

Erblassers überstiegen habe, in der Regel nur als

dann widerrufen, wenn schon der Erblasser seinen

Entschluß zu einem solchen Widerrufe gerichtlich er-

klärt hatte. (Tit. 12. §. 587. fqq.)

Verkür

theils.

§. 1113. Dagegen können nothwendige Erben, 3) wegen

denen nach den Gefeßen ein Pflichttheil gebührt,zung des .

eine jede von dem Erklasser innerhalb Dreier Jahre Pflichts

vor seinem Tode gemachte Schenkung widerrufen,

wenn der reine Betrag des Nachlasses nicht die

Hälfte des Betrags der geschenkten Summe oper

Sache ausmacht.

2n6 . $. 28. Was im §. 1113. von bloßen Schen:

kungen aus Freigebigkeit gesagt worden ist , soll auf

belohnende und solche Schenkungen , bey welchen

eine Bedingung zum Vortheile des Geschenkgebers ge

macht worden ist , nicht angewendet werden.

6. 1114. Doch darf alsdann von den Geschenk.

nehmern nur so viel, als zu dieser Hälfte fehlt,

zurückgegeben werden.

§. 1115. Sind innerhalb dieser Drey Jahre

mehrere Schenkungen geschehen , so müssen zwar

zun
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45 wegen

entzogener

zum Behufe der Bestimmung , ob eine Verkürzung

im Pflichttheile vorhanden sey , alle diese Schen-

kungen zusammengerechnet werden ;

§. 1116. Dagegen findet ein wirklicher Wider-

ruf der, der Zeit nach , åltern Geschenke nur so

weit Statt, als die Ergänzung des Pflichttheils aus

den zurückgenommenen spätern Geschenken nicht er

folgen kann.

§. 1117. In gleichem Maaße können auch die-

Alimente jenigen , denen der Schenkende nach dem Gesehen

Unterhalt zu geben verpflichtet ist , wenn der Nach.

laß diesen Unterhalt ganz oder zum Theil nicht ge-

währen kann , die Ergänzung des Fehlenden aus

den Nuhungen der verschenkten Sache oder Summe,

so weit dieselben hinreichen , ohne Rücksicht auf den

Betrag der Schenkung an sich; fordern.

§. 1118. Doch findet auch deshalb ein Anspruch

nur an solche Geschenknehmer_Statt, deren Schen-

kungen in den Drey lehten Jahren vor dem Tode

des Schenkenden erfolgt sind.

§. 1119. Die Geschenknehmer können nicht

eher in Anspruch genommen werden, als bis auch

die Substanz des Nachlasses durch die Alimente ers

schöpft ist.

S. 1120. Dagegen müssen sie aber auch, wenn

die Nuhungen der geschenkten Sache oder Summe

zur Bestreitung der gefeßmåßigen Alimente nicht hin-

reichen, selbst die Substanz des Geschenks , ´so weit

es erforderlich ist, dazu mit verwenden.

S. 1121. Dort dauert überhaupt die Verbind-

lichkeit der Geschenknehmer nur so lange, als die

Pflicht des Geschenkgebers , dergleichen Alimente zu

reichen , würde bestanden haben.

§ . 1122. Alle Schenkungen, welche geschehen

find , ehe die Verbindlichkeit des Erblassers , den

Unterhalt zu reichen , entstanden ist, können dieje-

nigen,
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nigen, welchen dieser Unterhalt gebühret , in kei-

nem Falle Anspruch machen.

einer dem
3. 1123. Der Geschenkgeber selbst kann, wenn ș) wegenf.

er in Dürftigkeit gerathen ist, von dem Beschenk Geschenks

ten Sechs vom Hundert von der geschenkten Summe,geber zu

oder dem Werthe der geschenkten Sache, als eine reichenden

Competenz, jährlich fordern.

§. 1124. So weit der Beschenkte sich selbst

in Umſtånden befindet, wo er sich und seiner Fa-

milie den nöthigen Unterhalt würde entziehen müssen,

um dem Schenkenden diese Competenz zu reichen, ist

Lehterer dieselbe zu fordern nicht berechtiget.

§ . 1125. Doch kann der Beschenkte, unter

diesem Vorwande, sich nicht entbrechen , allenfalls

auch die Substanz des Geschenks , so weit dasselbe

oder dessen Werth bey ihm noch vorhanden ist, zur

Ernährung des Geschenkgebers mit zu verwenden.

S. 1126. Es steht aber auch dem Geschenk-

nehmer frey, wenn er sich der Competenz für den

Schenkenden ganz entschlagen will , das Geschenk

selbst, so weit dasselbe oder sein Werth bey ihm

noch vorhanden ist , herauszugeben.

S. 1127. Diese Substanz wird zur Ernährung

des Schenkenden , so weit sie dazu erforderlich ist,

nach und nach verwendet , und auf einen etwanigen

Ueberrest bleibt dem Geschenknehmer sein Recht vor-

behalten.

§. 1128. Hat der verarmte Geschenkgeber an

mehrere Personen zu verschiedenen Zeiten Schen-

kungen gemacht: so ist der frühere Geschenknehmer

zu seiner Ernährung nach obigen Grundsäßen nur

so weit verpflichtet , als die der Zeit nach spätere Ge.

schenke dazu nicht hinreichen.

Compe

teng.

§. 1129. Die binnen Einem Jahre vor eröff- 6) wegen

netem Concurse gemachten Schenkungen des Gemein neu Con

entstande

schuld curses,
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schuldners können die Gläubiger, in so fern sie auf

einer bloßen Freigebigkeit beruhen, zurückfordern.

§. 1130. Ift die Schenkung
früher gemacht

worden , ſo müſſen die Gläubiger
, welche sie widers

rufen wollen, nachweisen
, daß der Schenkende

schon

damals über den Betrag feines Vermögens
fey vers

schuldet gewesen.

§. 1131. Dieser Widerruf steht jedoch nur

folchen Gläubigern zu, deren Forderungen ålter sind,

als die Schhenkung.

§. 1132. Wegen der von dem Gemeinschuld

ner an feinen Ehegatten gemachten Schenkungen iſt

das Erforderliche gehörtgen Orts bestimmt. ( TH. 2.

Tit. 1. Abschn. 5.)

S. 1133. Alle Schenkungen, die , es sey an

Ehegatten oder Andere, früher als Drey Jahre vor

eröffnetem Concurfe rechtsgültig erfolgt sind , kön-

nen von den Gläubigern unter keinerley Vorwande

angefochten werden.

7) ben §. 1134.

Schenkun
Sobald ein wirklicher rechtsgültiger

gen von Schenkungsvertrag vorhanden ist, macht es in An-

Todeswe sehung der Rechte des Geschenknehmers, und der

gen, Befugniß des Geschenkgebers zum Widerrufe, kei-

nen Unterschied , wenn gleich das Geschäft eine

Schenkung von Todeswegen genannt, oder die Uei

bergabe bis nach dem Ableben des Geschenkgebers

verschoben wäre.

§. 1135. hat aber der Lehtere sich den Wider-

ruf bis zu seinem Tode ausdrücklich vorbehalten , so

hat der Geschenknehmer , wenn kein Widerruf er-

folgt ist, dennoch, wegen eines solchen Geschenks,

aufden Nachlaß nur eben die Rechte, wie ein Lega-

tarius.

§. 1136. Ist ein Schenkungsvertrag unter der

Bedingung, wenn der Geschenkgeber eine bevorste

hende Todesgefahr nicht überleben würde, geschlos

ſen
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fen worden, so verliert der Vertrag seine Wirksam.

keit, sobald der Schenkende die Gefahr überlebt.

§. 1137. Ein solches Geschenk
kann daher,

wenn es gleich schon wirklich
übergeben

worden,

nicht nur von dem Geschenkgeber
, sondern

auch,

wenn dieser erst nach überlebter
Gefahr auf andere

Art gestorben
ist , von seinen Erben widerrufen

werden.

§. 1138. Auch wenn eine instehende Todesges

fahr nur der Anlaß oder Bewegungsgrund der Schen-

kung gewesen ist, kann der Geschenkgeber, nach übers

standener Gefahr, dieselbe widerrufen.

S. 1139. Die Erben des Geschenkgebers hin

gegen sind in diesem Falle zu einem Widerrufe,

den der Erblasser noch nicht rechtlich erklärt hatte,

nicht berechtiget.

S. 1140. Ein bloßer durch die Uebergabe noch 8) wegen

nachgebors

nicht vollzogener Schenkungsvertrag kann widerrufenner Kin

werden , wenn der Schenkende nachher Kinder er der.

hålt, oder die für verloren geachteten wieder-findet.

§. 1141. Ist aber das versprochene Geschenk

wirklich übergeben worden, so findet bloß aus die

ſem Grunde kein Widerruf desselben Statt.

§. 1142. Ist der Widerruf einmal geschehen,

so wird derselbe dadurch , daß die Kinder nachher

wieder verstorben sind , nicht unkräftig.

§. 1143. Waren schon vor der Schenkung

Kinder vorhanden , so berechtigt die Vermehrung

ihrer Anzahl den Schenkenden nicht zum Widerrufe

des Vertrags.

S. 1144. Deswegen macht es keinen Unter

schied: ob dem kinderlosen Geschenkgeber, nach der

Schenkung, nur Ein oder mehrere Kinder geboren

worden.

S. 1145.
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§. 1145. Unter dem Ausdrucke : Kinder, wer-

den alle Descendenten aus einer Ehe zur rechten

Hand verstanden, in so fern ihnen nach den Gefes

sen ein Pflichttheil aus dem Nachlasse des Geschenk-

gebers gebühren würde.

§. 1146. Ob Kinder durch Geburt oder Legi-

timation diese Rechte ehelicher Descendenten erlangt

haben, macht keinen Unterschied.

§. 1147. Dagegen giebt die von dem Geschenk-

geber geschehene Adoption eines Fremden Ersterem

nochkein Recht zum Widerrufe.

§. 1148. Mütter können auch wegen solcher

nachgebornen Kinder, die nicht aus einer Ehe zur

rechten Hand erzeugt worden, sich des Rechts zum

Widerrufe bedienen.

§. 1149. Geschenke, welche Jemand ſeinen

Verwandten in aufsteigender Linie, ingleichen seinen

außer einer Ehe zur rechten Hand erzeugten Kin-

dern , an sich rechtsgültig versprochen oder gegeben

hat , kann er bloß darum, weil ihm nachher De-

ſcendenten aus einer Ehe zur rechten Hand geboren

worden, nicht widerrufen.

§. 1150. Die Kinder des Geschenkgebers,

welcher bey seiner Lebenszeit von der Befugniß zum

Widerrufe , wegen nachgeborner Kinder , keinen

Gebrauch gemacht hat, sind dazu bloß in so fern

berechtigt, als sie nach §. 1113-1116. durch die

Schenkung im Pflichttheile verkürzt ſeyn würden.

9) wegen S. 1151. Wegen groben Undanks des Bes

Undanks. schenkten kann der Geber nicht allein die Vollziehung

des Geschenks versagen, sondern auch das bereits

Gegebene zurückfordern.

§. 1152. Für einen groben Undank ist es an

zusehen, wenn der Empfänger den Geber vorfäßlich

oder aus grobem Versehen getödtet, verwundet, ge-

schla
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schlagen, oder sonst dessen Leben oder Geſundheit

in Gefahr gebracht hat.

§ . 1153. Eine dem Schenkenden
von dem

Geschenknehmer
zugefügte Ehrenkränkung

, welche

nach gesehlicher Bestimmung
für eine grobe oder

schwere Injurie zu achten ist , begründet ebenfalls,

fie mag übrigens zu den unmittelbaren
oder nur zu

den mittelbaren Injurien gehören , den Widerruf

wegen Undanks. (Th. 2. Tit. 20. Abschn. 9.)

S. 1154. Ein Gleiches findet Statt, bey Be-

schädigungen am Vermögen , die der Beschenkte aus

Bosheit, oder unerlaubtem Eigennuße, dem Ge-

schenkgeber zugefügt hat.

S. 1155. Es macht dabey keinen Unterschied,

wenn gleich die Beschädigung durch einen Zufall,

ohne Zuthun des Undankbaren, abgewendet, oder

unwirksam gemacht worden.

*

§. 1156. In allen Fållen aber kann der , wel-

cher bloß das Recht der Selbstvertheidigung aus

übt, für einen Undankbaren nicht angesehen werden.

§. 1157. Ein Undank, welchen der Geber

selbst nicht gerugt hat, giebt seinen Erben ein Recht

zum Widerrufe nur alsdann , wenn der Schenkende

durch den Andern sein Leben, oder den Gebrauch

feiner Verstandeskräfte verloren hat.

S. 1158. Hat jedoch der Schenkende seinen

Willen, das Geschenk zu widerrufen, schon ge

richtlich erklärt , so können seine Erben die Sache

gegen den undankbaren Geschenknehmer auch nach

ſeinem Tode fortfehen.

§. 1159. Eine dergleichen außergerichtliche Er-

klärung hat mit der gerichtlichen gleiche Wirkung,

sobald erhellet, daß der Erblasser, den Undank gericht-

lich zu rügen, nur durch den Tod verhindert worden.

§. 1160. Wenn einer Corporation etwas ge-

schenkt worden, so kann das Geschenk wegen eines

lins
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Undanks , dessen sich die Vorsteher oder die gegen.

wärtigen Mitglieder schuldig gemacht haben, nicht

widerrufen werden.

§. 1161. Doch kann der Schenkende den Be

leidigern, für ihre Personen , diejenigen Vortheile

entziehen, welche se sonst aus der Schenkung wür

den genoffen haben.

Allgemei § . 1162.

we Regeln
Eine vor oder bey der Schenkung,

vom Bioder auch bey der Uebergabe, geschehene Entsagung

verrufe. des Rechts zum Widerrufe , hindert, wenn sie auch

eidlich bestärkt worden, dennoch weder den Schens

kenden, noch dessen Erben, an der Ausübung des

selben.

§. 1163. Hiervon ist allein der Fall eines we

gen angeblichen Lebermaaßes der Schenkung unters

nommenen Widerrufs nach den nåhern BeſtimmuN-

gen §. 1094-1096. ausgenommen.

S. 1164, So weit der Widerruf gegen den

Beschenkten Statt findet , so weit müssen auch def

fen Erben sich denselben gefallen lassen.

§. 1165. Doch sind , in allen Fällen, der Bes

schenkte und dessen Erben zur Widererstattung nur

so weit verpflichtet , als sich die geschenkte Sache,

zur Zeit des Widerrufs , noch in dem Vermögen

oder Nachlasse befindet; oder diese durch den daraus

gelöseten Werth noch wirklich reicher ſind.

S. 1166. Bis zur gerichtlichen Erklärung des

Widerrufs ist der Beschenkte als ein redlicher Bes

fizer anzusehen.

§. 1167. Nur in dem Falle eines Widerrufs

wegen Undanks überkommt der Geschenknehmer,

von dem Augenblicke der begangenen Undankbarkeit,

alle Pflichten und Lasten eines unredlichen Beſißers.

§. 1168. Wenn der Geschenkgeber eine zum

Geschenke versprochene aber noch nicht wirklich ge-

gebene bestimmte Sache, vor der Uebergabe ver

1

zehrt,
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zehrt, veräußert oder vernichtet , so ist dieses für

einen stillschweigenden Widerruf des Schenkungs-

versprechens zu achten.

§. 1169. Wird durch eine Schenkung eine Von ber

löbliche Handlung , oder ein geleisteter wichtigerSchenkuas

Dienst vergolten, so heißt solches ein belohnendesgen.

Geschenk.

§. 1170. Der Widerruf eines wirklich gege-

benen belohnenden Geschenks findet nur wegen Ue-

bermaaßes , nach den S. 1091. fqq. vorgeschriebe-

nen nåhern Bestimmungen
Statt.

§. 1171. Sobald jedoch eine der andern ge-

fehlichen Ursachen zum Widerrufe einer bloßen

Schenkung eintritt, ist der Geschenknehmer schuldig,

die löbliche Handlung oder den geleisteten Dienst,

welche durch das erhaltene Geschenk haben belohnt

werden sollen , bestimmt anzugeben und nachzu-

weisen.

S. 1172. Kann oder will er dieses nicht, so

ist auch eine solche Schenkung dem Widerrufe, gleich

jeder andern, unterworfen.

§. 1173. Ein Schenkungsvertrag
, wodurch

ein belohnendes Geschenk bloß versprochen wird,

erfordert zu seiner Gültigkeit ein schriftliches Instru-

ment, in welchem die Handlung , oder der Dienst,

die durch das Geschenk belohnt werden sollen, be-

stimmt angegeben sind.

§. 1174. Ist diese Form nicht beobachtet, so

wird das Geschenk nicht als ein Belohnendes , son-

dern nur als ein solches , welches aus bloßer Frei-

gebigkeit versprochen worden , angesehen und bes

urtheilt.

S. 1175. Dagegen kann, bey gehörig beobach

teter Form , das Versprechen einer belohnenden

Schenkung, außer dem Falle des Uebermaaßes

(§. 1091. ) nur alsdann zurückgenommen werden,

wenn
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wenn ausgemittelt wird , daß der Beschenkte die

Handlung nicht gethan, oder den Dienſt nicht ge-

leistet habe.

§. 1176. Auch bey belohnenden Schenkungen

finden die Vorschriften §. 1076–1087. Anwendung.

§. 1177. Wenn vor geleistetem Dienste oder

vor unternommener Handlung , etwas über die Be-

lohnung dafür verabredet worden, so ist das Ge

schaft , wenn es auch eine Schenkung genannt wåre,

dennoch nicht nach den Vorschriften des gegenwår-

tigen, sondern des vorhergehenden Abschnitts zu

beurtheilen.
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